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1. Uebersicht .über die Verhandlungen 

Resume des deliberations 

x 168/89.041 s Neue· Fmanzordnung 
Botschaft, Gesetzes- und Beschlussesentwurf vom 5. Ju
ni 1989 (BBI m, 1) zur Änderung des Bundesgesetzes 
überQie Stempelabgaben bzw. über die Neurordnung der 
Bundesfinanzen. · 
N Nebiker, Auer, Biel, Blatter, Blocher, Bodenmann, Borel, 

Cavadim, Coutau, David, Feigenwinter, Früh, Grassi, Haf
ner Rudolf, Leuenberger-Solothum, Pidoux, Reich. Stuckv, 

-Uchtenhagen, Zbinden Paul, Züger (2i) 
S KiJndi& Delalay, Ducret, Flückiger, Gautier, Jaggi, Jagmetti, 

Jelmini, Küchler, Masoni, Reichmuth, Uhlmami; Weber (13) 

A. Bundesbeschluss über die Neuordnung der Bundesjiru.znzen 
1989 7. Dezember: Die Kommission des Ständerates nimmt 
ihre Arbeiten auf. • 

Motion der Kommissionsminderheit (Masoni, Ducret, Flük:
kiger, Gautier), vom 14. Mai 1990 

Direkte Bundessteuer. Herabsetzung 
Der Bundesrat wird beauftragt, bereits dem zweiten Rat vor 
Behandlung der Vorlage eine bedeutende Herabsetzung der 
direkten Bundessteuer, insbesondere für natürliche P.ersonen, 
unter Aufrechterhaltung der direkten Kantonsteile und ~r 
interkantonalen Ausgleichsteile in der heutigen Grösse. voIZU
schlagen. 
1990 19. Juni. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
Die Motion der Kommissionsminderheit wird abgelehnt. 
1990 10. Demnber. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 
1990 lL Demnber. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1990 14. Demnber. Beschluss des Ständerates: Der Bundesbe
schluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1990 14. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Der Bundes
beschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt ID, 1657 . 
B. Bundesgesetz über die St,empe/abgaben 
1989 7. Dezember. Beschluss des Ständerates abweichend vom 
Entwurf des Bundesrates. 
1990 10. Dezember. Beschluss des Nationalrates abweichend 
vom Beschluss des Ständerates. 
1990 lL Dezember. Beschluss des Ständerates abweichend 
vom Beschluss des Nationalrates. 
1990 12. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Festhalten. 
1990 13. Demnber. Beschluss des Ständerates: Zustimmung. 
1990 14. Dezember. Beschluss des Ständerates: Das Bundesge- · 
setz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
1990 14. Dezember. Beschluss des Nationalrates: Das Bundes
gesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt m, 1668; Ablauf der Referendumsfrist: 28. März 
1991 

I 

. x 168/89.041 e Nouveau regime financier 
Message, projet d'arrßte du 5 juin 1989 (FF m, 1) insti
tuant un nouveau regime financier et projet modifiant la 
loi sur les droits de timbre. 
N Nebiker, Auer, Biel, Blatter. Bioeber, Bodenmann, Borel, 

Cavadini, Coutau, David, Feigenwinter, Früh, Giassi, Haf
ner Rudolf, Leuenberger-Soleure, Pidoux, Reich, ~tuckv. 
Uchtenhagen, Zbinden Paul, Ziiger (2i) 

E Kibulig, Delalay, Ducret, Flückiger, Gautier, Jaggi, Jagmetti, 
Jelmirii, K.üchler, Masoni, Reichmuth, Uhlmami, Weber (13) 

A. .Arrite federal sur 1e nouveau regime des jinances federales 
1989 7 d&embre: La commission du Conseil des Etats poursuit 
ses travaux. 

Motion de 1a minorlte de Ja commission du Conseil des Etats 
(Masoni, Ducret, Flückiger, Gautier), du 14 mai 1990 

Impat federal direct. RMucti.on 
Le Conseil fed6ral est ch_arg6 de proposer a la deuxieme 
Challlbre, avant qu'elle ne traite l'objet, une reduction impor
tante de l'impöt f~ral direct, notamment pour les personnes 
physiques, tout en conservant a leur· niveau les quote-~ 
oirectes des cantons et leurs parts a la p6requation financiere 
intercantonale. 

1990 19 juin. Decision du Conseil des Etats modifian!J!trojet 
du Conseil fed6ral; la motion de 1a minorlte de 1a eo sion 
est~etee. . 
1990 lOd&embre. Decisiondu Conseil national avecdes diver
gences. 
1990 11 d&embre. Dedsion du Conseil des Etats: Adhesion. 
1990 14 d&embre. Decision du Conseil des Etats: L'arr!t6 est 
adopt6 en votation finale. 
1990 14 decembre. Dedsion du Conseil national: L'arr!t6 es~ 
adopt6 en votation finale. 
Feuille fed6rale m, 1581 

B.' Loi fhMrale sur 1es droits de timbre 
1989 7 decembre. Decision dn Conseil des Etats modifiant le 
projet du Conseil fed6ral. 
1990 lOdicembre. Dedsiondu Conseil national avecdesdiver
gences. 
1990 11 d&embre. Decision du Conseil des Etats avec des 
divergences. 
1990 12 cUc:embre. Decision du. Conseil national: Maintenir. 
1990 13 d&embre. Decision du Conseil des Etats: Adhesion. 
1990 14 d&embre. Dedsion du Conseil des Etats: La loi est 
adopt6e en votation finale. 
1990 14 d&embre." Decision du Conseil national: La loi est 
a4opt6e en votation finale. 
Feuille fed6rale m, 1592; d6lai ~'opposition: 28 mars 1991 
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Neue Finanzordnung 
-Nouveau reglme financler 

Botschaft und Beschlussentwurf vom 5. Juni 1989 (BBI III, 1) 
Message et projet d'arr&te du 5 Juln 1989 (FF III, 1) 
BeschlOsse des Ständerates vom 7. Dezember 1989 (Entwurf B) 
und vom 19. Juni 1990 (Entwurf A) 
Declsions du Conseil des Etats du 7 decembre 1989 (projet B) 
et du 19 Juin 1990 (projet A) 
Kategorie Hnll, Art 68 GRN-categorle 11/111, art. 68 RCN 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag der liberalen Fraktion 
Rückweisung der Vorlagen A und Ban den Bundesrat 
Die Vorlagen sind an den Bundesrat zurückzuweisen mit dem 
Auftrag, sie gemäss folgenden Grundsätzen abzuändern und 
gesamthaft wieder vorzulegen: 
1. Finanzordnung A 
1, Beibehalten der zeitlichen Begrenzung der direkten Bun
dessteuer. 
2. Vorlage eines separaten Entwurfes betreffend Aenderung 
der AHV/IV-Gesetzgebung, ihre Finanzierung und die Finan
zierung der voraussehbaren Konsequenzen der demographi
schen Entwicklung des Landes. 
3. Wiederaufnahme des Entwurfs des Ständerates betreffend 
europafählge Mehrwertsteuer, unter Vorbehalt der anzuwen
denden Steuersätze. 
II. Finanzordnung B 
Stempelsteuer . 
4. Unterbreitung eines Revlslonsentwurfs für voll europakom
pa'tible Stempelabgaben. 
III. Direkte Bundessteuer 
5. Vorlage eines neuen Steuertarifs bei der direkten Bundes
steuer, deren Ertrag auf die Deckung der Kantonsantelle und 
der Bedürfnisse des Interkantonalen Finanzausgleichs be-
grenzt sein soll. . 
6. Beibehalten des progressiven Steuertarifs bei den juristi
schen Personen gemäss Fassung des Ständerates. 
IV. Finanzielle Neutralität 
7. Festsetzungen eines Tarifs der Mehrwertsteuer, der sicher
stellt, dass die Gesamtheit der In den Punkten 4, 5 und 6 ge
nannten Massnahmen finanziell neutral ist 

Neue Finanzordnung 
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Proposition de la commission 
Entrer en matiere 

Proposition du groupe liberal 
Renvoi des projets A et Bau Conseil federal. 
Les projets sont renvoyes au Conseil federal qui est prie de 
presenter un ensemble de projets modifies seien les principes 
suivants: 
1. Regime financier A 
1. Maintien de la limitation dans le temps de l'impöt federal di
rect. 
2. Presentation d'un projet separe relatif aux modifications de 
la loi sur l'AVS-AI, a leurfinancement et au financement corres
pondant des consequences previsibles de l'evolution demo
graphique du pays. 
3. Reprise du projet du Conseil des Etats quant a la structure 
d'une TVA eurocompatible, sous reserve des tauxapplicables. 
II. Regime financier B 
4. Presentation d'un projet de revision de la loi sur les droits de 
timbre totalement eurocompatible. 
III lmpötfederal direct 
5. Presentation d'un nouveau bareme de l'impöt federal direct 
dont le produit soit limite a la couverture des parts cantonales 
et des besoins de la perequatlon financiere intercantonale. 
6. Maintien du tarif progressif des personnes morales en ma
tiere de l'IFD, selon version du Conseil des Etats. 
IV. Neutralite financiere 
7. Etablir un taux de TVA qui assure la neutralite financiere de 
l'ensemble des mesures citees sous les points 4, 5 et 6 ci-cles
sus. 

Neblker, Berichterstatter: Die gegenwärtige Finanzordnung 
des Bundes und damit die Kompetenz zur Erhebung von Wa
renumsatzsteuer und direkter Bundessteuer laufen 1994 aus. 
Es geht deshalb darum, rechtzeitig eine neue Verfassungs
grundlage für die wichtigsten Bundessteuern zu schaffen, um 
dem Bund die Finanzierungsgrundlage sicherzustellen. 
Gleichzeitig sollen aber auch die Bundessteuern umfassend 
reformiert, allgemein anerkannte Mängel behoben und ein so
zialpolitisch ausgewogenes Steuersystem angestrebt wer
den. Die Gelegenheit hierzu ist günstig, weil wir eine recht gute 
Finanzlage des Bundes haben. Mit den Steuerreformen müss
ten wir also nicht gleichzeitig Mehreinnahmen anstreben. Man 
kann insgesamt eine haushaltneutrale Steuerreform vollzie
hen. 
Das Steuerpaket umfasst auf Verfassungsstufe eine Revision 
der Umsatzbesteuerung und auf Gesetzesstufe eine Revision 
des Stempelsteuergesetzes. Zu der Steuerrevision gehört 
aber auch die Revision der direkten Bundessteuer, die vor 
dem Abschluss der parlamentarischen Beratungen steht. 
Bei der Revision der Umsatzsteuer sollten folgende Ziele er
reicht werden: 
1. Aufhebung der sogenannten Taxe occulte, der versteckten 
Steuer, die alle Waren, die in der Schweiz gehandelt oder ex
portiert werden, nach dem gegenwärtigen Warenumsatzsteu
ersystem um 1 bis 2 Prozent belastet. Diese Schattensteuer, 
wie sie auch genannt wird, belastet insgesamt die schweizeri
sche Wirtschaft mit mehr als 2 Milliarden Franken und beein
trächtigt deren Wettbewerbsfähigkeit im Inland und im Aus
land. 
2. Einbezug der Dienstleistungen in das Umsatzsteuersystem 
und damit Verbreiterung der Steuerbasis. Dieser Aspekt ist be
sonders wichtig, weil in unserer Gesellschaft der Sektor 
Dienstleistungen gegenüber allen anderen Sektoren stark zu
nimmt 
3. Harmonisierung des Umsatzsteuersystems mit unseren 
wichtigsten Handelspartnern, besonders mit der Europäi
schen Gemeinschaft und den anderen europäischen Län
dern. 
4. Erreichen eines einfachen und transparenten Steuersy
stems, das die Wettbewerbsverzerrungen ausschliesst. 
Die Umsatzsteuer kann grundsätzlich auf zwei Arten erhoben 
werden: Entweder nach dem Einphasensystem, wie unsere 
bisherige Warenumsatzsteuer, wobei die Lieferungen unter 

Steuerpflichtigen steuerfrei sind und die Steuer erst bei der 
Lieferung an den Letztverbraucher erhoben wird; oder sie 
kann nach dem sogenannten Altphasensystem mit Vorsteuer
abzug erfolgen. Hier erfolgt eine fraktionierte Steuerzahlung 
durch alle Steuerpflichtigen auf jeder Wirtschaftsstufe. Dank 
des Vorsteuerabzuges schuldet der Steuerpflichtige die 
Steuer nur auf seiner eigenen Wertschöpfung, deshalb wird 
diese Besteuerungsmetliode als Mehrwertsteuer bezeichnet 
Die meisten Steuerfachleute beurteilen das System der Mehr
wertsteuer als besser und wettbewerbsneutraler als das Ein
phasensystem. Insbesondere ist es einfacher, die Dienstlei
stungen wettbewerbsneutral zu erfassen, da keine problemati
schen Abgrenzungsfragen entstehen. Die meisten Industrie
staaten wenden deshalb das Mehrwertsteuersystem an, ins
besondere die Europäische Gemeinschaft und alle Efta-Staa
ten. 
Die vorberatende Kommission beantragt Ihnen nach intensi
ven Diskussionen, die Umsatzsteuer im Sinne der Mehrwert
steuer zu beschliesseh. Sie folgt damit dem Beschluss des 
Ständerates. 
Nach diesen eindeutigen Vorentscheiden schliesst sich auch 
der Bundesrat dem Systemwechsel an. Man ist sich dabei al
lerdings bewusst. dass der Wechsel zum Mehrwertsteuersy
stem in einer Volksabstimmung schwierig durchzubringen ist 
Schon zwei entsprechende Vorlagen haben Schiffbruch erlit
ten. Beide Male wollte man aber gleichzeitig erhebliche Mehr
einnahmen erzielen und hat die Steuersätze entsprechend an
gehoben, und zwar 1977 auf 10 Prozent, 1979 auf 8 Prozent. 
Die Ausgangslage ist heute wesentlich günstiger. Man ist nicht 
auf Mehreinnahmen angewiesen und kann ein im Gesamten 
betrachtet haushaltneutrales Steuerpaket vorlegen. Insbeson
dere kann auch bei der Umsatzbesteuerung der gleiche Satz 
von 6,2 Prozent beibehalten werden, wie er bis jetzt bei der 
Warenumsatzsteuer besteht Uebrigens wird dieser Maximal
satz wieder in der Verfassung festgelegt, es bräuchte also eine 
obligatorische Volksabstimmung, um ihn überhaupt ändern 
zu können. 
Die Hauptgründe für den Systemwechsel sind kurz zusam
mengefasst die folgenden: 
1. Im Vernehmlassungsverfahren wurde von den meisten Krei
sen anerkannt, dass das Mehrwertsteuersystem an sich 
zweckmässiger wäre. Eine Umstellung müsste so oder so, frü
her oder später erfolgen. Allerdings kamen auch Bedenken 
bezüglich der Volksabstimmung zum Ausdruck. 
2. Eine konsequente Beseitigung der Taxe occulte auf allen 
Stufen ist nur mit dem Mehrwertsteuersystem möglich. Die 
versteckte Steuerbelastung auf den Investitionen, auf den Ge
bäuden, auf Maschinen, Einrichtungen und verschiedenen 
Betriebsmitteln kann nach dem bisherigen System nicht abge
wälzt oder angerechnet werden. Es entstehen Doppelbela
stungen, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen. 
3. Die Verbreiterung der Steuerbasis durch Einbezug der 
Dienstleistungen ist wichtig; siefolgtdamitderTendenzin der 
Wirtschaft, wo wir eine Verlagerung von der Warenverarbei
tung in Richtung Dienstleistungen feststellen. Wenn wir ein 
umfassendes und gerechtes Steuersystem wollen, dann müs
sen auch die Dienstleistungen einbezogen werden. Geri;tde 
hier ist es nur mit einem konsequent durchgezogenen Mehr
wertsteuersystem möglich, die Dienstleistungen so einzube
ziehen, dass auch dort keine Wettbewerbsverzerrungen, 
keine Abgrenzungsprobleme und keine neuen Schattensteu
ern entstehen. 
4. Im Rahmen der fortschreitenden europäischen Integration 
und der näheren Zusammenarbeit, wie sie auch immer erfol
gen wird, sollten wir ein Umsatzsteuersystem wählen, das mit 
unseren wichtigsten Handelspartnern, der EG und den übri
gen europäischen Staaten, kompatibel ist. Dank des gleichen 
Steuerprinzips entstehen dann beim grenzüberschreitenden 
Waren- und Dienstleistungsverkehr keine Wettbewerbsverzer
rungen. Wenn wir also heute das Umsatzsteuersystem grund
legend ändern, wäre es nicht einzusehen, weshalb wir im heu
tigen Zeitpunkt ausgerechnet auf unserem alten Steuersy
stem beharren sollten, das gerade im Verkehr über die Gren
zen, und zwar im Waren- und im Dienstleistungssektor, zu Ver
zerrungen führt. 
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5. Der Kommissionsantrag und der Beschluss des Ständera
tes entsprechen den Richtlinien der Europäischen Gemein
schaft zur Harmonisierung der Umsatzsteuern. Es ist für die 
Schweiz vorgesehen, dl,e gleichen Waren und Dienstleistun
gen wie in der EG zu besteuern, was besonders für den grenz
überschreitenden Verkehr in jeder Richtung wichtig ist. Das 
Prinzip des Vorsteuerabzuges ist Identisch mit dem in den an
deren europäischen Staaten; auch .das System, dass eine 
echte Steuerbefreiung beim Export vorgesehen Ist. Es werden 
auch die gleichen Dienstleistungen von .der Steuer befreit, 
nämlich die Dienstleistungen, die dem Gemeinwohl dienen. 
Das sind der Postverkehr, die Dienstleistungen Im Gesund
heitswesen, die Dienstleistungen für die Sozialfürsorge, der 
Erziehungsbereich und der kulturelle Bereich. Im weitem sind 
von der Besteuerung ausgenommen - das steht nicht in der 
Vorlage, die Vorlage ist positiv formuliert, dort steht nur drin, 
was besteuert wird; es steht nicht drin, W8$ nicht besteuert 
wird -: Nicht der Mehiwertsteuer unterliegen die Versiche
rungsumsätze - bei uns treten hier die Stempelsteuern in 
Funktion - sowie die Dienstleistungen Im Geld- und Kapital
verkehr - also das eigentliche traditionelle Bankgeschäft, das 
Zinsgeschäft. Die anderen Dienstleistungen der Banken sind 
allerdings der Mehiwertsteuer unterstellt - die Beratung, die 
Wertschrlftenverwaltung :-, oder sie unterstehen der Stempel
steuer, wenn es um Geschäfte mit Wertschriften geht. Die de
taillierte Liste über .diese Ausnahmen, können Sie der Bot
schaft auf Seite 78 oder der ausgeteilten Dokumentation über 
die Mehiwertsteuer entnehmen. Die Höhen der Steuersätze 

-sind In den europäischen Staaten natürlich ganz anders als 
bei uns; hier haben wir eine deutliche Unterscheidung. Mit ei
nem Höchstsatz von 6,2 bzw. einem reduzierten Satz von 
1,9 Prozent für die lebensnotwendigen Güter liege_n wir - 'si
cher erfreulicheiweise für uns alle - weit unter dem Mittel der 
europäischen Steuersätze, wo der Normalsatz zwischen 14 
und 20, Prozent und der Reduziertsatz zwischen 4 und 9 Pro
zent liegen. 
Die vom Bundesrat In der Botschaft ursprünglich vorgesehene 
Umsatzsteuer, Einphasensteuer, hätte diesen Koordinations
bemühungen In keiner Weise entsprochen, sie hätte die 
Dienstleistungen nur zum Teil erfasst und zu schwierigen Ab
grenzungsproblemen geführt, beispielsweise zu Abgren
zungsproblemen bei Bauingenieuren oder Architekten. Bel 
Bauingenieuren wäre der Teil, der direkt mit dem Bau verbun
den ist, der Steuer unterstellt gewesen, und der Teü, der nur 
Beratung umfasst, wäre steuerfrei gewesen. Man hätte also 
die Vorsteuer auf steuerfreie Bereiche und zu besteuernde Be
reiclie aufteilen müssen. Praktisch Ist das aber nicht machbar, 
es hätte zu schwierigen Abgrenzungsproblemen In verschie-
denen Branchen geführt. · 
Bei der Lösung des Bundesrates ·wäre zudem die Prozess
energie besteuert worden, man hätte eine neue Taxe occulte 
geschaffen. Die bundesrätllche Lösung wäre also nur ein hal
ber Weg gewesen. Es ist erfreulich, dass sich der Bundesrat 
nun auch für das Mehiwertsteuersystem entschieden hat und 
bereit ist, die Finanzordnung im Sinne des Ständeratsbe,
schlusses und im Sinne der Anträge der vorberatenden Kom
mission mitzutragen. 
Im Rahmen der Beratungen über die Mehiwertsteuer gaben 
insbesondere drei Pur:tkte Anlass zu Diskussionen und weite
ren Abklärungen: 
1. Steuerzuschlag für die Finanzierung der AHV; 
2. Besteuerung der Waren auf der bisherigen Freiliste; 
3. Vereinfachung: des Verfahrens für Kleinbetriebe. 
Auf weitere Diskussionspunkte werde ich In der Detailbera
tung eingehen. 
Zur AHV-Finanzierung: Die Kommission hat hier dem Be
schluss des Ständerates zugestimmt Bne Erhöhung des 
Steuersatzes von 6,2 Prozent ist auf dem Gesetzeswege höch
stens um 1,3 Prozent möglich, wenn die Mittel zur Finanzie
rung der AHV zufolge der demographischen Entwicklung not- . 
wendig sind. Bn solcher Beschluss ist zudem dem Referen
dum unterstellt, die Satzerhöhung wäre nur vorübergehend 
möglich. Die ·Kommission hat mit deutlicher Mehrheit dieser 
Bestimmung zugestimmt, weil es ein wichtiges sozial- und 
staatspolitisches Anliegen ist, die Finanzierung der AHV si- , 

cherzustellen, auch wenn die Anzahl der Rentenbezüger 
· wächst. 

Zur Freiliste: Bisher figurierten die lebensnotwendigen Nah
rungsmittel, Futtermittel, Medikamente, Zeitungen, Bücher, 
aber auch die Energieträger auf der sogenannten Freiliste. Sie 
unterstanden der Besteuerung durch die Warenumsatzsteuer 
nicht. Vorerst war unbestritten, dass die Energieträger, mit 
Ausnahme der erneuerbaren Energien, dem vollen Steuersatz 
zu unterstellen sind. Die übrigen Güter der Freilistewerden mit 
einem reduzierten Steuersatz von 1,9. Prozent besteuert. 
Man hat sich bei der Beratung insbesondere damit auseinan
dergesetzt, ob es abstimmungspolitiscl:I klug Ist, diese Frem-· 
ste aufzuheben. Man kam aber doch mehrheitlich zum 
Schluss, dass die Besteuerung zum reduzierten Steuersatz 
von 1,9 Prozent richtig ist. Dazu braucht es allerdings einige 
Aufklärung, später auch dem Stimmbürger gegenüber. Man 
muss sich bewusst sein, dass beim gegenwärtigen Warenum
satzsteuersystem auch die Waren der Freiliste mit der verdeck
ten Steuer, der Taxe occulte, oelastet sind. Dies-entspricht 
etwa 1 bis 2 Prozent des Warenwertes. Beim Mehiwertsteuer
system wird nun diese Taxe occulte, diese Schattensteuer, , 
durch die Vorsteuerabzüge vollständig aufgehoben, d. h. die 
Waren würden um 1 bis 2 Prozent verbilligt. Der reduzierte 
Steuersatz von 1,9 Prozent entspricht in etwa, mittelfristig be
trachtet. der weggefallenen Taxe occulte, oder mit andem 
Worten: Auch bei der Belastung der lebensnotwendigen Wa
ren mit dem reduzierten Steuersatz von 1,9 i=»rozent, sollten 
mindestens mittelfristig keine Preiserhöhungen.für den Kon
sumenten resultieren. Der reduzierte Satz kompensiert-ledig
lich die bisherige Schattensteuer. 
Zur Vereinfachung des Steuerbezuges: Wie bei der Warenum
satzsteuer wird auch bei der Mehiwertsteuer eine Freigrenze 
eingeführt, unter der keine Steuerpflicht besteht; diese beträgt 
75 000 Franken. Eine weitere Grenze liegt bei 250 000 Fran
ken Umsatz, sofem der Steuerbetrag nach Abzug der Vor
steuer. 4000 Franken nicht überschreitet. Mit diesen Freigren
zen werden besonders Kleinbetriebe von der Steuerpflicht be
freit Das reduziert aber auch die Zahl.der Steuerpflichtigen; 
das Ist für die Steuerabrechnung wichtig. Allerdings ist es 
aueh diesen Betrieben freigestellt, sich freiwillig der Besteue
rung zu unterstellen, was je nach Branche auch von Vorteil 
sein kann, weil dann eben.die Vorsteuem in Abzug gebracht 
werden können. Bei denen, die von der Steuer befreit sind, 
bleibt nämlich die Vorsteuer bestehen. 
Zum zweiten Teil der bundesrätllchen Botschaft, zur Aende
rung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben: Auch 
bei den Stempelabgaben beantragt Ihnen die natlonalrätllche 
Kommission weitgehend, den Beschlüssen des Ständerates 
zu folgen. Die Revision des Stempelsteuergesetzes ist Im In
teresse des Finanzplatzes Schweiz dringend, das wird allseits 
anerkannt. Die Globalisierung der Finanzmärkte une:I die Ent
wicklung der Informatik und der Telekommunikation ermög
licht es, die Finanzgeschäfte dort abzuwickeln, wo die günstig
sten Bedingungen sind. Um die Wettbewerbsfähigkeit Ihrer Fi
nanzplätze zu stärken, haben viele Staaten im Verlaufe der· 
letzten Jahre die Vorschriften gelockert und die Transaktions
steuem abgebaut oder ganz aufgehoben. Dies bekommen 
auch unsere Schweizer Banken zu spüren. Viele Finanzge
schäfte sind In den letzten Jahren aus der Schweiz ins Ausland 
abgewandert, zu anderen Banken oder zu den Filialen der 
Schweizer Banken Im Ausland. Andere Geschäfte werden in 
der Schweiz schon gar nicht abgewickelt, weil sie mit Abgaben 
belastet sind. Das Ist teider eine Tatsache, und hier müssen wir 
Im Interesse des Landes um Aenderungen besorgt sein. 
Es ist für unser Land sehr wichtig, dass wir einen gesunden 
und attraktiven Finanzplatz erhalten können. Das hat u. a 
auch Einfluss auf unsere eigene Kapitalversorgung und die 
Zinsentwicklung. Natürlich Ist die Zukunft des Finanzplatzes 
Schweiz nicht nur von einer Revision des Stempelsteuergeset
zes abhängig, dazu kommen vielmehr auch die Leistungsfä
higkeit der Banken, die Qualität ihrer Arbeit sowie die soziale, 
politische und wirtschaftliche Stabilität unseres Landes. 
Bei der Revision des Stempelsteuergesetzes sollen insbeson
dere die Bereiche entlastet werden, die mit dem Auslandge
schäft direkt oder indirekt zusamm~nhängen und die leicht ab-
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wandern können. Ferner soll die Umsatzabgabe auf den Han
delsbeständen der Effektenhändler aufgehoben werden. 
Diese Revisionsvorhaben haben natürlich erhebliche Steuer
ausfälle zur Folge, und zwar in der Grössenordnung von 
700 Millionen Franken. Innerhalb des Stempelsteuersystems 
war nur eine begrenzte Kompensation möglich, nämlich 
durch eine Emissionsabgabe auf inländischen Obligationen 
und durch die Erweiterung des Effektenhändlerbegriffes. 
Diese beiden Massnahmen bringen zusätzliche Erträge von 
rund 300 Millionen Franken. 
Eine weitere Kompensation ergibt sich auch aus der von Bun
desrat und Kommission vorgeschlagenen Stempelsteuer auf 
den Prämien der Lebensversicherungen. Das sind weitere 
100 Millionen Franken. Der Ständerat hat allerdings die Stem
pelsteuern auf den Lebensversicherungen abgelehnt. 
Der Nettoausfall aus der Revision des Stempelsteuergesetzes 
- 700 Millionen Franken Bruttoausfall weniger 400 Millionen 
Franken Kompensation - betrüge demnach noch rund 
300 Millionen Franken. 
Nach eingehender Diskussion hat die Kommission hingegen 
den Antrag des Bundesrates abgelehnt, auch die Treuhand
anlagen der Stempelsteuer zu unterstellen. Es ist anzuneh
men, dass diese Geschäfte bei einer entsprechenden Bela
stung fast vollständig ins Ausland abwandern würden. Es war 
also nicht möglich, innerhalb des Stempelsteuersystems eine 
volle Kompensation zu erreichen. Es bleibt nach den Anträgen 
der Kommission noch ein Ausfall von rund 300 Millionen Fran
ken. Es wäre auch nicht verständlich, wenn so ohne weiteres 
eine volle Kompensation innerhalb des Stempelsteuergeset
zes möglich gewesen wäre. Das Ziel der Revision ist ja 
schliesslich, eine Verbesserung der Konditionen des Finanz
platzes Schweiz zu erreichen. Das bringt fast zwangsläufig 
auch Steuerausfälle. 
Die Kompensation der Ausfälle bei den Stempelabgaben 
muss also ausserhalb des Stempelsteuersystems, aber inner
halb des gesamten Finanzpaketes erfolgen. Dies ist möglich 
durch die Mehrerträge mit der Einführung der Mehrwertbe
steuerung. Die Umstellung auf das Mehrwertsteuersystem 
bringt - dank der umfassenden Unterstellung der Dienstlei
stungen - trotz des Wegfalls der Taxe occulte, bei gleichem 
Steuersatz wie bisher, geschätzte Mehrerträge von 900 Millio
nen Franken. Es verbleibt also ein positiver Gesamtsaldo aus 
der Revision der Umsatzsteuer und der Stempelsteuer von 
rund 600 Millionen Franken. Aber auch dieser Mehrertrag 
schmilzt rasch dahin, wenn man berücksichtigt, dass die Er
träge bei der direkten Bundessteuer mit dem sozial- und famill
enpolitischen Sofortprogramm um rund 400 Franken redu
ziert worden sind. Das war eine Vorwegkompensation. Da wir 
mit weiteren Ausfällen rechnen müssen, wenn die Syndizie
rungsvorschriften der Nationalbank für die Emission von 
Schweizerfranken-Anleihen in der Schweiz voraussichtlich 
aufgehoben werden müssen, kann das Stempelsteuerausfälle 
von über 200 Millionen Franken verursachen. 
Natürlich hat sich die Kommission intensiv damit auseinander
gesetzt, ob die Mehrerträge aus dem ganzen Paket - die, wie 
gesagt, sehr stark zusammenschmelzen -tragbar seien. Man 
hat schliesslich eine haushaltneutrale Revision angestrebt 
und nicht zusätzliche Einnahmen. Man hat sich nach intensi
ven und wiederholten Gesprächen zu einem Kompromiss un
ter den Bundesratsparteien gefunden. Dieser Kompromiss 
geht davon aus, dass die Schätzungen der Erträge aus der 
Umsatzsteuer einen relativ grossen Streubereich aufweisen. 
Der geschätzte Mehrertrag aus dem Finanzpaket liegt deutlich 
unter fünf Prozent des Ertrages der Umsatzsteuer. Nur schon 
bei einer kleinen Abflachung der Konjunktur könnten die 
Steuererträge in diesem Ausmass fallen. Die Umsatzsteuer 
reagiert bekanntlich sehr rasch auf die Entwicklung des Kon
sums. 
Eine zweite Voraussetzung: Der Bund wird in Zukunft grosse 
Aufgaben zu bewältigen haben, die auf jeden Fall finanzielle 
Mittel beanspruchen. Stichworte hierzu: Revision der Kran
kenkasse, AHV-Revision, «Bahn 2000», Neat, Direktzahlungen 
an die Landwirtschaft, Aufwendungen für die Umwelt, Hilfe an 
die osteuropäischen Staaten usw. Allfällige zusätzliche Mittel 
könnten deshalb sicher sinnvoll und zweckmässig verwendet 

werden. Schliesslich - auch das würde nichts schaden - lies
sen sich auch noch Schulden abbauen. 
Ausgehend von diesen Voraussetzungen beinhaltet der soge
nannte Kompromiss unter den Regierungsparteien folgende 
Einzelbedingungen: 
1. Keine zeitliche Befristung der Steuervorlagen. 
2. Keine Zweckbindung der allenfalls zusätzlichen Steuerer
träge. 
3. Proportionale Besteuerung der juristischen Personen bei 
der direkten Bundessteuer. Dadurch werden die kapitalstar
ken Banken tendenziell bei den Bundessteuern etwas stärker 
belastet. während sie bei den Stempelabgaben indirekt entla
stet werden. 
4. Zustimmung zur Revision des Stempelsteuergesetzes und 
Verzicht auf ein Referendum, allerdings mit Einschluss der 
Stempelsteuer auf Lebensversicherungsprämien, aber Ver
zicht auf eine Stempelsteuer auf Treuhandanlagen. 
5. Verzicht auf die Beibehaltung der Freiliste, Unterstellung 
der entsprechenden Güter unter den Sondersatz von 1,9 Pro
zent. 
6. Verzicht auf einen Steuerrabatt bei der direkten Bundes
steuer im Rahmen der Mehrerträge bei der Mehrwertsteuer. 
Profitiert hätten dabei in erster Linie natürlich die Steuerpflichti
gen mit hohen direkten Bundessteueraufwendungen. 
Die Kommission ist sich voll bewusst, dass dieser Kompro
miss der Regierungsparteien eine Gratwanderung bedeutet. 
Der Kompromiss kam zustande, weil alle darin übereinstim
men, dass eine Revision des Umsatzsteuersystems und eine 
Revision des Stempelsteuergesetzes notwendig sind. Man 
war sich aber auch bewusst, dass das Vorhaben nur dann rea
lisiert werden kann, wenn die Bundesratsparteien geschlos
sen dahinter stehen, hoffentlich auch Unterstützung von den 
anderen Parteien erfahren und wenn es gelingt, die Wirt
schaftsverbände dahinterzubringen. Das ist eine sehr wichtige 
Frage. Deshalb muss das ganze Paket ausgewogen sein. Man 
muss verstehen, dass Opfer gebracht werden müssen, aber 
dass man dafür auch etwas bekommt. 
Die Kommission hofft, mit dem Kompromiss diese tragfähige 
Basis gefunden zu haben. Wie bei-allen Kompromissen kann 
keine Seite alle Wünsche und Vorstellungen realisieren. Man 
kann z. B. nicht einseitig den Finanzplatz Schweiz entlasten, 
gleichzeitig eine Entlastung bei den direkten Bundessteuern 
fordern und meinen, der Konsument kompensiere die Ausfälle 
via Mehrwertsteuer. Man kann auch nicht die Taxe occulte im 
Interesse der Wirtschaft aufheben und gleichzeitig verlangen, 
dass dann andere Leute- aber wiederum die Konsumenten -
voll dafür bezahlen. Jeder muss in diesem ganzen Steuerpa
ket etwas bekommen und Vorteile daraus ersehen. 
Man kann auch nicht allfällige Mehrerträge mit sozialpoliti
schen Anliegen zweckbinden. Es braucht gegenseitiges Ver
ständnis und auch Kompromissbereitschaft. Dieser Kompro
miss des gegenseitigen Gebens und Nehmens soll im weite
ren mit einer Koppelung der beiden Vorlagen und mit einer 
Koppelung mit dem Gesetz über die direkte Bundessteuer be
züglich Proportionaltarif erreicht werden. 
Die Kommission unterbreitet Ihnen dann bei den Schlussbe
stimmungen und bei den Bestimmungen über die Einführung 
noch einen entsprechenden Vorschlag. Im Namen der Kom
mission ersuche Ich Sie deshalb, den erwähnten Kernberei
chen des Kompromisses der Regierungsparteien zuzustim
men. In der Detailberatung werde ich mir gestatten, immer 
wieder auf diese verschiedenen wichtigen Positionen hinzu
weisen. Wir alle sollten ein Scheitern der Finanzvorlagen ver
meiden. Das geht nur, wenn ein einigermassen ausgewoge
nes Steuerpaket vorgelegt wird und Nutzen und Lasten gleich
mässig verteilt werden. Alle haben schlussendlich ein Inter
esse an einem besseren Steuersystem, wenn auch nicht an 
den Steuern selbst 
Zum Schluss möchte ich Herrn Bundesrat Stich für seine Zu
sammenarbeit bestens danken. Er war ein harter Verhand
lungspartner, wie das so üblich ist bei ihm. Er hat die ursprüng
lichen bundesrätlichen Anträge mit Vehemenz verfochten. Er 
hat sich dann aber auch-wie übrigens der ganze Bundesrat
dem Kompromiss der Regierungsparteien angeschlossen 
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und Ist bereit, die Vorlage mitzutragen. DafOr einen ganz be
sonderen Dank. 
Danken möchte ich natürlich auch den engagierten Mitarbei
tern des Flnanzdepartementes und der Steuerverwaltung. Im 
Zusammenhang mit dem Entscheid zugunsten des Mehrwert
steuersystems mussten sie zahlreiche zusätzliche Dokumen
tationen zur Verfügung stellen. Ein Auszug aus diesen Doku
mentationen wurde Ihnen als Verhandlungsgrundlage ausge
teilt. Da die Mehrwertsteuer In der Botschaft des Bundesrates 
nicht ausführlich behandelt worden ist, wurde auf Antrag der 
Kommission zu Ihren Handen diese Zusatzdokumentation ge
schaffen. Sie soll auch die kommenden Verhandlungen er
leichtern. 

M. Grassl, rapporteur: Nous sommes appeles a nous pronon
cer sur des actes leglslatifs qul nous sont proposes par le Con
seil federal: l'arrAte federal sur le nouveau reglme des flnances 
federales, qui prevoit des modiflcations a la Constitution fede
rale, et la modiflcation de la loi federale sur les droits de timbre. 
Ce sont la deux actes qui campletent la revislon de notre legls
lation flnanclere, l'achemlnant vers un reglme flnancler mo
derne, qui tienne campte des carrectlons basees sur l'expe
rlence et de la necessite d'adapter notre systeme flscal aux 
realites soclo-economiques. Nous avons deja approuve la lol 
sur la perequation flnanclere et nous sommes aussl arrives au 
bout des d~llberatlons relatives a la nouvelle lol sur l'impöt fe
deral direct. 
Ce que nous avons a traiter aujourd'hui, ce sont des modiflca
tlons d'ordre canstitutionnel et legal qul ont pour but d'abord 
d'assurer a la Confederatlon la campetence de percevolr l'im
pöt sur le chiffre d'affalres et l'imp0t federal dlrect au-dela de 
l'echeance de 1994, d'attenuer les effets pervers du systeme 
flscal actuel sur le plan de la cancurrence, de renforcer la cam
petitivite interrtatlonale de notre ecanomle et de garantir l'ac
tuel equlllbre budgetalre, tout en respectant une redlstrlbutlon 
equitable des charges flscales entre les diverses couches so
ciales. Mais il s'agit avanttout d'a.ssurer a la Confederatlon les 
moyens flnanclers necessalres pour rempllr les täches qul lui 
ont ete canflees et se preparer a affronter les defls qul nous at
tendent dans les secteurs de la protection de l'environnement, 
du traflc et des assurances soclales. 
J'examlneral d'abord les modiflcations canstitutlonnelles pre
vues par le reglme flnancier. Le Conseil des Etats qui a tralte 
l'objet en priorlte a falt un travall prellmlnalre important. Notre 
cammlssion a plJ se baser sur ce travall, tout en approfondls
sant les aspects les plus lmportants de cette reforme: l'aboli
tion de la taxe occulte, l'lntroductlon du prelevement a travers 
la TVA de l'lmp0t general sur les ventes et la suppression de la 
llmite temporelle des deux prlnclpaux impöts federaux. 
Le premler element, l'abolltlon de la taxe occulte, qui trappe 
les blens d'lnvestlssement, n'est pas canteste. Actuellement, 
l'lmp0t sur le chiffre d'affaires n'exonere pas les achats d'equi
pements ni les trois quarts de la valeur des travaux profession
nels immoblllers. II en resulte un cumul d'impöts a travers les 
dlffererits stades de la productlon et de la dlstributlon qui ren
cherlt les biens et certalns servlces et augmente le caat du ca
pital. Cette taxe occulte est estlmee a environ trois dixlemes du 
taux d'lmposltlon legal. Elle defavorlse les lnvestlssements et 
les exportatlons. A long terme, II en resulte une reductlon de la 
crolssance potentielle de l'economie. De plus, la campetltlvite 
exterieure des produits suisses se trouve doublement attelnte: 
de manlere dlrecte parce que le degrevement flscal apere a 
l'exportatlon ne cauvre pas la taxe occulte, et de maniere lndl
recte en raison des effets negatifs posslbles sur le renouvelle
ment de l'equlpement Industrie!. Les produits Importes sont 
avantages par rapport aux produits suisses cancurrents. En
fln, l'lmposltlon des blens d'lnvestlssement entraine des lne
galltes de charges qui faussent le Jeu de la cancurrence. 
Face aux pertes de recettes occaslonnees par l'abandon de la 
taxe occulte, II est propose d'elargir l'asslette flscale par deux 
moyens: les servlces et les agents energettques. Sous le re
gime actuel, les servlces ne sont pas lmposes, sauf s'lls sont 
en relatlon etroite avec une llvraison de marchandlses taxees
reparatlons et maintenance, cansells, servlce apres-vente, 
etc. Quanta l'energie, 11 est propose d'ellmlner de la liste fran-

ehe actuelle les postes gaz, electriclte et cambustibles, a l'ex
ception de ceux dont !'Impact sur l'environnement raste sans 
lmportance. 
Face au risque d'ua troisleme refus en votatlon populalre, le 
Conseil federal a propose une reforme de l'actuel impöt sur le 
chiffre d'affalres qui ellmine les prlnclpaux defauts exlstants en 
s'approchant le plus possible des prlnclpes d'lmposltlon ge
neralement admis dans les pays qul cannalssent la TVA. 
Le Conseil des Etats a, cammevous le savez, opte pour le pas
sage immediat a la taxe sur la cansommatlon sous la forme de 
la taxe sur la valeur ajoutee qul est en vigueur dans les pays 
europeens. Votre cammission, apres avolr etudle les differen
tes variantes presentees par le Conseil federal, a decide, suite 
a des dlscusslons anlmees, de suivre le Conseil des Etats. 
D'allleurs, l'artlcle canstitutlonnel propose par le Conseil fede
ral auralt permls d'introduire ulterleurement la TVA par le bials 
d'une simple loi flscale. 
La cammlssion s'est laissee canduire par trois cansideratlons 
princlpales: premlerement, une solutlon sulsse de l'impöt lndi
rect, blen que proche de la TVA, n'est pas justiflee en ce mo
ment ou l'on cherche a s'approcher de l'Europe cammunau
talre, meme si on la cansidere camme polltlquement mleux 
realisable. II est de notre devolr de presenter au peuple suisse 
la solutlon que nous cansiderons comme la meilleure et de lui 
laisser le llbre choix, en dehors de taute crainte et lmposltlon 
qul pourralent nous venir ulterieurement de l'exterieur. Bien· 
entendu, aucune obligation internationale ne nous lmpose 

. l'adoptlon du systeme de la TVA, systeme qui exlste au
jourd'hui dans 20 des 24 pays de !'Organisation de coopera
tion et de developpement economlques, l'OCDE (soit saufen 
Sulsse, en Australle, au Canada et aux Etats-Unis), et dans 
plus de 30 pays non membres de l'OCDE. Toutefois, une deci
sion dans ce sens permettrait aussl de montrer que notre pays 
est pret a renforcer son Integration economique dans la Com
munaute europeenne. J'almerais soullgner ici que le Conseil 
federal a donne expllcltement son accord a la TVA qul resulte 
-des debats en cammission. 
· Deuxlemement, la TVA doit etre generallsee et les exceptlons 
limitees a des cas qui sont justifles par des cansideratlons 
d'ordre general, mais en tenant campte de la structure de 
l'economle suisse qui campte un grand nombre de petltes et 
moyennes entreprlses, qu'elles solent lndMduelles ou familia-

, les. 
Troisiemement, la methode de prelevement doit etre simple. 
Le taux d'lmposltlon doit Atre uniforme et maintenu au niveau 
actuel de 6,2 pour cent, taux d'lmposltlon maximal qui doit etre 
inscrlt dans la canstitution. 
Permettez-mol de vous illustrer maintenant quelques aspects 
dlscutes par la cammission au caurs de ses travaux et qul, de 
plus, se rapportent aux cansideratlons que je viens de vous 
exposer. J'al deja dit que le regime actuel llmite a la fln de 1994 
la perceptlon des deux imp0ts prlnclpaux de la Confederatlon. 
En l'occurrence, il n'a pas ete posslble de rendre deflnitif le 
prelevement de ces impöts. Cheque renouvellement des cam
petences flscales de la Confederatlon est precede d'une dis
cusslon anlmee sur les mesures de reforme souhaitees. S'II 
est vral que la limitatlon dans le temps permet de se pencher 
perlodlquement sur le systeme flscal, de le developper et de 
l'adapter a l'evolutlon generale du pays, II est aussl vral qu'en 
reallte eile n'a pas encaurage l'accroissement des reformes. 
Au cantralre, eile a favorlse le malntien de reglmes provisolres 
qul excluent les reformes structurelles, parce que cette can
tralnte du legislateur a echeance fixe ne falt que raviver chaque 
fois les dlscusslons sur l'utllite des lmpöts per9Us dans notre 
systeme flscal depuls des annees, et qul rapportent a la Confe
deration plus de la moltle des moyens necessaires pour 
qu'elle puisse rempllr lestäches que le peuple lul a attrlbuees. 
Le moment est donc venu, selon la majorlte de votre cammls
sion, de supprlmer la limitatlon dans le temps du droit de per
cevolr l'.lmpöt sur le chiffre d'affalres alnsl que l'impöt federal 
dlrect. Par cantre, la cammlsslon a juge que le taux d'imposl
tlon maximal de 6,2 pour cent, qul ·carrespond au taux actuel 
de l'ICHA, devralt etre fixe dans la canstitutlon pour eviter un 
futur alourdlssement de la charge flscale a la cansommatlon 
par la simple vole legislative. L'lnscrlptlon dans la canstitutlon 



Nouveau regime financier 2050 N 27 novembre 1990 

reste un autre element indispensable a l'acceptation de la re
forme en votation populaire. 
Dans le cadre de ses travaux, votre commission a eu un long 
debat sur le rapport entre la fiscalite directe et indirecte. C'est 
un fait incontestable que la part de l'imposition indirecte en 
Suisse, a savoir l'impöt sur le chiffre d'affaires, reste modeste. 
La marge de manoeuvre pour renforcer l'imposition indirecte 
en comparaison avec les autres pays est en effet importante, 
considerant qu'en Europa II y a des taux effectifs qui vont bien 
au-dela de 1 o pour cent. La commission a apprecie le fait 
qu'une modification durable de la structure fiscale en taveur 
d'une imposition de la consommation est a meme de reduire 
la pression fiscale sur le revenu. On peut, en effet, craindre 
qu 'une pression fiscale directe trop importante ait a long terme 
un impact defavorable sur le niveau de vie et favorise le deve
loppement de l'economie souterraine, y compris l'evasion et 
la fraude fiscales. Par ailleurs, une reduction de l'impöt federal 
direct irait au benefice des hauts et moyens revenus, sans ta
voriser las couches las plus faibles de la population, tandis 
qu'une faible imposition de la consommatlon avantagerait tou
tes les couches de la population. II taut bien preciser que si la 
part des impöts directs en Suisse- est importante, la charge 
qu'ils representent est moderee en comparaison internatio
nale. D'autre part, II ne taut pas non plus oublier la charge to
tale due au systeme de prelevement federaliste des impöts sur 
lerevenu. 
Cette discussion a taut de meme montre le souhait de la majo
rite de votre commission de transferer a l'avenir le poids de la 
fiscalite directe a i'indirecte. Les propositions qui auraient per
mis de proceder a ce transfert, deja avec la reforme en discus
sion, ont ete abandonnees pour ne pas compromettre le resul
tat de la reforme elle-meme. La discussion a ce sujet avait 
entre autres ete influencee par le resultat financier previsible 
des nouvelles mesures sur lequel je reviendrai. Dans ce con
texte, II est opportun de relever que le Conseil federal, soutenu 
en cela par le Conseil des Etats et par votre commission, pro
pose un allegement indirect de la charge fiscale sur le revenu 
futur. II s'agit d'un eventual supplement a l'impöt sur le chiffre 
d'affaires, en vue de contribuer au financement de l'assu
rance-vielllesse, qui aurait pour but d'eviter un accroissement 
des deductions soctales sur ies salaires. Ce supplement de 1, 
3 pour cent est limite dans le temps et active uniquement au 
cas ou l'equllibre financier de l'assurance-vieiilesse serait se
rieusement menace par le vieillissement de la populatlon. 
Pour rendre plus juste l'imposition indirecte, la reforme adop
tee par le Conseil des Etats prevoit l'assujettissement des ser
vices a la TVA. II n'y a en effet aucune raison d'avantager les 
services par rapport aux marchandises, d'autant moins que la 
part des services dans la production nationale et la consom
matlon des menages ne cesse de croitre. De plus, une imposi
tlon plus large des services reduit le caractere regressif de l'im
pöt sur le chiffre d'affaires, du falt que les services representent 
pour les menages aises une part des depenses plus elevee 
que pour les menages a revenu falble. 
II taut aussi considerer qu'un des avantages de la TVA est la ta
cilite avec laquelle les services peuvent etre imposes. Dans un 
systeme a phase unique tel que l'actuel lcha, il est difficile de 
distlnguer, en partlculier pour les services proches de la con
sommation, entre l'usage personnel qui est imposable et 
l'usage professionnel qui ne l'est pas. Cette distinction 
d'usage est necessaire pour eviter une imposition en cascade. 
Ces difficuites disparaissent dans une large mesure dans le 
systeme multistade de 1a TVA, avec deduction prealable de 
l'impöt paye sur las achats intermediaires. La commission a 
evite de proceder a des exceptlons telles que les prestatlons 
de l'hötellerie et de la restauratlon, qui font l'objet d'une propo
sition de minorite sur laquelle nous aurons l'occasion de reve
nir. 
D'autre part, nous avonssuivi le Conseil des Etats dans l'impo
sition a un taux reduit de 1,9 pour cent de certaines marchan
dises qui, dans le regime actuel, beneficient d'une exonera
tlon generale d'impöt: la liste franche. Ce probleme doit etre 
mis en relation avec la suppression de la taxe occulte. Celle-ci 
aura comme consequence une diminutlon des couts de pro
duction de toutes les marchandises dont la production est ac-

tuellement grevee de cette taxe. C' est precisement le cas de la 
majorite des marchandises de la liste franche actl.Jelle. Dans 
cette optique, on ne voit pas bien pourquoi on ne devrait pas 
recuperer cet avantage, au moins par un taux reduit qui est jus
tlfie par la nature meme de ces marchandises. Le·taux de 1, 
9 pour cent applique au chiffre d'affaires de ces produits n'en
traine d'ailleurs pas d'augmentatlon substantielle des prix qui 
ne serait pas supportable du point de vue de 1a concurrence et 
du consommateur. 
Une proposition tendant a relever le seuil de la limite du chiffre 
d'affaires entrainant l'assujettlssement a 100 000 francs au 
lieu de 75 000 francs n'a pas ete retenue. Notre commission a 
estime que las nouvelles limites et les mesures prevues pour 
les petites et moyennes entreprises vont dans la juste direction 
et permettent a la iibre concurrence entre contribuables e~ 
non-contribuables de fonctionner. Tels sont les problemes les 
plus importants. 
J'en viens maintenant au projet modifiant la loi sur les droits de 
tlmbre. Le probleme a deja fait·l'objet d'une initiative partemen
taire que nous avons approuvee etque nousvous demandons 
de classer, etant donne l'accord intervenu sur las modifica
tlons proposees. La raison de ces suggestlons reside dans le 
fait que l'environnement financier international continue de se 
transfonner rapidement en taveur de la liberalisatlon et de la 
globalisation des marches des capitaux. Un allegement des 
trois de tlmbre preleves sur las transactions financieres en 
euro-oblig~tions et sur les tltres a courte echeance est consi
dere par votre commission comme souhaitable, afin de renfor
cer la competltivite internationale du systeme financier suisse 
et de permettre le developpement d'un veritable marche mo
netaire a court terme. 
II est important de rappeler ici qu'II s'agit de parvenir a la reduc
tlon de la charge fiscale supportee par la ciientele, etrangere 
surtout. Ceia renforcera la capaclte concurrentlelle de nos 
banques et de nos marches financiers, ce qui ne sera pas sans 
consequences pour nos finances publiques qui profitent de 
l'augmentatlon previsible du volume des contributlons direc
tes versees par le secteurfinancier. 
Je ne reviendrai pas sur la discussion generale qui s'est de
roulee lors du traitement de !'initiative parlementaire Feigen
winter. Pour sa part, le Conseil federal reconnait que le droit de 
timbre a repousse d'importants marches vers l'etranger ou 
qu'il les a encourages en dehors de nos frontleres. Lacommis
sion tient cependant a rappeler que le droit de timbre repre
sente environ 8 pour cent des recettes de la Confederatlon. La 
suppression de 2,2 milliards de francs de recettes ne saurait 
etre envisagee sans compensation. 
La commission a adopte pour l'essentlel les propositions du 
Conseil des Etats. Elle a en particulier refuse par 12 voix contre 
6 d'imposer les placements fiduciaires. D'autre part, contraire
ment au Conseil des Etats, eile asuM le projet du Conseil fede
ral en ce qui conceme le droit de timbre sur les primes des as
surances sur la vie, une premiere fois gräce au vote du presi
dent, et a la deuxieme iecture par 7 voix contre 6. Cette deci
sion permet d'obtenir une compensation partielle de 105 mil
llons pour des pertes de 395 mlllions de francs. 
Cela dit, le moment est venu de parler des consequences fi
nancieres des deux paquets. Votre commission a eu taut au 
lang de ce debat la preoccupation d'arriver a un equilibre 
entre les pertes et les gains, qul resulte des mesures adop
tees. Un resultat neutre est considere comme etant indispen
sable a un consensus, tant a l'echelon parlementaire que po
pulaire. 
Bien qu'II s'agisse en definitive d'estlmatlons basees sur la si
tuation actuelle, il taut constater que les efforts entrepris, soit 
par le Conseil des Etats, soit par votre commission, ont eu 
pour resuitat d'obtenlr un certain surplus de gains sur les per
tes. D'une part, la taxation de la consommation par le biais de 
la TVA rapporte une augmentation totale des recettes de 
91 O millions de francs, et cela malgre lasuppression de la taxe 
occuite, representant une diminutlon de 2, 1 milliards. En effet, 
ce montant est recupere gräce a l'imposition des services et 
des .travaux professionnels immobiliers, ce qui donne une 
augmentation de 2,2 milliards. Ce total de 91 O millions sera re
duit par une diminutlon des recettes provenant, d'une part, 
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des drolts de tlmbre pour 290 millions, d'autre part de l'aboli- toujours cor:isldere et considerent encore q\Je le prodult de 
tion des dlsposltlons de ocSY"dication» pour200 millions. Ainsl, l'impöt dlrect appartient en priorite aux cantons. Vouloir aban-
l'operatlon de revision rapporterait a la Confederatlon des re- donner le caractere provisoire du drolt de la Confederation a 
cettes supplementalres globales de 420 millions de francs. perceyoir un tel impöt, c'est definltlvement priver les cantons 
La majorlte de la commisslon a retenu que ce montant repre- de l'espoir de recuperer des recettes correspondantes dont ils 
sente le 1,3 pour cent de l'ensemble des depenses de la Con- ont d'allleurs actuellement fortement besoin. 
federatlon et que l'on pourralt le conslderer comme une re- Admettre le caractere definitlf de l'impöt federal direct, c'est 
serve en cas d'affalblissement conjoncturel qui diminuerait les abandonner un des elements essentlels de la 'souveralnete 
recettes fiscales d'icl a l'entree en vigueur, en 1995. De ce falt des cantons; c'est a nos yeux donner la preuve de la resigna-
et pourne pas compromettre le resultat d'un consensus, eile a tion a l'egard du transfert progressif des pouvoirs politlques de . 
renonce a vous proposer une reduction de l'impöt federal di- ce pays a la Confederatlon; c'est finalement le symbole de 
rect. · , · l'abandon formal d'une partie essentielle de la construction la 
Pour votre Information, j'ajouterai qu'en votation finale la com- plus authentiquement helvetique, la plus fructueuse et la plus 
mlssion a adopte l'arräte federal A par 15 voix contre 3 et l'arr6- exemplalre de notre construction polltique et instltutlonnelle, 
te B par-8 voix contre 2 et 8 abstentions. La commission re- le federallsme: Nous ne pouvons verltablement pas y sous-
mercie M. Stich, conseillerfederal, et les collaborateurs du De- crlre, surtout si l'equilibre general de la fiscalite federale ne 
partement des finances et de l'Admlnistratlon federale des s'en trouve pas ameliore pour autant 
contrlbuttons pour le travail foumi et la collaboratlon dont ils Ensuite, nous nous opposons a une revision qui, preclsement, 
ont falt preuve lors de nos travaux. rate un objectif essential, la correction du desequilibre structu-
Je vous propose, d'entente avec ia majorlte de la commlssion, • rel et profond qui caracterise la fiscalite helvetique. Contraire-
d'entrer en mattere et de suivre ses propositions concemant ment a tous les autres pays, les impöts directs jouent chez 
les deux actes iegislatifs qul vous sont soumis. no!JS un röle disproportlonne par rapport aux impöts indlrects. 

Tous res pays etrangers, y compris les pays a majorite socia
liste ancienne, montrent que l'imposltlon indirecte n'est pas 
antisociale, eux qui ont deja developpe une fiscalite prloritali:e
ment axee sur les impöts·de consommation. Ce desequlllbre 
au contraire s'accentue encore annee apres annee en Suisse. 
II serait temps de le corriger. Le paquet fiscal actuel renonce a 
s'engager dans cette voie pourtant indispensable. 

M. Coutau: Dans la premiere partie de mon Intervention, j'ex
pllquerai les ralsons pour lesquelles le groupe liberal ne peut 
pas souscrire au compromis des partls gouvemementaux. Sur 
le temps impartl au groupe liberal dans-le debat general, j'ex
pliquerai les ralsons qui nous ont pousses a demander un au
tre projet conforrne a nos conceptions. 
Fbcer les modalites de l'lmpöt dans une democratte dlrecte est 
certalnement· l'exercice politlque le plus perilleux que l'on 
puisse imaginer. Contrairement a ia plupart des projets de de
pense, l'objectif pourtant indispensable pour financer les tä
ches de l'Etat est ingrat, peu popuiaire, mals il necessite nean
moins l'assentiment des citoyens. Qu'en est-11 du compromis 
que-les partls gouvemementaux ont elabore? Le groupe libe
ral n'appartlent pas a cette coalitlon gouvemementale.11 lui est 
donc perrnis de dire tout haut ce qu'il pense d'une solutlon 
qu'il juge improvisee, a la fois trop timide et trop ambitleuse. II 
peut le dire car, contrairement a beaucoup de collegues dans 
cette salle qui partagent notre polnt de vue, il dlspose de sa 
pleine liberte d'expression et de proposition. Ce n'est_pas le 
cas des membres des partls gouvemementaux, car certalns 
de leurs leaders ont convenu entre eux de se priver mutuelle
ment de cette liberte de propositlon et de chercher a en priver 
aussi leurs collegues. En effet, au cas Oll lä molndre des pro
positlons viendrait apporter la moindre des atteintes a cet edi
fice aussi fragile, c'est l'ensemble qui s'effondrerall 
J'ai toujours appris qu'en politlque II fallait manier l'ironie avec 
beaucoup de precautlon. Je ne peux toutefois maitriser un le
ger sourire devant la soudaine identite de vue des membres 
de la coalitlon gouvemementale sur la fiscalite, car cette der
niere constitue le sujet par excellence sur lequel les positlons 
politlques respectives les plus fondamentales d'un partl se 
dlstinguent de celles du partl volsin. On veut aujourd'hui nous 
faire croire a la convergence profonde des partls gouveme
mentaux alors qu'ils nous donnent chaque Jour le spectacle 
de leurs divergences non moins profondes $Ur les sujets aussi 
essentiels que la defense, la securite de l'Etat, les transports, 
l'energle, des pans entiers de la politlque etrangere, etc. Hier 
apres-mldi encore, la demonstratlon foumle par les socialis
tes, a l'occaslon de l'election du president et du vice-president 
de notre conseil, n'a pas falt apparaltre un soutlen mutual bien 
convalncant 
Pour sa part donc, le groupe liberal ne souscrlt pas a ce pa
quet. 11 le considere effectivement a la fois comme trop timide 
et trop ambitleux. Trop timide parce qu'II n'ose pas faire faire a 
la fiscalite dece pays un pas verltablement decisifvers l'avenir, 
vers la competitivite de la S_uisse et de ses entreprises vis-a-vis 
de l'Europe. Trop ambitleux car, dans sa timidite, II constitue 
un projet fragile, vulnerable de toute part et difflcile a defendre 
du falt de 1a multlpllcite des critlques auxquelles aujourd'hui 
deja II est expose. 
Plus concretement, nous nous opposons d'abord a l'ancrage 
definitlf de l'lmpöt direct dans la constltutlon. Les liberaux ont 

Troisleme defaut de ce compromis: II n'est que trop partlelle
ment eurocompatible. Certes, le passage de la TVA est un pas 
important vers une bonne dlrection. Nous nous en felicitons. 
Mals d'une part, ce pas est rendu tres vulnerable par l'absence 
totale de contrepartle. Comment faire accepter a 60 ou 70 000 
contrlbuäbles nouveaux la corvee de presenter- leur chiffre 
d'affalres tous les trlmestres a l'admlnlstratlon fiscale, sans 
leur offir en contrepartie un allegement de leur impöt federal 
direct? D'autre part, la revision du droit de timbre sur les opera
tions bancalres ne correspond pas a la fiscalite europeenne, 
en 1a mattere. Cet allegement ne leve pas totalement l'obstacle 
de la concurrence qui menace de plus en plus la place flnan
ciere suisse. 
Or, lorsque, a force d'entamer ~ capacite de concurrence, 
cette place financiere aura finalement perdu son attractivite, y 
compris a l'egard des operatlons les plus legitimes et les plus 
correctes, II sera trop tard pour pleurer les apports flscaux et 
les emplois perdus. 

• Quatrlemement, nous nous opposons a une fiscalite penali
sante imposee aux entreprises qui assurent leur perennite sur 

· un important autofinancement Les fonds propres et les reser
ves qu'elles ont accumules pour garantir leur autonomie et 
prevenir les difficuites tant structurelles que conjoncturelles 
ont demontre leur bien-fonde. Les dlssuader de poursuivre 
cette politlque serait une erreur grave. C'est pourtant a ce re
sultat qu'aboutlrait l'adoption d'un tarif proportlonnel de l'lm
pötfederal sur le benefice des entreprises. Le systeme actuel a 
favorise l'epargne des entreprises, qui a perrnls notamment le 
financement de restructuratlons, de modemisations, de diver
sificatlons. Ble a permis aussl d'opposer une meilleure resis
tance aux fiuctuatlons de la conjoncture et a l'appetit des pre
dateurs. Aujourd'hui, Oll les temps s'annoncent plus dlfflciles 
et la concurrence plus vive, penaliser l'autofinancement et les 
reserves des entreprises c'est menacer la securite de l'emploi 
et la competitivite de l'economie suisse. 
Cinqult)mement, nous nous opposons a ce paquet parce qu'lt 
n'est pas neutre du polnt de vue du rendement financler pour 
la Confederatlon. 11 lui apporte en effet plus d'un deml-mllliard 
de recettes complementalres, c'est dire qu'il augmente la 
charge fiscale totale des contrlquables suisses dans la mAme 
mesure. Cette surcharge n'est pas acceptable a nos yeux et 
nous doutons qu'elle rencontre beaucc;>up de succes aupres 
des contrlbuables de ce pays, notamment dans les circons
tances actuelles. Cette surcharge perrnettrait a la Confedera
tlon de depasser cette limlte de 1 O pour cent du produit natio
nal brut fixe jusqu'ici comme un maximum pour la part de ses 
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depenses dans l'economie du pays. Nous refusons la nou
velte impulsion qui serait ainsi donnee a une croissance sup
plementaire, et excedentaire a nos yeux, des depenses fede
rales. 
Tels sont les cinq principaux motifs de notre position a ce pa
quet fiscal. S'y ajoute egalement l'adjonction intempestive et 
totalement heterogene d'une competence de majoratlon ulte
rieure du taux de la TVA dont le rendement serait affecte par 
anticipation a une täche specifique. Nous nous opposons 
egalement a la compensatlon d'une partie des pertes de 
l'amenagement du droit de timbre par l'assujettissement des 
primes d'assurance-vle a ce m~me timbre. 
A nos yeux, la facture de ce compromis fiscal est beaucoup 
trop lourde. Nous ne pouvons doncy souscrire et nous savons 
que nous ne sommes pas totalement seuls a le penser, ni 
dans cette salle, et encore molns dans le pays. Neanmoins, 
nous sommes bien convalncus que la situation actuelle exige 
des modiflcations, ne serait-ce qu'en raison de la prochaine 
echeance du droit de la Confederatlon de prelever ses princi
paux impöts. C'est pourquoi nous entrons en matlere sur le 
projet, tout en vous suggerant de le renvoyer au Conseil fede
ral avec un mandat precis qui reduit les defauts du projet ac
tuel. J'utillserai tout a l'heure te temps de parole du groupe 
pour exposer les differents aspects du projet que nous deman
dons au Conseil federal de nous presenter. 

Blocher: Ich spreche hier für die SVP-Fraktion. 
Wir haben eine neue Finanzordnung zu machen. Und wenn 
man eine neue Finanzordnung zu machen hat, ist die wesentli
che Frage, wie in den nächsten Jahren die richtige Steuerord
nung in unserem lande aussehen soll. Es geht nicht nur 
darum, wieviel Geld dem Staat gegeben wird, sondern darum, 
dass Steuern eine ausserordentlich starke Lenkungsfunktion 
für die ganze Wirtschaft und unseren Wohlstand haben. Das 
geht gerne vergessen in Zeiten der Hochkonjunktur. Die neun
ziger Jahre werden für uns wirtschaftlich schwierige Jahre wer
den. Darum ist die Frage heute eher zu stellen als in den acht
ziger Jahren. 
Hauptmangel der schweizerischen Steuerordnung - für ein 
Land, das Vollbeschäftigung anstrebt und das auch Wohl
stand haben muss, auch um dem Staat die nötigen Steuermit
tel zu bringen - sind die zahlreichen wettbewerbsverzerren
den Steuem. 
Es ist entscheidend für die neunziger Jatire, dass die Schweiz 
wirtschaftlich wettbewerbsfähig bleibt. Hauptsteuem, die wett
bewerbsverzerrend sind, sind im Finanzplatzbereich die 
Stempelsteuern und im industriellen Bereich die ganzen 
Schattensteuem. Von deren Abschaffung sprechen wir schon 
lange. Die Abschaffung ist in den achtziger Jahren wieder we
niger aktuell gewesen, weil die Zeiten weniger hart waren. Die 
Schattensteuem werden in den neunziger Jahren eine grös
sere Rolle spielen. 
Die Aufhebung wettbewerbsverzerrender Steuern - der Stem
pelsteuer für den Finanzplatz und der Taxe occulte im industri
ellen, gewerblict,en Bereich-ist nicht deshalb wichtig, weil wir 
irgend jemandem-also Banken usw. -ein Geschenk machen 
wollen, sondern es geht darum, dass Geschäfte in unserm 
Land und nicht im Ausland gemacht werden. Wir haben eine 
zunehmende Abwanderung von Bankgeschäften aus der 
Schweiz ins Ausland, im Augenblick vor allem nach Luxem
burg. Auch dort machen schweizerische Banken das Ge
schäft. Alle Grossbanken haben dort ihre Filialen. Aber nicht 
mehr auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt. Die Steuern wer
den nicht mehr hier bezahlt, und das Gewerbe, das sich um 
solche Geschäfte bildet, liegt nicht mehr in der Schweiz, son
dern im Ausland. 
Bei der Taxe occulte ist es das gleiche. Wir haben Konkurrenz
nachteile, was für den Export von grossem Nachteil ist. Es geht 
also darum, mit der neuen Finanzordnung diese Wettbe
werbsnachteile auszumerzen. 
Wir haben einen zweiten grossen Nachteil in unserer Steuer
ordnung. Wir haben ein Missverhältnis der direkten Steuern zu 
den indirekten Steuern gegenüber den Ausländern. Wo di
rekte Steuern - Bundessteuer, Kantons- und Gemeindesteu
ern - so hoch sind, strafen Sie Leistung. Wir sind an dieser Lei-

stung aber interessiert. Wir haben ein Missverhältnis schon 
deshalb, weil wir die Wust nie erhöhen konnten, weil damit 
auch die Taxe occulte stärker ins Gewicht gefallen wäre. 
Neben diesen beiden Hauptnachteilen der schweizerischen 
Steuerordnung gibt es einen dritten Nachteil: Es ist eine we
sentliche Frage, wieviel Steuern dem Staate zukommen sol
len. Wie gross soll die Steuerquote sein? Das ist ein wesentli
ches Steuerungsmittel, um den Staatshaushalt nicht ins Ufer
lose anwachsen zu lassen. So stillschweigend hat sich bei Par
lamentariern, wie ich gemerkt habe, den Parteien und dem 
Bundesrat eine Zahl von 1 O Prozent herausgebildet. Man sagt, 
diese 1 O Prozent dürften nicht überschritten werden. 
Ich bin der Ueberzeugung, dass wir diese Zahl, wenn der Bun
deshaushalt so weiterfährt wie jetzt, bald überschreiten wer
den, weil die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren weni
ger stark fliessen, weil die Industrie und die Wirtschaft bereits 
im nächsten Jahr weniger Steuereinnahmen bringen werden. 
So, und jetzt müssen wir die Frage stellen, ob diese neue Fi
nanzordnung A und B zusammen die Anforderungen einer 
modernen, für das Wohl unseres l,andes gerechten Steuer
ordnung erbringt oder nicht. 
Der Bundesrat hat mit seiner Vorlage, mit seiner verbesserten 
Wust, mindestens die Taxe occulte ausschalten wollen. Das ist 
anerkennenswert. Eine Verbesserung des Missverhältnisses 
direkte/indirekte Steuern ist damit nicht erbracht worden. Mit 
der Revision des Stempelsteuergesetzes hat er den Stempel 
als wettbewerbsverzerrende Steuer ausmerzen wollen. Aller
dings hat er gleich wieder neue wettbewerbsverzerrende Steu
ern vorgesehen, indem er die Treuhandgeldbesteuerung ein
führen wollte. Wir können ja nicht eine wettbewerbsverzer
rende Steuer mit einer andern abschaffen. 
Die Parteien haben sich relativ kurzfristig entschlossen, in ei
nem Schritt und jetzt sofort zum System einer Mehrwertsteuer 
zu wechseln. Meines Erachtens eine riskante Angelegenheit, 
und ich hoffe nicht, dass sie zu riskant ist. 
Die SVP-Fraktion-obwohl sie sich in der Vernehmlassung da
für ausgesprochen hat, zuerst eine modernisierte Wust und in 
einem zweiten Schritt eine Mehrwer:tsteuer bei gleichzeitiger 
Reduktion der direkten Bundessteuer einzuführen - ist der 
Meinung, dass man mitmacht und jetzt die Mehrwertsteuer 
einführt. Wir betrachten es aber als ein ausserordenttich ris
kantes Unternehmen, einen so grossen Wechsel in so kurzer 
Zeit etwas überstürzt einzuführen. Aber wir werden das unter
stützen. 
Bevor ich die einzelnen Details von der Fraktion her beleuchte: 
Die Bundesratsparteien, die miteinander regieren - heute 
noch regieren müssen -, sollten In wichtigen Fragen eine ge
meinsame Grundlage haben. Sie- oder mindestens Vertreter 
dieser Parteien, man muss das nicht überbewerten - haben 
versucht, eine Einigung zu finden. Ob der Preis nicht zu hoch 
ist, ist eine andere Frage. 
Wie sieht dieser Kompromiss aus? Zur Mehrwertsteuer, zur 
Ausmerzung der Taxe occulte, sagen alle vier Bundesratspar
teien ja; ebenso keine Stempelsteuern auf Teuhandgeldem: 
da haben die Sozialdemokraten nachgeben müssen. Die Bür
gerlichen haben nachgegeben bei den Stempelsteuern auf 
Lebensversicherungen. Meines Erachtens ist das keine Wett
bewerbsverzerrung, und es ist zu verantworten. Der Kompro
miss sieht keine Senkung der direkten Bundessteuer vor: Ein 
ausserordentlich wichtiges Postulat müsste hier also fallen, 
weil die Sozialdemokraten das verlangen. Ich betrachte das 
auch aus taktischen Gründen als problematisch. Ebenso soll 
auf die Befristung der Vorlage verzichtet werden. Man kann so
mit dem Volk nicht sagen, es gäbe später Korrekturen; denn 
eine Befristung ist nicht mehr vorgesehen. Auch das betrachte 
ich als problematisch; ·es ist ein ZUgeständnis nicht nur an die 
Sozialdemokraten, sondern auch an die CVP, die damals in 
den Verhandlungen gegen Befristung war. Mit der Mehrwert
steuer gemäss der vorliegenden Vorlage erhalten wir Mehrein
nahmen - da müssten wir also nachgeben; wir wollen keine 
Mehreinnahmen -, und die Steuerquote kann mit diesem Pa
ket zumindest nicht gesenkt werden. 
Die SVP-Fraktion stimmt im Grundsatz den Vortagen zu, kann 
sich aber nicht bereit finden, auf zwei Dinge zu verzichten: 
nämlich erstens auf die Senkung der direkten Bundessteuer -
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und 10 Prozent betrachtet sie als ein Minimum-und zweitens 
auf eine Befristung der Finanzvorlage. In erster Linie aus takti
schen Gründen betrachtet sie eine Befristung als ausseror
dentllch wichtig. Sie glaubt, dass die Vorlage Im Volk Schiff
bruch erleiden würde. 
Wir werden sehen, ob am Schluss dieser Kompromiss trägt. 
Wenn er nicht trägt. meine ich, dass die bürgerlichen Parteien 
ein eigenes Paket zu schnüren hätten. 

Zblnden Paul: Das Herzstück der neuen Finanzordnung -
oder wenn Sie wollen, der neuen Steuerordnung - ist die 
Mehrwertsteuer. Die CVP-Fraktlon hat schon im September 
1988 durch eine Motion ihren geschlossenen Willen kundge
tan und damit die Einführung der Mehrwertsteuer gefordert. 
Diese Motion hat sich auf einen entsprechenden Standpunkt 
der Partei stützen können. Ihre Vertreter haben sich seit Jah
ren In interfraktionellen Gesprächen dafür eingesetzt. dass die 
neue Finanzordnung spätestens 1994 eine Umwandlung der 
bisherigen Wust in eine Mehrwertsteuer mit sich bringen 
könne. 
Wir sind nach wie vor davon überzeugt. dass die Ausmerzung 
der Taxe occulte In jeder Beziehung, aber Insbesondere auch 
für den Export, unerlässlich ist und dass dadurch die Wettbe
werbsneutralität bzw. die Konkurrenzfähigkeit unserer Export
wirtschaft ver:t>essert werden. kann. Zudem ermöglicht die Ein
führung der Mehrwertsteuer dem Fiskus - zwar nicht auf An
hieb, aber langfristig-, bei den direkten Steuern die Belastung 
der Einkommen etwas abzubaUen und im Gegenzug bei der 
Indirekten Steuer den Verbrauch etwas mehr zu belasten. Die 
Fraktion Ist der Ueberzeugung, dass die Mehrwertsteuer eine 
soziale Steuer Ist, weil der Kleinverbraucher auch einen ent
sprechend kleineren Beitrag an den Fiskus zu leisten hat. wo
gegen der Grossverbraucher einen höheren Steuerbeitrag lei
sten muss. Dem Gebot der Steuergerechtigkeit wäre damit 
Genüge getan. 
Schliesslich erlaubt eine echte Mehrwertsteuer auch, das 
Steuersubstrat beim Verbrauch wesentlich weiter zu fassen 
und neben den Waren - wie bisher - neu auch bestimmte 
Dienstleistungen zu besteuern. Auch das ist eine Frage der 
Steuergerechtigkeit. Wenn die Mehrwertsteuer darüber hin
aus europakonform ausgestaltet werden kann, soll dies ein 
gewichtiger, zusätzlicher Grund für deren Einführung sein. 
Parallel zur Einführung der Mehrwertsteuer gingen auch 
schon seit Jahren die Bestrebungen für eine längst fällige Re
vision der Stempelabgaben einher. Unser Fraktionskollege 
Feigenwinter hat mit einer parlamentarischen Initiative den 
Stein erneut Ins Rollen gebracht. Er wird diese Vorlage zur 
Stempelsteuergesetzrevision hier später im Rahmen des Ein
tretens vertreten. 
In der Kommission waren alle Beteiligten immer bestrebt, für 
allfällige Steuerausfälle aus finanzpolitischen Gründen und 
aus Gründen des Finanzgleichgewichts im Bund Kompensa
tionen zu schaffen. Es hat sich dann aber als Illusion erwiesen, 
diese Kompensation beispielsweise Im Stempelsteuergesetz 
allein zu finden. Wir können eben den Pelz nicht waschen, 
ohne Ihn nass zu machen. Wenn wir nun die Erträge aus den 
beiden Körben Mehrwertsteuer einerseits und Stempelab-

. gabe anderseits vergleichen, stehen Mehreinnahmen von 
rund 900 MIiiionen bei der Mehrwertsteuer Mindereinnahmen 
von rund 300 Millionen bei der Stempelabgabe gegenüber, 
wobei Ich die Aufhebung der Syndlzlerungsvorschrlften nicht 
mitberücksichtige, weil sie nicht Gegenstand dieses Be
schlusses sind. Sollten die Minderheitsanträge für das Gast
gewerbe oder für die Lebensversicherungen angenommen 
werden, was die Kommissionsmehrheit nicht erwartet, 
schmilzt der positive Saldo von 600 MIiiionen auf rund 200 MIi
iionen zusammen, und das liegt schon im Bereich der Schät
zungsfehler-das Paket wäre somit quasi ertragsneutral. 
Im Rahmen der direkten Bundessteuer vertritt die CVP-Frak
tlon die Auffassung, dass bei diesem Interfraktionellen Kon
sens der Uebergang zur Proportionalbesteuerung juristischer 
Personen zum Satz von 8 Prozent vertretbar sei. Der Dreistu
fentarif würde nur dann beibehalten, wenn die neue Finanz
ordnung scheitern sollte. Darauf kommen wir bei den Ueber
gangsbestlmmungen zurück. Wir würden also den Antrag 
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COutau in diesem Punkt nicht unterstützen. Ein Steuerrabatt, 
wie er für die direkte Bundessteuer wiederholt von einigen Sel
ten gefordert worden ist. Ist In diesem Rahmen des Paketes 
abzulehnen. Sollten nämlich die Minderheitsanträge noch an
genommen werden, wäre ohnehin nichts mehr zu kompensie
ren und kein Rabatt mehr zu gewähren. Die neue direkte Bun
dessteuer gehört als Korb In das Paket. das wir geschnürt ha
ben. 
Uebrlgens haben wir schon irri Sofortprogramm seit Januar 
1989 einen erheblichen Steuerrabatt genossen; davon profi
tiert der Steuerzahler weiterhin. Wir könnten also dem Antrag 
Rychen, der einen Steuerrabatt bei der direkten Bundessteuer 
von 10 Prozent fordert, in diesem Punkt nicht Folge geben. 
Sowohl bei der Mehrwertsteuer wie bei der Stempelabgabe 
begrüsst unsere Fraktion, dass die natlonalrätllche Kommis
sion Im wesentlichen den Beschlüssen des Ständerates ge
folgt ist. denn damit könnte das Differenzbereinigungsverfah
ren noch im Dezember abgeschlossen und die Volksabstim
mung Ober die ganze FinaAZordnung auf J1,1ni 1991 festge
setzt werden, also vor den kritischen eidgenössischen Wah
len. Es wird dann ohnehin noch viel Zeit brauchen, um diese 
Vorlage überhaupt zu vollziehen. 
Ich möchte im Namen der Fraktion im Hinblick auf die Detall
beratung schon jetzt folgende Standpunkte vorwegnehmen, 
die ja Bestandteil des Paketes sind: 
Zur Finanzordnung: Wir treten dafür ein, dass die neue Finanz
ordnung In der Bundesverfassung nicht mehr zeitlich befristet 
wird. Das alle Dekaden neu beginnende Ringen um neue Fi
nanzordnungen hat keinen Sinn. Wir könnten also den Anträ
gen COutau und Relmann keine Folge geben. Hingegen müs
sen die Höchstsätze der Mehrwertsteuer und der direkten 

. Bundessteuer in der Verfassung verankert bleiben. Das Volk 
will unseres Erachtens hier weiterhin mitreden können. Die ge
schlossene CVP-Fraktlon unterstützt ebenfalls die Möglichkeit 
eines AHV-Zuschlages von maximal 1,3 Prozentpunkten, um 
je nach demographischer Entwicklung die Finan_zlerung der 
AHV/IV sicherzustellen. Die Unterstellung baugewerblicher 
Leistungen von kantonalen und kommunalen Werkhöfen für 
den eigenen Gebrauch lehnt die Fraktion grossmehrheltlich 
ab, weil sie kaum ergiebig ist. Der Antrag Früh-, wie er gestellt 
wird, begrenzt auf 1 Million Umsatz. hat In der Fraktion eine 
Minderheit gefunden. Sie müssen damit rec,hnen, dass eine 
Minderheit diesem Antrag zustimmen wird. Um kleine und 
mittlere Betriebe von der Mehiwertsteuerpflicht auszuneh
men, erachten wir die Umsatzgrenze von 75 000 Franken als 
angemessen und die Erleichterung für Umsätze von 250 000 
Franken bei der Steuergrenze von 4000 Franken als sinnvoll. 
Wir lehnen also den Antrag Neuenschwander, der noch weiter 
gehen will, ab, weil andere Länder viel tiefere Umsatzllmlten 
haben. 
Bei der sogenannten Freiliste Insbesondere für Lebensmittel. 
erachtet es die CVP-Fraktlon als systemkonform, dass ein pri
vilegierter Satz von 1,9 Prozent erhoben wird, da ja diese Un
ternehmen ohnehin einen Vorsteuerabzug in der ungefähr 
gleichen Höhe vornehmen könnten. Unseres Erachtens sollte 
mit dieser Einführung keine unmittelbare Preissteigerung ver-
bunden sein. · 
Bei einer echten Steuerbefreiung dieser Nahrungsmittel könn
ten die Unternehmen, ohne für diese Produkte steuerpflichtig 
zu sein, die entsprechenden Vorsteuerabzüge vom Fiskus zu
rückfordern; das kann nicht sinnvoll sein. Bei den gastgewerb- . 
liehen Leistungen mit dem Antrag auf 4 Prozent während fünf 
Uebergangsjahren Ist die Fraktion geteilter Meinung. Eine 
Mehrheit vertritt die Auffassung, es sollte der volle Satz von 
6,2 Prozent erhoben werden, weil eine Privilegierung nicht ge
rechtfertigt sei. Eine Minderheit hat Verständnis für die beson
deren Anliegen des Gastgewerbes, insbesondere der Bergho
tellerie, und dürfte-daher dem Antrag Blatter zustimmen. Wenn 
das Gastgewerbe die neue Finanzordnung schliesslich unter
stützen sollte, dann könnte die Uebergangslösung einen Sinn 
bekommen. Diese Kreise haben ein Privileg gefordert; sie wä
ren, wenn wir es ihnen gewähren, dabei zu behaften. 
zum Stempelabgabengesetz: Das Stempelabgabengesetz Ist 
Bestandteil des Interfraktionellen Konsenses lr:inerhalb der 
Kommission. Ich muss jetzt schon darauf hinweisen, dass die 
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Fraktion die B~steuerung der Treuhandanlagen ablehnt und 
dass eine erhebliche Mehrheit die neuerliche Belastung der 
Lebensversicherungsprämien mit der Stempelabgabe als ver
fehlt betrachtet und diese streichen will. Da ich persönlich aber 
bei der Konsensbildung in der Kommission mitbeteiligt war, 
werde ich den diesbezüglichen Minderheitsantrag hier vor 
dem Rate nicht mehr vertreten. Ob er von anderer Seite wie
deraufgenommen wird, steht offen. Herr Kollege Feigenwinter 
wird zu dieser Frage noch Stellung nehmen. · 
Schliesslich zur Frage der Koppelung. Wir haben interfraktio
nell mühsam einen Konsens erarbeitet, indem die gegenseiti
gen Interessenlagen abgewogen wurden und Konzessionen 
gemacht worden sind. Die Koppelung betrifft grundsätzlich 
die ganze neue Finanzordnung einerseits und die Stempelab
gabenrevision anderseits. In diese Koppelung wird auch die 
proportionale Besteuerung juristischer Personen beim Bun
desgesetz über die direkte Bundessteuer eingebaut. Wir wol
len durch diese Koppelung ein politisches Ausscheren wenig
stens erschweren. Eine neue Finanzordnung kann nur ge
meinsam zum Erfolg geführt werden. Alle Betroffenen sind im 
Interesse des Landes und der Finanzierung dieser Landesauf
gaben über ihren eigenen Schatten gesprungen. 
Damit hat die CVP-Fraktion bewiesen, dass sie gewillt ist, 
diese neue Finanzordnung, samt der direkten Bundessteuer, 
im Rahmen des interfraktionell erarbeiteten Konsenses zu un
terstützen. 
Wir beantragen Ihnen, im Sinne dieser Ausführungen auf die 
Vorlagen einzutreten und in der Detailberatung den Anträgen 
der Kommissionsmehrheit zu folgen. 

Stucky: Die Schweiz ist unter den modernen Industriestaaten 
noch immer ein Unikum, weil sie für ihren Staat kein festste
hendes Finanzierungssystem kennt. Es Ist höchstens «le pro
visoire qui dure», das Provisorische, das wir immer wieder von 
einer Finanzvorlage, die provis~risch in der Verfassung ist, zu~ 
andern verlängern. Wir retten uns mit Verlängerungen, aber 
wir sind nicht fähig gewesen, ein modernes Finanzierungssy
stem zu schaffen, das den heutigen Verhältnissen entspricht. 
Und diese Verhältnisse unterscheiden sich wesentlich von 
denjenigen der Nachkriegszeit. Ich weise darauf hin, dass 
ganz Europa heute das Mehrwertsteuersystem kennt, dass 
die Dienstleistungen gegenüber dem Warenkonsum einen 
ganz anderen Stellenwert sowohl.in den privaten Haushalten 
als auch in der Wirtschaft haben und dass die Konkurrenz auf 
den Finanzmärkten erheblich zugenommen hat und wir we
gen der Stempelabgaben riskieren, dass die Teilnehmer auf 
dem Finanzmarkt ins Abseits gedrängt werden. 
Wir sind sozusagen überall in Verzug, und neue Lösungen 
sind dringend. Diese neuen Lösungen können aber nur im 
Sinne eines Kompromisses gefunden werden. Es ist in unse
ren politischen Verhältnissen ausgeschlossen, dass die bür
gerlichen Parteien ihre Vorstellungen integral verwirklichen 
können. Das möchte ich auch den Liberalen zum Rückwei
sungsantrag sagen. 
Die Linken möchte ich doch auffordern, nicht wieder auszu
steigen, wie dies 1979 der Fall war, da wir sonst bei der Abstim
mung wieder vor einem Fiasko stehen. Auch sie müssen auf 
Spezialitäten verzichten. Wir müssen von beiden Seiten her 
Opfer auf den Altar dieser gemeinsamen, zukunftsträchtigen 
Lösung legen. Das hat auch unsere Fraktion erkannt, obwohl 
viele Abänderungsanträge gestellt wurden; sie kamen nicht 
durch, und ich darf feststellen, dass unsere Fraktion zu diesem 
Finanzpaket in seinen wesentlichen Teilen steht. 
Wir müssen diesen Effort machen, um die Grundlage für eine 
neue Finanzordnung zu schaffen, und zwar indem wir nun 
deutlich unterscheiden, was wesentlich ist, und das Neben
sächliche nicht zu Mammutproblemen emporstilisieren. We
sentlich ist doch, dass wir endlich das Mehrwertsteuersystem 
in unserer Verfassung verankern können, und dazu gehört in 
helvetischen landen auch die Festlegung des Satzes in der 
Verfassung. Wichtig und dringend ist auch die Korrektur beim 
Stempel: Die Möglichkeit der Einführung eines Geldmarktes, 
die Korrektur überhöhter Sätze, die Aufhebung vor allem der 
Besteuerung der Auslandgeschäfte. 
Wesentlich ist auch, dass wir endlich einmal ein Gesetz über 

die direkte Bundessteuer schaffen können statt nur einen Bun
desbeschluss, der auf dringlichem Recht besteht. Damit hät
ten wir dann das Gerüst gesichert. Ein Weiterausbau ist später 
möglich. Das sage ich jetzt auch allen, die gerne heute schon 
einen Rabatt bei der direkten Bundessteuer einführen möch
ten. 
Ich bin immer ein Anhänger davon gewesen, die direkte Bun
dessteuer in eine Finanzausgleichssteuer umzuwandeln, da
für aber die Hunderte von Bundesbeiträgen an Kantone und 
Gemeinden zu streichen. Aber ich weiss ganz genau, dass die 
Zeit nicht reif ist und dass wir zuerst andere Voraussetzungen 
schaffen müssen, um später einen weiteren Schritt zu ma-
chen. · 
Zum Schluss: Wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe in der 
Volksabstimmung. Ich appelliere deshalb an Sie, hier die Füh
rungsrolle des Parlamentes wahrzunehmen und dem Volk 
darzulegen, wie wichtig diese Finanzordnung ist und wie wich
tig es ist, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschei
den. Ich danke Ihnen für die Unterstützung. 

Hafner Rudolf: Wir stehen mit diesem Geschäft vor einem 
wichtigen Grundsatzentscheid. Wir haben die Version des 
Bundesrates für eine Einphasensteuer, eine modernisierte 
Umsatzsteuer, und wir haben das andere Modell der Mehr
wertsteuer, das uns der Ständerat und die Kommissionsmehr
heit vorschlagen. 
Wir sind der Auffassung, dass die Botschaft des Bundesrates 
lange und seriös yorbereitet wurde. Es ist Ihnen auch bekannt, 
dass diese Botschaft auf der Grundlage eines Vernehmlas
sungsverfahrens geschaffen wurde. Es erstaunt uns, dass die 
Resultate dieses Vernehmlassungsverfahrens und die seriöse 
Arbeit des Bundesrates von den Vorrednern beiseite gescho
ben werden und jetzt praktisch nur noch von der Mehrwert
steuer als dem Ei des Kolumbus gesprochen wird. Ich komme 
noch auf diesen Sachverhalt zurück, denn ich finde, man 
müsste da eine nüchterne Abwägung der Vor- und Nachteile 
dieser Systeme vornehmen. 
Zuerst möchte ich lrri Namen der Fraktion In aller Form gegen 
das Vergehen protestieren, dlil? bei dieser Vorlage gewählt 
wurde. Sie haben vom Kommissionspräsidenten gehört, dass 
er immer Im Namen der Regierungsparteien gesprochen hat. 
Tatsächlich haben die Regierungsparteien bei den von-Wat
tenwyl-Gesprächen und auch später unter sich dieses Paket 
geschnürt. Man kann sich fragen: Wieviel Demokratiever
ständnis steckt dahinter? Im allgemeinen sollte doch die Op
position von vornherein in diese Diskussionen miteinbezogen 
werden. Man muss sich die Frage stellen: Wird nicht die Kom
missionsarbeit zu einer Farce, wenn die wichtigen Entscheide 
nicht am grossen Tisch gefällt werden, sondern nur in den Ge
sprächen der Regierungsparteien? 
Seitens der Fraktion ist es auch höchst problematisch, wie die 
Informationsarbeit gelaufen ist. Sie erinnern sich, dass Sie 
diese Vorlage als Nichtkommissionsmitglieder praktisch drei 
Tage vor den Beratungen erhalten haben. Unsere Fraktions
mitglieder sind der Auffassung: Es ist eine Zumutung, wenn ih
nen drei Tage vor der definitiven Beratung 26 Selten zugestellt 
werden, nota bene zu einem Zeitpunkt, als die Fraktionssitzun
gen bereits vorbei waren. Eine seriöse Arbeit ist auf dieser 
Grundlage in Frage gestellt. Das Ganze kommt ja daher, dass 
man aus politischen Gründen das ganze Geschäft noch in die
ser Legislaturperiode durchziehen wollte. Wir haben nichts ge
gen ein rasches Vergehen; aber es sollte gewährleistet wer
den, dass alle Parlamentarier auf dem gleichen Informations
stand sind. 
Zu den Vor- und Nachteilen der Version Bundesrat, moderni
sierte Umsatzsteuer, und Version Ständerat/Kommission Na
tionalrat: Der Kommissionspräsident hat Ihnen gesagt, die 
Mehrwertsteuer sei eindeutig besser. Sie können indessen auf 
Seite 20 der Botschaft folgendes feststellen - ich zitiere den 
Bundesrat wörtlich -: Die Mehrwertsteuer wäre « •••• , insbe
sondere für die kleineren Unternehmen, mit einem erhebli
chen administrativen Mehraufwand verbunden». Aber auch für 
die Steuerverwaltung ist das System der Mehrwertsteuer viel 
aufwendiger. Es wird mit einem Mehrbedarf von 150 bis 180 
Mitarbeitern bei der Steuerverwaltung gerechnet. Sie müssen 
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sich das•vorstellen: Wenn Sie mit Arbeitsplatzkosten von rund 
200 000 Franken rechnen, macht das bei der Verwaltung ei
nen jäh.rllchen Mehrbedarf von 30 MIiiionen Franken aus. Das 
Ist doch eine krasse Zahl! Diese Aufstockung Ist auch nötig 
wegen der vermehrten Kontrollarbetten, da das System der 
Mehrwertsteuergrössere Betrugsmöglichkeiten beinhaltet Es 
Ist merkwürdig, dass die Parteien, welche sonst Immer von De
regulatlon und weniger Staat sprechen, nun plötzlich ein solch 
aufwendiges und kompliziertes System wollen. Die Zeche, 
das wird in diesem Fall nicht erstaunen, müssen eben die klei
nen Unternehmen und Gewerbetreibenden und die Konsu
menten bezahlen. Das Argument der Eurokompatibilität - In · 
der Kommission wurde davon gesprochen, und auch der 
Kommissionspräsident erwähnte es wieder - ist unseres 
Erachtens In diesem Falle ein schwaches Argument. weil es 
die übrigen Nachteile nicht aufwiegt 
Wir sollten nicht alle Vorteile zugunsten eines hypothetischen 
und fragwürdigen EG-Beitritts aufgeben, sondern versuchen, 
vorbildliche und fortschrittliche Gesetze aufzubauen. Diese 
Uebertegungen haben uns veranlasst, bei Artikel 31ter Ab
satz 1 den Antrag zu stellen, es· sei eine Umsatzsteuer nach 
dem Einphasenprinzip zu erheben. Damit können Sie dann ei
nen Grundsatzentscheid fällen, ob Sie das Modell Bundesrat 
oder Version Ständerat und Mehrheit der Kommission über
nehmen wollen. 
Die verschiedenen Versionen messen wir inhaltlich an den Kri
terien bezüglich Oekologie und sozialer Gerechtigkeit Wir 
danken dem Bundesrat ausdrücklich, dass er in seiner Ver
sion die erneuerbaren Energien von der Steuerpflicht ausge
nommen hat. Das Ist fortschrittlich. Die bisherige Ansicht, 
Steuern sollten allein aus Finanzierungszwecken erhoben 
werden, sollte ohnehin, Herr Bundesrat Stich, auf den Abfall
haufen der veralteten Ideen geworfen werden. Wirfordem mit
telfristig ein nach ökologischen und sozialpolitischen Ge
sichtspunkten orientiertes Steuersystem mit differenzierten 
Sätzen. Andere Länder haben das schon. 
Leider beabsichtigen nun der Ständerat und offensichtlich 

, auch die Mehrheit der Nationalratskommission- inklusive SPI 
-eine einschneidendeAenderung mit der Aufhebung der Frei
liste. Sie können bei den finanziellen Konsequenzen sehen, 
dass das rund eine halbe Milliarde Franken ausmacht, die den 
Konsumenten aufgebürdet werden soll. Dies Ist ein fauler 
Kompromiss, der bei kleineren Vorteilen im Hinblick auf eine 
Proportionalsteuer erkauft wurde. Das würde nur etwa 150 Mil
lionen ausmachen. Die Freiliste umfasste bisher Güter des 
.Grundbedarfs wie Lebensmittel, Medikamente, Zeitungen. 
Die Aufhebung der Freiliste würde den kleinen Mann und die 
kleine Frau zusätzlich belasten. Demgegenüber würden mit 
dem Paket die Banken bzw. die Bankkunden mit den Stempel
abgaben erheblich entlastet 
Zur Frage der Ausweitung der Steuer auf weitere Dienstlei
stungsbereiche. Wir sind der Auffassung, wenn J<ielne Gewer
bebetriebe wie Coiffeure und Gastgewerbe, wie das die Mehr
heit vorsieht, besteuert werden sollen, so müssen auch die 
Banken und die Versicherungen konsequent mit der Mehr
wertsteuer belastet werden. Deshalb haben wir einen entspre
chenden Minderheitsantrag gestellt 
Mit der Ausmerzung der Taxe occulte sind wir einverstanden -
mit dem Vorbehalt. dass bei den Betriebsmitteln und Betriebs
ausgaben eine zurückhaltende Praxis der Steuerbefreiung 
verfolgt wird. Es wäre kaum sinnvoll, dass die Betriebe immer 
mehr Betriebsausflüge usw. machen, da das.alles der Mehr
wertsteuer nicht unterstehen soll. 
Gestatten Sie noch einen Hinweis auf die Sprachregelung hin
·slchtllch der Geschlechter. Im Text steht «Coiffeure und Kos
metiker», obwohl jedermann und jede Frau weiss, dass die 
Kosmetiker, im Gegensatz zu den Kosmetlkerirfnen, eine sel
tene Spezies darstellen. 
Ich bitte Sie, auf die Vortage einzutreten, aber für das Einpha
sensystem zu stimmen, weil es bedeutend einfacher und mit 
weniger Komplikationen verbunden Ist. 

M: Borel: Les bases legales des princlpaux impöts federaux 
venant a echeance a fin 1994, c'est bientöt le demier moment 
pour le Parlament de proposer au peuple une nouvelle dispo-

sitlon constitutionnelle. Cette ~onnee pousse au compromis. 
M. Ritschard, ancien conseiller federal, repetalt volontlers 
qu'un Etat pauvre ne peut pas &tre un Etat social. Ce constat, 
encore toujours partage par le groupe socialiste, le pousse au 
compromis. Nous vous proposons donc d'entrer en matlere 
sur le compromis negocie eritre les partis gouvemementaux. 
Pour autant que nos partenaires conservateurs jouent le jeu 
jusqu'au bout. nous accepterons ce compromis negocie, 
mals tout le compromis, et rien que le compromis. 
Realistes et pragmatlques comme d'habltude, les socialistes 
sont conscients de leur force et de leur falblesse concemant 
ce dossier. Notre force reslde en ceci: le nouveau reglme fl
nancler doit &tre accepte.par le peuple. II est clalr que sur une 
questlon aussi controversee que les lmpöts, un appui socia
liste ne garantit pas le succes du projet en votatlon populalre, 
mals II est tout aussi clalr que sans notre appui, un tel projet 
peut &tre considere par avance comme enterre. · 
Notre falblesse reside en cela: le nouveau regime financier in
dispensable doit d'abord passer la rampe parlementaire et la, 
nous devons accepter notre falblesse numerique relative. Ce 
rapport de force nous contralnt a faire, dans le cadre d'un com
promis, les trois quarts du chemln, alors que les droites n'ont 
qu'a ceder sur un quart de leurs pretentions. 
Je rappellerai notre positlon concemant les points principaux 
qui ont ete negocles. La partie B qui nous est soumise au
Jourd'hui prevoit un ailegement flscal de la place financiere 
suisse de !!ordre du demi-mllliard. II est clalr que nous, socia
listes, n'etlons pas demandeurs en la matlere. SI nous com
prenons les arguments techniques justlflant certalns allege
ments, nous estlmlons qu'lls devalent &tre compenses par 
d'autres sources flscales, frappant le mime secteur bancaire. 
Ces compensations nous ont souvent ete promlses dans ce 
Parlament et en commission, mals rien ne s'est concretlse. Le 
compromis propose conslste a accepter un impöt fede~di
rect proportionnel sur les societes, tel qu'il etalt propose d'ail
leurs par le Conseil federal, mais refuse jusqu 'lci par le Conseil 
des. Etats. Cette solutlon a le desavantage de ne pas compen-. 
ser la perte fiscale d'un deml-milllard pour la Caisse federale. 
Elle a par contre pour avantage d'amener les banques et les 
assurances a payer plus dlimpöts, au proflt en particulier des 
jeunes entreprises falbles en capital. Les banques seront donc 
appelees a passer plus copleusement a la caisse, compen
sant ainsi ·partiellement l'allegement obtenu qui revlendra de 
ce falt aux jeunes entreprlses qul le meritent C'est pourquoi 
nous nous rallions a cette solutlon. 
La partie A dont nous parlons aujourd'hul conceme les lmpöts 
indlrects. Le plus gros morceau en est la suppression d'une 
taxe qul, quoique qualifiee d'occulte, rapportait bon an mal an 
plus de 2 milliards de francs a la Caisse · federale. Nous 
n'etlons pas demandeurs en la matlere. Lors de la dlscussion 
sur le programme de legislature, nous nous etlons opposes au 
principe de la suppression de cette taxe occulte qul represen
talt, a cöte de quelques avantages economlques, trop d'lncon
venients sociaux, mais une tres nette majorite de ce Parlament 
a charge le Conseil federal de modifier nos lois dans ce sens. 
Nous en prenons acte. Le Conseil federal nous proposait une 
lcha modemisee. C'etalt un premier pas en dlrectlon d'une 
TVA, sans en porter le nom sentant le soufre. Le Conseil des 
Etats a pense pouvolr prendre le rlsque polltlque de faire ou
vertement le pas vers une TVA. Cette attltude a au moins 
l'avantage de la franchlse et clarlfle le debat politlque. C'est 
pourquol nous nous rallions a ce point de vue. 
Les nouveaux impöts indirects apporteront un allegement fis
cal dans notre Industrie d'exportation. Ceux qui passeront a la 
caisse, pour plus que compenser cette perte fiscale, seront les 
consommateurs sulsses, et ceux qui seront les plus touches 
seront bien sur les personnes dlsposant de falbles ou moyens 
revenus, d'autant plus que 1a liste des produits de base, llbre 
d'lmpositlon jusqu'lcl lci, serasupprimee. C'est pourquol cette 
pllule est dlfflclle a avaler pour nous, et c'est pourquoi nous 
avons pose un certaln nombre de conditlons minimales qui 
dolvent toutes &tre reallsees si le Parlament souhalte notre ac
cord final sur le compromls negocie. Le bloc bourgeois devrait 
&tre vigilant s'il veut que le projet raste vlable. De nombreuses 
flssures apparalssent et l'lnterventlon que M. Blocher a falte 
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tout ä l'heure semble indiquer que l'UDC est prete ä quitter le 
bateau. 
Je rappell~rai dans quel etat d'esprit le groupe socialiste entre 
en matiere sur le remodj3lage des impöts indirects. Tout 
d'abord, la nouvelle norme constitutionnelle ne doit plus etre 
limitee dans le temps. La Confederation n'est pas une precaire 
association de cantons, elles'estvue attribuer au fil des ans un 
grand nombre de täches durables qui doiventavoir·une garan
tie de financement qui ne merite pas d'etre remis en question 
tous les 1 O ou 12 ans. 
Ensuite, si necessaire, la TVA doit pouvoir etre augmentee 
pourfinancer l'AVS. La structure demographique de notre po
pulation permet de prevoir des difficultes de financement de 
l'AVS d'lci dix ä vingt ans. L'importance de celles-ci depen
dront de la conjoncture economique. II nous taut une base 
constitutionnelle claire pour maintenir, si necessaire, les pres
tations en matiere AVS. 
Nous pretendons que l'hötellerie ne doit pas etre un «Sonder
fall». Elle doit etre traitee comme les autres services et impo
see de la meme maniere. Nous y reviendrons dans le debat 
par articles, puisqu'une proposition de minorite suggere, non 
pas de taxer plus moderement l'hötellerie, mais concretement 
de diminuer les impöts de cette branche alors que ceux des 
autres augmentent. 
Ensuite, l'introductlon de la TVA ne doit pas etre accompa
gnee d'un rabais sur l'impöt federal direct. Pourquoi sommes
nous opposes a cette reduction fiscale? Tout simplement 
parce qu 'eile ne profite pas ä ceux qui en auraient besoin. J'ai 
deja dit que ce sont les personnes ä faible revenu qui seront 
les plus touchees par l'introduction d'une TVA. Les 
600 000 menages aux revenus les plus bas, qui ne s'acquit
tent que des impöts communaux et cantonaux et ne paient 
pas d'impöts federaux, ne beneficieraient pas du tout de cette 
redistribution fiscale. En revanche, les 600 000 menages les 
plus fortunes recevraient la moitie de ce cadeau fiscal. 
Par consequent, si vous acceptiez aujourd'hui un rabais de 
1 o pour cent de l'impöt federal direct, les 600 000 menages 
les plus pauvres n'auraient rien et les 600 000 plus riches ob
tiendraient la moitie du cadeau. Nous ne pouvons pas accep
ter cette solution, car nous estimons que la demarche doit etre 
la suivante: augmenter l'aide a l'assurance-maladie. C'est la 
raison pour laquelle nous soutiendrons, dans un autre debat, 
!'initiative du concordat des assurances-maladie. 
Je vous engage a voter l'entree en matiere, le compromis qui 
vous est propose. La droite a tout avantage a l'accepter. Si le 
projet etait refuse en votation populaire, nous serions obliges 
de voter a la häte le staru quo et, en tant que socialistes, nous 
pourrions dire que, somme toute, il nous serait possible de vi
vre avec oestaru quo. 

Blei: Seit über 20 Jahren bin ich bei jeder Finanzvorlage dabei 
gewesen, übrigens zusammen mit Otto Stich, so dass wir 
doch eine gewisse Uebersicht haben über alle Versuche, die 
gemacht worden sind, um endlich eine Dauerordnung zu 
schaffen. Wir sind wieder einmal soweit, und wir führen auch 
mit der Mehrwertsteuer eine neue Steuer ein. 
Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang noch einige allge
meine Bemerkungen zur Besteuerung an sich. Das Steuerwe
sen ist ja reich an Kuriositäten, auch das schweizerische. Dar
unter fallen etwa die zweijährige Veranlagung oder die Art und 
Weise, wie wir juristische Personen besteuern. Das sind aus
gesprochene Kuriositäten. Allein die grösste Kuriosität ist die 
Besteuerung an sich, wie Günter Schmölders, einer der be
kanntesten Finanzwissenschafter der Neuzeit, festhielt, näm
lich dass wir es zulassen, dass uns der Fiskus unser sauer ver
dientes Geld abnimmt. Das ist eigentlich schon eine Kuriosität. 
Dabei ist die Besteuerung nach Thomas von Aquin Raub. Als 
weiser Scholastiker relativiert er allerdings und sagt: Es gibt ei
nen erlaubten Raub, nämlich dann, wenn die Steuer und der 
Zweck der Besteuerung gerecht sind. Genau hier haken die Fi
nanzminister ein, und sie haben auch immer Etikettenschwin
del betrieben. Deshalb kennen wir in der Geschichte derart 
groteske Steuern wie etwa eine Fenster-, eine Erkersteuer, 
eine Klaviersteuer, eine Singvogelsteuer, eine Junggesellen
steuer und sogar eine Bartsteuer! Diese Bartsteuer wäre heute 

wahrscheinlich wieder ergiebig - wenn ich in die Runde 
sehe-, sicher ergiebiger als die Hochzeitssteuer, die auch ein
mal Brauch war. Doch eines ist sicher: Steuern, die Sie - be
gründet mit Gerechtigkeit und anderem - eingeführt haben, 
bringen Sie fast nicht mehr weg. 
Ueber die Begründung der Steuer könnten Sie im berühmten 
Buch «Dialog über das Schatzamt des Schatzmeisters von Ri
chard 11.»von England nachlesen. Dortfinden Sie Begründun
gen, die ich auch unserem Finanzminister empfehle. Dort fin
det er für all das, was man ihm abstreitig machen möchte, 
auch noch die Begründung. 
Dann wissen wir natürlich, dass alle diejenigen, die Steuern er
heben, im Brustton der Ueberzeugung wenigstens hier sagen: 
Geld stinkt nicht. Die wenigsten wissen allerdings, woher die
ser Ausdruck kommt. Er stammt vom römischen Kaiser Vespa
sian, der die Bedürfnisanstalten besteuerte. Als man ihn auf 
das Unappetitliche aufmerksam machte, sagte er: Geld stinkt 
nicht. Soweit zum Wesen der Steuern. Man kann hier tief ge
hen und findet immer wieder Anknüpfungspunkte. 
Doch wir befassen uns unter anderem mit der Mehrwertsteuer. 
Aus folgenden Gründen möchte ich mich ganz kurz fassen: 
Die Mehrwertsteuer ist eingehend begründet worden, wirken
nen das System; es Ist nicht das erste Mal, dass wir im Parla
ment darüber reden; wir haben eingehende Berichte bekom
men. An sich ist es die moderne Steuer, die wir brauchen, 
wenn wir den modernen Besteuerungsgrundsätzen nach
kommen und der Tatsache Rechnung tragen möchten, dass 
die Dienstleistungen immer wichtiger werden. In den letzten 
zwanzig Jahren sind innerhalb der privaten Konsumausgaben 
die Dienstleistungen von 40 Prozent auf 60 Prozent angestie
gen. Das wird sich weiter so entwickeln. Das heisst, wenn wir 
eine zukunftssichernde Umsatzsteuer wollen, müssen die 
Dienstleistungen miteinbezogen werden. Und wenn wir sie 
wettbewerbsneutral machen wollen, wenn wir es so machen 
wollen wie andere Länder, wenn wir es rationell machen wol
len, bleibt nur dieses System. 
Herr Hafner, die Mehrwertsteuer belastet nicht die Kleinen. Die 
Mehrwertsteuer ist wesentlich einfacher als die Warenumsatz
steuer. Offensichtlich haben Sie noch nie in einem komplizier
ten Unternehmen die Warenumsatzsteuer selbst durchführen 
müssen, sonst wüssten Sie, wie kompliziert sie ist. Es gibt aber 
auch, das möchte ich betonen, keine Begründung für Ausnah
men in bestimmten Bereichen, wie sie peispielsweise für das 
Gastgewerbe verlangt werden. Alle umliegenden Länder bela
sten das Gastgewerbe ebenfalls mit der Mehrwertsteuer. Man 
kann also nicht aus Wettbewerbsgründen Ausnahmen verlan
gen. 
Doch am umstrittensten ist eigentlich die Revision des Geset
zes über die Stempelabgaben, weil hier sehr viel Ideologie hin
einkommt. Offensichtlich sehen viele Leute immer noch den 
bösen Financier mit der Couponschere, der seine Gewinne 
einstreicht. Dabei vergisst man ganz, worum es geht. Wir müs
sen davon ausgehen, dass wir internationale Finanzmärkte 
haben, die eng miteinander verflochten sind. Auf diesen Fi
nanzmärkten sollen das Angebot und die Nachfrage nach Ka
pital unter vernünftigen Informationssignalen zusammenge
führt werden. Es sollen Preise entstehen, die auch Signale für 
die Anleger sind. Schllesslich sind Sparen und Investieren 
nicht ohne Risiko. Auf den Finanzmärkten versucht man, diese 
Risiken zu begrenzen, indem man sie teilweise eliminiert oder 
umverteilt. Und all diese an sich vernünftigen Transaktionen 
werden nun durch Regulierungen erschwert oder verunmög
licht. 
Es gibt staatliche Regulierungen wie beispielsweise Stempel
abgaben. Es gibt aber auch private Regulierung, Kartelle; von 
denen haben die zahlreichen Freunde, über die die Banken 
scheinbar in diesem Saal verfügen, nie gesprochen. Der Bun
desrat hat aber In seiner Botschaft richtigerweise darauf auf
merksam gemacht. Ich denke in der Schweiz etwa an die 
Courtage-Konvention, die aufgrund der Intervention der Kar
tellkommission endlich fallengelassen wird. Diese Dinge müs
sen wir mitberücksichtigen und nicht nur auf den Stempelab
gaben herumreiten. Da nun diese Konvention fällt, dürfen wir 
mit guten Gründen die staatlichen Regulierungen auch etwas 
anschauen und dort, wo sie hinderlich sind, beseitigen. Ich 
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habe nicht vom Aktienrecht gesprochen, das enthält auch eine 
Regulierung, die teilweise vom Staat, aber teilweise auch von 
der Privatwirtschaft (Vlnkullerungspraxls usw.) her ein Hinder
nis Ist 
Was wollen wir? Wir wollen doch, dass Transaktionen vernünf
tig und ohne Kosten gemacht werd_en. Ein modernes Steuer
system soll den Ertrag all dieser Aktionen und die Waren- und 
Dienstleistungsumsätze besteuern. Deshalb bezeichnen die· 
Flnanzwlssenschafter nicht zu Unrecht unisono Kapitaltrans
aktionssteuern, Kapitalverkehrssteuern oder Vermögensver
kehrssteuern - und wie Sie sie alle nennen wollen-als Teil der 
finanzpolitischen Rumpelkammer. Viel geredet wird in diesem 
Zusammenhang vom sogenannten Einnahmenausfall. Ein 
echter Ausfall findet jedoch nur dort statt, wo Geschäfte ge
macht werden. Aber wenn Geschäfte in der Schweiz gar nicht 
gemacht werden, kann man nicht von Steuerausfall reden, 
wenn man Sätze reduziert oder fallenlässt. Man kann auch 
nicht von Steuerausfall sprechen, wenn Geschäfte abwan
dern. Und Geschäfte werden abwandern. Ich glaube, gerade 
Treuhandgeschäfte würde niemand mehr unter den heutigen 
Bedingungen in der Schweiz tätigen, wenn eine Abgabe erho
ben wird. Mir scheint, wir müssten diese Dinge sehen. 
Nun hängen ja die beiden Vorlagen zusammen, wie Sie gehört 
haben. Ich gehöre zwar nicht zu jenen Gruppen, die diesen 
heroischen Kompromiss - Ich nenne es bewusst heroischen 
Kompromiss, ob es dann einer Ist, werden wir noch sehen -
mltverursacht haben, aberwirstehen hinter diesem Bestreben 
und sagen, wir wollen eine Finanzordnung, die zusammen
hängt. Unter diesen Umständen kann man eben auch die 
Stempelabgaben revidieren. Eigentlich sollte man alle ab
schaffen, aber wenn etwas mehr als zwei Milliarden einbringt, 
Ist es verständlich, dass das nicht von heute auf morgen geht 
Aber wenigstens müssen wir die schlimmsten Dinge - eben 
das, was nicht sinnvoll ist, z. B. die Verhinderung der Risikoab
sicherung für das ·internationale Kapital - beseitigen. Es gibt 
auf der andern Seite auch bescheidene Mehreinnahmen. 
Wir wissen, dass es schwierig ist, bei einer neuen Steuer klare 
Auskünfte zu geben, weil wir ja viele Dinge nicht besteuert ha
ben - aber Immerhin: es wird etwas mehr Einnahmen geben. 
Deshalb scheinen mir die Vorlagen als Ganzes durchaus sinn
voll. Sie hängen eben beide zusammen, ja, die dritte Vorlage, 
die ·Steuerharrnonisierungsvorlage, muss auch mitberück
sichtigt werden. Ich hoffe, dass wir wenigstens dort auch eine 
der Kuriositäten beseitigen, nämlich die Besteuerung der juri
stischen Personen nach dem System der Ertragsintensität. 
Nun habe ich den Appell von Herrn Stucky gehört Es wäre 
schön, es wäre so. Ich habe es schon x-mal erlebt, wie dann 
vor allem auch bürgerliche Politiker sich in die Büsche schla
gen, wenn sie bei einer Erfolgsabstimmung in ihre Kantone 
gehen und den harschen Gegenwind spüren. Diese Gefahr Ist 
nicht von der Hand zu weisen. Einige Töne haben wir schon 
gehört Es Ist und bleibt eben so, machen wir uns nichts vor: 
Finanzpolitik Ist die Kunst, heisse Eisen mit fremden Händen 
anzufassen. Und diese Kunst beherrschen wir meisterhaft. 
Unsere Fraktion Ist für Eintreten und für Unterstützung im 
Sinne der Mehrheit der Kommission, mit Ausnahme der Be
steuerung der Lebensversicherungen im Stempelabgabenge
setz. Diese zusätzliche Belastung ist als Kompensation nicht _ 
mehr notwendig, falls wir einer Mehrwertsteuer zustimmen. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet ob/et est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est levee a 12 h 45 

JS. 
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Frey Walter: Ich darf im Namen der SVP-Fraktion fünf Minuten 
bezüglich der neuen Finanzordnung zu Ihnen sprechen. 
Zuerst das Positive: Den Uebergang zu einer Mehrwertsteuer 
erachten wir prinzipiell als richtig. Das Verhältnis von direkten 
zu indirekten Steuern ist In der Schweiz - im internationalen 
Vergleich - sehr schlecht und muss geändert werden. Die 
wettbewerbsverzerrenden Stempelsteuern und die Taxe oc
culte müssen abgeschafft werden. 
Nun aber zu den Punkten', die das sogenannte Kompromiss
paket betreffen. Um ein solches handelt es sich ja, und wir wis
sen, dass viele Köche den Brei verderben können. Das ist eher 

. negativ. · 
1. Es ist keine Reduzierung der direkten Bundessteuer vorge
sehen. Wir können nur zustimmen, wenn eine starke Reduzie
rung der direkten Bundessteuer mit dem neuen Prinzip einher-
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geht, ja das Ziel muss sogar sein, die direkte Bundessteuer 
abschaffen zu können. · 
2. Die Ertragsneutralität des neuen Steuersystems sollte ge
währleistet sein. 

• 3. Die Befristung des neuen Systems und der sich daraus er- . 
gebenden maximalen Steuersätze sollte in der Verfassung 
verankert sein. Das hat sich bewährt und wird sich meiner Mei
nung nach auch in ZUkunft noch bewähren, Herr Bur:idesrat. 
4. Auf einen zweckgebundenen zuschlag zur Finanzierung 
der AHV sollte verzichtet werden. 
5. Die Mehrwertsteuer soll für alle gelten, also auch für die 
Staatsbetriebe, die Dienstleistungen in Kantonen und Ge
meinden anbieten. Eine einfache Abwicklung der Mehrwert
steuer muss gewährleistet sein. 
6. Ob die Proportionalsteuer für juristische Personen das 
Gelbe vom Ei darstelle, wage Ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall 
haben wir damit die Doppelbesteuerung nicht abgeschafft. 
7. Die Stempelabgabe für Prämien der Lebensversicherungen 
erachten wir als kontraproduktiv. Sie entspricht auch nicht 
dem Gebot der Gleichbehandlung bei der Vorsorge und Ist ab
zulehnen. 
Zusammenfassend: Das Prinzip ist richtig. Aber um Himmels 
willen, tun wir doch etwas Mutiges! Der Mehrwertsteuersatz 
von 6,2 Prozent, den uns die Kommission vorschlägt, ist reine 
Kosmetik. Er ist an den geltenden Wust-Satz angepasst. 
Warum können wir nicht 6,9 oder7,2 oder7,5 oder gar7,8 Pro
zent vorschlagen und mit dieser Erhöhung die vorgängig ge-
nannten Punkte finanzieren? . 
Wenn wir diesen mutigen Schritt tun, werden sich das Ge
werbe, das Volk und schliessllch auch die SVP mit dem neuen 
Prinzip der Mehrwertsteuer einverstanden erklären können. 

Früh: zuerst die Offenlegung meiner Interessen: Ich bin Vize
präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes und be
treibe Drogerien, die mit zwei verschiedenen Sätzen neu un
terstellt wOrden: für die Kosmetik, Pariümerle und Körper
pflege 6,2 Prozent und für die Heilmittel, Medikan:iente und ge
sunde Ernährung 1,9 Prozent. Das sind meine Interessen. 
Will man den Festrednern glauben, stand das Rückgrat der 
schweizerischen Wirtschaft, nämlich das Gewerbe, dieser 
Umbauaktion der Wust wie vom Bunqesratvorgeschlagen po
sitiv gegenüber. Wir waren der Meinung, die umgebaute Um
satzsteuer hätte auch in einer Volksabstimmung grosse Chan
cen, angenommen zu werden. Herr Bundesrat Stich war auch 
unserer Meinung. 
Die ständerätliche Fassung fand anfangs schlechte Auf
nahme. Ein Enlenken auf die Vorlage - auf die Mehrwert
steuer -war für uns im Gewerbe nur möglich, indem wir klare 
Voraussetzungen schufen. Ich weiss nicht, ob Sie das entspre
chend würdigen können. Der Schritt von der Wust zur Mehr
wertsteuer Ist für das Gewerbe ein grosser Schritt. Wir hatten 
unsere Vorstellungen: Befristung in der Verfassung; Höchst
satz in der Verfassung; alle Dienstleistungen und nicht nur ein
zelne; andere Satzhöhen für die Touristikbranche; Besteue
rung der Bauleistung der öffentlichen Hand; tendenziell Ab
bau der direkten Bundessteuer und vermehrte Rücksicht
nahme auf die kleinsten Unternehmungen. 
Wenn Sie die Vorlage nach solchen erfüllten Voraussetzungen 
absuchen, so geht es Ihnen wie mit der Nadel im Heuhaufen. 
Gegenüber der ständerätlichen Fassung hat die nationalrätli
che Kommission überhaupt keinen Beitrag geleistet. 
Es gilt eine Finanzordnung zu verkaufen - also eine Marke
ting-Aufgabe. Sie brauchen 75 000 neue Steuerpflichtige. Es 
sind etwa 150 bis 180 neue Beamtungen zu schaffen. Es wird 
auf eine Reduktion der direkten Bundessteuer verzichtet Die 
Touristikbranche, vor allem in den Bergregionen beheimatet, 
wo Bundesgelder aus den verschiedenen Kassen hinfliessen, 
soll nun als Exportindustrie par excellence belastet werden. 
Die Bauleistungen der öffentlichen Hand sollen nicht der 
Mehrwertsteuer unterstellt werden. Welch fragwürdiges Spiel 
im Umgang mit dem Wettbewerb zwischen öffentlicher Hand 
und Bauwirtschaft! Das sind doch keine Voraussetzungen, 
den Wechsel von Wust auf Mehrwertsteuer zu verkaufen. Ver
suchen Sie einmal, ein Auto zu verkaufen, bei dem das Steuer
rad klemmt, die Benzinpumpe streikt, die Batterie leer ist und 

die Pneus kein Profil haben. Die Bemühung wird wahrschein
lich von wenig Erfolg gekrönt sein. Etwa gleich verhält es sich 
beim Verkauf dieser Mehrwertsteuervorlage. 
Wir haben es in der Hand. Mit der ZUstimmung zu den Minder
heiten Coutau, Blatter, Früh und den Anträgen Mauch Rolf, Ry
chen und Neuenschwander können wir Voraussetzungen für 
eine gute Aufnahme der Vorlage schaffen. Im andern Fall aber 
gibt es nur einen Sieger in diesem Hause: Er behält die Taxe 
occulte, er behält die Stempelsteuer, vielleicht auch den Pro
portionaltarif, und er heisst Otto Stich, Bundesrat 
Das Gewerbe bekämpft nicht die Mehrwertsteuer, sondern 
das Kommissionsprodukt, wie es sich vor der Verhandlung 
hier im Rate präsentiert. Sollte es nach unserer Debatte noch 
gleich aussehen, werden wir es mit allen Mitteln bekämpfen. 

M. Coutau: Apres avoir dit, dans la premiere partle de notre 
debat, pourquoi nous ne souscrivons pas au paquet flscal 
sorti des debats des commisslons, j'expose les elements con
crets du projet qui nous semble judicieux, equilibre, suffisam
ment productif pour la Confederation, respectueux du federa
llsme, favorable a la competltivite internationale du pays et 
compatible avec une vision liberale au sens le plus !arge du 
terme, et qul pourrait reunir une majorite dans ce conseil 
comme dans le peuple. 
Pour ce qui est de l'impöt federal direct, nous en demandons 
une nouvelle conceptlon, une nouvelle affectation et une re
ductlon massive des baremes, aussl bien pour !es personnes 
morales que pour les personnes physiques. Pour le raste de la 
loi en elaboration, nous nous y rallions dans son ensemble, 
bien que nous doutions de l'appllcabilite du systeme retenu 
en matiere de perlodiclte de la declaration des revenus des 
personnes physiques. II s'agit d'une tentative de rallier pro
gressivement une majorite a la declaration annuelle, ce qua 
nous souhaitons dans notre majorite. Pour le raste, nous nous 
felicltons qu'enfln le Parlament puisse edlcter lui-mAme la loi 
d'impöts et non plus qu'il alt a subir les decisions du seul Con
seil federal en ta matiere. 
Quanta la destlnatlön du prodliit_ de l'impöt, nous demandons 
de 18 consacrer exclusivement a la solidarite intercantonale. 
Cetimpöt direct, dans la philosophie fiscale classique, est can
tonal. Dans la mesure ou la Confederation est autorisee a le 
prelever, II doit donc integralement retourner au profit des can
tons, mais ce retour doit servir a compenser leurs differences 
de capacite flscale. Alnsl le produit de l'impöt direct serait af
fecte uniquement a la couverture des parts cantonales et a la 
perequation flnanciere. L'impöt federal direct deviendrait ainsi 
cet impöt de solidarite lntercantonale. Sa destlnation permet
trait d'en reduire conslderablement la charge. Cette reductlon 
permettralt, d'une part, de restituer aux cantons leurs compe
tences flscales naturelles et, d'autre part, provoquerait ce 
transfert indispensable de la charge fiscale de l'impöt direct 
vers l'lmpöt indirect On inverserait ainsi la tendance de ces 
dernieres annees et le fisc suisse se rapprocherait de la struc
ture flscale de ses voislns, notamment europeens. 
Enfln, cet allegement constituerait une compensation legitime 
pourtous las contribuables nouveaux qui seralent dorenavant 
assujettis a la TVA. Cette compensation nous semble indis
pensable pour ces nouveaux contribuables. Elle perrnettrait 
d'attenuer l'effet d'epouvantall qua la TVA exerce encore, a tort 
a notre avis, sur de nombreux futurs assujettls. 
Peut-ätre pourrait-on mAme assortir l'ensemble de ce paquet 
d'une amnistie fiscale que des voix de plus en plus nombreu
ses se mettent a evoquer. Voila pourl'impötfederal dlrect dont 
nous demandons blen entendu la llmitation dans le temps a tl
tre preventlf a l'egard de toute velleite de surcharge ulterieure. 
Quant au tarlf des personnes morales, nous demandons le 
maintlen du prlncipe du taux variable selon le rendement, 
sous reserve de la baisse de ce taux, rendu egalement possi
ble a la suite de l'affectation nouvelle de l'impöt a la seule soli
darite intercantonale. Cette methode, outre l'encouragement 
a l'autoflnancement exträmement propice en perlode de diffi
culte, tant structurelle que conjoncturelle, dont j'ai parie dans 
ma premiere Intervention, permet aussi de limlter le pheno
mene de double imposition qui raste une caracteristique fä
cheuse du systeme de l'imposition suisse des entreprlses. 



4. Dezember 1990 N 2159 Neue Finanzordnung 

Elle presente enfln l'avantage d'une impositlon conforme ä la 
capaclte economique des entreprises, principe legitime large
ment reconnu et pratique d'ailleurs pour les personnes physi
ques. 
Pour ce qul est du droit de tlmbre-, nous demandons un projet 
lntegralement cönforme ä la legislation europeenne corres
pondante. Le projet presente par le Conseil federal, apres qu'il 
s'est falt beaucoup trop longtemps attendre, ne repond que 
partiellement ä cette eurocompatibillte. En partlculier, nous 
continuons ä nous opposer ä taute tentative de compensation · 
par l'assujettissement de nouveaux contribuables' ou de nou
velles operations a ce droit de tlmbre, qu'eile trappe les clients 
des banques, ceux des assurances ou de n'importe quelle au
tre branche. 
Nous l'avons·dit, notre paquet liberal comporte aussi le pas
sage ä la taxe ä la valeur ajoutee. Sur ce point, nous nous ral
llons aux partls gouvemementaux et plus partlculierement ä la 
structure de cet impöt tel qu'il a ete adopte par le Conseil des 
Etats. Cette structure est conforme ä ceile de la flscalite de la 
quasi totallte de nos voisins, une fois encore, surtout euro
peens. 
II n'est pas necessalre d'lnstruire le proces de l'lmpöt sur le 
Chiffre d'affalres- actuel. Sous ses apparences - mals ce ne 
sont souventque des apparences- de facillter !'Interpretation 
et le prelevement, cet impöt a epuise les servlces importants 
qu'II a rendus aux finances de la Confederation. II est, avec le 
temps et surtout avec l'augmentation de ses taux, devenu in
juste, dlstordeur de concurrence interieure, penalisant pour 
les exportateurs, peu ajuste ä l'evolution de la soclete mo
derne vers une economie ou les branches de servlces devien
nent de plus en plus importantes. -
II est temps de lui substltuer une taxe ä la valeur ajoutee. Nous 
en sommes convalncus, mais pour reallser ce passage et as
surer les recettes necessaires ä la Confederatlon, campte tenu 
de nos autres demandes, notamment pour provoquer ce 
transfert souhaitable des lmpöts dlrects vers les lmpöts indl
rects, il faut prevoir pour cette taxe un taux assez eleve, afin 
que l'ensemble du paquet raste financierement neutre pour la 
Confederatlon. II est vrai que, dans cette hypothese, le taux de 
la TVA sera superieur au 6,2 pour cent prevu actuellen:,ent. • 
Mais, selon nos estimations, il pourra neanmoins rester large
ment Interieur aux taux pratiques par l'ensemble des pays qul 
ont adopte la TVA depuis longtemps. Ce taux, qui oscillerait 
autour de 10 pour cent, restera donc attrayant et cela d'autant 
plus que la dlminution prevue au titre de l'lmpöt federal dlrect . 
sera substantielle. 
Enfln, je le repete, nous partageons les soucls du Conseil fede
ral quant aux effets du vieilllssement de la population sur le fi- . 
nancäment de l'AVS et sur la prevoyance vieillesse et survl
vants en general. Notre lnquietude remonte ä quelque 20 ans 
deja a ce sujet. Nous avions demande ä l'epoque des rapports 
sur cette questlon. On ne falt que commencer aujourd'hui a 
nous prendi'e au serieux. Peut-ätre est-il encore temps. Nous 
le,souhaitons. Aussl considerons-nous comme indispensable . 
la presentation d'un projet a cet egard, qui pourrait utilement 
accompagner le projet de 10e revislon de l'AVS. 
Mals ce projet ne doit pas s'lnserer dans le paquet fiscal. Tres 
normalement ä nos yeux, il doit en rester dlstinct. II s'agit d'un 
probleme a regler pour lui-mäme et non dans la foulee d'une · 
revislon flscale ou il n'a rien a faire sinon de constituer un appät 
facile. Nous souffrons trop de la rigldlte de nos lois, qul nous 
entrave dans la condulte d'une saine politlque budgetaire et fi
nanclere. Nous sommes trop embarrasses par les affectations 
constitutionneiles ou legales de diverses recettes ä des täches 
diverses. II faut eviter d'accumuler de nouveiles rigidltes d'af
fectatlon d~ recettes. C'est pourquol nous demandons un 
projet separe sur le flnancement de l'AVS. 
Vous l'aurez constate, nous ne demandons nl la lune nl l'uto
ple. Nous demandons un projet conforme a l'evolution con-' 
temporalne et Mure de la Confederatlon et des cantons. Loln 
de voulolr ~er ou brider la Confederation, nous proposons 
de faire de sa fiscalite un instrumant moderne, conforme aux 
possibllites et aux besoins ä la fols des pouvolrs publics et des 
contribuables de ce pays; une fiscalite enfln compatlble avec 
cette Europa qui se constrult autour de nous et un projet qul 

soit ajuste a une concurrence conslderablement avlvee qul 
nous attend. 

Reich: Politik wird gemeinhin als Kunst des Möglichen defi
niert. Nach allem, was ich bis jetzt zum Thema Finanzordnung 
gehört und gelesen habe, habe ich den Bndruck, eine Finanz
ordnung zu machen grenze an die Kunst des Unmöglichen. 
Steuervorlagen sind selbst unter günstigen klimatischen Be
dingungen und mit nur geringen Korrekturen in unserem Land 
schwierig durchzubringen. Heute gilt beides nicht: Das Klima 
ist nicht günstig, und. die Korrekturen sind alles andere als ge
ring. 
Die Atmosphäre ist nicht konsensträchtig, schon gar nicht im 
Vorfeld der eidgenössischen Wahlen und auf dem Hinter-

.· grund der_ Budgetdebatten der letzten Tage. 
Sachlich handelt es sich um ein schweres Fuder, das nun 
noch vom Odium des Kompromisses behaftet ist und eigent
lich - wenn man realistisch sein will - niemanden wirklich be
geistert, was allerdings bei einer Steuervorlage ohnehin zuviel 
verlangt ist. 
Für die einen ist dleseVorlage zu wirtschaftslastig. Für die Wirt
schaft ihrerseits enthält sie überfällige Korrekturen von kost
spieligen alten Sünden, die sich um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Wirtschaft als Ganzes drehen und darum eigentlich im In
teresse aller liegen· müssten. Für die einen ist die Mehrwert
steuer das bestmögliche, modernste System mit dem Gütesie
gel der Europatauglichkeit, filr die anderen eine schwer erträg
liche Zumutung, eine ne1,,1e Belastung. Vor allem im Gewerbe 
und in Teilen des Dienstleistungsbereichs ist das Widerstre
ben sehr spürbar. Für die einen ist die nun vorliegende Fas
sung mit dem Makel von Mehreinnahmen behaftet. Für andere 
liegt gerade. im zu wenig grossen Mehrertrag eine verpasste 
Chance, um künftige Finanzierungslücken des Bundes zu 
schliessen. Im übrigen ist um diese relativ bescheidene 
Ueberlappung der Ertragsneutralität bereits ein Verteilungs
krieg entbrannt, über Summen, die aufgrund der Konjunktur
entwicklung vielleicht schon heute nicht mehr da sind. 
Für die einen ist die Mehrwertsteuer nur tragbar, wenn der 
Uebergang mit der Abschaffung oder zumindest mit der tief
greifenden Strukturreform der direkten Bundessteuerverbun
den ist. Für die anderen sind direkte Bundessteuer und Wust 
oder eben Mehrwertsteu~r siamesische Zwillinge und deren 
Beibehaltung zwingende VQraussetzung des Pakets über
haupt. 
Hier setzt vor allem das Alternativkonzept der liberalen Frak
tion ein. Mein alter Freund Coutau ist nun zum zweiten Mal 
markant sozusagen als finanzpolitischer Parzival aufgetreten, 
der den Finanzordnung~Gral gefunden hat. Er geht mit dem 
Kompromiss sehr scharf ins Gericht. Er wendet sich vor allem 
gegen die Aufhebung der Befristung. Er sieht darin die unzu
mutbare Zementierung der direkten Bundessteuer. Er ver
misst eine Korrektur der Bundessteuer. Er vermisst ein Trost
pflaster für jene, die beim Uebergang zur Mehrwertsteuer neu 
in die Steuerpflicht genommen werden. Er vermisst an der 
Stempelrevision die Eurokonformität und betrachtet sie, wenn 
nicht als falsch, so doch als zuwenig konstruktiv, Und schlless
lich nennt er die Tarifänderung der direkten Bundessteuer bei 
den juristischen Personen schlicht eine Strafaktion. 
Diese kritischen Ansätze werden·von vielen im bürgerlichen 
Lager geteilt, und sie werden ergänzt durch Stimmen aus der 
Wi~haft und der weiteren Oeffentilchkeit. 
Ich möchte dazu ein paar Anmerkungen Im Sinne von Gegen
fragen machen. Ich möchte zum Beispiel Herrn Coutau fra
gen, was denn eigentlich die Befristung In der Vergangenheit 
gebracht hat. Bisher haben die meisten Reformen der Bun
desfinanzordnung dazu geführt, dass die Belastung durch die 
direkte Bundessteuer nicht etwa reduziert, sondern eher noch 
verstärkt worden ist. Also die Befristung zwang zu einer Er
neuerung, zu Aenderungen, die normalerweise gerade-zuun
gunsten Ihrer Anliegen ausfielen. Die Befristung rückte das 
auch von mir an sich anvisierte Ziel einer massiven Reduktion 
oder gar Ersetzung durch eine Finanzausgleichssteuer nicht 
Im geringsten In Griffweite. 
Was das Gegengeschäft für neue Pflichtige beim Uebergang 
zur Mehrwertsteuer betrifft, ist leider festzustellen, dass diese 
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in ihrer grossen Mehrheit Angehörige jener Einkommensklas
sen sind, bei denen ein zehnprozentiger Rabatt frankenmäs
sig kaum zählbar und sicher nicht mehr als ein kleines Trink
geld wäre. 
Nicht vergessen sei im übrigen im Zusammenhang mit der di
rekten Bundessteuer, dass seit 1985 die automatische Elimi
nierung der kalten Progression verankert ist Das macht im 
laufenden Budgetjahr meines Wissen einen Betrag von 
550 Millionen aus. Nicht zu vergessen ist auch, dass seit 1989 
bei der direkten Bundessteuer das Sofortprogramm in Kraft 
ist, das bei der Familienbesteuerung immerhin eine Entla
stung von über 300 Millionen gebracht hat. Es ist also schlicht
weg falsch, wenn behauptet wird, es sei bei der direkten Bun
dessteuer in den letzten Jahren nichts gegangen. 
Der Proportionaltarif bei den juristischen Personen ist auch für 
unsere Fraktion schwer verdaulich. Andererseits ist nicht zu 
übersehen, dass diese Tarifform im umliegenden Ausland, 
das ja gerade auch für die Vertreter des Alternativkonzeptes im 
Vordergrund steht, der Normalfall ist. Allerdings ist zu beach
ten, dass jeweils eine andere Regelung bei der Kapitalsteuer 
damit verbunden ist 
Schliesslich zur Stempelrevision: Rein steuertechnisch haben 
Herr Coutau und andere Kritiker sicherlich recht. Es handelt 
sich sozusagen um einen Zwitter. Aber es ist auch Tatsache, 
dass es bereits auf Expertenebene, also zwischen Steuerver
waltung einerseits und Banken andererseits, sehr schwer war, 
überhaupt eine gemeinsame Formel zu finden, und das Parla
ment wäre sicherlich hoffnungslos überfordert, wenn es noch 
eine bessere Lösung finden müsste. 
All das bestätigt die Befürchtungen, die die FDP-Fraktion mit 
anderen zusammen gegenüber einem direkten Uebergang 
zur Mehrwertsteuer hegte. Es sind zuviele umstrittene Rah
menbedingungen damit verbunden, und damit sind erhebli
che Schwierigkeiten der Realisierung überhaupt entstanden. 
Insofern fühlen wir uns bestätigt. Aber das ist ein sehr schwa
cher Trost. Wir sind jetzt mit diesem Paket auf diesem Weg und 
haben das Beste daraus zu machen, wenn nicht alles schei
tern soll. 
Die zentrale Frage lautet: Wollen wir die Eliminierung der Taxe 
occulte? Wollen wir die Stempelrevision, ja oder nein? Wenn 
ja, dann kann man nicht im Stile eines Walter Frey oder Im Stile 
der liberalen Fraktion verfahren und sämtliche Wünsche ku
mulieren, so dass zwar ein schlankes, gutbürgerliches Paket 
dasteht, das aber keinerlei Chance hat, in einer Volksabstim
mung durchzukommen. 
Die FDP-Fraktion hat sich auf diesem Hintergrund dazu durch
gerungen - das Wort durchgerungen ist mit Bedacht gewählt 
-, trotz grossen Hemmungen (vor allem beim Stempel, bei juri
stischen Personen), trotz der starken Sympathie für einen jetzt 
nicht beachteten Rabatt bei der direkten Bundessteuer dem 
Kompromisspaket zuzustimmen, im vollen Bewusstsein, dass 
dieser Kompromiss relativ teuer erkauft werden muss. Und 
dieser relativ hohe Preis ist nur dann zu rechtfertigen, wenn die 
angestrebte breite politische Abstützung im Parlament nicht 
nur zustande kommt, sondern nachher auch glaubwürdig mit 
nötigem Druck vor dem Volk vertreten wird. Wenn dies nicht 
gelingt, stehen wir vor einem weiteren, besonders grossen 
Scherbenhaufen in der eidgenössischen Politik. 
Heute ist sehr viel von Herausforderung der neunziger Jahre 
die Rede. Um sie zu bewältigen, brauchen wir nicht nur Visio
nen; wir brauchen nicht zuletzt auch ein Steuersystem, das 
von den heutigen, schwerwiegenden Mängeln gereinigt ist. 
Gerade auch angesichts der Tatsache, dass uns die Zügel in 
der Haushaltpolltlk ohnehin immer mehr entgleiten: Suchen 
wir nicht nach dem strahlenden Gral der perfekten Finanzord
nung, die doch nie zustande kommt; streben wir eine politisch 
mögliche Lösung an, die nach unserer Ueberzeugung durch 
die Anträge der Kommission vorgezeichnet ist. 

Bodenmann: Die heutige Debatte zeigt in aller Deutlichkeit, 
dass nicht nur Politik, sondern auch Steuerpolitik im wesentli
chen die Austragung unterschiedlicher Interessen ist und 
bleibt. Die bürgerlichen Parteien wollen heute und hier die 
Grossverdiener, die Banken und Versicherungen entlasten, 
während es unsere Aufgabe ist, die Interessen der kleinen und 

mittleren Einkommen der Mehrheit der Bevölkerung in diesem 
Land zu vertreten. Soweit die Ausgangslage. 
Das letzte Wochenende hat uns gelehrt: Steuervorlagen ha
ben es schwer. Wer neue Steuern einführen will, hat es dop
pelt schwer. Vielleicht nicht ohne Grund hat uns deshalb der 
Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen, die Wust zu modifizie
ren. Es ist ein offenes Geheimnis, dass unser Finanzminister 
und auch die Mehrheit unserer Fraktion eigentlich eher diese 
modifizierte Wust vorgezogen hätten. Dies war nach den Ent
scheiden des Ständerates nicht mehr möglich, und wir haben 
in den Diskussionen mit den bürgerlichen Parteien versucht, 
eine Verständigung und einen Kompromiss zu finden. Das Re
sultat liegt auf dem Tisch, und die Reaktionen sind recht unter
schiedlich. Herr Rohr vom Redressement national hat den Ein
druck, die SP habe die bürgerlichen Parteien über den Tisch 
gezogen. Umgekehrt gibt es Linksstimmen, die genau das 
Gegenteil sagen, die zu Recht feststellen, dass hier im wesent
lichen vorab einmal die Exportindustrie, die Banken und ihre 
Kunden entlastet werden und neu der inländische Konsum be
lastet wird. Auch eine eigentliche Verbindung, ein Durchbruch 
Richtung C02-Steuer konnte In diesem Paket nicht realisiert 
werden. 
Die SP-Fraktion hat diesem Kompromiss, der irgendwo auch 
das Kräfteverhältnis spiegelt, eigentlich unter folgenden 
Ueberlegungen zugestimmt: Die Vorlage bringt gesamthaft et
was mehr Geld in die Bundeskasse, weil sie natürlich auch 
den schnell wachsenden Sektor der Dienstleistungen neu der 
Steuerpflicht unterstellt Die Vorlage bringt hier nicht weniger, 
sondern sogar etwas mehr Staat. Neu unterstehen auch Zehn
tausende von Gewerbetreibenden mit der Einführung der 
Mehrwertsteuer der Buchhaltungspflicht. Dies fördert indirekt 
natürlich die Steuergerechtigkeit in diesem Land. Dieses 
Geld, das da zusätzlich In die Bundeskasse kommt, muss aus 
unserer Sicht der sozialeren Finanzierung des Krankenkas
senwesens dienen, und deshalb unterstützen wir neu auch die 
Initiative des Konkordates der Krankenkassen. Wir schaffen 
über diese Vorlage die finanzielle Voraussetzung zur soziale
ren Finanzierung des Gesundheitswesens. Weiter bringt na
türlich diese Vorlage auch die Möglichkeit, künftig die AHV ver
mehrt über die Belastung des Konsums und der Dienstleistun
gen zu finanzieren. Die Mehrbelastung, die für die arbeitende 
Bevölkerung, auch für die Rentner in diesem lande, resultiert, 
wird zu einem schönen Teil dadurch ausgeglichen, dass ja de
ren Löhne und Renten automatisch der Teuerung angepasst 
werden und somit ein Teil der Entlastung für Industrie und Ge
werbe neu als Kosten bei den Löhnen und Renten auftauchen 
wird. Für uns ist im Rahmen dieses Paketes der Umstand posi
tiv, dass das gesunde, soziale Verhältnis zwischen direkten 
und indirekten Steuern nicht verändert wird, dass dieses Ver
hältnis auch nicht befristet wird, sondern dass auch in ZUkunft 
in der Schweiz Gemeinden, Kantone und Bund über alles ge
nommen schwergewichtig durch direkte Steuern finanziert 
werden. Im Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien halten wir 
dies für absolut positiv. 
Ein letzter, kleiner positiver Punkt aus unserer Sicht: Die juristi
schen Personen werden gesamthaft nicht mehr Steuern be
zahlen als bisher, aber innerhalb der juristischen Personen 
werden die Banken und Versicherungen mehr und die jungen, 
beweglichen Unternehmer weniger Steuern bezahlen. Dies 
wurde heute von allen einschlägigen bürgerlichen Sprechern 
als Opfer bezeichnet. Ich stelle mir wirklich die Frage, ob Sie 
hier Opfer bringen und für wen. Es wurde hier klar, dass Sie 
nicht einmal die jungen Unternehmer vertreten, sondern ei
gentlich nur die Banken und Versicherungen. 
Dieser Kompromiss kommt nun innerhalb und ausserhalb die
ses Parlamentes schwer unter Beschuss. Dieser Beschuss ist 
ja um so leichter, als richtlgerweise alle Vorlagen miteinander 
verknüpft wurden, dass sich also der konzentrierte Unmut der 
Opposition nur auf eine einzige Vorlage zu konzentrieren hat 
Die «NZZ» eröffnete den Reigen der kritischen Stimmen, be
mängelte die zusätzlichen Einnahmen und die fehlenden Ra
batte. Die Umfrage der «Schweizerischen Handelszeitung» 
hat aufgezeigt, dass eine Mehrwertsteuer im Volk heute wenig 
populär ist. Die Liberalen und die Grünen brauchen ein 
Thema. Sie fühlen sich zu Recht nicht an diesen Kompromiss 

-Ir 
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gebunden, und sie können hier natürlich mit relativ guter Aus
sicht auf Erfolg politisieren. Der Gewerbeverband seinerseits 
will die Vorlage bis aufs Messer bekämpfen. Er hat nach den 
abstlmmungspolitlschen Niederlagen der letzteri Zeit dies 
-auch bitter nötig. · • 
Dies alles wäre vielleicht noch zu verkraften, wenn wenigstens 
die bürgerlichen Parteien den Kompromiss mittragen würden. 
Aber auch hier bröckeln die Fronten. Herr Blocher konnte sich 
In seiner Fraktion nicht durchsetzen. Herr Walter Frey haf 
heute Im Namen der SVP-Fraktion hier in allen wesentlichen 
Punkten eine Politik vertreten, die vom vereinbarten Kompro
miss abweicht Meine Damen und Herren von der SVP, Siebe
tonen immer wieder die Notwendigkeit, dass man sich bei 
wichtigen politischen Fragen verständigt. 
Wir haben uns verständigt, und was geschieht? Sie kommen 
nach vorne und sagen: Wir halten uns in allen Punkten nicht an 
diese Verständigung. Die Folge wird natürlich sein, dass auch 
beim Freisinn die Kreise, die dieses Paket kippen wollen, im
mer breiter werden, denn rechts lässt sich niemand gern noch 
weiter rechts überholen. In der CVPfanden die Versicherer Ge
hör und Mehrheit. Sie wollen die 100 Millionen nicht zusätzlich 
in die Bundeskasse bringen, und der Hotelierverein lobte den 
Freisinn, der als einzige Fraktion·während fünf Jahren einen 

· Rabatt gewähren will. Gleichzeitig betont dieser Hotelierver
ein, dass er natürlich trotzdem dieses Paket nicht unterstützen 
werde, wenn es nicht noch zusätzliche Leistungen gebe. 
Wir haben uns geeinigt. Ein Kompromiss ist für alle Seiten un
angenehm. Aber man muss sich entscheiden: Entweder tra
gen die Bundesratsparteien diesen Kompromiss, oder sie tra
gen Ihn nicht. Sicher sind wir nicht bereit, mit dieser Vorlage im 
Regen zu stehen, und Sie holen die Feuerwehrschläuche, um 
uns nass zu machen. Sie müssen sich entscheiden, was Sie 
wollen, ob Sie den Kompromiss wollen oder ob Sie Ihn nicht 
wollen. 
Herr Coutau hat vorher vielleicht nicht ganz zu Unrecht darauf 
hingewiesen, dass der grosse Sieger und der grosse Glückli
che dieser Debatte vermutlich Otto Stich sein wird, der erstens 
recht bekommt, weil er den Schritt zur Mehrwertsteuer nicht 
machen wollte, und der zweitens die Taxe occulte und die 
Stempelsteuer behält Vieles spricht nach der heutigen De
batte dafür, aber der Grund, warum es scheitert, liegt diesmal 
nicht bei der bösen SP, sondern in den Reihen der bürgerli
chen Parteien selber, die heute nicht mehr in der Lage sind, 
wichtige Fragen der Schweiz zu regeln. 

Dreher: Der Präsidel)t hat mir gesagt, von den Fraktionslosen 
habe sich niemand gemeldet, so dass ich an sich Zeit hätte,. 
jetzt zehn Minuten Klassenkampf von rechts zu machen, nach
dem wir den Klassenkampf von links wieder einmal gehört ha
ben. 
Ich bin ein Befürworter der Mehrwertsteuer. Ich war es immer 
und werde es bleiben. Was aber vorliegt, ist eine Mehrwert
steuer, die breite Kreise neu belastet, ohne dass diese im Ge
genzug etwas erhalten. Die direkte Bu!'ldessteuer, dieses 
Kriegskind, soll beibehalten werden. Ohne jeden Abstricht 
Damit Ist diese Vorlage abstimmungspolitlsch bereits mause
tot Wie kommt denh ein Anwalt, ein Treuhänder, ein Soft
ware-Hersteller, ein Coiffeur, ein Wirt, ein Reisev.eranstalter 
oder gar ein Lebensmittelverteiler dazu, der Mehrwertsteuer 
zuzustimmen, die er jetzt nicht bezahlt? Diese Leute wären ja 
meschugge, wenn sie zustimmen würden, nur um für andere 
Wirtschaftsberelclie die Taxe occulte oder die Stempelabga
ben wegzukriegen! Das Hemd liegt doch viel näher als der 
Rockl 
Die genannten Kreise werden mehrwertsteuerpfllchtlg. Sie ha
ben die Umtriebe der Abrechnung und erhalten auf der Seite 
der direkten Bundessteuer nichts. Und da liegt der Hund be
graben. Ich bin seit eh und je für die Abschaffung der direkten 
Bundessteuer, weil sie juristisch quer in der steuerpolitischen 
Landschaft liegt Wir haben in diesem Land, das kleiner Ist als 
Baden-Württemberg, zwei verschiedene direkte Steuersy
steme. Wann Immer Sie geschäftspolitische, steuerpolitische 
Probleme zu wälzen haben, kommt diese Bundessteuer da
zwischen. Professor Walter Wrttmann, Professor Hans Latsch 
sind vehemente Befürworter der Abschaffung der direkten 

Bundessteuer In Verbindung mit einem Mehrwertsteuersatz, 
der in etwa die gleichen Bundeseinnahmen ergeben würde, 
nämlich einen Steuersatz in der Grössenordnung von 10 Pro
zent 
Wir hatten die Finanzpakete I und II. Paket.! wurde am 12. Juni 
1977, Paket II am 20. Mai 1979 abgelehnt. In beiden Fällen 
handelte es sich um die Abstimmung über das Junktim Beibe
haltung der direkten Bundessteuer in Verbindung mit der Ein
führung einer neuen Mehrwertsteuer, je mit erheblich höheren 
Steuersätzen als zuvor! Dass es die unersättlichen Ansprüche 
der damaligen Bundespolitiker waren, die erhebliche Mehr
einnahmen beschaffen wollten, hat ein übriges dazu beigetra
gen, um die beiden Vorlagen in der Volksabstimmung schei
tern zu lassen. Eines möchte ich aber noch in Erinnerung ru
fen: Es war damals nicht ein «mangelnder Konsens» mit den 
Sozialisten, dass beide Finanzpakete beerdigt wurden. Es wa
ren Nationalrat Otto Fischer und der Gewerbeverband, die an
getreten waren. 
Ich kann es Ihnen hier und heute voraussagen: Diese Finanz
ordnung, ohne Abschaffung oder zumindest markante Reduk
tion der Bundessteuer, wird ihr Waterloo erleben. Ich freue 
mich darauf. 

Präsident: Herr Nebiker, der Kommissionspräsident, kann im 
Moment wegen Heiserkeit schwer sprechen. Herr Reich wird 
für ihn einspringen. 

Reich, Berichterstatter: Wenn das nur kein schlechtes Omen 
ist! Ich hoffe, dass Herr Nebiker bis zum Abstimmungskampf 
seine Stimme wiederfindet, wir brauchen ihn. Im übrigen hat er 
alles sehr gut vorbereitet. Ich brauche das in der Detailbera-

. tung grösstehteils nur abzulesen. Ich hoffe nur, dass es mir 
nicht geht wie jenem Verwaltungsratspräsidenten, der beim 
Ablesen seiner Präsidialadresse plötzlich stutzte und sagte: 
«Was ich jetzt gelesen habe, Ist dann etwa_gar nicht meine Mei-
nung.« · · 
Zum Abschluss der Eintretensdebatte ein paar Bemerkungen: 
Herr Dreher, Sie haben gesagt, ohne Abschaffung der direk
ten Bundessteaer sei diese Vorlage nicht durchzubringen. 
Das Problem liegt darin, dass sie ebensowenig mit Abschaf
fung der direkten Bundessteuer durchzubringen ist Wir ste
hen mitten in diesem Dilemma. Gerade weil die direkte Bun
dessteuer so ist, wie sie ist - nämlich im Grunde genommen 
eine Reichtumssteuer; bei der weniger als 4 Prozent der Be
steuerten 50 Prozent des Ertrags erbringen -, ist es rein arith
metisch ausserordentlich schwer, durch sachliche, überzeu
gende Information eine Mehrheit im Volk herbeizuführen, 
denn für den Grossteil der Bevölkerung würde diese Abschaf
fung auf andern Wegen eine deutliche Mehrbelastung brin
gen. 
Herr Dreher, 1977 und 1979 war es nicht dieses Junktim, son
dern es war der sehr hohe Mehrwertsteuersatz, der nicht ak
zeptiert wurde. Hier liegt - so glaube ich, Herr Coutau - ein 
sehr heikler Punkt. Wenn man Ihr Alternativkonzept in bezug 
auf die Verlagerung der Erträge ansieht, dann kommt man zu 
einem.nochmaligen Abschreiber bei der Stempelsteuer von 
etwa 250 Millionen; man kommt zu einem Abschreiber bei der 
direkten Bundessteuer von weit über 4 Milliarden. Das würde 
bedeuten, dass wir bei einem Mehrwertsteuersatz von 1 O oder 
mehr Prozent landen würden. Das sieht als Modell gut aus, 
aber ich muss Ihnen einfach sagen: Mir persönlich fehlt der 
Glaube, dass ein so konzipiertes Paket auch nur annähernd 
mehrheitsfähig wäre. . 
Im übrigen darf Ich noch eine Klammerbemerkung zum Votum 
'von Herrn Walter Frey machen: Ich hatte auch den Eindruck, 
er zelebriere hier die neue Linie der SVP-Fraktion. Erkundigun
gen bei Herrn Blocher haben aber ergeben, dass das nicht 
stimmt. Er hat offenbar für eine Minderheit gesprochen, eine 
nicht unwichtige Feststellung. 
Herr Bodenmann, ich gehe mit Ihnen völlig einig: Entweder 
wird dieses Paket von jenen, die an den Kompromissverhand
lungen beteiligt waren, getragen oder eben nicht. Vorläufig ge
hen wir von der Kommission richtlgerwelse davon aus, dass 
wir diesen Kompromiss nach wie vor anstreben. Es wird dann 
Sache der Kommission wie der Fraktionen sein, am Schluss 
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der Beratungen dieses Hohen Hauses nochmals über die Bü
cher zu gehen oder nicht. Ich für mich werde jedenfalls auch in 
meiner Fraktion das Mögliche tun, damit wir bei dieser Linie 
bleiben. 

M. Grass!, rapporteur: La majorite de la commission est can
vaincue de vous avoir presente deux projets qui tiennent 
campte des divers postulats qui couvrent les interäts multiples 
du peuple et de l'economie, en tenant campte egalement des 
besoins de la Confederation. Ainsi nous pensons avoir donne 
suite aux prlncipes de lajustice fiscale. Tout le monde est ap
pele a faire des efforts et a porter une charge fiscale adequate. 
Une reforme fiscate n'a pas de ptace pour des interets exctu
sifs. C'est un plan ralsonne, un equilibre des mesures positi
ves et negatives. C'est pourquoi nous sommes parvenus a un 
campromis qui n'est ni une victoire des socialistes, ni un avan
tage exclusif de l'economie. 
M. Hafner crltique te travail des partis au gouvernement. Mais 
je pense qu'ilfaut etre reconnaissant au groupe de travail des 
partis gouvernementaux, car il a fait des efforts tres importants 
pour arrlver a ce compromis, efforts auxquels tous ont calla
bore, afin de trouver des solutions realisables. Ce que nous 
discutons ces Jours c'est un tout. C'est le grand cadre d'un 
systeme financier moderne qui comprend l'harmonisation fis
cale, le regime financier avec l'impöt sur le chiffre d'affalres 
moderne, l'impöt sur les droits de timbre, qui, tous, suivent le 
programme d'urgence de l'impöt federal direct de 1989. II taut 
donc voir l'ensemble des mesures et ne pas s'arreter sur des 
particularites comme l'ont fait plusieurs d'entre vous. Le resul
tat final, c'est une meilleure justice fiscale et les canditions
cadres qui permettent a notre economie de maintenir sa posi
tlon et aussi, ce que plusieurs d'entre vous semblent oublier, 
des places de travall. Certes, il est plus facile de faire appel au 
porte-monnaie indMduel pour lui proposer une reduction des 
depenses pour les impöts que de convaincre les salarles que 
si l'economie (banques et secteurs financiers y comprls) fonc
tlonne bien a la suite de condltions-cadres favorables, c'est a 
l'avantage de tous. 
L'adoptlon de ce paquet financier n'exclut pas, a quelques an
nees de l'entree en vigueur du nouveau regime financler, 
c'est-a-dire vers 1997/98, qu'on puisse faire une carrection de 
l'impöt direct vers l'impöt indirect. comme l'ont suggere plu
sieurs orateurs. 
La cammission pense qu'il serait bon de verifier les chiffres qui 
proviennent de la realite actuelle avec la realite Mure, afin de 
decider en connaissance de cause. II ne taut pas vendre la 
peau de l'ours avant de l'avoir abattu. 
D'autre part, j'aimerals vous rappeler qua ce Parlament a deja 
vote des allegements sur l'impöt federal direct et qu'il taut 
maintenant consolider les recettes fiscales de la Confedera
tlon si l'on veut entreprendre, en toute tranquillite, les täches 
qui nous attendent. II est du devoir du Parlament d'ätre vigilant 
afin qua la Confederation regoive les moyens necessaires 
pour remplir ses täches dans des limites raisonnables, sans 
puiser sur la part d'epargne des citoyens ni thesaurlser des re
cettes fiscales. 
Le groupe liberal propose le renvoi de tout le paquet au Con
seil federal. La proposltion contient certainement plusieurs 
elements positifs, mais la questlon se pose de savoir quel sera 
le gain en remettant en questlon taut ce que nous avons ela
bore jusqu'lci. On perdrait un temps precleux qui nous amene
rait a prolonger le systeme actuel jusqu'a la fin du siecle. Nous 
avons discute le projet, taut comme le Conseil des Etats et 
nous avons trouve un large consensus. La propositlon du 
groupe liberal remet tout en questlon. De meme les lignes di
rectrlces contenues dans cette proposition doivent ätre appro
fondies, discutees, car je suis persuade que sur certains prln
cipes la commission et le Parlament pourratent avoir une opi
nion differente. Monsieur Coutau, il ne taut pas oublier les con
sequences financieres de vos propositlons concernant les li
gnes de prlncipe. La toi sur le droit de tlmbre totalement euro
compatible signifieralt la suppression des tlmbres sur les obli
gations (au moins 230 millions), la reduction des timbres sur · 
les actions (au moins 250 millions), ce qui represente environ 
une perte de 500 millions. Si l'on ajoute la perte des tlmbres 

sur les prlmes de l'assurance-vie, il taut encore deduire 105 
millions, soit au total une perte de 600 millions qui devraient 
etre recuperes soit par le bials de l'impötfederal direct, soit par 
celui de la TVA. 
Vous proposez que le produit de l'impöt federal direct soit li
mite a la cauverture des parts cantonales et des besoins de la 
perequation financiere intercantonale, ce qui auratt comme 
consequence qu'il ne resterait a la Confederation que 30 pour 
cent de ces recettes, representant une diminution de 4,6 mil
liards. Or, si ces montants devaient etre finances par la TVA, 
selon le calcul du Departement des finances, il seralt possible 
de supprimertous les impöts directs, et de maintenir en meme 
temps les recettes actuelles et la perequation financiere avec 
un impöt sur la valeur ajoutee qui serait environ de 10 pour 
cent. comme taux normal et de 3 pour cent comme taux reduit. 
En eliminant l'impöt federal direct seulement sur les person
nes physiques, le taux de l'impöt sur la valeur ajoutee serait de 
8,5 a 9 pour cent. tandis que le taux reduit seralt de 2,5 a 2, 
7 pour cent. Lors de la discussion en commission -jene peux 
me referer qu'a la discussion generale, car ces principes n'ont 
pas ete abordes - an a releve l'importance de ces transferts 
des impöts directs aux impöts indirects. Toutefois, on cansi
dere qu'il ne taut pas mettre en danger le consensus sur ce 
paquet financier en introduisant des Innovations qui iralent 
trop loin et qui pourratent etre envisagees dans un avenir plus 
eloigne. 
Monsieur Hafner, je souligne que tous sont d'accord que le 
systeme actuel de l'impöt sur le chiffre d'affaires ne convient 
plus aux exigences d'une fiscallte moderne. Je vous rappelle 
que les prlncipes generaux que nous voulons introduire avec 
ce nouveau systeme visent a l'eliminatlon de cette taxe occulte 
qui pese non seulement sur l'industrle d'exportation, mais 
aussi sur laconsommatlon. Pensezaux produits agrlcalesl On 
preleve l'lcha sur les machines agrlcales, sur les immeubles, 
etc., ce qui rencherit encore les produits agrlcoles que le con
ß<>mmateur doit payer. 
L'introductlon de l'imposition des services qui sont une partle 
importante de la consommation est aussi une exigence des 
temps modernes. L'harmonisatlon avec les systemes en vi
gueur dans les pays qui nous entourent (AELE et CEE) qui 
sont d'excellents clients de nos produits, comme nous des 
leurs, est aussi une necessite. Avec 1a TVA, on introdult aussi 
un systeme de prelevement tres simplifie. Le nombre de fonc
tlonnaires supplementaires que necesslte l'introduction de la 
TVA ne s'eleve pas a 180 unltes comme l'aaffirme M. Hafner, 
mais acent puisque le projet du Conseil federal de modemisa
tlon de l'lcha requiert taut de meme quatre-vingts fonctlonnal
res supplementalres. Quant au eo~ le montant supplemen
taire de 30 millions pour la calsse de la Confederatlon clte par 
M. Hafner est bien exagere. Avec environ cent fonctlonnaires 
supplementalres et un cout de 130 000 a 140 000 francs par 
unite, l'Administation federale des contrlbutlons a calcule que 
le prlx de la TVA serait de 15 millions de francs au maximum. 
C'est donc un montanttres supportable. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur des problemes particu
liers lors de la discussion de detail. Je vous prie de soutenir 
l'effort accompli par votre commission et le groupe de travall 
pour rechercher le consensus general, en votant l'entree en 
matiere et le paquettel que presente. 

Bundesrat Stich: Wenn man in der schweizerischen Finanz
geschichte zurückschaut, dann muss man sagen, dass man 
1848 relativ rasch grosse, wichtige Entscheidungen getroffen 
hat. Man hat die Strassenzölle aufgehoben, man hat einen Zoll 
eingeführt, und der hat lange Zeit genügt, um die Ausgaben 
des Bundes zu decken. Heute machen die Zölle noch etwa 
5 Prozent unserer gesamten Einnahmen aus, weil Zölle grund
sätzlich als etwas Wettbewerbsfeindliches, Wettbewerbsbe
hindemdes angesehen werden und deshalb in den letzten 
Jahrzehnten zunehmend abgeschafft worden sind. 
In diesem Jahrhundert, 1916, hat man zum ersten Mal eine di
rekte Bundessteuer eingeführt. Eine direkte Bundessteuer ha
ben wir auch 1990 noch. Wir haben nur in einem Jahr keine di
rekte Bundessteuer gehabt. das war in der Krisenzeit von 
1930, aber sonst immer. In der Zeit des zweiten Weltkrieges, 
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1941, als der Finanzbedarf sehr gross geworden war, nicht zu
letzt bedingt durch den Krieg, hat man dann die Warenumsatz
steuer eingeführt. D~ war praktisch Notrecht ohne Volksab
stimmung -genauso, wie man auch 1916 die direkte Bundes
steuer mit Notrecht ohne Volksabstimmung eingeführt hat. 
Wenn Ich die heutige Diskussion verfolge, dann komme ich 
zum Schluss, dass es vielleicht unmöglich Ist. etwas Gutes bei 
den Steuern zu tun, wenn man immer an die Volksabstim
mung denken muss. Sie wissen, seit 1941 hat es unendliche 
Anläufe gegeben. Ich habe hier ein Papier mit Vorlagen seit 
1965 über finanzielle Aenderungen, über Neueinnahmen oder 
andere Dinge, das umfasst etwa fünf Seitenl Meistens sind die 
Anläufe negativ verlaufen. Bis heute Ist es uns tatsächlich nicht 
gelungen, die beiden wichtigsten Einnahmequellen des Bun
des, die Warenumsatzsteuer und die direkte Bundessteuer, 
definitiv In der Verfassung zu verankern. Zuerst hat man sie be
fristet auf vier Jahre, dann auf sechs, und zuletzt sind wir ein
mal grosszügig gewesen und haben sie auf zwölf Jat,re befri
stet. Das Ist schon sehr viel. langsam wäre es an der Zeit, 
wenn Sie und auch das Volk sich aufraffen könnten, die Ein
nahmen des Bundes dauerhaft in der Verfassung zu veran
kern. Denn vermutlich wäre das schon eine ganz beachtliche 
Entlastung des Bundesrates und des Parlamentes, wenn man 
nicht dauernd Debatten über die Verlängerung einer Bundesfi
nanzordnung führen müsste. Die jetzige Ordnung läuft 1994 
ab. Wir haben Ihnen- ich glaube rechtzeitig-eine Vorlage un
terbreitet. Bei Finanzvorlagen muss man immer vorsichtig 
sein, man muss immer an den ersten, dann an den zweiten 
Anlauf denken. Deshalb haben wir das rechtzeitig getan. Sie 
erinnern sich, wir haben Ihnen vom Bundesrat aus zusammen 
mit den Legislaturzielen vorgeschlagen, eine Energiesteuer 
einzuführen. Eine solche hat das Parlament nicht gewollt und 
hat sie abgelehnt Wir haben deshalb vier andere Varianten 
vorgeschlagen und in die Vernehmlassung gegeben. Eine Va
riante betraf den Umbau der Warenumsatzsteuer, d. h. Ver
zicht auf zwei Tarife für Engros ur'ld Detail und gleichzeitig 
auch die Möglichkeit der Erweiterung Richtung Dianstlai
stungsbesteuarung; denn das Ist ja der Hauptmangel dar heu
tigen Warenumsatzsteuer, dass zwar Waren besteuert wer
den, aber die Dienstleistungen nicht Hier wollte man eineAen
derung erreichen. Wir haben uns damals überlegt. dass zwei 
Vorlagen über die Mehrwertsteuer abgelehnt worden sind. Die · 
eine war mit einem Steuersatz von 10 Prozent, die zweite mit 
8 Prozent- also Immer mit Mehreinnahmen -verbunden. Für 
uns war es klar: Wenn schon eine definitive Steuerordnung ge
schaffen werden soll, dann darf sie nicht mit einer Satzerhö
hung- verbunden sein. Deshalb auch das Bestreben, den 
Haushalt in Ordnung zu halten, damit die Stimmbürger nicht 
zum vornherein sagen: Sie können nicht mit dem Geld umge
hen; jetzt müssen sie wieder neue Steuern erheben. Das war 
einer der Gründe fürdan Versuch, einmal zu zeigen,.dass man 
ein Budget auch postlv gestalten kann -was allerdings zuneh
mend schwieriger wird. 
Die Gründe dafür, das so zu tun, waren zunächst die negativen 
Erfahrungen mit den beiden bisherigen Vorlagen für eine 
Mehrwertsteuer. Dazu kam eine zweite Ueberlegung: Im Bun
desrat haben wir gefunden, es sei nicht zweckmässlg, die 
Mehrwertsteuer als System vorzuschlagen; denn es sei wenig 
sinnvoll, den Stimmbürger über die Aenderung· einer Steuer
technik abstimmen zu lassen. Diese Steuertechnik, die Mehr
wertsteuer, Ist ja ein Allphasensteuersystem mit Vorsteuerab
zug- im Gegensatz zur Warenumsatzsteuer, die eine Einpha
sensteuer Ist. allerdings mit Steuerbefreiung. Solche Abstim
mungen vorzulegen hat den Nachteil, dass die Let4e die Mate
rie automatisch ·mit Europa In Verbindung· bringen. Wir waren 
der Auffassung, mary sollte nicht die Einführung einer Steuer
technik als Vorentscheid nehmen für eine Entscheidung über 
weitere oder engere Verbindungen mit Europa · 
In der ständerätlichen Kommission war die Meinung geteilt -
ursprünglich in c;ter Kommission schön halbiert-, und interes
santerweise hat sich dann der Ständerat ganz eindeutig mit 

: 35 zu 1 Stimme für die Mehrwertsteuer ausgesprochen. Auch 
in der natlonalrätlichen Kommission war ein sehr starker Trend 
für die Mehrwertsteuer. Das bedeutete für den Bundesrat, 
seine Opposition aufzugeben. Er sagt sich: Gut, wen~ man die 

Mehrwertsteuer so verwirklichen kann, wenn die Bundesrats
parteien damit einverstanden sind, hat der Bundesrat keine 
Opposition zu machen - unter der Voraussetzung, dass die 
Ertragsneutralität gegeben ist Ertragsneutralität vom Finanz
minister aus gesehen helsst, dass er mindestens soviel be
kommt wie er verliert, am besten noch etwas mehr; dem hat 
man an sich Rechnung getragen. 
Eine weitere Voraussetzung war, dass diese Mehrwertsteuer 
«EG-konform» sein sollte. Man muss sich das in Anführungs
zeichen vorstellen; denn ganz konform Ist sie hinsichtlich der 
Steuersätze natürlich nicht. Denn wir schlagen Ihnen ja einen 
Steuersatz von 6,2 Prozent vor. Die Europ~schen Gemein-

, schaftan sehen für die Zukunft zwei Tarifpaare vor: für die wich
tigsten Produkte des täglichen Lebens einen tieferen Satz von 
5 bis 9 Prozent und für die übrigen Produkte einen Steuersatz 
von 14 bis 19 Prozent Sie sehen also: 1,9 und 6,2 Prozent in 
der Schweiz gegenüber 5 bis 9 bzw. 14 bis 19 Prozent in der 
EG - das sind noch wesentliche Unterschiede. Aber in bezug 
auf die Steuerobjekte ist der Vorschlag der Kommission jetzt 
EG-konform; deshalb könnte man ihn annehmen. Aus diesem 
Grund schliesst sich der Bundesrat an; aber er würde jede 
Aenderung, jede Ausnahme ablehnen. Denn Ausnahmen be
deuten zwangsläufig auch Mindereinnahmen .. 
l:s ist kritisiert worden, ·dass dieses Paket je nach Berech
nungsweise Mehreinnahmen bringen sollte von insgesamt ca 
400 Millionen Franken. Wenn man die Grössenordnungen 
vergleicht, wenn man diese 400 Millionen in Beziehung zum 
ganzen Steueraufkommen setzt; muss man sagen: Hier geht 
es nicht um wirkliche Mehreinnahmen, sondern im besten Fall . 
um Schätzu.ngsdifferenzen. Denn wir haben noch keine Ah
nung, wieviel an Steuern zurückerstattet werden muss, wieviel 
wirklich beim Bund bleibt, wieviel beispielsweise von der Ho
tellerie, von den Coiffeuren usw. eingenommen wird. Um das 
präzise festzustellen, fehlen schlicht und einfach exakte Unter
lagen. Darüber muss man sich im klaren sein, und man kann 
nicht einfach sagen, wir würden hier Mehreinnahmen bekom
men. Das wissen wir nicht, und wir wissen auch nicht, wie sich 
die Konjunktur weiterentwickelt; das Ist ein zusätzlicher Risiko
faktor. Alles in allem ist es eine finanzpolitisch neutrale Vor
lage. 
Die Frage ist auch, was_ die Stimmbürger dazu sagen. Zweitei
los ist es so, dass diejenigen, die etwas mehr bezahlen müs
sen, eher dagegen sind. Sie werden finden, dass die alten 
Steuern die guten und gerechten Steuern und die neuen Steu
ern die ungerechten und falschen Steuern sind. 
Eine gewisse Verlagerung entsteht auf den Konsum, auf den 
Konsum Im Inland; das gilt übrigens auch bei den Stempelab
gaben, auch dort werden die Inländer stärker besteuert; das 
ist In der heutigen Situation nicht anders zu machen. Aber es 
Ist sicher nicht richtig, wenn Sie glauben, man sollte mit der 
Einführung der Mehrwertsteuer die direkte Bundessteuer re
duzieren oder gar abschaffen. 
Wir haben heute einen Anteil von 17 bis 25 Prozent aller Steu
erpflichtigen, die keine direkte Bundessteuer bezahlen müs
sen, die also ein zu tiefes Einkommen haben, um in die Steuer
pflicht hineinzukommen. All diese Leute, die durch die Um
satzsteuer betroffen sein werden, haben keine Erleichterung, 
wenn Sie eine Reduktion der direkten Bundessteuer vorneh
men. Eine Abschaffung der direkten Bundessteuerwäre natür
Jich auch nicht sehr EG-konform. Glauben Sie im Ernst, die EG 
würde es schätzen, mitten In Europa ein Land zu haben, das 
keine direkte Bundessteuer hätte und es einfach den Kanto
nen und Gemeinden überlassen würde, so nach Gutdünken 
Steuerabkommen abzuschliessen und Steuersätze festzule
g~n? Ich glaube nicht, dass das dem Ruf der Schweiz sehr för
derlich wäre. Es wäre vielleicht für einzelne Leute anziehend, 
aber der Ruf der Schweiz würde dadurch sicher nicht besser 
und die Schweiz sicher nicht EG0konformer. Dessen müssen 
wir uns bewusst sein. 
Um eine gewisse soziale Komponente hineinzubringen, hat 
der Bundesrat die Möglichkeit vorgeschlagen - der Ständerat 
hat zugestimmt-, die Finanzierung der AHVfür die weitere Zu
kunft zu garantieren, indem man bei zunehmender Ueberalte
rung nicht mehr die Prämien der Arbeiter erhöht, sondern die 
Mehrwertsteuer beizieht Es ist für den Bundesrat ganz klar, 



Nouveau regime financier 2164 N 4 decembre 1990 

dass diese Finanzierung vor allem Unterschiede zwischen 
dem wirtschaftlichen Wachstum und dem Wachstum der Be
völkerung bzw. der Ueberalterung ausgleichen soll. Wir glau
ben, dass wir damit doch auch eine gewisse soziale Kompo
nente hineingebracht haben, die nicht sehr weit gehen kann, 
aber doch etwas bringt. 
Ich möchte hier noch nicht auf die einzelnen Vorschläge ein
gehen, die dann in der Detailberatung zur Sprache kommen. 
Ich möchte Sie ganz einfach bitten, nun einen Schritt in die Zu
kunft zu tun, 8ntreten zu beschliessen, den Rückweisungsan
trag abzulehnen und nachher grundsätzlich Ihrer Kommission 
zu folgen. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans oppositlon d'entrer en matiere 

Für den Rückweisungsantrag 
der liberalen Fraktion 

Dagegen 

Detailberatung-Discussion par articles 

17Stimmen 
105Stimmen 

A. Bundesbeschluss über die Neuordnung der Bundes
finanzen 
A. Arrite federal sur le nouveau reglme des flnances fede
rales 

Tltel und Ingress, Zlff. 1 Ingress, Art. 36ter Abs. 1 Elnlel
tung, Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Tltre et preambule, eh. 1 preambule, art. 36ter al. 1 lntro
ductlon, al. 2 
Proposition de Ja commlsslon . 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.41ter 
Antrag der Kommission 
Abs.1-4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Abs.3bis 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Coutau) 
Streichen 

Antrag Hafner Rudo/1 
Abs.1Bsta 
a eine Umsatzsteuer nach Einphasenprinzip; 

Antrag Coutau 
Abs.1 Bstc 
c. eine direkte Bundessteuer bis Ende 2006. 

Antrag Mauch RoU 
Abs.1 Bstc 
c. eine direkte Bundessteuer, die stufenweise auf eine Finanz
ausgleichssteuer für die Kantone herabg~ wird. 

Antrag Reimann Maximilian 
Abs. 1, letzter Satz (neu) 
Die Befugnis zur Erhebung der in den Buchstaben a und c ge
nannten Steuern ist bis Ende 2006 befristet 

AntragLoeb 
Abs. 3bis 
.... der Steuersatz der Umsatzsteuer während höchstens 4 
Jahren im Maximum um 1,3 Prozentpunkte angehoben wer
den. 

Antrag Luder 
Abs. 3ter (neu) 
Für die Finanzierung von Direktzahlungen an die Landwirt
schaft kann mit einem dem Referendum unterstellten Bundes
beschluss der reduzierte Satz der Besteuerung auf den Um
sätzen und der Einfuhr von Waren nach Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe e auf höchstens 4 Prozent angehoben werden. 
Ausgenommen sind Medikamente, Zeitungen, Zeitschriften 
und Bücher, ferner andere Druckerzeugnisse In dem vom 
Bundesrat zu bestimmenden Ausmass. 

Antrag Nussbaume, 
Abs. 3ter (neu) 
Sofern sich die Preise für Nahrungsmittel wegen der Anpas
sung der Agrarpreise an das europäische Niveau zurückbil
den, kann der Bundesrat auf dem Wege der Gesetzgebung 
zur Finanzierung der Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen der Landwirtschaft den Steuersatz auf Ess- und 
Trinkwaren, Vieh, Geflügel, F1SChen und Getreide auf maximal 
6,2 Prozent erhöhen. 

Art.41ter 
Proposition de la commission 
Al.1-4 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Al.3bis 
Majorite 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Coutau) 
Blffer 

Proposition Hafner RudoU 
Al. 1 leta 
a Un lmpöt sur le chiffre d'affaires con9u selon le systeme a 
unephase; 

Proposition Coutau 
Al.1 let c 
c. Un impötfederal directjusqu'en 2006. 

Proposition Mauch RoU 
Al. 1 let c 
c. Un impöt federal dlrect qui sera progressivement ramene a 
un impöt de perequatlon flnanciere intercantonale. 

Proposition Relmann Maximilian 
Al. 1, demlere phrase (nouvelle) 
Le drolt de percevolr las impöts prevus aux lettres a etc prend 
fln au terme de l'an 2006. 

Proposition Loeb 
Al.3bis 
•... le taux de l'lmpöt sur le chiffre d'affaires peut, pour le garan
tir, Atre releve pendant une periode maximale de 4 ans de 
1,3 point au plus .... 

Proposition Luder 
Al. 3ter (nouveau) 
De maniere a assurer le flnancement des paiements directs a 
l'agriculture, le taux d'lmpositlon redult sur las transactions et 
l'lmportatlon des marchandlses prevues a l'article 9, allnea 2, 
lettre e, pourra itre porte a 4 pour cent au plus en vertu d'un 
arrite federal soumis au referendum. La presente dlspositlon 
ne s'appllque pas aux medlcaments, aux joumaux, revues et 
livres ni a d'autres lmprimes a determiner par le Conseil fede
ral. 

Proposition Nussbaume, 
Al. 3ter (nouveau) 
Pour autant que le prix des denrees allmentalres balssent du 
falt de l'ajustement des prix agricoles au niveau europeen, le 
Conseil federal peut, en vue de flnancer !'Indemnisation des 
prestations d'interit public de l'agriculture, porter par la voie 
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legislative a 6,2 pour cent au plus le taux a'imposition sur las 
produits comestibles, !es boissons. le betail. las volailles, les 
poissons et las cereales. 

Abs. 1-Al.1 

Hafner Rudolf: Wir steh~n vor einem wichtigen Entscheid. Es 
gilt, über ein neues Steuermodell zu befinden, das voraus
sichtlich für viele Jahre Bedeutung haben wird. Dieser Ent
scheid will gut überlegt sein. Wir finden es bemerkenswert. wie 
der Bundesrat aufgrund einer langen Vorgeschichte und einer 
Vernehmlassung seine Botschaft ausgearbeitet hat Es ist eine 
seriöse. tiefgehende Arbeit Aus der Botschaft ist klar ersicht
lich. aus welchen Gründen der Bundesrat dazu gekommen ist, 
eine modernisierte Umsatzsteuer vorzuschlagen. 
Wir sind der Auffassung, dass diese lange Vorarbeit berück
sichtigt und bewertet werden will. Wir finden es bemerkens
wert. dass der Bundesrat heute-man darf es wohl so formulie
ren -aus opportunistischen Gründen eine Trendwende macht 
und sagt: Ja. wenn die Mehrheit der Parteien eine Mehrwert
steuer vorschlägt. dann sind wir jetzt auch für die Mehrwert
steuer. Wir finden, dass man die Botschaft berücksichtigen 
muss. Wir haben uns ja schon zu Beginn dahingehend geäus
sert, dass wir für eine modernisierte Umsatzsteuer sind, dass 
das aus unserer Sicht ein sehr gutes Modell darstellt 
Nun zu den Begründungen: Hier bin ich in der komfortablen 
Lage. dass ich aus der Botschaft des Bundesrates zitieren 
kann. Aus Seite 20. Herr Bundesrat ist ersichtlich, weshalb 
unsere Position gut belegt ist: "Eine hetvetis1erte Mehrwert
steuer mit weitgehenden Ausnahmen ,m Dienstleistungsbe
reich bringt integrationspolitisch keinen Gewinn. Sie ist zudem 
abstimmungspolitisch mit grossen Risiken verbunden und hat 
einen erheblichen administrativen Mehraufwand zur Folge ... 
Damit ist in einem Satz das Wichtigste formuliert. Bezüglich ei
ner Harmonisierung mit der EG bringt das Ganze keinen Ge
winn: denn das vorgesehene Modell hat ganz andere Steuer
sätze und einen ganz anderen Inhalt als die Steuern in der EG. 
So formuliert es der Bundesrat. 
Dieser Umbau der Vortage ist auch abstimmungspolitisch 
sehr fragil. Es wurde von verschiedensten Seiten bereits aus
gesprochen, und man darf hier nicht Blindekuh oder Vogel 
Strauss spielen. sondern man muss die Risiken dieser Vortage 
sehen. 
Es kommen im weiteren noch sehr grosse Vorbehalte von sei
ten des Bundesrates. Ich zitiere aus der Botschaft: «Sn Sy
stemwechsel wäre im weiteren, insbesondere für die kleineren 
Unternehmen, mit einem erheblichen administrativen Mehr
aufwand verbunden. Es würde den Bestrebungen zum Abbau 
der Regelungsdichte widersprechen, ohne Nutzen und ohne 
zwingenden Grund von der Wirtschaft zu verlangen, ein einge
lebtes Abrechnungsverfahren zugunsten eines neuen aufzu
geben. Auch für die Verwaltung wäre ein Uebergang zur Mehr
wertsteuer mit einem erheblichen Umstellungsaufwand ver
bunden, dies nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Abwehr 
zusätzlicher Defraudationsmöglichkeiten. Die Wust hingegen 
ist gut eingespielt und finanziert heute mit einem bescheide
nen Aufwand rund 30 Prozent des Bundeshaushaltes. Ein 
Wechsel des Umsatzsteuersystems drängt sich schliesslich 
im heutigen Zeitpunkt auch aus Gründen der verbesserten Eu
ropafähigkeit nicht auf.,. 
Soweit der Bundesrat in seiner Botschaft. die er in langer Zeit 
und aufgrund eines ausführlichen Vernehmlassungsverfah
rens ausgearbeitet hat 
Es wurde auch angesprochen, dass die Mehrwertsteuer ins
besondere für die kleinen Unternehmen mit einem erhebli
chen Mehraufwand verbunden ist Sie müssen sich das ein
mal konkret vorstellen: Aus der Vortage gemäss Ständerat 
würden 74 000 zusätzliche Steuerpflichtige resultieren. Diese 
müssten auf den Rechnungen sämtlicher Zwischenstufen des 
Handels und der Produktion den Mehrwertsteuerbetrag und 
den Vorsteuerabzug ausweisen. Bei der modernisierten Um
satzsteuer dagegen müssten nur die Grossisten oder die End
verkäufer die Steuer abrechnen. Das wäre ein erheblich klei
nerer Aufwand. 

Dass das Modell gemäss Ständerat ausserordentlich aufwen
dig ist. sehen Sie auch an der Tatsache, dass die Steuerver
waltung geltend macht sie müsste 150 bis 180 Mitarbeiter 
mehr einstellen. Das ist ein sehr erheblicher Personalmehrbe
darf. Wenn Sie das umrechnen in durchschnittlichen Arbeits
kosten - es müssten ja gut qualifizierte Steuerbeamte sein -
von rund 200 000 Franken, ergibt dies einen jährlichen Mehr
aufwand von rund 30 Millionen. Das ist sehr bedeutsam. Darin 

· sind auch vermehrte Kontrollarbeiten enthalten, da das Sy
stem der Mehrwertsteuer viel grössere Betrugsmöglichkeiten 
als andere Steuersysteme aufweist. Sie konnten es gelegent
lich schon der Zeitung entnehmen, dass in der Bundesrepu
blik Deutschland Betrügereien in Millionenhöhe laufen. 
Es ist eigentlich merkwürdig - und dies adressiere ich an die 
bürgerlichen Parteien, die sonst immer von Deregulierung 
sprechen-, dass Sie in diesem Bereiche auf ein Steuersystem 
setzen, das einen erheblichen Mehraufwand des Staates be
dingt. das keineswegs eine Deregulierung ist, sondern im Ge
genteil viel mehr detaillierte Vorschnften mit sich bringen wird. 
Es wird vor allem die kleinen Unternehmen und die kleinen 
Gewerbetreibenden treffen. Man denke hier an die Coiffeure. 
an das Gastwirtschaftsgewerbe. Wollen Sie diesen Kreisen 
diesen Mehraufwand durch detaillierte Buchhaltungen wirk
lich zumuten, nur weil Sie aus opportunistischen Gründen das 
bessere Steuersystem ablehnen? Es wurde vom Bundesrat in 

der Botschaft klar aufgezeigt, dass das Argument der Euro
kompatibilität in diesem Falle eher untergeordnet ist, weil die
ses System. wie es jetzt vom Ständerat vorgeschlagen wird. in 
keiner Art und Weise den Steuersystemen der EG-Staaten ent
spricht Insofern müsste man das Ganze ohnehin umbauen. 
Dazu kommt die Problematik der Nullsätze; viele EG-Staaten 
kennen ja aus sozialpolitischen Gründen Nullsätze. Ausge
rechnet in diesem Verfahren wollen Sie die Freiliste aufheben. 
Auch dies ist ein Gegenargument zum Argument wegen der 
Eurokompatibilität müsse man diese Vortage so durchziehen. 
Insgesamt bitte ich Sie, doch zu bedenken. dass die hypotheti
schen Vorteile die Nachteile des Mehrwertsteuersystems nicnt 
aufwiegen. 
Ich bitte Sie. unserem Vorschlag zuzustimmen. es sei eine Ein
phasensteuer einzuführen. 

Relmann Maximilian: Die SVP-Fraktion ist praktisch geschlos
sen der Ansicht. dass neue oder revidierte Steuern des Bun
des auf überblickbare Zeiträume zu befristen sind. Im vorlie
genden Fall erachten wir eine Periode von zwölf Jahren als an
gemessenen Zeitraum. Im Gegensatz zur liberalen Fraktion -
darüber wird anschliessend Herr Coutau sprechen - will die 
SVP die Befristung aber nicht bloss auf die direkte Bundes
steuer beschränken, sondern auch die Mehrwertsteuer in die 
Befristung miteinbeziehen. Wir betrachten diese beiden Steu
ern als eine Art von kommunizierenden Röhren. Wenn die eine 
Steuer hinaufgeht soll die andere hinunter gehen. So erach
ten wir es mittelfristig als unerlässlich, dass der Bund vermehrt 
den Konsum besteuert, die direkte Besteuerung von Einkom
men und Erträgen hingegen eines Tages ganz den Kantonen 
und Gemeinden überlässt Also sollten wir diese beiden Steu
ern hinsichtlich ihrer zeitlichen Dauer gleich behandeln. Ich 
nehme gerne an, dass sich Herr Coutau von diesen Uebert• 
gungen auch überzeugen wird. 
Warum überhaupt eine Befristung? Als Volkspartei, die sich in 
ihrer politischen Grundhaltung ganz besonders durch Bürger
nähe auszeichnet sind wir überzeugt. dass die vorliegende 
neue Finanzordnung die Hürde von Volk und Ständen nur zu 
nehmen vermag, wenn zumindest die beiden Hauptpfeilerbe
fristet sind. In der Vernehmlassung zu dieser neuen Ordnung 
hat die SVP bereits klar zum Ausdruck gebracht, dass eine Be
fristung auf Verfassungsstufe eine conditio sine qua non ist, 
und die jetzige Vortage mit Ihrer dreifachen Koppelung übers 
Kreuz ist ohnehin schon stark gefährdet Aus Erfahrung wis
sen wir nur zu gut wie schwer der Souverän für unbefristete Fi
nanzvorlagen zu gewinnen ist Abstimmungspolitlsche Rück
sichtnahme spricht also ganz klar für Zustimmung zu unserem 
Antrag. Die Gefahr eines totalen Scherbenhaufens könnte im
merhin etwas verringert werden . 

21-N . 22 
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Noch einen Aspekt gilt es zu bedenken, einen Aspekt, der sich 
bei der überfälligen Revision der Stempelabgaben eindrück
lich offenbart hat: Wir haben mitbekommen, wie schwierig es 
ist, eine Steuer - wenn sie einmal in der Verfassung drin ist. 
aber sich in der Praxis als Bumerang erwiesen hat - innert 
nützlicher·Frist wieder zu revidieren, wie das bei der Stempel
abgabe der Fall ist Vor allem kommt noch erschwerend hinzu, 
wenn der Vorsteher des Finanzdepartementes die Notwendig
keit einer Revision nicht einsehen will. Wer aber gibt uns die 
Gewähr, dass wir mit der neuen Mehrwertsteuer richtig liegen? 
Etwas gar schnell ist sie bis heute in den beiden Kammern 
durchgepaukt worden. Das ist zweifellos begrüssenswert. 
Aber ebenso könnten sich durch dieses· Tempo Fehler und 
Mängel in die Konzeption eingeschlichen haben. Warum also 
nicht In zehn oder zwölf Jahren In Ruhe nochmals über die Bü
cher gehen? 
Ich glaube, eine Befristung im Sinne unseres Vorschlages 
macht Sinn, erhöht die Chancen einer ZUstimmung durch den 
Souverän und zwingt uns-die Legislative wie die Exekutive-, 
uns in einem überblickbaren Zeitraum erneut mit den finanziel
len Grundlagen unseres Staates zu befassen. 
Ich bitte Sie also, bei Ihrer Stimmabgabe diese Argumente 
nicht als zu geringfügig einzuschätzen. 

M. Coutau: J'ai deja au l'occasion, dans mes deux Interven
tions precedentes, de motlver assez largement cette proposi
tion. Je me contenterai de cjuelques remarques tout a fait ge
nerales. 
Pour nous, vous l'aurez compris, cette question de la limitatlon 
dans le temps de l'impöt federal direct est une question de 
principe, parce qua, si l'on abandonnait cette limitatlon dans le 
temps de l'impöt federal, ce serait un espoir pour les cantons 
de recuperer une asslette fiscale qui leur revient naturellement 
et qui sinon dlsparaitrait definitivement. Ce serait, an quelque 
sorte, un signe de reslgnation. Nous nevoulons pas le donner. 
Ce serait egalement la demonstration que nous petrifions un 
systeme qui conduit finalement-et nous l'avons constate tout 
au long de ces demleres annees-a la deterioration du rapport 
entre l'imposition directe et l'imposition indirecte. 
Et puis, voyez-vous, il y a une institution qua nous ne connais
sons pas dans notre systeme institutionnel, c'est le referen
dum financier. Nous avons toujours declare a cette tribune 
qua nous renoncions a demander le referendum financier, 
precisement parce que nous avons tous les douze ans ce ren
dez-vous fiscal devant la population, qui nous permet de defi
nir et de rediscuter l'equilibre fiscal de la Confederation. C'est 
ce substitut, en quelque sorte, a un referendum financier qua 
nous considerons indispensable de pouvoir conserver. 
La proposition est d'une simplicite enfantine, puisqu'il s'agit 
simplement de reporter de douze ans la limite du droit pour la 
Confederation de prelever l'impöt federal direct. C'est la perio
dlcite qua nous avons connue jusqu'ici. Par consequent, vous 
avez pu constater qua nous reportons cette echeance a l'an
nee 2006. C'est compter douze ans depuis l'echeance de l'ac
tuel regime financier. 
Nous soutenons la proposition de M. Reimann pour les me
mes motifs qu'II a lui-m6me exposes. Nous souscrivons egale
ment a la limitatlon dans le temps de l'impöt indirect, encore 
que nous estimons plus important de lalsser cette limitation 

· dans le temps pour l'impöt federal direct. II convient an outre, 
selon M. Reimann egalement, de se rendre compte qua nos 
concitoyens ne sont pas pr6ts a donner une espece de che
que an blanc definitlf a la Confederation en ce qui conceme 
une augmentation des impöts. 
En l'occurrence, 1a demonstration qua nous avons falte hier, a 
propos du budget, et plus particulierement de la motion que 
vous soumettait la majorite de la Commission des finances, 
est quand m&me assez inquietante pour les contribuables. On 
leur demande une augmentation de leur charge fiscale totale, 
mais on ne veut pas s'imposer un minimum d'autodiscipline 
quant a notre politique de depenses. Hier en effet, an refusant 
cette motion sur l'autodiscipline qua nous demandons dans 
l'etablissement de la politique budgetaire an matiere de de
penses, r,ious avons porte un coup serieux a la credibilite du 
paquet financier. C'est une raison de plus pour le corriger 

quelque peu, et nous apportons cette correction sous forme 
d'une limitatlon dans le temps du droit pour la Confederation 
de percevoir cet impöl 

Mauch Rolf: Erlauben Sie mir, dass ich mich als erstes Nicht
kommissionsmitglied mit meinem Antrag und meiner Kritik 
nicht zu steuertechnischen Details oder Einzelfragen der vor 
uns liegenden, äusserst bedeutsamen Neuordnung der Bun
desfinanzen äussere, sondern mich mit deren staatspoliti
schen und gesamtwirtschaftlichen Schwerpunkten befasse, 
d. h. mit grundsätzlichen Fragen der eidgenössischen Finanz
politik und der Vorlage, und dass ich dabei die Gewichte 
grundlegend anders setze. 
Zu Herrn Bodenmann möchte ich sagen, dass ich nicht Anwalt 
der Banken oder der Versicherungen bin, auch nicht Anwalt 
von irgendeinem Krösus oder einem Landesfürsten. 
Das Kernstück des Finanzpaketes bildet zweifellos die Einfüh
rung der Mehrwertsteuer. Diese Form der Umsatzbesteue
rung entspricht grundsätzlich einer sachlichen und europapo
litischen Notwendigkeit. Ich bin seit langer Zeit ein Anhänger 
dieser modernen, bei entsprechender Gestaltung nicht kom
plizierten Steuerform anstelle der bisherigen Warenumsatz
steuer. Die Mehrwertsteuer stärkt die internationale Konkur
renzfähigkeit der Wirtschaft - was eine absolute Notwendig
keit darstellt-, schafft die Taxeocculteab und ist wettbewerbs
neutral. Sie verhilft zudem dem Bund zu den von ihm benötig
ten Einnahmen. Dieser lobenswerte Reformschritt ist nun aber 
in den Gesamtzusammenhang zu stellen. Dazu gehört die Tat
sache, dass die Vorlage den Steuerdruck gesamthaft gewaltig 
steigern würde, sind doch Mehreinnahmen auf der Steuer
seite von mindestens 400 bis 600 Millionen Franken ge
schätzt, also eine halbe Milliarde Franken, zusätzlich zur Mög
lichkeit der Erhebung von weiteren 2 Milliarden Franken jähr
lich aus 1,3 Prozent Mehrwertsteuer für die AHV. 
Der zweite Hauptpunkt betrifft dfe Frage der Verteilung der ge
samten Steuerlast zwischen Bund und Kantonen Im föderali
stischen Staat der Zukunft, an den höchste Anfo_rderungen auf 
allen Ebenen gestellt werden. Dazu muss ich als Vorbemer
kung aus der Sicht eines konsequenten Demokraten festhal
ten, dass das sogenannte «Kompromisspaket» der Parteien 
noch von keiner dieser Parteien demokratisch abgesegnet ist 
Es ist wohl das gutgemeinte und sicher In harten Auseinander
setzungen zustande gekommene Ergebnis einiger auserwähl
ter Fachexperten aus den Regierungsparteien. Ob bereits 
auch die Parteileitungen involviert sind und In welcher Form, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall kann aus staats
politischen und demokratischen Gründen nicht generell von 
einem «Kompromiss der Parteien» gesprochen werden, so
lange sich diese Parteien in ihrer demokratischen Basis noch 
nie geäussert und damit gebunden haben. Ich fühle mich des
halb auch frei in der eigenen Stellungnahme. 
Ich will nun nicht weiter ausholen, was alles im positiven Sinne 
für die möglichst rasche Einführung der Mehrwertsteuer auch 
in der Schweiz .spricht; die Vorzüge wurden bereits zur Ge
nüge hervorgehoben. Auch ich gehörte zu ihren frühesten Be
fürwortern - bezüglich System -, bereits zur Zeit der beiden 
Abstimmungen in den siebziger Jahren. Sie ist zudem aus
baufähig und wird dem Bund in ZUkunft- und je länger, desto 
mehr - genügend Mittel zur Bewältigung seiner Aufgaben ein
bringen, besteht doch u. a auch in der EG, und darüber hin
aus integrationspolitisch, ein gewisser Zwang zur Annäherung 
der Steuersätze. Annäherung bedeutet erfahrungsgemäss nie 
die Anpassung nach unten, sondern nach oben. Wir können 
also davon ausgehen, dass dem Bund in naher und fernerer 
Zukunft bedeutend mehr Mittel aus dieser Indirekten Steuer
form zufliessen werden; auf jeden Fall mehr als genug zur Er
füllung seiner Aufgaben. 
Damit komme ich zum Hauptteil meiner Kritik und meiner An
träge, nämlich zur Unausgewogenheit im Hinblick auf die pro
gnostizierten und dekretierten Mehreinnahmen des Bundes. 
Ich muss mit aller Deutlichkeit betonen, dass für die Wettbe
werbsfähigkeit der Wirtschaft - und damit für den Wohlstand 
unseres Landes - der markanten Senkung der fiskalischen 
Gesamtbelastung absolute Priorität zukommt, nicht ihrer wei
teren Erhöhung. Wir sind zwar nicht das Land mit den höch-
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sten Steuern- noch nicht-, aber die Fiskalquote hat seit Mitte 
der sechziger Jahre in keinem vergleichbaren Land eine derart 
hohe Zuwachsrate von über 50 Prozent erfahren wie bei uns. 

• Wir müssen 'daher auch hier Bund, Kantone und Gemeinden 
als eine Einheit betrachten und jede weitere Erhöhung der 
Staatsquote konsequent ablehnen. Die Ersetzung der Waren
umsatzsteuer durch eine Mehrwertsteuer, unter gleichzeitiger 
Beibehaltung der direkten Bundessteuer, würde dem Bund ei
nen derartigen Zufluss von neuen Mitteln ermöglichen, dass 
fOgllch von überbordendem Fiskalismus gesprochen werden 
darf und muss. Die Mehrwertsteuer muss deshalb von einer 
entsprechehden Korrektur auf der Seite der direkten Bundes
steuer begleitet sein. Die direkte Bundessteuer muss auf eine 
Ausgleichssteuer für die Kantone reduziert werden, damit dem 
.Bund und den Gemeinden na,ch der föderalistischen Notwen
digkeit das nötige Steuersubstrat wieder zur Verfügung ge
stellt wird und damit das Verhältnis der direkten zu den indirek
ten Steuern endlich wieder ins Lot gebracht werden kann. 
Neue Steuern und mehrGetd: das war gestern und ist heute 
der Tenor der Budgetdebatte, d. h. mit anderen Worten: eine 
höhere Staatsquote. Das passt ganz gut zum Subventionska
russell von gestern; derTrlumph von Herrn Bodenmann ist ab
solut verständlich. 
Ich fasse zusammen. Die höchste Priorität ist auf die Senkung 
der gesamten Fiskalbelastung zu legen, wobei die notwen
dige Verlagerung von den direkten zu den indirekten Steuern 
. durch die Einführung der Mehrwertsteuer erreicht wird. Das 

. Steuersubstrat der direkten Steuern, nämlich Bnkommen und 
Vermögen, Ist bis auf eine Ausgleichssteuer für die Kantone 
wieder den Kantonen zurückzugeben. Damit kann der über
mässlg hohe Anteil - über 70 Prozent - der direkten gegen
über den indirekten Steuern in unserem Land endlich die not-
wendige Korrektur erfahren: . 
Sagen Sie mir nicht, dass damit dem Bund die nötigen Mittel 
entzogen würden; er tfat deren noch genug, und er hat beim 
Steuersatz ffilr die Mehrwertsteuer eine schon europapolitlsch 
bedingte Flexibilität, die ihm immer genügend Mittel zufOhren 
wird. Aber wir können nicht immer wie beim Staatsvoran
schlag von 1991 nur von der Zurückbindung der Staatsquote 
reden und immer das Gegenteil beschliessen. Die Fiskalbela
stung als Ganzes und das Gewicht der direkten Steuern im be
sonderen bleiben in unserem Land zu gross. Die Elnführung 
der Mehrwertsteuer wird mehr oder weniger automatisch die 
gesamte Fiskalbelastung tendenziell weiterhin steigen lassen. 
Deshalb ist der Verzicht auf die direkte Bundessteuer unter al
len Gesichtspunkten angezeigt und nötig. 
Der heute vorgelegte sogenannte Kompromiss mit dem 
Schwergewicht auf mehr Steuereinnahmen stösst in der Breite 
unseres Volkes nicht auf Verständnis. Mit der vorgelegten Ge
wichtung ist die Ablehnung dieser Vorlage mit Bestimmtheit zu 
prophezeien. Dann stehen wir tatsächlich innenpolitisch wie 
aber Insbesondere europapolitlsch vor einem Scherbenhau
fen. Ein solcher Scherbenhaufen bietet immer die Chanqe, et
was Besseres zu erarbeiten; wir werden dazu bereit sein und 
die sich aufdrängenden Lösungen aufzeigen und anstreben. 
Bn Akt der Klugheit wäre es jedoch, wenn bereits jetzt, mit der 
vorliegenden Vorlage, die Gewichte richtig und nicht verkehrt 
gesetzt würden. · , 
Ich danke Ihnen, wenn Sie sich diese grundsätzlichen Fragen 
unserer Steuerordnung sehr gründlich überlegen und damit 
einen weiteren und sehr folgenschweren Misserfolg in diesem 
Bereich verhindern. 
Stimmen Sie meinen Anträgen im Interesse sowohl unserer 
Steuerzahler als auch eines weiterhin leistungsfähigen Bun-
desstaates zu. . 

M. Borel: Le groupe sociallste vous invite a rejeter tes quatre 
propositlons dont nous venons d'entendre le devetoppement. 
Je les prendrai dans l'ordre. Tout d'abord, je dirai a M. Hafner 
qu'II est plus royaliste que le roi, ou plutöt que le Conseil fede
ral et que le Mlnistre des finances. La propositlon du gouverne
mentvisalt a introdutre dans ta constltutlon une base legale qui 
aurait permis au Parlament de declder sott un impöt a une 
phase, soit a plusteurs phases. Ensuite, dans les dispositlons 

· transltolres il prevoyalt un impöt a une seule phase, ce qut don-

nalt ta possibillte au Parlament d'lntroduire une TVA par la 
. sulte. Au groupe socialiste, nos·trouvtons cette solutlon sage: 
cholsir un impöt a une phase, mais sans empächer a l'avenir 
de passer a plusleurs phases. Nous ne voudrions pas bloquElr 
la situatlon en llmitant l'tmpöt, de maniere definitive dans la 
constltutlon, a ce qu 'II est aujourd'hul. 
Monsieur Reimann, je vous ai ecoute avec attentton. Je n'ai 
entendu aucun argument en faveur d'une revision perlodique 
(tous les douze ans) par le Parlament, puis par le peuple, de la 
constltutlon dans le domaine flscal. Vous avez dit: «il est bon 
de soumettre la questlon tous les douze ans». Mais, pourquoi 
bon? Vous ne l'avez pas dil II nous parait evident que l'Etat 
central a besoln d'un financement, et qu'une base constitu
tlonnelle doit exister. Les details peuvent etre regles dans la loi, 
ce qut serait parfaltement posslble avec cette demiere. Rien 
n'est fige par l'existence d'une base constltutlonnelle, mais il 
n'y a aucune necesstte de rouvrlr un debat d'ordre constttu
tlonnel tous les douze ans. Vousavez donne l'exemple de la loi 
sur le ttmbre en dlsant qu'il etalt tres difficile de la modifier 
parce que cet impöt figure dans lä constitutlon. Le Parlament 
ou en tout cas votre commission propose de vous donner sa
tlsfactlon sur ce que vous souhaitlez modifler dans la loi sur te 
tlmbre. Pour ce faire-vous n'avez qu'a Ure le depliant- il sufflt 

. de modlfler la toi sans modlfler la constltutlon. Le seul exemple 
que vous avez foumi pour aflirmer que la situation etalt figee 
pour des ralsons constltutlonnelles est faux. 11 sufflt de chan
ger la lol pour aller dans le sens que vous souhaitez. 
Nous ne pouvons pas sulvre non plus M. Coutau, d'autant 
moins que l'objectlf avoue et enonce a cette tribune est la sup
pression de l'impöt federal direct. Le groupe socialiste est 
pour te maintien ,Herme de ce demier. C'est une divergence 
fondamentale dont II est lnutlle de discuter longuement. Le 
groupe socialiste vous engage donc a voter une base constltu
ttonnnelle stable pour l'lmpöt federal direct. 
Enfin, j'en viens a la propositlon de M. Rolf Mauch. Si alle etalt 
acceptee par ce conseil et, de manlere definitive, par le Parla
ment, le compromis serait termlne. Notre particlpation a ce
lui-ci ne serait plus garantle. Nous ne soutlendrions pas un pa
quet financler comprenant un rabais sur l'impöt federal dlrect. 
A premiere vue on pourraltse demander: «pourquoi pas un ra
bals?». Je vous rappelle, que dans le cadre de cette discus
sion, un important cadeau est offert a la place financiere et un 
autre encore plus gros a l'industrle d'exportatton. Ces deux ca
deaux sont supportes par l'ensemble des consommateurs. 
On pourralt imaglner une ristoi.arne sous une forme ou sous 
une autre en faveur de ces dernleres au niveau fiscal. Mais 
tous les consommateurs supportent cette hausse d'impöt, 
particulierement les plus faibtes. La propositlon de M. Mauch 
- Je l'al deja dlt lors du debat d'entree en mattere- consiste a 
ne rien donner, zero franc et zero centime, aux 600 000 mena
ges ayant les revenus tes plus bas et a octroyer le gros du ca
deau fiscal aux 600 000 menages beneficiant d~ plus gros re
venus. 
En entrant dans tes details, on peut mAme parvenir a la conclu
sion que les 100 000 contribuables les plus aisessur les trois 
millions et demi de menages frappes par des impöts commu
naux, cantonaux et federaux auralent ta moitle de la ristourne 
fiscale. Cette rlstourne, ·nous la voyons sous forme d'une aide 
accrue ä rassurance-maladle. Nous ne presentons pas de 
propositlon concrete dans ce debat, mais nous avons dit que 
nous soutlendrions, torsqu'elle sera soumise a la votatton po
pulaire, l'initlatlve du concordat des assurances-maladie pour 
une alde accrue de ta Confederatlon en mattere d'assurance
maladie. Nous esperons que le peuple nous donnera raison 
en l'oceurrence. En commission, on nous a aflirme que c'etalt 
la methode de l'arrosoir, mals la nous avons au moins la ga
rantie que chaque contribuable, chaque manage, recevra un 
cadeau equitable et equivalent. Ne pas _uttllser la tactlque de 
l'arrosoir en sutva'nt la· propositlon de M._Mauch, c'est ne pas 
donner a tout te monde. Et ne pas donner a tout le monde, 
c'est octroyer un äemi-milllard a la ptace financiere, voire 
mAme plus, c'est offrir deux millfards a l'industtle d'exportatlon 
et donner presque 200 millions de cadeau fiscal aux 
100 000 contribuabtes tes plus alses, et c'est ne rien octroyer 
aux 600 000 contribuables les molns favorises. Nous ne com~ 
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prenons pas cette fa~n de combattre la methode de l'arro
soir. 
Nous vous invitons donc ä rejeter les quatre propositions qui 
vous sont soumises. 

Reich, Berichterstatter: Zunächst zum Antrag Hafner Rudolf. 
Herr Hafner hat uns aus der Botschaft des Bundesrates vorge
lesen, um damit zu begründen, dass der Systemwechsel im 
Grunde genommen nicht angebracht sei. Herr Hafner, wir 
könnten ältere Botschaften des Bundesrates hervorholen und 
daraus vorlesen; da würden wir exzellente Begründungen für 
die Einführung der Mehrwertsteuer finden. Wir könnten auch 
nachschlagen, was Herr Stich, als Parlamentarier und führen
der Finanzpolitiker der SP, früher in diesem Rat gesagt hat, 
und auch da exzellente Argumente für die Mehrwertsteuer fin
den. 
Tatsache ist, dass es seit Anfang der siebziger Jahre-da gab 
es eine Kommission Rohner urid andere Expertengremien -
die allgemeine Ueberzeugung war, dass das bisherige Sy
stem der Wust überholt sei und reformiert werden müsse. Man 
kam zum Schluss, dass der Uebergang zur Mehrwertsteuer 
steuertechnisch das Richtige sei. 
Sie wissen: Das Volk wollte es zweimal anders. Sie wissen, 
dass dieser Rat Anfang der achtziger Jahre eine Motion über
wiesen hat, die den Bundesrat beauftragte, statt der Einfüh
rung der Mehrwertsteuer die Strukturreform der Wust vorzu
nehmen. Seither sind acht oder neun Jahre vergangen; seit
her ist die Distanz zu den letzten Mehrwertsteuer-Abstimmun
gen grösser geworden, so dass man von daher - staatspoli
tisch gesehen - einen neuen Anlauf nehmen kann. Zusam
men mit dem Bundesrat hat z. B. die FDP-Fraktion noch vor 
zwei Jahren, noch vor einem Jahr die Meinung vertreten, dass 
es rein politisch gesehen zu heikel sei, den Uebergang emeut 
vorzuschlagen - aber nur aus dieser Perspektive heraus. An 
der ursprünglichen Ueberzeugung, dass der Uebergang zur 
Mehrwertsteuer rein steuertechnlsch richtig sei, dass es die 
einzige moderne Lösung sei, hatte sich durch diese Lagebeur
teilung nichts geändert. Das war die Ausgangslage. 
Der Ständerat ist zu einer anderen politischen Beurteilung ge
kommen. Er hat unterdessen die Welchen anders gestellt. 
Und jetzt nur aufgrund einer anders nuancierten politischen 
Beurteilung den sachlich begründeten Entscheid des Stände
rates wieder umzustossen, dafür gibt es keine wirklich zwin
genden Argumente mehr. 
Von Ihren übrigen Ausführungen picke ich nur eine heraus, 
nämlich die der zusätzlichen Bürokratisierung. Herr Hafner, 
auch der Uebergang zur modifizierten Wust hätte einen Mehr
bedarf von 80 oder 100 Beamten gebracht. Wenn etwas sach
lich richtig ist, darf es an solchen Ueberlegungen nicht mehr 
scheitern. 
Im übrigen muss ich nach unseren Vernehmlassungen, nach 
unseren Stellungnahmen zum ursprünglichen grundsätzli
chen Konzept (Modifizierung der Wust und nicht Uebergang) 
selber feststellen, dass auch dieses begrenztere Konzept sehr 
viel Widerstand gefunden hätte, vor allem in jenen betroffenen 
gewerblichen Kreisen, die jetzt wieder anzutreten scheinen. 
Die politische Akzeptanz der ursprünglichen Variante Bundes
rat wäre wahrscheinlich nicht so viel besser gewesen, wie wir 
ursprünglich annahmen. 
Zu den Anträgen Reimann Maximilian und Coutau in bezug 
auf Aufrechterhaltung der Befristung: 
Anfang der siebziger Jahre hat es schon einmal eine Vorlage 
gegeben, die die Aufhebung der Befristung vorschlug. Die 
Vorlage trug nicht die Unterschrift eines sozialdemokratischen 
Flanzmlnisters, sondern diejenige eines freisinnigen Finanz
ministers, und damals hatte unsere Partei z. B. schon Zustim
mung beschlossen. 
Man muss abstufen: Wesentlich für jene, die Sicherheitsbarrie
ren eingebaut haben wollen, ist die Verankerung der Sätze. 
Diese Verankerung Ist auch In dem vorliegenden Konzept bei
behalten worden. Das ist die Schranke, an der man sich reiben 
muss, wenn man wirklich etwas Grundsätzliches ändern oder 
wenn man die Belastung deutlich erhöhen will. 
Bei der Befristung kann man geteilter Meinung sein. Mich per
sönlich hätte die weitere Verankerung der Befristung nicht be-

sonders gestört, aber andererseits - Herr Coutau - ist das 
keine Bastion für die Kantone, keine Bastion dafür, dass wir 
doch noch eine Chance haben, grundlegende Reformen an 
dieser direkten Bundessteuer vorzunehmen. 
Ich erinnere an das Votum von Herrn Stucky letzte Woche 
beim Eintreten. Er, der immer wieder der prominente Sprecher 
der kantonalen Finanzdirektoren war, hat ebenfalls deutlich 
gesagt, in bezug auf die direkte Bundessteuer sehe er im Mo
ment keine Chance, den Hebel wirklich gründlich anzusetzen. 
Er sieht im Moment auch den Weg, den wir von der Kommis
sion aus vorgezeichnet haben. Auch er sieht in der Frage der 
Befristung keine weltanschaulich-ideologische, an der das Pa
ket scheitern könnte oder müsste. 
Das zu diesen Befristungsfragen. Sie unterscheiden sich ja be
kanntlich darin, dass Herr Coutau nur die Befristung bei der di
rekten Bundessteuer verankert haben möchte, während Herr 
Maximilian Reimann sie auch auf die Umsatzsteuer ausdeh
nen möchte. 
Noch zu Herrn Mauch: Herr Mauch war in der schwierigen 
Lage, in der Detailberatung ein Eintretensreferat nachholen zu 
müssen. Das war nicht sein Fehler, sondern das hängt damit 
zusammen, dass dieses Parlament beschlossen hatte, die 
Eintretensdebatte auf die Fraktionssprecher zu beschränken. 
Ich nehme an, er nimmt es mir trotzdem nicht übel, wenn ich 
im Detail nicht nochmals auf seine Argumentation eingehe. 
In bezug auf seinen Antrag, der in diesen Kontext gehört, der 
Im Rahmen der Detailberatung jetzt zur Diskussion steht, 
möchte ich mich nicht wiederholen. Herr Mauch, Ihr Antrag, 
aus der direkten Bundessteuer eine reine Finanzausgleichs
steuer zu machen, stösst auch in unserer Fraktion und in wei
teren Fraktionen auf Sympathien, aber ich muss Ihnen einfach 
sagen: Realistisch betrachtet und im Zusammenhang dieses 
-wie Sie zu Recht sagen-sehr labilen, sehr schwierigen, sehr 
schwer durchzusetzenden Paketes hat diese Idee keine 
Chance. 
Ich möchte Sie darum bitten, auf der Linie der Kommission zu 
bleiben und In dieser Richtung nicht schon wieder das Fuder, 
das ohnehin schwer befrachtet ist, zusätzlich zu beladen und 
damit den Echec schon jetzt einzuleiten. 

M. Grassl, rapporteur: Je prends position sur les quatre pro
positions presentees. En ce qul concerne celle de M. Hafner, 
je crois qu'on a suffisamment parle des avantages d'une taxe ä 
la valeur ajoutee, qui est plus complete et plus simple. On n'a 
en effet plus de distinction entre grossistes et detaillants. Le 
consensus trouve autour de ce probleme est la preuve que 
l'on veut regarder en avant et non en arriere. 
Monsieur Hafner, vous etes encore plus limitatif que le Conseil 
federal. Dans son message, le gouvernement admet la possi
bllite d'un passage automatique ä la TVA par la simple vole le
gislative, tandls que vous voulez maintenlr l'actuel impöt sur le 
chiffre d'affalres ä monophase. La proposition relative ä l'arti
cle constitutlonnel mentionne un impöt sur le chiffre d'affaires 
en general, et non une taxe ä la valeur ajoutee ou l'lcha actuel. 
Quant au coOt et ä la bureaucratisatlon, j'ai dejä signale lors du 
debat d'entree en matiere que le passage ä la TVA necessite 
seulement cent fonctionnaires supplementaires, alors que le 
Conseil federal en dernandait 80, et que le coOt total n'est pas 
de 30 mais de 15 millions de francs. 
Je comprends que certaines personnes, dont M. Hafner, 
soient attachees, partraältion, au vieuxsysteme de l'lmpot sur 
le chiffre d'affalres, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut 
pas moderniser et rendre plus simple notre systeme de taxa
tion du chiffre d'affaires. Partout en Europe, on rencontre la 
TVA Je me demande si l'on veutfaire, dans ce domaine egale
ment, un «Sonderfall» sulsse. A vous de repondre ä cette ques
tion. 
M. Mauch nous invite ä passer progressivement ä un impöt de 
perequation financiere intercantonale. Cette proposition n'est 
pas mauvaise mais alle est utopique. II n'est pas possible de 
destiner tout le produit de l'impöt federal direct ä la perequa
tion intercantonale, tant que la Confederatlon n'aura pas d'au
tres moyens de satisfaire aux necessites du gouvemement 
central. D'autre part, l'experience nous a montre que le peuple 
n'est pas pret ä accepter un impöt sur le chiffre d'affaires rap-
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portant des moyens financlers supplementalres a la Confede
ratlon. C'est pour cela qu'on a maintenu le taux actuel de 6, 
2 pour cent. On a egalement falt tout notre possible afin de 
conserver la neutrallte de la solutlon du Conseil des Etats, du 
Conseil federal et de la commlssion. II est donc trop töt pour 
operer un changement aussi radlcal que celui suggere par 
M. Mauch. -
En outre1 les deux propositlons de MM. Reimann et Coutau 
veulent reintroduire la limltation dans le temps, probleme que 
j'ai deja aborde lors du debat d'entree en matiere. Nos colle
gues trouvent judicleux et favorable a la democratle de con
fronter le peuple suisse tous les douze ou qulnze ans au re
glme financier et fiscal. Neanmoins, la dlfference entre les 
deux proposltlons reside dans le falt que M. Coutau limlte a 
l'an 2006 les trols impöts de la Confederatlon,- ·tandls que 
M. Reimann propose cette limltatlon seulement en ce qui con
cerne l'impöt sur le chlffre d'affalres et l'lmpötfederal direct. Je 
ne vois pas comment on pourralt justifier, en toute responsabi
llte, le falt de donner une base temporalre aux piliers des finan-
ces de la Confederatlon. . 
Je vous rappelle que l'impötfederal dlrect et l'impöt sur le Chif
fre d'affalres procurent a la Confederatlon plus de ia moltle des 
recettes dont eile a besoin. Or, dans 1a sltuation actuelle de no
tre Etat, ces revenus lui sont absolument necessaires pour as
surer les täches que nous, Parlament, peuple suisse et can
tons, avons confiees a la Confederatlon. II n'est pas non plus 
question de perequation financiere, de resignation envers les 
cantons, comme l'a pretendu M. Coutau. Au contraire, la re
. distribution d'une partle de l'impötfederal direct seralt mise en 
cause si, a l'echeance du regime fiscal, on n'arrivalt pas a pro
longer ce regime financier. 
Un Etat moderne dolt pouvoir fonctionner dans la.certltude de 
disposer des moyens financiers necessaires pour assurer son 
progres. Le moment est donc venu de donner une base dura
ble a ces impöts. Le peuple aura toujours la faculte de deman
der la revision des dlspositlons.constitutlonnelles en cas de 
necesslte. Ce n'est pas une discussion su, ies principes de 
notre systeme fiscal, sur les impöts peryUs, discussion reve
nant tous les dix ou quinze ans, qul permettra un exercice pe
dagogique avec le peuple souverain. Au contraire, cela le de
couragera et, dans certains cas, l'lnduira en erreur. -
La commission a refuse la limltation dans le temps par 11 voix 
contre 7. Elle vous demande d'en faire de mime, suivant ainsi 
le Conseil federal et le Conseil des Etats. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, alle Anträge zu Absatz 1 abzu-
lehnen. · 
Zuerst zum Antrag Hafner Rudolf. Er hat den Bundesrat natür
lich richtig zitiert. Das ist ganz ohne Zweifel. Aber er vertritt 
nicht die Meinung des Bundesrates. Er schlägt etwas anderes 
vor. Wir haben ganz klar- das sehen Sie in der Fahne .... eine 
Umsatzsteuer vorgeschlagen. Herr · Hafner ergänzt dann 
«nach Einphasenprinzip». Das hat der Bundesrat nicht vorge
schlagen, sondern er hat bewusst eine offene Lösung ge
wählt, die es Ihm ermöglicht hätte, mit dem Gesetz dann die 

. Umstellung auf das Mehrwertsteuersystem vornehmen zu 
können. Wir haben die einfache Steuer, die heutige Warenum
satzsteuer, modifiziert, weil wir noch nicht den Schritt gemacht 
haben und auch nicht machen wollten, sämtllche Dienstlei
stungen zu unterstellen, also Hotels, Gastgewerbe, Coiffeure 
usw. Wir waren etwas vorsichtig und haben gesagt: Also gut, 
wir wollen die Systemfrage hier nicht zum Kriterium machen 
für eine Volksabstimmung, wo man dann vielleicht noch euro
päische Probleme damit verquickt. Deshalb haben wir diesen 
Weg gewählt. 
Wenn man Ihren Weg geht, ist die Umstellung auf eine Mehr
wertsteuer nachher nicht mehr möglich. Man kann schon für 
die Warenumsatzsteuer eintreten. Sie hat Vorteile, wie sie 
auch Nachteile hat, aber die wesentliche Frage ist dann: Was 
soll später damit geschehen, wohin soll es führen? Wenn Sie 
bei der Warenumsatzsteuer bleiben, haben Sie nachher keine 
Entwicklungsmöglichkeit. Wenn man jedoch alle Dienstlei
stungen erfassen will-also Hotels, Gastgewerbe usw.-, ist es 
auch für den Bundesrat klar, dass dann zur Mehrwertsteuer 
gewechselt werden muss. Es Ist das einfachere System für 

eine umfassende Besteuerung der Dienstleistungen und der 
Waren. Deshalb müssen wir hier Ihren Antrag ablehnen. Er 
führt nicht weiter. 
Zum Antrag Coutau, die direkte Bundessteuer bis Ende 2006, 
und mm Antrag Reimann Maximilian, beide.Steuern bis Ende· 
2006 zu befristen: Sie wissen ja so gut wie ich, dass wir bis 
heute kein Gesetz über die direkte Bundessteuer haben. Das 
war bis jetzt nicht möglich. Es war auch nicht sinnvoll, in einer 
sg komplizierten Materie ein Gesetz zu machen, das höch
stens vier, sechs, acht, zwölf Jahre Geltung hat. Jetzt sind wir 
daran, über die direkte Bundessteuer ein Gesetz zu schaffen. 
Ich hoffe, dass es-sogar einmal fertig wird - selbst bei diesem 
Parlament noch, und diese Hoffnung.will schon viel heissen. 
Dann sollte man aber auch eine Verfassuogsbestimmung ha
ben, die nachher die Anwendung dieses Gesetzes ermöglicht 
Man hat den Bundesrat auch schon kritisiert, dass er nicht von 
vornherein ein Gesetz über die Mehrwertsteuer vorgelegt hat; 
aber ein Gesetz über die Mehrwertsteuer zu machen, hat kei
nen Sinn, wenn man die Mehrwertsteuer befristet Das hat kei-
nen Sinn. · 
Sie müssen hier doch einmal überlegen, dass der Bund Geld 
b·raucht Die Diskrepanz zwischen gestern und heute ist für 
mich besonders interessant Gestern hat man für alle Erhö
hungsanträge gestimmt. Und heute kommt man scheinheilig 
und verlangt eine Begrenzung, damit der Bund mit den Ausga
ben nicht überbordet. Dann nützt es auch nichts, wenn man 
sich auf die Motion beruft, Herr Coutau, solidem wesentlich 
ist, wie man hier entscheidet. Man kann nachher lange Motio
nen zur Begrenzung des Ausgabenwachstums überweisen, 
wenn man bei der Budgetberatung immer gegen den Bundes
rat stimmt und allen Erhöhungen zustimmt. Dann ist es geheu
chelt, wenn man die Ausgaben begrenzen und deshalb die 
Steuern befristen will. Das ist Heuchelei, die wir gelegentlich 
überwinden und statt dessen eine dauerhafte Ordnung schaf
fen sollten, nicht nur eine bis zum Jahr 2006. Selbst der Stän
derat; der ja als das Bollwerk der Kantone gilt, hat der Abschaf
fung der Befristung zugestimmt. 
Für uns und für mich persönlich war es ein grosses Entgegen
kommen, die Höchstsätze in der Verfassung festzuhalten. Das 
ist an sich nicht EG-konform. Dort entscheiden die Regierun
gen bzw. die Finanzminister und sonst niemand, wann die 
Mehrwertsteuer erhöht werden soll. Wir haben immer ein kom
pliziertes Verfahren. Aber wenn Sie die Höchstsätze festset
zen, können Sie die Sache ruhig ~nbefristet lassen, denn jede 
Aenderung muss vor das Volk kommen .• 
Ich bitte Sie, diese beiden Anträge abzulehnen. 
Ich bitte Sie auch, den Antrag von Herrn Mauch abzulehnen. 
Er schlägt eine direkte Bundessteuer vor, die stufenweise auf 
eine Finanzausgleichssteuer für die Kantone herabgesetzt 
wird. Wenn Sie das hätten haben wollen, hätten Sie seinerzeit 
der Reichtumssteuer-lnitiative der sozialdemokratischen Par
tel zustimmen sollen, dann hätten wir das. Wir hätten heute 
dann auch eine etwas modernere Steuergesetzgebung und, 
müssten nicht mehr solche Diskussionen führen. 
Der Vorschlag von Herrn Mauch mit seinen Uebergangsbe
stlmmungen würde bedeuten, dass der Bund einen Steuer
ausfall von 4,5 Milliarden nach heutiger Rechnung erleiden 
würde. Herr Mauch, Sie haben keinen Ersatzvorschlag ge
macht, keinen! Die Höchstsätze lassen Sie seelenruhig in der 
Verfassung, so dass man sich fragt: Was soll das eigentlich? 
Soll der Bund nun einfach im Jahr 4,5 MIiiiarden weniger aus
geben? Dann sind Sie gestern auch bei derfalschen.Partei ge
wesen, Herr Mauch. Sie hat überall den Ausgaben, die über 
die Vorschläge des Bundesrates hinl;lusgingen, zugestimmt .. 
Man kann nicht beides haben. Man kann nicht so tun, als ob 
man kein Geld brauche, und dann, wenn es um die Wurst 
geht, immer mehr fordern, als der Bundesrat zu geben bereit 
ist 
Ich bitte Sie, diese Anträge abzulehnen. . 

Persönliche Erklärung - Declaratlon personnelle 
Mauch Rolf: Erstens habe ich gestern sämtlichen Erhöhungs
anträgen im Budget nicht zugestimmt, sondern sie abgelehnt'. · 
Ursprünglich wollte ich eigentlich den Ordnungsantrag stel-

, Q'=> 
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len, über alle diese Erhöhungsanträge global abzustimmen 
und sie abzulehnen. Ich habe dann aus ratspsychologischen 
Gründen darauf verzichtet. 
Zweitens habe ich in meinem Referat dargelegt, dass der 
Bund mit einer modernen Mehrwertsteuer genügend, mehr 
als genügend Mittel hereinholen wird, um die Ausfälle der di
rekten Bundessteuer auszugleichen. Die Mehrwertsteuer ist 
eine Steuer, die europäisch angeglichen werden muss - ich 
spreche im Futurum - und die dem Bund genügend Mittel für 
seine Leistungen, sogar für einen modernen Leistungsstaat, 
einbringen wird. 
Das nur zur Richtigstellung meiner Ausführungen. 

Bundesrat Stich: Ja, Herr Mauch, dann waren Sie als einsa
mes weisses Schaf unter all den schwarzen Schafen doch 
nicht so weiss, dass man sofort gesehen hätte, dass Sie immer 
anders gestimmt haben als alle übrigen oder die meisten, die 
noch hierwaren. 
Zum zweiten: Wenn Sie das haben möchten, müssten Sie halt 
einen höheren Höchstsatz vorschlagen; wenn Sie das nicht 
tun, dann kann man nur die Schlussfolgerungen ziehen, die 
ich gezogen habe. 

Abs. 1 Ingress-Al. 1 preambule 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst. a -Al. 1 let a 

1. Abstimmung-1er vote 
Für den Antrag der Kommission offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag Hafner Rudolf Minderheit 

2. Abstimmung-2e vote 
Für den Antrag der Kommission 83 Stimmen 
Für den Antrag Relmann Maximilian 37 Stimmen 

Abs. 1 Bst. b -Al. 1 let. b 
Angenommen-Adopte 

Abs. 1 Bst. C -Al. 1 fet. C 

1. Abstimmung-1ervote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Coutau/Reimann Maximilian 

2. Abstimmung-2e vote 
Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Mauch Rolf 

Abs. 2, 3-Al. 2, 3 
Angenommen -Adopte 

Abs. 3bls-Al. 3bis 

73Stlmmen 
45Stimmen 

81 Stimmen 
28Stimmen 

M. Coutau, porte-parole de la mlnorite: C'est la demiere fois 
que j'lntervlens ä ce sujet ä cette trlbune, rassurez-vous. II 
s'agit icl du flnancement de l'AVS. J'almerais que vous vous 
souveniez qu'll y a une qulnzalne d'annees le groupe liberal, 
par les volx conjuguees de M. Gautler, alors conseiller natio
nal, et de M. Reverdin, conseiller aux Etats, a depose un postu
lat qui demandait un rapport au Conseil federal sur les conse
quences du vieilllssement de la populatlon sur le flnancement 
de l'AVS. Ces postulats sont tombes dans une indifference ä 
peu pres totale. Puls un rapport a flnalement ete elabore et ce
lul-cl a donne un resultat exträmement leniflant. Le probleme 
n'aurait ete qu'une imaginatlon. 
Tout soudaln, ces demieres annees, le probleme du vieillisse
ment de la populatlon a pris de l'importance dans ses conse
quences sur le flnancement non seulement de l'AVS, mals de 
l'ensemble de la prevoyance sociale. C'est dire que nous som
mes parfaltement consclents, et que nous l'avons ete avant 
vous probablement, de ce probleme grave et important que 
constltue le vieillissement de la populatlon. 
Mals nous estimons que le flnancement de l'AVS en rapport 
avec la vieillissement de la populatlon est un sujet en soi. II faut 

l'exarniner pour lui-mäme et il constltue, dans le debat que 
nous avons aujourd'hui ä propos des impöts de la Confedera
tion, un corps etranger. Cecl d'autant plus que la loi sur l'AVS 
et l'AI sont en pleine et profonde revision.11 s'agit de traiter de 
questlons aussi importantes que l'egalite des droits, quel que 
soit le sexe, II s'agit de fixer l'äge de la retraite, il s'agit de modi
fler des prestatlons et il serait normal que nous traltlons du fl
nancement de toutes ces modiflcations dans ce projet que 
nous attendons, et qui sera la dlxieme revislon de l'AVS. 
Or, que fait-on aujourd'hui? On prejuge des solutlons de flnan
cement en les amalgamant ä un ensemble de projets flscaux 
sur lesquels nous nous pronon~ns sans avoir exarnine les 
differentes posslbilites de flnancer ces amellorations de l'AVS. 
II est possible, ä la reflexion, que la TVA soit le bon moyen de 
garantir le flnancement de l'AVS. Nous ne le contestons pas ä 
priori, mals nous dlsons que, dans la commission, nous 
n'avons absolument pas examine les differentes autres possi
bilites de flnancer les coOts supplementalres de l'AVS. On 
nous foumit une solutlon sans nous en suggerer d'autres, 
peut-ätre plus interessantes. Par consequent, nous estimons 
qu'il y a lä un fächeux prejuge. On nous dit que le seul moyen 
de faire, c'est d'utlllser la TVA. Je pense que nous avons affalre 
lci ä un amalgaine lmprovise. 
D'allleurs nous sommes par princlpe opposes ä l'affectatlon 
des recettes. Nous pensons que quand on pe~it une recette, 
il ne faut pas en fixer deflnitlvement l'affectatlon. Nous avons 
dejä beaucoup de rigldlte quant ä des affectations de recettes. 
II s'aglt notamment du domalne de l'agrlcuiture, du domalne 
des routes-nous en avons parle hier-et nous voyons les dlffi
cultes qu'il y a ä fixer definltivement la destinatlon d'une recette 
quand les circonstances peuvent evoluer. Par consequent, 
nous sommes attaches ä ce principe fondamental de la 
science flnanciere qui est la non-affectatlon des recettes. Pour 
cette raison aussl nous sommes opposes ä cet alinea 3bis. 
D'autre part, nous constatons que les partls gouvemementaux 
ont estime que ce paquetflnancler n'avalt pas beaucoup d'at
trait et que l'on n'attlre pas les mouches exclusivement avec 
·du vinalgre. Alors on a insere un petlt artlcle qui donnera une 
petlte tauche un peu «sociale» ou apparemment «sociale», et 
qui conceme l'AVS; on dit «Messieurs les rentiers de l'AVS» ou 
«les futurs rentlers de l'AVS, II faut soutenir ce projet de fiscallte 
car il vous assurera la permanence et l'amelloratlon de vos 
rentes». Mals c'est un leurre, et ce petlt miel qu'on met sur le 
paquetflnancler, par allleurs indigeste, est un faux miel et nous • 
estimons, par consequent, que si le projet dolt ätre con9u 
dans sa perspectlve fiscale, il ne faut pas y ajouter des sortes 
d'appäts plus plus ou moins demagogiques. 
Pour toutes ces raisons, nous estimons que cet appendice re
latlf au financement de l'AVS n'a rien ä faire dans ce projet fis
cal et nous demandons que ce flnancement solt traite separe
ment, avec la presentatlon du projet de revision de la loi sur 
l'AVS/AI, raisons pour lesquelles nous vous demandons de 
ressortlr l'alinea3bis de ce paquet. 
Comme demier element, on nous dlt que le Conseil federal 
sera autorlse temporalrement ä prelever un supplement d'im
pöt sur la TVA pour flnancer le surflnancement necessalre de 
l'AVS. Que signifle «temporairement»? Je demande ce quere
presente ce terme, car II est evident que le vieillissement de la 
populatlon est un phenomene permanent qui va s'accentuer 
et que, par consequent, on ne peut pas lmaginer qu'un sur
croit d'impöts, qui serait necessalre pour flnancer les conse
quences de ce vieilllssement sur l'AVS, ne puisse ätre preleve 
que temporairement II s'aglt lcl d'une tromperie et nous esti
mons ne pas pouvolr y souscrire. 

Loeb: Ich möchte an das ansc:hllessen, was Herr Coutau so
eben gesagt hat. Mir kommt das Wort «vorübergehend» su
spekt vor. Es macht mir Kopfzerbrechen. Ich habe im Duden 
nachgeschaut, was «vorübergehend» heisst. «Vorüberge
hend» heisst: Nur eine gewisse Zeit, nicht lange dauernd, für 
kurze Zeit, auf eine Zeit, eine Zeitlang, zeitweilig, zeitweise. 
Aber ich habe letzthin auch ein Zitat gelesen: «In der Zelt ver
birgt sich das Zeitlose». Wenn wir einmal zurückgehen und 
schauen, was bei der Wehrsteuer passiert ist, dann sehen wir, 
dass jetzt schon mit diesem Artikel, wenn wir ihn nicht präzisie-
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ren, eine Flexibilisierung des Mehrwertsteuersatzes vorpro
grammiert ist. Das ist bereits eine Belastung für die Volksab
stimmung. Diese Belastung sollten wir nicht eingehen. 
Ich bitte Sie deshalb um eine Präzisierung, wie Ich sie Ihnen 
vorschlage. 

On. Cavadlnl: II Gruppo radlcale, almeno la maggioranza, ha 
deciso di appoggiare questa proposta, anche se determinatl 
elementl evocatl dal collega Coutau sono anche giustificatl. 
Tuttavla, ll Gruppo radicale ritlene ehe si possano compren
dere le necessita ehe hanno portato a questa formulazlone e 
all'inserlmento di una possibilita transitorla, limitata nel tempo, 
di mattere dei mezzi finanziarl supplementarl a dlsposizione 
della Confederazlona per finanziare le rendite AVS; questa as
slcurazione, in fattl, avra sicuramente.dei problemi futurl In 

· conseguenza dell'evoluzione demografica_ 
II y a donc une realite a laquelle nous serons confrontes a l'ave- · 
nlr ainsi qu'un financement defavorable de I' AVS. Pour assurer 
ce financement, il faudrait augmenter les cotlsatlons des em
ployeurs et des salarles. Toutefols, tout le monde reconnait 
que cette vole provoquerait pas mal de problemes, car le ni
veau descotisatlons a deja atteint des limites lnfranchlssables. 
En outre, II faudrait tenter de procurer ies moyens financlers 
supplementalres par le biais d'une augmentation des contrl
butions des pouvoirs publics, ce qui n'est pas faclle etant 
donne les dlfflcuites budgetalres auxquelles nous seron.s con
frontes et qul po·urraient nous amener a chercher de nouvelles 
ressources dans l'augmentation des lmpöts directs. 
La solution presentee dans le ·cadre de la taxe sur la valeur 
ajoutee lntroduit une nouvelle possiblllte de financement par 
un impöt lndlrect de consommation. C'est un eiement que 
nous considerons comme important dans une societe de con
sommation. 11 donne une garantie pour l'avenir de l'AVS, sans 
charger davantage les entreprlses, les salarles et les pouvoirs 
publics. Le financement serait en effet reparti sur une base 
beaucoup plus vaste de la populatlon et non seuiementsur les 
personnes actives comme c'est ie cas aujourd'hui pour le fi
nancement de l'assurance-vieißesse et survivants. 
La proposition a en outre un autre avantage qul a ete critlque, 
mais doit &tre considere comme une solution transltoire. En ef
fet, l'augmentation sera limitee a 1,3 pour cent, llmite maxi
male, et cette declsion d'augmentation sera assujettle au refe
rendum facultatif. II y a donc la trols limites: ~lle dans le 
temps, celle de la hausse maximale pouvant Eitre utilisee a cet 
effet, et le fait que la declslon devra &tre proposee par une loi 
et assujettie au referendum. Ces llmitations nous donnent des 
garanties sufflsantes et permettent, d'autre part, pour repon
dre au deslr de M. Coutau, de trouver 1-1ne solution definitive 
dans le cadre de l'assurance-vleiilesse et survivants en toute 
tranquillite, sans pour autant mettre en perli et en doute le ver
sement des rentes AVS, dans le ~ ou le probleme de leur fi
nancement se poserait de fa9on plus aiguä. Le supplement ne 
sera donc preleve qu'en cas de dlfflcultes de financement, 
pour des raisons demographiques. D'lcl la, on pourra certai
nementtrouver une meilleure solution. Nous utiliserons quand 
mäme la possibilite de l'imposition lndlrecte en faveur d'une 
täche soclale mais, je le repete, nous ne chargerons pas, pour 
ce faire, uniquement les personnes actlves. 
Pourtoutes ces ralsons, le groupe radlcal a decide de soutenir 
la declsion de la commisslon et du Conseil federal, solution 
qul presente certes certains lnconvenlents. Neanmolns, sl l'on 
met les elements positlfs d'un cöte et les elements negatifs de 
l'autre, nous sommes convaincus qu•a l'heure actueße les pre
mlers l'emportent. Nous vous prlons donc d'adopter la propo
sition de la majorlte de la commisslon. 

David: Die CVP-Fraktlon unterstützt einstimmig den Vor
schlag der Kommission, der ja mit dem übereinstimmt, was 
uns auch der Ständerat vorschlägt 

. Diese Unterstützung basiert auf folgenden Ueberlegungen: 
1. Die langfristige Sicherung der AHV Ist von zentraler Bedeu
tung. 
2. Wir wissen, dass diese langfristige Finanzierung nicht gesi
chert ist, und zwar wissen wir das tteute, wie das. von Herrn 
Coutau auch unbestritten hier festgestellt worden Ist. Die 

Alterspyramide entwickelt sich so, dass sie oben immer breiter 
und unten immer schmaler wird. Wir werden also mit der Fi
nanzierungsproblematik unserer Altersversicherung in naher 
Zukunft konfrontiert sein. 
3. Wir wissen alle; dass die Beiträge der Erwerbstätigen eine 
obere Grenze erreicht haberi, dass wir dort nicht mehr anhe
ben können und dass es auch nicht sinnvoll Ist, das Arbeitsein
kommen mehr zu belasten. 
Andere Finanzquellen sind zu prüfen, insbesondere die Ver- . 
brauchssteuer. Herr Cavadini hat darauf hingewiesen, dass 
wir uns mehr und mehr In eine Konsumgesellschaft hlneinbe
wegen und dass jene Leute, die viel konsumieren, auch mehr' 
zur Altersvorsorge beitragen sollen. Das scheint mir mehr als 
rlt:htig. . 
Schllessllch - auch das Ist uns von der CVP ein wichtiger Ge
sichtspunkt -: Dieser Zusatz betreffend die AHV bringt der 
ganzen Vorlage die sozialpolitische Ausgewogenheit Wenn 
wir diesen Artikel streichen, dann verliert die Vorlage an 
Gleichgewicht. Ich glaube nicht, dass.es so Ist, wie Herr Cou
tau gesagt hat, der behauptet, mit diesem Zusatz enthalte 
diese Vorlage ein demagogisches Element. Das Volk - davon 
bin Ich überzeugt - weiss diesen Vorschlag sehr gut zu ge
wichten, und es weiss, dass die AHV sicher finanziert werden 
muss. 
Zum Antrag von Herrn Loeb, den wir auch ablehnen müssen: 
Herr Loeb weiss, ebenso wie wir alle, wie sich die demographi
sche Situation entwickelt. Damit können wir die Beschränkung 
, auf vier Jahre oder auf x Jahre nur dann akzeptieren, wenn wir 
Innert dieser Frist eine andere Finanzierungslösung für die fol
gende Zeit finden. Ich bin' durchaus bereit, darüber zu disku
tieren. Aber dann muss diese Finanzierungslösung zuerst vor
geschlagen und hier akzeptiert worden sein. 
Wenn Herr Loeb oder Herr Coutau uns eine Finanzierungslö
sung präsentieren, die besser ist, die der Situation besser 
Rechnung trägt als die Lösung mit der Verbrauchssteuer, 
dann kann man sie einführen und die ·jetzige Lösung aufhe
ben. Sie aber schlagen vor, diese l-ösung einmal laufen zu las
sen und sie dann, ohne eine Altemative zu haben, wieder ab
zuschaffen. Das ist natürlich kein Programm für die AHV, auf 
das wir uns einlassen können. 
Ich bitte Sie daher, beide Anträge abzulehnen. 

Hafner Rudolf: Die Anträge zu diesem Thema, eile von ~eiten 
der Liberalen und des Freisinns, von Herrn Loeb, gestellt wur
den, müssen schon nachdenklich stimmen. Wenn die AHV
Renten nicht mehr sichergestellt wären - ich sage: wären -. 
dann würden wir in einen sensiblen Bereich geraten. 
Ich bitte Sie doch zu beachten, dass der Bundesrat On seinem 
Absatz 3) und der Ständerat nur vorschlagen: «kann». Wenn 
die AHV finanziell nicht mehr sichergestellt ist, dann kann der 
Bundesrat eine Erhöhung des Satzes vornehmen mittels ei
nes Bundesbeschlusses, über den ohnehin in diesem Raume 
noch beraten werden müsste. Wenn Sie schon nur diese 
Kann-Formulierung in Frage stellen, gibt das einen etwas bit
teren Beigeschmack. Man fragt sich, ob die Ansicht besteht, 
dass die AHV nicht mehr zu 100 Prozent unterstützt werden 
muss. 
Unsere Fraktion ist der Auffassung, dass es hier um ein sehr 
wichtiges Thema geht und der Bundesrat die Möglichkeit ha
ben soll, im Bedarfsfalle- Sie wissen, dass die Ueberalterung 
der Bevölkerung zunimmt- die nötigen finanziellen Mittel auf
zutreiben. Wir finden die Lösung, wie sie hier vorgeschlagen 
wird, gut. Sie haben keine andere praktikable Lösung aufge
z~lgt. 
Ich bitte Sie, dem Bundesrat, dem Ständerat und der Mehrheit 
der Kommission zu folgen und die Anträge Coutau und Loeb 
abzulehnen. 

M. Spielmann: Je voudrais simplement souligner que sur la 
question du financement de I' AVS II y a une contradlction entre 
ce qul a ete dit a ce podlum par les differents groupes. Au de
but de la dlscussion, on·a parle d'lndexer les rentes AVS de fa
c;on a ce qu'elles soient dynamiques en fonction de l'augmen
tation du cout de la vle et, en m&me temps, on a explique que, 
en prenant l'exemple de la TVA, on eviterait lefaitque ce nesoit 
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que la population active qui paie le financement de I' AVS. II est 
bien clair que si vous introduisez une TVA et que vous decidez 
ensuite de compenser le coüt de la vie, l'operation sera blan
che pour ceux qui n'ont pas d'activite lucrative et ce seront les 
autres qui devront payer le cout supplementaire. II y a donc la 
quelque chose qui ne joue pas au niveau du fand du raisonne
ment tenu taut a !'heure. 
L'autre probleme qui, pour ma part, est beaucoup plus grand, 
est que l'AVS est un systeme eminemment social: on paie en 
pourcentage de sa capacite contributive et de son revenu et le 
fait de financer I' AVS par une TVA ne me satlsfait pas. 
Paradoxalement, je suis d'accord sur ce point avec l'arnende
ment qui a ete presente et j'estime que les arguments de la 
majorite «ne tiennent pas la raute» au niveau economique 
comme au niveau du ralsonnement. Je vous invite donc a vo
ter l'arnendement qui vous est presente. 

Reich, Berichterstatter: In meiner Eigenschaft als «Sprecher 
des Kommission$präsidenten» möchte ich folgendes sagen: 
Grundsätzlich - sozusagen aus finanztechnischer Sicht - ist 
es einerseits nicht besonders schön, wenn man Teile von 
Steuern zweckgebunden verankert. Andererseits hat Herr 
Coutau natürlich recht, wenn er sagt, mit diesem Absatz werde 
eine gewisse Weichenstellung vorgenommen. Es ist nun die 
Frage, wie man die zusätzliche Finanzierung der AHV sieht, 
die wahrscheinlich aus demographischen Gründen unaus
weichlich ist. 
Es gibt praktisch drei Möglichkeiten: Die erste betrifft weitere 
Lohnprozente oder Teile von Lohnprozenten. Wir wissen, dass 
eine kritische Grenze mit 1 O Prozent und allenfalls darüber er
reicht ist und dass man aus verschiedenen Gründen - Ich 
möchte sie nicht im einzelnen auslegen - nicht weiter gehen 
sollte. Die andere Variante Ist die über den öffentlichen Haus
halt. Das kann zweierlei bedeuten: entweder allgemeine Bun
desmittel oder eher Prozente der direkten Bundesteuer: Da 
liegt wahrscheinlich im Sinne der Ausführungen von Herrn Ca
vadlnl eine Finanzierung durch Prozentanteile der indirekten 
Steuer in der richtigen Richtung, um so mehr, als In diesem 
Saale mehrfach betont worden ist, dass das Verhältnis di
rekte/indirekte Steuern korrigiert werden sollte. 
Die Möglichkeit, dass die Notwendigkeit einer Zusatzfinanzie
rung eintritt, lässt sich nicht bestreiten. Herr Coutau ist der Mei
nung, man solle das im Rahmen der AHV-Revlsion machen. 
Wer aber der Meinung ist, es sei richtig, dass eine zusätzliche 
Finanzierung im Rahmen der indirekten Bundessteuer zu er
folgen habe, tut gut daran, im Sinne der deutlichen Kommissi
onsmehrheit diesem Absatz zuzustimmen und diese zusätzli
che Möglichkeit jetzt einzubauen. 
Was den Antrag von Herrn Loeb betrifft, so lag er der Kommis
sion nicht vor. Ich habe Verständnis für sein Anliegen; «vor
übergehend» tönt sehr nach einem «provisoire qul dure». Ehr
lich gestanden scheinen mir vier Jahre aber etwas kurz. Im üb
rigen kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass die 
Möglichkeit der genauen Befristung auch später noch offen
stehe: wenn nämlich das entsprechende Gesetz selbst, die re
ferendumspflichtige Grundlage, im Rat geschaffen wird. 

M. Grassl, rapporteur: Je vous rappelle que le Conseil des 
Etats a transfere la derniere phrase de l'alinea 3, proposee par 
le Conseil federal, a un nouvel alinea 3bis, limitant la possibi
lite d'augmenter temporairement l'impöt sur le chiffre d'affai
res pourfinancer l'AVS. Premlerement, cette augmentation se
rait restreinte au cas ou le financement de l'AVS/AI ne serait 
plus assure a cause de l'evolution demographique; deuxieme
ment, l'augmentation serait limitee dans le temps; trolsieme
ment, l'arrete federal serait sujet au referendum. , 
M. Coutau souhaite elimlner l'alinea 3bis pour les raisons qu'il 
vous a expliquees. La commission, pour sa part, vous propose 
de refuser cette proposltlon. Une teile propositlon avait deja 
ete rejetee par le Conseil des Etats par 23 voix contre a. Je 
vous rappelle que le financement de l'AVS se fait gräce a la 
Confederation qui supporte au maximum la moitie des coüts 
de l'AVS. C'est en premier lieu gräce aux recettes de l'impöt 
sur le tabac, sur le droit des douanes sur le tabac et a travers 
l'impositlon fiscale des eaux-de-vie que la Confederation peut 

financer en partie l'AVS. Ces recettes ne suffisant pas, la Con
federation verse deja aujourd'hui des mantants assez impor
tants provenant des recettes gen,jrales. Cela n'est pas juste 
non plus et c'est la ralson pour laquelle la charge future, pour 
pouvoir etre supportable, sera transferee des revenus de la 
generation active a la consommation. 
La commission s'est ralliee aux considerations suivantes: se
ien des etudes publiees recemment, l'evolution demographi
que en Suisse laisse prevoir une dlmlnutlon de la population 
active par rapport aux beneficlaires de rentes. A la longue, il 
serait donc necessaire d'augmenter les cotisations, ce qul du 
point de vue economique et soclal ne serait pas souhaitable 
pour trois ralsons: premierement, une impositlon supplemen
taire rencherit le facteur de production-travail et compromet la 
competitivite internationale de la place economique suisse. 
Deuxiemement, les cotisations prelevees sur les salaires, qui 
depasseralent fortement le seuil de 1 o pour cent, seralent 
contraires aussl bien ä l'lnteret des salaries qu'ä celui des 
entreprlses. Troisiemement, l'augmentatlon des cotisatlons 
serait defavorable aux jeunes generations appelees ä financer 
l'AVS. 
En prelevant le supplement sur l'impöt sur le chiffre d'affaires, 
il serait possible de repartir sur une base plus large le fardeau 
du financement. Ce ne serait plus exclusivement la population 
active qui aiderait ä surrnonter temporalrement les dlfficultes, 
mais les retraites aussi y particlperaient dans une mesure bien 
modeste. Les conditions auxquelles est lle ce financement 
extraordinaire et partiel de l'AVS perrnettent de rassurer ceux 
qul cralgnent d'ores et dejä une augmentatlon de l'impöt sur le 
chiffre d'affaires. N'oublions pas non plus que cela represente 
un pas vers le transfert, le cas echeant, du poids fiscal des im
pöts dlrects aux impöts indlrects. 
La presentatlon d'un programme de flnancement futur de 
l'AVS est certainement souhaitable, mais cela n'empeche pas 
que nous votions aujourd'hui dejä la mesure garantissant le fl
nancement, si necessaire evidemment, de notre Institution so
ciale. L'importance de l'AVS pourtoute notre vie sociale justifie 
ici l'introduction de l'element de destinatlon d'un impöt qui ne 
devrait autrement pas trouver de place dans le cadre du sys
teme fiscal. 
Avec sa proposltlon, M. Loeb voudrait limlter le taux de 1, 
3 pour cent ä quatre ans. La commission n'ayant pas eu l'oc
caslon de s'exprlmersur cette proposition, je vous donne man 
opinion personnelle. Celle-ci est defendable mais inoppor
tune. Limiter ia mesure dans la constitution signifie ne pas 
pouvoir tenir campte d'une evolutlon et de la situatlon au mo
ment de la decision d'appliquer la mesure. Les cralntes de 
M. Loeb ne se justifient pas. Au moment ou la decision d'intro
duire le suppiement maximal de 1,3 pour cent sur l'impöt ap
plique au chiffre d'affaires sera soumise au referendum, on 
pourra juger la situatlon particuliere et le Parlement, le cas 
echeant, le peuple aussl pourront lntervenir pour corriger les 
exces de zele eventuels du gouvernement 
Personnellement, je vous invite ä rejeter egalement la proposi
tion de M. Loeb. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie um Ablehnung der Anträge Cou
tau und Loeb. 
Herr Coutau möchte keine Kompetenz In der Verfassung ha
ben, dass man später für die Finanzierung der AHV die Um
satzsteuer beiziehen kann. Wenn wir davon ausgehen, dass 
wir eine unbefristete Finanzordnung haben, und wenn wir um
gekehrt feststellen, wie sich die Bevölkerungsstruktur ent
wickelt, ist es durchaus denkbar, dass eines Tages eine ge
wisse Differenz zwischen Wirtschafts- und Bevölkerungs
wachstum entsteht. Dem möchten wir vorbeugen, weil wir 
überzeugt sind, dass es In der Zukunft nicht mehr möglich sein 
wird, die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge für die AHV
oder auch für andere Dinge - weiter zu erhöhen. Würde man 
dies tun, würde man zweifellos die Schwarzarbeit bzw. die 
Umstellung auf Automaten fördern, womit die zu teure Arbeits
kraft eingespart werden kann. Das ist letztlich nicht gut und 
auch nicht der Zweck der Uebung. Deshalb glauben wir, es sei 
richtig, den Weg auf der Basis der Verfassung freizumachen, 
um später die Finanzierung der AHV sicherstellen zu können. 
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Wir sind uns bewusst, dass viele Leute übe,r die Zukunft be
sorgt sind, weil sie sich fragen, ob ihre Renten noch sicher 
sind, ob sie, wenn sie einmal das Rentenalter erreicht haben, 
diese beziehen können. Wir möchten hier eine gewisse Garan
tie einbauen. 
Ich glaube nicht, Herr Coutau, dass das Demagogie ist, wenn 
man den Leuten zeigt. dass man ihre Sorgen auch versteht. 
Ueberlegen Sie sich auch, Herr Coutau, dass sich beispiels
weise der einfache Bürger nicbt überlegen wird, ob es drin
gend sei, die Taxe occulte abzuschaffen. Letztlich kann ihm 
egal sein, wie er die Steuern bezahlt Da haben andere ein an
deres Interesse. Deshalb sollte man demjenigen, der im Prin
zip vor allem seine Mehrbelastung sieht, auch etwas offerie
ren, und ich glaube, hier haben wir eine gute Lösung gefun-
den. · 
Es ist nicht richtig, Herr Coutau, zu behaupten, wir könnten 
dies nicht im Gesetz verankern. Mit dem Gesetz können wir 
bestimmen, wie die Finanzierung der AHV erfolgen soll. Wir 
können beispielsweise dort bestimmen, wie viele Prozente die 
öffentliche Hand - der Bund, die Kantone - zu entrichten hat 
Was aber die Einnahmen betrifft, Herr Coutau: Diese können 
wir nicht mit dem AHV-Gesetz bestimmen, sondern dazu 
braucht es eine 'l(erfassungsänderung, und deshalb möchten 
wir die jetzt gerade vornehmen. 
Der Antrag von Herrn Loeb möchte diese Möglichkeit auf vier 
Jahre ,beschränken. Ich glaube nicht, dass es zweckinässig 
ist, «v0rübergehend» durch «vier Jahre» zu ersetzen. Es heisst 
dann sicher nicht mehr «vorübergehend», denn «vorüberge
hend» kann bedeuten, dass mari In einer Phase ist, wo das 
Wirtschaftswachstum vielleicht schwächer Ist als das Wachs
tum der Bevölkerung bzw. das Ansteigen der Ueberalterung. 
«Vorübergehend» · betrifft den Zeitraum, wo zwischen Wirt
schaftswachstum und Altersentwicklung eine Lücke entsteht 
und die Finanzierung aus diesen Gründen nicht mehr sicher
gestellt werden kann. Letztlich wird Im AHV-Gesetz definitiv 
bestimmt, was damit geht. 
Ganz klar möchte der Bundesrat das nicht in Kraft setzen, um 
z. B. eine besondere AHV-Revision zu finanzieren, sondern er 
möchte hier die demographischen Schwierigkeiten, die wir 
auf uns zukommen sehen, auf relativ einfache Art auffangen 
können. 
Ich bitte Sie deshalb, beide Anträge abzulehnen. 

Abstimmung-Vota 

Eventuell -A tttre prellminaire 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag Loeb 

Definitiv-Deflnitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 3ter-AI. 3ter 

77Stimmen 
46Stimmen 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Luder: Ich schlage Ihnen vor, mit einem neuen Artikel 41ter 
Absatz 3ter die Finanzierung von Direktzahlungen an die 
Landwirtschaft sicherzustellen. Der Beschluss des Ständera
tes und der natlonalrätllchen Kommission, in der neuen Fi
nanzordnung Umsätze und die Einfuhrvon bisher steuerfreien 
Waren einer Steuer zu unterstellen, zieht angekündigte Dis
kussionen in eine sofortige Aktualität Die Besteuerung von 
Nahrungsmitteln ist als Finanzierung von Direktzahlungen von 
der Kommission Papp, die Systeme von Direktzahlungen uns 
-dem Parlament-vorschlägt. zur Diskussion gestellt worden. 
Ebenfalls schlägt das Schweizerische Bauernsekretariat In 
Brugg allfällige Mehrwertsteuem auf Nahrungsmitteln zur Fi
nanzierung von Direktzahlungen zur Prüfung vor. 
Folgende Elemente können als ausschlaggebend betrachtet 
werden, um Direktzahlungen zu befürworten: 
1. Die Marktlage Im Inland: Eine hohe Angebotsmenge er
laubt es nicht, Preisanpassungen In notwendigem Ausmass 
vorzunehmen. 

22-N 

2. Die lntematlonate Situation: Die Preisunterschiede zwi
schen In• und Ausland nehmen ständig zu. 
3. Oekologlsche Aspekte: Auch die landwirtschaftliche Tätig
keit hat negative Effekte auf die Umwelt. Es gibt eine wach
sende Nachfrage nach speziellen Umweltleistungen, die ge
decktwerden müssen. 
4. Die Strukturentwicklung: infolge des enger werdenden 
Handlungsspielraumes für die Handhabung des heutigen In
strumentariums wird der Strukturanpassungsdruck gross. 
Dazu zwei Zahlen: In den letzten 25 Jahren sind immerhin 
48 000 Bauembetrlebe verschwunden, und jährlich ver
schwinden an die 3000 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft. Es 
ist also nicht so, dass wir eingefrorene Strukturen pflegen. Der 
Strukturwandel Ist gross. 
Die Unruhe und Unsicherheit unter den Bauern nimmt zu. 
Gatt, EWR, EG-der Ruf nach Agrarweltmarktpreisen im Hoch
lohnland Schweiz treibt unsere Bauern auf die Strassen. Wir 
haben es erlebt: vor dem Bundeshaus am 9. November, vor 
dem Gatt-Gebäude in Genf am 13. November, am letzten 
Montag, dem 14. Dezember, in Brüssel. Der Bundesrat ist an 
dieser Entwicklung nicht unschuldig. Mit einer Kürzung der 
produktegebundenen Stützungen von 20 Prozent, mit einer 
Aenderung des Einfuhrschutzes und mit der Senkung der 
Ausfuhrsubventionen von 30 Prozent steht der Bundesrat zur
zeit In den Gatt-Verhandlungen. Ohne Kompensation Ist diese 
Offerte von der Landwirtschaft nicht tragbar, und der Bundes
rat muss den Vorwurf entgegennehmen, ein zur rechten Zeit 
wirksames Konzept für die eigene Landwirtschaft nicht bereit 
gehabt zu haben. Das ist die Begründung meines Antrages. 
Ich möchte noch die Unterschiede zu einem ähnlich lauten
den Antrag von Herrn Nussbaumer aufzeigen. Beim vorliegen
den Antrag ist eine Formulierung gewählt, die man ändernden 

, Gegebenheiten anpassen kann. Für einen Bundesverfas
sungsartikel muss das auch so sein. Eine sichere Finanzie
rungsgrundlage für Direktzahlungen an die Landwirtschaft 

· soll unabhängig von der fragwürdigen Anpassung der Agrar
preise an das europäische Niveau möglich sein. Ich habe an
dere Aspekte aufgezählt: Weil der Antrag die Verfassung be
trifft, müssen die Rechte des Volkes beachtet und aufgezeigt 
werden. Darum die Unterstellung unter das Referendum. 
Ich erachte eine Umsatzsteuer auf Nahrungsmitteln von 4 Pro
zent als die obere Grenze, weil hier Güter neu einer Steuer un
terstellt werden, die eine unbedingte Grundversorgung betref
fen. Vor dem Volk sind 4 Prozent besser vertretbar und auch 
belegbar. , 
Im vorliegenden Antrag ist die Palette der versteuerbaren Gü
ter zu einem höheren Satz grösser. Zum Beispiel werden auch 
landwirtschaftliche Hilfsstoffe wie Dünger und Spritzmittel er
fasst. Dies hat 'eine bescheidene ökologische Wirkung. Wer 
weniger braucht, zahltweniger. 
Materiell Ist es in beiden Anträgen so, dass die Steuer mit dem 
Preis der versteuerten Waren steigt oder fällt.-Der Ertrag liegt in 
beiden Anträgen bei vielleicht 500 Millionen Franken pro Jahr. 
Bei Verrechnung der Taxe occulte wird für die Landwirtschaft 
bewusst ein höherer Satz postuliert. 
Mit der Zustimmung helfen Sie mit, unseren Bauern mit Taten 
und nicht mit leeren Worten zu helfen, sich einer neuen Zeit 
anzupassen. 

Nussbaumer: Ich gratuliere zunächst der Kommission zu ih
rem mutigen Schritt, die hoffnungslos veraltete und unge
rechte Wust durch ein Mehrwertsteuersystem abzulösen. , 
Unsere Nachbarstaaten, w~lche seit langem die Mehrwert
steuer kennen, können steuerfrei in die Schweiz exportieren. 
Die Wust auf Exporten sowie die Taxe occulte schwächen un
sere ganze Konkurrenzfähigkeit, nicht nur diejenige der Land
wirtschaft. 
In der Kostenrechnung der OECD über die schweizerische 
Landwirtschaft wurden alle fiskalischen Verzerrungen, unter 
denen die Landwirtschaft leidet, ausser acht gelassen. 
Sie wissen, was sich bei den Gatt- und EWR-Verhandlungen 
tut. Die schweizerische Landwirtschaft ist offen für vernünftige 
Lösungen. Sie kann aber nicht gleichzeitig naturnah, umwelt
schonend, extensiver wirtschaften und erst noch die Konkur
renz der Massenproduktion aushalten, welche die Natur, die 
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Tiere und den Menschen ausbeutet oder Hormone und 
Wachstumsregulatoren einsetzt- ohne Rücksicht auf die Ge- . 
sundheit der Konsumenten. 
Der Bauernstand Ist bereit, alle gemeinwirtschaftlichen Lei
stungen und die Aufgabe eines Treuhänders der Natur zu 
übernehmen. Vom Bauernstand wird verlangt, er solle seine 
Geschicke selber In die Hand nehmen und nicht auf den Staat 
warten. Der Kanton Solothurn hat beispielsweise diesbezüg-
lich konkrete Vorstellungen. · 
Mit meinem Antrag will Ich nur die Verfassungsgrundlage 
schaffen, um den neuen Herausforderungen begegnen zu 
können. Die Abgeltung der Umweltleistungen, der erschwer
ten Produktionsbedingungen und schwierigeren Gesetzes
vorschriften sowie der Uebergang zur naturnahen Produktion 
erfordern einen Mehraufwand, den der Bauernstand nicht bei 
gleichzeitig sinkenden Preisen und kleineren Mengen zu lei
sten vermag. 
Wir wollen mit unsern Bauern dezentralisiert auf kantonaler 
Ebene gesamtbetrlebliche Verträge über die naturnahe Pro
duktion ausarbeiten und dem Bund zur Genehmigung vorle
gen. Der Vertragsabschluss sollte freiwillig sein. Wer mit
macht, soll In den Gem,1ss von Ausgleichszahlungen zur Ab
geltung von Umweltleistungen kommen. Alles Weitere obläge 
den von den Kantonen bezeichneten zuständigen Vertragsor
ganisationen. 
An einer Tagung an der ETH wurde die Landwirtschaft aufge
fordert, gemeinwirtschaftliche Leistungen zu quantifizieren: 
Wenn 100 000 Arbeitskräfte in 70 000 Betrieben täglich eine 
Stunde für den Mehraufwand der naturnahen Produktion ar
beiten müssen, verursacht dies Inklusive Maschineneinsatz 
Kosten von 1 bis 1,3 MUllarden Franken pro Jahr. Hinzu käme 
die durch ExtensMerung notwendig werdende Entschuldung 
Im Rahmen der sinkenden Ertragswerte von jährlich 200 Mil
lionen Franken während 10 Jahren. Ausserdem müssten für 
die Forschung und für die Kontrolle der Innern Qualität der na
turnahen Produkte zusätzliche Mittel aufgewendet werden. 
Herr Bundesrat Stich und Kollege Blei forderten gestern, es 
müssten die Gatt-konformen Strukttlrierbesserungsmittel ein
gespart werden, damit die naturnahe Landwirtschaft gefördert 
werden könne. Diese Rechnung geht nicht auf. Auch wenn wir 
vielleicht die Mittel für die Ueberschussverwertung um eine 
halbe Milliarde reduzieren könnten, bräuchte es trotzdem un
gefähr eine Milliarde Franken Mehrausgaben für die Abgel
tung der, gemeinwirtschaftlichen Leistungen der Landwirt• 
Schaft. 
Der Konsument wird durch die Einführung einer Mehrwert• 
steuer auf Nahrungsmitteln nicht mehr belastet, weil die sin
kenden Preise für Nahrungsmittel dies auffangen werden. Er 
soll aber über die neue Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer et
was beitragen zur Erhaltung der Natur, der Fauna, der Flora, 
des gesunden Wassers, der ländlichen Besiedelung und der 
Erhaltung der Symbiose zwischen Berglandwirtschaft und 
Tourismus. 
Ich bitte Sie, hier nur die Verfassungsbasis zu schaffen. Alles 
andere würde dann auf dem Gesetzeswege geregelt. Es Ist 
analog jener Lösung, die vorhin für die AHV angenommen 
worden Ist. Es ist nämlich ganz unmöglich, dass die Landwirt
schaft zum Perpetuum mobile wird für alle Ansprüche, die 
man an sie stellt. Irgendwie müssen ihr die Leistungen, die sie 
ja erbringen will, abgegolten werden. Der Konsument wird 
langfristig nicht Bllligstnahrungsmlttel vom Spotmarkt der Welt 
konsumieren können und gleichzeitig vom Bauem verlangen 
dürfen, dass er zur Umwelt Sorge trägt. Der Bauer will zur Um
welt Sorge tragen, aber der Konsument muss hier Indirekt 
über die Steuern eine Leistung erbringen. 

Reich, Berichterstatter: Die beiden Anträge lagen der Kom
mission nicht vor. Ich kann Ihnen also nur sagen, was die Kom
mission vermutlich beschlossen hätte. 
Natürlich liegt dieses Anliegen der Bauemvertreter sozusagen 
auf der Hand. Wir wissen, dass hier grosse Probleme anste
hen. Wenn wir es vorher nicht gewusst hätten, wüssten wir es 
spätestens seit gestern, denn die Budgetdebatte hat teilweise 
Formen einer grossen Bauerndemonstration angenommen. 

Sie müssen aber folgendes klar sehen: Die Anträge betreffen 
ein sehr, sehr heikles Feld des Steuersystems, und zwar die 
liisherige Freiliste. Es wird da ohnehin ein erhebliches lnfor
~~onsproblem entstehen: Wenn wir dem Ständerat folgen, 
1st ein neuer reduzierter Satz von 1,9 Prozent auf die Freilisten
güter anzuwenden, als Ausgleich für den Wegfall der Taxe oc
culte. Wenn Sie nun hier mit einer Verfassungskompetenz 
kommen und von vornherein sozusagen auf Vorrat die Mög
lichkeit schaffen, hier aufzustocken, würden Sie die Vorlage 
wohl sehr stark gefährden. Die Annahme der Anträge Luder/ 
Nussbaumer würde so zu einem eigentlichen Rohrkrepierer: 
Wir hätten am Schluss gar nichts! 

M. Grassi, rapporteur: La commission n'a pas examine les 
propositions de MM. Luder et Nussbaumer. A premlere vue, 
on esttente de les approuver, carelles ne manquent pas de lo
glque. Neanmolns, II est tres dangereux de fixer dans le re
glme financler d'ordre general 1a destlnatlon directe des recet
tesflscales, qul est un element etranger au systeme fiscal. Nos 
collegues soulevent un probleme de politique agrlcole et non 
de polltique financlere. Aussi est-il faux de creer des reserves 
d'augmentatlon d'lmpöt J'admets que nous l'avons falten ce 
qui conceme l'AVS, mais cette derniere est une Institution so
ciale de portee generale que nous devons garantir a tout prix, 
dans un long avenir. Nous ledevons auxgeneratlons actuelles 
etfutures. 
L'agriculture recevra les aides necessalres le moment venu et 
eventuellement, sl necessalre, par le biais de recettes particu
lleres, le cas echeant de 1a TVA. On ne salt pas encore sl les 
paiements dlrects seront lntrodults et on n'en connait pas 
l'ampleur. II ne seralt donc pas judlcleux de prevolr dans la 
constltutlon, deja aujourd'hui, un financement hypothetlque. 
Je vous invlte par consequent a rejeter les proposltions de 
MM. Luderet Nussbaurner. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie um Ablehnung der beiden An
träge. Sie haben natOrllch etwas gemeinsam mit dem Antrag, 
den der Bundesrat bei der AHV unterbreitet hat Das Gemein• 
same liegt darin, dass nicht nur die Alten Sorgen haben wegen 
Ihrer Zukunft, sondern auch die Bauern. Das ist das Gemein
same; es Ist zwar sehr wichtig, aber es Ist auch das einzige. 
Man muss sehen, dass es nicht ganz einfach ist, die beiden 
Probleme miteinander zu vergleichen. Bei der AHV geht es Im
mer um die ganze Bevölkerung. Es Ist nicht eine Zweckbestim
mung einer Steuer für eine einzelne Personengruppe von Im 
Moment vielleicht 100 000 Leuten. Es wäre sehr fragwürdig, 
zugunsten dieser 100 000 Personen eine Verfassungsbestim
mung einzuführen, um eine zusätzliche Steuer zu erheben. 
Denn wenn sich die Zahl reduziert, die Preise oder der Ertrag 
steigen, kann es sehr unsichere Auswirkungen haben. 
Vor allem aber sind die vorgeschlagenen Lösungen nicht 
praktikabel. Wenn Sie auf 4 Prozent oder auf 6 Prozent gehen 
würden, würde das zwangsläufig zur Folge haben, dass die 
Landwirtschaft abrechnungspfllchtig würde. Das ist ganz 
selbstverständlich, da gibt es gar keine Diskussion. 
Dazu kommt noch etwas anderes: Die Bestimmung des Be
trags auf diesen Nahrungsmitteln -Ess-, Trinkwaren, Vieh, Ge
flügel, Fische und Getreide -würde voraussetzen, dass man 
im Einzelfall sehr kompliziert ausrechnen müsste, wieviel die 
Nettosteuer ausmacht, denn es sind nicht einfach 6,2 Prozent 
oder 4 Prozent auf dem Preis, der bezahlt worden ist. Das ist 
nicht die Steuerbelastung der Landwirtschaft, da noch die Vor
steuer abgezogen werden muss, welche an andere bezahlt 
worden ist. Sie müssten dies noch ausrechnen, was viel zu 
kompliziert Ist. So geht es nicht 
Ich bitte Sie, beide Anträge abzulehnen. 

Abstimmung-Vota 

Eventue/1-A tJtre preliminaire 
Für den Antrag Nussbaumer 
Für den Antrag Luder 

44Stimmen 
25Stlmmen 
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Deflniliv-Dettnfllvement 
FOrdenAntrag Nussbaumer 
Dagegen 

Abs. 4~AI. 4 . 
Angenomman-Adopt&· 

.2-175 

21Stlmmen 
7SStlmmen 

.· 
.Hier.wird die Betatungdleses Geschältes..unterbtochen 
Le debatsurcetobjetestlnterrompu. 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La seance est 1eveea 12 h 45 
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Bundesbeschluss A (Fortsetzung) -ArrMe federal A (Suite) 

Zlff. II Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. II preambule 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la declsiondu Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Rychen 
Abs.2(neu) 
Der Bundesrat ermässlgt die direkte Bundessteuer nach In
krafttreten der neuen Finanzordnung für natürliche Personen 
um 10 Prozent 

Antrag Mauch Roff 
Abs.2(neu) 
Mit Inkrafttreten der Ausführungsbestimmungen zur Umsatz
steuer nach Artikel 41ter Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 
werden die geschuldeten Bundessteuern um einen Zehntel 
ermässigt. 
Abs.3(neu) 
In den nachfolgenden drei Steuerperioden werden die ge
schuldeten Bundessteuern um je einen Fünftel der ursprüngll
chen Beträge ermässigt. 
Abs.4(neu) 
Der in Artikel 41 ter Absatz 5 Buchstabe b festgelegte Ertrags
anteil der Kantone wird in der Welse erhöht, dass die Kantone 
keine Ertragsminderung erfahren. Dasselbe gilt für den Finan
zausgleich unter den Kantonen verwendeten Anteil. 

Art.8 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Proposition Rychen 
Al. 2 (nouveau) · 
Des l'entree en vigueur du nouveau regime financier, le Con
seil federal reduira de 1 o pour cent l'impötfederal direct sur les 
personnes physiques. • 

Proposition Mauch Raff 
Al. ·2 (nouveau) 
Les impöts federaux dus seront redults d'un dixleme a comp
ter de l'entree en vigueur des disposltions d'execution de l'im
pöt sur le chiffre d'affaires prew al'article 41 ter, 1 er alinea, let
tre a et 3e alinea. 
Al. 3 (nouveau) 
Au cours des trois periodes fiscales subsequentes, les impöts 
federaux dus seront redults a ralson d'un cinquieme des mon
tants inltiaux. 
Al. 4 (nouveau) 
La part du produit revenant aux cantons et vertu de l'article 41-
ter, 5e alinea, sera relevee de telle maniere qu'il n'en resulte 
aucune moins-value pour les cantons. II en lra de meme pour 
1a quote-part affectee a la perequatlon financiere intercanto
nale. 

Rychen: Ich beantrage Ihnen im Rahmen der neuen Finanz
ordnung eine Reduktion der direkten Bundessteuer um 
1 o Prozent Persönlich bekenne ich mich eindeutig als Befür
worter der Mehrwertsteuer, des Systemwechsels. Die Gründe 
dafür wurden in der Debatte genügend und in aller Breite dar
gelegt; ich muss nichts mehr beifügen. Die Vorlage hat aber 
eindeutig zu viele Angriffsflächen: Eine dieser Angriffsflächen 
ist das falsche Verhältnis zwischen direkter und indirekter 
Steuer. Hier muss eine mutigere Politik Platz greifen. Die 
Schweiz hat einen der höchsten direkten Steuersätze In ganz 
Europa, und - ich sage dies mit aller Deutlichkeit-das ist ein 
Problem: Wenn man schon, Herr Bodenmann, mit der SP in 
die EG will, dann müsste man diesem Punkt eine gewisse Be
achtung schenken. Man kann natürlich nicht die direkte Bun
dessteuer als einzig isolierte direkte Steuer betrachten. Man 
muss sehen, dass in der Schweiz auf drei Ebenen direkte 
Steuern eingezogen werden: auf Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesebene. Das zusammen macht die Schweiz zu einem 
Hochsteuerland in bezug auf die direkten Steuern. 8n 10pro
zentiger Abbau wäre also ein kleiner Schritt in die richtige Rich
tung. 
Ich bin überzeugt. dass man eine solche Vorlage nicht mit ei
nem Systemwechsel von der Warenumsatzsteuer zur Mehr
wertsteuer zusammenbasteln darf; dass dem Bürger am 
Schluss mehr Steuern zugemutet werden können. Man kann 
schon über Steuererhöhungen reden, vielleicht muss man 
das auch einmal tun, aber ich finde, bei einem Systemwechsel 
ist es zu riskant- und nicht in Ordnung-, wenn man nicht be
achtet, dass hier eine Ertragsneutralität das Richtige wäre. Er
tragsneutralität fordere ich. Wir können doch nicht einfach 
vors Volk treten und sagen: Wir machen den Systemwechsel, 
und dann gibt es gleichzeitig eine Steuererhöhung. Haben wir 
aus den früheren Abstimmungen nichts gelernt? Wollen wir 
uns wieder mit solchen Argumenten herumschlagen, mit dem 
konkreten Vorwurf, dass man zwar einen Wechsel wolle, der 
gut sei, aber eigentlich seien es ja die Mehrsteuern, die man 
wolle. Sie können dann erklären, dass es nicht so ist. 
Ich finde es schade, wenn das Parlament diese Korrektur nicht 
macht, die dringend nötig ist. Ich schlage einen kleinen Schritt 
in die richtige Richtung vor: Er Ist absolut notwendig, damit 
diese Vorlage eine Chance bekommt 
Selbst Herr Bundesrat Stich, unser Finanzminister, der ja zu 
Recht auch hie und da jammert über die hohen Ausgaben und 
die mangelnden Einnahmen - ein guter Finanzminister muss 
ein bisschen jammern-, hat gesagt, diese 450 Millionen Fran
ken, eine runde halbe Milliarde Mehreinnahmen, die seien so 
etwas wie eine Schätzungsdlfferenz. Wenn dann jeweilen das 
Parlament vielleicht 100 Millionen mehr ausgibt, als er denkt, 
dann ist das kein~ Schätzungsdifferenz mehr, dann ist das 
eine kräftige Erhöhung des Defizites. So kann man wirklich 
nicht politisieren. Ich finde, aus Gründen der Europakompati
bilität, aber auch aus Gründen der Fairness und der korrekten 
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· Behandlung der Vorlage ist es notwendig, eine kleine Korrek
tur zwischen den beiden Steuersystemen, direktem und Indi
rektem, anzubringen. Sonst werde auch ich Mühe haben, die
ser Vorlage überhaupt noch zustimmen zu können. 
Ich bitte Sie dringend, diesem Antrag zuzustimmen. 

Mauch Rolf Meine gestrigen Ausführungen zu meinem An
trag decken sich ja genau mit den Ausführungen von Herrn 
Rychen zu seinem Antrag. Leider hat die SVP meinem Antrag 
nicht zugestimmt; er wurde abgelehnt Ich werde dem Antrag 
Rychen trotzdem zustimmen; aber ich brauche keine weiteren 
Begründungen. Sie decken sich mit dem, was Herrn Rychen 
soeben noch einmal gesagt hat . 
Ich ziehe meinen Antrag zugunsten des Antrages Rychen zu
rück. 

Frau Uchtenhagen: Ich bitte Sie sehr eindringlich, diese bei
den Anträge abzulehnen. Wir haben uns sehr eingesetzt, ein 
Paket zü schnuren, das vielleicht eine Chance hat weil es 
doch die Lasten etwas verteilt 
Stellen Sle sich einmal .vor: Wie sollen wir Sozialdemokraten -
wir werden wahrscheinlich sogar an einem Parteitag die Pa-

. roie· herausgeben - für die Mehrwertsteuer argumentieren? 
Wir sind aus Ueberzeugung für diese Steuer, weil die indirek
ten Steuern, vor allem die Belastung der Dienstleistungen, auf 
die Dauer die ei~ge Möglichkeit sind, einen modernen Staat 
überhaupt zu finanzieren. Wir stehen zu dieser Mehrwert
steuer. Aber irgend jemand zahlt natürlich die Ausfälle für die 
Taxe occulte; die Taxe occulte wird ja beseitigt Die Wirtschaft 
hat jetzt während Jahren gefordert, dass man die Taxe occulte 
beseitigen soll. Wfr sind dazu bereit, aber nicht zu jedem Prei~. 
Jetzt soll sie quasi wettgemacht werden mit einer Konsumbe
steuerung. Meine Damen und Herren, eine Konsumbesteue
rung ist nicht progressiv. Selbst wenn alle alles ausgeben, ist 
sie. höchstens proportional - also eine relativ altmodische 
Steuer, so wie man früher den Zehnten hatte-; sie Ist also si
cher nicht sonderlich sozial. 
Je reicher Sie-werden.d•o weniger geben Sie von Ihrem ~in-, 
kommen aus; in dem Augenblick wird die Mehrwe~euer re
gressiv, d. h. die Leute mit grösseren Einkommen zahlen rela
tiv weniger als die mit l<Ceineren Einkommen. Alle jene Leute, 
die ihr ganzes Einkommen für das tägliche Leben ausgeben
das ist immer noch ein sehr grosser Tell der Arbeitnehmer-, 
bezahlen praktisch den Mehrwertsteuersatz als indirekte 
Steuer. . 
Gleichzeitig haben wir uns bereit erklärt-das gehört in dieses 
Paket hinein, und Sie müssen wissen; das fällt dahin -, die 
Stempelsteuer abzubauen. Sie wissen, wie leicht es ist, in ei
nem Referendum diese Steuerreduktion fertigzumachen. Un
sere Bereitschaft, die Bankkunden zu entlasten, gehört In die
ses Paket Wei:in Sie die Bankkunden entlasten wollen durch 
Reduktion der Stempelsteuern, müssen Sie dem Paket zu
stimmen. Sie können nicht herauspicken, was Sie wollen, und 
dann meinen, wir stünden noch zu diesem Paket Die Bank
kunden, die entlastet werden, sind aber auch nicht unsere 

• Leute, das sind eher die grösseren Einkommensempfänger. 
Mit dem geschnürten Paket wird darauf verzichtet, bei der di
rekten Steuer Steuergeschenke zu machen, da dies ja wie
derum den grösseren Einkommensempfängern am meisten 
einbringt Die sehr kleinen Einkommen zahlen relativ wenig, 

- und die grösseren zahlen dort mehr; je grösser ihr Einkom
men, desto grösser wird das Steuergeschenk - so geht es 
nicht . 
Zeigen wir doch endllch wieder einmal, dass wir in diesem 
Haus Irgend etwas fertigbringen, nicht nur Null-Lösungen. 

· Wenn alle nur ihre unmittelbaren, kurzfristigen und kurzsichti-
gen Interessen ver1f'eten, bringen wir keine Lösungen mehr 
hin. · · 
Wir haben hart gearbeitet-Herr Reich hat es Ihnen dargelegt, 
auch Herr Neblker, soweit er reden konnte -, und auch die · 

· CVP steht zu diesem Paket Die SVP steht offiziell auch zu die-
sem Paket; der Preis dafür ist, dass Sie selbstverständlich auf 
Rabatte bei der direkten Steuer verzichten; sonst fliegt die. 
ganze Sache auf. · · 
Bemühen wir uns doch wieder einmal, ein Parlament zu sein, 

das Kompromisse erarbeiten kann. Wir stehen zu diesem 
Kompromiss, aber wir können nicht weitere Konzessionen 
machen; das Ist nicht möglich. Ich bitte Sie eindringlich, die
sem Paket zuzustimmen, wie das die Regierungsparteien be
schlossen haben, und jetzt nicht wieder durch die Hintertüre 

. das Ganze zu Fall zu bringen. Das, was jetzt die Mehrwert- , 
stever mehr einbringt, braychen wir sowieso, wenn wir alle 
Projekte, die im Raume stehen- im Bereich Verkehr, Umwelt
schutz und in anderen Fragen-, verwirklichen wollen. 
Ich bitte Sie also, diese Anträge abzulehnen. 

Stucky: Wir haben 'beim Eintreten nicht verhehlt, dass wir eine 
gewisse Sympathie dafür hätten, bei der direkten Bundes
steuer Korrekturen vorzunehmen. Aber wir müssen uns an die 
grosse Linie halten, und diese Linie ist mit dem Kompromiss
paket vorgezeichnet Deshalb möchte ich Sie bitten, hier dem 
Antrag Rychen nicht zu folgen. · 
Wir haben eben gehört, dass für die SP die direkte Bundes
steuer - ungekürzt - einen Punkt darstellt, bei dem sie nicht 
mehr mit sich markten lässt; wir haben das in unseren zahlrei
chen Vorbesprechungen feststellen müssen: Wir haben auf 
unserer Seite auch Forderungen gehabt und auf diesen be
standen. So, nur so, kann ein Kompromiss zustande kommen, 
indem,man zwar abtastet, bis an welche Grenze es geht, aber 

· schliesslich sein Einverständnis gibt Und an dieses Einver-
ständnis halten wir uns. . 
Es bedeutet auch für uns ein Opfer, Herr Rychen; aber wir kön
nen von anderen Parteien nicht Zustimmung dazu verlangen, 
dass wir das, was wir wollenL herauspicken und stehenlassen 
und streichen, was uns nicht passt Wir werden ebenso sehr 
darauf achten, dass die SP bei der Stempelsteuer ihren Antrag 
auf Besteuerung der Treuhandguthaben failenlässt und nicht 
weiterverfolgt Das Ist für uns ein wesentlicher Punkt gewesen, 
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag Rychen abzulehnen .. 

Feigenwinter: Die CVP hat durch ihren Fraktionssprecher, 
Herrn Zbinden, welcher heute nicht anwesend sein kann, 
schon während des Eintretensreferates erklären lassen, dass -
sie zu diesem Kompromiss steht . 
Dieser Kompromiss ist uns nicht leichtgefallen; denn die Ver
lockung, eine nochmalige Reduktion der direkten Bundes• 
steuer vorzunehmen, um auch die Chancen dieses Paketes 
bei der Volksabstimmung zu vergrössem, ist natürlich sehr · 
gi:oss. Die Verteilung von direkten und indirekten Steuern ist In 
der Schweiz unproportioniert; wir erheben nämlich Immer 
noch zu viel direkte Steuern. insbesondere die direkt& Bun
desstetier ist eine klassische Relchtumssteuer, weil nur eine 
sehr geringe Minderheit der Steuerzatiler von dieser Steuer 

- voilumfängiich getroffen wird; das Maximum von etwa zehn 
Prozent- oder elf Prozent sind es genau, glaube ich- ist sehr 
bald einmal erreicht, selbst bei relativ tiefen Einkommen. 
Aber wir müssen natürlich der Ehrlichkeit halber auch feststel
len, dass wir bereits bei dem von uns beantragten Sofortpro
gramm 1987 - ich nehme an, dass Sie sich daran noch erin
nern, obwohl das der vergangenen Legislaturperiode ange
hörte-eine wesentliche Reduktion der direkten Bundessteuer 
für alle Steuerpflichtigen durchgesetzt haben. Dort betrug die 
Reduktion der direkten Bundessteuer in den unteren Berei
-chen bis 40 Prozent und hat auch bei den höchsten Einkom
men ab etwa 150 000 Franken noch sieben Prozent erreicht. 
Das waren namhafte Ausfälle, die sich aus dieser Reduktion 
ergeben haben, Ich glaube etwa 400 Millionen Franken; zu
sammen mit dem Ausgleich der kalten Progression fast eine 
MIiiiarde Franken. Trotzdem - das muss man auch feststellen 
-sprudeln diese Gelder aus der direkten Bundessteuer immer 
noch wacker und munter weiter und tragen dazu bei, dass wir 
den Ausgleich In der Rechnung des Bundes haben, nicht nur 
den Ausgleich, sondern auch den Ueberschuss. 
Aber man kann nun einmal aus diesem Paket nicht einfach 
das herausbrechen, wasl einem gerade passt. Wir müssen zu 
dieser Abmachung stehen, weil uns natürlich auch daran gele
gen ist, insbesondere die längst fällige Reduktion - teilweise· 
Abschaffung - der Stempelsteuer durchzusetzen. Die Stem
pelsteuer ist eine Steuer, die an sich falsch in der politischen, 
vor allem in der wirtschaftlichen Ebene liegt Es wäre sehr, 
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sehr zu begrüssen, wenn beispielsweise auch die Emissions
stempelsteuer - beispielsweise bei Gründung von neuen Un- · 
temehmungen oder bei Kapitalerhöhungen -, die ja immer 
noch· drei Prozent beträgt, reduziert oder überhaupt gestri
chen werden könnte. Aber hier kommt natürlich sofort der Fi
nanzminister und sagt: Kompensation, meine Herren. Der Fi
nanzminister muss sogar-wenn ich seine Arbeit in den letzten 
Jahren verfolge-Tag und Nacht von Kompensation geträumt 
haben. Die hat er nun mit diesem Paket. Das ermöglicht viel
leicht die Annahme dieses Paketes, bei dem der Stimmbürger 
- ich muss fast sagen: leider-das letzte Wort hat 
Es wäre vernünftig, diesem Kompromiss zuzustimmen; des
halb widerstehen wir der sehr grossen Versuchung, den An
trag der SVP zu unterstützen, und halten uns getreulich und 
gemäss Absprache an das, .was wir miteinander abgemacht 
haben. 

die Landwirtschaft usw. vergrössern und gleichzeitig verlan
gen, dass auf der direkten Bundessteuer noch Rabatte gege
ben werden. Hier sollte man auch In den bürgerlichen Parteien 
konsequenter sein. 
Sie alle kennen die grossen Aufgaben, die unserem lande be
vorstehen:' Neat, Krankenkasse, AHV und dann ebenfalls -
das möchte Ich den Landwirten sagen-dleAusglelchszahlun~ 
gen oder Beiträge an die Landwirtschaft. Sie haben gestern 
bei der Abstimmung über allfällige Steuererhöhungen zugun
sten der Landwirtschaft gesehen, auf wieviel Gegenliebe das 
gestossen Ist. Dann sind wir, glaube ich, sehr froh, wenn Ir
gendwo noch ein gewisses Polster vorhanden ist, womit man 
tatsächlich allfällige Direktzahlungen, die versprochen wer
den, auch finanzieren kann. · 

' Auch politisch ist der Rabattvorschlag problematisch. Wir 
müssen uns klar sein, dass über das g~ Finanzpaket Im 
Prinzip alle Stimmbürger zu entscheiden haben werden, weil 

Neblker, Berichterstatter: Im Namen der Kommission bitte Ich die Vorlagen gekoppelt sind. Mit einem Rabatt auf der direkten 
Sie, den Antrag Rychen abzulehnen. Wir haben in der Korn- Bundessteuer begünstigt man natürlich nur die, die tatsäch-
mission eingehend darüber diskutiert. In der ersten Lesung i lieh direkte Bundessteuern bezahlen, und zwar Insbesondere 
wurde sogar ein entsprechender Antrag angenommen, aller- die, die hohe direkte Bundessteuern bezahlen. Bekanntlich · 
dlngs für einen stufenweisen Rabatt. Aber dann sind wir Im -bezahlen weniger als 4 Prozent der Steuerzahler über 50 Pro
Rahmen des Kompromisses eindeutig zum Schluss gekom- zent der direkten Bundessteuer. Diese 4 Prozent würde man 
men - nämlich mit ~ zu 5 Stimmen-, dass auf einen Rabatt ganz eindeutig begünstigen mit einer Rabattlösung. Aber alle 
zu verzichten sei. Schweizer müssen die Mehrwertsteuer bezahlen, und dort ist 
Es Ist ja interessant: Uns haben insbesondere die Mehrein- insgesamt die Belastung für jeden einzelnen grösser. Das 
nahmen Sorgen gemacht, weil das Ziel des ganzen Flnanzpa- können wir nicht vermeiden. 
ketes ein ertragsneutrales Paket war. Jetzt sind da per Zufall Man muss weiter sagen, dass etwa 80 Prozent der Steuerzah-
fast 400 Millionen Franken mehr herausgekommen. Sie finden ler weniger als 700 Franken direkte Bundessteuer bezahlen. 
diese Zahlen im Detail übrigens Im Zusatz,berlcht der Steuer- Denen macht ja ein zehnprozentiger Rabatt nur wenig lll!S. 
verwaltung. Man muss nun wirklich die politischen Verhältnisse sehen und 
Warum haben wir schliesslich auf diesen Rabatt verzichtet? anerkennen, wo die Vorteile liegen. 
Wir haben gesehen, dass wir über die Parteien und über die Herr Feigenwinter hat schon darauf hingewiesen, dass bei der 

, einzelnen Interessengruppen hinweg zu einem Kompromiss direkten Bundessteuer massive Reduktionen vorgenommen 
kommen sollten, weil es für unser Land enorm wichtig ist, dass worden sind, die die 10-Prozent-Rabattlösung überschreiten. 
wir endlich die Mehrwertsteuer einführen können. Das war un- Das Sofortprogramm, etwas farnillenfreundlicher, hauptsäch-
bestrltten. Es ist ebenfalls richtig, dass wir die Dienstleistun- lieh bei den unteren Einkommen, machte 300 Millionen Fran-
gen umfassend einbeziehen können. Wenn wir das nicht tun, ken aus. 
bekommen wir Wettbewerbsverzerrungen Im Inland und im Dann hat man die kalte Progression auch bei der direkten Bun-
Vergleich mit dem Ausland •. Beispielsweise wären die auslän- dessteuer angeglichen. Durch die Inflation -emstehen nicht 
dischen Dienstleistungen, die natürlich auch in der Schweiz mehr zusätzliche Steuereinnahmen. Das hat sich durch eine 
geleistet werden, aber einem anderen Steuersystem unterste- · Stabilisi~rung des Steuerbetrages zugunsten der Steuei'zah
hen, steuerlich begünstigt. Also es warwichtlg, dass wir zu die- . ler ausgewirkt. Das macht auch ein paar Hundert Millionen 
sem Kompromiss kommen konnten. Franken aus. 
Es war der bürgerlichen Seite ein grosses Anliegen, dass das . Der an sich gute Gedanke, den Herr Rychen entwickelt hat, 
Stempelsteuergesetz revidiert werden kann. Dort müssen be- man sollte die direkten Bundessteuern entlasten, das Gewicht 
kanntllch Ausfälle von rund 400 MIiiionen Franken kompen- _ vermehrt auf die indirekten Steuern verschieben, kann jetzt lei-
slert werden. Die Revision des Stempelsteuergesetzes ~ht der nicht realisiert werden. Das ist vielleicht möglich In einem 
natürlich -weil sie die Banken angeht- politisch sehr stark im späteren, zweiten Schritt Aber zuerst müssen wir ein saube-
Gegenwind. 'Gegen. dieses Stempelsteuergesetz kann man res Steuersystem bei den indirekten Steuern haben. Man kann 
sehr leicht einen politischen Aufstand auslösen. Hier befindet jetzt nicht noch diEJSe politisch schwierigen Auflagen: gekop
slch der eigentliche Kern dieses Kompromi~: Einerseits Ja palt mit Stempelsteuern, in das gleiche Paket einschliessen. 
zu den Mehreinnahmen - also Verzicht auf einen Rabatt-,,an- Wenn man für einen späteren Zeitpunkt gute Argumente hat, 
dererseits aber im Prinzip auch.Zu~mmung zum Stempel- die indirekten Bundessteuern anzuheben und die direkten 
steuergesetz. Das ist der direkte Zusammenhang. Bundessteuern zu reduzieren-oder sogar im Sinne von Herrn 
Wenn wir jetzt mit der Rabattlösung diesen Konsens in bezug Mauch auf eine Finanzausgleichssteuer zu reduzieren -, ist 
auf die Stempelsteuer wieder aufbrechen, dann gefährden wir das ein ganz besonderes politisches Problem, das wir durch-
natürlich das ganze Paket. Dann schaden wir- Ich glaube das aus diskutieren können. Aber jetzt diese ganze Steue1VOrlage, 
richtig zu sehen - dem Finanzplatz Schweiz und damit natür- die schon sehr kompliziert ist, auch noch mit dieser Idee zu 
lieh auch unserem Land. · belasten, wäre falsch. , 
[?er Mehrertrag von rund 400 Millionen· Franken ist zudem Wahrscheinlich meint Herr Rychen, mit diesem Rabatt zusätz-
noch recht unsicher. Das ist eine sehr grobe Schätzung, weil llche Befürworter. der Mehrwertsteuer zu bekommen. Ich 
es sich um ein neues Steuersystem handelt Auch ·muss man glaube, das. ist eine irrige Meinung. Auch beim kleinen Ge-
sich klar darüber sein: Die Mehrwertsteuer ist sehr konjun~r- · werbler, der Probleme mit der Mehrwertsteuer hat, ist die Ent-
abhängig. Wenn·es nur eine kleine Rezession gibt, sind die lastungvon 10 Prozent bei der direkten Bun.dessteuerwirklich 
400 Millionen Franken sehr rasch konsumiert. Das sind wenl- minimal. Die Entlastung ist natürlich bei den einkommensstar-
ger als fünf Prozent des gesamten Steuerertrages aus der ken Personen sehr viel höher als bei denen, die Sie jetzt an~ 
Mehrwertsteuer. sprechen, die Sie entlasten möchten. 
Wenn es nun tatsächlich zu Mehreinnahmen kommen sollte, Gerade Gewerbekreise-von dort her kommt eigentlich diese 
muss man sich - angesichts auch unserer Budgetdlskusslo- Rabattforderung; Herr Früh hat dies auch angeführt - sollten 
nen-schon fragen, ob dasein so grosser Schaden wäre. Aus hier nicht überziehen. Auch die Mehrwertsteuer bringt· dem 
den Kreisen, die vorgestern das Budget aufgebläht haben,_ · Gewerbe Positives. Diese Steuer ist einfacher als das jetzige 
stammt nun wieder der Vorschlag eines Steuerrabatts. Das • Warenumsatzsteuersysterri. Man' kann endlich die Taxe oc-
passt im Grunde genommen wirklich nicht mehr zusammen. cult~ aufheben und Wettbewerbsverzerrungen, die gerade 
Man kann nicht die Budgetausgaben für den Strassenbau, für das kleine Gewerbe belasten-vielleicht ohne dass das bisher 
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gemerkt wurde-, können mitderwettbewerbsneutralen Mehr
wertsteuer ausgeschlossen werden. 
Der umfassende Konsens, dass wir nun zu einer Mehrwert
steuer kommen, und dieser Kompromiss, den wir in der Kom
mission hart erarbeitet haben, sind auch im Sinne des Gewer
bes, das sich für solche Rabattlösungen stark macht. Ich 
möchte allen Parteien dafür danken, dass man überhaupt zu
sammengesessen ist und um einen Kompromiss gerungen 
hat 
Im Sinne dieser Gesamtschau beantrage ich Ihnen, den An
trag Rychen abzulehnen. 

M. Grassi, rapporteur: La reduction de l'impöt federal direct a 
donne lieu a une longue discussion en commission. Salon le 
principe de la neutralite du nouveau regime financier, on avait 
pense a la possibilite d'employer las 420 millions de francs 
d'excedents resultant de l'operation pour diminuer l'lmpöt fe
deral direct. C'est avec cette intention qu'une proposition sem
blable a celle presentee par M. Rychen avait ete approuvee 
par la commission par 12 voix contre 4. En discussion finale, la 
commission est revenue sursa declslon eta rejete l'ldee d'une 
dlminutlon de l'impötfederal direct pour ne pas compromettre 
le consensus que l'on avait trouve parmi las partis gouverne
mentaux. Sie a prefere considerer l'augmentation de 420 mil
llons de recettes comme une reseNe pour le cas Oll ces der
nieres s'affaibliralent dans las prochaines annees, face a un 
changement de la conjoncture, etc. 
II ne fait aucun deute que le rapport entre l'impöt federal direct 
et indirect est anormal en Suisse, eu egard a celui internatio
nal. Mais, il faut aussi admettre qua l'irnposition totale a travers 
le systeme fiscal suisse est encore a un niveau supportable, 
pouvant ~tre compare favorablement a celui des autres pays 
qul nous entourent. Une correction du rapport entre l'impöt fe
deral dlrect et lndlrect est inevitable dans le futur, mais pas au
jourd'hul dans le cadre de cette reforme. J'estime que ce 
transfert doit se faire en taute tranquillite et en connaissance 
de cause, c'est-a-dire en connaissance du resultat effectif du 
nouveau reglme financier. 
La commission a aussl tenu compte du fait que, ces dernieres 
annees, nous avons decide des allegements de la charge fis
cale fede~e dlrecte a travers le prograrnme urgent de 1987 oll 
l'on a rembourse aux contribuables pres de 320 millions de 
francs. 
De plus, il faut se rappeler que nous avons elimine le systeme 
de la progression a froid, ce qui fournit aussi aux contribuables 
environ 500 milllons de francs. 
Enfin, lacommission a pris en compte le fait qu'une augmenta
tion de l'impöt indirecttouche toutes las couches de 1a popula
tion, tandls que la reduction de l'impöt federal direct est sur
tout en faveur des contribuables a moyens et hauts revenus. 
Nous ne pouvons pas oublier ces considerations socio-politi
ques quand nous proposons un nouveau systeme d'imposi
tion de la consommation. 
C'est donc au nom de la commlssion que je vous propose de 
rejeter la propositlon de M. Rychen. 

Bundesrat Stich: Ueber meine Träume dürfen Sie noch weiter
diskutieren. Herr Feigenwinter hat den Sachverhalt nicht ge
troffen. Ich kann mich an keinen Traum erinnern, wo ich je an 
Kompensation gedacht hätte. 
Aber zur Sache: Ich bitte Sie, den Antrag Rychen abzulehnen. 
Er bedeutet einen Bnnahmenverlust, einen Verzicht auf 400 
bis 450 Millionen Franken. 
Ich habe gestern bereits dargelegt, dass das etwa die Grös
senordnung eines allfälligen Ueberschusses sein könnte. 
Aber ich habe auch ganz klar gesagt, dass wir in weiten Berei
chen keine exakten Unterlagen haben und dass es sich des
halb wirklich um Schätzungen handelt. 400 Millionen Franken 
auf einen Haushalt von 34 Milliarden Franken ist immer im Be
reich der Schätzungen. Es ist nicht mehr und nicht weniger. 
Sie sollten nicht Geld verteilen, das Sie noch nicht haben, Herr 
Rychen. 
Ich muss Herrn Rychen zudem auch sagen - wenn er die 
Gnade hat zuzuhören: Ich hab's mit Ihnen, Herr Rychen; ich 
würde gerne weitersprechen, wenn Sie zuhören -, dass sich 

ausgerechnet seine Fraktion immer für mehr Ausgaben auf al
len Gebieten eingesetzt hat. Dann, Herr Rychen, sollten Sie 
nici1t auf der anderen Seite kommen und dem Bund die Mittel 
entziehen wollen. Das macht sich nicht sehr gut 

. Man muss sich aber auch ganz klar bewusst sein, dass eine 
Reduktion bei der direkten Bundessteuer die Chance der An
nahme der Mehrwertsteuer nicht verbessert, sondern - im Ge
genteil - verschlechtert Nach den letzten Zahlen müssen 
heute 600 000 Steuerpflichtige keine Bundessteuern bezah
len. In Zukunft rechnen wir eher mit höheren Zahlen, so dass 
diese Zahl gegen eine Million gehen könnte. Es sind also zwi
schen 17 und 25 Prozent, die keine direkte Bundessteuer 
mehr bezahlen müssen. Das sind in aller Regel arme Leute, 
weil sie nicht über ein genügendes Einkommen verfügen. Ich 
will aber nicht sagen, dass das für alle zutrifft, die keine direkte 
Bundessteuer zahlen. 
Diese Leute werden von der Einführung der Mehrwertsteuer 
betroffen, aber sie bekommen auch mit einer zehnprozentigen 
Reduktion keine Entlastung. Sie werden also nicht entlastet 
Es Ist also im besten Fall ein Geschenk an besser Verdie
nende. 
Es ist immer wieder gesagt worden, wir hätten in der Schweiz 
ein anormales Verhältnis zwischen direkten und indirekten 
Steuern. Im Verhältnis zu anderen Ländern stimmt das. Aber 
es hat noch niemand bewiesen, dass das ein Nachteil ist. 
Denn insgesamt dürfen wir feststellen, dass es der Schweiz 
und den Schweizern bei diesem Verhältnis gut geht. Es geht 
der Schweizer Wirtschaft gut. 
Wir haben auch in anderer Hinsicht anormale Verhältnisse: Wir 
haben eine sehr tiefe Arbeitslosigkeit. Deshalb sollte man 
nicht einfach behaupten, was die anderen hätten, was die 
Mehrheit mache, sei zwangsläufig gut Dafür müsste zuerst ein 
Beweis erbracht werden. Von mir aus gesehen kann dieser 
Beweis nicht erbracht werden. Es istvermutllch gerade umge
kehrt 
Sie können sich darauf verlassen, dass wir, wenn diese Vor
lage verabschiedet Ist, nicht sehr rasch mit weiteren Steuerer
leichterungen bei der direkten Bundessteuer kommen wer
den. Das hat keinen Sinn, und es gibt auch keine Begründung 
dafür. 
Ich bitte Sie, den Antrag Rychen abzulehnen. 

Bühler: Herr Kommissionspräsident Nebiker hat uns vorge
worfen, die Landwirte hätten das Budget aufgestockt und jetzt 
seien sie gegen diesen Kompromiss. Wir haben von den 
200 Millionen, die aufgestockt wurden, das Budget um 58 Mil
lionen aufgestockt. Der Rest geht die Landwirtschaft nichts an. 
Das als eine erste Feststellung. 
Wir wollen, dass dem Staat genügend Mittel zur Verfügung 
stehen. Genau deshalb stehen wir voll und ganz für den Sy
stemwechsel zur Mehrwertsteuer ein. Es nützt aber wenig, ei
nen Kompromiss zu schliessen, wenn das Volk nicht mit
macht Das Volk versteht weder etwas von Kompensationen 
bei der Taxe occulte, noch versteht es viel von Stempelabga
ben. Wenn wir mit diesem Systemwechsel beim Volk durch
kommen wollen, müssen wir ein kleines Geschenk machen; 
das allein ist der Grund, dass wir in einem ersten Schritt diesen 
Systemwechsel durchbringen und in einem zweiten Schritt 
dann mit der Höhe der Sätze die nötigen Mittel beschaffen wol
len. Die Gefahr ist nämlich gross, dass wir mit diesem angebli
chen Kompromiss nach der Volksabstimmung vor einem 
Scherbenhaufen stehen. Genau das möchten wir verhindern. 

Rychen: Herr Bundesrat Stich spricht bei Mehreinnahmen 
von 450 Millionen Franken bei diesem vorliegenden Paket von 
«Schätzungsdifferenzen». Beim Budget hingegen klagt er bei 
100 Millionen Franken mehrfür die Landwirtschaft-was unge
fähr 0,3 Prozent des gesamten Bundesaufwandes ausmacht 
-, dass die Mehrheit dieses Parlaments und nicht die SVP Ak
zente setzen sollte. Es ist wohl nicht ganz in Ordnung, wenn 
man solche Dinge gegeneinander ausspielt. Entweder sind es 
Schätzungsdifferenzen, Herr Bundesrat, oder es sind Zahlen, 
auf die wir abstellen können. Entweder ist e-s eine halbe Milli
arde Franken an Mehrausgaben oder eben nicht. Ich muss 
mich gegen diese Formulierung verwahren. 
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Bundesrat Stich: Ja, Herr Rychen, die 450 bis 550 Millionen, 
die Sie schenken wollen, sind keine Schätzungsdlfferenzen. 
Aber der mutmassliche Ueberschuss, das sind Schätzungs
dlfferenzen. Und das, was Sie am Montag gemacht haben, 
dass Sie überall zugestimmt haben, wenn es darum ging, •••. 
(Unruhe) Also gut, ich weiss Ja, wie die Abstimmungsergeb
nisse gewesen sind. En1schuldlgungl Aber die 100 MIiiionen, 
das sind nicht Schätzungsdlfferenzen, sondem das sind defi
nitive Ausgaben Im nächsten Jahr. Das Ist ein wesentlicher Un
terschied. 

Präsident: Herr Mauch liat seinen Antrag zugunsten des An-· 
trages Rychen zurückgezogen. ' 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Rychen 

Art.9Abs.1 
Antrag der Kommission 

85Stlmmen. 
38Stlmmen 

In Abweichung .... und Absatz 3, die bis zum Inkrafttreten der 
. Ausführungsgesetzgebung gelten. 

Art.9al.1 
Proposition de la comml$SIOn 

' (La modlflcation ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen-Adopte 

Art. 9 Abs. 2 Bst. a Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Hafner Rudolf, Bodenmann, Borel, Jaeger, Leuenberger
Solothum, Uchtenhagen, Züger) 
1 . .. :. sowie Windenergie) und Produkte der kontrollierten bio-
logischen Landwirtschaft, , 

Art. 9 al. 2 let. a eh. 1 
Proposition de /a commission 
Maforlte 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Mlnorlte 
(Hafner Rudolf, Bodenmann, Borel, Jaeger, Leuenberger
Soleure, Uchtenhagen, Züger) 
1 .••.. de m€1me que l'energie eolienne) et les prodults de l'agri
culture blologique contrOlee, 

' Hafner Rudolf, Sprecher der Minderheit: Die Kommissions-
minderheit beantragt Ihnen, die Produkte der kontrollierten 
biologischen Landwirtschaft von der Steuer freizuhalten. Es 
geht hier also quantitativ nicht um etwas Grosses. Es wird rela
tiv kleine Beträge betreffen. Aber es geht qualitativ um etwas· 
sehr Wichtiges. Wie Ihnen bekannt ist, darf der biologische 
Landbau als umweltfreundlich bezeichnet werden. In der 
Schweiz gibt es ungefähr 700 Betriebe, die biologisch geführt 
und die auch kontrolliert werden. Die Qualität ist also bei die
sen Betrieben sichergestellt. Diese Betriebe belasten die Um
welt minimal. Meistens sind sie auch extensiv bewirtschaftet 
und helfen damit, dem Staat Kosten einzusparen. · 
Diese Erkenntnis verbreitet sich zunehmend auch Im zuständl· 
gen Bundesamt fQr Landwirtschaft. Man kann sagen, nach 
dem Motto: Besser späte Erkenntnis als gar keine. Gemäss ei
ner Pressemeldung wird das Bundesamt fQr Landwirtschaft 
noch In diesem Monat eine Botschaft ausarbeiten, und sie 
wird vom Bundesrat präsentiert werden. Das hat folgenden 
Zusammenhang mit meinem Antrag: In dieser Gesetzes
grundlage, die uns vorgeschlagen werden wird, sind produk
tlonsunabhänglge Direktzahlungen fQr die Landwirtschaft, ins
besondere fQr Betriebe mit ökologischer Ausrichtung, vorge
sehen. Die Produkte aus dem biologischen Landbau sind mei
stens teurer als die Produkte aus konventionellem Anbau. Der 
biologische Landbau ist bekanntlich arbeitsintensiver. Wenn 

wir diese biologischen Produkte fördern wollen, dann ist hier 
etwas zu tun. . 
Weil jetzt schon breite Kreise der Ueberzeugung sind, dass in 
diesem Bereich Fortschritte erzielt werden _können, sollte man 
diese Fortschritte gezielt fördern. Das würde bedeuten, dass 
man hier nicht eine zusätzliche Steuerbelastung vorsehen 
würde. Der Bundesrat hat in seiner Vorlage zu Recht die erneu-

' erbaren Energien, wie Sonnenenergie, Windenergie usw., von 
der Steuerpflicht ausgenommen; das ist ein ausdrückliches 
Lob an die Adresse des Bundesrates. Es ist indessen so: 
Diese erneuerbaren Energien stellen fQr die Energiepolitik das 
gleiche dar wie die biologischen Produkte fQr die Landwirt
schaftspolitik. Wenn Sie in diesem Sinne mit dieser Steuervor
lage ein fortschrittliches Zeicheri setzen wollen, dann haben 
Sie die Möglichkeit, qualitativ gezielt diese biologischen Pro
d1,1kte zu fördern, ohne quantitativ einen grossen Steuerausfall 
zu bewirken. Die Abnehmer werden es Ihnen zu danken wls• 
sen. 
Ich danke Ihnen, wenn Sie diesen Antrag unterstützen. 

Neblker, Berichterstatter: Eine allgemeine Bemerkung: Der 
ganze Absatz 2 umschrelbt'dle Grundsätze der neuen Um
satzbesteuerung, Diese Grundsätze sind für den Bundesrat 
verbindlich. Nach diesen Grundsätzen muss er seine Ausfüh
rungsbestimmungen machen, bis ein definitives Gesetz vor
liegt. In Buchstabe a wird ausgeführt, welche Unternehmen 
steuerpflichtig sind, und er umschreibt abschliessend die Art 
der steuerbaren Umsätze. In den Ziffern 9 bis 16 ist eine um
fassende Besteuerung der Dienstleistungen eingeschlossen. 
Dies im Gegensatz zum ursprünglichen Antrag des Bundesra
tes, der nur eine begrenzte Besteuerung der Dienstleistungen 
vorgesehen hatte. 
Was auf diesen umfassenden Listen nicht enthalten Ist, unter
liegt nicht der Umsatzsteuer. Sie sehen diese Liste auf Seite 78 
der Botschaft; dazu gehören die Postdienste, das Gesund
heitswesen, das Bildungswesen usw. Sie sehen das auch in 
der Zusatzdokl.lmentatlon. Ich möchte das hier betonen, weil 
immer wieder durcheinandergebracht wird, was beste~ert 
werden muss und was nicht. 
Herr Hafner möchte für die biologisch erzeugten Nahrungs
mittel eine Ausnahme machen. Diese Ausnahme kann man so 
nicht machen. Wir haben Ihnen das schon in der Kommission 
erklärt. Alle Nahrungsmittel werden neu einem Sondersatz 
von 1,9 Prozent unterstellt Dieser Sondersatz bedeutet nichts 
anderes, als dass die Taxe occulte, die bei der Mehrwertsteuer 
aufgehoben wird, kompensiert wird. Per saldo sollen also alle 
Nahrungsmittel, elnschllessllch die Nahrungsmittel aus biolo
gischer Produktion, mit dem Sondersatz nicht stärker belastet 
werden, als sie es heute schon mit der.Taxe occulte sind. Mit 
Ihrem Antrag leisten Sie dem biologischen Anbau keinen 
Dienst. . 
Der Vorschlag von Herrn Hafner wurde In der Kommission mit 
8 zu 4 Stimmen abgelehnt. Der Vorschlag wäre kaum effizient 
und kaum durchführbar; er wäre auch systemwldrig. Wenn 
man auf eine Besteuerung verzichten würde, könnte natürlich 
für diese Produkte auch die Vorsteuer nicht abgezogen wer
den. Solche biologischen Produkte werden beispielsweise in 
Nahrungsmittel- und Lebensmittelhandlungen verkauft, in de
nen auch mit normalen Produkten gehandelt wird;· stellen Sie 
sich einmal diese Komplikation vor: Für den normalen Lebens
mittelhandel können die Vorsteuem abgezogen werden, für 
den biologischen Lebensmittelhandel können die Vorsteuem 
nicht abgezogen werden. Wozu Ist die Tiefkühltruhe da, In der 
Nahrungsmittel beider Kategorien angeboten werden? Kann 

· die entsprechende Vorsteuer verrechnet werden oder nicht? 
Sie sehen, es gibt Komplikationen, sobald man aus dem Sy
stem ausbricht Mit der marginalen Bevorzugung, die Sie wol
len, nützen Sie dem biologischen Landbau In keiner Welse. 
Dazu sind allenfalls die direkten Zahlungen vorzusehen, die 
Sie ja erwähnt haben. Diese sind viel effizienter als hier ein 
Steuervorteil von vielleicht 0, 1 oder 0,2 Prozent. Deswegen 
wird kaum Jemand auf den Kauf von biologischen Produkten 

· verzichten. 
Ich bitte Sie also, den Antrag Hafner abzulehnen. Er ist voll
ständig systemfremd, er löst auch das Problem fQr die biologl-
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sehen Bauern nicht Kommt hinzu, dass ein Grossteil der bio
logischen Nahrungsmittel auf dern Markt dirAkt an die Konsu
menten verkauft wird. Weil der Bauer nicht abrechnet, entsteht 
dabei auch keine Steuerbelastung für die Konsumenten. So
viel ich weiss, wird der grösste Teil der biologischen Produkte 
auf diese Art der Direktvermarktung verkauft. 
Ich bitte Sie, den Antrag Hafner abzulehnen. 

M. Grassl, rapporteur: Notre collegue Hafner nous propose 
d'exonerer egalement de l'impöt les entreprises qui fabriquent 
et distribuent les prodults agricoles biologiques contröles. La 
commission a rejete cette proposition par 8 voix contre 4 pour 
les raisons sulvantes: 
Premierement, avec cette proposition on maintient la taxe oc
culte a tous les stades de la production et de la distribution de 
telles· marchandises. Cela signifie que bien qu'exonerees du 
paiement de l'impöt, ces entreprises ne pourraient pas de
duire la charge prealable relative a ces prodults. Cette charge 
serait a peu pres la mime que celle resultant du taux reduit de 
1,9 pour cent C'est ce que vous propose le Conseil des Etats 
et votre commission. En acceptant la proposition de M. Haf
ner, on appliquerait une mesure qui irait contre le nouveau 
systeme fiscal que nous voulons introduire et toucherait aussi 
a l'equilibre et a la justice a l'interieur de la liste franche ac
tuelle. 
Deuxiemement, cette proposition de minorite est difficilement 
realisable. II taut tout d'abord se poser la question de la defini
tion de l'agriculture biologique, ce qui est tres difficile. Ensuite, 
on constate que la grande partle des prodults biologiques 
sont vendus directement de l'agriculteur au consommateur. 
Or, les agriculteurs ne sont pas soumis a l'impöt. 
Troisiemement, la propositlon compliquerait le systeme parce 
qu'iren resulterait en partlculier des problemes considerables 
de delimitation lors de la repartltion des marchandises concer
nees. Les commerc;ants, en partlculier, devraient d'abord se
parer de leur chiffre d'affaires total les prodults de l'agriculture 
biologique contrölee. Puis, ßs auraient des problemes pour 
determiner la charge fiscale prealable deductible. II taut donc 
eviter a tout prix d'lntroduire dans le systeme des mesures de 
promotlon partlculieres. Cela peut se faire par d'autres 
rnoyens, comme les paiements directs dans le secteur de 
l'agriculture. 
C'est pour ces raisons que la commission vous invite a rejeter 
la proposition de M. Hafner. 

Bundesrat Stich: Ich kann mich sehr kurz fassen. Die beiden 
Kommissionsreferenten haben sehr deutlich dargelegt, dass 
es kein sehr zweckmässiger Antrag ist; er steht übrigens auch 
im Gegensatz zu dem, was Sie später unter Buchstabe d vor
schlagen. Herr Hafner möchte den biologischen Landbau 
unecht befreien, das heisst, auf den Produkten würde keine 
Steuer erhoben. Das würde bedeuten, dass die entsprechen
den Produzenten auf der Vorsteuer sitzenbleiben würden, also 
auf der Steuer bei ihren Investitionen. Das kommt im Durch
schnitt ungefähr auf das gleiche heraus. Aber in der Abwick
lung ist dieses System denkbar ungeeignet, denn man müsste 
nachher in jedem Laden sogenannte biologische Produkte -
wobei dann natürlich immer darüber gestritten würde, was 
biologisch ist; da wäre eine Einigung wahrscheinlich auch 
nicht sehr einfach - aussondern und separat abrechnen. Das 
ist eine Zumutung für die Steuerpflichtigen; das ist nicht mög
lich. In diesen Betrieben müsste nachher bei der Vorsteuer 
noch ausgeschieden werden; sie könnten nicht die ganze Vor
steuer abziehen, sondern eben nur einen Anteil für die steuer
pflichtigen Produkte, nichtaberfürdie biologischen Produkte. 
Dieser administrative Aufwand bringt tatsächlich nichts. Ich 
bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen; wir wollen ja nicht eine 
Bürokratie aufziehen. 

Abstimmung-Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Art. 9 Abs. 2 Bst. a Zlff. 2-16 
Antrag der Kommission 
Ziff.2-10, 12-16 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Ziff. 11 
11. Beratung, .••. Bücherrevision, 
(Rest der Ziffer streichen) 

Art. 9al.2 let. ach. 2-16 
Proposition de la commisslon 
Ch.2-10, 12-16 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Ch. 11 
11 ..... revision comptable, 
(Bitter le reste du chiffre) 

Angenommen -Adopte 

Art. 9 Abs. 2 Bst. a Zlff. 17 (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Hafner Rudolf, Bodenmann, Borel, Jaeger, Leuenberger
Solothum, Uchtenhagen, Züger) 
17. Leistungen der Banken und Versicherungen (mit Aus
nahme des Sparens und der Hyp9theken), 

Art. 9 al. 2 let. a eh. 17 (nouveau) 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorlte 
Minorite 
(Hafner Rudolf, Bodenmann, Borel, Jaeger, Leuenberger
Soleure, Uchtenhagen, Züger) 
17. Prestatlons des banques et des compagnies d'assurafl
ces (a l'exception de l'epargne et des hypotheques), 

Hafner Rudolf, Sprecher der Minderheit: Bei dieser Finanzord
nung scheint es wirklich um wichtige Sachen zu gehen; Sie 
haben jetzt verschiedentlich Begründüngen gehört, die ein 
bisschen fragwürdig waren: Herr Grassi hat gesagt, dass zum 
Beispiel die Produzenten direkt verkaufen würden, das ist nur 
zum Teil der Fall; Herr Bundesrat Stich hat das Problem des 
Vorsteuerabzuges erwähnt Die Bauern sind nicht steuer
pflichtig mit dieser Vorlage, insofern würde das für die Bauern 
auch keine Rolle spielen. Ich bin der Meinung, dass wenig
stens seitens der Kommissionssprecher sachlich auf die Pro
bleme eingegangen werden sollte. 
Bei diesem Antrag, die Banken und Versicherungen seien der 
Mehrwertsteuer zu unterziehen, geht es um die Frage, ob Sie 
wirklich generell Ausnahmen machen wollen oder nicht Es. 
wurde verschiedentlich von Seiten der Kommissionssprecher 
- aber auch von Seiten des Bundesrates - gesagt, man wolle 
mit der Mehrwertsteuer eine umfassende Vorlage, die alle 
Dienstieistungen enthalten solle. 
Mit der Version Ständerat besteuern Sie auch kleine Gewerbe
treibende wie Coiffeure, das Gastgewerbe usw. Sollen jetzt un
bedingt die potentesten Wirtschaftsbetriebe wie Banken und 
Versicherungen von der Mehrwertsteuer ausgenommen wer
den? Wie wollen Sie das der Bevölkerung erklären: Bnerselts 
muss man bei einem Coiffeurbesuch die Mehrwertsteuer be
zahlen, und anderseits bei den Dienstieistungsbetrieben der 
Banken nicht. Ist es in Ihren Augen gerecht, wenn man zukünf
tig lebensnotwendige Güter wie Nahrungsmittel, Zeitschriften 
usw. besteuern und ausgerechnet bei den Bankendienstlei
stungen und bei den Versicherungen nichts bezahlen soll? 
Die Banken bzw. die Bankkunden sollen bei den Stempelab
gaben um 490 Millionen Franken entlastet werden. Wenn Sie 
das Paket anschauen, wird bei der direkten Bundessteuer mit 
diesem Proportionaltarlf nur gerade eine Kompensation im 
Ausmass von 150 Millionen Franken gemacht. Da bleibt im
mer noch ein Finanzloch von rund 340 Millionen Franken. Es 
ist klar, dass die Mehrwertsteuer bei Lebensmitteln sowie Bü
chern usw. einfacher zu berechnen ist als bei Bankendienstlei-
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stungen, die eine~ anderen Charakter haben; dies sollte aber 
kein Grund sein, generell darauf zu verzichten. 
Ich bitte Sie. Im Sinne einer konsequenten Handhabung, In 

. "diese Mehrwertsteuer die Banken- und Versich~rungsdlenst
lelstungen generell auch einzubeziehen. Das Ganze wurde 
Immer unter dem Gesichtspunkt eines Gesamtpaketes disku
tiert. Sie haben aber auch gehört, dass das von verschiedenen 
Selten nach aussen nicht so vertreten wird, dass z. B. die frei
sinnige Fraktion öffentlich bekanntgegeben hat, sie fühle sich 
diesem Gesamtpaket nicht verpflichtet; Sie haben das auch 
bei der Demonstration Im Zusammenhang mit dem Antrag Ry-
chen gesehen. · 
Es Ist also keineswegs so, dass dieses ~aket unbe
schadet dasteht; es sind ganz massgebliche Zweifel an die
sem Paket geäussert worden. Wenn Sie das Ganze für die Be-

. völkerung irgendwie glaubwürdig durchziehen wollen, dann 
geht das nur, wenn Sie auch die Banken und Versicherungen . 
in diese.Mehrwertsteuer einbeziehen. Selbstverständllch wäre 
es so, dass man dann bei den Stempelsteuern darauf zurück
kommen müsste. Es ist natürlich auch aus der Sicht unserer 
Fraktion keineswegs so, dass man die Stempelsteuer auf
rechterhalten würde, wenn die Mehrwertsteuer bei diesen Be
reichen einbezogen würde. 

M. C&vadlnl: Je crois que M. Hafner n'a pas examine de pres 
la documentation qui a ete preparee a ce sujet par l'Admlnis
tration federale des cantrlbutlons et dont les canclusions ont 
ete suMes par le Conseil federal. En ce qui canceme 1a propo
sitlon d'introduire la taxe sur la valeur ajoutee poui' les ban
ques et les assurances, j'aimerals ajouter qu'il ne faut pas ou
blier que ces deuxcategorles sont assujettles d'une part a l'im
pöt sur les drolts de timbre et, d'autre part, a l'lmpositlon di
recte aux niveaux federal, cantonal et cammunal. 
Sous chlffre 11 de la proposition de la cammlssion, l'imposi
tion pour certalnes operations bancaires est deja incluse, en 
partlculier pour les cansells en mattere flnanciere ,et economi
que et pour la gestlon de la fortune. Les cammissibns pef9Ues 
camprennent l'administratlon et le depOt Ces operations se
ront donc soumises a la taxe sur la valeur ajoutee. Mals les au
tres propositions· de la minorlte ne peuvent pas Atre accep
tees. La taxe a la valeur ajoutee veut toucher en premier lleu la 
cansommation. Dans la reallte, camment les operations ban
caires permettralent-elles de deceler cette cansommation 
etant donne que le r61e de ces actlvltes est un rOle d'interme
dlaire entr.e les cllents qul, a la limlte, devralent s'acqultter de 
cet impOt et ceux qui foumissent les moyens flnartclers aux 
banques? Par exemple, dans le dqmaine des interAts, on 
prend la difference entre les interAts passifs et les lnterAts actifs 
ou les recettes qui en decoulent. Mais alors, II faudra tout de · 
sulte eliminer les operations de credlt qui ont des relations 
avec l'etranger. D'autre part, le rapport de !'Administration fe
derale des cantrlbutlons explique tres clairement que les ban
ques paient aujourd'hui une sorte de taxe occulte sur leurs ln
vestissements (bätiments, material de bureau et autres mate
riels de canstructlon). SI on les soumet a la taxe a la valeur 
ajoutee, elles pourraient alors dedulre cet impöt paye sur ces 
lnvestlssements. D'apres les caiculs· de l'admlnistratlon, II n'y 
auralt en fln de campte pas une grande augmentatlon des re
cettes. Dans certalns cas, les banques realiseralent mAme un 
beneflce campte tenu du falt que leurs lnvestlssements sont 
tres eleves. En tout cas, II ne faudralt pas lmposer les opera
tions qui onttralt a l'etranger. Comme vous le voyez, on risque 
seulement de campliquer encare l'lntroductlon de cette loi 
sans avolr de resultats flnanclers qui merltent l'exercice. Par 
exemple, dans le cammerce des devises, on devra;t Q.USSi-lm
poser la marge entre l'achat et la vente et faire payer cette taxe 
a celui qul acquiert la devise. Comine ce sont des operations 
avec des marges tres reduites et des affalres caracterisees par 
une -assez dure cancurrence internationale, on lntrodulralt la 
encare un element negatlf pour la place flnanclere sulsse. II 

, faut souligner d'autre part qu'avec cette propositlon on a es
saye de presenter une solutlon qul solt canforme au modele • 
de la Communaute. Dans cette demlere, la suggestlon que 
nous soumet M. Hafner n'est pas prise en canslderatlon. Par 
cansequent, les prestatlons des banques et des assurances 

ne sont pas SOUJTiises a la taxatlon sur la valeur ajoutee qul est ' 
appliquee a !'Interieur de la Communaute. En acceptant laso. 
lutlon de M. Hafner on auralt alnsi un modele different de la 
taxation. · 
En canclusion, soumettre ces prestatlons bancaires a la taxe 
sur la valeur ajoutee ne seralt pas canforme a la Communaute, 
camme Je viens de le preciser ci-dessus, creeralt des proble
mes d'application dlfficiles a resoudre, lnclteralt le transfert 
d'operations qui se deroulent encare en Sulsse aujourd'hui 
vers l'etranger et ne seralt pas Interessant pour l'autorlte fls
caie sulsse. Pour les assureurs, les cansiderations sont a peu 
pres analogues. II ne taut pas oubller que les assurances sont 
aussi lmposees par les drolts de timbre. SI on·introduit encare 
une taxe sur la valeur ajoutee, elles sublralent donc une dou
ble lmpositlon sur les mAmes operatlons. Voila pourquol le 
Conseil federal n'a pas propose- lorsqu'II a etudie la taxe sur 
la valeur ajoutee et suM le Conseil des Etats- l'lmpositlon des 
banques et des assurances. Nous vous lnvltons donc a rejeter 
la proposition de M. Hafner. · 

Flscher-Sursee: Der Vorschlag von Herrn Hafner erstaµnt, 
und zwar In zweierlei Hinsicht: Der Antrag wird von einer Seite 
unterstützt, die sich jüngst für den EG-Beitritt ausgesprochen 
hat. In der EG werden aber derartige Dienstleistungen grund
sätzlich von der Mehrwertsteuer befreit, und zwar in Artikel 14 
der 6. Richtlinie des EG-Rates über die Mehrwertsteuer. So 
sind namentlich von der Mehrwertsteuer befreit: die Versiche
rungsumsätze und -leistungen, die Gewährung und Vermitt
lung von Krediten, die Umsätze-im Kbntokorrentverkehr, Zah- · 
lungi;- und Ueberweisungsverkehr„ die 'Umsätze in Devisen 
und Banknoten. Ich bin dat)er der Meinung., dass wir nicht der
art EG-widrig handeln und dieses Problem nicht. nur aus der 
schweizerischen Perspektive betrachten sollten. 
Erstaunen verursacht der Antrag aber auch aus sachlichen 
Gründen: Das klassische Bankengeschäft, nämlich das Zins
differenzgeschäft, ist weltweit keiner Mehrwertsteuer oder 
Konsumsteuer irgendwelcher Art unterstellt·. Der Vorschlag 
der Minderheit nimmt zwar die Hypokredlte aus, nicht aber die 
übrigen Kredite; so die Kommerzkredlte und die Blankokre
dite, die heute In unserem Wirtschaftsleben die überragende 
Rolle spielen. Die Besteuerung solcher Kredite ist nun absolut 
systemfremd. En Kredit ist nämlich kein Konsum- oder Investi
tionsgut, sondern erst die Voraussetzung dazu. Die Erfassung 
der Kreditzinsen würde somit zu einer doppelten Besteuerung 
führen, indem der Konsument oder der Investor einerseits die 
Mehrwertsteuer auf dem Investitionsgut ·berappen und ande
rerseits bei Fremdfinanzierung zusätzlich eine Mehrwertsteuer 
bezahlen müsste. Die Folge wäre die Wiedereinführung einer 
Taxe occulte, und zwar in voller Höhe von 100 Prozent. 
Aber auch wenn man weitere traditionelle Bankgeschäfte be
trachtet, den Devisenhandel zum Beispiel-das hat Herr Cava
dlni schon gesagt-! Von wo soll ausgegangen werden? Zu
dem müssen Sie wissen, dass die Devisengeschäfte-häute 
weitgehend per Telefon abgewickelt werden, und zwar im 
grenzüberschreitenden Verkehr. Nlrgerds auf der Welt wird 
der Devisenhandel erfasst 
Im Zahlungsverkehr wird die Sache. noch viel problemati-
scher. Die Kosten der Bank sind im Zahlungsverkehr meist hö- ,1 

her als das, was eingewirtschaftet wird. Sie würden damit die 
Banke.n wahrscheinlich direkt noch begünstigen. Aber das 
Problem liegt an einem anderen Ort. Wenn Sie schon.den Zah
lungsverkehr bei den Banken der Mehrwertsteuer unterstellen 
wollen, müssen Sie im gleichen Atemzug auch den Zahlungs
verkehr bei den PTT erfassen. Sonst schaffen Sie ungleiche 
Spiesse. Ich möchte den Kunden sehen, der noch bei der 
Bank den Zahlungsverkehr ausführen lässt und dafür die 
Mehrwertsteuer entrichten muss, während er bei den PTT das 
Geschäft gratis abwickeln lassen kann. Sie katapultieren mit 
diesem Antrag die Banken aus dem Zahlungsverkehr. 
Zusammenfassend halte ich fest: Der Antrag der Minderheit ist 
EG-widrig und schafft für die Schweiz sehr angünstlge Rah
menbedingungen. Die Wettbewerbsfähigkeit der Banken und 
Versicherungen im internationalen Verkehr würde erheblich 
beeinträchtigt Die Banken wären gezwungen, das lntematio-, 
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nale Geschäft völlig aus der Schweiz abzuziehen und ins Aus
land zu verlagern. 
Herr Hafner Rudolf, es ist nicht so, dass Sie, wenn Sie die Ban
ken ausnehmen, diese begünstigen; denn Sie wissen so gut 
wie ich, dass nicht die Banken diese Mehrwertsteuer bezah
len, sondern dass diese auf die Kunden überwälzt wird. Im Ge
samtpaket haben wir mit dem proportionalen Tarif die Banken 
auf dem direkten Wege wesentlich mehr zur Steuerkasse ge
beten. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen, da er der Gesamtwirt
schaft sehr Schädlich wäre. 

Neblker, Berichterstatter: Ich glaube, der Antrag von Herrn 
Hafner Rudolf beruht auf einem Irrtum. Er meinte, die Banken 
müssten keine Steuern bezahlen. Das stimmt natürlich nicht 
Irrtum besteht wahrscheinlich auch bei den Mitunterzeichnern 
dieses Minderheitsantrages. In der Kommission wurde der An
trag Hafner RudoH nämlich mit 15 Stimmen zu einer Stimme 
abgelehnt Ich weiss nicht, woher die Unterschriften der Unter
zeichner des Minderheitsantrages stammen. Aber das nur als 
Beitrag zur Diskussion. 
Der Antrag Hafner RudoH ist schlichtweg nicht praktikabel. Es 
wurde hier von den Bankleuten erwähnt, dass gemäss EG
Richtlinien - und wir akzeptieren ja im Prinzip diese EG-Richtli
nien in bezug auf die Mehrwertsteuer - die klassischen Bank
geschäfte, also leihen und Ausleihen von Geld, Zinsdifferenz
geschäft, Kontokorrentverkehr, Zahlungs- und Ueberwei
sungsverkehr, nicht der Mehrwertsteuer unterstellt sind. Die 
Banken sind aber trotzdem steuerpflichtig. Abgesehen von 
der direkten Bundessteuer und den kantonalen Steuern müs
sen sie für die Dienstleistungen, die nichts mit diesen klassi
schen Bankengeschäften zu tun haben, genau gleich Mehr
wertsteuern bezahlen wie z. B. die Vermögensverwalter oder 
Treuhänder. Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung und 
-beratung unterliegen auch der Mehrwertsteuer. Im ZUsam
menhang mit dem Antrag Hafner Rudolf ist es wichtig, dass 
dies hier erwähnt wird, damit es klar ist: Die Banken sind nicht 
generell nicht der Mehrwertsteuer unterstellt; für die Dienstlei
stungen, für die andere Unternehmen Mehrwertsteuer bezah-: 
len, müssen auch die Banken Steuern bezahlen. 
Dann kommen natürlich separate Umsatzsteuern bei den Ban
ken hinzu: Im ganzen Wertschrittengeschäft haben sie die 
Stempelsteuern. Das gleiche trifft zu für die Versicherungen. 
Auch dort haben wir die Stempelsteuern. Insbesondere ver
bleiben via Stempelsteuererträge auch nach der Revision 
etwa zwei Milliarden Franken als Steuereinnahmen des Bun
des. Es ist also falsch, einfach zu sagen, die Banken oder Ver
sicherungen seien der Umsatzbesteuerung entzogen. Die 
Steuerpflicht ist dort einfach differenzierter verteilt Wie gesagt: 
auch das Wertschrittengeschäft wird besteuert. 
Eine Umsatzbesteuerung der Zinsen -wenn man Sparheftzin
sen und Hypothekarzinsen ausnimmt-würde auch kaum Er
träge erbringen; denn z. B. bei Kontokorrentkrediten an den 
Unternehmer können die Unternehmer die Vorsteuern abzie
hen. Es gäbe daher gar keine Erträge, sondern die Banken 
zahlen, und diese Beträge werden wieder beim Bankkunden 
als Vorsteuer abgezogen. Die Steuern bleiben nur beim End
konsumenten hängen, der nicht abrechnen kann. Es wäre gar 
nicht die Bank, sondern der Konsument, der dann am Ende für 
die Steuern aufzukommen hat. 
Herr Hafner RudoH, eigentlich wäre es vernünftig, Sie hätten 
den Antrag zur.ückgezogen. Aber jetzt werden wir darüber ab
stimmen. 
Ich beantrage Ihnen Ablehnung. 

M. Grassl, rapporteur: Je renonce a vous donner en detail les 
arguments de la commission contre la proposition de M. Haf
ner. D'ailleurs, M. Cavadini vous deja explique les difficultes 
qu'il y a a imposer les credits et les affaires bancaires normaux 
comme une consommation, qui n'en est pas une. Je me bor
nerai a corriger certaines affirmations de M. Hafner comme 
suit. 
Le fait de renoncer a l'imposition des operations bancaires 
touchant aux credits ne constitue certainement pas, Monsieur 
Hafner, un traitement de faveur pour les banques. Au con-

traire, les banques demeurent assujetties a l'impöt pour leurs 
inv~ements qui sont considerables. M. Hafner est aussi 
dans l'erreur quand il pretend que les banques ne sont pas 
soumises a l'impot sur la valeur ajoutee. Lorsque les banques 
fournissent des prestations, par exemple une gestion de for
tune, des conseils, etc. alles tombent, bien entendu, saus le 
coup de l'assujettlssement De plus, en raison du tarif propor
tionnel desormais attache aux impots directs, les banques 
contribuent, en fait, dans une mesure accrue, aux rentrees fis
cales de la Confederation. Enfin, il ne taut pas non plus oublier 
que l'ensemble du commerce des valeurs esttoujours soumis 
aux droits de timbre. · 
La commission vous invite donc a rejeter la propositlon de 
M. Hafner qui, bien que soutenue par six collegues, n'a ob
tenu en commission, que le seul vote de ce dernier. 

Bundesrat Stich: Zur Einleitung zuerst noch ein Wort zu Herrn 
Hafner RudoHwegen des Vorwurfs der mangelnden Sachlich
keit, Unsachlichkeit, oder wie immer er das gemeint hat, in be
zug auf den Vorsteuerabzug in der Landwirtschaft Sie sollten 
vielleicht Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe fbis lesen. Dort heisst 
es: «Verwendet der Steuerpflichtige in gleicher Weise Erzeug
nisse der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnerei oder des 
Weinbaus, die er von nicht steuerpflichtigen Unternehmen 
nach Buchstabe c Ziffern 2 und 3 bezogen hat, so kann er 
1,9 Prozent des Preises als Vorsteuer abziehen.» 
Die Landwirtschaft selber muss ihre Vorsteuern nicht weiter
verrechnen. Sie kann sie nicht weiterverrechnen. Aber derje
nige, der landwirtschaftliche Produkte aus dem Inland über
nimmt, kann in der Zukunft 1,9 Prozent bei der Steuer abzie
hen. Man könnte sagen, es sei also eine indirekte Subventio
nierung, wenn man nicht an den Vorsteuerabzug denkt. In 
Wirklichkeit bedeutetes einfach, dass man diese Verrechnung 
nicht exakt durchführt Es ist eine administrative Vereinfa
chung, damit man die Landwirtschaft nicht unterstellen muss. 
Aber es ist nicht richtig, dass man keine Vorsteuer abziehen 
kann. Das Problem würde genauso bestehen. Aber ich würde 
Ihnen das gerne einmal privat erklären. 
Zum Minderheitsantrag. Diese Frage studieren wir Schon min
destens 20 Jahre; die habe ich studiert, bevor ich in den Bun
desrat gewählt wurde, und ich kann Ihnen versichern, wenn 
ich diesen Vorschlag als tauglichen Weg angesehen hätte, 
hätte ich ihn dem Bundesrat und Ihnen vorgeschlagen. Aber 
wenn man nur das Zinsdifferenzgeschäft belasten könnte, 
könnten die Banken sogar noch mehr Vorsteuerabzug ma
chen, als sie bezahlen müssten, besonders weil auch alle Kre
ditgewährungen ans Ausland als Exportleistung steuerfrei wä
ren. Der Vorschlag ist nicht tauglich, das kann ich Ihnen versi
chern, sonst hätte ich ihn vorgeschlagen. 
Ich bitte Sie, den Antrag abzulehnen. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12.40 Uhr 
La seance est tevee a 12 h 40 
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Art. 9 Abs. 2 Bst. a Zlff. 18 (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Früh, Coutau) 
18. Der Steuer unterliegen im weiteren die marktfähigen bau
gewerblichen Leistungen, die von kantonalen und kommuna
len Werkhöfen für Ihre Gemeinwesen und von Werkstätten pri
vatwirtschaftlicher Unternehmen für den eigenen Bedarf die
ser Unternehmen erbracht werden; die Steuerpflicht tritt je
doch nur ein, wenn der Umsatz den Betrag von 1 Million Fran
ken im Jahr übersteigt. 

Art. 9 al. 2 let. a eh. 18 (nouveau) 
Proposition de la commisslon 
Majorite 
Rejeter la propositlon de la minorite 
Minorite 
(Früh, Coutau) 
18. Sont en outre soumis a l'lmpöt les travaux immoblllers 
susceptlbles d'etre offerts sur le marche, executes par les ser
vices des travaux publlcs des cantons et des communes pour 
la collectivlte et par les atellers des entreprises de l'economie 
privee pour les propres besolns de ces entreprises; toutefols, 
l'assujettlssement n'a lleu que si l'executlon de ces trav~ge
nere une valeur ajoutee et que leur ampleur depasse le mon
tant d'un million defrancs par annee. 

Früh, Sprecher der Minderheit: Als Präsident Nebiker vergan
genen Mittwoch die Sprache wiedergefunden hatte, beschwor 
er uns mit beredten Worten, doch endlich die Vorteile dieser 
Mehrwertsteuer zu akzeptieren. Herr Neblker, Sie tragen Eu
len nach Athen. Es wird Ihnen nicht gelingen, mich noch über
zeugter zu machen, als Ich es schon bin. Die Frage stellt sich 
nämlich nicht: Mehrwertsteuer oder Warenumsatzsteuer? Die 
Frage lautet: Wie soll eine Mehrwertsteuer ausgestaltet sein? 
Soll sie nur einen Satz kennen, zum Beispiel 6,2 Prozent? 
Oder soll es auch andere Sätze geben, zum Beispiel 1,9 Pro
zent bei Büchern, Lebensmitteln oder Medikamenten oder 
4 Prozent bei der Touristikbranche, wie vom Kollegen Blatter 
gefordert, und auch eine Berücksichtigung des Baugewer
bes? 
Herr Stucky hat Im Zusammenhang mit der direkten Bundes
steuer von «mit sich markten» gesprochen, und Frau Uchten
hagen hat unmissverständlich erklärt, dass im Bereich direkte 
Bundessteuer kein Markten mehr möglich sei. Bis hieher und 
nicht weiter, warderTenor. Ich möchteabertrotzdem markten 
und an meine Aussage der vergangenen Woche erinnern: Wir 
haben nicht nur zu beschliessen, sondern wir müssen marke
tlngmässlg für eine positive Stimmung sorgen, um dem ge
samten Paket zum Durchbruch zu verhelfen. Es geht bei die
sem Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer 18 um ein wettbe
werbspolitlsches Problem: um die berühmten gleich langen 
Splesse. 
Das Baugewerbe steht einem Wechsel von der Warenumsatz
steuer zur Mehrwertsteuer positiv gegenüber. Die Sache hat 
nur einen Haken: Gemeinden, Regionen und Kantone unter
halten Werkhöfe, die für ihre Gemeinwesen marktfähige bau
gewerbliche Leistungen erbringen. Auch von Werkstätten pri
vatwirtschaftlicher Unternehmen werden Leistungen für den 

Lµ 
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Eigenbedarf dieser Unternehmen erbracht Eine Unterstel
lung unter die Steuerpflicht ist ein Akt der Steuergerechtigkeit. 
Nachdem immer verlangt wird, die Europafähigkeit als Mess
latte zu nehmen, habe Ich mich des Problems etwas ange
nommen. Die 6. Richtlinie der EG sagt, dass die Mitgliedstaa
ten solche Leistungen fakultativ den Lieferungen oder den 
Dienstleistungen gegen Entgeld gleichsetzen und so der 
Steuer unterstellen können. Wie die Nachforschungen erge
ben haben, hat diese Unterstellung bisher noch keine Anhän
ger gefunden; dies scheint mir überhaupt nicht ausschlagge
bend zu sein. Das kann ja nicht unsere Europapolitik sein. In 
der EG wird eine Möglichkeit nicht benützt, eine Steuer zu er
heben. Deshalb verzichten wir auch darauf - obwohl sie wett
bewerbspoiitlsch begründet ist Die Tatsache, dass die Mög
lichkeit besteht, genügt mir. 
Zu meinem Antrag: Sie haben gesehen, dass in der Zwischen
zeit ein anderer Antrag auf Ihrem Pult erschienen ist, der ge
genüber dem ehemaligen Antrag auf der Fahne etwas abge
ändert wurde. Beim Vergleich stellen Sie fest: Es fehlt die Vor
aussetzung «wenn die Ausführung solcher Leistungen einen 
Mehrwert bewirkt». 
Ich bin zur Ueberzeugung gelangt, dass der Aufwand, diese 
Mehrwerte zu eruieren, zu gross Ist Es würde wahrscheinlich 
schlecht verstanden, wenn gerade das Gewerbe einen sol
chen administrativen Aufwand mit wenig Positivem auf der Ak
tivseite fordern würde. Ich höre schon den Kommentar von 
Herrn Bundesrat Stich .. 
Ich möchte auch nicht niedere Chirurgie betreiben; die kleinen 
Leistungen unterhalb einer Million Franken pro Jahr sollten 
nicht erfasst werden, d. h., dass die kleinen kommunalen 
Werkhöfe wahrscheinlich ausgenommen wären. 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich überwinden könnten, 
in dieser Steueivorlage auch wettbewerbspolitlsche Probleme 
zu beachten und die Voraussetzungen für die prlvatwirtschaft
lichen Unternehmen gleichzusetzen mit den staatlichen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zu diesem Antrag. 

Feigenwinter: Eines ist gewiss: Wenn Sie diesen Antrag Früh 
gutheissen, dann verletzen Sie die Systematik der Mehrwert
steuer auch unter europatauglichen Gesichtspunkten nicht. 
Man kann diesem Antrag stattgeben. Unsere Fraktion hat zwar 
die erste Fassung dieses Antrages abgelehnt, weil darin noch 
der Begriff «sofern ein Mehrwert entsteht» enthalten war. Aber 
man muss vielleicht auch referendumspolitlsche Ueberlegun
gen anstellen, um zu beurteilen, ob man diesem sachlich ver
tretbaren Antrag zustimmen kann. Das Baugewerbe hat be
kanntlich einer Erhöhung der Wust respektive der Mehrwert
steueransätze von 4,4 auf 6,2 Prozent, also Normalsteueran
sätzen, zugestimmt. Das Ist ein sehr grosses Entgegenkom
men dieser Gruppe und erleichtert die Akzeptanz dieses ge
samten Paketes. Es ist richtig, dass die öffentliche Hand - so
fern es sich um wettbewerbsfähige Leistungen handelt - im
mer in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft steht Eines Ist 
ebenso sicher: Die Leistungen, die die öffentliche Hand In ih
ren Werkhöfen, Unterhaltsequipen usw. erbringt-es geht hier 
nicht nur um Unterhalt, sondern tatsächlich um richtige Baulei
stungen -, sind wahrscheinlich die teuersten Leistungen, die 
in unserem Land erbracht werden; denn die öffentliche Hand 
hat bekanntlich gerade bei den Lohnkosten mit sehr viel höhe
ren Belastungen aus dem Lohngefüge heraus zu rechnen als 
die Privatwirtschaft. Bel der öffentlichen Hand - das Ist auch 
kein Geheimnis -wird nicht immer mit dem grossen Spargrif
fel gerechnet, sondern eher mit der grossen Kelle angerichtet 
Persönllch-wie gesagt, die Fraktion hat diesen abgeänderten 
·Antrag nicht mehr behandelt- könnte ich dem Antrag Früh zu
stimmen. Dadurch wird auch die Konsensfähigkeit dieses Pa
kets nicht in Frage gestellt. 
Persönlich möchte ich Ihnen deshalb empfehlen, dem Antrag 
stattzugeben. 

Blocher: Unsere Fraktion stimmt dem Antrag Früh zu. Es Ist 
wirklich nicht einzusehen, warum bei gewissen Betrieben -
seien das kantonale, kommunale Werkhöfe oder eigene Un
ternehmen, die für sich selbst bauen-die Mehrwertsteuer ent
fällt Wir sind der Auffassung, dass wir diesem Antrag aus wett-

bewerbspolitlschen Gründen zustimmen sollten. 'Die Mehr
wertsteuer hat heute einen relativ bescheidenen Satz- Siege
ben mir doch recht. Wenn in unserem Land In Zukunft höhere 
Steuern nötig sein werden, dann muss die Mehrwertsteuer er
höht werden und nicht die direkte Bundessteuer-mindestens 
wenri wir unseren eigenen Verlautbarungen getreu sein wol
len. Dann fällt die Wettbewerbsverzerrung ins Gewicht; darum 
sollten wir dem Antrag Früh zustimmen, der sowohl die kanto-

. nalen und kommunalen Betri~be, als auch die Werkstätten pri
vatwirtschaftlicher Unternehmen einbezieht. 

Neblker, Berichterstatter: Auf den ersten Blick scheint einem 
der Antrag Früh sehr verständlich, urid aus wettbewerbspoliti
schen Gründen könnte man ihm wie Herr Feigenwinterzustim
men. Aber so einfach ist die Sache nicht Wenn Sie den Antag 
Früh richtig durchlesen, stellen Sie fest, dass er aus zwei Tei
len besteht: Der erste Teil bezieht sich auf Leistungen von 
Werkhöfen im Bereiche der Gemeinwesen, also von Gemein
den, Kantonen usw. Der zweite Teil des Antrags Früh bezieht 
sich auf private Werkstätten, die privaten Unternehmern gehö
ren. Das sind also interne Werkstätten, die Leistungen für pri
vate Unternehmen erbringen. Ich nehme unterschiedlich Stel
lung zu diesen beiden Anliegen von Herrn Früh. 
Zuerst geht es um Leistungen von Werkhöfen, von Gemein
den usw. an das Gemeinwesen selbst. Diese Leistungen ste
hen zweifellos zum Teil in Konkurrenz zu privaten Unterneh
men, die gleiche Arbeiten auch ausführen können. Im ur
sprüngllchen Minderheitsantrag wurden diese Leistungen nur 
der Steuerpflicht unterstellt, wenn gleichzeitig ein Mehrwert 
geschaffen wurde. Jetzt sollen alle Leistungen erfasst werden, 
auch dann, wenn kein Mehrwert geschaffen wird. Also z. B. 
auch Schneeräumung durch einen Werkhof- eine durchaus 
übliche Leistung. Wenn das einen grossen Umfang annimmt
die Schneeräumung kann in einem Winter wie diesem natür
lich sofort eine Million Franken ausmachen-, müsste der kan
tonale Werkhof intern seinem Kanton die Mehrwertsteuer ver
rechnen, genau gleich, wie wenn der gleiche Kanton einem 
privaten Unternehmen die ganze Schneeräumung aufgetra
gen hätte. Der revidierte Antrag von Herrn.Früh bringt hier eine 
wesentliche Erweiterung der Steuerpflicht Während der ur
spüngliche Antrag· von Herrn Früh quantitativ relativ wenig 
ausgelöst hätte-er hätte etwa SO Millionen Franken mehr ein
gebracht, also nicht weniger, sondern mehr -, hat nun der 
neue Antrag w~ntli~h höhere Erträge zur Folge, nämlich 70 
bis 100 Millionen Franken mehr, indem eben diese Gemein-

. den für ihre eigenen Werkhöfe nun steuerpflichtig würden~ Das 
Ist allerdings nur die eine Seite. 
Die andere Seite ist die: Wenn die kommunalen und kantona
len Werkhöfe für die Leistungen gegenüber ihren eigenen Ge
meinwesen steuerpflichtig sind, dann können sie natürlich 
auch die Vorsteuern abziehen. Jetzt wird's kompliziert: Diese 
Werkhöfe leisten nun natürlich nicht nur steuerpflichtige Auf
gaben gegenüber ihren Kantonen; sie leisten - gemäss An
trag Früh - gleichzeitig auch nichtsteuerpfllchtlge Leistungen 
für ihre Kantone; das Strassenwischen beispielsweise, die Be
sorgung der Beleuchtung oder ähnliches. Das ist auch nach 
dem Antrag Früh unbestritten. Somit erbringt der gleiche 
Werkhof steuerpflichtige Leistungen und nlchtsteuerpflichtlge 
Leistungen. Das bedingt, dass er seine Vorsteuern prozentual 
aufteilen muss, wenn sie nicht direkt zugewiesen werden kön
nen. Beispielsweise könnte man den Teerbelag für die Erstel
lung einer Strasse direkt diesem Strassenauftrag gegel'.lüber'
stellen, und diese Vorsteuern könnten in Abzug gebracht wer
den. Aber die Strassenbaumaschine ist in einem Werkhof ein
gestellt. Also sollte die Steuer auch noch auf dem kleinen 
Bruchteil dieses Werkhofes verrechnet werden können. Das 
gibt unnötige Abgrenzungsschwierigkeiten. Es wird für die 
kantonalen und kommunalen Werkhöfe sehr, sehr kompli
ziert, die richtige Steuerausscheidung zu machen. 
Ein weiterer Punkt, der gegen den Antrag Früh angeführt wer
den kann, ist der, dass die Leistungen des Werkhofes gar nicht 
so genau bemessen werden können. Wer sagt eigentlich, wie 
teuer der eigene Werkhof z. B. ein Strassenstück baut? Das ist 
eine Rechnung, die intern stark manipuliert werden kann. Es 
wäre dem Werkhof ein Kleines zu sagen: Ich offeriere minde-
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stens um 6 oder 7 Prozent billiger, dann bin ich auch mit der 
Steuer den Privaten gegenüber noch konkurrenzfähig. Das ist 
nicht einfach erfassbar. Der Werkhof ist ja nicht etwas Frem
des, sondern er untersteht in der Regel dem gleichen Gemein
derat oder Regierungsrat, und deshalb ist es ohne weiteres 
möglich, die Leistung dieses internen Unternehmens so zu 
bemessen, dass sie auf jeden Fall konkurrenzfähig ist mit einer 
Leistung, die von Dritten erbracht werden kann. Weil.das na
türlich nicht gegen Rechnung erfolgt, sondern im Rahmen ei
ner Kalkulation, ist die Preisdifferenz der eigenen Werkhöfe 
viel, viel grösser, als es eine Steuerbelastung bewirken kanA. 
Die Steuerbelastung wird sicher den Ausschlag nicht geben. 
Den Ausschlag dafür, dass eine Leistung durch eigene Werk
höfe ausgeführt wird, gibt in der Regel nicht die Preisfrage. 
Herr Feigenwinter hat das richtig gesagt: In der Regel sind die 
Bgenleistungen des staatlichen Unternehmens teurer als die 
privaten Leistungen. In den meisten Fällen ist es eine Termin
frage oder eine Frage der Auslastung dieses Werkhofes, die 
den Ausschlag gibt: Es kann zusätzliche Arbeit geleistet wer
den in Leerzeiten usw. Die Kriterien, ob die Arbeit selbst aus
geführt werden muss oder ausgegeben wird, sind also ganz 
andere. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass alle Lei
stungen und Lieferungen von staatlichen Unternehmen, also 
Gemeinden, an Dritte der Mehrwertbesteuerung unterliegen. 
Auch das könnte ja eine Wettbewerbsverzerrung zur Folge ha
ben. Aber der Antrag Früh bezieht sich nur auf die internen Lei
stungen. 
Zum zweiten Teil des Antrages Früh: Darin möchten Herr Früh 
und Herr Coutau auch die Werkstätten privatwirtschaftlicher 
Unternehmen der Steuerpflicht unterstellen, wenn sie für den 
eigenen Bedarf produzieren. Das wird tatsächlich kompliziert. 
Wenn eine Fabrik oder eine chemische Industrie eine eigene 
mechanische Werkstätte hat, die in grösserern Umfang bei
spielsweise chemische Reaktoren herstellt und ausbaut-und 
das Ist normal, alle grossen Industrien haben eigene Werkstät
ten-, dann müssen diese eigenen Werkstätten Ihrem eigenen 
Arbeitgeber gegenüber eine Mehrwertsteuer belasten. Nun 
aber wird das Unternehmen selbst diese Steuer, die Ihm von 
der eigenen Werkstätte belastet worden ist, wieder als Vor- -
steuer abziehen! Also der Ertrag ist null, es wird nur hin und 
her gerechnet Die Vorsteuer wird im gleichen Umfang, wie sie 
belastet worden ist, wieder in Abzug gebracht. 
Ich glaube, der zweite Teil des Antrages Früh ist allein schon 
deswegen nicht akzeptlerbar, weil er einfach ein zusätzliches 
Verrechnen ohne Steuerertrag mit sich bringt. Er trägt auch 
nicht zur Wettbewerbsneutralität bei. Ich verstehe nicht, dass 
ausgerechnet die Kreise, die das Mehrwertsteuersystem als 
kompliziert empfinden, noch eine zusätzliche Steuer mit Null
ertrag einführen möchten. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag Früh abzulehnen. Die 
Kommission hat mit 11 zu 2 Stimmen Ablehnung empfohlen. 

M. Grassl, rapporteur: La proposition de minorite Früh est 
interessante a premiere vue. En effet, alle veut supprimer les 
distorsions de concurrence decoulant du falt qua, selon le 
droit actuel, les prestatlons offertes sur le marche et effectuees 
pour les besolns propres des centres d'entretlen des cantons 
et des communes ne sont pas frappees de l'impötsur le chiffre 
d'affalres, tandis qua les prestatlons fournies par les entrepri
ses privees sont entierernent irnposees. 
On relevera tout d'abord a ce sujet qua les centres d'entretlen 
remplissent un mandat legal qui ne saurait etre assume dans 
toute son ampleur par des entreprises de constructlon pri
vees. De plus, la questlon de savoir si un mandat doit etre ad
juge a un entrepreneur de l'exterieur ou s'il est rempli par 
l'entreprise publique elle-meme ne depend pas uniquement 
des couts. Certaines considerations d'exploitation, par exem
ple la garantie du bon fonctlonnement, 24 heures sur 24, d'un 
service de piquet pour les travaux d'entretlen et de reparation, 
un degre d'utllisation optimale des investlssements, ou bien 
des raisons inherentes au secret, peuvent jouer un röle tout 
aussi important. Dans tous ces cas, une imposition des presta
tlons ne pourrait rien changer a la situation actuelle. 
La propositlon originale de M. Früh contenait la conditlon que 
l'execution aurait du generer une valeur ajoutee. On ne l'a pas 

prise en consideration etant donne la difficulte de determiner 
l'accroissement de la valeur. D'ailleurs, alle n'aurait eu qua 
des consequences financieres limitees: des recettes supple
mentaires pour 15 millions et environ une centaine de nou
veaux contribuables. 
Quanta la nouvelle proposition, alle serait reallsable, mais las 
consequences financieres seraient plus lourdes. II faudrait 
compter de 70 a 100 millions de recettes supplementaires et 
de 800 a 1000 nouveaux contribuables. Cela est du au faltque 
les prestatlons effectuees pour las besoins propres sont ega
lement imposees, c'est-a-dire des travaux comme le deblaie
ment de la neige, le nettoyage des immeubles, etc. 
Ce genre d'lmposition est tout a falt etrange a la nature d'un 
impöt sur le chiffre d'affalres. Las problemes qui decoulent de 
ta determination de l'lmpöt antlcipe a dedulre ne sont pas ne
gligeables puisque tes collectivites publlques pourralent be
neficler de ta deductlon de l'impöt paye tors de la constructlon 
des lmmeubles, des entrepöts et des routes. 
La commisslon a examlne ta premlere proposition de M. Früh, 
et, par 11 voix contre 2, eile vous invite a la rejeter. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, den Antrag Früh/Coutau abzu
lehnen. Es geht, wenn der Mehrwert eine Million Franken über
steigt, um die Unterstellung von marktfähigen baugewerbli
chen Leistungen, die von kantonalen und kommunalen Werk
höfen für Ihre Gemeinwesen und von Werkstätten privatwirt
schaftlicher Unternehmen für den Eigenbedarf erbracht wer
den. 
Ich begreife durchaus, dass sich eine Branche für das eigene 
Portemonnaie, für ihre eigenen Interessen wehrt. Ich glaube 
aber nicht, dass die Nichtbesteuerung der Eigenleistungen 
Wettbewerbsverzerrungen zur Folge hat, und zwar aus dem 
einfachen Grund, weil das Baugewerbe heute mit etwa 
270 Millionen Franken Taxe occulte betastet ist. Die Erhöhung 
des reduzierten Satzes von 4,65 Prozent auf 6,2 Prozent ergibt 
eine Belastung von 165 Millionen Franken, d. h. mit der Mehr
wertsteuer wird das Baugewerbe ohnehin um etwa 100 Millio
nen Franken entlastet. Es gibt also - glaube ich - keinen 
Grund, komplizierte Uebungen durchzuführen, um die Admi
nistration aufzublähen - und das wäre die logische Folge die
ses Antrags! 
Sie wissen und haben gesehen: Man schätzt, dass dieser An
trag vielleicht etwa 50 Millionen Franken mehr einbringen· 
könnte, wobei aber sogleich beizufügen Ist, dass es sich nur 
um sehr grobe, rudimentäre Schätzungen handeln kann, weil 
diese Leistungen heute nirgendwo ausgeschieden und abge
rechnet werden. Es gibt keine Unterlagen, die es ermöglichen 
würden, eine exakte Schätzung vorzunehmen. 
Es ist etwas grotesk, wenn man bei privaten Unternehmungen 
die baugewerblichen Leistungen unterstellt, jedoch nicht alle 
andern Leistungen, die ebenfalls für den Privatbetrieb er
bracht werden. Die Bgenlelstungen sind heute nicht unter
stellt, in keinem Fall, weil das dem System der Mehrwertsteuer 
grundsätzlich widerspricht. Im Prinzip kann man die Vorsteuer 
abziehen und müsste also eine Rechenoperation durchfüh
ren, die letzllch nichtsehrviel einbringt. 
Hinzu kommt auch ein anderes Argument: Persönlich glaube 
Ich nicht, dass es richtig ist, wenn nun der Bund expressis ver
bis die Kantone und die Gemeinden der Steuerpflicht zusätz
lich unterstellt, sie also zu Abrechnungspfllchtlgen macht und 
sie alt das, was sie hier leisten-Schneeräumung, Strassenrei
nlgung usw.-, ausweisen müssen. Hinzu kommt, dass minde
stens heute nach dem Warenumsatzsteuergesetz die Baurei
nigung beziehungsweise die Hausreinigung an sich auch eine 
Leistung des Baugewerbes wäre. Wenn also eine Firma durch 
eigene Angestellte diese Leistungen vollbringt, dann wäre sie 
wieder steuerpflichtig. Es kann ja nicht der Zweck eines neuen 
Steuergesetzes sein, die Sache möglichst kompliziert zu ma
chen und zu erreichen, dass die Kantone und die Gemeinden 
sagen: Das lassen wir uns nicht gefallen. Sie tun also dieser 
Vorlage sicher keinen Dienst, wenn Sie versuchen, das hinein
zubringen, und die Mehreinnahmen sind In diesem Fall sicher 
nicht von sehrgrosser Bedeutung. 
Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag Früh/Coutau abzuleh
nen. 
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Abst/mmung-Vote 

' Für den Antrag der Mehrheit 
. Für den Antrag der Minderheit 

Art. 9 Abs. 2 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 9 al. 2 let. b 
Proposition de la commlS;slon 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Angenomme,:,-Adopte 

Art. 9 Abs. 2 8st. C 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Neuenschwander 
Zlff. 1 

74Stimmen 
56Stimmen 

1. l:lntemehmen mit einem jährlichen Gesamtumsatz nach 
Buchstabe a von nicht mehr als 100 000 Franken, ••.. 

Art. 9 al. 2 let. c 
Proposition de 1a commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Neuenschwander 
Ch.1 . 
1. les entreprlses dont le chlffre d'affalres annuel selon la let
tre an'estpassuperieura 100 ooofrancs; .... 

Ingress, Zlff. 1 bis, 2-5-Preambule, eh. 1 bis, 2-5 
Angenommen-Adopte 

Zlff. 1 - Ch. 1 

und Nebenerwerbsbetriebe, das ist unbestritten. Mit 1hr wird 
auch die Zahl der steuerpflichtigen Unternehmen erheblich re
duziert. Mit dem Antrag Neuenschwander, der die Freigrenze 
von 75 000 gemässAntrag der Kommissionsmehrheit und des 
Ständerates auf 100 000 Franken anheben möchte, würden 
etwa 8000 steuerpflichtige Betriebe weniger abrechnen müs
sen. Es ergäbe sich ein Steuerausfall von etwa 25 Millionen 
Franken. Die Auswirkungen sind vom finanziellen Gesichts
punkt aus nicht erheblich. 
Trotzdem beantragt Ihnen die Kommission, bei 75 000 Fran
ken zu bleiben. Eine Anhebung der Steuerfreigrenze - auct:i 
höhere Grenzen haben wir geprüft -würde dort zu Steuerun
gerechtigkeiten führen, wo die Steuergrenze gerade erreicht 
oder gerade nicht erreicht würde. Bei 100 000 Franken Frei
grenze und einem Steuersatz von 6,2 Prozent kann das Steu
ersprünge bis zu 6000 Franken ausmachen, die man, je nach 
Umfang eines allfälligen Vorsteuerabzuges, bezahlen oder 
nicht bezahlen muss. 
Die Steuerbefreiung ist auch nicht nur von Vorteil; Unterneh
men, die von der Steuerpflicht befreit sind, können ihre Vor
steuem · nicht in Abzug bringen. Im Ausland liegen deshalb 
Steuerfreigrenzen wesentlich tiefer als 75 000 Franken, ent
sprechend den höheren Steuersätzen. 
Ich möchte aber auf die nächste Ziffer verweisen. In Ziffer 1 bis 
wird das Problem von Herrn Neuenschwander gelöst. Unter
nehmen bis zu 250 000 Franken Umsatz sind auch nicht steu-

, erpfllchtig, sofern ihr Steuervorteil nicht 4000 Franken über
schreitet. Alle Unternehmen, die Sie erwähnt haben, fallen 
wahrscheinlich unter die 250 000-Franken-Grenze, aber nur 
diejenigen, bei denen der Steuervorteil nicht zu gross ist. 
Ich beantrage Ihnen also auch hier, der Kommission zuzustim
men. 

M. Grassl, rapporteur: Je suis tres sensible a la proposltlon de 
M. Neuenschwander, l'ayant presentee personnellement en 
commisslon. Repoussee par9 volxcontre 7,je me rallie acette 
declslon. 
Apres avoir mleux examine la situation a l'aide des chlffres de 

Neuenschwander: Ich kann mich kurz fassen: Bel den Unterr l'adminlstration, j'ai ete convaincu qu'II ne serait pas souhaita-
nehmen mit nicht mehr als 100000 Franken Jahresumsatz bled'allerau-deladelallmltede75000francspourlesralsons 
muss man richtigerwelse von Kleinstbetrieben beziehungs- · suivantes. 
weise von Nebenerwerb sprechen. Ich denke da an Heimar- Premierement, l'exemption procure, a qul n'est pas contrlbua-
belten Im kunstgewerblichen Bereich, Kleinläden, Marktfah- ble, un avantage flscal par rapport a son concurrent assujetti. 
rer, Töpfereien, Schnltzerelwerkstätten und Saisonbetriebe. Des lors, il faut etabllr quel avantage fiscai est encore tolerable 
Im Nachtrag zur Botschaft wird ja nochmals deutlich auf die du point de vue de la concurrence et c'est une question d'ap-
Erhebungswlrtschaftllchkelt hingewiesen. In der Beilage 1 er- preciation. Dans le projet en dlscussion, il a ete fixe a 
wähnt der Bundesrat, dass durch die unter Artikel 9 Litera c 4000 francs par annee; ainsi, on obtient la limlte de du chlffre 
befreiten Gruppen kein namhafter Steuerausfall entsteht. Im d'affalres propose de 75 000 francs. Cette limlte perrnet de ne 
weiteren haben all die steuerbefreiten Betriebe keine Mögllch- pas depasser l'avantage fiscai maximum dans les secteurs 
kalt, die Vorsteuer in Abzug zu bringen. Bleiben wir beim An- · d'activlte dont les achats greves d'lmpöts sont peu importants, 
trag der Kommission und des Bundesrates, bei 75 000 F~- . c'est-a-dlre de l'ordre de 10 a 20 pour cent, comme· c'est le 
ken, so wird ein Administrationsaufwand betrieben, der grös- cas, par exemple, des coiffeurs. 
ser ist als der Nutzen. ZUdem kennen wir die Buchhaltungs- Deuxiemement, avec un chlffre d'affalres annuel de 
pfllcht, die mit' einem Umsatz von 100 000 Franken obligate- 100 000 francs, comme le propose M. Neuenchwander, 
rlsch wird. Hier frage Ich Herrn Bundesrat Stich, ob die Be- l'avantage fiscal de celui qui n'attelnt pas cette limlte sur celul 
triebe mit 75 000 Franken Umsatz neuerdings buchhaltungs- qui la depasse de peu, seralt de 5332 francs, solt un tiers de 
pflichtig werden, oder wie soll die Erhebung erfolgen? Das Ist plus. Aussl seduisant qua cela peut paraitre, la llbre concur-
eln Grund mehr, meinen Antrag auf 100 000 Franken zu stet- rence entre ceux qui atteignent ce chlffre d'affalres - ce sont 
len. Stimmen Sie meinem Antrag zu, auch wenn Herr Bundes- les contrlbuables - et ceux qui ne l'atteignent pas - les non-
rat Stich Gegenargumente ins Feld führen wird, vor allem In contrlbuables-s'y oppose. II an va donc de la justlce fiscale. 
bezug auf Abgrenzungen. Es geht hi~rzum einen um die Kate- Troisiemement, je voudrals aussi faire remarquer a 
gorle von kleinen Einkommen, und zum anderen müssen wir M. Neuenschwander que la disposltlon 1 bis dlspense l'entre-
auch daran denken,.dass wir- bis das neue Steuergesetz In prise de l'lmpöt dont le chiffre d'affalres total est superieur a 
Krafttreten soll -eine Geldentwertung In Betracht ziehen müs- 75 000 francs, lorsque cet avantage fiscal ne s'eleve pas a plus 
~n. Ich glaube, wir wollen Ja. dass das Gesetz wieder längere de 4000 francs. Toutefois la limlte superieure du chlffre d'affal-
Zelt Bestand hat. res ne dolt pas depasser les 250 000 francs. 
Herr Bundesrat Stich, Sie haben vorher gesagt, wir wollen Les deux dlspositlons combinees, le chlffre 1 et le chlffre 1 bis, 
keine komplizierten, sondern möglichst elnfa9he Steuerge- fixent ensemble les exemptions en faveur des petltes et 
setze. Deshalb bitte Ich Sle,·meine Damen und Herren, mel- moyennes entreprises: les artisans, les magasins de detail, 
nem Antrag zuzustimmen. etc. SI l'on y ajoute la faculte de s'assujettir volontalrement a 
Neblker, Berichterstatter: Aehnllch wie bei der Warenumsatz
steuer wird bei der Mehrwertsteuer elne Freigrenze festgelegt 
Unter dieser Freigrenze sind alle Unternehmen nicht steuer
pflichtig. Die Freigrenze bedeutet eine Erleichterung für Klein-

l'lmpöt afln de pouvoir dedulre la charge prealable grevant 
leurs achats, nous voyons que ces petltes et rnoyennes entre
prlses dlsposent de nombreux moyens pour se defendre. A ti
tre d'lnforrnation, les llmltes du chlffre d'affalres se sltuent dans 
la Communaute europeenne en moyenne a molns de 
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10 000 francs, a l'exception de l'Allemagne avec avec 
21 000 francs de l'lrlande avec 58 000 francs, la Grande-Bre
tagne avec s1' 000 francs. Tandis que la Belgique et l'ltalie ne 
connaissent pas de tels seuils d'assujettissement. 
Je suis donc convaincu de 1a justesse de la dispositlon que 
nous vous proposons et je vous recommande de refuser la 
propositlon de M. Neuenschwander qui se solderait par ~ne 
perte flscale de 25 millions et une exoneration pour.environ 
8300 contrlbuables. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, auch diesen Antrag Neuen
schwander abzulehnen. Er hat z.war durchaus recht, dass er 
sich für einfache und unkomplizierte Steuern einsetzt, beson
ders dann wenn sie nichts einbringen. Aber mindestens 
ebensosehr liegt mir am Herzen, dass die Steuern einigermas
sen vernünftig und gerecht sind. Das spricht gegen diesen An-

trag. 1 s· test. dass · · Wenn Sie die Fahne anschauen, stel en 1e wir eine 
Ziffer 1 bis haben, die sagt. dass die Unternehmer mit einem 
Jahresumsatz nach Buchstabe a bis zu 250 000 Franken steu
erfrei werden, sofern nach Abzug der Vorsteuer der Steuerbe
trag regelmässig nicht mehr als 4000 Franken ausmacht Das 
spielt bei 75 000 Franken auch eine Rolle. Wenn jemand dar
unter liegt und effektiv eine Steuer von 3999 Franken hat, dann 
ist er nicht steuerpflichtig. Wenn er aber mehr als 75 000 Fran
ken Umsatz erzielt und der nach Abzug der Vorsteuer zu zah
lende Steuerbetrag mehr als 4000 Franken ausmacht, dann ist 
er steuerpflichtig. 
Hinsichtiich der Festlegung der Grenze ist zu sagen: Jede 
Grenze im Steuergesetz hat etwas WIiiküriiches an sich, das ist 
nicht zu bestreiten. In der Kommission wurden alle möglichen 
Varianten diskutiert; man hat auch überprüft, welche Möglich
keiten im Ausland eingesetzt werden. Man hat aber gesehen, 
dass es letztlich keine besseren Lösungen gibt, als eine 
Grenze bei 75 000 Franken festzulegen. Geht man auf 100 000 
Franken würde dieser Differenzbetrag entsprechend grösser, 
wenn nl~ht Ziffer 1 bis bestehen würde. Aber mehr Gerechtig
keit schaffen Sie damit nicht, ganz im Gegenteil! 
Deshalb sollten Sie diesen Antrag ebenfalls ablehnen. Wenn 
man mit dem Ausland vergleicht, muss man eines zugeste
hen: dass wir wahrscheinlich nicht zu tief gegangen sind und 
nicht zuwenig vorgeschlagen haben. Wir haben die Grenze 
nicht zu tief, sondern zu hoch angesetzt. Im Ausland liegt die 
Mindestumsatzgrenze im Durchschnitt um einen Drittel tiefer 
als der Betrag, den wir Ihnen vorschlagen. Das hängt damit 
zusammen dass das Ausland höhere Steuersätze hat Des
halb wird d~r Steuerbetrag wesentlich höher. Ich würde jetzt 
nicht sagen, Sie müssten hier schon auf allfällige spätere Er
höhungen In Anpassung an die EG rechnen. Aber wir sind tat
sächlich sehr sehr weit gegangen, und Sie sollten nicht dar
über hinausg~hen. Mit 100 000 Franken ist ohnehin Buchfüh
rungspflicht für alle Betriebe gegeben, ob sie das in einer ei~
fachen Buchhaltung mit Aufbewahrung der Belege oder ob sie 
das fachmännisch machen; das spielt keine besondere Rolle. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Er wird nicht zu mehr 
Gerechtigkeit, sondern nur zu mehr Neid innerhalb des Ge
werbes führen. 

Abstimmung-Vqte 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Neuenschwander 

Art. 9 Abs. 2 Bst. d 
Antrag der Kommission 
Ziff. 1-3 

2 ..... erbrachten Leistungen, 
(Rest der Ziffer streichen) 

76Stimmen 
42Stimmen 

3. die mit der Ausfuhr oder Durchfuhr von Waren zusammen
hängenden Dienstleistungen, 

Ziff. 4 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Hafner Rudolf) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber:_ 

.::.·Futtermittel, Silagesäuren, Streuemittel, 
(Rest streichen) 
- Medikamente, 

Art. 9 al. 2 let. d 
Proposition de la commission 
Ch.1-3 

2 ..... destlnees a l'etranger, 
(Biffer le raste du chlffre) 
3. Les prestatlons de services qui vont de pair .... 
Ch.4 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Hafner Rudolf) 
Adherer au projet du Conseil federal, mais: 

.::.·fourrages, acides pour l'ensilage, litieres 
(Biffer le raste) 
- medicaments, 

Ingress, Ziff. 1-3-Preambule, eh. 1-3 
Angenommen-Adopte 

Ziff. 4- Ch. 4 

Hafner Rudolf, Sprecher der Minderheit: Es geht hier um die 
· Freiliste die bisher aus sozialpolitischen Gründen bestanden 

hat weii man die Güter des lebensnotwendigen Bedarfs, wie 
Lebensmittel Getränke, Zeitungen, Zeltschriften, Bücher 
usw., nicht besteuem wollte. Es war aus sozialpolitischen 
Gründen gerechtfertigt. dass man diese lebensnotwendigen 
Waren nicht besteuert hat 
Es ist weiter so, dass -wenn man von der Europakompatibili
tät dieses Gesetzes sprechen will - insgesamt fünf Länderei
nen Nullsatz haben: Belgien, Dänemark, Irland, Portugal und 
England. 
Wenn Sie nun diese Frelllste aufheben, dann werden Sie zu
mindest sozialpolitisch in diesem Bereich unter den Level die
ser fünf Länder gehen. Die Ausmerzung der Taxe occuite hat 
man ja immer damit begründet, dass sie eine ungerechte 
Steuer sei, sie müsse weg. Wenn Sie jetzt einen Satz von 
1,9 Prozent einsetzen, werden diese Güter zusätzlich belastet 
Das macht - gemäss Steuerverwaltung - einen Betrag von 
480 Millionen Franken aus. Bundesrat Stich hat uns ja im Zu
sammenhang mit dem Antrag Rychen erklärt, mit diesem Fi
nanzpaket werde der kleine Mann getroffen. 
Herr Bundesrat Stich, es würde interessieren, ob Sie in dieser 
Sache ähnlich argumentieren würden. Man darf wohl anneh
men, dass dies nicht der Fall wäre. Sie haben aber letzte Wo
che im Zusammenhang mit dem Finanzpaket klar demon
striert, dass Sie keine Verbesserungen dieser Finanzvorlage 
wollen. Wir fügen uns diesem Faktum, und wir ziehen darum a 
contrecoeur unseren Antrag zurück. 

Präsident Herr Hafner zieht seinen Antrag zurück. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposit/on de 1a majorite 

Art. 9 Abs. 2 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Ingress 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

4.5 
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ZJff. 1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Uchtenhagen, Bodenmann, David, Grass!, Jaeger, leuenber
ger-SOlothum, Züger) 
1 ..... 
- Futtermittel, Silagesäuren, Streuemlttel, 
(Rest streichen) 

ZJff. 2 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ZJff. 3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Blatter, Cavadlnl, Früh, Reimann Maximilian) 
3. 4 Prozent auf gastgewerbllchen Leistungen währ~nd 5Jah
ren nach Inkrafttreten der Ausführungsbestimmungen zu dJe
sem Beschluss; 

Antrag Luder 
ZJff. 1 
1. 1,9 Prozent und ist zweckgebunden für Direktzahlungen an 
die Landwirtschaft auf den Umsätzen .••• 
- Ess- und Trinkwaren .... 
-Vieh .... 
-Getreide .. .. 
- Sämereien ... . 
- Futtermittel .• :. 
1,9 Prozent ohne Zweckbindung auf 
- Medikamente, 
- Zeitungen •••• 

Art. 9 al. 2 lel e 
Proposition de Ja commission 
Preambule 
Aclherer a la decision du Conseil des Etats 

Ch.1 
Majorite 
Adherer a ladecislon du ConseH des Etats 
Mlnorite 
(Uchtenhagen, Bodenmann, David, Grass!, Jaeger, leuenber
ger-Soleure, Züger) 
1 ..... 
- fourrages, acldes pour l'ensilage, lltleres, 
(Blffer le reste) 

Ch.2 
Aclherer a la decision du Conseil des Etats 

Ch.3 
Majorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Blatter, Cavacllni, Früh, Relmann Maximilian) 
3. A 4 pourcent pour les prestatlons de l'hötellerie et de 1a res
tauratlon durant les 5 premleres annees des l'entree en vi
gueur des dlsposltlonsd'~ecutlon du Jriser:itarrAte; 

Proposition Luder 
Ch.1 
1. A 1,9 pour cent (le produit etant affecte aux paiements di
rects a l'agriculture) sur les transactlons .... 
- produits comestlb1es .... 
-betail .... 
- cereates .... · 
- sernences ..•. 
- fourrages .... 

A 1,9 pour cent (sans affectatlon speciale du procluit) sur les 
- medlcaments, 
-joumaux .••. 

Ingress, zm. 2-Preambule, eh. 2 
Angenommen-Adopte 

ZJff. 1-Ch. 1 

PrisJdent: Herr Luder hat seinen Antrag zurückgezogen. 

Frau Uchtenhagen, Sprecherin der Minderheit Eine Vorbe
merkung: Der Minderheitsantrag ist kein Bestandteil des Eini
gungspaketes. Ich hatte uisprüngllch.beantragt, die Freiliste 
beizubehalten - den Antrag, den Herr Hafner vorhin vertreten 
hat-,aberimVerlaufderBnigunghabenwirdaraufverzichtet, 
die Freiliste aufrechtzuerhalten. 
Der Antrag, den wir Ihnen unterbreiten, ist sehr knapp mit 
9zu 10 Stimmen abgelehnt worden, und es geht eigentlich 
mehr darum, hier eJn·Zeichen zu setzen oder vielleicht umge
kehrt kein falsches Zeichen zu setzen. 
Für die ehemalige Freiliste wird eie reduzierte Mehl'Wertsteuer 
von 1,9 Prozent eingeführt. Vom Ständerat wurden da schon 
gewisse Abstriche für Seifen und Waschmittel gemacht, die 
heute zum Tet1 eher Luxusbedarf sind. 
Wir beantragen Ihnen nun, dass man nur Futtermittel, Sßage
säuren und Streuemlttel zum reduzierten Tarif besteuert, nicht 
aber die Düngemittel und die Pflanzenschutzstoffe. Es geht 
letztllch einfach darum, dass wir-nun ganz klar Zeichen auch 
für die Landwirtschaftspolitik setzen müssen, und z.war ein
deutige Zeichen. Seim Bundesrat liegt jetzt eine Botschaft, die 
vorsieht, dass man diese Produkte mit einer zusätzlichen 
Steuer. mit einer Art Lenkungssteuer, verteuert, weil - Ich 
glaube; das haben auch dte Bauern eingesehen - unsere 
landwirt:schaft nicht mehrweiter so intensiy betrieben werden 
kann. Die Landwirtschaft hat in den letzten 15 Jahren ihre Er
träge mehr als verdoppelt Es werden zu viel Pflanzenschutz
mittel eingesetzt, die dann wieder Umweltprobleme auslösen, 
den Boden und das Wasser kaputtmachen. Auch die Ueber
düngung fuhrtzu.Gewässerverschmutzung und zu neuen Ko
sbm. Und dlewahnsinnige Steigerung der Produktivität hatzur 
Folge, dass wirdleUeberschüsse dann wi~ mit Geldern 
verwerten müssen. . 
Ich finde es nicht ganz korrekt, dass man hier quasi die Steuer 
18Cluzlert, aber -gleichzeitig eine Botschaft vorbereitet, die 
diese Produkte mit einer Lenkungssteuer verteuern soll. Ich 
glaube, es wäre slnnvotl, ganz konsequent zu sagen, dass 
eben Düngemittel und Pflanzenschutzstoffe Bestandteil einer 
Intensiven Landwirtschaft sind, die uns - und nicht zuletzt die 
Bauem selber- in eine Sackgasse geführt hat, und dass man 
hier ein Zeichen setzen sollte und diese beiden Produkte nicht 
mit dem reduzierten Satz besteuert, sondern mit dem Normal
satz. 
ich bitte Sle, dem Antrag der Minderheit zu folgen. 

Neblker, Berichterstatter: Im Namen der allerdings knappen 
Mehrheit der Komm1ssion beantrage ich Ihnen, den Antrag 
Uchtenhagen abzulehnen. Man muss sich darüber im klaren 
sein: Düngemittel, Pflanzenschutzmittel U9". sind Produk-

. tlonsmtttel der Landwirtschaft, und wenn man diese Produk
tionsmittel verteuert, verteuern sich entweder die landwirt
schaftlichen Produkte oder, wenn das am Markt nicht reafislert 
werden kann, wird das Einkommen der Bauern geschmälert. 
Beides wollen wir ja nicht bewirken. Mit dem Sondersatz von 
1,9 Prozent ergibt sich gegenüber dem heutigen Zustand mit 
der Wust keine Verteuerung -der Waren. weil die Taxe occulte 
aufgehoben wer.den kann. Der Sondersatz entspricht der bis
herigen Taxe occu1te, die mit dem Mehrwertsteuersys 
wegfällt Es entsteht mit d1esem Sondersatz elnelSeits ein 
Mehrertrag von rund 500 MIDionen Franken, und andererseits 
fallen ungefähr 500 Millionen Taxe occulteweg. 
Diese 1,9 Prozent ergeben sich aus dem Anteil der steuer
pfflchtlgen Produktionsmittel Innerhalb der Landwirtschaft. 
Diese machen ungefähr einen Drittel der Produktionskosten 
aus. Wenn man nun elr,ien T.eil dieser Produktionsmittel zum 

29-111 
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Normalsatz besteuert, stimmt das nicht mehr ganz mit diesem 
Drittel. Gut, das machl irgendwelche Bruchteile von Prozenten 
aus. Gewaltig ist die Differenz wirklich nicht. 
Aber, Frau Uchtenhagen, gewaltig ist der Lenkungseffekt von 
1,9 Prozent bzw. 6,2 Prozent auch nicht Wenn man lenken 
will, kann man das nicht nur psychologisch machen, sondern 
muss das mit Lenkungsabgaben vorgeben, die 30, 40 Prozent 
oder mehr ausmachen und nicht Innerhalb eines Steuerpa-
kets einfach zerfliessen. · 
Wir meinen also, dass man diese Psychologie hier nicht an
wenden sollte. Natürlich würden auch die biologischen Dün
ger und die biologischen Pflanzenschutzmittel dieser erhöh
ten Steuer unterliegen, und bekanntlich sind gerade diese 
Produkte teurer als die konventionellen. 
Ich beantrage Ihnen auch aus eigenem Sachverstand, die 
Düngemittel, diese Produktionsmittel dem Sondersatz unter
stellt zu behalten und den Antrag Uchtenhagen abzulehnen. 

M. Grassl, rapporteur: La majorlte de la commission est de 
l'avis qu'il taut maintenlr le traltement flscal prMlegie accorde 
aux marchandises falsant partie de 1a liste franche actuelle, 
parmi lesquelles se trouvent las engrais et las preparations 
pour 1a protectlon des plantes. On ne devrait donc pas las frap
per du taux maximum de 6,2 pour cent mais du taux reduit de 
1,9 pour cent 
La loi sur la protectlon de l'environnement prevoit deja une 
taxe d'orientatlon.11 faudrait donc eviter un cumul de taxes. En
fin,- la taxatlon au taux normal entrainerait l'augmentatlon des 
coOts de productlon, ce qui conduirait a une hausse des prix 
ou, d'autre part, a une diminution de la marge de benefice du 
producteur. · 
La commission, par 10 voix contre 9, vous invite a rejeter la 
propositlon de Mme Uchtenhagen. Personnellement, j'accep
terai ladite proposltion pour las raisons que Mme Uchtenha
gen vient d'exposer. . 

Bundesrat Stich: Mit der Annahme des Antrags Uchtenhagen 
wird die Vorbelastung der Landwirtschaft um etwa 7 Millionen 
Franken erhöht Das ist die Nettorechnung, die daraus resul
tiert. Etwas anderes kann man dazu nicht sagen. Welche Wir
kung damit in bezug auf die Verwendung ausgelöst wird, kann 
man auch nicht sagen. Ob deshalb mehr oder weniger ver
wendet wird, wenn das Einkommen allenfalls kleiner wird, 
lässt sich nicht sagen. 
Ich bitte Sie, dem Vorschlag des Bundesrates und der Kom
missionsmehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Ziff.3-Ch.3 

71 Stimmen 
45Stimmen 

Blatter, Sprecher der Minderheit: Der Minderheitsantrag ist 
nicht Bestandteil des Einigungsabkommens zwischen den 
Parteien. Minderheiten haben es noch nie leicht gehabt Ich 
möchte meine Interessen offenlegen: Als Engelbergervertrete 
Ich die Anliegen unseres Berggebietes-also einer Minderheit 
Ich beantrage Ihnen, während den ersten fünf Jahren die gast
gewerblichen Leistungen mit einem Satz von 4 Prozent zu be
lasten. Dies bedeutet: Das Gastgewerbe wird grundsätzlich 
der Mehrwertsteuer unterstellt, für fünf Jahre zu 4 Prozent und 
ab dem sechsten Jahr zum Normalsatz von 6,2 Prozent Den 
reduzierten Satz von 4 Prozent für fünf Jahre kann ich Ihnen 
sachlich wie folgt begründen: 
Der Fremdenverkehr hat in unserem Land eine grosse Bedeu- · 
tung, sowohl als Devisenquelle wie als Arbeitgeber. Er spielt 
eine sehr wichtige Rolle beim Ausgleich des regionalen Wirt
schaftsgefälles zwischen dem Berggebiet und den flnanzstar
ken Agglomerationen. Der Tourismus unseres Landes steht in 
direkter Konkurrenz zum Ausland und lässt sich somit mit der 
Exportindustrie vergleichen. Die Stempelsteuer soll reduziert 
werden wegen der Exportabhängigkeit der Banken. Die Taxe 
occulte soll abgeschafft werden, ebenfalls wegen der Export-

abhängigkeit der Maschinenindustrie, und man erwattet von 
allen Seiten Unterstützung und Solidarität für die Durchset
zung dieser Anliegen. 
Und nun frage ich Sie: Warum ist man nicht bereit, die dritte 
grosse Gruppe, die ebenfalls sehr stark vom Ausland abhän
gig ist, gleich zu behandeln? Die Tourismusindustrie erzielte 
1989 einen Gesamtertrag von 18,6 Milliarden Schweizerfran
ken. Nun kommt die entscheidende Zahl: 62 Prozent oder 
11,5 Milliarden Franken stammen aus dem Ausland, also von 
ausländischen Gästen, die ihre Ferien in der Schweiz ver
brachten. Statt nun die Tourismusindustrie, den klassischen 
Ferientourismu~. als Exportbranche der Rand- und Bergge
biete gleich zu behandeln wie die übrigen Exportbranchen un
seres Landes, soll der Tourismus mit dieser Vorlage nicht ent
lastet, sondern zusätzlich massiv belastet werden, und zwar 
mit total 530 Millionen Franken pro Jahr. Ich frage Sie, wo 
t:ileibt hier die Solidarität und die Rücksicht auf Minderheiten? 
Eine Umsatzsteuer von 6,2 Prozent auf den gastgewerblichen 
Leistungen belastet die Internationale Konkurrenzfähigkeit 
des Berggebietes stark. Nur nebenbei: Die Tourismusbranche 
des Berggebietes kann keine Filialen Im Ausland eröffnen 
oder in Bllliglohnländem produzieren, und ebensowenig kann 
der Auslandgast die Mehrwertsteuer für seine Ferien in der 
Schweiz an der Schweizer Grenze zurückverlangen. 
Erinnern wir uns: Die beiden früheren Mehrwertsteuervorla
gen sahen für das Gastgewerbe jeweils einen reduzierten Satz 
vor. Unsere Tourismusbranche steht in direkter Konkurrenz 
zum Ausland, vor allem zu den Billlglohnländem. Die Schweiz 
ist leider ein Hochpreisland. Die EG und Oesterreich unterstüt
zen ihre Hotellerie massiv mit Direktzahlungen. Wenn wir der 
Berghotellerie nicht entgegenkommen, so entsteht eine 
starke, wettbewerbsverzerrende Benachteiligung unserer Be
triebe gegenüber dem Ausland. 
Wie wirkt sich nun mein Antrag in Franken aus? Ich verweise 
auf das verteilte Blatt. Ich stelle fest: Die Vorlage, über die wir 
heute diskutieren, ist nicht ertragsneutral, sondern rechnet im 
Gesamten mit eloem Mehrertrag von 420 Millionen Franken. 
Wenn Sie nun meinem Mlnderheitsantag für einen Satz von 
4 ·Prozent zustimmen, entsteht in fünf Jahren ein Steuerausfall 
von 31 O Millionen Franken pro Jahr. Es bleibt somit noch ein 
Mehrertrag von 11 O Millionen Franken. Ich bitte Sie, zur Kennt
nis zu nehmen, dass das Gastgewerbe auch bei einem redu
zierten Satz von 4 Prozent mit einer zusätzlichen, neuen Jährli
chen Steuer von 220 Millionen Franken belastet wird, was 
keine Kleinigkeit darstellt. Dies ist die sachliche Begründung 
meines Antrages. 
Nun noch kurz ein Wort zur Ertragsneutralität des ganzen Pa
ketes: Man sagte im Vorfeld der Beratungen von allen Seiten 
völlig zu Recht, dass mit dem Umsteigen auf das Mehrwert
steuersystem kein Steuermehrertrag entstehen dürfe. Die bei
den alten Vorlagen sind bekanntlich vor allem aus diesem 
Grund gescheitert. Ein Mehrertrag von einer halben Milliarde 
Franken Ist keine Kleinigkeit und kann nicht glaubwürdig als 
Schwankung der Schätzung abgetan werden. Wir müssen 
dem Volk eine möglichst ertragsneutrale Vorlage unterbreiten; 
nur dann hat sie eine Chance, auch angenommen zu werden. 
Ich bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 
Noch kurz ein Wort zur Befristung des Satzes auf fünf Jahre: 
Die Tourlsmusindustrie, die Hotellerie im Berggebiet ist ange
schlagen; Zahlen beweisen dies leider eindeutig. Wenn wir die 
Situation mit Oesterreich und der EG vergleichen, helfen hier 
nur gezielte Strukturbeiträge. Der klassische Ferientourismus 
in unseren Bergtälem ist für unser.Land von grosservolkswirt
schaftlicher Bedeutung. Wir müssen in den fünf Jahren, in de
nen der reduzierte Satz angewendet wird, Vorlagen ausarbei
ten und Lösungen suchen, welche die Naherholungsräume in 
unserem Land mit gezielten Strukturbeiträgen unterstützen 
können. Die Zusammenarbeit der Berglandwirtschaft mit der 
Tourismusindustrie im Berggebiet muss dabei intensiv geför
dert werden. 
Ich fasse zusammen und komme zum Schluss: Wenn wir die 
Solidarität richtig verstehen wollen, dann sollen alle Branchen, 
die zur Hauptsache auf den Export ausgerichtet sind, gleich 
behandelt werden. Wenn wir den Banken bei der Stempel
steuer und der Industrie bei der Taxe occulte entgegenkam-
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men, so ist es nicht mehr als recht und billig, dass man auch 
der exportorientierten und von den ausländischen Gästen ab- · 
häpgigen Hotelbranche entgegenkommt. · Vergessen wir 
nicht, diese Vorlage sollte ertragsneutral sein. Bnen Mehrer
trag von fast einer halben MIiiiarde Franken verträgt es nicht 
Ich bitte Sie, aus diesen Gründen dem Minderheitsantrag für 
einen reduzierten Satz von 4 Prozent während fünf Jahren zu
zustimmen. 

M. Csvadlnl: Le groupe radical adeclde d'appuyer la proposl
tlon de la minorite. M. Blattar ayant_ deja evoque un certaln 
nombre de raisons qui justifient cette proposition, je me bome-
rai a ajouter un ou deux elements supplementaires. ' 
L'lndustrie hoteliere apporte une contributlon importante a 
l'economle suisse et a sa balance commerclale, gräce a l'ar
gent depense dans notre pays par les h6tes etrangers. Cette 
branche se trouve confrontee, d'un c6te, a une concurrence 
internationale conslderable et, de l'autre, a un processus de· 
renovatlon de ses structures afln de les adapter a une tlientele 
toujours plus exigeante. La branche afflrme que l'introductlon 
d'une taxe sur la valeur ajoutee ne lui- permettrait pas d'aug
menter les prix de ses prestatlons en fonctlon de ce nouvel im
pot, comme c'est le cas a l'etranger. Une partie de la taxe sur la 
valeur ajoutee de 6,2 pour cent devrait par consequent Atre 
supportee par les hotellers et les restaurateurs suisses, ce qul 
reduirait encore leur faible marge de benefice. 
Un tasso ridotto al 4 per cento invece del 6,2 per cento durante 

· i 5 anni darebbe al settore alberghlero un periodo dl tempo 
supplementare per adattarsi all'imposta sul valore aggiunto e 
nello stesso tempo per portare a compimento quei lavori dl ri
strutturazione con I quall si trova confrontato queste impor
tante settore economico svlzzero. 
La soluzlone ehe propone la minofllllza non va contro il si
stema della tassa sul ~ore aggiunto. Accetta pratlcamente la 
proposta del Conslgllo federale e permette a queste ramo di 
usufrulre di una tassazlone piu ridotta per un periodo di adatta
mento di 5 anni e poi di inserirsi nel normale tasso previsto per 
tuttl gltaltri rami economicl ehe saranno soggettl all'IVA. · 
Per queste· ragioni, gradualiu\-dl adattamento per un settore 
importante della nosta economia. e anche per aumentare le 
possibillta dl riusclta di questa trasformazione del nostro si
stema flscale, II gruppo radicale vi invita ad appoggiare la pro
posta della minoranza. 

Zblnden Paul: Das Gastgewerbe flguriert·unter Ziffer 13 auf 
der Liste der der Mehrwertsteuer unterstellten Umsätze. Ob 
diese Zahl 13 dem Gastgewerbe Glück oder Pech bringt. wer
den Sie bestimmen. Meine Fraktion und auch ich persönlich 
halten uns an das Konsenspaket, wonach keine erheblichen 
Ausnahmen im Bereich Umsatzsteuer gewährt werden sollen. 
Es sollen keine Privilegien in die Bundesverfassung eingebaut 

'werden; alle sollen der Mehrwertsteuer unterstellt sein. Die 
Fraktion hält sich also daran - und zwar mehrheitlich -, auch 
wenn sie Verständnis für die Probleme der Berghotellerie und 
des Tourismus hat;, ihnen soll auf anderem Wege gezielt ge
holfen werden. Es wäre auch nichtzweckmässig, dem ganzen 
schweizerischen Gastgewerbe dieses Privilegium zu gewäh-
ren-. • 
Aber eine ansehnliche Minderheit unterstützt den Sondersatz 
von 4 Prozent, weil ernurfür eine Uebergangsperiode von fünf 
Jahren gilt. · 
Meine persönliche Meinung Ist die: Wenn das gesamte 
schweizeri~he Gastgewerbe dieser Mehrwertsteuervorlage 
zustimmen sollte, könnte dieses kleine, kurzfristige Privileg ein 
gutes PfB!'ld In unserer Hand sein. 

Mme Paccolat: Au nom d'une minorite confortable du groupe 
democrate-chretlen, je plalde pour une TVA adoucie ettempo-
raire pour l'hotellerie et la restauratlon. . 
L'introductlon d'un taux special pour ces deux branches equl
vaut certes a un traitement differencie mals equitable. Compte 
tenu des signaux d'alarme de l'economie touristlque dont le · 
developpem,;,nt est arrive aujourd'hui a maturite, cette disposi
tlon n'introdult pas un privllege a notre avis. En effet, notre 
competltivite touristlque s'est serieusement affaiblle sur le 

plan international. En comparaison avec les autres pays de 
l'OCDE, c'est la Suisse qui a perdu le plus de parts du marche. 
Trois enquätes significatlves-celle de l'ONST, l'enqu&te Tho
mas, l'enqu&te beaucoup plus recente d'Horwarth Consul
tlng, conflrment une nette deterioratlon de l'image de notre 
pays a l'etranger au niveau des prix. Or, le potentlel de deve
loppement touristlque dans les annees 90 reside d'une part 

. dans une offre de qualite destinee a une clientele a fort pouvoir 
d'achat et, d'autre part, dans la fldellte de la clientele sulsse 
traditionnelle. Aussi, un taux speclal de TVAde duree llmitee-
4 pour cent durant cinq ans pour l'h6tellerie et la restauratlon -
se defend-il a plus d'un tltre. A l'heure ou nous redefinissons 
les·objectlfs de la politique ref:)ionale pour les annees 90, evi
tons de creer des confllts d'inter&t avec des charges flscales 
supplementaires. 
Comme vous le savez. le tourisme est !'Industrie principale 
des regions de montagne assezfaiblement dotees du polnt de 
vue economique. Outre l'agriculture et quelques niches pour 
des Innovations, il n'y a guere d'autre possibilite d'emploi. En 
imposant a l'economie de montagne des adaptatlons et-des 

· mutatlons structurelles rapides, conjointement dans les sec
teurs agricole et touristlque, et en voulant encore la pressurer 
sur le plan flscal, nous risquons bien d'amener l'economie de 
montagne a l'asphyxie. 
Flnalement, reconnaitre un taux special de TVA pour l'h6telle- · 
rie et la restauratlon consiste, comme l'a d'allleurs deja dlt 
M. Cavadini, a placer sur un pied d'egallte !'Industrie des ex
portatlons et l'economie touristlque, car si la premiere peut de
venir plus competltlve par la suppression de la taxe occulte, il 
est ralsonnable d'exiger egalement une amelioratlon des con
ditions pour le secteur toul'.lstlque, dont precisement la part 
d'exportatlon est importante. 
Je vous invite donc a voter la proposition de minorite Blatter de 
maniere a conserver un tourisme suisse fort et competltlf. · 

Blel: Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen. Was 
wir hier gehört haben, erstaunt mich; vor allem, wenn es von 
selten einer Fraktion wie der FDP kommt, die immer vorgibt, 
die Marktwirtschaft zu vertreten. Meine Damen und Herren, 
wenn das Schicksal des Gastgewerbes und der Hotellerie,von 
4 Prozent auf fünf Jahre abhängt, dann ist etwas falsch. Seit 
zwei Jahren bricht eine halbe Welt zusammen, weil man nicht 
auf Marktsignale und auf den Markt geschaut, sondem eben 
willkürlich Preise festgesetzt hat; und genau das tun Sie hier 
wieder. Jetzt kommen Sie und behaupten, das Schicksal 
hänge von dieser Ausnahmeregelung ab. 
Warum gehen wir denn zur Mehrwertsteuer über? Grundsätz
lich, weil wir eine Steuer brauchen, die den ganzen Konsum 
belastet; das Gastgewerbe nimmt einen bedeutenden Teil des 
Konsums ein und gehört zum Bereich der Dienstleistungen, 
den wir nicht ausklammern dürfen. Deshalb haben wir diesen 
Teil auch einbezogen; es geht doch nicht an, dass man hier 
Ausnahmen macht! Ich bin überzeugt, dass es hier im Saal ge
nügend Vertreter von anderen Wirtschaftszweigen hat, die ge-. 
nau gleich kommen könnten; Herr Kollege Kuhn könnte jetzt 
für die Architekten jammern; die Anwälte, die Kapitalverwalter; 
die Ingenieure usw. könnten mit dem gleichen Anliegen kom-
me~ . 
Es kommt ein Weiteres hinzu: Es wird immer so getan, als ob 
das Gastgewerbe alles bezahlen würde; aber es bezahlt ja der 
Kunde. Wir haben heute nach dem System der Mehrwert
steuer das Bestimmungslandprinzip; da kann man nicht mit 
der Exportindustrie vergleichen. Die Exporte, die entlastet wer
den, werden in den andern Ländem mit der Mehrwertsteuer 
belastet. In den wichtigsten Ländern bestehen ganz andere 
Sätze als das bisschen, das wir hier in der Schweiz aufstocken. 
Unsere wichtigsten Konkurrenzländer im Fremdenverkehr 
kennen alle die Mehrwertsteuer, aber andere Sätze, nicht 
6,2 Prozent. Noch einmal: Wenn das Schicksal unserer Hotel
lerie und unseres Gastgewerbes nur von diesen 4 Prozent ab
hängt, ist etwas faul; dann lassen wir es am besten ganz sein. 
Darauf darf es nicht ankommen. Die Mehrwertsteuer als Um
satzsteuer soll allgemein gelten, und Ausnahmen sind ·nur 
dort zugelassen, wo es aus Erhebungsschwierigkeiten und 
aus administrativen Gründen geboten Ist. Die Allgemeinheit 
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der Besteuerung muss erhalten werden, und genau das wol
len Sie durchbrechen. 
Ich empfehle Ihnen, diesen Antrag abzulehnen, weil er in die
sem Paket nicht am Platz ist 

Bodenmann: Zur Diskussion stehen zwei Anträge: Der Antrag 
der Mehrheit, der unverzüglich den Satz von 6,2 Prozent ein
führen will-auch für die Leistungen des Gastgewerbes-, und 
der Antrag von Herrn Blatter, der für das Gastgewerbe eine 
Frist von 5 Jahren vorsehen will, um Uebergangsschwierigkei
ten zu vermeiden. Herr Blatter hat uns selber gesagt. sein An
trag koste uns etwa 1,5 Milliarden Franken an Mindereinnah
men. Und nun stellt sich die Frage: Trägt dieses Opfer von 
1,5 Milliarden Franken etwas dazu bei, um die effektiven Pro
bleme jener Teile des Fremdenverkehrs, welche exportorien
tiert sind, zu lösen? Dies möchte Ich nun bestreiten. Was uns 
Herr Blatter vorschlägt. ist ja nicht eine gezielte Strukturhilfe, 
sondern nichts anderes als das Giesskannenprinzip, welches 
vorab jenen Teilen zugute kommt, die problemlos überwälzen 
können und die eben nicht unter Strukturproblemen leiden. 
Aus unserer Sicht möchten wir deshalb sagen: Wir sind bereit, 
ein effektives Programm gezielter Strukturbeiträge zu leisten, 
sind aber nicht bereit, nach dem Giesskannenprinzip vorzuge
hen und hier auf 1,5 Milliarden Franken Mehreinnahmen zu 
verzichten. 
Herr Blei seinerseits Irrt sich in drei Punkten: Erstens sagt er 
uns, der Markt löse alle Probleme. Kein Markt löst die Pro
bleme nicht, aber nur der Markt löst sie auch nicht Jene Län
der, welche auf dem Gebiet ihrer Wirtschaftspolitik die erfolg
reichsten Strategien hatten, hatten sie dank dem sinnvollen 
Zusammenspiel von Staat und Markt - und nicht dank einer 
einseitigen Marktphilosophie, wie sie nun sowohl in Amerika 
wie in England politisch und wirtschaftlich gescheitert ist 
Zum zweiten Problem, Herr Blei: Ueberwälzen kann man, 
wenn der Kunde die Leistung bezahlt Aber Teile des exportori
entierten Gastgewerbes haben eben Probleme mit der Ueber
wäizung, weil sie in einem internationalen Wettbewerb sind. 
Zum dritten Punkt: Wenn Sie sagen, dass es im Ausland ja 
auch ohne staatliche Beihilfe geht, bitte ich Sie, die aktuelle 
Debatte derfranzösischen Fremdenindustrie zu studieren und 
zu begreifen, dass es eben auch dort Probleme gibt und dass 
auch dort der Ruf nach dem Staat erfolgt- und zwar nicht er
folglos erfolgt. Man ist sich auch dort bewusst, dass es Pro
bleme gibt, dass es notwendig ist, diese Branche grundsätz
lich zu restrukturieren, und dass es dabei auch Aufgaben des 
Staates gibt Aber es ist nicht die Aufgabe des Staates, nach 
dem Giesskannenprinzip vorzugehen, sondern eine sinnvolle 
Strukturpolitik zu unterstützen. 
Wir sind bereit, die Strukturpolitik mitzutragen, sind aber nicht 
bereit, das Giesskannenprinzip anzuwenden. Die Mehrerträge 
sind sinnvoller Bestandteil dieser Vorlage, weil wir ja bekannt
lich Teile dieser.Mehrerträge über die Krankenkassen der Be
völkerung auch des Berggebietes zurückerstatten möchten. 

Blocher: Es wird nun in sehr puritanischer Art und Weise ge
stritten über ein flnanzwirtschaftllches Konzept, über die 
Frage, ob es richtig oder falsch sei. 
Herr Biel, ich habe nicht verstanden, warum es marktwirt
schaftswidrig wäre, wenn man dem Gastgewerbe während 
fünf Jahren einen Sondersatz von 4 Prozent geben würde. Es 
wäre nur dann marktwirtschaftswidrlg, wenn andere Bereiche 
des gleichen Gewerbes andere Vorzüge bekämen und der 
Staat eingreifen würde; das will anscheinend Herr Boden
mann. Nicht wahr, unter dem schönen Titel «Strukturhilfe» ver
birgt sich wahrscheinlich nichts anderes als eine staatliche 
Lenkungswirtschaft finanzieller Art Da glaube ich auch nicht 
daran. Ist es denn so abwegig, dass man derjenigen Branche 
-wenn es gilt, die Interessen offenzulegen: ich habe keine ln
te~en im Gastgewerbe oder im Tourismus-, die auch wis
senschaftlich nachgewiesenermassen die härtesten Nachteile 
auf sich nehmen muss beim Systemwechsel, eine vernünftige 
Uebergangsfrist gibt auf diese fünf Jahre und den Sondersatz 
anwendet auf 4 Prozent? 
Der Antrag Blatter ist ein hochanständiger Antrag. Ich habe 
mich eigentlich gewundert, dass sich die Hotellerie mit dem 

abfinden kann. Wenn das der Preis ist, der für eine Zustim
mung zu diesem Paket verlangt wird, müssen wir sehr froh 
sein. Schon aus taktischen Gründen sollten wir dem zustim
men. 
Wir sollten dieses Paket in der Volksabstimmung mit obligato
rischem Referendum durchbringen. Wir brauchen das Stän
demehr, wir brauchen das Volksmehr. Sie müssen einmal zu
sammenzählen, wie viele schon über das Paket unzufrieden 
sind. Und mit diesem Artikel können Sie erreichen, dass die 
Bergkantone, die Tourismuskantone vielleicht auf dieses Pa
ket einschwenken. Das ist wahrscheinlich mehr wert als alle lu
penreinen Erörterungen über dieses Paket, ob das ganz rich
tig sei oder nicht; marktwirtschaftswidrig ist es nicht Es ist 
nicht beschaffen, um ein Gewerbe zu retten, das an sich kaputt 
ist, aöer der Artikel ermöglicht, ein gutes Gewerbe, das aber 
Schwierigkeiten hat, das stark vom Ausland abhängig ist, über 
die Runden zu bringen - und damit gleichzeitig ein ganzes Fi
nanzpaket Wir sollten doch etwas praktisch denken, daher 
bitte ich Sie, dem Antrag Blatter zuzustimmen. Er kostet wenig, 
bringt aber relativ viel. 

Neblker, Berichterstatter: Die Kommission beantragt Ihnen 
Ablehnung des Antrages Blatter. Sie hat den Antrag in ähnli
cher Form behandelt und mit 12 zu 4 Stimmen abgelehnt 
Mit einem Sondersatz von 4 Prozent auf den gastgewerbli
chen Leistungen während fünf Jahren ergäbe sich ein Steuer
ausfall von 31 o Millionen Franken pro Jahr oder, wie Herr Bo
denmann ausgerechnet hat, von 1,5 Milliarden Franken auf 
die ganze Periode von 5 Jahren gerechnet 
Aber das ist eigentlich nicht der Grund, weshalb die Kommis
sion Ihnen Ablehnung beantragt: Wenn wir nun zur Mehrwert
steuer umschwenken, dann wollen wir ja alle Dienstleistungen 
erfassen. Dazu gehört natürlich auch das Gastgewerbe. Nur 
mit einer umfassenden, gleichmässigen Dienstleistungsbe
steuerung ist das System eigentlich wesensgerecht und funk
tioniert auch in bezug auf die Verrechnung mit Vorsteuem. 
Mit Sonderbehandlungen von einzelnen Branchen schafft 
man nur zusätzliche Unruhe. Sie haben Herrn Früh gehört, er 
hat für den Gewerbeverband gesprochen und gesagt. dass 
sämtliche Dienstleistungen einbezogen werden müssen. Der 
Einbezug aller Dienstleistungen bedeutet meiner persönli
chen Meinung nach auch den gleichen Satz für alle Dienstlei
stungen. 
Man muss bei der Mehrwertsteuer natürlich immer wieder sa
gen, dass es nicht das Gastgewerbe ist, das diese Steuer auf
bringen muss, sondern wie überall Ist es immer das letzte 
Glied In der Kette, und zwar der Gast oder der Kunde. Ueber 
die 6,2 Prozent muss das Gastgewerbe also nur abrechnen; 
schlussendlich bezahlt der Kunde, der könnte sich beklagen. 
Aber auch beim Kunden sollte der Satz von 6,2 Prozent Mehr
kosten nicht 6,2 Prozent ausmachen, sondern die Nettoteue
rung sollte etwa 4 Prozent betragen, weil nämlich auch das 
Gastgewerbe nach dem Mehrwertsteuersystem die Vorsteu
em in Abzug bringen kann. Im Gastgewerbe betragen diese 
Vorsteuem etwa 2 bis 2,5 Prozent Also würde die Belastung 
bei einem Normalsatz von 6,2 Prozent für den Gast netto etwa 
4 Prozent ausmachen. Soviel dazu, damit man sich die Rela
tionen wieder etwas vor Augen hält. 
Ein weiteres Argument: Man muss natürlich nicht nur vom 
Gastgewerbe im Touristikgebiet sprechen. Es gibt natürlich 
überall Gastgewerbe, auch hier in Bem, das - auch dank un
serer Präsenz- nicht immer notleidend ist 
Das Argument, dem Gastgewerbe im Touristikgebiet müsse 
man helfen, ist an sich richtig. Aber das kann man nicht mit der 
Giesskanne machen, mit einer generellen Steuererleichte
rung während fünf Jahren. Das muss mit gezielten, effizienten 
Massnahmen gemacht werden, ähnlich wie man das jetztz. B. 
in der Landwirtschaft tun will. Man muss sich dabei bewusst 
sein, dass dieses Mehrwertsteuersystem aus technischen 
Gründen vor 1994 wahrscheinlich gar nicht in Kraft treten 
kann. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte es auch möglich sein, für 
diese speziellen Hilfemassnahmen für das Gastgewerbe im 
Touristikgebiet eine gescheite Lösung zu finden. 
Noch zum Wettbewerbsverhältnis gegenüber dem Ausland: 
Das Ausland, die benachbarten Länder, sind unsere vergleich-
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baren Konkurrenten; sie kennen Im Gastgewerbe wesentlich 
höhere Steuersätze: bis zu 14 oder 18 Prozent, auf jeden Fall 
ein Mehrfaches des Steuersatzes von 6,2 Prozent Es ist also 
nicht so, dass die Wettbewerbsfähigkeit des.schweizerischen 
Gastgewerbes gegenüber dem benachbarten Ausland wegen 
den Steuern beeinträchtigt würde. Das schweizerische Gast
gewerbe hat nach wie vor auch beim Normalsatz von 6,2 Pro
zent einen echten Steuervorteil. 
Ein Argument allerdings, das nicht erwähnt worden Ist; ich 
möchte das noch nachholen zuhanden von Herrn Blatter: Es 
gibt eine Wettbewerbsverzerrung mit dem Normalsatz von 
6,2 Prozent, aber nicht mit dem Ausland, sondern mit dem pri
vaten Haushalt. Im privaten Haushalt bezahlt man die Lebens
mittel r:nlt 1,9 Prozent; im Gastgewerbe muss man für die glei
chen Lebensmittel dann 6,2 Prozent bezahlen. Dies Ist eine 
Verschiebung zugunsten des privaten Haushaltes. Darüber 
mQssen wir entscheiden. 
Ich beantrage Ihnen also, trotz diesem nachgelieferten Argu
ment für den Sondersatz, beim Normalsatzvon 6,2 Prozentzu 
bleiben und den Antrag Blatter abzulehnen. 

M. Grass!, rapporteur: La commission est d'avis qu'un tralte
ment speclal pour l'hötellerie et la restauratlon ne se justlfie 
pas. D'abord, le systeme flscal que nous voulons le plus sim
ple posslble deviendralt complique si l'on introduisalt plu
sleurs taux. Ensulte, ce seralt injuste envers d'autres secteurs 
de l'economie taut aussl wlnerables du polnt de we de la 
concurrence. J'ajoute que le taux de 6,2 pour cent ne com
porte pas une augmentatlon de prlx de la mime ampleur.· En 

- effet, les entreprises du secteur pel.J'-'.ent. elles aussl, dedulre 
les lmpöts prealables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui etqul 
comportera taut de mime un allegement de 2,5 pour cent. 
D'ailleurs, la questlon de savoir s'il faut introduire un taux spe
clal pour certalnes categorles releve principalement de la poli
tlque flscale. Dans le cas envisage par la proposltlon Blatter, le 
taux redult de 4 pour cent lmpliqueralt une perte de recettes de 
31 o mllllons de francs par annee. 
Dans tous les pays volslns ainsl que dans d'autres pays typl
quement touristlques, l'assujettissement des prestatlons de 
l'hötellerie et de la restauratlon a la TVA est normal, a des taux 
sensiblernent plus eleves qu'en Suisse, avec des maximums 
qul vont jusqu'a 20 pour cent L'argument de l'affaiblissement 

. de la capaclte concurrentielle n'est donc pas valable, pulsque 
partout les prestatlons de !'Industrie höteliere (y compris celles 
qui sontfoumies aux hötes etrangers) sont soumises a l'impöt 
sur le chiffre d'affalres. La commisslon est d'avis que des cas 
partlculiers, concemant surtout les entreprises de montagne, 
peuvent Aue soutenus de faQOn blen plus efflcace par des me
sures de promotion specifique, sans an faire beneflcier toute 
l'hötellerle, mime celle qui n'en a pas besoin. C'est le mime 
dlscours que nous avons tenu pour l'agriculture. L'hötellerie et 
la restauratlon de dlmensions modestes peuvent proflter de 
mesures partlculieres prewes pour les entreprises qul n'attel
gnent pas un chiffre d'affaires de 75 000 francs, respective
ment sl l'on a un avantage flscal lnferieur a 4000 francs avec un 
chiffre d'affalres de 250 OOOfrancs. En plus ils pourraient profl
ter des mesures forfaltalres prevues a la lettre h. 
C'est la ralson pour laquelle la commlsslon a rejete la proposl
tlon Blatter par 12 voix contre 4 et vous propose d' en fa!re au
tant. 

geht es eben nicht Wie lange geben wir der Tourismusbran
che schon Hilfestellungen auf allen Gebieten, und immer noch 
spricht man von «Not leiden»? . 
Bel derGlesskannensubventlon gebe Ich Ihnen recht Sie wol
len also alle gleich behandeln. Wenn Sie In der«Palace-Bar In 
Gstaad ein Flasche Champagner trinken, bezahlen Sie nach 
dem Minderheitsantrag genauso 4 Prozent, wie wenn Sie in 
der Pans.Ion «Alpenrose» eine Flasche Bier bestellen. Das sind 
doch zweierlei Dinge. Das-Beispiel Gstaad zeigt doch, dass 
man hier eine groteske Ausnahme stipuliert 
Zu Herrn Blocher: Wenn also wirklich das Schicksal der Hotel
lerie von diesen 4 Prozent abhängt, stimmt doch etwas am 
Preis/Leistungs-Verhältnis auf dem Markt nicht Nur das wollte 
ich sagen und nichts anderes! 

Früh: Herr Kommissionspräsident Nebiker irrt sich. Ich habe 
wohl gesagt, dass der Gewerbeverband für den Einbezug aller 
Dienstleistungen sei. Dazu stehe Ich. Er irrt sich aber, wenn 
das die Einführung eines gleichen Satzes für alle Dienstlei
stungen bedeuten soll. Alle Waren unter die Mehrwertsteuer 
stellen heisst schliesslich auch nicht, Ess- und Trinkwaren, 
Vieh, Getreide und Fisch, alles mit dem gleichen Satz von 
6,2 Prozent zu besteuern, sondern zum Satz von 1,9 Prozent · 

Dietrich: Auch ich muss eine Aussage des Herrn Kommissi
onspräsidenten berichtigen. Er hat gesagt, mit dem Ansatz 
von 6,2 Prozent seien die ausländischen Anbieter für das 
Gastgewerbe keine Konkurrenz. Dazu nur folgendes: Alle Um
fragen zeigen, dass die schweizerischen Preise Im Ausland 
umstritten sind. Wir gelten als sehr teuer. Viele von Ihnen, 
wenn Sie aus den Ferien zurückkommen, fragen mich: Wie 
kommt das? Ich habe im Südtlrol-oderwo ich sonst war-nur 
halb soviel bezahlt 
Nach wie vor hat unser Gastgewerbe die höchsten Lebensmit
telkosten, eine der höchsten B~lastungen· auf Alkohol und Im 
EG-Vergleich die höchsten Löhne-obwohl wir i!'l der Schweiz 
mit den Löhnen nicht an der Spitze stehen. Die Stadthotellerie 
steckt ebenfalls In grossen Nöten. Schauen Sie sich um, wie
viele Stadthotels eingegangen sind oder am Eingehen sindl 
Die Verschuldung pro Bett tieträgt im Augenblick 75 000 Fran
ken. 
Herrn Blei möchte ich fragen: Warum hat die Mlgros ihre Ho
tels verkauft? Und warum Ist die Mlgros einer der grössten 
gastgewerbllchen Unternehmer geworden - aber nur bis 
18.30 Uhr-am Abend? 
Man müsste vielleicht einmal eine Sozialbilanz des Gastge- · 
werbes erstellen. 

Bodenmann: Ich möchte Herrn Blei in aller Kürze antworten, 
dass die Umstrukturierungen In der Uhrenbranche eben nicht 
vorgenommen wurden, weil die staatlichen Hilfen gegentei
lige Impulse auslösten, und dass Ich hier gefordert habe, dass 
man für die notwendigen Umstrukturierungen im Gastge
werbe staatliche Hilfe leistet. Hier sind sie notwendig, wie über
all auf der Welt, wo man in schwierigen Situationen sinnvolle 
Umstrukturierungen vornimmt. 

Blocher: Es Ist klar, dass der Champagner In der«Palace-Bar 
anders behandelt wird als die Flasche Bier Im «Alpenrösli». 
Aber sie bringt trotzdem mehr ein - auch mit dem 4prozentl
gen Satz. Es wird der Champagner mit dem Champagnerver

Blel: Offensichtlich wurde nicht sehr genau zugehört Ueber · glichen und nicht Champagner mit dem Bier. 
Kollege Bodenmann, Ich habe nicht gesagt: Der Markt sagt Des weiteren-: Ich habe nicht gesagt, das Schicksal der Bran-
des und macht alles. Ich habe nur darauf hingewiesen, wohin ehe hänge mit der Sonderregelung für fünf Jahre zusammen. 
eine Politik führt, wenn man die Gegebenheiten und Entwlck- Aber das Schicksal dieser Vorlage hängt wesentlich damit zu-
lungen des Marktes und der Marktwirtschaft vernachlässigt. sammen. 
Sie haben offensichtlich ein kurzes Gedächtnis. Wir haben sol
che Wlrtschaftlszwelge. Ich spreche jetzt nicht von der Land
wirtschaft, sondern von der Uhrenindustrie. Das Parlament hat 
mitgeholfen, mit Idiotischen Gesetzen die Uhrenindustrie aus 
der Marktwirtschaft wegzuführen. Und wo sind wir heute? Da
mals hatten wir noch 90 000 Arbeitskräfte; heute sind es nicht 
einmal mehr 25 000. Das war die Folge. Und genau darauf ha
ben Sie offenbar angespielt, dass Sie auch Im Tourismus 
staatliche un.d private Tätigkeit zusammenführen wollten. So 

Bundesrat Stich: Ich schlage Ihnen vor, zur Sache zurückzu
kehren. Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 
Es Ist gesagt worden: Dieser Antrag kostet Im Jahr 31 o MIiiio
nen, für fünf Jahre 1,5 Milliarden. Man muss vielleicht beden
ken, dass wir nachher noch das. Stempelsteuergesetz behan
deln. Dort stehen Ausfälle von 300 bis 500 MIiiionen zur Dis
kussion. Dort gibt es auch schon einen Antrag, das Stempel
steuerg~ auf den 1. Januar 1992 In Kraft zu setzen. Das be-
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deutet: Wenn wir diese Vorlage, die erst in Kraft gesetzt wer
den kann, wenn die Ausführungsbestimmungen erlassen sind 
-also vielleicht auf Ende 1994 bzw. Anfang 1995-, so hätten 
wir für drei Jahre schon Ausfälle von 900 Millionen bis 1,5 Milli
arden Franken. Das ist klar. Das bedeutet also: Wenn wir dort 
Ausfälle haben, müssten wir uns nachher beeilen, um diese 
Vorlage Mehrwertsteuer möglichst rasch In Kraft zu setzen. 
Wenn sie erst 1995 in Kraft tritt, würde es bis zum Jahre 2000 
dauern, bis man In der Hotellerie den vollen Mehrwertsteuer
satz bezahlen müsste. Wenn man es vorziehen kann - das 
wäre die zwangsläufige Folge eines solchen Entscheides -, 
dann halt ein, zwei Jahre vorher. 
Es wurde sehr viel von der Berghotellerie gesprochen. Das ist 
das Untauglichste, was man tun kann, denn Sie gewähren den 
Rabatt grundsätzlich allen und nicht nur der Berghotellerie. 
Berghotellerie sieht gut aus zur Begründung, Herr Blatter, 
aber es Ist nicht sehr überzeugend. 
Es ist von verschiedenen Votanten gesagt worden, es sei gut, 
wenn man für das Gastgewerbe diese offenbar bittere Pille mit 
einem Bonbon etwas versüsse, also mit 2,2 Prozent für fünf 
Jahre; man könne dann vielleicht eher eine ZUstimmung be
kommen. Ich persönlich teile diese Auffassung nicht, denn für 
alle anderen Steuerpflichtigen, die jetzt mehr bezahlen müs
sen, Ist es natürlich nicht einsichtig, warum sie ihre Dienstlei
stungen von Anfang an voll versteuern müssen und· warum 
eine Gruppe eine Ausnahmeregelung erhält Wie wollen Sie 
das den Leuten erklären, die bis jetzt von der Freiliste profitiert 
haben'l Diese wird neu ebenfalls unterstellt, und auch diese 
Leute bekommen kein Zückerchen. 
Ich bitte Sie deshalb, konsequent zu sein und diesen Antrag 
abzulehnen. Er tut der Vorlage wirklich nicht gut; ich denke, er 
tut nicht einmal der Hotellerie gut. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Art. 9 Abs. 2 Bst. f, fbls, g 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 9 al. 2 let. f, fbls, g 
Proposition de la commfssion 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 9 Abs. 2 Bst. h 
Antrag der Kommission 
Ziff. 1 

67Stlmmen 
63Stlmmen 

1 ..... mit Anspruch auf Vorsteuerabzug für bestimmte Fälle zu
lassen, 
(Rest der Ziffer streichen) 
Ziff. 2-5 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Dietrich 
Ziff. 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 9 al. 2 let. h 
Proposition de la commisslon 
Ch.1 
1 ..... sous lettre a, avec droit a la deductlon de l'impöt prea
lable, 
(Biffer le raste du chiffre) 
Ch.2-5 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition Dietrich 
Ch.4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Ziff. 1-3, 5-Ch. 1-3, 5 
Angenommen '...Adopte 

Ziff. 4-Ch. 4 

Dietrich: Nach dem Gastgewerbe zu den Briefmarken: Mit 
meinem Antrag bitte ich Sie, dem Bundesrat zu folgen, der für 
diese Ziffer 4 bei Buchstabe h die Delegationsnorm vorge
schlagen hat, nämlich: ccDer Bundesrat kann die Umsätze und 
die Einfuhr von Münzen und Briefmarken von der Steuer aus
nehmen.» Ich bin weder Briefmarkenhändler noch engagierter 
Sammler, aber als Präsident der Pro Patrla interessiert an die
sem Thema 
Bis 1989 waren die Briefmarken von der Umsatzsteuerpflicht 
nicht erfasst. Am 24. Oktober 1986 hat die öffentlich-rechtliche 
Abteilung des Bundesgerichtes Im ZUsammenhang mit einer 
Verwaltungsbeschwerde gegen die Eidgenössische Steuer
verwaltung jedoch festgestellt und beschlossen: Briefmarken 
sind historische Wertpapiere, demzufolge steuerpflichtig. Un
ter diese Kategorie der historischen Wertpapiere, Briefmarken 
genannt, fallen alle ausländischen Marken und die Schweizer 
Marken zu Sammelzwecken. Sagen Sie mir bitte, wenn Sie auf 
die Post gehen, ob Sie zu Sammelzwecken kaufen oder zur 
Frankatur eines Briefes! 
Warum hat die Eidgenössische Steuerverwaltung bis vor zwei 
Jahren die Briefmarken ausgenommen? Warum hat der Bun
desrat diese Norm vorgeschlagen? Warum haben die Postver
waltungen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein 
mit Bezug auf diese Unterstellung grosse Eingaben gemacht 
und ihre Ueberlegungen, die eben dagegen sprechen, darge
legt? Warum hat Schweden die Briefmarken wieder von der 
Mehrwertsteuer ausgenommen? Es sind zwei Hauptgründe: 
Erstens sind es die erhebungstechnischen Schwierigkeiten, 
und zweitens ist die ganze Angelegenheit nicht wettbewerbs
neutral. 
Zu den erhebungstechnischen Schwierigkeiten: Die Briefmar
ken sind sehr leicht, der Briefmarkentausch und -handel ist In
ternational; es kann also zolltechnisch praktisch nicht über
prüft werden, was im Internationalen Handel vor sich gehl 
Ein Beispiel aus dem Inland: Die PTT-Verwaltung, welche die 
Ersttagscouverts zur Ausgabe bringt, druckt sie natürlich mit 
den schönen Stempeln vor, das ist steuerpflichtig. Wenn aber 
ein Briefmarkenhändler die Angelegenheiten selber konfektio
niert und die Post mit dem Stempeln belastet, dann Ist das be
freit; hier herrscht also keine Wettbewerbsneutralität 50 Pro
zent aller Geschäfte - rechnet man - sind private Tauschge
schäfte, formlos. Es gibt unzählige Vereine, Tauschklubs, 
Kleinbörsen, Brieffreunde, auch internatlonal, die tauschen, 
und jeder Sammler ist ein potentieller Händler. 
Für die Postverwaltungen haben sich Schwierigkeiten erge
ben. Besonders stellt man fest, dass die Anzahl der Abonnen
ten bei der Philatelie zurückgegangen ist Dies spüren auch 
Pro Juventute und Pro Patrla mit ihren Sondermarken und mit 
ihren Ersttagsstempeln. 
Es kommt aber noch etwas anderes dazu. Bundesrat Willi Rlt
schard sagte: «Philatelie ist weit mehr als ein gewöhnliches 
Steckenpferd, die Briefmarken rufen die Geschichte der Län
der und Völker In Erinnerung, schlagen den Betrachter in Ihren 
Bann. Als kleine künstlerische Meisterwerke sind sie Aus
drucksmittel und Visitenkarte der Länder, die sie vertreten.» 
Wir haben auch die Goldmünzen in die Delegationsnorm ge
nommen, weil wir vor einiger Zeit Feingold und Goldmünzen 
wieder befreit haben. 
Ich spreche auch im Namen aller kleinen Sammler, beispiels
weise des Buben, der irgendwo ein Couvert mit einer schönen 
Marke drauf zu Sammelzwecken kauft Er sollte doch dafür 
keine Steuern bezahlen müssen. Wenn er nämlich irgendein 
Schundheft kauft, bezahlt er keine Steuern, weil das gemäss 
unserem Gesetz Kultur ist. 
Ich bitte Sie, hier dem Bundesrat zuzustimmen und nicht der 
Kommissionsmehrheit. 
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Neblker, Berichterstatter: Der Schulbub, der ein Schundheft 
kauft, bezahlt Mehrwertsteuern, nur damit das klargestellt ist. 
Er bezahlt nicht für Sammelmarken, wenn er diese Sammel
marken beim Kollegen kauft oder tauscht Der ganze private 
Handel unter den Briefmarkensammlern wird so oder so von 
der Mehrwertsteuer nicht erfasst. 
Im Namen der Kommission beantrage ich lhne,n Ablehnung 

. des Antrages Dietrich. 
Nicht steuerpflichtig sind ohnehin sämtliche gültigen Post
wertzeichen und sämtliche sich Im Verkehr befindlichen Mün
zen. Sie sind der Mehrwertsteuer nicht unterstellt Das ist auch 
nach der EG-Norm so. Wir haben ja das ganze Steuersystem 
der sechsten EG-Empfehlung angepasst, damit auch der Ver
kehr über die Grenzen funktioniert. 
Bei allen Briefmarken und Münzen, die nict1t mehr Im Verkehr 
sind, handelt es sich um Sammelobjekte. Diese Sammelob
jekte unterliegen der Mehrwertsteuer. Dies nur, sofern sie 
durch·den gewerbsmässlgen Handel und nicht einfach durch 
den privaten Tauschhandel dle Hand wechseln. Das ist, wie 
gesagt, auch Im EG-Raum so. Wenn eine Briefmarkenfirma im 
EG-Raum Briefmarken in die Schweiz exportiert, kann sie ihre 
Vorsteuem ganz in Abzug bringen. Sie exportiert also die Brief
marken netto. Im Inland müssen dann diese Briefmarken beim 
Verkauf mit der Wehrwertsteuer belastet werden. Es besteht 
dann beim grenzüberschreitenden Verkehr von Münzen und 
Briefmarken keine Wettbewerbsverzerrung mehr. -Die Be
steuerung der Briefmarken und der nicht mehr im Kurs befind
lichen Münzen entspricht auch dem heutigen Warenumsatz
steuersystem. Während ein paar Jahren hat es sich die Steuer
verwaltung einfach gemacht und auf die Besteuerung von 
Briefmarken zu Sammelzwecken verzichtet Sie wurde aber 
durch ein von Herrn Dietrich auch erwähntes Bundesgerichts-
urteil zurückgepflffen. -
·Wir machen mit dem Streichungsantrag der Kommission und 
dem Streichungsbeschluss des Ständerates nichts anderes, 
als was heute schon Im Gesetz für die Warenumsatzsteuer gilt 
Wir machen genau das, was der sechsten EG-Norm ent-
spricht.: · 
Ich empfehle Ihnen also, der Kommission zuzustimmen und 
den Antrag Dietrich abzulehnen. 

M. Grassl, rapporteur: En ce qui conceme la propositlon de 
M. Dietrich, il convient de faire une distlnctlon tres nette entre 
les tlmbres-poste valables vendus au prlx imprlme sur le tlm
bre et ceux destlnes aux collectlonneurs. De mime, II taut diffe
rencier les monnaies qui sont des moyens de palement des 
monnaies de coilectlon. 

' Las tlmbres et las monnaies en circulatlon ne sont pas des 
marchandises au vral sens du mot puisqu'lls sont destlnes a 
une prestation de services- le falt de biffer le chiffre 4 n'y chan
gerait rlen. En revanche, les tlmbres-poste et les monnaies, 
qui n'ont plus cours mais sont destlnes aux collectlonneurs, 
sont des marchandlses et, comme telles, sont soumis a l'im
pöt sur le chiffre d'affaires. Exceptlon est falte pour les opera
tlons entre prives, ce qua M. Dietrich semble ignorer. Ces re
gles sontvalables aussi bien dans le droit actuel de l'impöt sur 
le chiffre d'affaires que dans la sixleme directlve de la Commu
naute europeenne concemant l'harmonisatlon de l'impOt sur 
le chiffre d'affalres. 

_ Toutefois, dans la pratlque, le contrOle s'est avere tres difficile, 
notamment sur l'importatlon des tlmbres pour las collectlon
neurs. C'est pourquoi !'Administration federale des contrlbu
tlons avait decide, dans las annees 50, de supprimer la taxa
tlon sur ces operatlons. Le Tribunal federal a declare cette pro
cedure illegale en 1986 et la taxation a ete reintrodulte avec ef-
fet au 1er janvier1989. · 
Le Conseil federal, ainsi que M. Dietrich, voulaient obtenir la 
competence d'exor:ierer le commerce et l'importatlon des tlm
bres-poste et des monnaies destlnes aux collectlonneurs, 
creant ainsi une base legale suffisante pour revenir a une exo
neratlon generale des marchandises · susmentlonnees. Le 
Consell·des Etats etvotre commission, eu egard aux regles qui 
subsistent dans la Communaute europeenne, entendent sup
prlmer cette competence d'exoneratlon pour maintenir l'lmpo
sitlon generale. Si nous nous effor90ns deja d'adapter notre 

legislation au drolt europeen dans d'autres domaines, II est 
plus que justlfie de le faire aussi dans ce cas. C'est pourquoi la 
commission adhere a la decision du Conseil des Etats etvous 
engage a rejeter la propositlon de M. Dietrich. . 

Bundesrat Stich: Ich möchte zu dieser Geschichte nichts 
mehr sagen. Sie sehen in Buchstabe h, dass es sich 1Jm eine 
Kompetenz des Bundesrates handelt Wenn Sie Ziffer 4 so be
lassen, wie sie heute ist, hat der Bundesrat d.le Kompetenz, be
stimmte Münzen und gebrauchte Briefmarken von der Steuer-
pflicht auszunehmen. ' 
Der Bundesrat Ist der Auffassung: Wenn wir eine Mehrwert
steuer einführen, dann führen wir sie entsprechend den Richt
linien der Europäischen Gemeinschaft ein. In der EG sind 
dl~e beiden Dinge steuerpflichtig. So gesehen spielt es also 
keine sehr grosse Rolle, ob Sie jetzt dem Ständerat und der 
Kommissionsmehrheit oder Herrn Dietrich zustimmen. Es 
wird letztlich auf dasselbe herauskommmen, nur muss der 
Bundesrat nicht mehr entscheiden. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Kommjssion 
Für den Antrag Dietrich 

Art. 9 Abs. 2 Bst. l 
Antrag der Kommission 

offensichtliche Mehrheit 
Minderheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 9 al. 2 let 1 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.9Ab8.3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.9al.3 
.Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art. 9bls (neu), 9ter (neu), 18, Zlff. III, IV 
Antrag.der Kommission · 
Zustimmung ~m Beschluss des Ständerates 

Art. 9bls (nouveau), 9ter (nouveau), 16, eh. III, IV 
Proposition de 1a commisslon 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Zlff. V (neu) 
Antrag der Kommission 
Dieser Beschluss tritt nur in Verbindung mlt·der Aenderung 
vom .••. des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben und 
der Einführung der Proportionalbesteuerung juristischer Per
sonen gemäss Artikel 74 des Bundesgesetzes ·ober die di
rekte Bundessteuer in Kraft 
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Ch. V (nouveau) 
Proposition de la commlsslon 
Le present arr&te ne peut entrer en vigueur qu'en relation avec 
la modiflcatlon du ••.. de la lol federale sur les drolts de tlmbre 
et l'lntroductlon de l'lmpositlon proportlonnelle des person
nes morales selon l'artlcle 74 de la loi sur l'lmpötfederal direct 
Le Conseil federal fixe l'entree en vigueur. 

Neblker, Berichterstatter:. Dieser Antrag steht nicht auf der 
Fahne, er ist Ihnen separat ausgeteilt worden. Es entspricht 
dem Antrag der Kommission, alle drei Steuervorlagen - die 
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Mehrwertsteuer, die Stempelsteuer und bei der direkten Bun
dessteuer den Proportionaltarif - zu koppeln. Keines dieser 
Gesetze kann ohne die Annahme der andern beiden in Kraft 
gesetzt werden. Zum Beispiel: Wenn das Referendum gegen 
das Stempelsteuergesetz ergriffen und das Stempelsteuerge
setz abgelehnt würde, könnte man die Mehrwertsteuervorlage 
nicht in Kraft setzen, und das bisherige Warenumsatzsteuersy
stem würde weiterlaufen, bis allenfalls eine zweite Stempel
steuergesetzesrevision durchgeführt werden könnte. Oder bei 
einem Scheitern der Stempelsteuervorlage beispielsweise 
würde der bisherige Dreistufentarif bei der direkten Bundes
steuer Geltung haben, und man würde nicht übergehen zum 
Proportionaltarif. · 
Das ist die Koppelung dieser drei Vorlagen, die zum Ziel hat, 
dass nicht einzelne Gruppen, die besondere Interessen ha
ben, eine der Vorlagen bekämpfen und die andern Vorlagen 
annehmen, weil natürlich eine Kompensation stattfindet: Beim 
Stempelsteuergesetz haben wir Ausfälle, mit dem Mehrwert
steuersystern kompensieren wir diese Ausfälle. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der einstimmigen Kommission zu 
Ziffer V zuzustimmen, also auch diese Vorlage mit den andern 
beiden zu koppeln. 

M. Grassl, rapporteur: Etant donne que las trols actes legisla
tifs forment un tout et afln d'eviter que l'un soit accepte et l'au
tre refuse, on a mis sur pied ce nouveau chapitre qui com
prend tant les disposltions constltutionnelles que la loi sur le 
droit de timbre et l'article 74 de la loi sur l'impöt federal dlrect 
qui prevoit l'imposltlon proportlonnelle des personnes mora
les. 11 s'agit donc d'une dlsposltlon similalre a celle qui a ete in
troduite dans le paquet des mesures fiscales donnant suite au 
consensus trouve entre las partis gouvernementaux. Ce cou
plage est inevitable et necessaire si l'on ne veut pas desavan
tager une partie du compromis par rapport a l'autre. 
La commission vous invite par consequent a accepter ce 
chiffre V. 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung-Vota sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

B. Bundesgesetz über die Stempelabgaben 
B. Lol federale aur lea drolts de tlmbre 

ntel und Ingress, Zlff. ! Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

ntre et preambule, ch. l preambule 
Proposition de la commission 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art. 1 Abs. 1 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Loretan 

78Stlmmen 
16Stlmmen 

5. Obligationen; die Ausgabe von Obligationen durch Emit
tenten der öffentlichen Hand ist von der Stempelabgabe be
freit 
6. Geldmarkt; die Ausgabe von Geldmarktpapieren durch 
Emittenten der öffentlichen Hand Ist von der Stempelabgabe 
befreit. 

Art. 1 al. 1 let. a 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Loretan 

5. Obligations; las obligations des collectivltes publiques sont 
exonerees du droit d'emission. 
6. Papiers monetaires; les papiers monetaires des collectlvites 
publiques sont exoneres du droit d'emission. 

Ziff. 1-4-Ch. 1-4 
Angenommen-Adopte 

Ziff. 5, 6- Ch. 5, 6 

Glger: Die bislang praktizierten Transferzahlungen der Ge
meinden haben vor allem aus staatspolitischer Sicht nie befrie
digt. Leider wurde Im Rahmen der Aufgabenneuverteilung der 
Finanzströme zwischen den verschiedenen Ebenen des Fö
derativsystems die Chance verpasst, diesen Missstand zu be
seitigen. 
Bei der Gelegenheit der nun vorgesehenen Aenderung des 
Bundesgesetzes über die Stempelabgaben ist gegen dieses 
Uebel Abhilfe möglich. Wir schlagen eine generelle Befreiung 
der Gemeinden von der Abgabepflicht vor, was statt einerVer
vierfachung der heutigen Belastung einen Wegfall dieser 
Transferzahlungen bedeutet 
Wir hoffen mit diesen Anliegen um so mehr auf das Verständ
nis des Gesetzgebers, als die finanzielle Auswirkung bezüg
lich der neuen Finanzordnung als gering einzustufen ist. Beru- . 
higend ist in dieser Hinsicht die vom Bundesrat gemachte 
Feststellung - Ich verweise dabei auf Seite 53 der Botschaft-, 
dass bei der Neuregelung der Stempelabgaben die Ertrags
ausfälle sogar um 90 Millionen Franken überkompensiert wer
den. Obwohl diese Schätzungen mit Unsicherheit behaftet 
sind, glauben wir doch, dass die Entlastung der Gemeinden 
um 12 Millionen Franken einen verkraftbaren Ertragsausfall 
darstellt. 
Im weiteren regeln wir gleichzeitig die Beseitigung eines ver
waltungsökonomischen Missstandes. Im Verlaufe der bevor
stehenden Abklärung erstaunte die Tatsache, dass auch der 
Bund für seine eidgenössischen Obligationen eine Umsatzab
gabe zahlt. Das ist zwar schön, neutral und sieht nach Gleich
behandlung aller Emittenten aus. Faktisch werden aber mit 
entsprechendem Verwaltungsaufwand Abgaben berechnet 
und bezahlt, die letztlich die Bundeskasse nur belasten. 
Grund: Innerhalb des EFD zahlt die Eidgenössische Finanz
verwaltung bei der Emission eidgenössischer Obligationen 
Umsatzabgaben an die Eidgenössische Steuerverwaltung, 
was den Bestand der Bundeskasse per saldo unverändert be
lässt. Eine Minderung der Bundesmittel tritt aber durch den bei 
Abwicklung dieser Transaktion betriebenen Verwaltungsauf
wand auf. Eine Entlastung des Bundes von der Umsatzab
gabe wäre aus dieser Sicht nicht nur haushaltneutral, sondern 
sogar eine Sparübung, die wirklich nichts kostet 
Aufgrund des bisher Gesagten ergibt sich für den Gesetzge
ber, dass im Rahmen der Neuregelung der Stempelabgaben 
eine generelle Abgabenbefreiung der Gemeinden und eventu
ell weiterer Emittenten der öffentlichen Hand verwaltungsöko
nomisch sinnvoll, finanziell verkraftbar und staatspolltisch ge
rechtfertigt ist. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Loretan zuzustimmen. 

Neblker, Berichterstatter: Dieser Antrag lag der Kommission 
nicht vor. Trotzdem beantrage ich Ihnen mit Ueberzeugung, 
den Antrag Loretan abzulehnen. 
Es ist überall so: Die Kantone, die Gemeinden und selbst der 
Bund werden dort, wo sie Steuer bezahlen müssen, gleich be
handelt wie der Private, also beispielsweise wird auch die 
Mehrwertsteuer von den Gemeinden bezahlt Es besteht kein 
Grund, weshalb die öffentliche Hand bei der Ausgabe von 
Wertschriften anders behandelt werden soll als Private. Die öf
fentliche Hand tritt am Kapitalmarkt mit der Privatwirtschaft in 

-53 
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Konkurrenz; eine Privilegierung ist nicht angezeigt, zumal die 
öffentliche Hand als erstrangiger Schuldner ohnehin einen 
Zinsvorteil von rund 0,5 Prozent gegenüber Anleihen privater 
Schuldnergenlesst Beispielsweise bei einer zehnjährigen An
leihe Im Betrag von 100 MIiiionen Franken macht der Zlnsvor-

. teil rund 5 Millionen Franken aus, während die vom Bundesrat 
vorgeschlagene Emissionsabgabe bloss 1,2 Millionen Fran
ken beträgt. Der Zinsvorteil der öffentlichen Hand Ist also viel 
grösser als allenfalls diese Stempelabgabe. 
Die von Herrn Loretan aufgegriffenen Anliegen sind Im übri
gen nicht neu: Obligationen des Bundes, der Kantone und der 
Gemeinden waren nach dem alten Stempelsteuergesetz von 
1917 von der Emissionsabgabe befreit Diese Befreiung 
wurde durch die Gesetzesrevision 1927 aufgehoben. Die Ab-

. schaffung des Steuerprivilegs wurde unter anderem damit be
gründet, dass die erhoffte Verbilligung des öffentlichen Kredits 
nicht eingetreten §81. 
Ich beantrage Ihnen, den Antrag Loretan abzulehnen. 

M. Grassl, rapporteur: En tant que syndlc d'une commune 
jouant de temps en temps un röle sur le marche des capltaux, 
j'eprouve de la sympathle pour la propositlon de M. Loretan. 
Toutefols, j'estlme qu'II n'y a aucune raison sufflsante de privi
legier les cantons et les communes dans le Jeu de 1a concur
rence sur le marche des capitaux. 
En effet, la moitle du drojt de tlmbre etant paye par les sous
crlpteurs des obllgatlons, ceux-cl jouiraient d'un avantage qui . 
n'existe pas en ce qui conceme les emissions prlvees. De 
plus, le secteur publlc beneficie deja d'un lnter6t avantageux 
en tant que debiteur de premlere qualite, avantage variant 
entre un quart et un deml pour cent Salon les estlmatlons, 
cette dlfference d'interAt entre emetteur publlc et emetteur 
prive rapporte, pour una emission da 1 OQ mlllions de francs 
d'une durae de dlx ans, un avantage de 5 millions de francs 
qui, par rapport au droit de tlmbre prevu a l'emisslon de 1, 
2 mlllion, est de loin plus important 
En suivant la propositlon de M. Loretan, nous subirlons un 
manque de revenu fiscal d'environ 60 mlllions da francs. 
L'exemptlon des obllgatlons de la Confederatlon, des cantons 
et des communes ad'aillaurs ete abolle an 1927, parce qu'elle 
n'avait pas amene une baisse du coOt du credit publlc. 
Pour toutes ces conslderatlons, je vous damande de rejeter la 
propositlon de M. Loretan qui n'a pas ete traitee par la com
mlssion. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, diese beiden Anträge Loretan 
_ · abzulehnen. Bekanntlich sollten Steuergesetze verschiedene 

Bedingungen erfüllen. Sie sollten einerseits Geld einbringen 
und anderarsejts einigermassen gerecht ausgestaltet und 
auch wettbewerbsneutral sein. Das ist bekanntlich ein Argu
ment dafür, dass Sie mehrheitlich der Mehrwertsteuer zuge
stimmt haben. Das ist aber auch ein Grund für die Aenderung 
des Stempelsteuergesetzes. Deshalb sollten Sie keine neuen 
Wettbewerbsverzerrungen zugunsten der öffentlichen Hand 
schaffen. Denn dadurch, dass die öffentliche Hand dieser 
Steuer nicht unterstellt Ist, genlesst sie gegenüber privaten 
Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil; und das Ist an sich 

• durch nichts gerechtfertigt. 
Deshalb Ist allein schon das ausschlaggebend dafür, dass 
man die Bestimmung so belässt, wie sie vorgeschlagen Ist, 
und keine Ausnahmen stipuliert - ganz abgesehen davon, 
dass es noch sehr viele andere gemeinnützige Organisatio
nen gaben würde, die unter Umständen von diesem Privileg 
auch gerne Gebrauch machen würden. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Loretan 

Art. 1 Abs. 1 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 

offensichtliche Mehrheit 
· Minderheit 

Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

30-N 

Minderheit 
(Züger, Aguet, Ammann, Hafner _Rudolf, Leuenberger-Solo
thum, Uchtenhagen) 

6. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 1 al. 1 let. b 
Proposition de la commisslon 
Majorlte 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 
Minorlte 
(Zügar, Aguat, Ammann, Hafner Rudolf, Leuanbargar
Solaure~ Uchtenhagan) 

6. Adherar au projet du Conseil federal 

Zlff.1-5, 7-Ch. 1-5, 7 
Angenommen-Adopte 

Zlff. 6 - Ch. 6 

Züger, Sprecher der Minderheit: Es geht um die Umsatzbe
steuerung der Treuhandanlagen. Wirtschaftlich handelt es 
sich bei den Treuhandanlagen um kurzfristige Gelder nach Art 
der Geldmarktpapiere, weshalb sich ihre Besteuerung schon 
deshalb aufdrängt, weil die klassischen Instrumente des Geld
marktes besteuert werden. Die Vermittlung von Treuhandanla
gen ist eine exklusive Dienstleistung der Schweizer Banken, 
die von ausländischen Banken nicht angeboten wird. Daher 
verfängt auch die Behauptung nicht, Ihre Besteuerung würde 
zur sofortigen Abwanderung Ins Ausland führen. Da die Gel
der zu drei Vierteln von Ausländern stammen und praktisch 
ausschliessllch wieder im Ausland angelegt werden, müssen 
ganz bestimmte Gründe dafür.vorhanden sein, dass man sich 
der Schweizer Banken bedient und nicht zur Selbstanlage 
greift. 
Bezüglich der Treuhandanlagen geht man mit der Annahme 
nicht fahl, dass es sich zu einem grossen Tell um Gelder han
delt, die nirgends versteuert werden - ob legal· oder illegal, 
bleibe dahingestellt , 
Eine bescheidene, pro rata. temporis berechnete Abgabe von 
1,5 Promille lässt sich daher sicher verantworten, um so mehr, 
als die Erträge aus diesen Anlagen horrend hoch sind. Dies 
hat In letzter Zeit einen regelrechten Run auf Treuhandanlagen 
ausgelöst. Waren es Ende 1987 noch 224 Milliarden Franken, 
so stieg die Summe bis heute auf gegen 350 Milliarden. Soll 
man nun wirklich praktisch grundlos auf die Versteuerung die
ser munter sprudelnden Quelle verzichten? 
Uebrigens ist der Gedanke dieser Besteuerung nicht neu und 
stammt auch nicht aus unserer Küche. Anfang der achtziger 
Jahre wurde, um die diskutierte Verrechnungssteuer auf den 
Zinsen dar Treuhandanlagen zu bodigen, mit einem Minder
heitsantrag Feigenwinter die Unterwerfung der Treuhandanla
gen unter die Umsatzangabe angeregt. Eigentlich schade, 
sehr-schade, Herr Feigenwinter, dass Sie zu Ihrem Kinde nicht 
mehr stehen. 
Trotzdem verdient dieser Vorschlag, dass er In Anbetracht sei
ner Ergiebigkeit und der verlangten Kompensation der Aus
fälle wieder aufgegriffen wird. Leider ist die zukünftige Finanz
lage des Bundes nicht so, dass wir laufend Geschenke ma
chen könnten. 
Bisher haben Sie meinen ursprünglichen Antrag gehört. Ich 
setze mich nun langsam vom Minderheitsantrag Züger ab. Wir 
ziehen diesen Antrag zurück, obwohl wir noch heute von des
sen Qualität hundertprozentig überzeugt sind. Es ist eines un
serer Entgegenkommen; wir opfern ihn auf dem Altar des 
Kompromisses. Sollten aber andere Anträge, die diesem zäh 
ausgehandelten Kompromiss widersprechen - wie z. B. ein 
Verzicht auf die Besteuerung der Lebensversicherungen-, an
genommen werden, würden wir uns auch nicht allzustark die
sem Kompromiss verpflichtet fühlen. Es gälten dann wieder 
die Worte des Genossen Hubacher anlässlich der Behand
lung der parlamentarischen Initiative Feigenwinter: «Für die 
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SP wäre es ein Vergnügen, das Referendum gegen die Stem
pelabgaben im Wahljahr zu ergreifen.» 

Feigenwinter: Nachdem dieser Antrag zurückgezogen ist, 
kann ich nicht mehr gegen ihn Stellung nehmen. Aber ich 
muss natürlich etwas sagen, obwohl der Antragsteller die 
Richtigkeit der Unterstellung· dieser Treuhandanlagen unter 
die Stempelsteuer mit beredten Worten, aber auch mit unsin
nigen Erklärungen verteidigt hat; Herr Züger sagte, ich sei der 
Erfinder dieser Steuer. 
In den achtziger Jahren waren die Bundesfinanzen schlecht. 
Damals wollte man eine Verrechnungssteuer auf diesen Treu
handanlagen einführen, und Ich habe damals kompromiss
halber vorgeschlagen, sie eventuell einem Stempel zu unter
stellen, pro rata temporis. Dann geschah folgendes Wunder, 
nachzulesen im Amtlichen Bulletin 1983, Seite 16. Ein gewis
ser Otto Stich, damals Nationalrat und Sprecher der sozialde
mokratischen Fraktion, hat zu diesem sehr intelligenten Vor
schlag folgendes gesagt: «Wozu soviel Aufwand, wozu soviel 
Bürokratie, Herr Feigenwinter? Für nichts! Das lohnt sich tat
sächlich nicht.» Diese Worte gelten auch heute noch, obwohl 
Herr Stich seither etwas weniger weise geworden ist. 

Neblker, Berichterstatter: Ganz kurz: Der Rückzug des Antra
ges der Minderheit Züger bedeutet auch den Rückzug des An
trages der Minderheit Züger bei Artikel 13 Absatz 2 Buchsta
ben d, e. Er bezieht sich auch auf Artikel 14 Absatz 1 Buchsta
ben f, g sowie auf Artikel 16b. 

Bundesrat Stich: Ich muss Herrn Feigenwinter entgegnen, 
dass ich nicht weniger weise geworden bin, sondern nur be
scheidener. Aber Sie können sich trösten: Heute vertreten in 
der Wissenschaft immer mehr Leute die Auffassung, dass in 
der Zukunft Kapitalverkehrssteuern genau so berechtigt seien 
wie Steuern auf dem Umsatz anderer Dinge. Aber man kann 
nicht allein gescheit sein. 

Präsident: Der Antrag der Minderheit Züger ist zurückgezo
gen. 

Angenommen gemässAntrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de la majorlte 

Art. 4Abs. 3, 4; S Sachüberschrift Abs. 2 Bst. c; Sa; 8 Abs. 1 
Bst. f; 7 Abs. 1 Bst. f; 8 Sachüberschrift; 9 Abs. 1 Bst. Ci 9a; 
10 Abs. 1 erster Satz, Abs. 2 erster Satz, Abs. 3, 4; 11 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 4 al. 3, 4; 5 tltre median al. 2 let. c; Sa; 8 al. 1 let. f; 7 al. 1 
let. t, 8 tltre median; 9 al. 1 let. c; 9a; 10 al. 1 premlere 
phrase, al. 2 premlere phrase, al. 3, 4; 11 let. b 
Proposition de 1a commission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

. Art.13Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Bst. a-c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bst. d, e 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Züger, Aguet, Ammann, Hafner Rudolf, Leuenberger-Soio
thurn, Uchtenhagen) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.13al.2 
Proposition de la commiss/on 
Let.a-c 
Adherer ä la declsion du Conseil des Etats 

Letd,e 
Majorite 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 
Minorite 
(Züger, Aguet, Ammann, Hafner Rudolf, Leuenberger
Soieure, Uchtenhagen) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Bst. a-c -Let. a-c 
Angenommen -Adopte 

Bst. d, e-Let. d, e 

Präsident: Der Rückzug des Antrages der Minderheit zu Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 6 bedeutet auch den Rück
zug bei Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben d, e. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propos/tion de la ma/orite 

Art. 13 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.13al.3 
Propos/tiondelacommission 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.14Abs.1 Bst. a, c, f-h 
Antrag der Kommission 
Bst.a, C 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Bst. f,g 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Züger, Aguet, Ammann, Hafner Rudolf, Leuenberger-Solo
thurn, Uchtenhagen) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst.h 
h ..... Verkaufs von ausländischen Obligationen .•.. 

Art. 14 al. 1 let. a, c, f-h 
Proposition de 1a commission 
Let. a, c 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Let.f, g 
Majorite 
Adherer ä 1a decision du Conseil des Etats 
Mlnorite 
(Züger, Aguet, Ammann, Hafner Rudolf, Leuenberger
Soieure, Uchtenhagen) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Let.h 
h ..... vente d'obligations etrangeres ..•. 

Bst. a, c, h-Let. a, c, h 

Neblker, Berichterstatter: In Buchstabe h ist ein Fehler auf der 
Fahne. Dieser Buchstabe h, Verkauf von ausländischen Obli
gationen, entspricht dem Mehrheitsbeschluss der einstimmi
gen Kommission; Buchstabe h helsst dann: «die Vermittlung 
des Kaufs bzw. Verkaufs von ausländischen Obligationen zwi
schen zwei ausländischen Vertragsparteien". Das bezieht sich 
also ausdrücklich nicht auf die inländischen Obligationen. Die
ser Antrag wurde nachträglich eingebracht, weil es nur um die 
ausländischen Obligationen gehen kann, da sonst mit inländi
schen Obligationen über ausländische Banken, die im Inland 
tätig sind, Umgehungsgeschäfte gemacht werden könnten 
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und somit eine Wettbewerbsverzerrung erfolgt Es Ist aber le-
, dlglich ein Fehler auf der Fahne: Die Aenderung zu Buchsta

be h entspricht der Kommissionsmehrheit 

Angenommen-Adopte 

B8t. f, g-Let. f, g 

Prisldent: Der Rückzug des Antrages der Minderheit ~ Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 6 bedeutet auch den Rück
zug bei Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben f, g. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition_ de Ja ma/orlte 

Art. 14 Abs. 2, 3, Art. 16a 
Antrag der Kommission 

· Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.14al.2, 3, art.16a 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Angenommen-Adopte 

Art.16b . 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Minderheit 
(Züger, Aguet, Ammann, Hafner Rudolf, Leuenberger-Solo
thurn, Uchtenhagen) 
Zustimmung zum Entwurf des B1:1ndesrates ' 

Art.16b 
Proposition de la commisslon 
Majorite 

Art. 22 Bst. a, Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrater 
Minderheit 
(Zbinden Paul, Blatter, Coutau, Cavadinl, Grassi) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 22 let. a, art. 24 al. 1 
Proposition de la commlssion 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mlnorite 
(Zblnden Paul, Blatter, Coutau, Cavadinl, Grassl) 
Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

M. Frlderlcl, porte-parole de la mlnorlte: Ce serait normale
ment a M. Paul Zbinden, qul a presente cette proposition de . 
mlnorlte, de venir la defendre. Les partls gouvernementaux 
etant arrives a un consensus, le groupe liberal reprend cette 
proposition de minorlte a son compte. 
Ce n'est helas pas la premiere fois et certalnement pas la der
niere que le porte-paroie du groupe liberal cltera a cette tri
bune le propos de Colbert qul fut- faut-11 le rappeler- ministre 
des flnal)ces de Louis XIV: «L'impöt tue l'lmpöt». Apres bien 
des hesitations et sous la presslon de la motion de M. Feigen
winter, le Conseil federal a falt un geste dans la bonne dlrec
tion, en modlfiant l'assiette de perception du droit de timbre 
sur les transactions. boursieres. II convient cependant de re-
placer ce geste dans son contexte et de souligner que cet alle
gement ne favorisera pas unlquement les banques, en qon
nant une nouvelle impulslon a une place flnanclere helvetique 
de plus en plus confrontee a la dure realite de la concurrence 
Internationale, les collectivites publiques retrouveront simulta
nement une ·manne flscale qui a une fächeuse tendarice a se. 
deplacer al'etranger. NQusaurons certalnement l'occasion de 
constater alors la fustesse du principe emis par Colbert. 
Ce qµi est valable pour le secteur bancaire l'est egalement 
pour d'autres secteurs economiques, et specialement pour 
celul de l'assurance-vie. II parait donc illogique de modlfler 
dans le sens contraire l'assujettlssement de l'assurane&-vle au 

Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Mlnorlte 

Rudolf, Leuenberger- droit de timbre, cecl d'autant plus que ce dernier avait ete sup
prlme en 1973, conformement a 11artlcle 34 quater de la Cons- · 
tltutlon federale, qul prescrlt l'encouragement de la pre

(Züger, Aguet, Ammann, Hafner 
Soleure, Uchtenhagen) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Präsident: Der Rückzug des Antrages der Minderheit zu Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 6 bedeutet auch den Rück
zug bei Artikel 16b. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorlte 

Art. 18 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.18al.3 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil·des Etats 

• Angenommen-Adc,pte 

Art.19 
Antrag der Kommission 

: ••.. Geschäftes mit ausländischen llteln eine ausländische •.•• 

Art.19 
Proposition de Ja commisslon 
.... d'une operatlon surtltres etrangers, un des contractants .... 

Angenommen-Adopte 

voyance prlvee par des mesures flscales. Le professeur 
Etienne Grisel a, dans un avls de droit du 31 janvier 1989,. lnvo
.que l'anticonstltutlonnalite d'une pareille soumission de l'as
. surance-yle au drolt de tlmbre. A l'heure ou nous negocions 
un rapprochement avec la Communaute economique euro
peenne et que nos compagnles d'assurance sontsoumises a 
une concurrence Internationale toujours plus vive, il serait sou
haltable d'harm1:>nlser, autant que faire se peut, les conditlons 
de cette concurrence dans le domaine des services. II con-
vlent de rappeler lci la situatlon flscale des pays de la Commu
naute europeenne et de l'Associatlon europeenne de llbre
echange pour l'objet que nous traltons. Les pays suivants 
n'lmposent pas !es assurances-vie: Danemark, Allemagne, 
Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Ur,i, Anlande, 
lslande, Norvege et Suade. La France a aboli cette impositlon 
au 1 er Juillet de cette annee. La Belglque, l'ltalle, le Luxem-

. bourg sont en dlscusslon pour l'abolir. Seule la Grace et L'Au
triche connalssent une teile lmposltlon, sans en envisager en
core lasuppression. 
A l'heure ou nos partenaires europeens suppriment les uns 
apres les autres cette forme de flscaiite sur les assurances-vie, 
nous nous-proposons de la reintrodulr~. Est-ce vralment la 1a 
SOiution pour retrouver de nouvelles ressources flscaies? Le 
groupe liberal emet de tres serieux doutes a ce sujet. M. le 
Conselller federal Stich a tres souvent declare qu'il n'y avait 
pas lieu de faire de cadeau aux banques et aux assurances. II 
ne s'agit pas en l'occurrence d'un cadeau, mais bien d'une 
mesure antlsoclale, qul frappe les personnes assurant elles
mimes leur prevoyance vielllesse ou l'avenir de leurs pro-
ches, tres souvent le conjoint ou les heritiers a charge. En effet, -5o . . 
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les droits de timbre sont reportes par les asssurances sur les 
primes des assures. . 
S'il fallait encore prouver le caractere antisocial et anticonstitu
tionnel des modiflcations qui nous sont proposees, il faudrait 
citer la soumission de la prima unique d'assurance-vie au droit 
de tlmbre. Cette formule permet aux independants, qui ces
sent leur actlvite et qui realisent tres souvent le resultat de leur 
vie professlonnelle en vendant leur fonds de commerce, de 
constituer le capital necessaire au versement d'une rente via
gere. Un tel cas releve expressement de l'artlcle 34 quater de 
la Constitution federale. · 
Pour terminer, s'il fallait encore des preuves supplementaires 
que le nouveau regime financier ne fait pas de cadeau aux as
surances, contrairement a l'opinion exprimee par Monsieur le 
Conseillerfederal Stich, il taut relever d'une part, qu'elles sont 
assujettles a 1a taxe sur la valeur ajoutee et d'autre part, que le 
bareme proportlonnel pour le prelevement de l'impöt federal 
direct les penalise fortement 
En conclusion, le groupe liberal soutlent les propositions qui 
avaient ete faites par la minoritlf de la commission et par le 
Conseil des Etats aux artlcles 22 lettre a et 25 premier alinlfa 
pour que nous n'ayohs pas a verifler l'afflrmation de Colbert, 
moultfois conflrmee par le passe. 

Feigenwinter: zuerst eine Vorbemerkung zur Aeusserung 
von Herrn Bundesrat Stich, dass man langsam einsehe, dass 
derartige Steuern wie die Stempelsteuer doch sinnvoll seien. 
Ich habe bis heute keinen massgeblichen Finanzwirtschafter 
finden und kein Lehrbuch auftreiben können, die der Kapital
verkehrssteuer das Wort reden. Ich wäre sehr daran interes
siert, wenn mir unser Finanzminister einen derartigen Welsen 
nennen könnte. 
Europa ist daran, seine berühmten vier Freiheiten zu verwirkli
chen; dazu gehört auch die Freiheit des Kapitalverkehrs. Eu
ropa macht das Gegenteil von dem, was wir mit der Einfüh
rung dieses Stempels auf den Lebensversicherungen ma
chen; es hebt- sofern solche Steuern noch bestehen - diese 
auf. Im Grunde genommen hat HerrGiger- anstelle von Herrn 
Loretan - die Fragwürdigkeit dieser ganzen Kapitalverkehrs
steuern sehr treuherzig auf den Tisch gelegt, Indem er sich 
darüber beklagt hat, dass die öffentliche Hand derartige Steu
ern auch zu bezahlen habe, Herr Giger hat durchaus recht, 
aber man müsste gleiches Recht für alle fordern und sagen, 
alle diese Kapitaltransaktlonssteuem seien zu eliminieren. Da
gegen steht natürlich die Kompensationslust des Finanzmini
sters, der zu Recht dafür Sorge trägt, dass der Bundeskasse 
genügend Mittel zur Verfügung stehen. Und hier hat er zur 
Kompensation zuerst die Besteuerung der Treuhandanlagen 
festgehalten und in zweiter Linie auch noch die Besteuerung 
der Lebensversicherungen. Wenn etwas grundsätzlich falsch 
Ist-und Kapitaltransaktionssteuern sind grundsätzlich falsch, 
weil sie den Markt verzerren, insbesondere gegenüber dem 
Ausland-, dann kann man den Pelz nicht waschen, ohne das 
Fell nass zu machen; man kann also nicht innerhalb der glei
chen Art von Steuern wieder kompensieren. Das gleiche gilt 
für die Unterstellung von -Lebensversicherungen unter diese 
Stempelsteuer. Die Fragwürdigkeit politischer Kompromisse
hier wurde ja ein grosser politischer Kompromiss ausgehan
delt - zeigt sich an dieser Frage. Mit politischen Kompromis
sen können Sie dem Markt keine Lösungen aufoktroyieren, 
die sachlich falsch sind; und diese Stempelsteuer auf Versi
cherungen ist sachlich falsch. Erstens einmal ist es eine Zick
zackpolitik des Bundes, denn 1973 wurden die Lebensversi
cherungen ausdrücklich ausgenommen, weil man die dritte 
Säule, die Selbstvorsorge, fördern wollte; nun wird sie 1990 
wieder eingeführt, weil man sagt: Wir brauchen diese 100 Mil
lionen Franken. 
Genau wie die Treuhandanlagen, die dann nicht mehr in die
sem Land angelegt werden, sondern bei den ausländischen 
Filialen inländischer Banken, werden diese Lebensversiche
rungen-ein grosser Teil davon betrifft auch Ausländer- nicht 
mehr in der Schweiz, sondern im Ausland abgeschlossen, bei 
der ausländischen Filiale eines schweizerischen Versicherers. 
Damit ist eigentlich nichts gewonnen, denn in ganz Europa be
stehen diese Kapitaltransaktionssteuern nicht. Und vergessen 

Sie eines nicht: Diese Stempelabgabe von 2,5 Prozent ist je
des Jahr neu zu bezahlen. Wenn Sie also 2000 Franken Prä
mie bezahlen, müssten Sie jedes Jahr 50 Franken Stempelab
gabe bezahlen. Ich glaube, das ist einfach nicht sinnvoll, weil 
man dadurch im Grunde genommen die Selbstvorsorge be
straft: die Selbstvorsorge, die darin besteht, dass man eine Le
bensversicherung abschliesst, und zwar eine umfassende Le
bensversicherung und nicht nur diejenige, die der zweiten 
Säuledient 
Die CVP-Fraktion- hat aus diesen Erwägungen der Kompro
misslösung nicht zugestimmt, weil sie die sachliche Richtig
keit vor die Kompromissfähigkeit gestellt hat Und sie hat des
halb mehrheitlich beschlossen, dieser Unterstellung nicht zu
zustimmen .. 

Frau Uchtenhagen: Ich kann es sehr kurz machen. Wenn die 
CVP hier ausschert, dann trägt sie auch die Verantwortung da
für, dass das mühsam geschnürte und erarbeitete Paket aus
einanderfällt Wir haben gesagt, dass wir auf die Treuhandbe
steuerung verzichten; wir sind bereit, die Reduktion bei den 
Stempelabgaben mitzumachen, d. h. die Bankkunden zu ent
lasten. Doch Sie müssen wissen: Wenn Sie hier ausscheren, 
dann werden auch wir ausscheren und bei diesem Paket nicht 
mehr mitmachen. Sie müssen sich nun überlegen, wie sinn
voll das ist; Stempelsteuer, Finanzplatz, Entlastung der Bank
kunden, das alles ist für Sie offenbar etwas sehr Wichtiges -
genau so wichtig ist für Sie die Beseitigung der Taxe occulte-: 
Aber, meine Damen und Herren, Sie können nicht alles haben; 
auch wir haben einige wichtige Anliegen: Wir möchten, dass 
die Bundeskasse nicht total geschröpft wird, und wir haben 
genügend geopfert. Jetzt bringen auch Sie dieses kleine Op
fer und machen Sie weiterhin mit, sonst müssen Sie die Kon
sequenzen tragen. 
Die sozialdemokratische Fraktion bittet Sie, den Mlnderheits
~trag abzulehnen. 

Blocher: Herr Feigenwinter hat mit Recht gesagt, sachlich sei 
eine solche Steuer nicht richtig. Ja, aber welche Steuer ist 
dann sachlich richtig? Ich kenne keine! 
Warum haben wir den Sozialdemokraten nachgegeben, und 
warum glauben wir, dass sie hier gerechtfertigt ist? Wenn wir 
für das ganze Land schauen, so geht es jetzt darum, dass die 
wettbewerbsverzerrenden Steuern, die unsere Wirtschaft ge
genüber dem Ausland benachteiligen, wegfallen. Das soll im 
Interesse der schweizerischen Volkswirtschaft, im Interesse 
der Beschäftigten in diesem lande, im Interesse der Arbeits
plätze geschehen. Das muss doch jetzt unsere Zielrichtung 
sein. Und das ganze Finanzpaket muss diesem Anforderungs
profil genügen. Und nirgends hätten wir den Sozialdemokra
ten nachgeben können, wenn dieses Erfordernis nicht erfüllt 
worden wäre. Darum mussten wir die Treuhandgeldbesteue
rung ablehnen, das wäre eine wettbewerbsverzerrende Steuer 
gewesen. 
ZU diesen Lebensversicherungen: Natürlich ist es unschön, 
hier eine Steuer zu haben. Aber das ist überall unschön. Aber 
eine Wettbewerbsverzerrung bringt diese Besteuerung nicht. 
Es bringt keine Wettbewerbsverzerrung, wenn wir diese Mehr
wertsteuer bei den Lebensversicherungen einführen. Es 
bringt vielleicht eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, indem 
man sagt, Kapitalanlagen für das Alter über die Versicherun
gen seien dann weniger interessant, als wenn man das Geld 
auf die Bank bringt Aber für die Lebensversicherungen haben 
wir andere steuerliche Vergünstigungen bei der direkten Bun
dessteuer beschlossen, so dass ich meine, wir könnten im In
teresse der Sache nachgeben. Könnte ich allein leglferieren, 
so würde ich dieser Steuer auch nicht zustimmen. Aber wir ha
ben ein ganzes Paket, wir haben Anforderungen, die wir erfül
len müssen. 
Im Interesse des Pakets stimmt unsere Fraktion dieser Forde
rung zu. Das ist Geben und Nehmen auf allen Seiten. 

Reich: Ich mache keinen Hehl daraus, dass die freisinnig
demokratische Fraktion mit diesem Element des Kompro
misspaketes grosse Mühe hatte. Sie hat aber an der Sitzung 
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vor der Session trotzdem im Interesse der strategischen Ziel
setzungen dieses Paketes zugestimmt. 

-wir sind Im «dummen Rank»: Wenn jetzt etwas anderes her
auskommt, als lh den Vorbereitungen dieses Kompromisspa
ketes ausgehandelt wurde, dann steht wohl vieles, wenn nicht 
alles In Frage. Ich bitte Sie alle, sich die Situation genau zu 
überlegen und wirklich wohlüberlegt zu entscheiden. 
Ich lade Sie ein, Im Sinne des Kompromisses mit der Kommis- · 
sionsmehrhelt zu stimmen. 

Neblker, Berichterstatter: Nach dem bisherigen Stempelsteu
ergesetz sind die Prämienzahlungen auf Lebensvel'Sicherun
gen, Kapital- und Rentenversicherungen von der Stempelab
gabe befreit. Auf den übrigen Versicherungen beträgt die Ab
gabe 5 Prozent. Für Motorfahrzeug-Haftpflicht- und Fahr
zeug-Kaskoversicherungen beträgt sie 1,25 Prozent Es Ist 
also nicht so, dass mit der Stempelsteuer auf den Lebensversi
cherungsprämien etwas neues elngefOhrt wird. Das Ist eigent
lich der Normalfall. Auch auf den obligatorischen Versicherun
gen muss eine Stempelsteuer bezahlt werden. Anstelle einer 
Mehrwertsteuer oder einer anderen Umsatzsteuer besteht bei 
den Versicherungen diese Stempelsteuer. Wenn wir sie hier 
streichen oder nicht einbeziehen, entlassen wir ein mögliches 
Steuerobjekt aus der Pflicht, das für alle übrigen gilt 
Neuwollen nun der Bundesrat und die Kommissionsmehrheit 

• die Prämien für Lebensversicherungen ebenfalls einer Stem
pelabgabe von 2,5 Prozent unterstellen. Das war bis 1973 übri
gens schon der Fall. Aber nur für den Fall, dass die Lebensver
sicherungen nicht der beruflichen Vorsorge oder einer ande
ren anerkannten Vorsorgeform Im Sinne der Artikel 81 und 82 
BVG dient Nicht alle Lebensversicherungsprämien sind also 
dem Stempel unterstellt, sondern nur die freie Säule 3b. Der 
Ertrag dieser Stempelabgabe würde etwa 105 MIiiionen Fran
ken ergeben. Der Ständerat Ist dem Vorschlag des Bundesra
tes nicht gefolgt und hat die Besteuerung der Prämien auf Le
bensversicherungen mit 22 zu 14 Stimmen abgelehnt. Die 
vorberatende Kommission des Nationalrates hat der Besteue
rung der Lebensversicherungsprämien gemäss Vorschlag 
des Bundesrates knapp zugestimmt. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen Zu
stimmung zum Antrag des Bundesrates. Dieser Antrag wird 
wie folgt begründet: Teilweise sind die 105 Millionen Franken 
eine Kompensation für die Ausfälle bei der Revision des Stem
pelsteuergesetzes. Wenn wir die 105 Millionen Franken nicht 
haben, würde der Ausfall bei der Revision des Stempelsteuer
gesetzes 400 und nicht nur 300 MIiiionen Franken ausma
chen. Diese Besteuerung der Lebensversicherungsprämie ist 
ein ganz wichtiger Tell des Kompromisses, den wir unter den 
Regierungsparteien gefunden haben. Ich- bitte Sie dringend 
namens der Kommission und der Bundesratsparteien, die 
sich dort engagiert haben, dieser Besteuerung zuzustimmen. 
Man darf auch nicht übertreiben. Die Lebensversicherungen 
und die Versicherungen haben uns enorm mit Argumenten 
eingedeckt, das stimmt. Aber man muss ganz klar sehen: Die 
Belastung der Lebensversicherungsprämien mit den Stem
pelabgaben ist tragbar, da auch so das Sparen über die Le
bensversicherungen steuerlich immer noch günstiger Ist als 
das Sparen auf der Bank. Im Gegensatz zu den Spareinlagen 
auf der Bank, bei denen die jährlichen Zinserträge der Verrech
nungssteuer unterliegen und die als Einkommen besteuert 
werden müssen, wird der auf dem Kapital der Lebensversiche
rung auflaufende Zinsertrag nicht als Einkommen versteuert. 
Nach wie vor wird das Sparen über die Lebensversicherung 
steuerlich privilegiert, weil die Zinserträge auf dem Kapital 
nicht der Steuer unterliegen. Und nach wie vor entspricht man 
dem Verfassungsartikel 34 Absatz 6, wonach die Seibstver-
sorgung durch Massnahmen der Fiskalpolitik gefördert wer
den soll. Diesem Grundsatz wird nachgelebt, auch wenn die 
Steuer auf den Lebensversicherungsprämien ausgesprochen 
wird. Die Lebensversicherungen sind steuerlich zudem weiter 
begünstigt, indem Abzugsmöglichkeiten bei der Steuerdekla
ration möglich sind. Auf den Steuererklärungen kann man ei
nen bestimmten Betrag f(ir Versicherungsprämien abziehen. 
Es Ist auch nicht zu befürchten, dass die Lebensversicherun
gen deswegen ins Ausland abwandern: Sämtliche In der 

Schweiz abgeschlossenen Lebensversicherungen unterlie
gen der schweizerischen Steuerpflicht, unabhängig, davon, 
ob es sich um eine schweizerische oder um eine ausländische 
Gesellschaft mit Sitz in der Schweiz handelt 
Namens der Kommission beantrage Ich Ihnen dringend, die
sem Kompromiss zuzustimmen. 
Wir sollten dem Paket als Ganzes zustimmen, und es wäre 
ausserordentllch schade, wenn wir jetzt im Endspurt noch 
straucheln würden. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, wir be
finden uns auf einer Gratwanderung. Bis jetzt ist es sehr gut 
gegangen. Ich möchte allen Beteiligten dafür bestens danken. 
Ich habe nicht daran geglaubt, dass es möglich sei, zu einem 
Kompromiss zu kommen, jetzt, wo unter den Bundesratspar
teien Spannung und Unruhe bestehen. Aber jetzt sollten wir 
diese Chance ergreifen und sie nicht einfach leichtfertig fallen
lassen. Wir sollten uns klar sein, dass diese Stempelsteuer auf 
den Lebensversicherungen ein unabdingbares Postulat die
ses Kompromisses darstellt. Wenn wir diesem Kompromiss 
zustimmen können, dann haben wir eine Lösung gefunden, 
die über Jahre hinaus Bestand hat. Dann haben wir eine wich
tige Grundlage, an die übrigens niemand glauben wollte, 
schaffen können. Wir Parlamentarier können dann sagen: Wir 
sind verantwortlich für die umfassende Politik in diesem 
Staate, l:lUCh für die Finanzpolitik, und darum nehmen wir hier 
gegen gewisse Interessenkreise im Interesse des Ganzen 
Stellung. 
Ich bitte Sie also, einen mutigen Entscheid zu fassen und hier 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. · 

M. Grassl, rapporteur: Actuellement, seules les primes d'as
surance-vie, sous forme de capital ou de rente, sont liberees 
du drolt de tlmbre. Le Conseil federal propose de reintrodulre 
la soumission de ces prlmes d'assurance-vie, dans le cadre 
de la prevoyance lndMduelle llbre, a un drolt de timbre de 2, 
5 pour cent, ce qui feralt rentrer dans les caisses de la Confe
deratton un montant de 105 mllllons de francs. 
Le Conseil des Etats n'a pas suM le Conseil federal et a rejete 
l'imposltlon des prlmes d'assurance-vie par 22 voix contre 14. 
Par contre, votre commisslon a adhere a la proposltion du 
Conseil federal, une premiere fois gräce au vote du president, 
et en deuxleme lectUre par 7 voix contre 6. 
Malgre quelques perplexltes de nature constltutlonnelle, la 
commission a colisldere que la promotlon de l'epargne sous 
forme d'assurance dans le cadre du troisieme pllier ne consti
tue plus une exlgence urgente apres l'entree en vigueur de la 
lol federale sur la prevoyance professlonnelle viellesse, survi
vants et invalldlte, la LPP, et des dlspositlons favorlsant la pre
voyance lndMduelle liee prevue par l'ordonnance. La com
mlsslon est donc d'avis qu'il est justifle de soumettre de nou
v~u l'epargne lndMduelle sous forme d'assurance a un drolt 
sur les primes d'assurance, et ce d'autant plus que ce genre 
d'epargne est fortement prlvilegie du point de vue fiscal. En ef
fet, contrairement a ce qul vaut pour les rendements des de
p6ts d'epargneaupres des banques, qui sontsoumis a l'impöt 
anticipe de 35 pour cent et imposes comme revenu, les pres-

. tations en capital provenant des assurances sur la via suscep
tlbles de rachat ne sont pas soumises a l'lmp6t sur le revenu. 
Le taux propose de 2,5 pour cent reste, selon la commission, 
dans les llmltes supportables et est acceptable sous forme 
d'assurance. 
Au nom de la majorlte de la commisslon, je vous lnvlte donc a 
approuver la propositlon du Conseil federal et a rejeter celle de 
la minorlte Zbinden-reprlse par M. Frlderici. 

' Allenspach: Ich möchte In einer persönlichen Erklärung mei-
ner Besorgnis über die Art und Weise dieser Diskussion Aus
druck geben. 
Es sind Im Rate nur die Fraktionsmeinungen und damit einsei
tige Meinungen zum Ausdruck gebracht worden. Das Regle
ment gestattet es den andern nicht, Ihre Meinungen ebenfalls 
darzulegen. Es Ist ausserdem problematisch, wenn nur noch 
über Gesamtpakete entschieden und der Rat zu einem Organ 
würde, das nur noch Kommissionsgesamtpakete abzuseg
nen hat. Wir haben In diesem Kommissionspaket zahlreiche 
Probleme; es gibt zu jedem Problem verschiedene Lösungen. 
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Es sollte möglich sein, ohne unerträglichen Druck diese ein
zelnen Fragen auch einzeln zu diskutieren, weil es durchaus 
Möglichkeiten gibt, dass der Rat im Detail die Argumente an
ders gewichtet als die Kommission. 
Es ist praktisch von allen Rednern festgestellt worden, dass 
die Stempelsteuer auf Lebensversicherungsprämien falsch 
sei, aber man müsste dies im Rahmen des Gesamtpakets ak
zeptieren. 
Was sachlich falsch ist, kann auch politisch nicht richtig sein. 
Wir sollten uns die Freiheit nehmen, einmal gegen das Paket 
zu votieren und das auszudrücken, was wir sachlich als richtig 
erachten. · 

Neblker, Berichterstatter: Ganz kurz, Herr Allenspach: Ich 
fühle mich als Kommissionspräsident einer Kommission, die 
intensiv gearbeitet hat, angegriffen. Wir können unsere parla
mentarische Arbeit nicht effizient vollziehen, wenn wir nicht auf 
die Kommissionsberatungen abstellen. Wir können hier im Rat 
nicht eine zweite Kommissionssitzung abhalten. Es ist viel 
wichtiger, dass man in den Kommissionen alles vorlegt, sau
ber arbeitet, alles berät, und dann ist es zweckmässig, wenn 
der Rat nur noch über die Kommissionsvorschläge entschei
det Es sind alle Argumente, gerade auch in diesem Bereich, in 
den Kommissionsberatungen zum Ausdruck gekommen, 
aber der Kommissionsantrag ist nun einmal anders. 
Gerade in diesem Falle ist es wichtig, dass die Kommission die 
Führung übernimmt, denn ohne eine solche Führungsauf
gabe kann ein Kompromiss, der sich über drei verschiedene 
Gesetze erstreckt, überhaupt nicht geschlossen werden. Da 
können eben nicht Einzelinteressen immer wieder vorge
bracht werden, sonst ist es dann auch nicht möglich, die Taxe 
occulte aufzuheben, und es ist auch nicht möglich, Herr Allen
spach, die übrigen Revisionen bei der Stempelsteuer durch
zubringen. Ich möchte die Leute dann sehen, welche die 
Stempelsteuergesetzgebung allein der Volksabstimmung 
aussetzenl Die haben doch überhaupt keine Chance. Gerade 
im Interesse dieser Gesetzesrevision sind wir diesen Kompro
miss eingegangen. 
Ich empfehle Ihnen nochmals, der kommissionsmehrheit zu
zustimmen und den Minderheitsantrag Zbinden beziehungs
weise Fridericl abzulehnen. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, dem Bundesrat und der Kom
missionsmehrheit zuzustimmen. 
Es wäre an sich interessant, gelegentlich auch bei den Ausga
ben solche Opposition gegen Mehrausgaben zu sehen, und 
nicht nur, wenn es darum geht, eine gewisse Kompensation 
bei den Einnahmen zu finden. 
Der Bundesrat ist ursprünglich davon ausgegangen, dass im 
Bereich der Stempelabgaben selbst eine vollständige Kom
pensation gefunden werden müsste. Der Ständerat ist nicht 
gefolgt, Sie auch nicht. 
Aber bedenken Sie bitte, dass es für dieses Paket auch nicht 
sehr gut wäre, wenn im Rahmen der Stempelsteuer überhaupt 
keine Kompensation gefunden würde und man dafür umge
kehrt auf die Freiliste verzichten und den Konsum belasten 
würde. Das müssen Sie auch bedenken. 
Dazu muss man aber auch ganz klar sagen, dass es hier nicht 
um eine Wettbewerbsverzerrung zwischen der Schweiz und 
dem Ausland geht, sondern um die Belastung des Inländers, 
der hier besteuert wird. Umgekehrt ist auch festzuhalten, dass 
das Banksparen mit dieser Stempelabgabe von 2,5 Prozent 
im Jahr auf den Prämien immer noch wesentlich schlechter 
gestellt ist als das Versicherungssparen, denn bei der Bank 
wird der Zins, der ausgerechnet wird, der Verrechnungssteuer 
unterstellt. Er muss dann bei der Einkommenssteuer dekla
riert, also versteuert werden, sonst verfällt die Verrechnungs
steuer. Aber beim Versicherungssparen werden auf den auf
gelaufenen Zinsen keine Verrechnungssteuer und auch keine 
direkte Steuer erhoben, und deshalb ist es hier durchaus ge
recht, dass man eine solche Stempelabgabe auf Versiche
rungsprämien erhebt. Ich muss dem Antragsteller auch sa
gen., dass wir die Frage der Verfassungsmässigkeit durchaus 
geprüft haben. Der Vorschlag, den wir unterbreitet haben, hat 
auch die Zustimmung der Justizabteilung gefunden. 

Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit und dem Bundesrat zu fol
gen und den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Zlff.11 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag Cavadlni 
Abs.2 
Streichen 

Ch.II 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition Cavadlni 
A/.2 
Biffer 

Zlff. III (neu) 
Antrag der Kommission 

94Stimmen 
41 Stimmen 

Diese Aenderung tritt nur in Verbindung mit dem Bundesbe
schluss vom .... über die Neuordnung der Bundesfinanzen 
und der Einführung der Proportionalbesteuerung juristischer 
Personen nach Artikel 74 des Bundesgesetzes über die di
rekte Bundessteuer in Kraft. 
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Antrag Cavadini 
Abs.2 
Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Absatz 1 tritt das Ge
setz am 1. Januar 1992 in Kraft. 

Ch. III (nouveau) 
Proposition de 1a commission 
La presente modificatlon ne peut entrer en vigueur qu'en rela
tion avec l'arr~te federal du .•.• sur le nouveau regime des fi
nances federales et l'introduction de l'imposltion proportion
nelle des personnes morales selon l'article 74 de la loi sur 
l'impöt federal direct 
Le Conseil federal fixe l'entree en vigueur. 

Proposition Cavadlnl 
A/.2 
Sous reserve des disposltions du 1 er alinea, la loi entre en vi
gueur le 1 er janvier 1992. 

Cavadlnl: Zu Ziffer II: Ich habe den Antrag gestellt, Absatz 2 
zu streichen, weil wir den gleichen Satz in Ziffer III haben. Hier 
geht es um eine kleine, formelle Korrektur. 
In Ziffer III steht der Satz: «Der Bundesrat bestimmt das Inkraft
treten.» Ich bin überzeugt - das war auch die Meinung der 
Kommission-, dass dieses Gesetz dringend ist. Wir kommen 
jetzt mit einer gewissen Verspätung mit dieser Korrektur des 
Stempelsteuergesetzes. Daher bin ich der Auffassung, dass 
wir dieses Gesetz so rasch als möglich in Kraft setzen sollten, 
sobald das Ganze durch den Souverän angenommen sein 
wird. 
Ich bin bereit, meinen Antrag zurückzuziehen, wenn ich vom 
Bundesrat eine klare Antwort betreffend diesen Punkt erhalte. 
Ich stelle die konkrete Frage: Ist der Bundesrat bereit, dieses 
Gesetz im Januar 1992 In Kraft zu setzen, wenn die Volksab
stimmung am 2. Juni 1991 stattfindet und die Mehrwertsteuer 
angenommen wird? Das ist dringend. Wenn ich diese Zusi
cherung erhalte, überlasse ich dem Bundesrat die Flexibilität 
und bin bereit, meinen Antrag zurückzuziehen. 
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Neblker, Berichterstatter: Es geht wiederum um die Koppe
lung der drei Vorlagen. 
Zu Ziffer II Absatz 2 beantrage Ich Ihnen, dem Antrag Cavadlnl 
zuzustimmen. Das ist eine redaktionelle Aeilderung: .. Der 
Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten»; das kommt in Ziffer III 
hinein. Das ist an sich richtig. 
Bei Ziffer III empfehle ich Ihnen, dem· Antrag der Kommission 
zuzustimmen. Ich bin überzeugt, Herr Bundesrat Stich-wird 
die notwendige Erklärung abgeben, dass er das Stempelsteu
ergesetz so rasch als möglich In Kraft setzen wird, sobald dJe 
beiden anderen gekoppelten Vorlagen kein Hindernis mehr 
darstellen. . - . • 
Das Stempelsteuergesetz wird also In Kraft treten, wenn die 
Mehrwertsteuervoriage beim Volk Gnade finden wird. Das ist 
der kritische Punkt Dann wird Herr Bundesrat Stich auch das 
Stempelsteuergesetz in Kraft setzen. Dann hat er nämlich Ge
währ dafür, dass er die Kompensation für die Ausfälle bei der 
Stempelsteuergesetzesrevision erhält Er hat sogar noch 
mehr, daran hat er am meisten F.reude, allerdings erst zwei 
Jahre später. Wir erwarten, dass das Stempelsteuergesetz 
sehr rasch in Kraft tritt, damit die Abwanderung der Geschäfte 
Im Interesse der ganzen Schweiz - nicht nur der Banken -
nichtweiterhln ins Ausland erfolgt. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommission zuzustimmen und 
damit die Verknüpfung der drei Steuervorlagen zu vollenden. 
Im übrigen möchte ich für die speditive Behandlung des gan
zen Geschäftes herzlich danken. Wir haben sie etwas fraktio
niert vorgenommen, aber trotzdem sind wir zu einem guten 
Ende gekommen. Es bestehen gegenüber dem Ständerat nur 
noch zwei erhebliche Differenzen: die Besteuerung des Gast
gewerbes und die Steuern auf den Lebensversicherungen, die 
wir soeben beschlossen haben. Das sind die einzigen Streit
punkte, so dass es möglich sein sollte, die Vorlage noch diese 
Session zur Schlussabstimmung zu bringen. 

Bundesrat Stich: An sich hätten wir auch ohne die Intervention 
von Herrn Cavadinl die Absicht gehabt, das Gesetz möglichst 
frühzeitig In Kraft zu setzen. Nach Ihrem Beschluss in bezug 
auf die Hotellerie werden wir uns sogar Mühe geben, auch die' 
Mehrwertsteuer möglichst rasch In Kraft zu setzen. 

Präsident Herr Cavadlnl teilt mit, dass er seine Anträge zu 
den Ziffern II und III zurückzieht 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte se/on Ja proposition de la commlsslon 

Gesamtabstimmung-Vota sur l'ensemble 

Für Annahme des Gesetzentwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat-Au Conse/1 des Etats 

94Stlmmen 
16Stlmmen 

loO 

89.041 

Neue Finanzordnung 
Nouveau reglme flnancler 

N 12 decembre 1990 

Siehe Seite 2224 hlervor-Volr page 2224 cl-devant 
Beschluss des Ständerates vom 11. Dezember 1990 
Declslon du Conseil des Etats du 11 decembre 1990 

Differenzen -Dlvergences 

B. Bundesgesetz über die Stempelabgaben 
B. Lol federale sur les drolts detlmbre 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Antrag Feigenwinter 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art.24al.1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Proposition Feigenwinter 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

1 Neblker,~ Berichterstatter: Bei der neuen Bundesfinanzord
nung sind wir einen-Schritt weitergekommen. Der Ständerat 
hat dem Beschluss A zugestimmt. Er ist vollständig unserer Li
nie gefolgt. Hier besteht keine Differenz mehr. Er Ist uns auch 
gefolgt bezüglich des Antrages eines ·Sondersatzes beim· 
Gastgewerbe. Beim Beschluss B besteht noch bei Artikel 24 
eine Differenz. Der Ständerat hat dem Gn.Jndsatz zugestimmt, 
dass auch die Lebensversicherungsprämien mit der Stempel
steuer belastet werden. Wir haben dem Antrag des Bundesra
tes zugestimmt, mit einer Stempelsteuer von 2,5 Prozent. Der 
Ständerat hat einen Kompromiss gesucht und 1,25 Prozent 
beschlossen- und zwar mit deutlichem Mehr, mit einem Stim
menverhältnis von 2 zu 1. Das ist die Hälfte unseres Beschlus
ses. Nach unserem Beschluss hätte die Besteuerung der Le
bensversicherungsprämien rund 105 Millionen Franken 
Mehrertrag bringen sollen, zur teilweisen Kompensation der 
Ausfälle bei der Stempelsteuerrevision. Mit dem Beschluss 
des Ständerates werde(! nun diese Mehreinnahmen halbiert, 
auf rund 55 Millionen Franken, das heisst, die Kompensation 
Ist etwas schwächer. 
Wenn man die gesamten finanziellen Folgen unserer Be
schlüsse nun zusammenzählt, ergibt sich folgendes BIid: 
Nach den Anträgen der Kommission des Nationalrates hätten 
wir Mehreinnahmen von 420 Millionen Franken geschätzt. 
Das können Sie der Dokumentation der Steuerverwaltung ent
nehmen. Mit dem Sondersatz beim Gastgewerbe ergeben 
sich fürfüntJahre pro Jahr Ausfälle von 31 0 MIiiionen Franken, 
mit andern Worten: Es bleibt noch ein Ueberschuss von 
11 o Millionen Franken am Ende der Beratungen im National
rat. Mit dem Beschluss des Ständerates werden nun die Er
träge aus den Stempelsteuern auf den Prämien der Lebens
versicherungen halbiert, und es ergibt sich ein weiterer Ausfall 
von rund 50 MIiiionen Franken. Netto ergeben sich also aus 
dem ganzen Finanzpaket geschätzte Mehreinnahmen von 
60 MIiiionen Franken. Wobei aber hinzugefügt werden muss, 
dass rund 200 MIiiionen Franken kompensiert worden sind, 
und zwar für die vorauszusehenden Ausfälle bei der Aufhe
bung der Syndlzlerungsvorschrlften der Nationalbank. Das Ist 
kein Bestandteil des Steuerpaketes, aber es war bei unseren 
Aufrechnungen•immer enthalten gewesen. Diese 200 Millio
nen Franken sind also auch schon kompensiert. Es bleibt 
noch ein positiver Saldo von 60 MIiiionen Franken. 
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Wir haben die ganzen Debatten hindurch Immer wieder darauf prevus comme une dlminution a la suite de la suppression de 
hingewiesen, dass sich die Bundesratsparteien zusammen- la syndicatlon par 1a Banque nationale et qul sont lnclus 
gerauft haben. Wir haben immer wieder von den Kompromls- · comme perte flscale, blen qu'ils ne solent pas comprls dans le 
sen gesprochen. Ich wiederhole nochmals, was dieser Korn- paquetflscal que nous avons mls sur pied. 
promlss beinhaltet ZUstlmmung zu einer Stempelsteuerrevl- Votre commlsslon a reptls l'argument des assurances sur la 
slon, ohne dass die Treuhandanlagen einer Stempelsteuer vie. Elle a declde, par 10 voix contre 4, de maintenir ladeclsion 
unterzogen werden. Ferner: Einführung der Mehrwertsteuer, des droits de tlmbre a 2,5 pour cent et de ne pas suivre le Con-
damitAufhebung der Taxe occulte, aber Einbezug aller Dienst- seil des Etats qul les fixe a 1,25 pour cent. 
lelstungen, Aufhebung der Freilisten - dafOr Sondersatz von 
1,9 Prozent -, die Möglichkeit, den In der Verfassung festge
legten Steuersatz um 1,3 Prozent zu erhöhen, wenn die demo
graphische Entwicklung bei der AHV dies bedingt. Ein weiterer 

· Punkt ist die Aufhebung der Befristung der Steuervorlagen in 
der Bundesverfassung. Schllessilch haben wir im Rahmen 
des Kompromisses einem Proportionaltarif bei der direkten 
Bundessteuer zugestimmt · 
Die letzte Bedingung war die Stempelsteuer auf den Lebens
versicherungsprämien: Hier ist nun. auch der Ständerat im 
Prinzip gefolgt - allerdings nur mit dem halben Betrag. Man · 
kann schon feststellen, dass ein Durchbruch gelungen Ist, al
lerdings noch kein vollständiger. Diese 1,25 Prozent Stempel
steuer auf den Lebensversicherungen entsprechen den Stem
pelsteuern, die bei den Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherun
gen und -Kaskoversicherungen jetzt schon gelten. Bel den üb
rigen Versicherungen, zum Beispiet bei der Gebäudeversiche
rung, beträgt _der Stempel 5 Prozent. Der Antrag des Bundes
rates und unserer Kommission von 2,5 Prozent entspricht der 
Hälfte des Normalsatzes. Die 1,25 Prozent des ständerätli
chen Beschlusses entsprechen den Versicherungen bei den 
Motorfahrzeugversicherungen. Diese weisen den grössten 
Anteil an den Versicherungspolicen auf. 
Wie gesagt. der Ausfall nach Beschluss des Ständerates be
trägt rund 50 Millionen Franken. Ihre Kommission hat mit 
1 o zu. 4 Stimmen Festhalten beschlossen, also Festhalten an 
unserem Beschluss mit einem Stempelsteuersatz auf Lebens
versicherungen von 2,5 Prozerif. 
Ich beantrage Ihnen deshalb das gleiche F!:)Sthalten an unse
rem Beschluss. 

. M. Grassl, rapporteur: Jevous rappelte que le compromls des 
partls gouvernementaux etalt le sulvant: lntroductlon de la taxe 
sur la valeur ajoutee egalement sur les servlces, afln d'ellminer 
la taxe occulte, la liste franche et son imposition a 1,9 pour 
cent; l'abolition de la llmite temporelle, le flnancement de l'as
surance-vlelllesse sl necessalre, avec une majoratlon du taux 
de la TVA de 1,3 pour cent; l'absence de destlnatlon des exce
dents, la revision de 1a loi sur les droits de tlmbre sans lnclu
slon des depöts flduclaires, les droits de tlmbre sur les assu
rances a un taux de 2,5 pour cent et l'introduction du taux pro
portlonnel pour les personnes morales dans Ja lol sur l'lmpöt 
federal dlrect 
Le Conseil des Etats a suivl pratlquement sur taute la llgne les 
declsions du Conseil national, de mime que celle concernant 
l'hötellerle et la restauratlon comportant un taux reduit de 
4 pour cent pendant clnq ans. II asuivl aussl le prlnclpe de l'lm
position de l'assurance sur la via, mais il nous propose un taux 
reduit de 1,25 pour cent au lleu de 2 pour cent. Donc, la seule 
divergence qui nous separe du Conseil des Etats se trouve a 
l'artlcle 24, concernant la lol sur les droits de tlmbre, ou le Con
seil des Etatssuggere un taux de 1,25 pour cent, et cela en unl
formite avec l'assurance sur la responsabllite ~le et l'assu-
rance de corps de vehlcule. · 
La situatlon flnanclere se presente comme suit: las proposi
tlons de votre commlssion comportaient UR excedent de 
420 mllllons de francs. Campte tenu de la declslon relative a 
l'h6tellerle et a la restauratlon, la dlmlnution est de 310 mllllons 
de francs pendent clnq ans. On aurait donc des recettes sup
plementaires de 110 milllons defrancs. Teile est ladeclsion du 
Conseil national de lundl dernler. · 
En ellmlnant las assurances, selon le deslr du Conseil des 
Etats, la dlmim.itlon aurait ete de 105 mllllons de francs. On au-

. ralt ainsl neutrallse la situatlon flnanclere. Compte tenu de 1a 
nouvelle proposition du Conseil des Etats, la dlmlnution seralt 
d'envlron 50 mllllons et l'excedent des recettes s'eleverait a 
60 mllllons de francs. II faut encore y ajouter les„200 millions 

Feigenwinter:· Die Ereignisse überstürzen sich In diesem ho
hen Hause. Die Differenzbereinigungen stehen unter derarti
gem Zeitdruck, dass Sitzungen von Kommissionen, die ur
sprünglich frühmorgens angesetzt worden sind, plötzlich wie
der auf diesen Nachmittag um 14.00 Uhr angesetzt werden, 
mit dem Ergebnis, dass von 23 Kommissionsmitgliedern nur 
zwei Drittel, nämlich 14, anwesend sind. Das zur Erklärung des 
Abstimmungsergebnisses in dieser Kommission. 
Selbstverständlich hat die Mehrheit beschlossen, sich nicht 

.dem Vermittlungsvorschlag des Ständerates anzuschllessen, 
vor allem mit der Begründung, die politischen Parteien - es 
wird immer wieder von den Bundesratsparteien gesprochen -
hätten sich auf ein Kompromisspaket geeinigt. Ich habe eben
falls zu diesem Ausschuss gehört, habe mich aber immer als 
Vertreter des Parlaments und nicht als Vertreter meiner Partei 
verstanden. Ich möchte, dass das auch weiterhin so gehand
habt wird. Entscheidungen. treffen In diesen beiden Häusern 
nicht die politischen Parteien, sondern die beiden Kammern 
dieses Parlamentes. Und die Kammer des Ständerates Ist nun 
dem Nationalrat ein Stück Weg entgegengekommen, hat von 
ihrem ursprünglichen Entscheid, die Versicherungsleistungen 
n.icht der Stempelgebühr zu unterstellen, Abstand genommen 
und hat statt dessen einem Kompromissvorschlag von 
1,25 Prozent zugestimmt. Das ist ein grundsätzliches Entge
genkommen. Ich betrachte dieses Entgegenkommen - ent
sprechend dem, was ich gestern odervorgestem gesagt habe 
- als nicht richtig, weil es sachlich n1cht zu vertreten ist. Poli
tisch kann man beschliessen, was immer man-will. Ich vertrete 
nach wie vor die Ueberzeugung, dass politisch nicht richtig 
sein kann, was sachlich nicht zu vertreten ist. Aber gut, dar
über wollen wir nicht mehr streiten. 
Wir stehen jetzt im Differenzbereinigungsverfahren. Sie werfen 
dem Ständerat vor, erfolge uns nichtvollumfängllch. Wo steht 
denn geschrieben, dass sich der Ständeratvollumfänglich un
seren Anträgen anschllessen soll? Haben Sie Ihren gestrigen 
Sündenfall vergessen, bei dem wir mit einer kleinen Geste der 
schweizerischen Hotellerie und dem Gastgewerbe so 300 Mil
lionen Franken pro Jahr-auf fünf Jahre macht das 1,5 MIiiiar
den Franken - zur VerfQgung gestellt haben? Da haben Sie 
auch nicht gesagt. wir hätten das Kompromisspaket rigoros 
eingehalten. Seien Sie doch jetzt vernünftig und machen Sie 
diesem Spiel ein Endei Denn es geht hier nur um den Betrag 
von 50 Millionen Franken, während bei der ganzen Diskussion 
über diese Finanzordnung ein Betrag zwischen 15 und 20 Mil-
liarden Franken zut Diskussion steht · 
Wir schaffen die Grundlagen für die Erhebung der direkten 
Bundessteuern und der indirekten Bundessteuern nach dem 
System Mehrwert Diese beiden Steuern sollen ungefähr 15 
bis 20 Milliarden Franken einbringen. Da l<önnen Sie doch 
nicht aus 50 MIiiionen Franken eine Causa celebre machen 
und die Kleine Kammer praktisch vergewaltigen, nachdem sie 
Hand geboten hat auf d,m Weg zu diesem Kompromiss. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Ständerat zuzustimmen und diese 
1,25 Prozent auch für die Versicherungen zu beschllessen. Ich 
glau~e. es wäre sachlich nicht vertretbar, wenn dann eine die
ser Kompromissparteien, die das Paket tragen wollen - ich 
hoffe, sie machen es auch bei der Volksabstimmung-, erklä
ren würde, wegen diesen 50 MIiiionen Franken machen wir 
eine Causa celebre und folgen nicht mehr, sondern scheren 
aus. · 
Ich bitte Sie, sich dem Ständerat anzuschllessen. 

Relchllng: Der SVP-Fraktlon liegt daran, dass diese neue Fi
nanzvorlage erstens am Freitag verabschiedet werden kann 
und zweitens bezüglich Mehrwertsteuer in der obligatorischen 
Volksabstimmung von den Parteien unterstützt wird und im 
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Volk durchgebracht werden kann. Es ist dann eindeutig eine 
Aufgabe der Parteien, diese Volksabstimmung durchzuste
hen; es ist nicht die Aufgabe einzelner National- und Stände- · 
räte. 
Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die Bundesratspar
teien in mehrjährigen Besprechungen schliesslich zu einem 
Kompromiss zwischen Mehrwertsteuer, Stempelsteuer und 
direkter Bundessteuer gekommen sind. Der Beschluss des 
Nationalrates, wie er das letzte Mal gefasst wurde, entspricht 
dieser Uebereinkunft der Bundesratsparteien. 
Die SVP-Fraktion wird deshalb für Festhalten an diesem Be
schluss stimmen. Wir werden aber so oder so In der Schluss
abstimmung zu dieser Finanzvorlage stehen. Es wäre tatsäch
lich unverständlich, wenn wegen 50 Millionen Franken-sei es 
nun nach unten oder nach oben -eine der Parteien, die hier in 
diesem Saal vertreten sind, diese Finanzvorlage in Frage stel
len würde. Das würde von den Stimmbürgern wahrscheinlich 
am allerwenigsten verstanden. Ich glaube, wir sind uns einig, 
dass diese Finanzvorlage, wenn eine der Bundesratsparteien 
aus dieser Ueberelnkunft aussteigt. mehr oder weniger liqui
diert Ist Das würden wir für unverantwortlich halten. 
Ich ersuche Sie also, am Beschluss des Nationalrates festzu
halten. 

Bodenmann: Herr Feigenwinter hat beklagt. dass in der Kom
mission nur zwei Drittel der Mitglieder anwesend waren. Er 
hätte die Abstimmung bei besserer Besetzung gleich klar ver
loren, nämlich Im Verhältnis 1 0 zu 4. Man muss auch Niederla
gen einmal eingestehen können. 
Das zweite Problem, Herr Feigenwinter: Es trafen sich die Bun
desratsparteien, und von selten der CVP nahm auch ein Stän
derat an diesem Diskussionen teil. Es war also nicht so, dass 
Herr Feigenwinter als Vertreter unseres Parlamentes da sass, 
sondern er sass da mit CVP-Ständeratskollegen als Vertreter 
der CVP. Und er welss ganz genau, dass diese Frage-wie es 
auch die beiden Präsidenten unserer Kommission festgehal
ten haben - harter Bestandteil des Kompromisses ist 
Nun geht es einfach nicht an, dass wir zusammen diskutieren, 
dass wir uns einigen, dass wir sagen, in diesen Punkten rücke 
man nicht davon ab, und dann kommt Herr Feigenwinter und 
sagt uns: Doch, doch, das spielt keine Rolle, man kann Abma
chungen folgenlos brechen. So geht es nicht 
Der Hinweis auf das Gastgewerbe trägt nicht, weil, wie Sie sel
ber wissen, der Punkt «Gastgewerbe» nicht harter Bestandteil 
des Kompromisses war. Das wirkliche Problem, Herr Feigen
winter, Ist hier das Problem der CVP, welche mit ihrem schwar
zen Block im Ständerat verhindert, dass Kompromisse der 
Bundesratsparteien zum Tragen kommen. Es ist heute nicht 
das einzige Mal, dass wir dieses Problem haben. Man kann 
sich hier die Frage stellen, ob dieser schwarze Block im Stän
derat bewusst dieses Paket sprengen wolle, Ja oder nein? 
Denn sonst macht es ja keinen Sinn, dass man hier um 50 MIi
iionen Franken streitet, wenn es nicht um diese Frage geht 
Wir werden im Verlauf der heutigen Sitzung beim Energienut
zungsbeschluss genau das gleiche Problem haben: dass sich 
nämlich die CVP nicht an Abmachungen der Bundesratspar
teien halten kann - schlicht und einfach deshalb, weil sie über 
eine hoch undisziplinierte, verknöcherte Ständeratsmann
schaft verfügt 
Ich möchte Sie nun bitten, zusammen mit der SVP für einmal 
hier auf der Linie dessen zu bleiben, was die Bundesratspar
teien untereinander abgemacht haben, und nicht dem Druck 
derCVP im Ständerat zu welchen. 

Bundesrat Stich: Es geht um die letzte Differenz. Es geht 
darum, ob im Stempelsteuergesetz die Versicherungsprä
mien mlt2,5 Prozent belastet werden sollen. 
Ich erinnere Sie daran, dass die ganze Finanzordnung immer 
unter dem Titel gesegelt ist, man solle Wettbewerbsverzerrun
gen beseitigen. Man solle auf der einen Seite die Taxe occulte 
beseitigen, auf der anderen Seite gewisse Stempelsteuern ab
schaffen, die im internationalen Geschäft hinderlich sind. 
Bei der Stempelsteuer auf Versicherungsprämien geht es 
auch um die Verbesserung der Wettbewerbsgleichheit. Ich 
habe Ihnen schon einige Male dargelegt. dass heute das Spa-

ren bei der Bank nicht so gut behandelt wird wie das Sparen 
bei Versicherungsgesellschaften. Bei der Sparanlage wird 
dem Sparer die Verrechnungssteuer abgezogen, und er hat 
sie zu versteuern. Wenn er hingegen einen Vertrag bei einer 
Versicherungsgesellschaft abschliesst, wird keine Verrech
nungssteuer erhoben, und der Gewinnzuwachs ist nicht steu
erpflichtig. Am Schluss gibt es dann einen Kapitalgewinn, der 
nach schweizerischem Recht ebenfalls nicht steuerpflichtig 
ist, im Gegensatz zu ausländischem Recht. 
Deshalb bitte ich Sie, hier nun auch die Wettbewerbsgleichheit 
etwas zu verbessern und am Antrag des Bundesrates und Ih
rer Kommission festzuhalten. Es geht nicht an, Herr Feigen
winter, dass man einfach sagt, es gehe um 50 MIiiionen Fran
ken. Es geht auch um etwas mehr Gerechtigkeit. Und das ist 
vielleicht In einer Abstimmung wichtiger als 50 Millionen mehr 
oder weniger. Ganz abgesehen davon, dass auch diese 
50 Millionen zu den anderen 300 Millionen Franken hinzuge
zählt werden müssen und uns auch fehlen würden, minde
stens in den Jahren, in denen die Mehrwertsteuer noch nicht in 
Kraft ist 
Deshalb bitte ich Sie, an Ihrem Beschluss und am Antrag des 
Bundesrates festzuhalten. 

Persönliche Erklärung - Declaration personnelle 
Feigenwinter: Das Votum von Herrn Bodenmann strotzt nicht 
gerade vor Sachlichkeit. Ihre Bemerkungen gegenüber dem 
Ständerat, insbesondere gegenüber der CVP-Fraktion des 
Ständerates, sind unflätig, Herr Bodenmann. Es ist ungehörig, 
wie Sie sich gegenüber dieser Gruppe äussem. 
Genau diese Gruppe hat dafür gesorgt. dass das Projekt unse
res kleinmütigen-ich möchte bei diesem Geschäftfastsagen: 
kleinkarierten - Finanzministers umgekrempelt worden ist, 
dass der modernen Mehrwertsteuer zum Durchbruch verhol
fen worden Ist und dass das Stempelsteuergesetz endlich auf 
jene Gleise gebracht werden konnte, auf denen es schon 
lange fahren sollte. . 
Unser Finanzminister kämpft grundsätzlich immer mit den Ein
nahmenausfällen. Wenn wir mit dieser Revision noch lange zö
gern - der Ständerat hat für die Beschleunigung gesorgt; un
sere Gruppe hat für diese Beschleunigung gesorgt-, können 
wir uns die Stempeleinnahmen überhaupt ans Beln streichen. 
Ist denn das besser für unsere Staatsfinanzen? 
Ich möchte mich gegen diese Vorwürfe verwahren, insbeson
dere dagegen, ich hätte zum Bruch dieses Kompromisspake
tes aufgerufen. Das habe ich mitnichten getan, überhaupt 
nicht! Ich habe nur gesagt, man könne aus 50 Millionen Fran
ken keine Cause celebre machen, nachdem ungefähr20 Milli
arden Franken auf dem Spiel stünden-dazu stehe Ich, ob das 
Herrn Bodenmann passt oder nicht! 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Feigenwinter 

An den Ständerat-Au Conseil des Etats 

87Stlmmen 
68Stimmen 
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Beschluss des-Ständerates vom 14. Dezember 1990 
Declslon du Conseil des Etats du 14 decembre 1990 

A. Bundesbeschluss über die Neuordnung der Bundesfl• 
nanzen 
A. Arrite federal sur le nouveau reglme des flnances fede
rales 

2495 Votations finales . Schlussabstimmungen 

Der Stimme enthalten sich -S'abstiennent: 
Aubry, Baerlocher, Bär, Basler, Daepp, Frey Walter, Gardiol, 
Gysin, Kahler, laretan, Meier Fritz, Meier-Glattfelden, Pltte
loud, Rebeaud, Reimann Maximilian, Rohrbasser, Ruf, Sa-

.! vary-Vaud, Schmid, Steffen, Thür (21) 

i Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder-Sont absents: 
1 Aguet, Aregger, Blatter, Cevey, Cottl, David, Eggenberg-Thun, 
; Eisenring, Eppenberger Susl, Etique, Graf, Ledergerber, Leu
i tenegger Oberholzer, Maitre, Martin, Meizoz, Petitplerre, 
[ Rechsteiner, Relchling, Revaclier, Salvioni, Scheidegger, 
; Spälti, Stocker, Wldmer, Zlegler, Zwygart (27) 

Präsident Bremi stimmt nicht 
M. Breml, president, ne vote pas 

Namentliche Schlussabstimmung B. Bundesgesetz über die Stempelabgaben 
vote final par appel nominal B. Lol federale sur les drolts de tlmbre 

Für Annahme des Beschlussentwurfes stimmen d~_e folgenden Namentliche Schlussabstimmung 
Vote final par appel nominal Ratsmitglieder: 

Acceptentlepro/etd'arr~te: Für Annahme des Gesetzentwurfes stimmen die folgenden 
Ammann, Antille, Auer, Baggi, Bäumlln, Beguelln, Blei, Blrcher Ratsmitglieder: 
Peter, Blrcher Sllvio, Blocher, Bodenmann, Borel, Braun- ! Acceptentleprojetde/oi: 
schweig, Brügger, Bühler, Bundl, Bürgl, Büttiker, Caccla, ca- : Atlesch, Ammann, Antille, Auer, Baggi, Basler, Beguelln, Biel, 
robblo, C&vadinl, Columberg, Couchepln, Danuser, Darbel- 1 Blrcher Peter, Bircher Sllvio, Blocher, Bodenmann, Borel, 
lay, Degllse, Diener, Dietrich, Dormann, Dubais, Ducret, 

1 
Brügger, Bühler, Bundl, Bürgi, Büttlker, Csccla, Carobbio, ca-

Dünkl, Eggenberger Georges, Engler, Euler, Fäh, Fankhau- vadlnl, Columberg, Couchepln, Daepp, Danuser, Darbellay, 
ser, Feigenwinter, Fierz, Fischer-Häggllngen, Flscher-Sursee, Degllse, Diener, Dietrich, Dormann, Dubois, Dünkl, Eggen-
Fischer-Seengen, Grassi, Grendelmeier, Günter, Haering Bin- berger· Georges, Engler, Fäh, Feigenwinter, Fletz, Fischer-

. der, Hafner Ursula, Haller, Hänggi,_ Harl, Herczog, Hass Otto, Häggllngen, Fischer-Sursee, Fischer-8eengen, Frey Walter, 
Hess Peter, Hlldbrand, Hösll, Hubacher, Jaeger, JeanprAtre, Früh, Glger, Grassl, Grendelmeier, Günter, Hafner Ursula, Hai-
Jung, Keller, Kuhn, Kühne, Lanz, Leuenberger-SOlothum, ler, Hänggl, Harl, Herczog, Hess Otto, Hess Peter, Hlldbrand, 
Leuenberger Morltz, langet, Luder, Maecler, Matthey, Mauch Hösll, Hubacher, lten, Jaeger, Jung, Keller, Kuhn, Kühne, 
·ursula, Meier Samuel, Meyer Theo, Mühlemann, Müller-Mai- Lanz, Leuenberger-SOlothum, Leuenberger Morltz, Loeb, 
len, Müller-WIHberg, Nabholz, Neblker, Neukomm, Nussbau- langet, laretan, Luder, Maeder, Matthey, Mauch Rolf, Mauch 

· rner, Oehler, Paccolat, Perey, Phlllpona, Plnl, . Portmann, Ursula, Meier Fritz, Meier Samuel, Meyer Theo, Mühlemann, 
Reich, Relmann Fritz, Ruckstuhl, Ruffy, Rutishauser, Rüttl- Müller-Meilen, Müller-Wlllberg, Nabholz, Neblker, Neuen-
mann, Sager, Savary-Fribourg, Schmldhalter, Schnider, schwander, Neukomm, Nussbaumer, Oehler, Paccolat, Pe-
Schüle, Schwab, Segmüller, Seiler Rolf, Spoerry, Stamm, rey, Phllipona, Plni, Portmann, Reich, Reimann Fritz, Relmann 
Stappung, Stelnegger, Stucky, Theubet, Tschuppert, Uchten- Maximilian, Ruckstuhl, Ruf, Ruffy, Rutishauser, Rüttlmann, Ry-

, hageri, Ulrich, Vollmer, Wanner, Weder-Basel, Wellauer, Wie- chen, Sager, Savary-Fribourg, Savary-Vaud, Schmldhalter, 
derkehr, Wyss Paul, Wyss William, Zblnden Hans, Zblnden : Schnlder, Schüle, Schwab, Segmüller, Seiler Hanspeter, Sei
Paul, Zölch, Züger, Zwingli (120) i ler Rolf, Spoerry, Stamm, Stappung, Steffen, Stelnegger, 

1 Stucky, Theubet, Tschuppert, Uchtenhagen, Ulrich, Wanner, 
DagegenstimmendlefolgendenRatsmitglleder: 1 Weder-Basel, Wellauer, Widrig, Wyss William, Zblnden Paul, 
Rejetteritleprojetd'arrete: · 1 Zölch,Zwlngll (127) 
Altesch, Allenspach, Berger, Bonny, Burckhardt, Clncera, 
Coutau, Dreher, Eggly, Frey Claude, Friderici, Früh, Glger, 1 Dagegen stimmen die folgenden Ratsmitglieder: 
Gros, Guinand, Hafner Rudolf, Houmard, lten, Jeanneret, Rejettentleprojetdelol: 
Leuba, laeb, Massy, Mauch Rolf, Neuenschwander, Pldoux, Allenspach, Aubry, Burckhardt, Clncera, Coutau, Eggly, Frey 
Rychen, Scharrer, Seiler Hanspeter, Spielmann, Weber- Claude, Friderici, Gros, Gulnand, Hafner Rudolf, Jeanneret, 
Schwyz, Widrig (31). Leuba, Massy, Pldoux, Scharrer, Spielmann, Weber-schwyz 

(18) 

Der Stimme enthalten sich-S'abstlennent: 
. I Bär, Bäumlln Ursula, Berger, Bonny, Braunschweig, Fankhau

ser, Gardlol, Haering Binder, Houmard, Jeanpr&tre, Meier-
_! Glattfelden, Pltteloud, Rebeaud, Rechstelner, Rohrbasser, 

Schmid, Thür, Vollmer, Wyss Paul, Zblnden Hans, Züger (21) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder-Sont absents: 
Aguet, Aregger, Baerlocher, Blatter, Cevey, Cotti, David, Dre
her, Ducret, Eggenberg-Thun, Eisenring, Eppenberger Susl, 
Etique, Euler, Graf, Gysin, Kohler, Ledergerber, Leutenegger 
Oberholzer, Maitre, Martin, Meizoz, Petitpierre, Reichling, Re
vacller, Salvioni, Scheidegger, Spälti, Stocker, Wldmer, Wie
derkehr, Zlegler, Zwygart (33) 

Präsident Bremi stimmt nicht 
M. Bremi, president, ne vote pas 

'=,S An den Bundesrat-Au Conseil federa/ 
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Conseil des Etats 
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18,/19.06.1990 
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14.12.1990 <Schlussabstimmung) 

Seances du 06,/07,12.1989 
18,/19.06.1990 
11,/13.12.1990 

14.12.1990~<Vote final> 



Nouveau reglme financier 740 E 6 decembre 1989 

Siebente Sitzung -Septieme seance 

Mittwoch, 6. Dezember 1989, Vormittag 
Mercredl 6 decembre 1989, matln 

09.00h 

Vorsitz.- Presidence: He" Cavelty 

89.041 

Neue Finanzordnung 
Nouveau regime flnancler 

Botschaft, Gesetz- und Beschlussentwurf vom 5. Juni 1989 (BBI III, 1) 
Message, projet d'arr&te et de lol du 5 Juln 1989 (FF III, 1) 

Antrag der Kommission 
Eintreten 
Proposition de Ja commission 
Entrer en matlere 

Meier Hans, Berichterstatter: In der Botschaft, die wir zu be
handeln haben, unterbreitet der Bundesrat die Entwürfe zur 
neuen Finanzordnung (Verfassungsstufe) und Neugestaltung 
der Stempelabgabe {Gesetzesstufe). Die Kompetenz des 
Bundes zur Erhebung der direkten Bundessteuer und der Wa
renumsatzsteuer läuft Ende 1994 ab. Deshalb muss die Ver
fassungsbestimmung geändert werden. 
Die Warenumsatzsteuer soll durch eine modernisierte Um
satzsteuer abgelöst werden, deren Kernpunkte unter anderem · 
umfassen: Beseitigung der Taxe occulte, Aufhebung der Satz
staffelung zwischen Engros.: und Detallhandel, Energiebe
steuerung - auch der Prozessenergie-, Versteuerung bauge
werblicher Leistungen zum vollen Steuersatz, Unterstellung 
ausgewählter Dienstleistungen unter die Umsatzsteuer. Der 
Bundesrat beantragt ferner, die bisherige zeitliche Befristung. 
sowohl der Umsatzsteuer als auch der direkten Bundessteuer 
aufzuheben. Die Höchstsätze der direkten Bundessteuer und 
der Umsatzsteuer sollen weiterhin in der Verfassung verankert 
werden. 
Sodann ist zur Deckung allfälliger finanzieller Engpässe der 
AHV, bedingt durch die demographische Entwicklung, ein Zu
satz zur Umsatzsteuer vorgesehen. Der Höchstsatz dieses Zu
schlages ist ebenfalls in der Verfassung festgelegt. 
Schliesslich soll die neue Verfassungsbestimmung auch die 
Grundlage für die Umwandlung der Flskalzölle in interne Ver
brauchssteuern bilden. Diese Umwandlung soll haushaltneu
tral erfolgen. Der Bundesrat begründet in seiner Botschaft ver
schiedentlich, weshalb kein Uebergang zur Mehrwertsteuer in 
Frage kommt Er erwähnt, mit einem solchen Wechsel würden 
wir der EG zweifellos eine erhöhte Harmonisierungsberelt
schaft signalisieren, die vor allem politisch von Nutzen wäre. 
Er befürchtet aber ein zu grosses abstlmmungspolltlsches Ri
siko, einen erheblichen administrativen Aufwand des Systems 
sowie zusätzliche Defraudatlonsmöglichkelten. Seiner An
sicht nach drängt sich ein Wechsel aus Gründen einer verbes
serten Europafähigkeit nicht auf. 
Zur unbefrlstesten Neuordnung der Bundesfinanzen: Die bis
herige Befristung zwang immerhin in gewissen grösseren Zeit
abständen zu einer umfassenden Ueberprüfung der Lage! 
Die bedeutenden wirtschaftlichen Entwicklungen und - neuer
dings - der unausweichliche Zwang, uns möglichst europafä
hig einzustellen -wollen wir nicht schwerwiegende Nachteile 
In Kauf nehmen -, haben die Kommission veranlasst, die 
Frage eines schweizerischen Modells einer Mehrwertsteuer 

doch näher zu prüfen. Sie wünschte vom Eidgenössischen 
Finanzdepartement einen Bericht, wie eine schweizerische 
Regelung in verschiedenen Varianten gestaltet werden 
könnte. Nach der Beratung des Berichtes wünschte sie, dass· 
man ihr aufzeige, wie eine verfassungsmässige Formulierung 
der Varianten III und IV ausssehen würde. Diese Unterlagen 
erwartet die Kommission gegen Ende Januar 1990. 
Es sollen einige Gründe, die zu diesen Abklärungen Anlass 
geben, kurz dargestellt werden: 
1. In der Botschaft wird ausgeführt, neben der Schweiz wende 
man in den USA. in Kanada und Australien das System der 
aufgeschobenen Steuerzahlung - also das Einphasensystem 
- an. Das Ailphasensystem mit Vorsteuerabzug werde hinge
gen in der EG angewandt. Unter den OECD-Ländern sind 
Oesterreich, Finnland, Neuseeland, Norwegen, Schweden 
und die Türkei erwähnt. Am 1. Januar 1993 soll der europäi
sche Binnenmarkt, EG 92, verwirklicht sein, auch wenn ab je
nem Datum die vier Freiheiten sicher noch nicht uneinge
schränkt ausgeübt werden können. Und 1995 starten wir mit 
unserer modernisierten Umsatzsteuer, die mehr dem amerika
nischen System als jenem der EG- und der Efta-Länder ent
spricht. Zugegeben: Der administrative Mehraufwand und die 
grösseren Betrugsmöglichkeiten können nicht bestritten wer
den. Aber alle Konkurrenten aus der EG, die grossen wie die 
kleinen, tragen den gleichen Aufwand. Auch sind unsere klei
nen und mittleren Betriebe mindestens so fähig, diese Ad
ministration zu bewältigen, wie jene in gewissen EG-Ländern, 
die ich nicht zu nennen brauche. Betrug ist nie auszuschlies
sen, und ein Vergleich mit den EG-Ländern, die die Mehr
wertsteuer praktizieren, dürfte auch hier zugunsten der 
Schweiz ausfallen. 
Vielleicht könnte man auch anderen administrativen Aufwand 
verringern, um eine Kompensation der Mehrarbeit bei der 
Mehrwertsteuer zu erreichen. 
2. Ein weiterer Grund für eine nähere Abklärung ist die Tatsa
che, dass auch die modernisierte Umsatzsteuer schwer zu 
lösende Probleme beinhaltet. Auch das dürfte weltherum be
kannt sein. 
Die Prozessenergie wird besteuert, was systemwidrlg ist und 
der EG querliegt. Wenn der Bundesrat in seiner Botschaft auf 
Seite 21 schreibt: «Das unbestrittene Ziel jedoch, unserer Wirt
schaft auf Export- und Inlandmärkten gleich lange Spiesse 
wie ihrer Konkurrenz aus der EG zu verschaffen, kann mit ei
ner modernisierten Wust ebenso gut und erst noch mit weni
ger administrativem Aufwand erreicht werden», dann trifft das 
- leider-für eine Reihe bedeutender Industriezweige nicht zu. 
Berechnungen bei Stahl und Zement ergeben Belastungen 
von rund 150 bzw. 230 Prozent im Vergleich zur bisherigen 
Taxe occulte. lndustrlen, die viel Prozesswärme brauchen und 
zum Teil noch Standortnachte.ile haben, geraten der Konkur
renz im nahen Ausland gegenüber hoffnungslos Ins Hintertref
fen. 
Ais unzumutbare Ungerechtigkeit wird die Vereinheitlichung 
und Erhöhung der baugewerblichen Steuersätze bezeichnet, 
wenn die marktfähigen baugewerblichen Leistungen von Kan
tonen und Gemeinden steuerlich weiterhin nicht erfasst wer
den. Die Besteuerung ausgewählter Dienstleistungen wird als 
willkürliche Erfassung vereinzelter Dienstleistungen betrach
tet, die zudem schwerwiegende Abgrenzungsprobleme, Wett
bewerbsverzerrungen und Steuerumgehungs-Konstruktio
nen beinhalte. 
Die Kompensation des Ausfalles durch die Ausschaltung der 
Taxe occulte basiert aber auf diesen neuen Belastungen. 
3. Im Hintergrund steht auch das Problem des zukünftigen 
Finanzbedarfs. Weder Finanzplan noch Finanzperspektiven 
können den Zeitraum nach. 1995 einigermassen zuverlässig 
erfassen. Auch wenn die Aufgaben nach den verfügbaren Mit
teln gelöst werden müssen, sei kurz an einiges erinnert, was 
der Lösung harrt: «Bahn 2000» beschlossen, Mehrkosten seit 
der Abstimmung bekannt; Uebergangslösung Gotthard
Lötschberg, etwa 1,5 Milliarden Franken; Neat - auch wenn 
neue Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden -, ge
stern abend mit schätzungsweisen Kosten von 1 O Milliarden 
Franken ·bekanntgegeben. Wer glaubt noch an eine kosten
neutrale 10. AHV-Revision? Betragen die zukünftigen Bundes-
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leistungen an die Krankenkassen 1,3 oder 2,6 Milliarden Fran- ländische Geldmarktpapiere mit einer Laufzeit bis zu einem 
ken? Was muss für Entwicklungshilfe, Umweltschutz, Land- Jahr sind vollständig - nicht nur pro rata -von der Umsatzab-
wlrtschaft usw. inskünftig aufgewendet werden? gabe zu befreien (Ausfall etwa 130 Millionen Franken). Die 
Ist es der Kommission zu verargen, wenn sie sich in Anbe- Wiedereinführung der Emissionsabgabe auf Inländischen Ob-
tracht einer solchen Ausgangslage, bei allen Risiken, die be- ligationen wird gutgeheissen (Mehreinnahmen etwa 230 Mii-
stehen, nicht einfach mit dem Entscheid des Bundesrates, lionen). In Zusammenhang damit soll aber die Emission in-
nämlich keine Mehrwertsteuer, abfindet - wenn sie sich ver- ländischer Obligationen künftig nicht mehr einer Umsatzab-
pflichtet fühlt, eingehende Abklärungen vorzunehmen? gabe unterworfen sein (Ausfall etwa 65 Millionen). Die Neuda-
In der Botschaft ist nichts ausgesagt - auch die Kommission finition des Begriffes der «übrigen Effektenhändler» bei der 
hat nicht darüber gesprochen -, ob allenfalls die hie und da Umsatzabgabe wurde diskussionslos akzeptiert; das ergibt 
vorgeschlagene Aufhebung der direkten Bundessteuer und zusammen mit anderen Massnahmen Mehreinnahmen von 
eine entsprechende Kompensation durch die Mehrwertsteuer etwa 70 Millionen Franken. 
eine mögliche Lösung darstellen könnten. Da die notwendige Mehrheitlich abgelehnt wurden sodann Stempelabgaben auf 
Zeit für eine Prüfung einer derart komplexen Lösung nicht zur Prämien der Lebensversicherung (geschätzte Mehreinnah-
Verfügung steht, kann eine Diskussion derzeit unterbleiben. man etwa 150 Millionen), Umsatzabgaben auf Treuhandan-
Nlcht unerwähnt möchte ich aber lassen, dass man nicht sei- lagen (etwa330 Millionen). 
ten auch die Stellungnahme jener hört, die einfach mit einer Sie haben auf Ihrem Pult eine Liste der Verwaltung, die einen 
Verlängerung der bisherigen Wust-Regelung liebäugeln. ausgezeichneten Ueberblick über die geschätzten Elnnah-
Die Kommission führt ihre Beratungen am 29. Januar sowie menausfälle und Mehreinnahmen bietet. Dort werden auch 
am 9. und 23. Februar 1990 weiter, um diese Verfassungsvor- die Anträge des Bundesrates den Anträgen der Kommissions-
lage so rasch als möglich zu unterbreiten. Bis heute sind keine mehrheit gegenübergestellt, so dass gegenwärtig keine weite-
Entscheidungen - weder für das eine noch für das andere Sy- ran Ausführungen notwendig sind. 
stem-gefallen. Damit lassen sich Mindereinnahmen bei den Stempelabga-
Während die Beratungen der Verfassungsvorlage «Neue Fi- ben von 395 Millionen Franken abschätzen. Es muss in die-
nanzordnung» - wie bereits dargelegt - weitergehen, hat die sem Zusammenhang ein wichtiger Hinweis angebracht wer-
Kommission an der Sitzung vom 13. November dieses Jahres den: In der Botschaft selbst wird darauf hingewiesen, dass 
nach der zweiten Lesung die Revision des Bundesgesetzes Schätzungen mit Schwierigkeiten verbunden und erhebliche 
über die Stempelabgaben in der Gesamtabstimmung mit Abweichungen nicht ganz ausgeschlossen sind. Mögliche 
9 Stimmen gegen 1, bei 2 Enthaltungen, so verabschiedet, Schätzungsfehler sind daher in beide Richtungen nicht auszu-
wie Sie dies aus der Fahne ersehen. schliessen, abgesehen davon, dass die Entwicklung auf den 
Der Bundesrat schildert in der Botschaft den seit Jahren vor Finanzplätzen ganz erhebliche Abweichungen auslösen 
sich gehenden Strukturwandel. Erweist darauf hin, wie durch kann. 
die Globalisierung der Finanzmärkte die Rahmenbedingun- Und nun zum Hauptproblem: Den geschätzten Ausfall von 
gen radikal verändert wurden. Diese Entwicklung ist auch rund 400 Millionen Franken nimmt die Kommission ·keines-
noch nicht abgeschlossen. Der Aufschwung der Finanzplätze wegs in Kauf. Es ist auch verständlich, wenn der Bundesrat 
London und Luxemburg, um nur diese als Beispiele anzufüh- diese Mehreinnahmen kompensiert haben will. Die Kommis-
ren, beweist deutlich, welche Auswirkungen die Verbesserung sion kennt aber keine vertretbare Möglichkeit, im Rahmen des 
der Wettbewerbsfähigkeit zeitigt. Mit Recht weist der Bundes- Stempelabgabengesetzes weitere Kompensationen vorzu-
rat darauf hin, wie neue finanzielle Instrumente, die zuneh- schlagen, wenn die Konkurrenzsituation nicht noch weiterver-
mende Volatilität von Zinsen und Wechselkursen neue Märkte schärft werden soll. Es ist keine Lösung, wenn weltweit tätige 
zur Folge hatten, welche Aenderungen durch vermehrtes Auf- Schweizer Institute wohl im Geschäft bleiben, dieses aber 
treten von institutionellen Anlegern und dank der Entwicklung durch eine Auslandniederlassung oder Tochtergesellschaft 
auf dem Gebiet von Information und Telekommunikation die betreut wird. Dem schweizerischen Fiskus geht das entspre-
Lage Innert kurzer Zeit ganz entscheidend beeinflusst haben. chende Steuersubstrat auch für die direkte Steuer verloren, 
Die Ausführungen in der Botschaft geben ein klares Bild; sie möglicherweise unwiederbringlich. Die zahlreichen Arbeits-
zeigen auch auf, dass eine Reform des Gesetzes über die plätze werden im Ausland geschaffen, was unter veränderten 
Stempelabgaben notwendig ist. In der grundsätzlichen Beur- Verhältnissen auch wieder Bedeutung haben könnte. Wie 
teilung teilt die Kommission die Auffassung des Bundesrates. viele Millionen gehen unter diesen Gesichtspunkten verloren -
Der entscheidende Unterschied liegt in der Frage, ob die Revl- besonders wenn sich noch Konsequenzen bei der Verrech-
slon dringlich und die Abwanderung drohend ist. nungssteuer ergeben könnten? 
Die. Kommissionsmehrheit vertritt entschieden den Stand- Mittelfristig sind bestimmt Mehreinnahmen bei den direkten 
punkt, dass hier rasch gehandelt werden muss. Sie erinnert Steuern als Folge der Erleichterung und voraussichtlichen teil-
daran, dass das Parlament den Bundesrat schon 1986 mit ei- weisen Repatriierung des Geschäftes zu erwarten. Dann 
ner raschen Reform der Stempelabgaben beauftragt hat. Die müssten auch die Vorleistungen seit 1978 einmal berücksich-
weitere Abwanderung und einen noch grösseren Rückstand tigt- werden, als die Stempelabgaben auf Ausland/Ausland-
gegenüber anderen Finanzplätzen muss man so rasch als Geschäfte ausgedehnt und die anwendbaren Sätze um 
möglich zu verhindern suchen. 50 Prozent erhöht wurden. Bezeichnenderweise wurde diese 
Es mutet seltsam an, dass man mehr Wettbewerb verlangt und Erhöhung damit begründet, sie dränge sich als Kompensation 
darauf hinweist, dass Regelungen bei Banken selbst sowie bei für die Nichterfassung der Banken durch die damals geplante 
Börsen und Kantonen die Wettbewerbsfähigkeit behindern Mehrwertsteuer auf. Diese Mehrwertsteueivorlage wurde rNar 
würden, und Im Zusammenhang mit dem Abbau gewisser zweimal von Volk und Ständen verworfen, die Erhöhung der 
staatlicher Hindernisse wieder neue schwerwiegende Wett- Stempelabgaben hob aber niemand wieder auf. Am 29. Ja-
bewerbsnachteile einführen will. Auch wenn es In Anbetracht nuar 1990 werden Hearings mit Vertretern der verschiedenen 
der überbordenden Kritik an den Banken wenig populär ist, für Bankengruppen veranstaltet werden. Die in der Einladung for-
eine rasche Lösung einzutreten, drängt sich auch im Hinblick mulierte Frage lautet: «Welche Möglichkeiten schlagen Sie 
auf den EG-Binnenmarkt mit dem weitgehenden Abbau der vor, um Bankdienstleistungen als Ersatz für die Ausfälle bei 
Kapitalverkehrssteuern ein Handeln ohne weiteren Verzug der Revision der Stempelabgaben heranzuziehen?» 
auf. Die Tatsache, dass dagegen bereits ein Referendum ange-
ln den Kommissionsverhandlungen haben sich folgende droht wurde, zwingt uns, eine bedeutende Teilkompensation . 
Mehrheitsentscheide ergeben: Der Befreiung der gewerbs- weder zu beantragen noch zu beschliessen, bevor nicht die 
mässlgen Händler von der Umsatzabgabe auf Eigenbestän- Revision der Stempelabgaben gesichert sein wird. Neue Vor-
den wird zugestimmt (Ausfall etwa 220 Millionen Franken). Zu- leistungen kommen unter Berücksichtigung der negativen· 
stimmung findet auch die vorgeschlagene Aufhebung der Um- Haltung gegenüber dieser Revision nicht in Frage. Man sollte 
satzabgabe auf Euro-Emissionen und Ausland/Ausland- auch nicht immer damit argumentieren, die Revision entlaste 
Geschäften (Ausfall etwa 280 Millionen Franken). In- und aus- nur die Banken. In erster Linie entlastet sie die Bankkunden. 
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Zudem zwingt die internationale Bankkonkurrenz zum Han
deln. Die Revision des StempelgesP-tzes muss nicht in die 
Konzeption einer neuen Finanzordnung eingebunden wer
den. Umsatzsteuer und direkte Bundessteuer benötigen eine 
neue Basis auf Verfassungsstufe. Das hinderte nicht daran, die 
direkte Bundessteuer vorgängig einer Totalrevision zu unter
ziehen. Bei den Stempelabgaben geht es nur um gezielte Ein
zelkorrekturen. Aus all diesen und weiteren gewichtigen Grün
den beantragt Ihnen die Kommissionsmehrheit, erstens auf 
die Vorlage zur Neuordnung der Bundesfinanzen und zur Aen
derung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben einzu
treten, zweitens die Revision des Gesetzes über die Stempel
abgaben vorzuziehen, weil durch die Kommission verabschie
det, und drittens den Anträgen der Kommissionsmehrheit zu
zustimmen. 

M. Jelmlnl: Le but de la reforme du regime financier depasse 
largement le projet que notre commission nous propose de 
dlscuter et d'approuver pendant cette session. En effet, 
campte tenu du fait qu'a la finde 1994, la Confederatlon se 
verra retirer la campetence de percevoir l'ICHA et l'lmpöt di
rect, le Conseil federal propose d'adopter un regime financier 
qui pulsse ameliorer la neutralite de l'lmpöt indirect par rap
port a la cancurrence a !'Interieur et la campetitivite sur les 
marches intemationaux. Le Conseil federal propose en outre 
d'abroger le caractere temporaire des deux impöts. Ce but 
doit Atre atteint en sauvegardant l'equilibre financier et budge
taire et en respectant une redistribution equitable. Le gouver
nement propose ensulte de modlfier la loi sur les droits de tlm
bre par la suppression ou l'allegement de certains droits afin 
de renforcer la campetitivlte sur le plan international de notre 
place financlere. 
Cette revision est evidemment plus simple. II s'agit au fand de 
prendre ou de lalssertandis que la reforme de l'ICHA, avec la 
suppression de la taxe occulte, souleve dlfferents problemes 
dans le secteur de l'impöt sur la cansommatlon et laisse entre
voir d'autres solutlons, notamment celle de la TVA qui, a vrai 
dlre, presente des avantages considerables. 
Personnellement, j'ai adhere a la propositlon de separer le 
debat sur les deux objets et d'antlclper l'examen de la loi sur 
les droits de tlmbre, en souhaitant- je dirai meme sous candi
tlon - qu'au moins une partle des pertes fiscales decaulant de 
l'abrogatlon de certains droits de tlmbre puisse etre cam
pensee d'emblee a l'interieur de la reforme de cette loi et 
qu'enfin, en poursuivant la reforme camplete - c'est-a-dire 
gräce a un amenagement opportun de l'impöt sur la consom
mation et, si necessaire, par une adaptatlon canvenable de 
l'lmpöt direct - le resultat puisse assurer l'actuel equilibre 
budgetaire, la redlstributlon equitable des charges fiscales 
entre les diverses cauches sociales et un rapprochement ade
quat du systeme flscal europeen. 
II ne taut pas oublier que dans certaines instltutlons-AVS, as
surance-maladie, transports et reseau des Chemins de fer 
federaux - campte tenu de l'evolution demographique et des 
exigences actuelles, il est probable, camme on l'a d'ailleurs 
rappele ce matin, que la Confederatlon sera appelee a une 
partlcipatlon financiere plus importante a l'avenir. Mais les in
tentlons du Parlament doivent etre suffisamment transparen
tes pour que le souverain qui, tacitement ou expressement, 
devra donnerson cansentement, puisseavoir l'assurance que 
les equilibres seront maintenus. L'experience desormais cen
tenaire dans ce secteur nous enseigne en effet que le souve
rain est tres sensible aux changements et qu'il sait bien 
s'orienter dans ce domaine et peser les resultats et les canse
quences. Nous ne devons pas agir et decider saus la pression 
de la politlque referendaire, mais nous devons admettre qu'il 
est prudent d 'expliquer clairement notre programme et de res
pecter les engagements. 
En ce qui cancerne le projet que nous examinons aujourd'hui, 
je partage le souci du Conseil federal de supprimer, dans l'en
semble des droits de tlmbre, ceux qui campromettent la 
competltivite de notre place financiere par rapport a celle d'au
tres pays cancurrents. On veut ainsi eviter, a moyenne ou a 
longue echeance, un affaiblissement d'une branche qui four
nit de nombreuses places de travail et qui, il taut bien le recan-

na7tre, sera soulagee par ces mesures et devra faire preuve de 
bonne volonte dans la suite de la reforme financiere. II est tou
tefois possible d'atteindre ce but, auquel on ne peut pas nier 
une certaine urgence, en limitant les allegements fiscaux aux 
operations qui sont veritl!blement menacees par la concur
rence internationale-et en reduisant aussi par des compensa
tions dans d'autres secteurs de cette meme loi les pertes diffi
ciles a compenser ailleurs. Nous verrons cela dans la discus
sion de detail. Dans cet esprit, je voterai l'entree en mattere. 

Küchler: Ich bin meinerseits für Eintreten auf die Vorlage über 
die Neuordnung der Bundesfinanzen, aber auch auf das Bun
desgesetz über die Stempelabgaben. Ferner möchte ich mich 
für die Abkoppelung der Gesetzesvorlage von der gesamten 
Finanzreform aussprechen, denn es gibt meines Erachtens 
keine sachlich zwingenden Gründe, wonach diese beiden 
Vorlagen gemeinsam behandelt werden müssen. 
Herr Nationalrat Feigenwinter hat ja mit seiner Einzelinitiative 
in der Grassen Kammer den Antrag gestellt, die Revision des 
Stempelgesetzes als dringliche Angelegenheit vor der übri
gen Bundesfinanzordnung zu behandeln, und der Nationalrat 
seinerseits hat sich in diesem Sinne ausgesprochen. 
Worum geht es nun bei der vorgezogenen Revision der Stem
pelabgaben? Ich möchte mich heute vor allem zu diesem 
Thema äussem. Es geht um die Stärkung des Finanzplatzes 
Schweiz und mithin auch um die namhaften Bundeseinnah
men von dieser Seite. Ich meine, eine solche kann und darf 
uns nicht gleichgültig· sein vor dem Hintergrund des künftig er
höhten Finanzbedarfes, wie dies der Herr Kommissionspräsi
dent dargelegt hat Im Raum steht also nicht etwa die Vergrös
serung der Gewinnmarge der Banken, wie dies in diesem Zu
sammenhang immerwiederfälschlicherweise behauptetwird, 
sondern die fiskalische Behandlung ihrer Kunden. Wir wollen 
die Schweizer Finanzwirtschaft langfristig in die Lage verset
zen, die weltweite Kundschaft auch inskünftig von der Schweiz 
aus und nicht bloss von Schweizer Bankfilialen im Ausland 
aus bedienen zu können. Das heute vom Stempel erfasste Ge
schäft darf nicht aus Kostengründen ins steuergünstlgere Aus
land abfiiessen, wo zwar die Schweizer Banken über Filialen 
und Tochtergesellschaften präsent sind, aber der schweizeri
sche Fiskus nichts mehr davon hat. Da stimmt mir sicher auch 
Herr Finanzminister Stich zu. Das, und nur das, verstehen wir 
unter dem Begriff der Konkurrenzfähigkeit unseres Finanzplat
zes. 
Eine gesamtheitliche Betrachtung des Problems ist schon 
deshalb notwendig, weil die Finanzwirtschaft ein Teil der 
schweizerischen Volkswirtschaft ist und bleibt Je mehr Mittel 
in die Schweiz fiiessen, desto tiefer lassen sich auch die Zin
sen in unserem lande letztlich halten. Ich erinnere auch an die 
Interdependenz beispielsweise zwischen der Exportwirtschaft 
und dem Finanzsektor. 
Warum aber gerade jetzt die Revision des Stempelgesetzes? 
Seit den achtziger Jahren haben ausländische Finanzplätze 
ihren Rückstand gegenüber der Schweiz aufgeholt, was ihre 
wirtschaftliche und politische Stabilität angeht Mehr noch, sie 
haben ihre Rahmenbedingungen auf steuerlicher und ban
kenrechtlicher Ebene gelockert Sie haben dies in weiterem 
Umfang und vor allem schneller tun können, als es in unserem 
lande möglich ist So hat z. B. die Bundesrepublik Deutsch
land die Aufhebung ihrer Börsenumsatzsteuer angekündigt 
Aber auch Fehler können im Ausland in sogenannt parlamen
tarischen Regierungssystemen rascher korrigiert werden als 
bei uns. Die ebenfalls deutsche Kapitalertragssteuer auf Zin
sen wurde per Anfang 1989 beispielsweise eingeführt und 
nach einem halben Jahr bereits wieder aufgehoben. In dieser 
kurzen Zeitspanne sind aber bereits Gelder im Umfang von 
schätzungsweise rund hundert Millarden Deutsche Mark aus 
der Bundesrepublik abgeflossen. Ob sie je wieder in dieses 
Land zurückfiiessen werden, erschient ungewiss, aber allein 
dieses Beispiel zeigt uns, wie volatil und vor allem flüchtig die 
Finanzmärkte sind. Und diesem Trend gilt es nun entgegenzu
wirken. 
Der schweizerische Gesetzgeber hat bislang wenig, leider 
sehr wenig dereguliert und die Rahmenbedingungen für die 
hiesige Finanzwirtschaft insgesamt eher verschlechtert. So 
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wurden 1977 die Stempelsätze um 50 Prozent erhöht, und 
zwar als Vorleistung für eine Mehrwertsteuervorlage, die da
mals zur Diskussion stand. Die Mehrwertsteuer wurde dann 
von Volk und Ständen abgelehnt, die Stempelerhöhung je
doch blieb. 
Auch das Bankgeheimnis, eine schweizerische Besonderheit, 
zieht längst nicht mehr wie einst, zumal die grossen institutio
nellen Anleger die Prioritäten anders setzen, die sich genauso 
gut oder noch besser im Ausland verwirklichen lassen. 
Die lnformatisierung und Globalisierung des Geschäfts ha
ben, wie der Kommissionspräsident ausgeführt.hat, das Ihre 
dazu beigetragen. Nun gilt es, nicht weiter blass umzuregulie
ren, sondern auch in der Schweiz ernsthaft zu deregulieren. 
Wie sehr es eilt, zeigen die beiden erwähnten Beispiele aus 
Deutschland. Gerade als Nicht-EG-Mitglied müssen wir zu 
den Vorzügen und zum guten Ruf unseres Wirtschaftsstandor
tes besonders Sorge tragen. Die Finanzwirtschaft ist nicht min
der auslandabhängig als etwa unsere Uhrenindustrie; deren 
mittlerweile mit grössten Anstrengungen bewältigte Krisen 
jetzt auch im Bankensektor nachzuvollziehen besteht nun 
meines Erachtens wirklich .kein Anlass, erst recht nicht in die
ser heiklen, für die Orientierung der schweizerischen Volks
wirtschaft gegenüber Europa und der Welt kritischen Zeit. In 
diesem Sinne bin ich also grundsätzlich für Eintreten auf die 
Vorlage zur Neuordnung der Bundesfinanzen, aber auch zur 
Aenderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben. 
Vor allem unterstütze ich das Verziehen der Aenderungen des 
Stempelgesetzes. 

M. Delalay: Je souhaite intervenir dans la discussion generale 
sur le nouveau regime financier de la Confederation pour met
tre en lumiere les motifs et les conditlons de notre adhesion a 
la decision de la commission. 
La Confederation pef'9()it actuellement le droit de timbre, et 
cela depuis 1917. Ce droit de tlmbre represente, dans le 
campte de 1988 de la Confederation, les 8 pour cent des 
impöts federaux, seit une somme de 2 milliards de francs, ce 
qui est important. Pourquoi donc, des lors, demanteler une 
ressource d'un aussi bon rendement et dont le fonctlonne
ment est aussl simple? En effet, en matiere d'impöts, le rende
ment et la simplicite dans la perceptlon sont les vertus cardina-
les d'un prelevemenl . 
Une reductlon du droit de timbre s'impose, a notre avis, pour 
les raisons suivantes: taut d'abord, a cause de la concurrence, 
toujours plus vive dans le domaine des placements a l'echelle 
mondiale; ensuite, de la necessite de conserver a la place fi
nanciere suisse une certaine competltivite. Cette derniere a di
minue, ces dernieres annees, en raison de frais de courtage et 
de la presence du droit de timbre qui nous occupe au
jot.ird'hui. A cet egard neanmoins, il faut remarquer que nous 
pourrions tres bien mettre en cause les droits de negociation 
cantonaux qui sont aussi importants mais dont malheureuse
ment nous ne pouvons parler aujourd'hui puisque cela n'est 
pas de la competence de notre Parlament 
La commission a donc admis, dans un premier temps, de 
separer la revision du droit de tlmbre de l'elaboration du 
regime financler. Les raisons en sont que les Chambres ont 
transmis diverses interventlons parlementaires visant a 
ameliorer les conditlons-cadres applicables a la place finan
clere suisse, et cela deja au cours des annees 1985 et 1986. 
Ensulte, il est necessalre d'atteindre rapldement les objectlfs 
que vise la dereglementation, ce qui n'est pas possible si la 
modification de la loi sur le drolt de tlmbre demeure couplee 
avec la dlscussion sur l'ensemble du regime financier. 
Nous sommes egalement conscients que cette solutlon 
presente un certain nombre de dangers .. Je souhaite en evo
quer l'un ou l'autre. Taut d'abord, si la lol sur le droit de tlmbre 
entre en vigueur avec une importante reductlon de recettes 
pour la Confederatlon, et cela sans compensation dans le 
regime financier, II en resultera une reductlon importante des 
ressources de la Confederation. notamment au prejudice des 
cantons economiquement faibles, ce dont nous ne voulons 
pas. Ensuite, si le drolt de timbre entre en vigueur avec une 
forte reductlon de recettes, mais avec une compensation sur 
le plan des impöts indlrects tels que l'impöt sur le chiffre d'af-

faires ou la taxe a la valeur ajoutee, les consommateurs feront 
les frais de l'allegement qui interviendra sur le plan du capltal. 
Enfin, si la loi sur le drolt de tlmbre fait l'objet d'un referendum, 
nous serons continuellement dans l'incertltude quant au resul
tat de ce referendum, ce qui engendrera un certain blocage 
des travaux relatifs a la revision du regime financier de la 
Confederation. 
Malgre les inconvenients dus au fait de separer la discussion 
du drolt de timbre et du nouveau regime financier, l'evaluation 
des interets en presence nous dicte en quelque sorte la neces
site de regler taut d'abord le droit de timbre. II faut souligner 
que, si nous sommes d'accord de separer ces deux discus
sions, est c'est a certaines conditlons. II est incontestable que 
l'exercice de soutien que nous voulons accorder a la place fi
nanciere suisse favorise en premler lieu les clients des ban
ques et, indlrectement, les banques egalement. 
II est difficile, aujourd'hul, d'apprecier combien ce retablisse
ment de la competitlvite rapportera en impöts par le retour d'af
faires supplementaires dans notre pays. En taut etat de cause, 
nous estimons que des compensations sont necessaires 
dans le meme secteur et ne sauraient etre portees a la charge 
des consommateurs. Salon notre presldent, la commission 
aura en janvier des entretiens avec les representants des ban
ques afin de connaitre leur positlon quant aux compensations 

. eventuelles. II est peut-etre optimiste de penser pouvoir tirer 
des propositlons positives a cette occasion, en vue de mainte
nir la charge fiscale dans le camp du capltal, mals l'essai vaut 
la peine d'etre tente. En effet, si cette consultation et ces entre
tiens devaient s'avirer un exercice nul, il demeure quelques 
possibilltes de compensatlon que notre conseil pourrait alors 
examiner. Je pense .en partlculier a celle qui consisterait a 
s'engager vers un impöt de consommation de type taxe a la 
valeur ajoutee, auquel certaines prestations bancaires pour
raient etre soumises. Ces dernieres pourralent d'ailleurs ega
lement etre tguchees par l'impöt de consommation, meme si 
nous en restlons a l'impöt sur le chiffre d'affaires que nous 
connaissons actuellement. En outre, une autre possibillte -
qui plaira certainement davantage a notre ministre des finan
ces - consiste a effectuer des travaux dans le cadre de l'har
monisatlon fiscale et de l'lmpöt federal direct. 
Une divergence demeure avec le Conseil national en ce qui 
concerne l'impositlon du benefice des personnes morales. 
Nous sommes favorables a un impöt a trois echelons, seien 
l'intenslte de rendement des entreprises, alors que le Conseil 
national s'est p(ononce en faveur d'un systeme d'impöt pro
portlonnel. Ce dernier permettrait de taxer plus fortement les 
entreprises fortement capltalisees, telles que les banques, et 
tendrait a compenser le manque a gagner que nous decide-

. rons de fixer probablement aujourd'hui en matiere de droit de 
tlmbre. 
Nous apprecierons donc la sltuation au fur et a mesure de 
l'avancement des travaux, l'essentiel etant de soullgner que 
l'accord de la commission est subordonne a une compensa
tlon dans le mäme secteur. Et nous adherons a la decision de 
la commission de separer la discussion sur le droit de timbre 
de celle relative au nouveau regime financier, et de modifier les 
dispositlons sur le drolt de tlmbre. 
C'est dans ces conditlons que nous vous invitons a suivre la 
commission et a accepter l'entree en matiere. 

Frau Weber Monika: Es ist mir wichtig zu betonen, dass, wenn 
wir von Eintreten reden, wir ein Eintreten auf zwei Vorlagen 
meinen; auf zwei Vorlagen, die sehr eng miteinander verknüpft 
sind. Ich meine, dass man es sich nicht erlauben darf, diese 
Vorlagen unabhängig voneinander zu sehen, auch wenn die 
eine auf Verfassungsstufe eine Aenderung vorsieht und die 
andere auf, der GßS8tzesebene. Auch wenn wir nicht ordent
lich vorgegangen sind und mit dem zweiten Teil heute begin
nen werden, muss man das Ganze als ein Paket sehen. 
In der ersten Vorlage wird eine «neue» Finanzordnung vorge
schlagen. Neu steht in Anführungszeichen, denn der Bundes
rat schlägt einfach eine erweiterte Wust vor. Interessanter
weise war in der Kommission eine Art Aufbruchstimmung hin 
zu einer Mehrwertsteuer zu spüren. Darauf hat schon der Kom
missionspräsident hingewiesen. Diese Aufbruchstimmung 
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war sogar recht stark, doch prallte sie an unserem Finanzmini
ster ab, der absolut nichts von einer Mehrwertsteuer wissen 
wollte. Den Grund seines Widerstandes - seines frotzes, 
würde ich sagen - suche ich in einer eigentlichen Furcht da
vor, das Volk könnte wieder dagegen sein, weniger also in ma
teriellen Erwägungen. Ich erinnere mich doch an frühere Zei
ten, als Herr Bundesrat Stich, noch im Nationalrat, solchen zu
kunftsgerichteten Vorstellungen nicht feindlich geget1über
stand. 
Ich persönlich trete mit Ueberzeugung für eine Mehrwert
steuer ein; selbstverständlich nach helvetischem Muster. Wie 
könnte das anders sein? Die heutige Warenumsatzsteuer ist 
seit langem reformbedürftlg. Die Wettbewerbsverfälschungen 
durch die Staffelung des Steuersatzes sowie durch die Bela
stung von Investitionsgütern und Betriebsmitteln sollten korri
giert werden. Schliesslich sollten in unserer Dienstleistungs
gesellschaft nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen 
besteuert werden. Dabei darf man natürlich auch vor den Ban
ken und Versicherungen nicht haltmachen. 
Es hat tatsächlich wenig Sinn, die indirekte Besteuerung auf 
Waren zu konzentrieren, deren Anteil am privaten Verbrauch 
abnimmt Unerlässlich scheint mir auch eine Reform der Um
satzsteuer bzw. eine Umwandlung der Wust in eine Mehrwert
steuer, damit wir endlich von einer Kompatibilität im internatio
nalen Bereich reden können. 
Man weist oft darauf hin, dass die Mehrwertsteuer schon zwei
mal von Volk und Ständen abgelehnt worden ist Die Gründe 
dafür lagen vor allem in der Verknüpfung der damaligen Vor
lage mit Mehreinnahmen. Die Zeiten haben sich aber seit der 
letzten Abstimmung sehr geändert. Ein Europa steht vor der 
Türe, und manch einer stellt sich heute auf Dinge ein, mit de
nen er vor zwei Jahren vielleicht noch Mühe gehabt hätte. 
Indem ich pointiert und entschieden für eine Mehrwertsteuer 
eintrete, gebe ich auch ein klares Bekenntnis dafür ab, dass 
sich der Bund insbesondere auf seine Hauptsteuern konzen
trieren sollte: auf die direkten Steuern und die Umsatzsteuer. 
Störende Wettbewerbsmomente, Relikte sozusagen -wie bei
spielsweise die Stempelabgaben -sollten aus verschiedenen 
Gründen abgebaut werden. Ich nenne drei: 
1. Es ist kaum einzusehen, weshalb heute noch der Kapital
bzw. Vermögensverkehr besteuert werden soll. Die heutige 
Ordnung ist nur historisch zu erklären. Der Vermögensverkehr 
hat keine Wertschöpfung. Wir sollten uns darauf konzentrie
ren, dass Leistungen und Einkommen versteuert werden und 
nicht einfach ein Vermögensverkehr. 
2. Es darf auch erwähnt werden, dass die Stempelerträge 
recht risikoreich sind. Sie machen heute 8 bis 1 O Prozent un
serer Einnahmen aus, etwa 2,2 Milliarden Franken. Die Bun
deseinnahmen sollten auf solideren Sockeln stehen. 
3. Last, but not least ist darauf hinzuweisen, dass wir mit der ln
formatlsierung·der Finanzmärkte einen riesigen Wandel erle
ben, dem wir unsere Strukturen anzupassen haben. 
zusammenfassend kann ich aus all diesen Gründen sagen, 
dass ich für einen Abbau der Stempelabgaben bin und dass 
ich meine, dass eine Systemänderung bei den Stempelab
gaben und bei der Finanzordnung heute sehr gegeben wäre, 
da wir es im Moment mit einem gesunden Finanzhaushalt zu 
tun haben, der uns die Möglichkeit gibt, an Aenderungen her
anzugehen. 
Nun sind mit Abschaffungen der verschiedenen Stempelsteu
ern Mindereinnahmen verbunden. Sie gilt es zu kompensie
ren. Leider geht die Vorlaga zu starr von einer Kompensation 
innerhalb des Stempelsteuergesetzes aus. Dieses enge fiska
lische Denken muss abgelehnt werden. 
Mit der von der Kommission verabschiedeten Vorlage entge
hen dem Bund aber 400 Millionen Franken. Das ist viel, und 
ich habe Verständnis dafür, dass Herr Bundesrat Stich das 
nicht gerne sieht. Dieser Verlust bedeutet ein Risiko, und zwar 
vor allem deshalb, weil die zweite Vorlage dieser neuen Fi
nanzordnung noch keine Mehreinnahmen bringt. Ich möchte 
auch darauf hinweisen, dass ich gegenüber der Aenderung 
der Reihenfolge bei der Behandlung dieser Botschaft sehr 
skeptisch war. 
Wenn man aber meint, die Kompensation müsse im gleichen 
Gesetz erfolgen, ist dieses Denken zu eng. Vielmehr müsste 

es möglich sein, u. a mit der Einführung der Mehrwertsteuer 
Mehreinnahmen zu gewinnen, die zur Kompensation der Aus
fälle im Bereich der Stempelabgaben ausreichen. Die Mehr
wertsteuer bildet zudem eine wesentlich solidere Einnahmen
quelle. 
Für mich steht also fest-ich möchte dies nochmals betonen-, 
dass die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Bundes in sei
ner Aufgabenerfüllung vorrangig ist und dass deshalb die Min
dereinnahmen auf jeden Fall in der zweiten Vorlage, die eine 
Mehrwertsteuervorlage werden muss, kompensiert werden 
müssen. 
Ich habe damit meine Haltung in diesem risikoreichen Unter
fangen zum Ausdruck gebracht Ich hoffe, dass auch meine 
Kolleginnen und Kollegen bei der Behandlung der zweiten 
Vorlage daran denken und dem Bund die nötigen Finanzen 
zur Verfügung stellen werden. 

M. Gautler: Je ne veux pas evoquer aujourd'hui tout le pro
bieme du nouveau regime financier de la Confederation mais 
me limiter strictement a celui de la revision de la ioi sur ie droit 
de timbre. Ace propos, je me sens oblige de me conformer a 
l'article 3quinquies de la loi sur les rapports entre les conseils 
et de declarer mes inter&ts personnels. Je rappelle donc a ce 
conseil que Je suis a la fois vice-president d'une banque canto
nale - en l'espece la Calsse d'epargne de la Republique et 
Canton de Geneve - et membre du conseil d'administration 
d'une compagnie d'assurance-vie, a savoir la Pax. 
Cela dit et comme l'a releve le president de la commission, la 
revision de la loi sur le droit de timbre presente un certain 
degre d'urgence. Les travaux du Conseil national, suite a !'ini
tiative Feigenwinter, l'ont bien montre. Du reste, le Conseil 
federal reconnait cette necessite lorsqu'll ecrit, dans l'intro
duction du message: «La reforme des droits de timbre vise a 
renforcer la competitivite internationale de la place financiere 
suisse. Par la suppression ou l'allegement des droits frappant 
ies stocks commerciaux, les euro-emissions, les operations 
»etranger/etranger« sur les obligatlons et les papiers monetai
res, nous cherchons a ajuster les condltions fiscales prevalant 
en Suisse a celles des places financieres etrangeres.» 
Le Conseil federal admet en outre que l'evolution du systeme 
boursier sur le plan international, en particulier la dereglemen
tatlon, la suppression sur diverses places etrangeres de certai
nes taxes, notamment a Londres, rend presque intenabie la 
position de la place financiere suisse qui ne peut plus rester 
concurrentielle avec le droit de timbre tel qu 'il est actuellement 
conc;u. Cela est particulierement vrai pour les stocks commer
ciaux, les euro-emissions et les operations ccetranger/etran
ger». Aussi le Conseil federal propose-t-il la suppression du 
droit de timbre sur ces operations qui, sans cela, se transpor
teraient bientöt vers les places financieres fiscalement moins 
gourmandes. 
La commission vous invite a approuver ces mesures. Par 
contre eile refuse, dans sa majorite, d'lntroduire un droit de 
timbre sur les placements fiduciaires comme le voudrait le 
Conseil federal. Et laj'avoue avoir un peu de peine a compren
dre notre gouvernemenl Le Conseil federal admetque le droit 
de timbre fait fuir certaines operations a l'etranger et, dans le 
meme temps, II nous propose de le reintroduire sur les place
ments fiduciaires au risque quasi certain de les voir aussi se 
transporter a l'etranger. 
Quant au droit de timbre sur les prlmes d'assurance-vie, il me 
parait a la fois anticonstitutionnel, antisocial et antieuropeen. 
Anticonstitutionnel au regard de l'article 34quater, alinea 6, de 
la constitution, qul prescrit a 1a Confederatlon d'encourager la 
prevoyance privee par des mesures fiscales. C'est la raison 
pour laquelle le droit de timbre sur les primes d'assurance-vie 
avait ete supprime en 1973, suppression qui est du raste la 
seule mesure prlse pour realiser le mandat constitutionnel. 
Cette soumission au droit de timbre est aussi probablement 
anticonstitutionnelle par l'inegalite de traitement qu'elle cree
rait entre les assures-vie soumis au droit de timbre et les depo
sants d'epargne de la prevoyance individuelle qui n'y sont pas 
soumis. Je ne suis pas le seul a invoquer cette inconstitution
nalite qui a fait l'objet d'un avis de droit tres fouille et categori
que du professeur Etienne Grisel en date du 31 janvier 1989. 
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La soumission au droit de timbre des primes d'assurance-vie 
est aussi antisociale parce qu'elle trappe ceux qui assurent vo
lontairement leur prevoyance vieillesse sans recourir aux pou
voirs publics, et notamment ceux qui ne peuvent avoir recours 
au deuxieme pilierfaute d'exercer une activite lucrative. 
Cette soumission est encore antieuropeenne parce qu'elle en
trave la libre circulation et s'oppose aux efforts de nombreux 
pays europeens, notamment la France qui supprime les taxes 
sur les assurances-vie des le 1 er janvier 1990. · 
M. Stich, conseiller federal, nous a dit en commission qu'il ne 
voyait pas de ralson de faire des cadeaux aux assurances et 
aux banques. Pour les assurances, il ne s'agit pas d'un ca
deau, ·puisqu'on impose leurs primes et que cela ne touche 
que les assures. De meme pour les pl~cements fiducialres, je 
pourrais suivre M. Stich s'il s'agissait reellement d'un cadeau 
aux banques. Mals ce n'est absolument pas de cela qu'il 
s'agit; ce sont les clients des banques qui seront decharges 
du droit de timbre, ce qui permettrait a la place financiere 
suisse de rester competitive face a I' etranger. 
Reste bien s0r le probleme de la perte de recettes de la Caisse 
federale, qui n'est certes pas negligeable. Mals tout d'abord, 
si la place financiere suisse redresse sa situatlon, les chiffres 
d'affaires des banques vont augmenter, et par la le produit de 
l'impöt federal direct sur les societes - M. Deialay a fait remar
quer que l'on ne pouvait pas encore estimer cette pius-vaiue 
eventuelle - sans parier des revenus augmentes des impöts 
cantonaux et communaux. 
En outre, si l'on veut faire payer ies banques, il y a d'autres 
methodes. La commisslon a pense entre autres a la possibillte 
de soumettre certaines prestatlons bancaires a l'lmpöt sur le 
chiffre d' affaires ou a la TVA. Mals, la encore, on toucherait plus 
les clients que les banques elles-memes, avec un risque de 
fulte de certalnes operations a l'etranger. Une autre possibilite, 
evoquee par M. Delalay, serait de se rallier, dans la loi sur 
l'impötfederal direct et l'harmonisation fiscale, a la proposition 
du Conseil federal quant a l'imposition des societes, c'est-a
dlre de passer du systeme a trois paliers actuellement en vi
gueur a un systeme a un seui taux qui frapperait davantage les 
societes a fonds propres importants, telles les banques. On 
toucherait la reellement les banques et non pas ieurs clients. 
C'est du raste une Idee que vient de soutenir la commission du 
Conseil national qui traite des divergences de la loi sur l'impöt 
federal direct et l'harmonisation fiscale. · 
Enfin et surtout - sans prejuger ce que nous diront les ban
quiers lors de notre seance de janvler- je peux concevoir, se
lon certains Indices, que cette forme d'imposition ne serait pas 
immediatement rejetee par les banques elles-memes mais 
blen celle qui serait acceptee avec le moins de deplaisir. 
En conclusion, je voterai en faveur des propositions de la ma
jorite de ia commission, c'est-a-clire la suppression du droit de 
tlmbre sur diverses operations et la non-introduction de ce 
meme droit de timbre sur les placements fiduciaires et les pri
mes d'assurances-vie. 

Mme Jaggl: Bien que j'avoue en avoir eu serieusement envie, 
je renonce a m'opposer a l'entree en matiere sur cette partie 
du train de mesures appele «nouveau regime flnancier» qui 
nous est propose aujourd'hui. Et· cela non pas a cause des 
chances tres minimes, j'en suis tout a fait consciente, de l'em
porter avec une teile proposition, mais pour des raisons de 
forme. De meme que nous considerons l'entree en matiere 
comme obligatoire, s'agissant de l'examen d'une initiative po
pulaire federale, de meme j' estime que nous devons entrer en 
·matlere sur un projet issu d'une initiative parlementaire elevee 
par l'autre conseil au rang de proposition. , 
Je ne m'oppose donc pas a l'entree en matlere mais a quel
ques-unes des dispositions prevues dans cette revision par
tielle de la loi federale sur les droits de timbre, nous y revien
drons dans la discussion de detail. Pour l'heure, dans le cadre 
de la discussion generale, je voudrais tout d'abord, puisque 
nous sommes dans le temps de l'Avent, presenter une histoire 
de paquet-cadeau. II etait une fois un enfant gäte, aine d'une 
famille tres nombreuse et cense par consequent donner 
l'exemple dans tous les domalnes - comportements, attitu
des, decisions et options prises -jusqu'a et y compris dans la 

maniere de recevoir et d'accepter un present par exemple. Or, 
voila que l'enfant gäte en question re901t un beau paquet
cadeau, bien ficele, joliment emballe. II se jette dessus, 
comme c'est souvent le cas, detruit immediatement l'embal
lage protecteur, s'empare du contenu, ou du moins de la par
tie du contenu qui !'Interesse ou lui plait le plus, et lalsse le 
raste aux autres. Vous avez compris: l'enfant gäte, l'aine cense 
donner l'exemple, c'est le Parlament; le genereux donateur, 
c'est le Conseil federal et le paquet, «complet», c'est la propo
sition faite par le Conseil federal du nouveau regime financier. 
Le contenu plalsant choisi par l'enfant gäte, c'est bien s0r la 
revision du droit de timbre. En fait, nous n'avons plus affaire a 
un paquet-cadeau, mais simplement a un libre-service un peu 
special puisque non seulement on y prend ce qua l'on veut 
mals on est paye a la sortie au lieu de regler ses achats. 
Toujours dans ce contexte de l'Avent, je vous raconterai en
core une autre histoire, guere plus morale a mes yeux. Apres 
avoir transforme le regime financier en libre-service, on veut 
bien s'occuper des compensations. A cette fin, ces messieurs 
de la banque sont invites a venir, fin janvier 1990, faire des pro
positions, S'ils en ont, et sans engagement, comme il convient 
dans un «hearing». Ainsi, a !'inverse de taute banne ethique 
protestante, la recompense est offerte d'abord et l'effort est 
demande apres. Cela est tout a fait contraire a nos principes 
de merite, selon lesquels il faut d'abord investir, payer de sa 
personne, travalller, avant de toucher un rendement, une 
recompense ou un salaire. 
Je quitte le terrain des principes pour en venir a la pratique et a 
l'image que nous autres pariementaires donnons ces jours en 
matiere de gestion budgetaire, et plus generalement de 
recolte et d'utilisatlon des deniers publics. Au cours de la 
presente session, nous sommes confrontes a des disposi
tions elaborees avec un certain courage par les Commissions 
des finances, apropos du budget 1990. Ces commissions ont 
ete, l'une et l'autre, alertees par l'evolution de la situation finan
ciere de la Confederation. Celles-ci, au vu de cette evolution, 
estiment devoir faire des propositions de reduction des 
depenses de la Confederation pour l'annee prochaine. 
Nous avions la priorite de la discussion sur le budget 1990, et, 
dans ce plenum, las propositions de la Commission desfinan
ces-excellemment defendues par M. Ducret-ont subi un sort 
relativement favorable et alles ont ete suivies en partie. Dans 
l'autre conseil, qui n'a pas encore termine le debat a·ce sujet, · 
la plupart des depenses qui avalent ete jugees moins prioritai
res par la Commission des finances ont ete retablies et cela sur 
la proposition - c'est interessant de le relever- de deputes is
sus tres souvent du meme groupe politique qua M. Feigenwin
ter, conseiller national, gräce auquel nous nous trouvons au
jourd'hui en train d'examiner, extraite du paquet du nouveau 
regime financier, la revision du droit de timbre qui revient, 
quelle qua soit la formule choisie, a priver la Confederation 
d'une partie de ses ressources. 
Reste a expliquer la logique consistant a diminuer les recettes 
sans compensation simultanee, tout en malntenant les depen
ses budgetaires a un niveau eleve, comme si de rlen n'etait. 
Cette logique me semble etre celle des rapports de forces 
entre les groupes d'interets - certains parleralent plus 
mechamment de «clientelisme». Ace jeu, II est patent qua les 
agriculteurs, entre autres, alnsi qua les banques ou leurs gros 
clients- ceux qui, par exemple, peuvent proceder a des place
ments fiducialres ou qui gerent un portefeuille diversifie -
comptent davantage qua les epargnants et les contribuables 
modestes, pour ne rien dire des consommateurs sur auxquels 
on envlsage allegrement de faire porter !'essential de la charge 
de l'operation appelee nouveau regimefinancier. 
J'appartiens a celles et ceux qui ne refusent pas, meme a gau
che, d'entrer en matiere sur un alourdissement de la fiscalite 
indirecte. Mals alors, qua cette surcharge serve a compenser 
les defauts de l'actuelle imposition a la consommation, de l'ac, 
tuel ICHA, par un passage a une TVA au sens europeen ou a 
une taxe analogue «a la suisse», puisque nous almons les so
lutions un peu differentes et qui nous appartiennent en toute 
autonomie, une sorte de TVA qui n'ose pas dire son noml 
En revanche, je ne saurais approuver un accroissement de 
l'imposition a la consommation afin de compenser des avan-
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tages concedes aux institutions financieres. Si j'etais seule de 
mon avis au sein de la commission -ce que refletent d'ailleurs 
les propositions de minorite concemant cette revision sur le 
droit de timbre - je ne me sens pas du tout isolee dans la popu
lation, et je sais qu'il faudrait depenser beaucoup d'argent, 
sans garantie de succes d'ailleurs, pour faire croire, le cas 
echeant, aux citoyens que la revision de la loi sur le droit de 
timbre a laquelle nous nous livrons aujourd'hui va bien dans le 
sens de l'interet general. Cette revision correspond au contrai
re a des interäts particuliers - legitimes peut-etre -qui trouvent 
dans ce conseil assez de defenseurs pour que je ne rejoigne 
pas leurs rangs et pour que nous autres, socialistes, nous 
nous sentions - avec le Conseil federal d'ailleurs, nous voila 
en bonne compagnie - autorises a parler au nom de l'interet 
de la majorite des citoyens contribuables. 
En ce qui conceme les compensations, les modifications du 
projet de loi sur les droits de timbre, que la majorite de ce con
seil va sans doute imposer, approchent le demi-milliard d'ag
gravation par rapport au projet du Conseil federal, c'est-a-dire 
moins 395 millions au lieu de plus 90 millions pour le poste: loi 
sur las droits de tlmbre. Sauf erreur, ce sont egalement entre 4 
et 500 millions qua, selon le programme d'armement 1990, on 
prevoit de depenser l'an prochain pour l'achat ou la procedure 
d'achat des nouveaux avions de combat F-18A. On peuty voir 
une simple coincidence, deux sujets entre lesquels il n'y au
cun rapport a etabllr; pour ma part, je me perrnets de signaler 
que j'y vois un peu plus qu'une coincidence. 
Enfin, je voudrals dire encore un demier mot a l'lntentlon des 
preopinants, et notarnment de M. Küchler, qui ont parle de la 
competltivite de la Suisse. Je me refere a ce sujet a la derniere 
edition, datee de 1989, du rapport annuel sur la competltlvite 
des pays, etabll par le World Economic Forum et relaye pour la 
Suisse par !'Institut pour l'etude des methodes de direction 
d'entreprises (IMEDE). Ce rapport prend en consideration, 
pour son classement, pas moins de 292 criteres, repartis en 
dix groupes, considere 32 pays, dont 22 pays lndustrialises 
tous membres de l'OCDE. et fait figurer, pour la ixieme annee 
d'affilee, la Suisse en deuxleme position, tres clalrement deta
chee des suivants, derriere le Japon et devant les Pays-Bas, 
l'Allemagne, les Etats-Unis, le Canada, la Suade, etc. 
Salon les dix groupes de criteres retenus, la Suisse se retrouve 
quatre fois premiere, trois fois deuxleme, une fois cinquieme, 
une fois sixieme, une fois quinzieme - c'est dans le cas des 
ressources naturelles, et notarnment des ressources energetl
ques dont il est bien connu qua la Suisse est largement 
depourvue. Voyons pour quels groupes de criteres la Suisse 
se trouve premlere. C'est pour le dynamisme de ses institu
tlons financieres, pour la legerete de ses Interventions gouver
nementales, pour son orientatlon lnternationaliste et mondia
liste et enfin pour sa stabilite socio-politique. Considerons 
maintenant las groupes de criteres pour lesquels eile figure en 
deuxieme posltion: c'est pour l'efficience et la rentabillte de 
son Industrie, pour le dynamisme de son marche interieur et 
d'exportatlon, et pour sa capacite lnnovatrice, notarnment 
celle de capter et de s'adapter aux Innovations dans le do
maine financier. 
S'agissant de la place financiere suisse et de sa competitlvite, 
je me refere parrni les nombreux ouvrages a un rapport etabli 
en franc;ais-apres taut il taut quand meme se simplifier un peu 
la täche - par le professeur genevois Phillppe Braillard et intl
tule: La place financiere suisse. Polltlque gouvernementale et 
competltlvite internationale. Je vous passe le detall de ce rap
port dans lequel on examine point par point la force et les peti
tes falblesses de la place financiere suisse, et j'en viens direc
tement aux concluslons qui affirrnent une belle sante du 
systeme bancaire et financler suisse, qui mentionnent !'excel
lente situation competitive de ses banques et soulignent leur 
faible charge relative en frais de personnel et en coOts totaux 
d'exploitatlon, en comparalson internationale; le rapport met 
en evidence la forte marge beneficiaire nette relative des ban
ques suisses, un rapport benefices avant impöts/marge 
beneficiaire brute elevee et enfin une faible importance relative 
des coOts d'interrnediation. 
Voila quelques differents faits qui me paralssent non seule
ment attester de la bonne situation actuelle de la place finan-

eiere suisse mais bien augurer de son evolution si, comme M. 
Braillard ne manque pas de le souligner, les banques conti
nuent de faire preuve de ce qu'il appelle «une etonnante capa
cite d'adaptation aux nouveaux instruments de financement». 
Enfin, puisque je suis sur ma lancee, je citerai encore un autre 
rapport, celui de la Banque mondiale, Le developpementdans 
Je monde, edition 1989, rapport qui consacre l'essentiel de sa 
partie generale aux instltutions financieres. Bien qu'il s'agisse 
d'un rapport sur la situation mondlale ne prenant en consi
deration que les groupes de pays d'apres le niveau de leur re
venu national, on y consacre quelques lignes, colonnes ou pa
ragaphes a la situation suisse, jugee apres comme avant ex
cellente et exemplaire. 
C'est aussi man sentiment et c'est une raison supplementalre 
de penser que le projet de revision du droit de tlmbre, meme 
sortl de son contexte, est acceptable, dans la version toutefois 
du Conseil federal et non dans celle que j'appellerai «Feigen
winter non revue», reprise par la commission de notre conseil. 

M. Ducret: Nous agissons dans le bon sens, mals de maniere 
erronee. D'ailleurs, cela correspond aux propositions du Con
seil federal. La commission vous suggere d'adopter le projet 
du Conseil federal en ce qui conceme les exoneratlons. En re
vanche, eile n'a pas suivi le gouvemement - c'est la sa pre
miere erreur-a propos des compensatlons. Quand j'ai vu tout 
le Parti democrate-chretlen voter avec un bei enthousiasme un 
appui a M. Cottl pour un supplement de 3 millions, j'ai perise 
que vous etiez d'accord avec le maintlen des recettes puisque 
les depenses atteignent ce niveau. Nous n'avons donc pas 
change d'opinion a ce propos. Si l'on accordait des reduc
tions, on devrait egalement prevoir des compensations. Or, la 
commission les a refusees sur ce sujet. 
Elias etaient de deux ordres. Une, II est vral, etalt dlfficilement 
acceptable. Le prelevement d'un droit de timbre sur las avoirs 
fiduciaires paralssait trop dangereux. Cette solution etait un 
peu du meme type que celle qul nous avait conduits a appli
quer un impöt sur le chiffre d'affaires des transactions d'or. Par 
contre, la confrontation sur les assurances - je precise que je 
ne suis plus membre d'aucun conseil de banque ni d'assu
rance - etalt une bonne idee, car ce genre de contrat ressem
ble absolument - le rapport du Conseil des Etats l'affirrne tres 
clairement - a un carnet d'epargne ou a des placements en 
obligations dans une banque. 
Cela n'a rlen a voir avec une assurance-prevoyance. Cette 
fois-ci, je ne suis pas du tout d'accord avec mon excellent col
legue genevois. La prevoyance estexoneree.11 n'est pas ques
tion d'y toucher. Nous voulions slmplement, avec le Conseil 
federal, taxer certaines forrnes d'assurance. D'ailleurs, les as
sureurs qui nous avalent menaces d'un referendum dans le 
cadre d'une lettre qu 'ils nous ont ecnte se trompent lls obtien
nent une victoire a la Pyrrhus, car les banques vont rapide
ment se rendre compte, a l'image de leurs soeurs allemandes, 
que l'assurance est peut-etre une branche interessante. 
Puisqu'on peut faire des placements dans ce type d'assu
rance sans droit de timbre, II est probable que d'ici peu les 
grandes banques nous offrlront d'excellentes assurances. Les 
assureurs seront alors bien mal pris de s'etre battus contre 
cette proposition. Les compensations sont donc refusees, a 
part une, ce qui m'etonne de la part de la Chambre des can
tons. 
Le Conseil federal nous a propose d'augmenter la charge en 
droits de timbre pour les emissions d'obligations en Suisse. 
Or, celles-ci sont generalement le fait des cantons qui 
n'echapperont pas a cette charge, bien qu'en definitive eile 
soit assumee par les souscripteurs puisqu'elle est incluse 
dans le prix. Et nous savons bien qu'il sera dlfficile de trouver 
ces 230 millions. 
Le grand probleme, c'est que nous avons dissocie ces diminu
tions de recettes des augmentations de recettes que nous de
vrons appliquer. Plusieurs y ont fait allusion et j'attends leur 
discours. Je me souvtendrai de leurs affirrnations de ce matin 
et de celles exprimees au sein de la commission. J'attends 
leur prise de posltlon, lorsqu'il faudra ressembler a l'Allema
gne et a la France dans le domaine de la TVA. J'attends leur 
discours lorsqu'on parlera de 18 pour cent de TVA comme en 
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France ou de 12 ou 14 pour cent comme en Allemagne ou 
dans le Marche commun, parce que vous ne pouvez pas effec
tuer un rapprochement fiscal et des comparaisons internatio
nales uniquement dans le domaine bancaire. Par honnetete, il 
faudra bien les mettre en relatlon avec l'ensemble de la fisca
llte. 
Ce qui faisait la qualite du projet du Conseil federal, c'est qu'il 
contenait a la fois les diminutions d'impöt sur la taxe occulte et 
celles necessalres sur le droit de timbre, mais egalement les 
compensations. Aujourd'hui, comme l'a dittout a l'heure Mme 
Jaggi, nous distribuons les prix avant que la course ne soit ter
minee. Nous attrlbuons le dividende et les produits avant la fin 
de l'exercice. Nous avons besoin de· tous pour parvenir ä 
transferer un peu de l'impöt directvers l'impöt indirect. Je crois 
que nous sommes d'accord sur cette idee generale. 
Si nous accordons deja aujourd'hui aux banques ce qu'elles 
nous demandent et que nous n'infligeons pas aux assurances 
ce qu'elles refusent, que feront-elles lorsqu'il faudra se battre 
pour introduire une TVA peut-ätre superieure a 6 pour cent, 
voire 7 pour cent ou egale a 8 pour cent? Dans ce cas-la, alle 
serait pourtant encore bien meilleur marche que dans toute 
l'Europe voisine. Comment nous aideront-elles? Elles ne se
ront plus la, car alles auront obtenu ce qu'elles voulaient. Elles 
auront trouve leur part dans le paquet-cadeau et ne s'interes
seront plus a la suite. J'en suis persuade. 
D'ailleurs, lorsqu'on a pretendu que j'etais un peu l'instigateur 
de cette rencontre du 29 janvier avec les banques pour leur 
dlre: «mais, qu'allez-vous nous proposer en compensation 
dans cette affaire que nous vous soumettons?», un joumaliste 
a affirme que j'etais bien naif ou que je jouais ce röle-la. Moi, je 
tente de tenir le röle de l'honnete homme et j'espere que je ne 
suis pas le seul icil 
Si malntenant nous accordons le necessalre, c'est-a-dire une 
reduction sur le droit de timbre, nous devons prendre l'enga
gement formal de trouver uiie compensation ailleurs et, peut
etre, pas seulement sur le dos du consommateur, sur les 
loyers en augmentant l'ICHA, sur la construction, sur le chauf
fage en prelevant l'ICHA, sur l'energie, mais en demandant 
aussi a ceux qui souhaitent un effort de notre part pour prote
ger leur metier-car c'est ce que nous pensons faire- un sacri-

. fice sur le plan fiscal. Sans cela, c'est un marche de dupe qui 
ne peut pas fonctionner. 
Ayons le courage de dire immediatement que, dans les pro
chains budgets, nous enleverons ces 395 millions qui, d'ores 
et deja, vont manquer et decidons d'agir rapidement en choi
sissant - il faudra bien le faire - les investissements. Vous 
voyez tout de suite lesquels, c'est-a-dire ceux qui sont les plus 
discutes: les investissements militaires. Qui aura l'honnetete 
et le courage dans ce conseil, en applaudissant aujourd'hui 
cette forte reduction de recettes, d'approuver demain une cer
taine reduction des depenses? 
Je serai de ceux-la. En effet, je ne peux pas accepter une 
reduction sans m'engager d'ores et deja a accepter une aug
mentatlon. 
Ensuite, lorsque la TVA sera soumise au vote populaire, per
drons-nous une fois de plus? Serons-nous läches une fois de 
plus par ceux-la memes qui, aujourd'liui, nous demandent 
une reduction d'impöt? Or, j'espere qu'ils seront assez hon
netes et courageux pour etre a nos cötes lorsqu'il faudra trou
ver de nouvelles recettes. 

M. Masonl: «La reforme du regime financier proposee par le 
present message est le fruit de travaux etendus et de longue 
haleine.» C'est la phrase que nous trouvons au debut du con
dense figurant dans le message du Conseil federal. Nous de
vons remercier le Conseil federal et surtout le Departement 
des finances d'avoir accompli soigneusement et attentive
ment ce travail de longue halelne afin de preparer un message 
relatant tous les points essentiels. 
Si notre commission presente une proposition differente, no
tarnment en ce qui conceme la TVA, c'est en raison preci
sement de ce travail de longue haleine qui a debute a un mo
ment hlstorique, alors que l'on ne pouvait pas encore prevoir 
les defis que nous sommes maintenant en mesure de recon
naitre en politlque nationale et internationale. Je vous rappelle 

qu'en 1983 le Conseil federal n'etait pas favorable a une trans
versale alpine et que la realisation des Communautes euro
peennes etait quelque chose de lointain et encore indeter
mine. 
Les trois defis essentiels devant lesquels nous nous trouvons 
aujourd'hui .peuvent etre resumes de la maniere suivante: no
tre pays doit realiser des täches de grande envergure, par 
exemple RAIL2000 et la transversale alpine, qui sont necessai
res non seulement a notre pays mais aussi a la place qu'il doit 
occuper au sein de l'Europe. Ensuite, tant en prevision de 
1992 qu'en raison de l'evolution rapide des rapports euro
peens, nous devrons determiner assez rapidement notre posi
tion envers l'Europe de demain. II sera necessaire, pour l'une 
ou l'autre des solutions envisagees, d'adapter notre droit, no-

. tarnment dans ses normes techniques, au modele commu
nautaire. Enfin, nous subirons la consequence de la concur
rence fortement accrue, prevue apres 1992. Cette concur
rence sera peut-etre dramatique pour certaines entreprises. 
Dans cette optique, il faudra tenter a tout prix de renforcer 
l'economie suisse afin qu'elle resiste et sorte victorieuse. Nous 
nous trouvons donc maintenant dans une situation quelque 
peu differente de celle qui existait lors de la procedure de con
sultation. 
J'interviens ici surtout pour ces raisons generales. Je n'ignore 
pas que, selon notre reglement, nous devons declarer ouver
tement les liaisons que certains definissent comme dangereu
ses. Personnellement, je suis membre du conseil d'adminis
tration et du comite d'une grande banque ainsi que du conseil 
d'administration d'une compagnie d'assurance. 
Cela dit, la reforme des finances federales en cours ne peut 
plus ne pas tenir compte des defis susmentionnes. L'accrois
sement et le renforcement de l'economie passent par une 
deregulation et par une diminution des impöts. Mais les 
grands ouvrages que notre pays doit entreprendre sont a la 
charge de la collectivite publique. Comment faire face a cette 
contradiction que sont la necessite de moyens accrus et la di
minution des impöts, afin de renforcer ('initiative privee et 
l'economie? Je pense qu'il faut se doter d'un systeme fiscal 
capable de resoudre ce probleme et tendant a encourager 
l'initiative privee et l'economie. On reconnait aujourd'hui l'im
portance de cette initiative privee, meme dans les pays dans 
lesquels alle etait tout a fait niee. C'est pourquoi, nous qui 
avons eu la chance de profiter des benefices qu'elle procure, 
devons nous rendre compte de l'importance accrue qu'elle 
revetira ces prochaines annees, dans le cadre de la construc
tion de l'Europe. 
Un tel systeme pourrait etre celui de la TVA. Cette taxe permet
trait d'une part, de donner a l'Etat les moyens necessaires a 
l'accomplissement des täches qui lui incombent, notarnment 
dans le domaine social, etant donne les consequences de 
l'elevatlon de l'äge moyen pourtoutes les institutions sociales, 
et d'autre part, de reduire l'impötfederal direct ou d'en repartir 
le substrat fiscal d'une fai;on differente entre cantons et Con
federation. On a evoque dans certains milieux la solution la 
plus extreme, a savoir la renonciation de la Confederation a 
l'impötfederal direct des personnes physiques et la repartition 
du substrat flscal pour les personnes juridiques entre cantons 
et Confederatlon. 
D'une fai;on ou d'une autre, il faudra essayer d'encourager, 
gräce a des mesures fiscales d'allegement, l'initiative privee. 
Ce systeme base sur la TVA et sur un allegement de l'impöt 
federal direct, signifierait en meme temps un rapprochement 
de notre droit technique, notamment fiscal, du droit commu
nautaire. Meme une TVA a la suisse, d'un taux plus faible que 
celui de la Communaute, representerait deja un rapproche
ment important, du point de vu& psychologique surtout, car 
nous nous devons de faire un pas dans cette direction. Ce 
n'est .pas facile, je le sais, et dans ce domaine, le Conseil 
federal, en nous proposant de modifier l'ICHA pour eliminer la 
taxe occulte, n'a fait que suivre les recommandations des prin
cipaux partis et Interesses lors de la procedure de consultation 
et accomplir son devoir. La proposition que la commission est 
en train de preparer ne constitue donc pas un reproche au 
Conseil federal ou au Departement federal des finances et a 
sonchef. 
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La reforme du droit de timbre entre dans le meme ordre d'idee. 
Mme Weber a dit tres justement que cette loi est arch~:que, et 
c'est vrai: d'un point de vue economique, elle devrait etre tota
lement eliminee car eile soumet a un impöt relativement eleve 
la procedure qui permet de constituer des futurs sujets fis
caux. En effet, avant de constituer une societe anonyme, il taut 
payer un impöt assez lourd: on rend donc plus difficile la cons-
titutlon de nouveaux sujets fiscaux. · 
En ce qui concerne le commerce ou l'emission d'obligations 
qu'on est en train d'imposer maintenant, la loi soumet a 
l'impöt, des operations economiques qui devralent permettre 
- lorsqu'on emet des obligatlons ou qu'on vend des titres, de 
se procurer de l'argent pour d'autres operatlons economiques 
visant a un revenu et, par la, a des impöts a payer. Or, le fait de 
frapper tout au debut ces operations n'a pas de justlfication 
economique et ne tavorisera pas las activites et le developpe
ment economiques. 
II est evident qua nous ne pouvons pas tout traiter en mäme 
temps et si l'on veut une TVA correcte, on pourrait peut-ätre 
envlsager quelque chose de mieux, mais nous devons nous 
rendre compte qua las reformes presentees parvotre commis
sion unanime ont deja eu l'approbatlon des deux conseils 
sous forme de motion. Ce n'est donc pas revolutlonnaire, il 
s'agit de mettre en appllcation ce qua les conseils ont deja 
decide et d'actualiser un principe deja accepte. 
Deux points ont souleve une discussion particuliere: l'imposi
tion des investissements fiduciaires et las assurances sur la 
via. En ce qui concerne las fiduciaires, tout le monde sait 
qu'une imposition des operations qui se deroulent a l'etranger 
- la banque suisse recevant de l'argent et le plac;ant a l'etran
ger pour le compte du client-ouvriralttoute grande la porte au 
depart de ces activites de la Suisse. Comme las commissions 
bancaires sont tres basses dans ces cas-la, un impöt qui dou
ble la commission, et mäme plus quelquefois, ne seralt pas 
accepte par la clientele, d'ou la fuite de ce type d'operations.11 
est trop tacile pour chaque banque d'envoyer l'argent d'un 
client dans une banque etrangere qui, eile, ferait le placement 
fiduciaire, c'est evident 
C'est donc une pure illusion qua d'inclure las 330 millions des 
affaires fiduciaires dans le calcul des montants perdus. Si 
nous introduisions cet impöt, on ne peut pas compter effecti
vement et concretement sur ces 330 millions. La perte effective 
de l'operation doit donc, si on veut vraiment etre franc avec 
nous-memes, omettre de tenir compte de ce montant, car il n'y 
auralt pratlquement plus de placements fiduciaires passant 
par las banques suisses. 
Je me suis permis de presenter devant la commission une pro
position de minorite. Je vais vous en dire deux mots. Elle se 
rapporte a l'article 9a et est appuyee par cinq membres contre 
sept au sein de la commission. Cette propositlon n'a pas d'ef
fet financier immediat, mais eile pourrait en avoir ulterieure
ment Pourquoi n'a-t-elle pas d'effet actuellement? Pour l'ins
tant, a cause de la situatlon du marche des interets, on n'emet 
pratlquement pas d' obligations a long terme. 
Toutefois, il taut considerer qu'a certaines epoques des taux 
d'interät de 2 ou 3 pour cent par annee etaient appliques; a ce 
moment-la, on emettait aussi des prets obligatlonnaires a lon
gue echeance. II taut donc s'attendre, en cas de forte reduc
tion des taux, a voir reapparaitre des obligatlons a longue 
echeance. Cela est aussi imaginable pour las communautes 
autant qua pour las investisseurs institutlonnels, qui doivent 
placer des fonds a longue echeance, ou pour des societes 
anonymes de tamille qui ne veulent pas emettre des actions, 
pour eviter de modifier las rapports majorite/minorite, mais qui 
pourraient envisager l'emission d'obligations de longue duree 
souscrites par un seul groupe d'actionnaires. Ace moment-la, 
on se heurterait a la dispositlon d'appliquer a l'emission d'obli
gations avec une duree de trente ans un taux de 3,6 pour cent 
et plus si la duree devait ätre plus longue, alors qua las actions, 
qui ne connaissent pas de limite de temps, qui sont eternelles 
- pour autant qua ce terme entre dans la conception de 
l'homme - acquittent un taux maximal de 3 pour cent. • 
C'est la raison pour laquelle 1a minorite vous propose un taux 
maximum de 3 pour cent pour las obligations. Ce n'est pas 
pour !'immediat, mais pour eviter des distorsions Mures et 

surtout, pour empächer qua certaines collectivites ou institu
tions sociales, qui emettraient des obligatlons d'une duree de 
trente ans, ne doivent acquitter un timbre dont le taux dispro
portionne absorberalt par exemple l'interät annuel alors de 
3 pour cent. Ce sont las raisons qui motivent la proposition de 
minorite. 
Je vous recommande donc d'accepter l'entree en matiere et 
d'anticiper les deliberations sur le projet qui vous est soumis, 
ainsi qua l'adoption des suggestions presentees par la com
mission, a une exception pres. 

Uhlmann: Nach dieser ausgiebigen Eintretensdebatte unter 
den Kommissionsmitgliedern gestatte ich mirfolgende Mittei
lung: 
Ich werde selbstverständlich für Eintreten sein. Ich werde auch 
den Anträgen der Mehrheit zustimmen, verzichte jetzt aber auf 
weitere Ausführungen, weil Wiederholungen unumgänglich 
wären und weil ich eigentlich glaube, eine Kommissionsbera
tung sei in diesem Saal nicht am Platz. 

Mlvllle: Ich kann zu einem ganz kleinen Teil auch als Kommis
sionsmitglied sprechen, denn ich habe an einer Sitzung Frau 
Jaggi vertreten. Es war für mich alles andere als ein erheben
des Schauspiel, zu beobachten, was sich dort abgespielt hat. 
Aus meiner Sicht- Entschuldigung! -war es das unbedingte 
Bestreben, diese·Stempelsteuerrevision vorzuziehen und die 
Stempelsteuer in ihren Erträgen um gute 400 Millionen ärmer 
zu machen. Neben diesem unbedingten Bestreben war reich
lich Hilflosigkeit in bezug auf zukünftige Vorstellungen betref
fend eine Kompensation dieses Ausfalls zu konstatieren. Man 
blieb im Unverbindlichen. Man sprach von Möglichkeiten in ei
ner mehr oder weniger fernen Zukunft, und man war noch 
nicht einmal sicher, ob sich gewisse Mitglieder der Kommissi
onsmehrheit dann konkret auch dazu verstehen können, 
diese Kompensationen vorzunehmen. 
Ich unterstütze in diesem Geschäft die Anträge des Bundes
rates bzw. von Frau Kollegin Jaggi. Der vom Bundesrat in sei
ner Botschaft vom 5. Juni dieses Jahres unterbreitete Vor
schlag zur Neuordnung der Bundesfinanzen inklusive einer 
Revision der Stempelabgaben muss- und das ist meine feste 
Ueberzeugung - gerade nach der heutigen Debatte als Ge
samtpaket betrachtet werden. Und die Vorlage sollte auch als 
solches behandelt werden. Das Paket kann nur als abge
schlossenes Ganzes auf sinnvolle Art und Weise realisiert wer
den. Sobald man einzelne Steine aus diesem Mosaik heraus
bricht, werden grundlegende Zielsetzungen der Reform ver
letzt. Die von niemandem bestrittene Haushaltsneutralität der 
Reform und das sonst schon sehr labile Budgetgleichgewicht 
unserer Eidgenossenschaft werden durch das Herauspicken 
von Rosinen gefährdet. Unter Berücksichtigung der gegen
wärtigen Finanzlage des Bundes und der im Finanzplan vom 
2. Oktober 1989 deutlich sichtbaren Verschlechterung dersel
ben, ist die volle Kompensation der - durch die Beseitigung 
der Taxe occulte für Steuerpflichtige und die Erleichterungen 
bei den Stempelabgaben verursachten - Einnahmenausfälle 
unabdingbar. In Zeiten der Hochkonjunktur, wie wir sie heute
oder soll ich sagen, heute noch - haben, sollte die Gesamt
rechnung des Bundes eigentlich deutlich positiv abschlies
sen, so dass der Fehlbetrag der Bilanz, wie in der Verfassung 
vorgeschrieben, abgebaut werden kann. Wie das Budget für 
1990 zeigt, besteht heute kein struktureller Ueberschuss, der 
eventuell für Steuersenkungen verwendet werden könnte. Im 
Gegenteil: Wir müssen uns vorsehen, dass wir nicht durch 
eine zu grosszügige Finanzreform neue Defizite produzieren, 
die wir dann selbst verantworten müssen. 
Soll der Bund die ihm überbundenen Aufgaben in Zukunft 
ohne zusätzliche Verschuldung erfüllen, so müssen wir ihm 
die dafür erforderlichen Finanzmittel zubilligen. Ich möchte 
hier nur an die «Bahn 2000,,, die Neat, die Reform der Kranken
versicherung, die 10. AHV-Revision oder die jetzt aktuell ge
wordene Hilfe an osteuropäische Länder erinnern. Frau Jaggi 
hat erwähnt, dass ganz gewaltige Aufgaben auf uns zukom
men im Bereich der Landesverteidigung, der militärischen Ver
teidigung und der Rüstung. Sie kennen meine Einstellung. Ich 
bin nicht zum vornherein gegen solche notwendigen Pläne, 
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wenn sie gut begründet werden. Aber ich möchte guten Ge
wissens dazu stehen können. Und ein gutes Gewissen habe 
ich in solchen Fällen nur, wenn ich erkenne, dass das Parla
ment gewillt ist, nicht nur für die Rüstung erkleckliche Beträge 
auszugeben, sondern wenn es auch gewillt ist, dem Bund die 
entsprechenden Einnahmen zu verschaffen. Der Bund gehört 
mittelfristig zu den Inflationsverlierern, was in Zeiten zuneh
mender Teuerung beachtet werden muss. Für Steuerge
schenke besteht meines Erachtens kein Spielraum. Dieser 
Spielraum ist übrigens mit dem Sofortprogramm bei der direk
ten Bundessteuer voll ausgeschöpft worden. Nur wenn wir die 
Finanzreform als Ganzes behandeln, können wir dem absolut 
notwendigen Postulat der Haushaltneutralität Genüge tun. 
Dieses Postulat der Haushaltsneutralität ist auch im Vernehm
lassungsverfahren seinerzeit von keiner Seite bestritten wor
den. Wenn das Bundesgesetz über die Stempelabgaben ge
mäss dem Vorschlag von Herrn Kollega Nationalrat Feigen
winter revidiert würde, dann entstünden Mindereinnahmen in 
der Grösse von 400 Millionen. Davon haben wir auszugehen, 
wenn wir diese Vorlage behandeln. Diese Erleichterung der 
Bundeskasse können wir uns nicht leisten. Für die Einnah
menausfälle, die sich aus der vorgesehenen Reduktion der 
Stempelabgabe auf einzelnen Geschäften ergeben, ist die 
volle Kompensation innerhalb der Stempelabgaben selbst zu 
finden. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft einen sinnvollen · 
Weg aufgezeigt, wie dieses Problem zu lösen wäre. 
Wenn die Nationalbank die Syndizierungsvorschriften für die 
Emission von Schweizerfranken Anleihen ausländischer 
Schuldner eventuell schon In naher Zukunft aufheben muss, 
so drohen weitere Einnahmenausfälle von mehr als 200 Millio
nen. Und nun werden Sie verstehen, dass unsere Seite in die
sem Parlament sich nicht dazu bereiterklären kann, diese 
Steuerlast via Wust-Reform einfach auf die Konsumenten ab
zuwälzen. Das wird auch gar nicht gehen, das ist den Konsu
menten nicht vermittelbar. Es würde übrigens auch dem Po
stulat einer sozial ausgewogenen Finanzreform, das ebenfalls 
in der Vernehmlassung von niemandem bestritten worden ist, 
zuwiderlaufen. Im Rahmen der vorgeschlagenen ReYision der 
Warenumsatzsteuer werden die Unternehmen durch die Be
seitigung der Taxe occulte bei den Steuerpflichtigen im Um
fang von bestimmt über einer Milliarde - bis 1, 7 Milliarden -
entlastet. Bereits zur Kompensation dieser Ausfälle wird der 
Konsument in erheblichem Ausmass belastet. Sollen nun 
noch die Ausfälle aus der von der Kommission vorgeschlage
nen Revision der Stempelabgaben im Rahmen der Wust aus
geglichen werden, so kann dies nur über eine Erhöhung des 
Steuersatzes oder aber über die Ausdehnung des Steuerob
jektes erfolgen. In jedem Fall würde der Konsument zusätzlich 
zur Kasse gebeten, was sozialpolitisch - ich wiederhohle es -
unannehmbar Ist. Eine Umverteilung von den meist recht be
güterten Bankkunden zu den Durchschnittskonsumenten 
ohne grosses Wertpapier-Portefeuille scheint mir nicht akzep
tierbar. 
Ich gehe mit dem Bundesrat einig, dass die Rahmenbedin
gungen des Finanzplatzes Schweiz verbessert werden müs
sen, um abwanderungsgefährdete Geschäfte in der Schweiz 
zu behalten. Die Globalisierung der Finanzmärkte und die Ein
führung neuer Instrumente als Antwort auf die erhöhte Volatili
tät von Zinsen und Wechselkursen stellen tatsächlich eine 
Herausforderung an den schweizerischen Finanzplatz dar. 
Dieser Herausforderung ist von selten des Bundes durch eine 
Anpassung der fiskalischen Rahmenbedingungen zu begeg
nen; aber von selten der Banken müssen auch entsprechende 
Anstrengungen unternommen werden. Die Kartellkommis
sion gibt in ihrem Bericht über die gesamtschweizerisch wir
kenden Vereinbarungen im Bankgewerbe verschiedene Emp
fehlungen ab, wie die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz 
gestärkt werden könnte: indem z. B. wettbewerbsverhln
dernde Konventionen aufgegeben würden, indem auch un
sere Börsenorganisation, die teilweise veraltet ist, auf einen 
modernen Stand gebracht wird. Ich brauche Sie kaum darauf 
aufmerksam zu machen, dass auch die Geldwäschereiaffären 
dem Finanzplatz Schweiz bzw. seinem Image in der Welt nicht 
genützt haben. Die steuerliche Belastung ist nur eines, mögli
cherweise nicht einmal das wichtigste, der Elemente, welche 

die Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz ausmachten. Bis
herige Pluspunkte, z. B. die politische und wirtschaftliche Sta
bilität, die zurückhaltende Regulierung des Bankwesens, das 
tiefe Zinsniveau oder die starke Währung haben an Bedeu
tung relativ eingebüslft. 
Die Reform der Stempelabgaben im Sinne des Bundesrates, 
zusammen mit den notwendigen Anstrengungen der direkt 
betroffenen Bank- und Börsenkreise, wäre geeignet, den Fi
nanzplatz Schweiz international konkurrenzfähig zu halten. 
Die Entlastungsmassnahmen bei den Stempelabgaben zur 
Steigerung der Attraktivität des Finanzplatzes Schweiz betref
fen - darüber ist heute morgen auch noch wenig oder nichts 
gesagt worden - zum grössten Teil das Auslandgeschäft. Die 
damit verbundenen Ausfälle hingegen sollen vorwiegend im 
Bereich des lnlandgeschäftes aufgefangen werden. Würde 
die bei der Variante Feigenwinter entstehende Lücke von un
gefähr 400 Millionen vollumfänglich mit der Warenumsatz
steuer kompensiert, so würde daraus eine weitere entspre
chende Umlagerung der Steuerlast vom Ausland auf das In
land resultieren. Will man das eigentlich in diesem Rat? Wollen 
Sie das wirklich? 
Auch eine Kompensation über eine irgendwie geartete Be
steuerung der Bankdienstleistungen ist nicht möglich. Derar
tige Ideen werden hier keine Unterstützung finden. 
Um die Einnahmenausfälle vollständig innerhalb der Stempel
gesetzrevlsion kompensieren zu können, beantrage ich Ih
nen, an der Einführung einer Stempelabgabe auf Treuhandan
lagen und auf den Prämien der Lebensversicherungen ge
mäss Vorschlag des Bundesrates festzuhalten. 

Bundesrat Stich: Bevor ich in den Bundesrat gewählt wurde, 
war ich immerhin zwanzig Jahre lang im Nationalrat und habe 
mich zwanzig Jahre lang mit Finanzpolitik beschäftigt. Vorher, 
zur Zeit von Max Weber, habe ich Oekonomie und Finanzwis
senschaft studiert. Ich kenne also die Finanzpolitik der Eid
genossenschaft der letzten vierzig, fünfzig Jahre ziemlich gut, 
und -wenn es sein muss- auch die Finanzpolitik vorher. 
Ich bin deshalb froh, dass heute bei dieser Vorlage kein Votum 
abgegeben worden ist, das Nichteintreten fordert. Das ist 
schon viel in der Eidgenossenschaft. Aber es ist natürlich nicht 
alles. Ich mache mir l<eine Illusionen: Max Weber ist zurück
getreten; Bonvin hat ein anderes Departement übernommen; 
Chevallaz hat ein anderes Departement übernommen. Ich 
kann kein anderes Departement übernehmen, aber Sie kön
nen sicher sein: Ich lasse mir gegebenenfalls wieder etwas 
einfallen, diese Garantie gebe ich Ihnen. 
Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen ersten Tag - im 
Jahre 1984 - im Finanzdepartement: Da war der Finanzplan 
für die nächste Legislaturperiode zu erstellen, an diesem er
sten Tag. Dieser Finanzplan, wie er vom damaligen Verwalter 
und Direktor vorgeschlagen worden ist, hat nur negativ aus
gesehen, es war keine Wende zum Positiven daraus zu erse
hen. Wir haben drei Stunden lang darüber diskutiert, und ich 
habe gesagt: Wir werden die Finanzen ausgleichen. 
Es war wirklich unser Ziel, eine Basis zu schaffen, damit es viel
leicht zur 700-Jahrfeier gelingen könnte, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft die zwei wichtigsten Steuern definitiv in 
der Verfassung zu verankern. Auch das wäre - glaube ich -
nicht mehr zu früh und nicht mehr übereilt. Das sollten Sie 
auch bedenken. · 
Wir sind davon ausgegangen, dass wir auf jeden Fall einen 
Zeitpunkt für den Uebergang zu einer definitiven Ordnung 
wählen müssten, in dem die Finanzen ausgeglichen sind, wo 
man also nicht mit Defiziten zu kämpfen hat, so dass man 
dann gleichzeitig mit einer Reform auch Steuererhöhungen 
vorschlagen muss. Das war das Ziel. Wenn man dieses Ziel 
einhalten will - ich muss wohl heute sagen, einhalten möchte 
-, dann ist grosse Eile nötig, dann ist das wirklich sehr drin
gend. Das würde bedeuten, dass wir spätestens im Jahre 
1990 über eine solche Vorlage entscheiden könnten. Später 
wird das nicht mehr möglich sein, und zwar aus verschiede
nen Gründen: 1991 ist nicht nur die 700-Jahrfeier, 1991 sind 
auch eidgenössische Wahlen. Eine Finanzvorlage in einem 
Wahljahr vors Volk zu bringen, ist nicht der Weisheit letzter 
Schluss. Wir sind davon ausgegangen - weil jede Finanzvor-
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lage gefährdet ist, wie sie auch immer aussehen mag, denn 
man kann immer vom Steuervogt sprechen-, dass sie auf je
den Fall gefährdet ist Man sollte nachher noch die Möglichkeit 
haben, eine Ersatzvorlage auszuarbeiten, und dabei einfach 
den heutigen Zustand als definitiv erklären und verankern. 
Diese Möglichkeit muss offenbleiben, denn die Erfahrung 
zeigt auch, dass mit den Provisorien die Sache nicht besser 
wird, auch mit der Verankerung in der Verfassung übrigens 
nicht. Wir haben viele Einnahmen, die nicht verfassungsmäs
sig verankert sind, die steigen rapid an. Ich denke an die Ab
gaben an der Grenze zum Schutze der Landwirtscha~ Dort 
denkt niemand daran, einmal eine Begrenzung vorzusehen, 
niemand. Deshalb sollte man wenigstens im anderen Bereich, 
bei den wichtigen Steuern für den Bund, vielleicht Gleiches an
wenden und sie definitiv verankern. 
Ich habe gesagt: Wir haben nicht mehr viel Zeit Das ist poli
tisch gemeint Wir haben aber auch finanzpolitisch nicht mehr 
viel Zeit Sie kennen die Finanzpläne und können mir raben
schwarzen Zweckpessimismus vorwerfen. Aber wir sind bei 
diesen Budgets und bei diesen Finanzplänen sehr, sehr opti
mistisch gewesen. Wir sind davon ausgegangen, dass alles 
wie bisher weiter gutgeht, dass alles hervorragend ist, dass wir 
ein dauerndes Wirtschaftswachstum von 2 Prozent haben. Da
für würde Ich in der Heutigen Situation aber keine Garantie ab
geben. Das kann abrupt ändern. Also bleibt nur, die Sache 
möglichst rasch unter Dach zu bringen. 
Die Frage der Verknüpfung: Es ist uns durchaus bewusst ge
wesen, dass man ein Stempelsteuergesetz und eine Verfas
sungsvorlage nicht im gleichen Beschluss erledigen kann. 
Das haben wir wohl gewusst Aber unser Ziel war es, die bei
den Vorlagen mindestens in den gleichen Kommissionen be
handeln zu lassen. Das wäre sehr viel einfacher. Es scheint 
zwar, dass es jetzt trotzdem so herauskommt: Man sieht die 
Notwendigkeiten, ändert das Stempelsteuergesetz und nimmt 
Ausfälle in Kauf. Aber wenn der restliche Teil der Vorlage 
kommt, verschwinden wahrscheinlich die Helden, die sich für 
einen Ausgleich einsetzen. Das ist leicht möglich. Aber immer
hin glaube ich, dass man dem Volk mindestens klaren Wein 
einschenken soll, dass es erfahren soll, was man mit einer sol
chen Vorlage will. 
Ich sage in aller Offenheit: Es ist nicht die beste Vorlage, die wir 
vorlegen, es ist die zweitbeste. Die beste Vorlage haben wir Ih
nen im Bericht über die Legislaturplanung präsentiert, in dem 
wir ganz klar für eine Energieabgabe votiert haben. Wenn wir 
die Probleme der Zukunft meistem und dafür sorgen wollen, 
dass man in einigen Jahrzehnten auf dieser Erde noch leben 
kann, müssen wir vorerst ökologische Probleme lösen. Sie ha
ben die allererste Dringlichkeit. Vielleicht gibt es eines Tages 
ein Erwachen, wenn wir in der Schweiz zwei oder drei Winter 
lang keinen Schnee mehr haben. Vielleicht wächst dann das 
Verständnis dafür, dass man etwas gegen die Erwärmung tun 
muss. Das ist durchaus möglich. 
Von mir aus gesehen ist die Lösung, die wir jetzt präsentieren, 
nicht die beste Lösung. Die beste Ist bei der Beratung der Le
gislaturplanung abgelehnt worden. Wenn wir jetzt dazu kom
men, keine Mehrwertsteuer vorzuschlagen, sondern die Wa
renumsatzsteuer zu einer allgemeinen Umsatzsteuer auszu
dehnen, hat das verschiedene Gründe: 
Einmal glauben wir nicht. dass es sinnvoll ist, in der Verfas
sung Höchstgeschwindigkeiten festzulegen. Wir glauben 
aber auf der anderen Seite auch nicht. dass es sinnvoll ist, auf 
Verfassungsebene über Steuertechnik zu diskutieren. Die 
Frage sollte nicht primär sein: Wollen wir das Allphasensteuer
system mit Vorsteuerabzug, oder wollen wir ein Einphasen
steuersystem? Die primäre Frage sollte sein: Was wollen wir 
besteuern? 
Es ist richtig: Es ist nicht mehr zweckmässig, nur Waren zu be
steuern, in einer Zeit, in der die Dienstleistungen immer mehr 
Platz einnehmen. Deshalb sind wir auch der Meinung, die 
Dienstleistungen sollten einbezogen werden. Die entschei
dende Frage ist relativ einfach: Welche Dienstleistungen sol
len besteuert werden? Dass da die Interessen auseinander
gehen, ist selbstverständlich. Aber das ist die wirkliche Frage, 
nicht die Frage: Mehrwertsteuer, ja oder nein? Das ist gar nicht 
so wichtig. Denn das, was Sie wollen und was das Parlament 

verlangt hat, war die Beseitigung der Taxe occulte. Das errei
chen wir mit unserem System einfacher, zweckmässiger und 
billiger, und wir gehen dabei weniger Risiken ein. Wenn Sie 
von einer helvetisierten Mehrwertsteuer sprechen: «Helveti
siert» heisst schlicht und einfach, dass man die Interessen
gruppen ausnimmt, von denen man annimmt, dass sie stark 
genug sind, um eine steuerliche Belastung zu verhindern. Das 
bedeutet helvetische Finanzpolitik und Helvetisierung der 
Mehrwertsteuer. Das ist letztlich die Frage. Diese Frage müs
sen Sie so oder anders entscheiden, wenn Sie zu einer Lö
sung kommen wollen. 
Dann gibt es auch immer wieder gewisse Abgrenzungspro
bleme. Das ist selbstverständlich. Das lässtsich In keinem Fall 
vermeiden. Aber bei der Mehrwertsteuer sind die Risiken zwei
fellos grösser- der Herr Präsident hat es dargelegt Man kann 
zwar jede Steuer hinterziehen, aber bei der Mehrwertsteuer 
hat man noch die zusätzliche Chance-das haben schon viele 
Leute gemerkt, in Europa und in der Schweiz-, dass man vom 
Staat auch Geld zurückbekommen kann, dass man das Um
gekehrte machen kann, dass man nicht nur nicht deklarieren, 
sondern dass man sich auch auszahlen lassen kann. Wenn 
man an diese Möglichkeiten denkt, muss man sich bewusst 
sein, dass wir dann nicht mehr mit einer Steuerverwaltung aus
kommen, die im besten Fall in der Lage ist, die Unternehmen 
alle zwanzig oder dreissig Jahre zu kontrollieren. Wir müssten 
dann dazu kommen, sie mindestens innerhalb der Verjäh
rungsfrist zu kontrollieren. Was das an Personalbestand be
deutet. können Sie sich in etwa ausmalen. Aber die Anforde
rungen werden auch sonst grösserwerden. 
Die Mehrwertsteuer hat im Moment Auftrieb bekommen. Als 
wir den Bericht über die Legislaturplanung im Parlament be
handelten, hlessen Sie keine Motion für die Mehrwertsteuer 
gut. Die Mehrwertsteuer ist jetzt, In einer Zeit der Europa
euphorie, stark geworden. Wenn man aber heute die Pro
bleme im Ausland sieht. vor allem die Probleme, die sich aus 
dem gemeinsamen Markt ergeben, mit der Bemessung der 
Mehrwertsteuer, mit der Verteilung der Erträge, muss man 
doch sehen, dass in den EG noch einige Probleme zu lösen 
sind. Die EG sind davon abgekommen, schon definitiv zu h;!l"
monisieren. Man denkt, dass es zwei Möglichkeiten gibt, eine 
mit Bandbreiten zwischen 4 und 9 Prozent bzw. zwischen 14 
und 20 Prozent. eine andere mit einem Mindestsatz von 
15 Prozent Wir haben 6,2 Prozent Stellen Sie sich einmal vor, 
wir führen eine Volksabstimmung durch und sagen, wir möch
ten harmonisieren! Dann denkt doch jeder Schweizer: Jetzt 
geht es in der Schweiz wie im Ausland. Wenn man irgendwo 
ein Problem hat, schlägt man wieder einen Prozentpunkt 
dazu, und die Frage ist für die nächsten paar Jahre wieder ge
löst 
Das ist auch ein gewisses Risiko. Aber was noch nicht gelöst 
ist, ist der Ausgleich zwischen den verschiedenen Ländern. 
Heute ist man der Meinung, man soll die Mehrwertsteuer am 
Produktionsort erheben, mit Ausnahme der Autos, weil man 
dort kontrollieren kann, wo sie immatrikuliert werden. Das 
wäre die Ausnahme. Wenn man die grossen Differenzen der 
Mehrwertsteuerbelastung in den verschiedenen Staaten der 
Europäischen Gemeinschaften vergleicht, dann kann man 
sich auch fragen, ob die Taxe occulte tatsächlich eine so gra
vierende Wettbewerbsverzerrung mit sich bringt, wenn in der 
EG ohne Harmonisierung und ohne Ausgleich solche Band
breiten zwischen den verschiedenen Ländern möglich sind. 
Man kann natürlich sagen, vielleicht gleicht sich das im Ver
laufe der Jahrzehnte aus. Das ist möglich. Die Wirtschaft wird 
sich sicher anpassen. Sie wird sicher dorthingehen, wo die 
Steuern am tiefsten sind. Das ist ganz klar. So gesehen wer
den wir auf jeden Fall den Auftrag erfüllen, mit dieser Vorlage 
die Taxe occulte auszugleichen. Ausfall für den Bund 1,7 Milli
arden, 1,5 oder 1,8 Milliarden, je nachdem, was man alles hin
einnimmt. Aber wenn man bei den Banken von Wettbewerbs
verzerrung spricht und wenn man hier sagt, eine Beseitigung 
sei notwendig wegen der Wettbewerbsverzerrung, dann muss 
man dazu sagen: vermutlich nicht Die Taxe occulte, die in den 
Preisen inbegriffen ist. also auch auf Produkte erhoben wird, 
die an sich nicht umsatzsteuerpflichtig sind, wird in bezug auf 
das Ausland zweifellos nur durch die Wechselkurse korrigiert. 
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Wenn die Belastung in der Schweiz zu hoch ist, wenn die Kon
kurrenzfähigkeit abnimmt, dann wird der Schweizerfranken 
schwächer, und umgekehrt sollte er eigentlich stärker werden. 
Wenn man heute die Wechselkursschwankungen sieht, die 
wir erleben, dann muss man sagen, dass die Taxe occulte gar 
keine Rolle spielt Aber es ist ein Auftrag des Parlamentes ge
wesen, die Taxe occulte auszugleichen. Das wollen wir tun. 
Die Konsequenz ist natürlich, dass die Steuerbelastung im In
land steigt Wir entlasten die Exportprodukte - sagen wir, etwa 
40 Prozent der Schweizer let>en vom Export - auf die Dauer 
und bezahlen diese Steuern im Inland. Und genau das gleiche 
machen wir - und wollen Sie ganz extrem machen - bei den 
Stempelabgaben. Deshalb muss man sich überlegen, dass es 
einiges braucht, damit eine solche Uebung angenommen 
wird, mit oder·ohne Mehrwertsteuer, das ist an sich nicht die 
Frage. Aber man sollte doch auch darauf achten, dass die Be
lastungen in etwa erträglich sind und dass niemand den Ein
druck hat, er sei jetzt der letzte Leidtragende. Das sollte nicht 
passieren. Wie die Verschiebungen sind, mit Teuerungsaus
gleich usw., das ist Immer wieder schwierig zu sagen, aber ins
gesamt gibt es eine Verschiebung vom Ausland auf das Inland 
in der Besteuerung. 
Noch ein Wort zu Europa, 1992, freier Markt Für mich als Chef 
des Zolls ist das wichtigste Problem die Landwirtschaft. Wenn 
man von Wettbewerbsfähigkeit spricht, wenn man von Dere
gulierung spricht, Herr Küchler, dann müssten Sie eigentlich 
eine Motion einreichen, die besagt: Deregulieren bei der Land
wirtschaft, das geht nicht mehr. Sie müssen sich bewusst sein: 
Heute darf eine Person, die über die Grenze geht, 500 Gramm 
Fleisch mitnehmen. Und wenn sie mehr mitbringt, ist das 
Bannbruch, und man muss diese Person zurückschicken 
oder bestrafen. Sie können sich nicht vorstellen, wieviele 
Briefe Ich bekomme, von Schweizern und von Ausländern, 
nicht etwa wegen der Vignette oder der Schwerverkehrsab
gabe, sondern weil sie In die Sqhweiz einreisen und dann von 
unseren Zöllnern gebüsst werden, wenn sie _beispielsweise in 
eine Ferienwohnung oder sogar auf einen Zeltplatz gehen und 
natürlich aus Holland oder aus anderen Ländern die Milch und 
das Fleisch in der Kühltruhe mitbringen. Es ist ja der Wunsch 
und Wille, dass wir ebenfalls die Grenzkontrolle zurückneh
men und ebenfalls viel Freiheit gewähren. Dann müssen wir 
aber dafür sorgen, dass wir nicht zu grosse Differenzen haben, 
damit nicht alle Schweizer am Samstag ins Ausland fahren 
und auf dem Spaziergang gleich noch alle Einkäufe machen. 
Sonst werden dann die Defizite für die Verlustverwertung noch 
grösser und nicht mehr tragbar. Hier liegen für mich die wich
tigsten Probleme. Die anderen können wir gut lösen. Wir sind 
konkurrenzfähig. Aber in dieser Frage ist es doch etwas 
schwierig. 
Wenn wir die beiden Vorlagen zusammengenommen haben, 
dann aus dem einfachen Grund, weil wir überzeugt sind, dass 
die Reform haushaltneutral sein muss. Man hat von den zu
künftigen Ausgaben gesprochen, von der AHV, eine Verbes
serung sei noch nicht drin. Wir haben hier extra für die AHV vor
gesehen, dass das, was durch die demografisch bedingte Ent
wicklung an Mehrkosten entsteht, in einer ferneren Zukunft 
durch einen Zuschlag auf der Umsatzsteuer gedeckt werden 
könnte. Uns scheint das wichtig zu sein. Das könnte eine ge
wisse Sorge wegnehmen und auch sozial ein bisschen mithel
fen, diese Uebung besser durchzubringen. Was nicht einkal
kuliert ist, ist die strukturelle Revision der AHV. Dort haben Sie 
mit Recht gesagt, dass es mehr Kosten geben wird. Wir müs
sen auch dafür sorgen, dass in der Schweiz die sozialen Unter
schiede nicht zu gross werden. Heute ist das an verschiede
nen Orten ein Problem. Diese Probleme müssen wir ernst neh
men, so gut wie wir die Probleme mit der Krankenversicherung 
ernst nehmen müssen, nicht zu sprechen von den Kosten, die 
durch die Bahn und andere grosse Vorhaben entstehen. 
Gerade wenn man an den Transitverkehr denkt, stellt sich die 
Frage: Wie halten wir es mit Europa, und wie hält es Europa mit 
uns? Es ist sicher, dass wir die Verkehrswege zur Verfügung 
stellen sollen, die notwendig sind, um den Verkehr abzu
wickeln. Aber dieser Verkehr sollte so abgewickelt werden, wie 
wir glauben, dass es für uns einigermassen erträglich sei. Eine 
wichtige Frage in diesem Bereich wird sein: Wer bezahlt die 
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Kosten? Zahlen wir als Eidgenossenschaft, zahlen wir als 
Steuerzahler die Kosten für den Transitverkehr durch die 
Schweiz? Davon hängt dann letztlich auch die Steuerbela
stung des Schweizers ab. Ich selber bin der Auffassung: Wir 
müssen hier eben Lösungen suchen und Lösungen vertreten, 
die eine Kostendeckung für Bahn und Strasse mit sich brin
gen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn der Steuerzahler 
Verkehr fördern, unterstützen, subventionieren muss. Ich 
glaube, daran haben die Leute auch keine sehr grosse 
Freude. 
In der Zukunft werden wir zweifellos weitere Aufgaben gestellt 
bekommen. Unser Ziel war es ja, die Ausgaben auf 1 O Prozent 
des Bruttoinlandproduktes zu begrenzen. Das setzt aber auch 
voraus, dass man nicht dauernd neue Forderungen an unse
ren Staat stellt Forderungen gibt es natürlich auch von der In
dustrie immer wieder, es gibt Forderungen nach Forschungs
förderung, nach Ausbildung, ganz abgesehen von der Export
risikogarantie, von der Abschreibung von Forderungen und 
der Hilfe an das Ausland, die oft eben auch nicht zuletzt mit un
serer Industrie verbunden ist. Deshalb darf man doch erwar
ten, dass auch Industrie und Banken-ein gewiss~ Verständ
nis haben. 
Für mich ist es immer wieder frappierend, wie unterschiedlich 
wir gewisses Verhalten taxieren. Wenn jemand den Militär
dienst verweigert oder nicht einrückt, dann wird er eingesperrt. 
Wenn jeman9 die Steuern hi.nterzieht, dann gibt es das nicht. 
Das ist etwas ganz anderes, nicht? Aber es ist letztlich auch 
eine Dienstleistung für diesen Staat in einer bestimmten Form, 
die man eben von jemandem verlangt Deshalb glaube ich, 
sollten auch Sie, wenn wir jetzt noch zu den Stempelabgaben 
gehen, hier noch einiges bedenken: Sehr viele haben von der 
Wettbewerbsfähigkeit gesprochen. Frau Jaggi hat Ihnen ge
sagt, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplat
zes im Ausland eingeschätzt wird. Ich will Ihnen nur noch ei
nes bestätigen: An erster Stelle ist Japan, an zweiter Stelle ist 
die Schweiz, und sehr viel später kommen dann die USA Das 
ist die Rangliste in der Attraktivität des Finanzplatzes. 
Ich selber finde es immer etwas grotesk, wenn man hier so tut, 
als seien nun die Banken wirklich zu bedauern und man 
müsse ihnen wirklich bis zum letzten entgegenkommen. 
Wenn Sie die Stempelabgaben ansehen, dann erzielten wir 
1978 - also vor zehn Jahren - 530 Millionen Franken Bruttoer
trag. Damals sind noch 20 Prozent an die Kantone gegangen. 
Im Jahre 1988-das ist die letzte Zahl für ein ganzes Jahr- be
trug die Summe 2095 Millionen Franken. Bis zum November 
dieses Jahres betrugen die Einnahmen aus den Stempelab
gaben 2 302 873 941,99 Franken. Bis einen Monat vor Rech
nungsschluss haben wir gut 200 Millionen mehr eingenom
men als letztes Jahr. So schlecht kann es diesen Banken trotz 
allem nicht gehen. Wenn Sie sich überlegen: Seit 1978- inner
halb von zehn Jahren - haben sie offenbar das Volumen ver
vielfacht; denn diese Zunahme zeigt diese Statistik auf. Da ist 
es etwas beschämend, wenn man wegen der Stempelab
gaben von Schädigung des schweizerischen Finanzplatzes 
spricht. 
Es gibt andere Gründe, die sind auch bereits dargelegt wor
den, ich will sie nicht wiederholen. Natürlich gefallen nicht al
len Leuten Insiderbeschlüsse und Erfordernisse wie Aus
kunftspflicht, Rechtshilfe. Das ist klar, das kann auch etwas ab
schreckend wirken. Das ist zuzugeben. Die Frage ist: Soll uns 
das leid tun, ja oder nein? Von mir aus gesehen würde ich eher 
auf nein tippen. Ein guter Finanzplatz mit einem guten Ruf 
sollte auf.schmutzige Geschäfte nicht angewiesen sein. 
Es ist auch gesagt worden, man wolle ja nicht die Banken ent
lasten und natürlich auch nicht die Versicherungen, sondern 
den Bankkunden. Vielleicht zuerst ein Wort zu den Banken: 
Wir haben bereits vor einigen Jahren eine Entlastung vorge
nommen in bezug auf Gold, auf die Verzinsung von lnterbank
Darlehen usw. Bezüglich der Eigenmittelvorschrlften für die 
Banken hat gerade jetzt der Bundesrat eine Verordnung ver
abschiedet, die die Eigenmittel neu berechnet. Das bedeutet, 
dass sie 4 Prozent weniger Eigenmittel haben müssen. Das ist 
eine starke Entlastung für die Banken, vielleicht auch noch für 
die Aktionäre, ich weiss es nicht, aber sicherfür die Banken 
und nicht für die Bankkunden. 
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Dann haben wir dort auch zugestimmt, dass man nachrangige 
Anleihen jetzt bis zu 25 Prozent anrechnen kann. Das ist noch 
einmal eine Hilfe. Diese Hilfe wird uns insgesamt etwa 80 Mil
lionen pro Jahr zugunsten der Banken kosten. Hinzu kommt, 
dass die Bankenkommission bekanntlich verlangt, dass bis 
Ende des Jahres 50 Prozent der Guthaben in kritischen Län
dern abgeschrieben bzw. zurückgestellt werden. Diese Ab
schreibungen können auch abgezogen werden, sie sind nicht 
steuerpflichtig. Das heisst, Bund, Kantone und Gemeinden lei
sten auch hier einen ganz wesentlichen Beitrag an die Politik 
der Banken, die Kredite gegeben haben, von denen man an
nehmen musste, dass sie nicht mehr zurückkommen. Die 
Stempelabgabe trifft im Prinzip natürlich den Bankkunden, 
aber umgekehrt gibt es auch eine Position, die Befreiung der 
Handelsbestände von der Umsatzabgabe, die im Jahr 220 Mil
lionen Franken ausmacht, das heisst also, die Gewinn- und 
Verlustrechnung der Banken um 220 Millionen verbessert. Der 
Bankkunde hat davon nichts. 
Wenn Sie nun auf der anderen Seite vergleichen: Die beschei
dene Abgabe, die wir bei den Treuhandanlagen vorschlagen, 
0,6 Promille pro rata temporis, würde etwa 330 Millionen brin
gen. Die 220 Millionen plus die Entlastung, die die Banken 
sonst noch bekommen haben, machen ungefähr gleich viel 
aus, wie die Banken ihren Kunden belasten sollten. Aber bei 
diesen Treuhandgeschäften könnten die Banken - bei der Ent
lastung, die sie erfahren - sogar so grosszügig sein, das auf 
ihre Kappe zu nehmen. Es wäre ohnehin zweckmässiger, 
wenn die Banken, statt immer von der Stempelabgabe zu re
den, in ihrem Geschäft klare, saubere Preise hätten, Netto
preise, nicht Zuschläge von Courtage, Stempelabgabe, Bör
senkommission usw. Es würde den Finanzplatz auch stärken, 
wenn der Ausländer einen klaren Preis hätte für die Jahre, die 
er hier einkaufen oder verkaufen will. Das wäre eine Hilfe. In 
dieser Hinsicht, muss Ich sagen, sind die Vorschläge aus der 
Kartellkommission nicht ganz ohne Berechtigung. Es Ist auch 
erstaunlich, dass die Banken und die Versicherungen das 
Recht haben, diese Zuschläge offen auszuweisen, während 
das beim gewöhnlichen Kunden, dem es auf die Ware ge
schlagen wird, verboten ist. Sie können die Warenumsatz
steuer nicht separat dazuschlagen. Die Warenumsatzsteuer 
muss im Preis inbegriffen sein, deshalb können Sie an Tank
stellen gelegentlich lesen, wie viele Abgaben Sie mit einem Li
ter Benzin entrichten, weil man die Warenumsatzsteuer eben 
nicht offen und direkt fakturieren kann. So gesehen könnte mit 
der Treuhandbesteuerung ein Ausgleich gefunden werden, 
der nicht sehr belastend ist. 
Für mich selber ist aber die Frage der Besteuerung der Treu
handanlagen noch aus einem anderen Grund wichtig. Man 
hat sehr viel von der Deregulierung gesprochen. Aber es gibt 
nun einmal Märkte, wo der Wettbewerb nicht unbedingt nur er
freuliche Aspekte und nicht nur positive Auswirkungen hat Zu 
diesen Märkten würde ich die Kapitalmärkte zählen. Wenn wir 
auf die Idee gekommen sind, die Treuhandanlagen zu besteu
ern, so gibt es dafür einen guten Grund. Treuhandanlagen 
sind eine schweizerische Spezialität, die dazu dient, dass man 
Geldanlagen nicht der Verrechnungssteuer unterstellen 
muss. Sie sind der Verrechnungssteuer nicht unterstellt. Dafür 
gibt es natürlich gewisse Gründe. Man kann für alles gute und 
weniger gute Gründe finden, aber wichtig ist, dass es Gründe 
sind. Der Gewinn entstehe im Ausland, nicht in der Schweiz, 
deshalb habe die Schweiz keinen Grund, ihn zu besteuern, 
oder man könne ihn deshalb nicht besteuern. Das ist die übli
che Aussage dazu. Aber insgesamt, glauben wir, schadet es 
gar nicht, wenn die Schweiz-trotz allem ein sehr steuergünsti
ges Land - mithilft, eine gewisse Belastung dieser Gelder ein
zuführen. Noch besser wäre es, wenn man das weltweit tun 
könnte, aber davon sind wir auch noch weit entfernt. 
Man muss aber auch die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Treuhandgelder sehen. Im Moment haben wir in der Schweiz 
etwa 350 Milliarden Treuhandanlagen. Das sind Geschäfte, 
die ausserhalb der Bilanz sind, sonst wären die Bilanzsum
men der Banken viel höher. Das zur Grössenordnung. Von 
diesen 350 Milliarden sind drei Viertel ausländische Guthaben 
und ein Viertel schweizerische. Treuhandanlagen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sehr kurzfristig sind, in der Regel 

höchstens drei Monate. Da ist es selbstverständlich, dass man 
solche Gelder möglichst dort anlegt, wo der Zins im Moment 
am höchsten ist. Man geht ja immer davon aus, dass man 
schlau genug sei, rechtzeitig wieder aussteigen zu können, 
wenn es schiefgeht, wenn der Dollar vielleicht wieder etwas 
fällt. Wenn man Glück hat, gelingt das, wenn man Pech hat, 
gelingt es nicht Aber die Tendenz ist einfach, diese Gelder 
gehen dorthin, wo die grösste Zinsdifferenz ist. Mit dem Resul
tat, dass wegen der sehr hohen Dollarzinsen die Gelder von 
der Schweiz in den Dollar gegangen sind. Die Konsequenz ist 
einfach: Wenn Schweizerfranken in Dollar umgewandelt wer
den, sinkt der Schweizerfranken. 
Wenn Sie diese Zahlen sehen, müssen Sie sich auch bewusst 
sein, welche Bedeutung eine Notenbankintervention hat 
Selbst wenn sie koordiniert ist, wenn drei, vier verschiedene 
Länder mitmachen, mit je 100 Millionen Dollar, macht das 
nicht sehr viel aus, erschüttert das niemanden. Es Ist höch
stens ein psychologisches Moment Wir haben also einen 
schwachen Schweizerfranken, und dadurch - dafür können 
sich die Konsumenten bedanken - eine Teuerung auf den 
importierten Produkten. Umgekehrt hat die Industrie einen 
Vorteil. Wenn der Schweizerfranken schwach ist, ist sie sehr 
konkurrenzfähig, läuft alles auf Hochtouren. Das haben wir 
jetzt. 
Das ist aber nicht der einzige Weg. Eines Tages können diese 
Gelder auch wieder zurückkommen. Wenn der Dollarvielleicht 
nicht mehr so sicher ist oder der Zins in der Schweiz entspre
chend hoch ist, kommen sie zurück. Das Ergebnis ist dann 
gerade umgekehrt: Der Schweizerfranken steigt, er wird stark, 
die Teuerung geht zurück, aber dann nimmt auch die Konkur
renzfähigkeit ab; denn die Teuerung haben wir bereits gehabt 
Hier frage ich Sie: Sind diese Treuhandanlagen wirklich im 
Interesse der schweizerischen Wirtschaft? Und sind sie im In
teresse der schweizerischen Volkswirtschaft? Diese Fragen 
müssen Sie beantworten. Ich selber finde, dieser Teil des· 
schweizerischen Bankgewerbes sei an sich gross genug. Er 
muss nicht zwingend so rapid weiterwachsen wie in den letz
ten Jahren. Deshalb schadet es gar nicht,' wenn man hier eine 
kleine Belastung einführt, um das Hin und Her nicht noch at
traktiver zu machen. Es zeigt sich nämlich, dass der Finanz
platz Schweiz immer noch sehr attraktiv ist. Wir werden auf 
diese Details noch zurückkommen. 
Vielleicht noch eines: Man hat in der Diskussion gesagt, man 
hätte seinerzeit die Stempelabgaben gewlsserrnassen als 
Vorleistung, als Kompensation für die Mehrwertsteuer, erhöht, 
und die Mehrwertsteuer sei dann nicht gekommen. Es gibt aus 
dem Jahre 1978-das war also später-eine Motion des Natio
nalrates, worin es heisst: «Der Bundesrat wird beauftragt, die 
Möglichkeiten, die dem Bankengesetz unterstellten Banken 
und Finanzgesellschaften zu zusätzlichen steuerlichen Lei
stungen an den Bund heranzuziehen, weiter zu prüfen und 
spätestens bis Ende 1979 der Bundesversammlung einen 
entsprechenden Bericht, gegebenenfalls eine Botschaft mit 
Beschlussentwurf, zu unterbreiten.» Sie sehen also, dass man 
das nicht so ohne weiteres als eine Kompensation für die 
Mehrwertsteuer angesehen hat 
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten. Ich hoffe auch, dass 
Sie innert nützlicher Frist und möglichst ohne Abänderungen 
zustimmen können. 

Meier Hans, Berichterstatter: Ich habe einleitend dargelegt, 
dass ich dafür Verständnis habe, dass der Finanzminister dar
nach trachten muss, die Einnahmen möglichst auf der glei
chen Höhe zu behalten. Ich habe auch gelobt, dass in der Bot
schaft im Zuammenhang mit der Revision der Stempelab
gaben die Verhältnisse sehr sachlich dargelegt seien. 
Um so mehr bin ich aber erstaunt und überrascht, dass man 
nun diese Kompensationen, die vorgeschlagen werden, so 
darstellt, als ob sie nicht neue, möglicherweise noch gravie
rendere Wettbewerbsnachteile darstellten. Das geht aus der 
ganzen Situation hervor. Wenn man da mit Schlagworten ope
rieren will, wie man das im Zusammenhang mit anderen Vorla
gen macht, bei denen man vom «gerupften Huhn» und «alle 
Giftzähne ziehen» usw. spricht, möchte ich mir auch einmal er
lauben, eine solch abgedroschene Redensart zu wählen und 
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sagen: Das hier kommt dem Versuch gleich, den Teufel mit 
Beelzebub auszutreiben. 
Sie kennen doch die Bedeutung von Treuhandanlagen und 
wissen, weshalb sie gemacht werden: weil wir keinen Geld
markt haben und den Geldmarkt nun neu belasten wollen. 
Wenn wir die Entlastung beim Geldmarkt herbeiführen - wie 
das die Kommissionsmehrheit beantragt -, ist anzunehmen, 
dass die Treuhandanlagen in ganz wesentlichem Masse ab
gebaut werden und in diese Geldmarktanlagen abwandern. 
Wenn imponierende Zahlen über diese Treuhandanlagen vor
gebracht werden - sicher eine Grössenordnung, die es zu be
achten gilt-, muss man auch die Zusammensetzung sehen. 
Ich habe nicht die letzten Zahlen, aber in meiner Aufstellung 
geht es um Treuhandgelder von 226,5 Milliarden, davon 31,6 
Milliarden oder 13,9 Prozent in Schweizerfranken, 113,8 Milli
arden oder 50,2 Prozent in US-Dollar, 23,9 Milliarden oder 10,5 
Prozent in DM und 56,8 Milliarden oder 25 Prozent in übrigen 
Währungen. Das muss in diesem Zusammenhang auch noch 
gesagt werden. 
Es wäre sehr verdienstvoll - Herr Bundesrat Stich hat darauf 
hingewiesen - und zweckmässig, auf das Jubiläumsjahr 1991 
eine unbefristete Verankerung von Umsatzsteuer und direkter 
Bundessteuer in der Verfassung zu haben. Aber es schien von 
allem Anfang an zu optimistisch zu sein, zu glauben, dass ein 
derart schwerwiegendes Problem in dieser kurzen Zeit gelöst 
werden kann. Es ist ein breiter Konsens notwendig, wenn die 
eine oder andere Lösung oder auch nur bereits eine Verlänge
rung durchgehen soll. Deshalb sollte man nicht mit den Feind
bildern Bank und Wirtschaft operieren, sondern sich gemein
sam anstrengen. 
Es wird auch darauf hingewiesen, die Mehrwertsteuer sei 
schon zweimal von Volk und Ständen abgelehnt worden. Das 
trifft zu. Immerhin möchte ich anfügen, dass sich das Parla
ment im Zusammenhang mit der Richtlinienmotion und dem 
Bericht über den Legislaturfinanzplan doch deutlich auch zur 
Energiebesteuerung geäussert hat und dass bereits in den frü
hen achtziger Jahren bei der Besteuerung - damals allerdings 
der Zinsen auf Treuhandguthaben - auch entsprechende Ent
scheide gefallen sind. So neu sind diese Probleme auch nicht. 
Wenn von Helvetlsierung gesprochen wird, dann ist dies nicht 
die Meinung der Kommission: Sie hat sich da noch nicht fest
gelegt, ob alle Coiffeurgeschäfte, Luxusgeschäfte mit Kosme
tikbehandlung usw. und die grossen Hotels befreit werden sol
len. Man dachte an die Coiffeure, diese Ein- und Zweimann
betriebe und kleineren Gastwirtschaften vor allem wegen klei
neren Umsätzen. Zur Chance, bei der Mehrwertsteuer eine 
Rückvergütung zu erhalten: Es mag zutreffen, dass diese Ge
fahr besteht. Es sind auch aufsehenerregende Betrügereien 
im nahen Ausland vorgekommen. Das muss zugegeben wer
den. Aber eine Mehrwertsteuer würde auch eine Chance bie
ten - ich sage das nicht gerne, weil es sofort Reaktionen bei 
den Gegnern auslöst-, wenn man einmal die Umsätze dieser 
Betriebe kennen würde. Ich glaube, das wäre eine legitime 
Forderung der Lohnbezüger, die Jahr für Jahr oder alle zwei 
Jahre mit ihrem Lohnausweis antreten und sich über ihr Ein
kommen ausweisen müssen. Auch das ist ein Gesichtspunkt, 
der nicht absolut unbeachtet bleiben darf. 
Sie haben mit Recht darauf hingewiesen, dass das grosse Pro
blem auch in der EG besteht, weil bei der Mehrwertsteuer sehr 
unterschiedllche Ansätze praktiziert werden. Sie kennen die 
Unterschiede bei den Löhnen in den EG-Ländern: Ist das nicht 
auch ein Problem, das einer Lösung entgegengeführt werden 
muss? Meines Erachtens ist das viel schwerwiegender als die 
unterschiedlichen Sätze bei der Mehrwertsteuer. 
Gegen den vorgesehenen Zuschlag für die AHV habe ich per
sönlich nichts einzuwenden. Ich habe aber schon einmal fest
gestellt: Im Verfassungsentwurf steht kein Wort davon - wie 
das in der Botschaft wiederholt erwähnt ist -. dass dieser Zu
schlag nur für die Finanzierung von Engpässen aus der demo
graphischen Entwicklung gedacht ist, nicht generell für die 
AHV. 
Zu den übrigen Entlastungen, die Sie angeführt haben, Herr 
Bundesrat: Ich weiss nicht, inwieweit sie auch durch Anglei
chung an internationale Regelungen realisiert werden. Das 
kann ich nicht beurteilen. Es trifft zu, dass der Kartellbericht 

diese Probleme mit Courtagen usw.aufgegriffen hat. Ich habe 
auch erwähnt und akzeptiert, dass in der Botschaft steht, dass 
bei Banken, Börsen und Kantonen hier auch Wettbewerbspro
bleme bestehen. Aber bei den kleinen Bankkunden hat der 
Bericht der Kartellkommission nicht eitel Freude ausgelöst, als 
sie vernehmen mussten, in welchem Ausmass nun ihre klei
nen Börsenaufträge verteuert werden, weil im Rahmen des 
Wettbewerbes die Grassen und Grössten entsprechende Ent
lastungen finden. Das ist natürlich auch ein Problem. 
Ich möchte im Zusammenhang mit dem Problem «schwacher 
Schweizerfranken» noch auf die Ausführungen von Frau Jaggi 
eingehen: Was das Postulat der Besteuerung der Banken be
trifft (das im Anschluss an die damalige Regelung eingerejcht 
worden ist, als man die Banken dazu angehalten hat, einen 
Beitrag zu leisten, weil sie nicht bei der Mehrwertsteuer erfasst 
werden), gibt es eine gewisse Entschuldigung: Die Verhält
nisse haben sich seither entscheidend verändert, das muss si
cher jedermann zugeben. Der Bundesrat selbst hat in einem 
andern Fall einmal darauf hingewiesen, dass es nicht verboten 
sei, wenn man klüger werde. Das kann man auch im Zusam
menhang mit diesem Postulat, das noch weitere Leistungen 
verlangt, sehen. 
Wenn nun Herr Miville sagt, die Kommissionsverhandlung sei 
ein Schauspiel gewesen, dann ist das vielleicht aus der Sicht 
baslerischer Verhältnisse der Fall. Ich habe in diesem Fall 
schon andere Schauspiele miterlebt. Wenn Herr Miville sagt, 
die Kompensationsmöglichkeiten seien schwammig, dann ist 
doch folgendes festzuhalten: Wenn weniger Geschäfte ab
wandern, wenn die Banken ertragsmässig besser abschnei
den, wenn diese Abwanderung - die nicht bestritten werden 
kann-nicht mehr fortgesetzt wird, dann wird das auch bei den 
ordentlichen Steuern einen Niederschlag finden, allerdings 
nicht kurzfristig. 
Die Vorleistungen habe ich bereits erwähnt. Ich kann keine 
Garantie geben, was das Gespräch mit den Banken am 29. Ja
nuar bringt, aber Frau Weber und Herr Ducret haben auf diese 
Verhandlungen hingewiesen und dargelegt, wie sie dort zu 
agieren gedenken. 
Das steht also noch im Raum. Andere Vorschläge haben Sie 
ebenfalls gehört. Aber Sie müssen auch Verständnis haben für 
konkrete Vorschläge und konkrete Lösungen. Sie werden be
greifen, dass solche nicht beantragt werden, wenn bereits mit 
dem Referendum gedroht wird. Den Entscheid, was zu ma
chen ist, möchten wir uns noch vorbehalten. Wenn auf die 
Syndizierungsvorschriften hingewiesen ~rd und darauf, dass 
deswegen möglicherweise eine Abwanderung stattfinden 
kann, dann haben Sie auch keine Kompensation. 
Etwas erstaunt hat mich der Hinweis auf die Landesverteidi
gung. Herrn Miville nehme ich diese Feststellung ab, aber im 
übrigen glaube ich: Bei Mehraufwendungen m,1r die Landes
verteidigung vorzuschieben und alle andern Gebiete wie Ent
wicklungsh'ilfe, Landwirtschaft usw. unerwähnt zu lassen, ist 
etwas abwegig. 
Frau Jaggi hat eine Reihe statistischer Zahlen genannt. Sie hat 
sich auch auf einen Bericht von Professor Braillard von der 
Universität Genf bezogen. Es ist aber Tatsache, dass in ver
schiedenen Untersuchungen festgestellt worden ist, dass die 
Konkurrenzfähigkeit schweizerischer Banken zwar ungebro
chen ist und sich auch im Hinblick auf die Zukunft positiv prä
sentiert, aber eben nicht unbedingt vom Finanzstandort 
Schweiz aus. Studien der OECD, des IMF, von Professor Brail
lard, von Arthur Andersen, aber auch der Bank für internatlona
len Zahlungsausgleich (BIZ) belegen, dass der Finanzstand
ort Schweiz an Wettb-ewerbsvorteilen verloren hat. Ich erlaube 
mir, Ihnen nachher eine graphische Darstellung auszuhändi
gen. Sie ersehen daraus, wie die Fondsvermögen in Milliarden 
Schweizerfranken im Jahre 1980 in der Schweiz und in Luxem
burg ausgesehen haben und wie sich das gleiche Bild 1988 
präsentiert, und zwar nicht nur in Franken, sondern auch hin
sichtlich Anzahl Fonds. Da kann man doch nicht sagen, dass 
die Abwanderung keine entscheidende Rolle spiele. 
Im Zusammenhang mit dem, was Herr Bundesrat Stich gesagt 
hat, auch in Bestätigung seiner Ausführung, möchte ich noch 
auf einen weiteren Zusammenhang hinweisen, der ebenfalls 
von Interesse ist. Ich zitiere hier Nationalrat Paul Eisenring, von 
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dem man sicher nicht sagen kann, er habe ~eine Kenntnisse 
im Bankensektor. Er schrieb unter anderem: «Die Folgen (die
ser Entwicklung nämlich), dass das Ausland immer weniger 
Interesse an Anlagen in der Schweiz hat (woher kommt sonst 
die Schwäche des Frankens?) und damit der Geld- und Kapi
talzufluss bei Banken und Finanzinstituten zunehmend zu 
wünschen übrig lässt, will man offenbar gar nicht zur Kenntnis 
nehmen. Es ist längst schon zu beobachten, dass für die nun 
einmal sehr neuralgisch gewordene Hypothekarfinanzierung 
der nationale Spargelderzufluss als traditionelle Quelle dieser 
Finanzierung seit Jahren nicht mehr ausreicht. Die Banken 
und Finanzinstitute andererseits haben nicht allein den Hypo
thekarmarkt, sondern auch das kommerzielle Geschäft zu fi
nanzieren. Jede bessere Bnsicht in die Entwicklungstenden
zen, die man insbesondere auch Politikern billigerweise sollte 
zumuten können, lehrt, dass es bei der heutigen Politik 
zwangsläufig zu den heute bitter kritisierten Zinsproblemen für 
den Hypothekarmarkt hat kommen müssen.» 
Ich glaube, das ganze Problem muss auch unter diesem Ge
sichtspunkt beurteilt werden. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans oppositlon d'entreren matiere 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

E 6 decembre 1989 
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Meier Hans, Berichterstatter: Ich begründe den Strelchungs
antrag von Ziffer 6 des Buchstaben b. Es geht hier um die Aus
weise über.die Begründung von Treuhandanlagen. Treuhand
anlagen sind von Schweizer Banken vermittelte Festgelder bei 
ausländischen Banken auf Rechnung und Gefahr des Kun
den. Treuhänderische Festgeldanlagen verdanken ursprüng
lich ihre Entstehung dem Bestreben, einen durch die hohe 
Verrechnungssteuerbelastung ausgelösten Abzug von Gel-
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dem von in- zu ausländischen Banken zu stoppen. Es ist eine 
Illusion zu glauben, ein Anleger- bezahle eine schweizerische 
Steuer, wenn er diese mit Direktanlagen - ein Telefonanruf 
nach Luxemburg genügt-einsparen kann. 
Eine Annahme dieses Antrages würde die bisher vorhandene 
Konkurrenzfähigkeit unseres Finanzplatzes aufheben. Das 
wäre ein Schritt in die falsche Richtung. Auch die Verfassungs
mässigkeit einer solchen Lösung wird angezweifelt: Bundes
verfassung Artikel 41 bis spreche von Urkunden des Handels
verkehrs. Ein Ausweis über Treuhandanlagen sei weder ein 
Wertpapier noch eine wertpapierähnliche Urkunde und eher 
mit einer Kontokorrentabrechnung zu vergleichen; er sei des
halb auch nicht zirkulatlonsfähig. Hinzu kommt, dass eine Ab
wanderung dieser Geschäfte auch lukrative Anschlussge
schäfte mitziehen würde. 
Sie sehen auch aus der Grössenordnung der geschätzten Ein
nahmen von rund 330 Millionen Franken, dass es sich hier um 
einen ganz schwerwiegenden Wettbewerbsnachteil handeln 
muss. Mit einem Stimmenverhältnis von 11 zu 1 hat die Kom
mission die Streichung von Ziffer 6 beschlossen. 
Wenn der Rat der Kommissionsmehrheit zustimmt, würde Zif
fer 7 zu Ziffer 6, und in Ziffer 6 würde die Formulierung dann 
lauten: «P.apiere, die dieses Gesetz den Urkunden nach den 
Ziffern 1 bis 5 gleichgestellt hat» 
Sodann wurde in der Kommission noch der Wunsch vorge
bracht, die Aufzählung in Buchstabe a und Buchstabe b sollte 
in der gleichen Reihenfolge erfolgen. Die Kommission über
lässt die zweckmässige Regelung der Redaktlonskommis
sion. 

Bst a-Let a 
Angenommen -Adopte 

Bst.bZiff.1-5, 7-Let.bch.1-5, 7 
Angenommen-Adopte 

Ziff. 6- Ch. 6 

Mme Jaggl, porte-parole ae la minorlte: Je me suis permise au 
nom de l'unique minorlte - de la voix discordante comme l'a 
dittout a l'heure le president de la commission, M. Meier-qua 
M. Ducret a qualifle hier de dangereuse, tout an reconnaissant 
par ailleurs qua la majorlte faisait fausse route avec cette revi
sion au but «louable». Je quallflerais cette proposition plutöt 
de maudite, car alle porte sur un sujet maudit, celui de l'impo
sitlon des placements fiducialres, ces avoirs a courtterme qui, 
sur le plan economique, sont analogues au papier monnale et 
devraient logiquement etre imposes comme le sont tradition
nellement les instruments du marche monetalre; et cela d'au
tant que le montant des avoirs an cause, et du meme coup le 
produit que l'on peut esperer de leur imposition, est consi
derable. Par la voix de M. Stich, le Conseil federal a rappele 
hier qua les passifs hors bilan correspondants aux placements 
flducialres approchent las 350 milliards, dont un tiers provient 
de Suisse ou ils ont cherche a se placer, pour ne pas dire a 
s'abrlter. II est choquant de voir cette substance flscale poten
tielle echapper a toute imposition dans notre pays ou elle a 
une telle importance quantitative. 
Las placements fiducialres qui sont effectues par l'inter
medialre des banques suisses ont d'autres motifs qua les con
siderations fiscales. lls constltuent effectivement - c'est un 
element connu bien au-dela de nos frontieres- une prestation 
speciale et exclusive des banques suisses qui n'est pas offerte 
par las etablissements etrangers. Du moment qua las fonds 
proviennent essentiellement de l'etranger, il faut bien que les 
investissesurs qui passent par l'intermediaire de nos banques 
aien, des motifs pour recourlr a leurs services au lieu de placer 
las fond_s directement eux-memes. Ces ralsons sont-j'en suis 
convaincue et je ne suis pas la seule - extra-flscales. II faut las 
rechercher du cöte de la discretion, du serleux et de l'efficacite 
du travail des banques suisses et sans doute, dans le falt 
qu'elles sont an mesure d'offrlr des placements de premier or
dre et d'une securlte tout a falt particuliere. Las clients etran
gers ou leurs mandatalres suisses peuvent payer cette qualite 
de service, cette securlte, cette garantle. Et ils s'en acquitte-
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ront. D'ailleurs, les banques suisses le savent tres bien, alles 
qui font payer eher la securite et le secret qu'elles reservent 
aux transactions. Elles pourraient peut-etre partager ellee
memes avec leurs clients une eventuelle charge fiscale. 
Taut a l'heure, j'ai utilise le qualificatif de «maudit», car toutes 
les propositlons, d'ou qu'elles viennent, echouent. J'aimerais 
quand meme que nous nous souvenions, au passage, d'un 
precedent qui remonte au debut des annees 80. A l'epoque, le 
Conseil federal avait suggere de soumettre le produit des 
avoirs fiduciaires a l'impöt anticipe, comme taute autre forme 
d'interet sur les placements et depöts, y compris d'epargne. A 
cette occasion, M. Feigenwinter, l'auteur de !'initiative qui nous 
vaut de traiter des maintenant la revision de ia ioi sur les droits 
de tlmbre, avalt propose de soumettre les placements flduciai
res aux droits de negociation, afln d'eviter l'impöt anticipe. 
C'est exactement ce dont nous parlons actuellement. 
A r epoque, l'ldee avaJt un objectif politlque evident: dMser les 
partlsans d'une imposition des placements fiduciaires. Cette 
idee a fait l'objet de prises de positions favorables qui appa
raissent retrospectivement comme purement rhetoriques, 
puisque le Conseil national devait refuser de justesse l'entree 
en matiere sur cette proposition. Le Conseil federal qui, lui, a 
banne memoire la reprend aujourd'hui. II a raison, car eile lui 
permettrait de trouver 330 millions qui pourraient compenser 
la majeure partie de l'exoneration complete ou partielle des 
euro-emissions et des operations «etranger/etranger» au tltre 
du droit de negociation et l'impositlon qu'il souhaite partielle, 
alors que la commission la veut totale, des papiers monetaires 
etrangers au prorata de la duree. 
Je vous demande, sans oser croire que vous cederez a ce 
voeu, de suivre la minorite de la commission que je represente 
sans Illusion, mais avec une certalne fierte. Rappelez-vous 
que les avolrs flduciaires sont des valeurs hors bilan des ban
ques et qu'lls n'ont donc aucune influence sur leur apprecla
tlon, mesuree traditlonnellement par la somme et la structure 
de leur bllan. 
Cela dlt, on salt que desorrnais les fonds propres - c'est d'ail
leurs une garantie supplementaire pour les clients - ne peu
vent plus etre sans rapport avec les tnontants des placements 
flduciaires. 
Je vous recommande une nouvelle fois de suivre la proposi
tion du Conseil federal et de soumettre au droit de timbre de 
negociation, conformement a l'article 1, alinea premier, lettre 
b, chiffre 6 de la lol sur les droits de timbre ies documents rela
tifs a la constitution de placements fiduciaires. Nous revien
drons, le cas echeant, sur d'autres suggestions concernant 
ces derniers. 

Küchler: Ich habe mich bereits in der Kommission für den 
Streichungsantrag ausgesprochen, und -z:.Nar aus folgenden 
hauptsächlichsten Ueberlegungen. 
Ich meine, der Bundesrat setzt sich mit seinem Vorschlag in 
Widerspruch zum Auftrag, den ihm das Parlament bereits 
1986 erteilt hat, nämlich - wie bereits gestern angetönt - eine 
Deregulierung bei den Stempelabgaben vorzunehmen. Rah
menbedingungen und die Stossrlchtung dieses seinerzeiti
gen Auftrages sind klar genug, um daraus zu erkennen, dass 
Kompensationen der verlangten Lockerungen gar nicht inner
halb des Bereiches der Stempelabgaben möglich sind. Die 
Kompensationen brauchen nicht innerhalb dieses Stempel
abgabegesetzes gesucht zu werden und zu erfolgen, sondern 
die Kompensationen sind u. a im Zusammenhang mit einer 
Mehrwertsteuervorlage zu suchen, wie dies verschiedene 
Kommissionsmitglieder - z. B. der Herr Präsident oder Frau 
Weber-ebenfalls gesagt haben. 
Ferner meine ich, dass der Vorschlag des Bundesrates -z:.Nar 
nicht formell, aber immerhin materiell den Grundsatz der Terri
torialität schweizerischen Rechtes und seiner Anwendung ver
letzt; denn Steuersubjekt der Treuhandanlagen ist ja nicht 
etwa die Bank, sondern es sind die Kunden. Diese aber woh
nen meistens im Ausland und haben dort ihr Steuerdomizil. 
Die im Auftrag der Kunden vorgenommenen Treuhandanla
gen finden ebenfalls im Ausland statt. Bei der wirtschaftlichen 
Betrachtungsweise handelt es sich deshalb um ein Geschäft 
zwischen rNei Ausländern, das lediglich durch eine Schweizer 

Bank vermittelt wird. Eine Steuer auf dem angelegten Geld 
oder dem damit erzielten Ertrag verletzt meines Erachtens den 
G:-undsatz der Terrltorialität. 
Sodann steht dem bundesrätlichen Vorschlag auch der 
Grundsatz der Verhältnismässigkeit-z:.Nischen dem angestreb
ten Ziel einerseits und dem erzielbaren -Erfolg andererseits of
fensichtlich entgegen. Es ist zu befürchten, dass ein Treu
handstempel der vorgeschlagenen Art das bisherige Steuer
objekt ins Ausland abdrängt. Mithin ist die Berechnung eines 
voraussichtlichen Steuerertrages von rund 330 Millionen auf
grund des heutigen Volumens von etwa 250 Milliarden Treu
handanlagen der Schweizer Banken eine reine, ungesicherte 
Hypothese. Mit Sicherheit wird der Ertrag beträchtlich gerin
ger ausfallen, und mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte er sich 
sogar dem Nullpunkt nähern. Eine so konzipierte Steuer be
wirkt also voraussichtlich sogar das Gegenteil des angestreb
ten Zweckes, weil damit auch noch die bisher der schweizeri
schen Ertragssteuer unterliegenden Kommissionseinnahmen 
verloren gehen. 
Schliesslich meine ich, d~ verfassungsrechtliche Bedenken 
angebracht sind, wie dies der Herr Kommissionspräsident 
ausgeführt hat. 1980 bereits kam der Bundesrat selber zum 
Schluss, dass die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 
die Einführung einer solchen Abgabe sprechen. Dies ist doch 
heute bei den Treuhandanlagen nicht anders zu beurteilen als 
in der damaligen bundesrätlichen Botschaft vom 25. Juni 
1980 betreffend Besteuerung der Zinsen von Treuhandgutha
ben. 
Aus diesen Gründen ersuche ich Sie, dem Mehrheitsantrag 
auf Streichung zuzustimmen. 

Bundesrat Stich: Wir haben gestern schon ganz kurz über die 
Treuhandanlagen diskutiert. An sich sieht der Bundesrat hier 
eine Möglichkeit, einen gewissen Ausgleich zu anderen Bela
stungen zu schaffen. Wir haben bei der Umsatzsteuer - oder 
Mehrwertsteuer, wenn Sie lieber möchten - so oder anders 
eine Verschiebung vom Ausland auf die Schweiz und von der 
Industrie auf den Konsumenten. Die Frage ist, wieweit nachher 
via Teuerungsausglelch die Ueberwälzung wieder funktio
niert. Hier kann man rNeifellos nicht bis ins Letzte abklären, 
was passiert. 
Der Bundesrat ist der Meinung-das möchte ich Herrn Küchler 
sagen -: Eine Landesregierung kann nicht einfach Befehls
empfänger sein, weder von Interessenvertretern noch vom 
Parlament. Natürlich muss sie Aufträge des Parlamentes sehr 
sorgsam prüfen, aber sie muss sie nicht tel quel zur Verwirkli
chung vorschlagen. Es ist eine Führungsaufgabe der Landes
regierung, sehr sorgfältig zu überlegen, was rNeckmässig 
und was sinnvoll ist, und was unserem Land und unserer Wirt
schaft am meisten nützt. 
Man kann sich beispielsweise die Frage stellen: Weshalb ha
ben wir in der Schweiz so hohe Hypothekarzinsen? Ich weiss 
nicht, ob Sie das noch nie interessiert hat. ob Sie sich das noch 
nie gefragt haben. Ich frage mich das, um so mehr, als die 
Schweiz netto pro Jahr einen Kapitalexport von 20 Milliarden 
Schweizerfranken hat. Es wird in der Schweiz auch nicht zu 
wenig gespart. Warum also haben wir so hohe Hypothekarzin
sen? Offensichtlich deshalb, weil wir in der Schweiz die Zinsen 
einer Steuer unterwerfen, unter anderem der Verrechnungs
steuer. Und da ist es für viele Schweizer viel einfacher, wenn 
sie ihr Geld im Ausland anlegen; dann zahlen sie nichts. 
Aus diesem Grunde glaube ich, dass es schon deshalb sinn
voll ist, auch Treuhandanlagen einer sehr bescheidenen 
Steuer zu unterwerfen. Eine Treuhandanlage von 1 Million Dol
lar, Laufzeit drei Monate, ergibt eine Abgabe von 375 Dollar. 
Die Courtage beträgt 675 Dollar, also fast das Doppelte, und 
der Zinsertrag bei 8 Prozent macht 20 000 Dollar aus. 
Es ist also eine bescheidene Abgabe. Wenn die Leute, die 
diese Treuhandanlagen tätigen, nur - wie das immer wieder 
behauptet wird - auf den Zinsertrag sehen würden, würden sie 
diese Anlagen angesichts der hohen Courtagekosten schon 
längstens nicht mehr in der Schweiz tätigen, weil die Schwei
zer Courtagen höher sind als andernorts. Das heisst also: Die 
Leute müssen andere Gründe haben, um diese Anlagen in der 
Schweiz zu tätigen. Diese anderen Gründe will ich nicht expli-
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zieren. Sie kennen sie vermutlich so gut wie ich. Diese ande
ren Gründe bestehen nach wie vor, und es ist nicht einzuse
hen, warum man den Finanzplatz Schweiz benützen kann, 
ohne für die Vorteile, die er bietet, etwas zu bezahlen. 
Deshalb sind die Regierung und ich davon überzeugt, dass 
eine Steuer auf Treuhandanlagen eine vernünftige Mass
nahme ist, die letztlich nicht gegen den Finanzplatz Schweiz 
gerichtet ist Gerade deshalb haben wir auch dem Parlament 
und den Banken goldene Brücken gebaut. Wir haben gesagt, 
das man auf die Steuer verzichten werde, wenn es sich zeigen 
würde, dass das Geschäft abwandert. 
Warum möchte die Kommissionsmehrheit dieses Angebot 
nicht annehmen? Wir selber haben es gerne gemacht, weil wir 

. überzeugt sind, dass wir nicht davon Gebrauch machen müs-
sen, weil diese Abgabe keinen Einfluss auf das Anlageverhal
ten hat Ich habe gestern schon gesagt: Es ist erstaunlich, 
dass man immer die Stempelabgabe in den Vordergrund 
rückt, habe betont, dass sie eine Schwäche des Finanzplatzes 
Schweiz darstellt Warum sprechen die schweizerischen Ban
ken seit Jahren ununterbrochen von dieser Stempelabgabe? 
Und warum führen sie die Stempelabgabe noch expressis ver
bis an? Warum schliessen sie sie nicht in die Courtage ein? 
Diese bescheidene Abgabe auf Treuhandanlagen ist verkraft
bar. Wir schätzen, dass sie rund 300 bis 330 Millionen Franken 
einbringt. Die Ausfälle betragen h~ute immerhin mindestens 
400 Millionen. Wenn wir weiter deregulieren, wenn wir die Syn
dizierungsvorschriften durch die Nationalbank aufheben müs
sen, gibt es noch einmal Ausfälle von 200 Millionen Franken. 
Es ist aber interessant, dass bei der Syndizierungsvorschrift, 
die auch ein Hemmnis des freien Marktes ist - man darf 
Schweizer Anleihen nicht im Ausland, sondern nur in der 
Schweiz begeben -, niemand davon gesprochen hat, dass 
man deregulieren müsse - auch die Banken nicht-, weil die 
Vorschrift für sie eine HIife ist, weil sie das Monopol haben, 
Schweizer Anleihen zu plazieren. Ich mag ihnen das gönnen, 
sie haben die gleichen Interessen wie ich. Ich erhalte dadurch 
Stempelabgaben und die Banken die Courtage. Aber es ist in-
teressant, dass hier niemand reklamiert. • 
Alles in allem haben wir hier eine Möglichkeit, im Bereiche des 
Finanzplatzes etwas Sinnvolles zu tun. Es ist vielleicht auch in
sofern sinnvoll, als die starken Schwankungen, die heute die 
Kapitalmärkte auszeichnen, reduziert werden könnten. Es 
wäre sehr sinnvoll, wenn wir im Kapitalverkehr nicht diese in
tensiven Schwankungen mit all ihren Auswirkungen auf den 
Wechselkurs hätten, der seinerseits wieder Auswirkungen auf 
die Volkswirtschaft hat. Ich will heute dazu nichts mehr sagen. 
Ich habe Ihnen gestern dargelegt, dass man allein aus diesen 
Gründen eine solche Massnahme treffen müsste. 
Letztlich muss man sehen - das müssen auch die Banken ein
sehen -: Der Bankenplatz.hängt auch von der Qualität der 
Leute ab, die sie zur Verfügung haben. Genügend Personal zu 
haben ist heute in der Schweiz schwierig. Natürlich haben die 
Banken in den letzten Jahren ihre Personalbestände um etwa 
25 Prozent ausgeweitet, offensichtlich weil es in der Schweiz 
mit dem Finanzplatz so schlecht geht! Aber beliebig kann man 
den Finanzplatz auch nicht ausweiten. 
Dann muss man noch sehen, dass Bankgeschäfte eigentlich 

. Vertrauensgeschäfte sind. Man muss die Leute, denen man 
Kredit gibt, mindestens kennen. Wir wären froh, wenn die Ban
ken auch die anderen kennen würden, die Geld anlegen! Aber 
mindestens diejenigen, denen man Kredit gibt, muss man 
kennen. Und wenn man natürlich weltweit das Geschäft rund 
um die Uhr betreiben will, kann man das in guten Treuen nicht 
sinnvoll alles von Zürich aus machen. Das ist nicht möglich, 
sondern es braucht Niederlassungen in der übrigen Welt, ob 
man das mag oder nicht Aber man darf dafür nicht die schwei
zerische Stempelsteuer verantwortlich erklären. 
Aus diesen Ueberlegungen heraus bitte ich Sie, dem Bundes
rat und der Minderheit zuzustimmen. Es ist eine sinnvolle Lö
sung, und sie hilft mit, die Lasten der Besteuerung einigermas
sen vernünftig zu verteilen -vernünftig im Rahmen des Mögli
chen. 

Meier Hans, Berichterstatter: Ich möchte die Diskussion nicht 
verlängern. Ich glaube, die Meinungen sind gemacht. Aber ich 

möchte im Anschluss an die Ausführungen von Herrn Bundes
rat Stich doch noch einige Ueberlegungen der Kommission 
bekanntgeben. 
Wenn von hohen Hypothekarzinsen gesprochen wird, ist doch 
zu sagen, dass die Schweiz heute noch, trotz den hohen Sät
zen, günstig dasteht im Vergleich mit anderen Ländern und 
dass es zweifellos eine Auswirkung des Finanzplatzes 
Schweiz war, dass in den zurückliegenden Jahren grosse Un
terschiede zwischen den schweizerischen und ausländischen 
Hypothekarzinsen bestanden. 
Die Syndlzierungsvorschriften der Schweizerischen National
bank bedeuten zweifellos einen Schutz für die Schweizer Ban
ken. Aber im Papier der Verwaltung, in der Botschaft des Bun
desrates ist auch die Befürchtung ausgesprochen: Falls diese 
Regelung nicht mehr haltbar ist, hat dies einen weiteren Aus
fall von 200 Millionen Franken zur Folge. Also beweist auch 
das die Empfindlichkeit des Finanzplatzes Schweiz. 
Das Personalproblem bedeutet sicher eine Beschränkung 
und eine Schwierigkeit, aber wir haben doch die gleichen Per
sonalprobleme mit qualifizierten Fachleuten in der Industrie. 
Veranlasst dies uns zu sagen, wir seien auch bei unserer Indu
strie an der Grenze angelangt, bedingt durch diese Personal
probleme? Man versucht, diese nach Möglichkeit zu über
winden, dank Schulung, dank Weiterbildung usw. 
Der Kapitalexport umfasst doch nicht nur Mittel der Schweizer, 
sondern es sind Gelder, die auf dem Finanzplatz Schweiz an
gelegt werden und die von den Schweizer Banken weiterge
geben werden. Somit werden darunter auch Mittel von Auslän
dern sein, die wieder exportiert werden. Wenn von der golde
nen Brücke gesprochen wird, dann hat die Kommission er
stens einmal aus der Kann-Formel die zwingende Formel ge
macht, weil sie sehr dafür ist, dass der Bundesrat allfällige 
Massnahmen treffen kann. Aber sie hat die grössten Beden
ken, dass dies zu spät geschieht. Wenn man dann reagiert, ist 
es zu spät. Diese 330 Millionen, die grösstenteils von Auslän
dern erhoben werden, sind doch von einer Grössenordnung, 
die jeden bei den Zinsen mit Bruchteilen rechnenden Anleger 
überlegen lässt, ob er noch in der Schweiz anlegen will - oder 
nicht doch besser im Ausland, wo diese 330 Millionen nicht 
anfallen. 
Wir haben ja auch eine Art goldene Brücke gegenüber dem 
Bundesrat gebaut, im Zusammenhang mit einer Kompensa
tion. Es wurde gesagt, dass man bei der direkten Bundes
steuer je nach Ausgang der Revision die proportionale Be
steuerung der juristischen Personen akzeptieren könnte. Ich 
glaube, das wäre mindestens eine so tragfähige Brücke ~e 
diejenige des Bundesrates. 
Ich will nicht länger werden. Aber diese Anleger, von denen wir 
330 Millionen einziehen, sind nicht Immer Spekulanten, son
dern parkieren diese Gelder möglicherweise kurzfristig, weil 
sie sie für Einkäufe, für Beteiligungen, für Erwerb von Wert
papieren einsetzen, die dann auch wieder entsprechende Ein
nahmen für die Banken darstellen. Alle diese Belastungen und 
Zusammenhänge müssen berücksichtigt werden. 
Aus diesen Gründen hat sich die Kommissionsmehrheit klar 
für die Streichung von Ziffer 6 entschieden. 

Bundesrat Stich: Man kann natürlich über die Zinsentwick
lung unterschiedlicher Meinung sein. Aber man muss auch 
die Realitäten sehen. Wir haben beispielsweise 1980 beim 
Zins für kurzfristige Anlagen, Dreimonatsanlagen, zwischen 
Schweizer Franken und Dollar eine Differenz von 8,2 Prozent 
gehabt. Heute, Herr Meier, ist die Differenz noch 0,6 Prozent. 
Diese Probleme müssen Sie beachten. Deshalb gibt es diese 
Auswirkungen bei uns. 
Das ist doch einigermassen erstaunlich, woher das Geld 
kommt. Es gibt vermutlich auch Schweizer im Ausland, die 
das Geld in der Schweiz anlegen. Es sind nicht nur Ausländer. 
Letztlich ist es der Kapitalexport der schweizerischen Volks
wirtschaft. Wer auch immer dahinter steht, das spielt an sich 
keine Rolle. Tatsache ist, dass die Schweiz im Jahr netto einen 
Kapitalexport von 20 Milliarden hat. Deshalb ist es nicht zu ver
stehen, dass in der Schweiz die Zinsen so hoch sind. 
Nun zur Frage der 330 Millionen. Sie sagen, der Kunde werde 
sich das schon überlegen. Ich habe Ihnen dargelegt, wie stark 

aQ 
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der Kunde betroffen wird. Ich habe Ihnen gestern auch gesagt, 
dass wir den Banken- nicht den Bankkunden -gemäss unse
rer Rechnung 220 Million~n Franken schenken oder ihre Er
tragslage um 220 Millionen Franken verbessern. 220 Millio
nen: Sehen Sie hier doch die Relationen. Wir haben auch wei
tere Entlastungen vorgenommen, 1986 beim Gold und bei der 
Verrechnungssteuer auf lnterbankguthaben. Wir haben also 
den Kapitalverkehr zwischen den Banken völlig liberalisiert, es 
gibt dort keine Abgabe mehr. · 
Wir tragen immerhin auch wesentlich mit an den Abschreibun
gen, die die Banken für Kredite im Ausland machen, sie sind 
auch hier entlastet worden. Sie werden jetzt wieder entlastet, 
weil wir die Anforderungen an die Eigenmittel reduzieren - um 
etwa vier Prozent- und gleichzeitig nachrangige Anleihen ge
statten, die angerechnet werden können an die Eigenmittel. 
Selbst wenn die Banken diese bescheidene Treuhandabgabe 
nicht überwälzen könnten, könnten sie das Geschäft aus der 
heutigen Situation heraus weiterbetreiben. Das ist ganz offen
sichtlich. 
Aber wesentlich ist, dass die Geschäfte in die Schweiz kom
men und in der Schweiz sind; vielleicht aus anderen Gründen, 
nicht so sehr nur aus Kostengründen. Es gibt andere Gründe, 
die Sie so gut kennen wie ich. Deshalb glaube ich, dass es gar 
nicht so falsch und auch nicht ungerecht wäre, sie sehr, sehr 
bescheiden zu belasten. 
Wir werden später vielleicht die Möglichkeit haben, noch eine 
Interpellation zu beantworten über die Verrechnungssteuer. 
Eines Tages wird vermutlich eine andere Lösung getroffen. 
Wenn wir uns europakonforrn verhalten wollen, werden wir 
auch in dieser Hinsicht noch einige Probleme zu lösen haben. 
Das ist ganz sicher. Ob die Lösungen dann zu unserer Freude 
ausfallen, das ist eine andere Frage. Deshalb sollte man doch 
dafür sorgen, dass der Druck auf eine Schweiz, in der man völ
lig unbelastet von Steuern durchkommen kann, nicht zu gross 
wird. Das allein wäre schon ein Grund, dieser Abgabe zuzu
stimmen. 
Nun zur Befürchtung in bezug auf das Personal in der Indu
strie: Ich teile sie. Ich sehe auch keinen besonderen Grund, 
dauernd Leute In die Schweiz zu holen, um immer mehr für 
das Ausland zu produzieren. Das wird uns eines Tages Pro
bleme geben, da bin ich Ihrer Meinung. Vielleicht wäre also 
auch dort etwas Zurückhaltung erforderlich. Schulung ist na
türlich bei den Banken wichtig, genauso wie in der Industrie. 
Aber sie löst das Problem der Zahl der Arbeitskräfte auch 
nicht 
Ich bitte Sie also, dem Minderheitsantrag und dem Antrag des 
Bundesrates zuzustimmen. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

32Stimmen 
6Stimmen 

Meier Hans, Berichterstatter: Mit der stillschweigenden An
nahme der restlichen Ziffern dieses Artikels erklären Sie sich 
mit der Bereinigung der Numerierung und der Gleichstellung 
In der Reihenfolge der verschiedenen aufgeführten Arten ein
verstanden. 

Art. 4 Abs. 3, 4 (neu), Art. 5 Abs. 2 Bst. c, Art. 5a, 6 Abs. 1 
Bst. f, Art. 7 Abs. 1 Bst. f (neu), Art. 8, 9 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 4 al. 3, 4 (nouveau), art. 5 al. 2 let. c, art. Sa, 6 al. 1 let. f, 
art. 7 al. 1 let. f (nouvelle), art. 8, 9 at: 1 let. c 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Art.9a 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Masoni, Delalay, Gautier, Künc!ig, Reichmuth) 
Die Abgabe auf Obligationen (Art. 4 Abs. 3) beträgt maximal 3 
Prozent. Sie wird vom Nominalwert berechnet: 
a zum Satz von 1,2 Promille ... . 
b. zum Satz von 0,6 Promille ... . 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.9a 
Proposition de 1a commission 
Al.1 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mlnorite 
(Masoni, Delalay, Gautier, Kündig, Relchmuth) 
Le droit d'emission sur les obligations (art. 4 al. 3) s'eleve au 
maximum a 3 pour cent. II se calcule sur la valeur nominale: 
a .... 

Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Meier Hans, Berichterstatter: Es liegt ein Minderheitsantrag 
vor, der die Abgabe bei Obligationen auf maximal drei Prozent 
begrenzen will. Das würde gemäss der Vorlage des Bundes
rates einer Laufzeit von 25 Jahren entsprechen. Weil die Kom
mission davon ausging, dass bei den heutigen kurzfristigen 
Zinsbewegungen kaum Interesse für Obligationen mit mehr 
als 25 Jahren Laufzeit besteht. schien der Mehrheit diese 
Frage von untergeordneter Bedeutung. Ob unter den heuti
gen Verhältnissen noch Obligationen mit 30 oder gar 50 Jah
ren Laufzeit emittiert werden, schien fraglich. 
Aus einer gewissen Unsicherheit über die Notwendigkeit einer 
solchen Regelung entschied sich die Mehrheit mit 8 zu 3 Stim
men für den Antrag des Bundesrates. 

M. Masonl, porte-parole de la minorlte: En seance de commis
slon, la declslon a ete prise par B voix contre 3. Comme vous 
pouvez le volr sur le depliant. nous sommes devenus 5, la 
commission se composant de 12 membres nous sommes 
maintenant 5 contre 7. La minorite se rapproche donc de la 
majorite. 
Nous sommes dans le domaine de la taxe d'emission, c'est-a
dire celle qul est pergue a l'emission de titres. Auparavant, 
nous connaissions la taxe d'emission sur les actions. Par cette 
modiflcatlon de la loi, nous introduisons la taxe d'emission 
aussi sur les obligations suisses comme mesure compensa
toire. Sur les actions, on percevait et on pergoit encore une 
taxe d'emission de 3 pour cent, celle que l'on veut introduire 
sur les obligatlons se monterait a 1,2 pour mille par annee. 
Pour une obligatlon a 25 ans, on atteindrait par consequent 3 
pour cent. pour celles a 25 ans et plus, ce chiffre pourrait &tre 
depasse et l'on depasserait du m&me coup celui qui est en vi
gueur pour les actions. Nous pensons que cette difference de 
traitement est injustiflee puisque les actions sont des papiers 
«etemels» dans le sens que le mot rev&t a l'echelle humalne, 
les obligatlons, elles, ont en regle generale une duree reduite. 
Les actions produisent moins de revenus fixes soumis a 
l'impöt anticipe, par contre leurs plus-values sont plus elevees 
que celles des obligations; II n'y a donc pas de raisons d'ag
graver la situatlon des obligatlons. 
La limitatlon a 3 pour cent au maximum de la taxe d'emisslon 
sur les obligations n'est pas une dispositlon a effet immediat: 
en realite, w le comportement du marche des inter&ts, il n'y a 
pas un lnter&t a l'emission d'obligations de longue duree, 
mais il M un temps ou les obligations a 30 ans etaient usu
elles. Les collectlvites publiques pratlquaient alnsi, les so
cietes privees aussi. Si on devait revenir aux Obligations a lon
gue duree, il n'y a aucune raison de ne pas limiter a 3 pour cent 
la taxe pergue. Ce sera dans l'inter&t des collectivites publi
ques et pour eviter des distorsions. Proceder ainsi maintenant 
n'entrainerait aucun sacriflce. Si, par contre, nous ne 



7. Dezember 1989 s 759 Neue Finanzordnung 

prevoyons pas de llmite, son introduction le jour ou les emis
sions ä 30 ou 40 ans reapparaitront sera difficile: donc leur 
emission en Suisse serait defavorisee. 
Wir sind bei der Emissionsabgabe. Wir führen als Teilkompen
sation die Emissionsabgabe auf Obligationen ein. Die Logik 
würde verlangen, dass die Obligationen maximal wie die Ak
tien besteuert werden. Die Aktien werden bei der Emission mit 
3 Prozent besteuert. Die Obligationen werden mit 1,2 Promille 
jährlich besteuert. Das bedeutet, dass nach 25 Jahren, d. h. für 
Obligationen mit einer Dauer über 25 Jahre, die Steuer, die je
weils am Anfang, d. h. bei der Emission zu entrichten ist, höher 
als 3 Prozent wäre. 
Ist eine solche Benachteiligung gerechtfertigt? Ich sage nein. 
Warum? Weil die Obligation ein Papier ist, dass sowieso be
schränkt ist. Die Aktie ist nicht beschränkt, sie ist, im menschli
chen Ausmass, ein ewiges Papier. Dazu kommt, dass die Obli
gation einen fast festen Zinssatz hat, so dass sie immer eine 
Quellensteuer abgibt Die Aktie kann hingegen weniger Zinse 
aber dafür grössere Mehrwerte einbringen. Unter diesen Ge
sichtspunkten wäre es gerechtfertigt, dass die Obligationen 
unter 3 Prozent besteuert werden. Aber die Minderheit ver
langt zumindest, dass ein Maximalsatz von 3 Prozent festge
legt wird wie bei den Aktien. 
Heute ist die Sache nicht von speziellem Interesse. Warum? 
Weil der Zinsmarkt bedingt, dass praktisch keine langfristigen 
Obligationen ausgegeben werden. Niemand will sich ver
pflichten, für so viele Jahre hohe Zinsen zu bezahlen. Wir hat
ten aber Zeiten, wo langfristige Obligationen gebräuchlich wa
ren, insbesondere für Gemeinden, für öffentliche Körperschaf
ten. 
Ich möchte, dass wi_r dafür sorgen, dass morgen, wenn die Zin
sen niedriger werden sollten, nicht eine Verzerrung entsteht, 
also dass nicht bei der Ausgabe von Obligationen von 50 Jah
ren bereits am Anfang 6 Prozent Steuer zu entrichten wären. 
Ich glaube, es ist besser, heute diese zukünftige Verzerrung zu 
·vermeiden, als morgen, weil wir wissen, wie schwierig es ist, 
später eine Aenderung durchzusetzen. 
Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, diesen Minderheits
antrag anzunehmen, der heute keine nachteiligen Folgen für 
die Bundeskasse hat 

M. Ducret: Je comprends le souci exprime par M. Masonrau 
sujet de la charge que cela represente pour les emprunteurs, 
car, en definitive, cela constitue egalement une charge pour 
eux puisque, dans le prix de vente d'une obligation, on compte 
les frais et on doit baisser ce prix en fonction des charges sup
portees. Dans ces conditions, ne serait-il pas le lieu et le mo
ment de faire un appel aux banques? 
Que vient-il de se passer? II y a un instant M. Masoni disait: «il y 
a des annees, on empruntait ä trente ans.» C'est vrai. II y a dix 
ans, on empruntait ä quinze ans, c'etait courant et aujourd'hui 
on emprunte ä sept, huit, ou dix ans. Or, dans le domalne ban
caire, lorsqu'on empruntait ä quinze ans et qu'on avait besoin 
pour trente ans d'une cinquantaine de millions de francs, on 
faisait deux emprunts successifs au taux des frais factures par 
la banque de 1,5 pour cent. Cela representait donc sur la 
periode un total de 3 pour cent Comme l'on est redescendu a 
dix ans au maximum, voire asept ans, la charge que represen
tent les frais bancaires est augmentee et, au Heu de 3 pour 
cent, le coOt est aujourd'hui de 4,5 pour cent 
Dire que teile ou teile taxe causerait des problemes aux em
prunteurs, posons alors la question aux banquesl Que pen
sent-elles de cette augmentation de charges de pres de 50 
pour cent, importante pour les emprunteurs, et qui les conduit 
ä devoir augmenter leur prix? Actuellement, les cantons, les 
collectivites publiques, les villes doivent supporter cette 
charge aggravee, en raison de la reduction de la duree. Per
sonnellement, je comprends que l'on soit effraye de ce 1,2 
pour mille multiplle par le nombre d'annees, en pretextant 
qu'a partlr de vingt-cinq ans cela va faire une surcharge, mais 
aujourd'hui, la surcharge des frais bancaires sur les emprunts 
publics est sans commune mesure par rapport aux risques 
que vous denoncez et c'est la raison pour laquelle je vous con
seille de ne pas suivre la proposition de la minorite. 
Pour terminer, je rappellerai que les emprunts de longue 

duree, aujourd'hui, revetent des caracteristiques tres etonnan
tes, les emprunts de longue duree avec les coupons «zero» 
notamment Nous ignorons encore comment les traiterfiscale
ment et nous avons le plus grand souci de voir echapper, ä 
l'echeance, le proprletaire de ces obllgations qui ira, bien en
tendu, les negocier sous des cieux plus hospitaliers que les 
nötres. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag abzu-
. lehnen. Man sollte hier doch davon ausgehen, dass die Emis
sionsabgabe, unabhängig von der Länge der Lauffrist, korrekt 
gleichviel pro Jahr beträgt. Man sollte nicht die lang- und 
längstfrlstigen Obligationenanleihen begünstigen. Ich glaube, 
das ist nicht sehr sinnvoll, denn das sind in jedem Fall - Herr 
Masoni - sehr spekulative Papiere kein Mensch weiss, was er 
davon in 20, 30, 40 oder 50 Jahren zurückbekommt! Aber viel
leicht denken Sie schon daran, dass man den Banken etwas 
entgegenkommen könnte, damit sie ihre nachrangigen An
leihen möglichst langfristig ausgeben können. Das ist denk
bar, aber sinnvoll ist es nicht Ich glaube auch nicht, dass ein 
grosser Bedarf nach langfristigen Anleihen vorhanden ist, weil 
das Währungsrisiko eindeutig zu gross ist 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Art 10 Abs. 1 -4, Art 11 Bst. b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art 10al.1-4, art 11 let. b 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 13 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Bst.a 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bstb 

21 Stimmen 
14Stimmen 

.... Der Bundesrat hat die Ausgabe von ausländischen Titeln 
von der Abgabe auszunehmen, wenn .... 
Bstc 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bstd,e 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Jaggi) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art 13,al.2,3 
Proposition de la commission 
Al.2 
Leta 
Adherer au projet du Conseil federal 
Let.b 
.... le Conseil federal doit exonerer .... 
Letc 
Adherer au projet du Conseil federal 
Let d, e 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Jaggi) 
Adherer au projet du Conseil federal 

A/.3 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Meier Hans, Berichterstatter: Bei Buchstabe b wurde mit 7 zu 
2 Stimmen beschlossen, die zwingende Formulierung zu wäh
len. Der Bundesrat hat die Ausgabe von ausländischen Titeln 
von der Abgabe auszunehmen, während im Antrag des Bun
desrates nur die Kann-Formel enthalten ist. 

Bundesrat Stich: Ich möchte dagegen nicht opponieren. 
Trotzdem möchte ich feststellen, dass die Kann-Formel der 
Regierung eine gewisse Flexibilität gibt Wenn man heute auf 
die öffentliche Diskussion abstellt, dann sind natürlich die 
Stempelabgaben von vornherein die Katastrophe für die Ban
ken. Also müsste man sie längstens aufheben. 
Für den Bundesrat kann eine solche Meinung nicht Grund 
sein, etwas tun zu müssen; das möchte ich nur festhalten. 

Abs.2-Al.2 
Bst. a, c-Let. a, c 
Angenommen-Adopte 

Bst.b-Let.b 
Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition de /a commission 

Bst. d-Let.d 

Mme Jaggi, porte-parole de la minorite: Nous parlons ici de 
papiers monetalres au sens defini ä l'article 4, alinea 4, du pro
jet de loi, c'est-ä-dire des Obligations ayant une duree contrac
tuelle fixe ne depassant pas 12 mois. Ces papiers monetalres 
sont soumis en Suisse ä un droit d'emission qui s'eleve ä 0,6 
pour mille calcule sur la valeur nominale pour chaque jour de 
la duree contractuelle ä 1 /3608. C'est ce que preconise l'article 
9 a nouveau, alinea 2, qui n'a fait l'objet, en commission et en 
plenum, d'aucune discussion. 
A l'artlcle 13, alinea2, lettre d, il s'aglt d'instaurer une egalite de 
traiter'nent en ce qui conceme les papiers monetaires emis par 
une personne domicillee, eile, ä l'etranger. Cette egalite de 
traitement, expressement voulue par le Conseil federal qui 
sait, bien entendu, qua l'on ne peut pas salsir de tels papiers 
monetalres au moment de l'emission mais seulement au mo
ment de la negoclation, nous parait tout ä fait judicieuse. 
Je rappellerai qua les papiers monetalres etrangers sont dejä 
imposes, et qua la nouveaute dans le systeme d'imposition 
preconise par le Conseil federal et par la minorite consiste en 
la prise en consideration de la duree. Cette imposition, qui 
concemeralt aussi bien l'emission pour les papiers monetai
res suisses qua la negociation pour las papiers monetalres 
etrangers, doit tenir compte de la limite de duree et le fait qua 
tel n'ait pas ete le cas jusqu'ä malntenant a considerablement 
gene le commerce de papiers monetalres qui pouvait s'averer 
prohibitif du fait de rendements eventuellement negatifs, no
tamment ä court terme pour des papiers emis pour trois ä six 
mois comme cela se fait couramment sur un marche mone
talre. 
C'est donc d'une part pour rendre ä ce marche ses possibilites 
d'existence pour le court terme et, d'autre part, dans l'optique 
d'une egalite de. traitement fiscal entre papiers monetalres 
suisses - qui n'ont fait l'objet d'aucune discussion - et etran
gers qua Je vous propose d'accepter l'article 13, alinea 2, lettre 
d, dans la version du Conseil federal. 

Meier Hans, Berichterstatter: Mit Stichentscheid, 6 zu 5 Stim
men, wird Streichung von Buchstabe d beantragt Mit der bun
desrätlichen Lösung würden ausländische Geldmarktpapiere 
schlechter gestellt als die von der Umsatzabgabe befreiten in
ländischen Titel, da die bis heute nicht existierenden Geld
marktpapiere inländischer Schuldner nur einer pro-rata-Emis
sionsabgabe unterworfen sind. Dazu kommt: Bei der Emis
sion ausländischer Anleihensobligationen nach dem -Revisi
onsvorschlag sind diese umsatzstempelfrei. Hingegen wären 
die Ausgaben der kurzfristigen, noch empfindlicheren Geld
marktpapiere ausländischer Schuldner umsatzstempelpflich
tig. Eine solche Lösung wäre mehr als fragwürdig. 
Wenn dieser Entscheid sehr knapp ausfiel, so deshalb, weil ei-

nige Unsicherheit bestand, was unter dem Trtel «Geldmarkt
papiere» verstanden wird. Bei der zweiten Lesung verfügte 
man über eine von der Eidgenössischen Steuerverwaltung ge
wünschte schriftliche Information, die aber zu keinem Rück-
kommensantrag führte. . 
Die Kommissionsmehrheit, die allerdings sehr knapp war, be
antragt Streichung. 

Bundesrat Stich: Man kann sich fragen, ob es einen Sinn hat, 
hier noch über solche Fragen zu diskutieren. Es bedeutet na
türlich primär wieder einen weiteren Ausfall von Einnahmen, 
das ist ganz selbstverständlich. Zum andern muss man aber 
sagen, der Bundesrat hält trotzdem daran fest, dass die von ei
nem Ausländer ausgegebenen Geldmarktpapiere eben doch 
einer Abgabe zu unterstellen sind, und zwar pro rata temporis, 
um eine Gleichstellung zu ermöglichen. Die inländischen 
Geldmarktpapiere unterliegen 'Z!N8! keiner Umsatzabgabe, 
das ist richtig, aber wir haben auch (oder sollen es wenigstens 
bekommen) eine Emissionsabgabe, die pro rata temporis er
hoben wird, so dass wir hier sachlich eine Gleichstellung errei
chen. 
Deshalb bitte ich Sie, den Minderheitsantrag und damit den 
Bundesrat zu unterstützen. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Bst. e-Let. e 

24Stlmmen 
8Stimmen 

Mme Jaggi, porte-parole de la minorite: C'est inutile apres 
la decision prise ä l'artlcle premier, alinea premier, lettre b, chif
fre 6. 

Meier Hans, Berichterstatter: Wie Frau Jaggi eben erwähnt 
hat. ist der grundsätzliche Entscheid schon durch den Be
schluss bei Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b gefallen, so dass 
konsequenterweise hier Buchstabe e_ gestrichen werden 
muss. · 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 

Abs.3-Al.3 
Angenommen -Adopte 

Art.14Abs.1-3 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Bst.a,c 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bst. f 
Mehrheit 
.... in einer fremden Währung erfolgen; (Rest des Buchstabens 
streichen) 
Minderheit 
(Jaggij 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bst.g 
Mehrheit 
. ... Mit in- und ausländischen .... 
Minderheit 
(Jaggi) 

· Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Bst.h 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art 14al.1-3 
Proposition de la commission 
Al.1 
Let. a, C 

Adherer au projet du Conseil federal 

e5 
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Letf 
Majorite 

s 

.... en monnaie etrangere; (Biffer le raste de la lettre) 
Mlnorite -
(Jaggi) 
Adherer au projet du Conseil federal 
Letg 
Majorite 
...• suisses et etrangers; 
Minorite 
(Jaggi) 
Adherer au projet du Conseil federal 
Leth 
Adherer au projet du Conseil federal 

AJ.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Abs. 1 Bst a, c-AI. 1 let a, c 
Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst f-AI. 1 /et f 

Meier Hans, Berichterstatter. Bei Artikel 14 Absatz 1 Buch
stabe f beantragt die Mehrheit, den letzten Satz zu streichen. 
Er lautet ccDie Ausnahme erstreckt sich nicht auf ausländische 
Geldmarktpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 4.» Aufgrund 
des gefassten Beschlusses ist dieser letzte Satz zu streichen. 

Mme Jaggl, porte-parole de la minorite: C' est deja tranche. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de la majorite 

Abs. 1 Bst g-AI. 1 letg 

Meier Hans, Berichterstatter. Hier muss aufgrund des vorhin 
gefassten Beschlusses die Formulierung lauten: «Der Handel 
mit in- und ausländischen Geldmarktpapieren ..•. ». Ich bean
trage in diesem Sinne ZUstimmung zur Mehrheit 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de ta majorite 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 
Angenommen-Adopte 

Art.168 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Art.18b 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Jaggi) 
Zustimmung zum Entwurf des'Bundesrates 

Art.18b 
Proposition de la commission 
Majorite 
Biffer 
Mfnorite 
(Jaggi) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Meier Hans, Berichterstatter. Die vorhin gefassten Beschlüsse 
machen es notwendig, dass Artikel 16b gestrichen wird. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposition de la majorite 
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Art. 18 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... Ausweise über Unterbeteiligungen .... 
Minderheit 
(Jaggi) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.18al.3 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
.... des documents relatifs a des sous-partlcipations .... 
Minorite 
(Jaggi) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Meier Hans. Berichterstatter: Ebenfalls aufgrund der vorhin 
gefassten Beschlüsse muss diese Bestimmung in dem Sinn 
abgeändert werden, dass dieser Absatz nun lautet: «Der Effek
tenhändler gilt ferner als Vertragspartei, wenn er Ausweise 
über Unterbeteiligungen an Darlehensforderungen ausgibt» 
Der Rest dieses Satzes über die: Begründung von Treuhand-. 
anlagen muss gestrichen werden. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposition de Ja ~jorite 

1 

Art.19 
Antrag der Kommission . 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesr.ates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 1 

l. 

Angenommen -Adopte 

Art.22 
Antrag der Kommission 
Mehrheit . . 
a .... (Kapital-und Rentenversicherung,); (Rest des Buchsta
bens streichen) 
Minderheit 
(Jagg1) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.22 
Proposition de la commission 
Majorite \ 
a De l'assurance sur la vie (assurance d'un capital ou'-d'une 
rente); (Biffer le raste de la lettre) \ 
Mfnorite ·, 
(Jaggi) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Art.24 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Abs.1 

\ 

.... Barprämie; für die Haftpflicht- und die Fahrzeugkaskoversi
cherung beträgt sie 1,25 Prozent 
Minderheit 
(JaggQ 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.24 
Proposition de la commission 
Majorite 
Al.1 
.... , s'eleve a.5 pour cent; pour l'assurance de la responsabilite 
civile .... 
Mlnorite 
(Jaggi) 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Meier Hans, Berichterstatter: Ich möchte vorschlagen, dass 
Artikel 22 Buchstabe a und Artikel 2.t! Absatz 1 zusammen dis
kutiert werden, weil ein engster Zusammenhang besteht. 
Bei Artikel 22 Buchstabe a ist der weitere Text nach der in 
Klammer erwähnten Kapital- und Rentenversicherung zu strei
chen, und z.war deshalb, weil einmal gewisse Bedenken hin
sichtlich der Verfassungsmässigkeit der Wiedereinführung 
des Stempels auf Lebensversicherungen bestehen. Es wird 
hier auf Artikel 34quater Absatz 6 verwiesen. 
Dann bestehen auch Bedenken hinsichtlich einer solchen Lö
sung, weil sie als unsozial gilt. Sie trifft besonders diejenigen 
Vorsorgewilligen, welche kein Erwerbseinkommen erzielen 
und sich daher weder in der beruflichen noch in der steuerbe
günstigten gebundenen Vorsorge versichern können. Man 
muss auch daran denken, dass ein Vater für seine Kinder Aus
bildungsversicherungen in Form von Lebensversicherungen 
abschliesst, damit ein Studium, eine Ausbildung garantiert 
werden kann, ohne sich allein auf mögliche Stipendien auszu
richten. 
Es bestehen auch zu Regelungen in anderen Ländern, die in 
der Botschaft dargestellt sind, wesentliche Unterschiede. Es 
gibt eine Reihe von Ländern, die die Prämien nicht belasten. 
Es gibt andere, die dies tun. Unter anderem wird Frankreich 
auf den 1. Januar 1990 die bisher bestehende Belastung ab
schaffen. 
Mit 8 zu 3 Stimmen hat die Kommission die Wiedereinführung 
abgelehnt Im gleichen Stimmenverhältnis wurde auch die da
mit im Zusammenhang stehende Korrektur von Artikel 24 Ab
satz 1 beschlossen. 
Es wurde auch die Frage aufgeworfen, weshalb der Bundesrat 
dazu komme, die Abgabe auf Lebensversicherungen bei 2,5 
Prozent anzusetzen, während für die Haftpflicht- und Fahr
zeugkaskoversicherungen nur 1,25 Prozent belastet würden. 
Wir haben die Auskunft erhalten, dass der Bundesrat mit Rück
sicht auf den Immer wieder geäusserten Vorwurf, die Automo
bilisten seien je länger, je mehr die Milchkühe der Eidgenos
senschaft, auf eine Aenderung bei diesem Satz verzichtet hat 
Ich beantrage Ihnen bei beiden Artikeln Zustimmung zur Kom
missionsmehrheit. 

Mme Jaggl, porte-parole de la minorite: En ce qui concerne 
l'article 22, lettre a ainsi que l'article 24, allnea premier, qu'il 
convient effectivement de traiter ensemble, nous avons affaire 
a une propositlon du Conseil federal qui nous enjoint de sou
mettre las primes d'assurance-vie dans le cadre de la 
prevoyance individuelle libre a un droit de timbre de 2,5 pour 
cent. Le prelevement du droit de timbre sur ces primes d'assu
rance-vie, capital ou rente, a ete supprime en 1973. 
Par ailleurs, figure dans notre constitution, depuis la votation 
concernant le systeme de prevoyance vieillesse en decembre 
1972, un article 34quater avec un alinea 6 qui precise que «la 
Confederatlon, en collaboration avec las cantons, encourage 
la prevoyance individuelle - celle dont nous parlons - notam
ment par des mesures fiscales et par une politlque facilitant 
l'accession a la propriete». 
Ce mandat constitutionnel est-il en contradiction avec la pro
positlon du Conseil federal qui n'aurait pas lu notre chartrefon
damentale ou a-t-il ete rempli dans !'Intervalle? Je suis con
vaincue, comme le Conseil federal, qua ce mandat a ete rem
pli, et cela par deux types de mesures d'une grande impor
tance, a savoir en tout premier lieu la loi sur la prevoyance pro
fessionnelle (LPP) entree en vigueur au debut de 1985 et sur
tout las dispositlons de la fameuse OPP3, ordonnance sur la 
prevoyance professionnelle individuelle liee, qui fait l'objet 
d'un traltement privilegie, notammentsur le plan fiscal-ce qui 
est un gros argument de vente pour cette forme de 
prevoyance. Ainsi, il est tout a fait autorise de considerer qua 
cette forme de troisieme pilier ou de prevoyance individuelle 
qui doit, selon le mandat constitutionnel, etre privilegiee, l'a 
bei et bien ete par la loi et par l'ordonnance precitee, si bien 
qua l'on peut, pour ce type d'assurance, retablir le droit de tim
bre sur las primes. 
Cette mesure dont la constitutionnalite me parait demontree 
n'est-elle pas, comme on le lui a reproche, antisociale? II taut 
voir qui alle tauche et qui paiera les quelques 100 millions de 

francs qua le projet du Conseil federal prevoit d'encaisser au 
titre des articles 22 et 24 du projet de loi sur le droit de timbre. 
Ce systeme penalise las personnes qui prennent de leur pro
pre initiative des mesures de prevoyance et non pas las com
pagnies d'assurance. On retrouve ici un probleme que l'on a 
eu notamment a propos de l'imposltlon de certaines presta
tions bancaires, qui est en fait a la charge des clients des ban
ques. lci, nous avons de toute evidence un droit de tlmbre 
paye en definitive par las assures eux-memes et non pas par 
las compagnies d'assurance qui jouent le röle de simples 
intermädiaires pour la perception. 
Quelle categorie d'assures est susceptible de payer las 100 
millions de francs en question? Ce sont les personnes non ac
tives qui cherchent a se constituer un troisieme pilier, mais qui 
ne peuvent le faire selon las dispositlons precitees de l'OPP 3, 
de la prevoyance liee. Les gens qui, n'exeroant pas d'activite 
lucrative, souhaitent se constituer un troisieme pilier, par une 
assurance, n'appartiennent pas a la categorie des personnes 
sans revenus; alles ont precisement des revenus, mais extra
professionnels, du type rentes. et non pas de leur travail. Je 
crois que c'est un type d'assures que nous n'avons pas a con
siderer comme socialement dignes de protection au meme ti
tre que ceux qui exercent une activite lucrative et qui souhaite
raient, en plus du deuxieme pilier desormais obligatoire, s'en 
constituer un troisieme par la voie d'une assurance et non pas 
par une epargne simple. Je rappelle a ce propos que le produit 
de l'epargne estentierement impose et qu'il nous parait que la 
constitutuion du troisieme pilier, en ses formes non fiscale
ment privilegiees, doit egalement l'etre. 
Voila ce qui nous pousse a maintenlr la propositlon concer
nant las articles 22a et 24, alinea premier, du Conseil federal et 
a ne pas biffer la deuxieme partie de l'article 22, lettre a, qui 
exonere seulement las primes payees au titre de la 
prevoyance professlonnelle et au titre de la prevoyance indivi
duelle liee. 

Jagmettl: Ich bitte Sie, dem Mehrheitsantrag zu folgen. Le
bensversicherungsprämien wurden früher - Frau Jaggi hat 
darauf hingewiesen - belastet. Nur betrug damals der Satz 0,5 
Prozent. Da wurde aus der Erkenntnis heraus, dass diese Be
lastung auch sozialpolitisch nicht sinnvoll ist, die Stempel
steuer auf der Lebensversicherung fallengelassen; nun soll 
sie wieder eingeführt werden, zu einem fünfmal so hohen Satz 
wie früher. Es geht bei diesem Teil der Vorlage nicht um eine 
Entlastung. Es geht bei diesem Teil der Vorlage um eine Neu
belastung, der sich die Kommissionsmehrheit widersetzt. 
Ich bin mir bewusst, dass hier von Einmaleinlagen gespro
chen wird, und dass argumentiert wird, die 8nmaleinlagen 
müssten wir belasten, so wie wir auch die Emission inländi
scher Titel bz.w. deren Umsatz belasten. Aber eine Einmaiein
lage bei der Lebensversicherung ist keine reine Anlage, sie 
enthält immer auch eine Risikoübernahme. Vor allem aber: 
Diese 8nmaleinlagen sind eine der Formen. Die übliche Form 
aber ist jene, bei der der Versicherte z.wei oder viermal im Jahr 
seine Prämie einbezahlt und dies über Jahre, ja Jahrzehnte 
hinweg. Das soll nach der bundesrätlichen Vorlage eben auch 
belastet werden. 
Wenn nun dieser Sparer für seine eigene Zukunft sorgt, aus
serhalb dessen, was in der z.weiten Säule oder in der dritten 
Säule als Kompensation der z.weiten Säule vorgesehen ist, 
dann macht er etwas, das in der Verfassung ausdrücklich an
erkannt ist Wir haben nicht das Zweisäulenprinzip, sondern 
das Dreisäulenprinzip der Alters-, Hinterlassenen- und lnvall
denvorsorge. Hier geht es um die dritte Säule. Es geht nicht 
um irgendeine Kapitalanlage, sondern um eine von der Verfas
sung anerkannte Form der Vorsorge. 
Nun wird diese Vorsorge ja bezahlt aus Einkünften, die der 
Steuer unterliegen. Frau Jaggi hat von der Privilegierung ge
sprochen, die darin besteht, dass nach geltendem Bundes
steuerrecht der Steuerpflichtige einen Abzug machen kann: 
1100 Franken für Unverheiratete, 2200 für Verheiratete plus ei
nen Kinderabzug. Umgekehrt versteuert er dann aber die 
Rente, wenn auch nicht zum vollen, sondern zu einem redu
zierten Satz. Aber die eingesetzten Mittel sind nicht einfach 
einkommenssteuerfrei, sondern werden grundsätzlich bei Zu-
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lassung eines Abzuges belastet und werden dann bei der 
Rentenauszahlung noch einmal (zu einem reduzierten Satz) 
belastet Es geht also um eine Zusatzbelastung mit einer indi
,rekten Steuer. 
Hinzu kommt, dass diese Zusatzbelastung des Sparens mit 
der indirekten Steuer in einem Gegensatz steht zu Entlastun
gen, für die sozialpolitisch gesehene ein bedeutend geringere 
Rechtfertigung vorliegt. Ich möchte Ihnen das an zwei Beispie
len zeigen. Bei der Warenumsatzsteuer umfasst die Freiliste 
alle Lebensmittel, auch die Luxuslebensmittel. Wenn die Ent
lastung vollständig gerechtfertigt ist für den normalen Lebens
mittelkonsum, so muss man sich doch fragen, ob sie das auch 
bei den Luxuslebensmitteln ist Nun gut, werden Sie sagen. 
Aber warum sollen wir den Kaviarkonsumenten nicht belasten, 
wohl aber den Sparer mit seiner Lebensversicherung? 
Das zweite Beispiel ist vom Herrn Kommissionspräsidenten 
schon genannt worden. Die Autokaskoversicherung soll nach 
dem bundesrätlichen Vorschlag mit 1,25 Prozent belastet wer
den, die Lebensversicherung mit dem doppelten Ansatz: Wer 
für sein Auto sorgt, wird nur halb so stark zur Kasse gebeten, 
wie jener der für sein Alter und für den Fall seiner allfälligen 
Invalidität vorsorgt. Ist das logisch? 
Es geht bei diesem Antrag der Kommissionsmehrheit sicher 
nicht um den Finanzplatz Schweiz. Die vielen Tausenden und 
Abertausenden von Versicherten werden nicht abwandern, 
und sie haben auch nicht die Möglichkeit, unter verschiede
nen Finanzplätzen den für sie vom steuerrechtlichen Stand
punkt aus günstigsten Platz zu finden. Sie werden hier blei
ben, aber sie werden belastet sein. 
So geht es bei dieser Bestimmung nicht um eine Entlastung 
von irgend jemandem, sondern um die Rolle, die wir der drit
ten Säule im Rahmen unseres Vorsorgesystems beimessen. 
Frau Jaggi hat Artikel 34quater Absatz 6 der Verfassung zu 
Recht zitiert. Es geht dort nicht um die zweite, sondern um die 
dritte Säule: «Der Bund fördert in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen die Selbstvorsorge, insbesondere durch Massnah
men der Fiskal- und Eigentumspolitik.» 
Fragen wir uns doch, was wir bisher für diese dritte Säule ge
tan haben. Herzlich wenig, werden Sie sagen. Aber jetzt tun 
wir etwas gegen sie, jetzt belasten wir sie neu mit einer Ab
gabe von 2,5 Prozent auf den Prämien, und das scheint mir 
der verfassungsmässigen Zielvorstellung nicht zu entspre
chen. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Küchler: Ich möchte mich meinerseits für den Mehrheitsan
trag aussprechen, denn auch ich hege verfassungsrechtliche 
Bedenken, entgegen den Ausführungen von Frau Kollegin 
Jaggi. Wir führen entgegen dem Verfassungsauftrag zur Ge
währung von Steuererleichterungen wieder für alle drei Säu
len eine Aufstockung, nämlich die seinerzeit abgeschaffte Ab
gabe, ein. Dies läuft tatsächlich dem Verfassungsauftrag ge
mäss Artikel 34quater Absatz 6 der Bundesverfassung zuwi
der. 
Dies bestätigt übrigens ein ausführliches Gutachten von Herrn 
Professor Grisel vom Januar 1989. Eine nur auf Lebensversi
cherungsprämien beschränkte Stempelsteuer wäre eine aus
gesprochen rechtsungleiche Behandlung von Bank- und Ver
sicherungssparern. Denn mit der Vorwegbesteuerung eines 
Teils der Prämie privater Lebensversicherungen würde im Ver
hältnis zu den Banken ein Konkurrenznachteil für die Lebens
versicherungen geschaffen. 
Aber auch gegenüber den Feststellungen von Frau Kollegin 
Jaggi und Herrn Kollege Miville -· der sich gestern expressis 
verbis hinter den Minderheitsantrag gestellt hat - möchte ich 
sozialpolitische Bedenken äussern. Die mit dem Stempel be-

. absichtigte Schröpfung des Versicherungssparers ist um so 
stossender, als sie zur Benachteiligung des eigenverantwort
lich vorsorgenden Versicherungsnehmers- je nach Vorsorge
form -führen würde. 
Lebensversicherungen sind ja nicht nur eine Sparform der Rei
chen. Sie sind sozialpolitisch nach wie vor wichtig. Es können 
sich nämlich nicht alle an der steuerbegünstigten beruflichen 
oder gebundenen Vorsorge beteiligen. Man denke etwa an die 
Nichterwerbstätigen oder an die Hausfrauen. Gerade für sie 

besteht ja ein echter Vorsorgebedarf für den Fall von Tod und 
Invalidität. · 
Die Wiedereinführung des Stempels auf Lebensversiche
rungsprämien würde zwangsläufig auch eine Beschränkung 
der Wahlmöglichkeit des einzelnen nach sich ziehen, seine in
dividuelle Vorsorge nach seinen persönlichen Bedürfnissen 
und nach eigenem Gutdünken auszugestalten. Sie wäre auch 
ausgesprochen unsozial. Der Stempel würde nämlich sämt
liche privaten Lebensversicherungen erfassen, während nach 
früherem Recht Prämien für Versicherungen unter 5000 Fran
ken Versicherungssumme von der Abgabe befreit waren. 
Schliesslich noch ein wirtschaftlicher Aspekt: Der Einführung 
des Lebensversicherungsstempels laufen klar die Bestrebun
gen der EG entgegen, welche auf eine Aufhebung sämtlicher 
Rechtsverkehrssteuern gerichtet sind. Nach der Verwirkli
chung eines voll liberalisierten EG-Binnenmarktes würde also 
eine Stempelsteuer auf Lebensversicherungsprämien offen
sichtlich zu einem Konkurrenznachteil für die Schweiz gegen
über den EG-Staaten führen. Dass Versicherungen abwan
dern würden - Herr Kollege Jagmetti ist da zwar anderer Mei
nung-, müsste befürchtet werden. Wenn es zu Abwanderun
gen käme, wäre das sicher zum Nachteil unseres Landes, weil 
auch die Lebensversicherungen von Personen mit Wohnsitz 
im Ausland vom Stempel erfasst würden. 
Aus all diesen Gründen, also aus rechtlichen, sozialpoliti
schen und wirtschaftlichen Gründen, möchte ich Sie bitten, 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

M. Gautler: J'ai deja dlt hier dans le debat d'entree en matiere 
que je considerais que cette imposition d'un drolt de timbre 
sur les primes d'assurance-vie etalt a la fois antlconstitution
nelle et antisociale. Sur le debat constitutionnel, je n'ai pas 
grand chose a ajouter a ce que vient de dire le specialiste en la 
matiere qu'est M. Jagmetti, mais je voudrais quand meme rap
peler que l'article 34quater a ete adopte en votatlon populaire 
le 3 decembre 1972. La date presente un certain interet puis
que c'est juste apres l'acceptatlon de cet article qu'on a sup
prime, en 1973, le drolt de timbre sur les primes d'a.ssurance
vie. On nous propose maintenant d'oublier la votation popu
laire de 1972 et de reintroduire ce droit de timbre. Je voudrais 
citer ici l'avis de droit que j'ai deja evoque hier, celui du profes
seur Grisel de l'Universlte de Lausanne, qui a ecrit ceci: «Si le 
legislateur revenait maintenant sur l'abrogation comme l'envi
sage le Departement federal des finances, il contredirait la vo
lonte clairement exprimee a l'alinea 6 de l'article 34quater ainsi 
que dans les travaux preparatoires. La contradiction parai"trait 
d'autant plus frappante que le taux prevu pour l'assurance-vie 
serait cinq fois plus eleve que par le passe.» II ne fait aucun 
doute, a mon avis, que si nous retablissons le droit de timbre 
sur les primes d'assurance-vie, nous contrevenons a la vo
lonte du peuple et des cantons clairement exprimee en 1972. 
Sur le plan social, qui contracte une assurance-vie? II est vrai 
qu'il y a des gens a tres gros revenus, a tres grosse fortune, qui 
y voient un moyen de placement, mals il y a surtout et avant 
tout un certain nombre de petits epargnants pour qui l'assu
rance-vie est une forme de placement sür, qui garantit non 
seulement un capltal en cas de survle mais qui couvre en 
meme temps le risque d'un deces premature. Laje suis un peu 
etonne que Mme Jaggi n'ait pas pense, en tant qua femme et 
en tant que socialiste, a la situatlon d'un certain nombre de 
femmes mariees, qui travaillent dans leur manage, et qui ne 
peuvent pas cotiser au deuxieme pilier. Pour ces dernieres, la 
constitution d'un petit capital pour la vieillesse peut etre in
teress,ante. Enfin, il ne taut pas non plus oublier que le falt de 
constituer un capital gräce a une assurance-vie peut etre un 
moyen d'acheter par la suite un logement, et l'acces au loge
ment est quelque chose que nous devons contlnuer a favori
ser et non pas a empecher en introduisant des taxes sur la 
constitution du capital. II est vrai que les personnes, qui se 
constituent un capital sous d'autres formes, par exemple sous 
forme de placements mobiliers, par l'achat de titres, sont sou
mises au droit de timbre, mais ce n'est pas une raison suffi
sante pour entraver le developpement de l'assurance-vie qui, 
pour les petlts epargnants, est un moyen relativementfacile de 
se constituer un modeste capital. 
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C'est pourquoi je vous invlte a suivre l'avis de la majorite de la 
coml"l'lission. 

M. Ducret: Les discours genevois se suivent et se contredi
sent parfois. Mais enfin, du choc des idees nait quelquefois 
l'invention et il ne taut pas la craindre. 
Notre discussion de ce jour comprend quatre points princi
paux. Le premier etait la suppression du drolt de timbre dans 
les transactions etranger/etranger et sur la constitution des 
stocks. Nous avons suivi le Conseil federal et nous avons bien 
fait 
Le deuxieme etait l'imposition des emissions d'obligatlons pro 
rata temporis. La aussi nous avons suivi le Conseil federal et 
nous avons bien fait 
Le troisieme etait la proposition de taxer les transactions ä titre 
fiduciaire. Noufi n'avons pas suivi le Conseil federal et nous 
avons bien fait 
Mais, maintenant, nous nous trouvons en face d'un quatrieme 
point tout aussi important parce qu'il assure un certain equili
bre. Si nous voulons blen faire, nous devons suivre le Conseil 
federal, non la majorite de la commission, et cela pour deux 
raisons. En effet, on ne peut pas respecter ie budget de la 
Confederation sans un certain nombre de rentrees fiscales. 
Or, le quatrieme point en prevolt une tout a fait iogique: ne pas 
prelever de drolt de timbre sur les assurances-vie qui ne font 
pas partie du deuxieme pilier. Arretons d'argumenter sur les 
aspects sociaux de l'operationl Les assurances du deuxieme 
et du troisieme pilier, soit les assurances-vie a capitalisation, 
sont comprises, et il n'y a pas de probleme. 
Mais si nous voulons etablir une egalite de traitement entre les 
gens qui font de la prevoyance, il taut etre logique. L'assuran
ce-vie n'est pas la seule maniere de se proteger durant les 
jours plus difflciies ou la vieillesse. Quatre grands moyens 
existent. Un de ceux-lä- M. Gautier vient de l'evoquer ä juste 
titre- est l'accession ä la propriete. Si cette demiere n'est pas 
touchee par le droit de tlmbre, eile l'est durement par les droits 
d'enregistrement cantonaux et ies taxes de transaction .. 
Les autres placements sont ceux faits en obligations qui assu
rent une securite identique a celle d'une assurance-capitalisa
tion, avec en moins un risque qui n'est pas pris en campte, 
mais en plus des interets confortables qui peuvent permettre, 
simultanement, de contracter une assurance risques purs. Le 
couplage, placement en obligation et assurance-risques purs, 
est une methode aussi interessante que celle de l'assurance
capitalisatlon qui ne vous sert, en general qu'ä l'echeance, un 
capital fortement reduit par rapport aux primes payees annuel
lemenl 
Enfin, le quatrieme pilier des piacements pour la prevoyance 
est - et il taut l'encourager - ie placement en actions. Nous 
avons d'ailleurs procede a un tel encouragement par l'ouver
ture aux caisses de prevoyance de placements en actions 
dans des entreprises industrielles ou commerciales de 
Suisse. Ces placements sont doublement utiles: premiere
ment pour l'economie du pays, parce que l'on investit en ac
tlons, systeme recommande dans taute l'Europe; deuxieme
ment, ils constituent une protection contre l'erosion de la mon
naie puisque les actlons, en principe, devraient progresser au 
fur et ä mesure que la monnaie regresse; troisiemement, elles 
assurent un rendement interessant 
Mais me direz-vous, lorsque ces actions sont acquises dans le 
cadre de la prevoyance, les exonere-t-on? La reponse est non. 
II y a donc inegalite de traitement selon la forme de 
prevoyance adoptee. On retablirait donc une certaine justice 
en fixant un drolt de timbre sur les assurances-vie et capitalisa
tion qui ne sont pas comprises dans la LPP, premier, 
deuxieme ou troisieme pilier. 
Queique chose est encore plus injuste dans le fait de ne pas 
suivre le Conseil federal. Le lobby des assureurs nous fait-il tei
lement peur? A-t-il suffi qu'une ou deux lettres nous previen
nent d'un referendum? A-t-on vraiment ose prelever 135 mil
lions de francs par an au detriment des carnionneurs et n'ose
t-on pas prendre 105 millions aux assureurs? N'etes-vous pas 
genas par cette sltuation? N'y attachez-vous aucune impor
tance? Sachez que ia propagande actuellement falte en ma
tiere d'assurances-vie de ce type, auxquelles je suis d'ailleurs 

assure et qui sont importantes par les primes qu'elles exigent, 
ne touche pas les ciasses modestes, les femmes au foyer. Ne 
revons donc pasl Quelle menagere pourra prendre dans le 
panier des commissions, les 1 o 000 francs par annee neces
saires au paiement de telles primes? Tout ä l'heure on parlait 
de caviar, mais il n'y aura meme plus de pommes de terrel II 
taut avoir les pieds sur terre. Nous connaissons les vendeurs 
d'assurances, nous savons vers qui les demarcheurs se tour
nent et quel est le volume des primes. Ne parlons donc pas de 
social, ce domaine est une pure concurrence aux banques. 
Lors du debat d'entree en matiere deja, j'ai releve que, dans 
trois ans environ, les etablissements bancaires offrlront des 
assurances et feront remarquer ä leur clientele qu'un drolt de 
timbre est preleve sur les piacements en actlons alors qu'II ne 
l'est pas sur les assurances qui accorclent en outre un sup
plement quantau risque de mort Dans moins detrols ans, nos 
banques procederont de la meme fa~n que les etablisse
ments allemands aujourd'hui. 
Ace moment-ia, on aura perdu davantage dans le domaine du 
droit de timbre que ce qu'on espere gagner maintenant. Par 
consequent, II est ralsonnable de suivre le Conseil federal. 

Mme Jaggl, porte-parole de la minorite: J'aimerais rappeler 
tres brievement, apres ce qua vient de dire M. Ducret, qu'un de 
nos trois grands etablissements bancaires suisses est juste
ment entre dans l'assurance il y a environ dix jours et se 
prepare, dans un esprit de prevoyance particulierement re
marquable, aux lendemains du marketing des assurances. 
Je voudrais egalement repondre ä M. Jagmetti qui s'insurge 
de voir en meme temps l'exoneration du caviar, qui figure sur 
ia liste franche de l'ICHA comme tout autre produltallmentaire, 
et l'lmposltlon eventuelle des primes d'assurance du troisieme 
pilierde la prevoyance individuelle libre. A mesyeux, Monsieur 
Jagmettl, les consommateurs de cavlar sont aux acheteurs de 
pain ou de pommes de terre, ce qua les assures de la 
prevoyance individuelle libre sont aux simples assures du 
deuxieme pilier, ou aux affilies d'une caisse de pension ou aux 
simples epargnants. C'est la clientele de «haut de gamma», 
comme on dit dans le marketlng, qui est visee par cette 
prevoyance Individuelle, non liee, touchee par cette soumis
sion au droit de timbre. 
Quant aux menageres dont M. Gautier se preoccupe - et je 
l'en remercie-qu'il sache bien qua j'y avais pense; comme M. 
Ducret, je crois que la femme au foyer, qui a la chance de ne 
pas avoir l'obligation d'exercer une activlte lucrative ä l'ex
terieur de son domicile, utillse tous autres moyens, si alle en a 
suffisarnment, pour se constltuer son propre capital de 
prevoyance en recourant tout simplement ä l'epargne pour 
avoir un capital pour «apres» sans preciser de date 
d'echeance. 
Telles sont les raisons supplementaires pour lesquelles je 
pense qu'il tauten rester ä la proposltion du Conseil federal. 

Jagmettl: Es geht tatsächlich um die dritte Säule. Aber die 
dritte Säule, Frau Jaggl, ist nicht eine Luxussäule, sondern 
eine von der Verfassung anerkannte Form der Vorsorge. Ich 
bitte Sie einfach, dieser Form der Vorsorge auch ihre Bedeu
tung beizumessen. . 
Mlvllle: Erlauben Sie mir, noch einige Gedanken zu äussem, 
nachdem ich vorhin von Herrn Küchler angesprochen worden 
bin. Es ist Dezember: Je länger dieser Vormittag geht und je 
mehr Geschenke verteilt werden, um so weihnachtlicher ist 
mir zumute. Sie sind nun daran, ein weiteres Geschenk zu be
schliessen. Sie argumentieren gegen eine bestimmte steuerli
che Belastung, und ich muss zugeben: gegen jede steuerli
che Belastung können irgendwelche Argumente ins Feld ge
führt werden. Sie müssen sich nur über die Totalität der Ein
nahmen, auf die hier zulasten des Bundes geschenkweise ver
zichtet wird, im klaren sein. Die grösseren Posten haben Sie 
mit Rücksicht auf den Finanzplatz Schweiz im internationalen 
Finanzgefüge beschlossen. Dieses Argument spielt hier keine 
Rolle. Das können Sie hier vergessen. Es geht jetzt um die Le
bensversicherungen. Es geht um über 100 Millionen, welche 
hiervom Bund erhoben werden sollen, als-summenmässig-
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kleine Kompensation im Vergleich zu dem, was Sie an Ausfäl
len bereits beschlossen haben. 
Nun möchte ich doch einfach auf eines hinweisen: Die dritte 
Säule ist im Gefüge der Bundessteuer bereits ausserordent
lich privilegiert- mit den Abzugsmöglichkeiten, die hier in den 
Verordnungen zum BVG beschlossen und eingeführt worden 
sind. Ist es nun nicht gerechtfertigt, ein wenig Gegensteuer zu 
geben bei Einmaleinlagen für Lebensversicherungen, die, 
denken Sie daran, der Quellen- und der Verrechnungssteuer 
entzogen sind? 
Herr Ducret hat - das ist kein Zufall - darauf hingewiesen, es 
werde soweit kommen, dass die Banken, die sich auf diesem 
Gebiet von den Lebensversicherungen ganz gehörig konkur
renziert sehen, ins Versicherungsgeschäft einsteigen. Das hat 
unter dem Titel «Allflnanz» bereits begonnen. Die Kreditanstalt 
hat bereits beschlossen, eine Lebensversicherung zu installie
ren, und weitere Pläne sind bekannt 
Die Banken wissen schon, warum sie das tun. Weil in fiskali
scher Hinsicht - zu Recht - die dritte Säule bereits sehr privili
giert worden ist Gerade deshalb verträgt es sich meiner Mei
nung nach durchaus, dass man bei der Stempelsteuer ein we
nig Gegensteuer gibt, denn die Eidgenossenschaft muss ir
gendwoher ihre Einnahmen realisieren können. Argumente 
gibt es gegen jede Steuer. Hier scheinen sie mir nicht schwer 
genug zu wiegen. 

Bundesrat Stich: Wenn in der Schweiz etwas nicht geändert 
werden soll, dann berufen sich Politiker und Professoren ganz 
einfach auf die Verfassung, die besage, dass das verfassungs-

. widrig sei, was man gerade vorschlägt. Das ist das Einfachste, 
das sieht sehr gut aus, und man vertritt das Recht, die Verfas
sung, die Grundlage. Das ist hervorragend. 
Aber wenn Sie diesen Artikel 34quater so extensiv auslegen 
wollen, dann könnten Sie auch daraus schliessen, dass wir 
sämtliche Steuern abschaffen sollten. Das würde natürlich der 
Eigentumsförderung dienen, und es würde sicher gewissen 
Leuten auch für die Vorsorge dienen. 
Aber so extensiv, glaube ich, kann man die Verfassung doch 
auch nicht auslegen. Man muss vermutlich Im politischen All

Fiskus: Wir helfen Ihnen Steuern sparen. Das haben sie nicht 
vergeblich gemacht! Sie haben gewusst, dass es möglich ist, 
und sie haben diese Möglichkeit auch reichlich ausgenützt. 
Man kann natürlich fragen, wie der einzelne Bürger darauf rea
giert Einzelne sagen: Ja, ich möchte auch clever sein, also 
spare ich auch. Es gibt dann vielleicht andere, die sagen: Ich 
habe leider diese Möglichkeit nicht, eine solche Anlage bei der 

. Versicherungsgesellschaft XV zu machen. Vermutlich werde 
ich dann am Schluss die Rechnung bezahlen müssen - denn 
die Aufgaben der Eidgenossenschaft werden auch nicht billi
ger. Die Ausgaben werden nicht kleiner, auch nicht durch die 
~ntscheidungen des Parlamentes. Wenn er ein solches Inse
rat sieht, nimmt der einfache Mann an: Das werde ich dann 
wieder bezahlen. Das ist die Ueberlegung, die man sich auch 
machen muss. 
Zum anderen haben Sie natürlich recht Es ist nicht eine Ent
lastung, sondern es ist eine neue Belastung in einem be
stimmten Bereich. Aber wir sind ja davon ausgegangen, und 
Sie am allermeisten, dass der Finanzplatz entlastet werden 
müsse, weil er gefährdet sei. Hier ist der Finanzplatz nicht ge
fährdet. Hier können Sie ruhig Bundesrat und Kommissions
minderheit zustimmen. 

Heftl: Was die Rechtsungleichheit betrifft, die da bestehen 
soll: Wenn das zuträfe, wäre das Verhältnis zwischen Bankan
lagen und Versicherungen viel höher zugunsten der letzteren. 
Beide, Versicherungen und übrige Anlagen, haben gewisse 
Vor- und Nachteile. Bei den Versicherungen bin ich im Gegen- _ 
satz zu den Anlagen gebunden, und ich zahle auch eine Prä
mie für das Risiko, die bei den Anlagen entfällt . 
Ich habe immer für alle Pensionsvorlagen im Bund gestimmt, 
mit Ausnahme der vorzeitigen Pensionierung mit 62 Jahren. 
Ich glaube, man sollte daher auch vom Bund aus für diejeni
gen Leute, die nicht eine entsprechende staatliche Versiche
rung haben, etwas mehr Verständnis zeigen. Wenn man auch 
bei den staatlichen Pensionsversicherungen den steuerlichen 
Aspekt untersuchen würde, dann käme man wohl zu gewis
sen Ungleichheiten. Das heisst aber nicht, dass ich etwas 
hieran ändern möchte. 

tag doch dafür sorgen, dass man wenn möglich eine gewisse 
rechtsglelche Behandlung der Bürger erreicht Das ist letztlich M. 22 
unsere Aufgabe. . 
Hier geht es vor allem darum, dass derjenige, der das Versi- Abstimmung- Vote 
cherungssparen vorzieht, nicht zu sehr bevorzugt ist gegen-
über demjenigen, der zwar keine Risikoversicherung will-das Für den Antrag der Mehrheit 
nennt man so, obwohl das Risiko nicht sehr gross ist und auch Für den Antrag der Minderheit 
nicht sehr viel davon einkalkuliert werden muss-, sondern da-
für vielleicht eine etwas grössere Freiheit h;µ,en möchte, der M. 24 
also nicht unbedingt auf eine feste Zeit seine Anlagen festie-
gen möchte. Aber derjenige, der zur Bank geht, der Bankspa- Abstimmung- Vote 
rer, dem wird ja eine Zinsgutschrift gemacht, und man zieht 
dort 35 Prozent Verrechnungssteuer ab; der darf dann natür- Für den Antrag der Mehrheit 
lieh seine Zinsen versteuern und bekommt die Verrechnungs- Für den Antrag der Minderheit 
steuer zurück. Hingegen derjenige, der das Geschäft bei der 
Versicherungsgesellschaft macht, der muss das nicht Das ist Gesamtabstimmung- Vota sur l'ensemble 
von uns aus gesehen eine steuerliche Bevorzugung, und des-
halb ist es angemessen, dass man hier eine Abgabe erhebt. Für Annahme des Gesetzesentwurfes 
Aber ich weiss, wenn man etwas nicht will, dann kann man na- Dagegen 
türlich sehr rasch kommen und sagen: Unter sozialen Ge-
sichtspunkten, unter sozialen Aspekten ist das nicht gut Ja, An den Nationalrat-Au Conseil national 
wo blieben vorher die sozialen Aspekte, als Sie bei den Treu-
handanlagen die Vorlage ablehnten? Dort haben Sie ganz klar 
gesagt, man soll das wenn möglich mit der Mehrwertsteuer 
decken. Das bedeutet dann, dass die kleinen Leute es mit dem 
Konsum decken, wo sie nicht ins Ausland ausweichen kön-
nen. Konsumieren, leben muss man hier. Die meisten Leute 
müssen hier leben, sie können nicht einfach irgendwo anders 
hingehen. 
Gerade für die sozial Schwachen ist es notwendig, dass der 
Bund einen gewissen Ausgleich schaffen kann, und dafür 
braucht er auch Mittel. Deshalb soll man hier eine rechtsglei
che Behandlung schaffen zwischen Banken und Versicherun
gen. Die Versicherungen - das haben Sie so gut gesehen wie 
ich - haben nicht vergeblich nach der Einführung der zweiten 
und der dritten Säule Rieseninserate gemacht mit dem Doktor 
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A. Bundesbeschluss über die Neuordnung der Bundes
finanzen 
A. Arr6te federal sur le nouveau reglme des flnances 
federales 

Kundig, Berichterstatter: Die Beratungen der Bundesfinanz
ordnung in der Schweiz haben schon seit eh und je die Gemü
ter erhitzt und· zu ausgesprochen grossen Kontroversen ge
führt, geht es doch darum, die Haupteinnahmequellen des 
Bundes zu bestimmen. Dies im besonderen, nachdem die 
Zollerträge durch die Oeffnung der freien Wirtschaftsräume 
nicht mehr als Einnahmequelle zur Verfügung stehen. 
Die Wehrsteuer und die Warenumsatzsteuer wurden 1941 
während des zweiten Weltkrieges unter dem Vollmachtenre
gime eingeführt. Beide waren trotz der äusserst angespannten 
politischen Lage schon damals sehr bestritten. 
1950 verwarf das Volk die Kontingentvorlage, was im gleichen 
Jahr zur Uebergangsordnung 1951 /54 führte. 1954 wurde die 
von Bundesrat Weberv.orgelegte Vorlage, die sogenannte Lex 
Weber, verworfen. Die Abstimmung führte zum freiwilligen 
Ausscheiden von Herrn Weber aus dem Bundesrat. 1954 
wurde eine weitere Uebergangsordnung 1955/58 beschlos
sen. Die Lex Streuli wurde 1958 angenommen, und 1963 
stimmte das Schwelzervolk der befristeten Weiterführung der 
Finanzordnung zu. 1970 wurde die von Bundesrat Cello vorge
legte Finanzordnung abgelehnt, so dass das frühere Recht 
verlängert werden musste. 1974 VE;lrwarf das Schweizervolk 
die Vorlage über die Verbesserung des Bundeshaushaltes. 
1975 wurde eine Vorlage mit der Erhöhung der Wustsätze an
genommen. 1977 wurde die erste Mehrwertsteuervorlage ver
worfen. Dem gleichen Schicksal erlag die zweite Mehrwert
steuer mit etwas reduziertem Steuersatz im Jahre 1979. Diese 
führte 1981 zu einer erneuten Annahme der Weiterführung der 
Finanzordnung, die jedoch bis 1994 wegen ihrer Befristung 
abgelöst werden muss. 
Die Hauptargumente gegen die Weiterführung des heutigen 
Steuersystems liegen in den marktverzerrenden Folgen der 
Doppel- und Mehrfachbesteuerung der Steuerpflichtigen 
durch die Taxe occulte. Wenn dies mit Steuersätzen von 4 Pro
zent und einer langfristigen Nutzung der Investitionsgüter 
noch als verkraftbar galt, so sind heute die Auswirkungen die
ser Doppelbesteuerung echt wettbewerbsverhlndernd und in
novationsfeindllch. Im besondern wirkt sich dies für den Werk
platz Schweiz auf den internationalen Märkten als kon
kurrenzerschwerend aus. Diese Auswirkungen müssen im Zu
sammenhang mit dem international gemessen hohen Lohnni
veau und den extremen Raumkosten gewertet werden. 

Nachdem der Bundesrat 1977 wie auch 1979 davon überzeugt 
war, dass der Wechsel vom Einphasensteuersystem der Wust 
zu einem Mehrphasensystem einer Mehrwertsteuer angezeigt 
sei, müsste er eigentlich im heutigen Zeitpunkt, wo sich die eu
ropäischen Märkte zusammenschllessen, ein Steuersystem 
wählen, das den zukünftigen Anpassungsanstrengungen 
möglichst nicht Im Wege steht, also einer Mehrwertsteuer 
nahe den Vorstellungen der EG. 
Im Vemehmlassungsverfahren 1988 hat der Bundesrat neben 
drei Varianten der Umsatzbesteuerung auch eine Mehrwert
steuer zur Diskussion gestellt. Offensichtlich wurde damit 
auch der Glaube an eine Realisierung einer zukünfigen Mehr
wertsteuer aufgegeben. Wie nicht anders zu erwarten war, 
stellten die meisten politischen Organisationen zwar die 
Zweckmässigkeit der Mehrwertsteuer nicht in Abrede, glaub
ten aber, dass der sofortige Uebergang verfrüht wäre und dass 
die Lösung über eine systemverändernde Umsatzsteuer mit 
der Elimination der Taxe occulte zu suchen sei. 
Die Gegner waren in verschiedenen Kantonen zu finden, aber 
auch in den Parteimeinungen der FDP, der SPS, der SVP, des 
Vorortes und des Schweizerischen Gewerbeverbands. Mittel
fristig erachteten jedoch die meisten Angefragten den Ueber
gang zur Mehrwertsteuer als richtig, im heutigen Zeitpunkt je
doch als verfrüht. 
Im Anschluss an diese Vernehmlassung hat der Bundesrat die 
Vorlage zur Botschaft zur Neuordnung der Bundesfinanzen 
und zur Aenderung des Bundesgesetzes über die Stempelab-
gaben vom 9. Juni 1989 publiziert. Diese Vorlage steht heute 
zur Diskussion. Die Vorlage beinhaltet die Weiterführung der 
Warenumsatzsteuer, immerhin mit einer Aenderung der bishe
rigen Steuerpflicht durch Ausdehnung der Besteuerung von 
produktionsnahen Dienstleistungen wie Transport, Architek
ten- und Ingenieurarbeiten, Reklame, Leasing und Arbeitsver
mittlung. Gleichzeitig sollen die negativen Auswirkungen der 
Taxe occulte abgebaut werden; 
Die Kommission des Ständerates hat trotz der bundesrätli
chen Vorliebe für die Umsatzsteuer nach eingehenden Bera
tungen ergänzende Berichte verlangt, welche aussagen sol
len, ob nicht im heutigen Zeitpunkt der direkte Wechsel zur 
Mehrwertsteuer der richtige Weg sei. Der Zusatzbericht des 
Bundesrates empfiehlt-was kaum dem Kommissionsauftrag 
entsprach -, aus abstimmungspolitischen Ueberlegungen 
von einem Uebergang zur Mehrwertsteuer abzusehen. So sei 
es besonders störend und wenig sinnvoll, dass - nachdem 
man von einer eigentl.ichen Energiebesteuerung absehen 
wolle - eine zum Energiesparen führende Wustbelastung 
durch den in der Mehrwertsteuer möglichen Vorsteuerabzug 
wieder abgebaut werden solle. 
Also soll aus ökologischen Ueberlegungen eine neue Taxe oc
culte auf den Energieträgern aufgebaut werden. Die Kommis
sion hat In der Abstimmung über Eintreten mit 6 zu 7 Stimmen 
auf die Beratung der bundesrätlichen Vorlage verzichtet und 
sich der neu vorgeschlagenen Mehrwertsteuer zugewandt. 
Die im Abstimmungsverhältnis aufscheinende grosse Diskre
panz ist in Wirklichkeit nicht so extrem; denn im Grundsatz war 
sich die grosse Mehrheit der Kommission darüber einig, dass 
das Ziel - Einführung der Mehrwertsteuer - erreicht werden 
müsse. Uneinig war man sich lediglich in der Frage, ob in ei
nem Schritt, wie es heute von der Kommission vorgeschlagen 
wird, oder in zwei Schritten, wie es von der Kommissionsmin
derheit vertreten wurde. In diesem Fall sollten in einem ersten 
Schritt durch die bundesrätllche Vorlage die negativen Auswir
kungen der Taxe occulte beseitigt werden, und in einem spä
teren sollte der Systemwechsel ohne materielle Auswirkungen 
durchgeführt werden. Die Zielrichtung ist somit die gleiche. 
Uneinig war man sich über die Wahl des Weges. 
Wenn ich bei dieser entscheidenden Weichenstellung von ei
ner «drole de guerre» spreche, so deshalb, weil die Fronten in 
der Kommission fast diametral zur Parteimeinung in der Ver
nehmlassung verlaufen. Die Befürworter der Mehrwertsteuer 
kamen aus dem Lager der FDP, der Liberalen und der SPS, 
während die Gegner bei der CVP und bei der SVP - den einzi
gen linientreuen sozusagen - zu finden waren. 
Die Schweiz bleibt - ob mit oder ohne Mehrwertsteuer - auch 
in Zukunft souverän. Sie kann das Steuersystem wählen, das 
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zweckmässig ist. Sollte jedoch eine Einigung für einen Euro
päischen Wirtschaftsraum gefunden werden können, so wäre 
mit kleinen Modifikationen eine Angleichung an die 
6. EWR-Richtlinie angebracht, die die Vereinheitlichung des 
Steuerobjekts anstrebt. Die EG wird - das zeichnet sich heute 
sehr klar ab - die Mehtwertsteuer der einzelnen Länder nicht 
strikte vereinheitlichen können. 
Die Mehrwertsteuer erlaubt als einziges Steuersystem eine 
vollständige Steuerbefreiung, da die Steuer immer offen aus
gewiesen wird und der Vorsteuerabzug auf allen Vorbezügen 
ausgewiesen und verrechenbar Ist. Dadurch können z. B. Ex
porte integral entlastet, Importe integral belastet werden. Das 
Problem der Taxe occulte ist damitvollumfänglich aus der Welt 
geschafft. Zudem wären alle sogenannten steuerbefreiten Wa
ren und Dienstleistungen echt steuerbefreit. 
Einer der grossen Vorteile des Mehrwertsteuersystems liegt 
darin, dass die Belastung der Waren mit unterschiedlichen 
Steuersätzen dank dem Steuerabzug dazu führt, dass die 
Ware tatsächlich nur mit dem im voraus bestimmten Satz der 
Steuer auf dem Endprodukt belastet werden kann. Verschie
dene europäische Länder benützen bereits heute mehrere 
voneinander abweichende Steuersätze. Es wäre falsch, wenn 
man heute davon sprechen würde, der Wechsel auf die Mehr
wertsteuer müsse vorgenommen werden, um ein für den EWR 
korrelates Steuersystem zu haben, oder aus der umgekehrten 
Optik anzunehmen, ein Festhalten an der Wust könnte eine 
weitere Entwicklung in Richtung EWR bremsen oder verhin
dern. 
Die Mehrwertsteuer ist ein besseres Steuersystem als die 
Wust. Sie führt zwar zu anfänglich grösseren administrativen 
Belastungen, die sich nach der Angewöhnungsphase aber 
durchaus mit dem Aufwand für die heutige Warenumsatz
steuervergleichen lassen. 
Die gegenwärtige Argumentation für die Weiterführung der 
Wust beruht vorab auf der Feststellung, dass die Chance für 
eine Annahme bei der bevorstehenden Volksabstimmung we
sentlich höher sei, als dies bei einer Mehrwertsteuervorlage je 
der Fall sein könne. Dabei lässt man die Erfahrungen der bei
den Abstimmungen von 1977 und 1979 als Zeugen aufwarten. 
Dies ist 'Z!Nar richtig, ich glaube jedoch, dass andere Vorzei
chen gesetzt werden müssen. 
1977 wurde mit einem Stimmenverhältnis von 1 117 000 ge
gen 760 000 eine Vorlage abgelehnt, die den Steuersatz von 
5,6 Prozent auf 1 O Prozent erhöhen wollte, was zu einer Erhö
hung der Bundeseinnahmen - nach dem damaligen Wert -
von fast 3 MUliarden Franken geführt hätte. 1979 wurde eine 
Vorlage mit 939 000 gegen rund 500 000 Stimmen abgelehnt, 
die eine Mehrwertsteuer von 8 Prozent mit Mehreinnahmen 
von 1,5 Milliarden Franken gebracht hätte (mit einer noch stär
keren Ausdehnung des Kreises der Pflichtigen - über die Coif
feure, Wirte hinaus auch Banken, Anwälte, Treuhänder und 
weitere mehr). 
Wohl der grösste Harst der Gegenstimmen kam aus gewerbli
chen Kreisen des Detailhandels, der Coiffeure und Wirte; ein 
nicht zu unterschätzender Teil wollte dem Staat grundsätzlich 
keine zusätzlichen Mittel zukommen lassen. 
Die heute von der Kommission beantragte Vorlage weicht in 
folgenden Grundelementen von derjenigen des Bundesrates 
ab: 
Anstelle der Einphasensteuer nach dem Umsatzsteuerprinzip 
tritt eine Mehrphasensteuer nach dem Mehrwertsteuersystem, 
d. h. jeder Steuerpflichtige kann sämtliche ihm durch Bezug ir
gendwelcher Art berechnete Steuerbelastung, die auf jeder 
Rechnung gesondert ausgewiesen ist, in Abzug bringen. Ent
gegen dem heutigen System werden ihm Gebäude, Unterhalt, 
Verbrauchsmaterial, Energieträger, Werbung und vieles mehr 
nicht mehr steuerliche Lasten bringen. Einen Satz für Wieder
verkäufer gibt es im Mehrwertsteuersystem nicht. Als steuer
pflichtig gelten sämtliche Verkäufe. Der Steuersatz soll auch 
für die Mehrwertsteuer auf 6,2 Prozent festgelegt sein und in 
der Verfassung verankert werden. Dadurch wird die Gefahr ge
bannt, dass aus politischer Opportunität Satzerhöhungen be
schlossen werden können. 
Die Waren der heutigen Warenfreiliste sollen in Zukunft mit 
1,9 Prozent Mehrwertsteuer belastet werden. Da für jede Ware 

der heutigen Steuerfreiliste gewisse Teile wie Gebäudekosten, 
Unterhalt, Verpackung, Versand, Lagerung, Werbung usw. mit 
einer Taxe occulte belastet sind, muss davon gesprochen wer
den, dass es heute keine Ware ohne Warenumsatzsteuerbela
stung gibt. In Zukunft werden durch den Vorsteuerabzug 
sämtliche Vorbelastungen dieser Art entfernt. Aufgrund der 
Bearbeitungsgrundlagen früherer Mehrwertsteuervorlagen 
kann davon ausgegangen werden, dass die Vorbelastung im 
Schnitt den 1,9 Prozent Endsteuer entspricht. Durch die End:
belastung mit 1,9 Prozent wird aber der Vorsteuerabzug erst 
möglich, d. h. das Produkt unterliegt in etwa der heutigen indi
rekten Belastung. 
Die Mehrwertsteuer erlaubt einen systemkonformen Steuer
abzug auf der Energie, so dass Befürchtungen wegen der Ein
führung einer Lenkungsabgabe auf Energieträgern dahinfal
len. 
Der Steuer unterstellt werden Dienstleistungen wie Patente, 
Marken, Muster, Modelle usw., Messungen, Vermessungen, 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Beratung, Begutach
tung, Vertretung, Personenbeförderung. Der Steuer nicht un
terstelltwerden gemäss der vorliegenden Vorlage das Gastge
werbe, die Coiffeure und die Reisebüros. 
Der Steuerertrag soll gegenüber dem heutigen Ertrag um zirka 
400 Millionen Franken angehoben werden können, womit die 
Kompensation für die Ausfälle bei der Stempelsteuer ausgegli
chen wäre. Anstelle der heutigen Importzölle für Automobile 
soll neu eine Verbrauchssteuer beim Import treten. Sie soll ge
genüber dem heutigen System kostenneutral ausgestaltet 
werden. Die vom Bundesrat beantragte Kompetenzerteilung 
zur Erhöhung der Warenumsatzsteuer- bis zu 1,3 Prozent zur 
Abdeckung der Finanzierungskosten der AHV-soll nach Mei
nung der Kommissionsmehrheit dahingehend eingeschränkt 
werden, dass diese Aenderung nur durch referendumspflichti
gen Beschluss und nur zum Ausgleich finanzieller Engpässe 
möglich sein soll, die durch demografische Probleme der AHV 
entstehen. · 
Die Kategorie der Produkte, die mit 1,9 Prozent Steuerbela
stung unterstellt werden, sind Ess- und Trinkwaren, ausge
nommen alkoholische Getränke, Vieh, Geflügel, Fisch, Ge
treide, Sämereien, Futtermittel, Medikamente, Zeitungen, Zeit
schriften und Bücher. Pauschalislerungen für Kleinbetriebe 
mit einem Umsatz bis zu 75 000 Franken sollen nicht steuer
pflichtig sein. Für Unternehmen mit einer geringen Wertschöp
fung, deren Vorsteuerabzug 4000 Franken pro Jahr nicht 
übersteigt, gilt die Steuerbefreiung ebenfalls. Ausgenommen 
von der Steuerpflicht sind ebenfalls Landwirte, Förster, Gärt
ner und Weinbauern, die ausschliesslich Erzeugnisse aus 
dem eigenen Betrieb liefern, Kunstmaler, Bildhauer für per
sönlich hergestellte Kunstwerke. Im Gesetz ist zudem ein Arti
kel enthalten, der es erlaubt, Pauschalen für Branchen mit klei
neren Betrieben einzuführen. Dies wird zu wesentlichen ad
ministrativen Entlastungen führen, wenn dadurch nicht nam
hafte Verzerrungen der Wettbewerbsverhältnisse entstehen. 
Die Hauptdiskussionspunkte, die in der Detailberatung zum 
Tragen kommen werden, umfassen die Befristung der Vorlage 
in bezug auf die direkte Bundessteuer in der Verfassung, die 
Entfernung der AHV-Finanzierung aus der Mehrwertsteuervor
lage, den Ausbau der Autosteuer mit Umweltbelastungsfakto
ren, die steuerliche Erfassung der Coiffeure, Wirte und Reise
büros sowie eine Motion der Kommissionsminderheit zur Auf
hebung der direkten Bundessteuer für natürliche Personen. 
Die Kommission hat dem Resultat der Beratungen bei einer 
Enthaltung ohne Gegenstimme zugestimmt, die Vorlage ver
abschiedet und empfiehlt dem Ständerat, darauf einzutreten 
und ihr zuzustimmen. 

Masonl: Ueber drei Hauptanträge ist in der Detailberatung Be
schluss zu fassen: ein Bundesratsantrag, der in der Kommis
sion keine Stimme auf sich vereinigte; ein Mehrheitsantrag, 
der in der Kommission 5 Stimmen erhielt; worunter diejenige · 
unseres Präsidenten war, wodurch er zum Mehrheitsantrag 
wurde; ein Minderheitsantrag erhielt in der Kommission 5 
Stimmen und ist in der Fahne auf 7 Stimmen angewachsen, 
was In einer 13köpfigen Kommission der tatsächlichen Mehr
heit entspricht. 
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Die drei Hauptanträge beziehen sich auf Artikel 41ter der Bun- Konkurrenz entgegentreten und wie wir uns bei Technik, Pro
desverfassung und sehen eine Umsatzsteuer vor. Der Emp- duktion, Gesetzgebung und Steuern im Vergleich mit der um 

. fehlung des Departementes folgend, hat die Kommission den uns entstehenden neuen Welt halten werden. 
Ausdruck «Umsatzsteuer» beibehalten - obschon sie sowohl Die Herausforderung für die Schweiz ist gross. Zugleich ist in 
nach Mehrheits- als nach Minderheitsantrag eine Mehrwert- unserer Oeffentlichkeit eine Wandlung im Sinne einer Oeff-
steuer wollte -, da der deutsche Sprachgebrauch mit diesem nung gegenüber vielen Anliegen der EG festzustellen. Die po-
Ausdruck die Mehrwertsteuer meint. Ich hätte es aus Gründen litische Autonomie und die kulturelle Identität bei gleichzeiti-
der Transparenz bei der Volksabstimmung vorgezogen, von ger europäischer Oeffnung zu wahren: diese Quadratur des 
Mehrwertsteuer zu sprechen, damit der Unterschied zwischen Zirkels kann uns vor manche Schwierigkeiten stellen. Gerade 
den verschiedenen Lösungen klar zum Ausdruck kommt. Der die Möglichkeit, von uns aus im drfflen Anlauf die Mehrwert
Unterschied zwischen der Einphasensteuer laut Bundesrats- steuer einzuführen, könnte uns später diesen ohnehin schwie
antrag - eine Steuer, die in der Regel erst am Ende des wirt- rigen Entscheid etwas erleichtern. Sei es als Vereinfachung, 
schaftlichen Prozesses einmal erhoben wird - und der Mehr- sei es als Mittel, um uns Im Konkurrenzkampf zu stärken -der 
phasensteuer laut Antrag der Kommission, die in jeder Phase Uebergang auf die Mehrwertsteuer kann eine grosse Rolle 
zu entrichten Ist, kommt in der !=ahne erst dort zum Ausdruck, spielen. 
wo von Vorsteuer beziehungsweise Vorsteuerabzug die Rede Der Bundesrat hätte es vorgezogen, dass im Fall der Präferenz 
Ist. Das heisst bei Artikel 9 (Uebergangsbestimmungen) Ab- für die Mehrwertsteuer die Vorlage an. ihn :zurückgewiesen 
satz 2 Litera c Ziffer 1 bis, Litera fbis und Absatz 3. .wird. Wir wollten aus dem Zusatzbericht ersehen, inwieweit 
Dem Bundesrat und dem Departement ist für die rechtzeitige, der Uebergang auf die M.ehrwertsteuer - eine der Lösungen, 
gutvorbereltete Botschaft zu danken. Entsprechend dem par- die zur Vernehmlassung standen - ohne Rückweisung mög
lamentarischen Auftrag, der in der erweiterten Richtlinienmo- lieh wäre. 
tlon zum Ausdruck kam, beantragt er eine abgeänderte Wa- Dazu kam eine zweite Ueberlegung: Gerade eine der Stärken 
renumsatzsteuer, welche die Taxe occulte für die Steuerpflich- der bundesrätlichen Vorlagen -d. h. die Möglichkeit, die Wust 
tlgen beseitigt und die Energieträger, das Baugewerbe und früher oder später ohne erneute Verfassungsänderung in eine 
gewisse Dienstleistungen mit umfasst. Sie weist die Vorteile Mehrwertsteuer umzugestalten - hätte In der Abstimmung zu 
der kleinen Zahl Steuerpflichtiger und der kleineren Steuerer- einer verhängnisvollen Schwäche werden können. Diese 

· hebungskosten auf, und sie kann ohne nochmalige Verfas- . Möglichkeit hätte nämlich nicht wenige überzeugte Befürwor-
sungsänderung in eine Mehrwertsteuer umgestaltet werden. ter der Wust dazu verleiten können, gegen eine Wust zu stim-
Da diese Steuer der heutigen Wust grundsätzlich entspricht, men, die allzu leicht zu einer Mehrwertsteuer hätte werden 
meint der Bundesrat, sie habe, wie bereits 1981 (die heutige können, ohne aber jene zugunsten der Vorlage umzustim-
Regelung, die bis 1994 gilt), eine grössere Chance, die Gnade men, die die Mehrwertsteuer unbedingt und jetzt einführen 
von Volk und Ständen zu finden. Die negativen Abstimmun- möchten. 
gen 19n und 1979 würden dagegen beweisen, wie schwierig Aufgrund des Zusatzberichtes, für den dem Departement un-
es sei, eine Mehrwertsteuer durchzusetzen. ser Dank gebührt, war festzustellen, dass das Uebergehen auf 
Der Bundesratsantrag auf Umwandlung der Flskalzölle in eine die Mehrwertsteuer ohne Rückweisung möglich ist. 
Umsatzsteuer war in der Kommission unumstritten. Die An- Die Gründe, die für die Wahl der Mehrphasensteuer sprechen 
träge des Bundesrates auf Einführung eines AHV-Zuschlages - damit komme ich zum zweiten Punkt-, sind neben den be
und auf Aufhebung der Befristung der direkten Bundessteuer reits angeführten insbesondere folgende: Die Mehrphasen
in der Bundesverfassung werden von einer Kommissionsmin- steuer Ist anpassungsfähiger. Sie kann mit weniger Verzerrun
derheit bekämpft, der ich auch angehöre. gen abgeändert werden. Dadurch, dass sie das Wirtschafts
Dem Kommissionspräsidenten sei für den sehr klaren, aus- produkt in der Reihenfolge der Vorgänge mehrmals trifft, 
gezeichneten Bericht besonders gedankt. Die einstimmige spornt sie die Leute an, bei der Berechnung mitzumachen, 
Auffassung der Kommission, der Moment sei gekommen, weil sie eben in den Genuss des Vorsteuerabzuges kommen, 
mehr als ein Jahrzehnt nach den negativen Abstimmungen und verkleinert somit die Gefahr der Steuerhinterziehung. Sie 
die Chance der Mehrwertsteuer wieder zu versuchen, ist kei- istdeswegen und wegen ihrergrösseren Europakompatibilität 
nesfalls ein Vorwurf dem Bundesrat µnd dem Departement ge- besser geeignet, die Grundlage unseres Steuersystems zu 
genüber, da diese den parlamentarischen Auftrag erfüllen. Beginn des neuen Jahrtausends zu bilden. Sie kann leichter 
Ich werde versuchen, Ihnen In der Folge zuerst darzulegen, durch kleine Satzanpassungen dazu beitragen, das in der 
welche Gründe die Kommission dazu bewogen haben, vom Schweiz nach Aufhebung der Zölle gegenüber Europa ge- · 
Bundesrat den Zusatzbericht zu verlangen, der zu den Korn- störte Verhältnis zwischen direkten und indirekten Steuern 
missionsanträgen führte; dann erläutere ich die Hauptgründe, wiederherzustellen. Die direkten Steuern von Bund, Kantonen 
die heute laut den beiden Kommissionsanträgen für die Mehr- und Gemeinden betragen nämlich insgesamt ungefähr 
phasensteuer sprechen. Zuletzt spreche ich von den taktl- 75 Prozent der Gesamtsteuer gegenüber nur 25 Prozent der 
sehen Ueberlegungen, die heute auch die Befürworter der ab- indirekten Steuern. · · 
geänderten Wust überzeugen sollten, hier im Erstrat eine rlch- Laut Berechnung des Departementes wäre es möglich, alle dl-
tlge Mehrwertsteuer· zu beschllessen, die sich im System, rekten Bundessteuern aufzuheben, unter Aufrechterhaltung 
nicht aber im Satz dem EG-Modell möglichst anlehnt,· das der diesbezüglichen Einnahmen, einschllesslich Ausgleichs-
helsst also eine Mehrphasensteuer für die meisten Dlenstlel- · und Kantonsanteile; der Ausgleich würde durch eine Mehr
stungen und Waren mit so wenigen Ausnahmen wie möglfch, wertsteuer von 9,5 bzw. 2,9 Prozent bei der ausgedehnteren 
und daneben durch Annahme der Minderheitsmotion die par- Variante und von 10,2 bzw. 3, 1 Prozent bei der weniger aus
allele, bedeutende, möglichst lineare Herabsetzung der direk- gedehnten Variante erfolgen. 
ten Bundessteuer zu beantragen. Bei Abschaffung der direkten Bundessteuer auf die natürll-
Warum kam man In der Kommission zuerst zum Schluss, vom chen Personen allein würde der Ausleich mit einem Steuersatz 
Bundesrat einen Zusatzbericht zu verlangen, um die Möglich- bei der ausgedehnteren Variante von 8,5 beziehungsweise 
keit der Beschlussfassung auch auf die Mehrwertsteuer aus- 2,5 Prozent, bei der weniger ausgedehnten Variante mit dem 
zudehnen? Steuersatz von 9,0 beziehungsweise 2, 7 Prozent erfolgen. Ge-
In West- und Osteuropa Ist eine Entwicklung Im Gange, die rade die Verbindung der Mehrwertsteuer mit der Eliminierung 
wegen Bedeutung und unerwartetem Tempo schockartlg oder mit einer bedeutenden linearen Kürzung der direkten 
wirkt. Die EG ist daran, einen grossen, freien Wirtschaftsraum Bundessteuer würde nicht nur die Einführung der Mehrwert-
zu schaffen. Die Efta überlegt, wie sie sich daran beteiligen steuer erleichtern, sondern auch die Konkurrenzfähigkeit der 
kann; doch einige ihrer Länder lassen schon einen voll~n Bei- Schweiz nach 1992 bedeutend erhöhen. 
trittswillen zur EG erkennen. Osteuropa hat In wenigen Mona- Im dritten Punkt möchte ich kurz die· Gründe dariegen, die 
ten eine Entwicklung durchgemacht, die vorher kaum vorstell- auch die Befürworter der Wust dazu bringen sollten, mlnde-
barwar. Ob die Schweiz der EG oder demEWR beitritt oder ob stens in dieser Phase der Lösung Mehrwertsteuer den Vorzug 
sie fernbleibt: unser Problem wird sein, wie wir der erhöhten zu geben, und zwar derjenigen Lösung, die möglic~st viele 

~ 
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Dienstleistungsarten umfasst und mit der bedeutenden Her
absetzung der direkten Bundessteuer verbunden ist. Gerade 
im Hinblick auf die schnellen Wandlungen in Europa und in 
unserer öffentlichen Meinung sollten wir als Erstrat dafür be
sorgt sein, dass der Zweitrat vor sich zwei praktikable Lösun
gen findet, die beim Volk effektive Annahmechancen haben. 
Damit die Mehrwertsteuer gemäss der Lösung der Kommis
sion praktikabler sei und mehr Annahmechancen habe, 
scheint mir und einer Minderheit erforderlich, dass sie erstens 
mit der Annahme der Motion auf Herabsetzung der direkten 
Bundessteuer verbunden ist und dass zweitens nicht auf die 
frühere Befristung der direkten Bundessteuer verzichtet wird. 
Wenn es uns gelingt, eine solche Lösung im Erstrat durch
zusetzen, würde der Zweitrat eine echte Wahl zwischen bun
desrätlicher Wust und europäischer Mehrwertsteuer haben. 
Ich empfehle Ihnen Eintreten und bitte Sie, die Lösung der so
genannten Kommissionsminderheit von sieben Kommissi
onsmitgliedern und die Minderheitsmotion zu unterstützen. 

M. Gautier: Le sujet principal de notre debat sur Ja reforme 
des finances federales est Ja question de savoir si nous vou
lons conserver un impöt indirect a. un stade comme l'impöt sur 
Je chiffre d'affaires, selon Ja proposition du Conseil federal, ou 
si nous voulons faire un pas plus grand, peut-etre plus auda
cieux, en passant a. un systeme a. plusieurs stades, du type de 
Ja taxe a. Ja valeur ajoutee, comme nous Je propose Ja commis
sion. Personnellement, je suis favorable a. un passage a. un 
impöt a. plusieurs stades, teile Ja taxe a. la valeur ajoutee, et ce 
pour plusieurs raisons. 
Premierement, l'impöt sur Je chiffre d'affaires introduit par le 
Conseil federal en vertu des pleins pouvoirs en 1941 et pro
longe depuis lors a. diverses reprises est un bon serviteur qui a 
rendu de grands services a. la Confederation mais qui a beau
coup veilli en cinquante ans. Ses defauts sonten outre devenus 
de plus en plus visibles au fur et a. mesure qu'on en a augmente 
Je taux: distorsion de concurrence, taxe occulte, etc. Taute nou
velle augmentation des taux rendralt ces defauts insupporta
bles; or c'est pourtant ce que nous propose le Conseil federal 
avec l'augmentatlon de 1,3 pourcentenvuedefinancera.terme 
I' AVS. Faut-11 essayerde «reparer» l'impötsur lechiffre d'affaires 
pour lui enlever certains de ses defauts, notamment Ja taxe oc
culte? Jene le pense pas car il s'agirait la. d'un bricolage sans 
avenir qui ne corrigerait que partiellement les defauts inherents 
a taut impöt a un seul stade. Rappelons-nous que l'Evangile 
nous ditqu' on ne met pas devin nouveau dans devieilles outres 
ni de pieces nouvellessurunvieuxtissu. Orc'estexactementce 
que nous propose Je Conseil federal. 
Deuxiemement, Ja taxe a la valeur ajoutee est un impöt plus 
moderne et plus equilibre qua l'impöt sur le chiffre d'affaires. 
Elle ne provoque ni taxe occulte ni distorsion de concurrence, 
c'est du moins ce que disalt le Conseil federal dans ses deux 
messages, il y a une dizaine d'annees, lorsqu'il nous proposait 
a deux reprises d'introduire cette taxe a. la valeur ajoutee. II es
timalt aussi, a. cette epoque, que la part de l'impöt de consom
mation dans les recettes de la Confederation etait insuffisante 
et devalt etre augmentee, vu la perte importante de recettes 
douanieres consecutive aux divers accords internationaux 
avec le GATT, l'AELE et surtout la Communaute europeenne. 
On ne dirajamais assez combien il est regrettable que la modi
fication de l'impöt de consommation n'ait pas ete soumise au 
souverain en meme temps que l'accord de libre-echange avec 
Ja Communaute. 
Troisiemement, !a taxe a. la valeur ajoutee est l'impöt de con
sommation de nos prlncipaux partenaires economiques, no
tamment des pays de Ja Communaute. Or, il ne sert a rlen de 
proclamer que nous desirons nous rapprocher de l'Europe, 
que nous souhaitons ardemment l'avenement d'un Espace 
economique europeen, que notre legislation dolt tendre ade
venir «euroconforme», si nous n'agissons pas dans ce sens. II 
ne sera pas possible de participer a. un grand Espace econo
mique europeen sans adapter tant soit peu notre systeme fis
cal. L'occasion nous en estfournie par cette reforme des finan
ces federales et Je Conseil federal ne voudrait pas saisir cette 
occasion pour faire un pas en direction de l'Europel J'avoue 
ne pas comprendre cette attitude. La commission me parait 

bien plus coherente en proposant une taxe a. la valeur ajoutee 
du type de celle de la Communaute, meme si les taux pro
poses sont nettement Interieurs a. ceux des pays de Ja Commu
naute. 
Quatriemement, Je Conseil federal nous dit en substance dans 
son message - et M. Stich, conseiller federal, nous l'a repete 
avec insistance en commission - que le peuple et les cantons 
ont refuse deux fois la taxe a. la valeur ajoutee il y a dix ans, 
qu'ils en feront de meme cette fois et que cette taxe sera alors 
enterree pour longtemps. II est evident que si on ne la propose 
pas eile echappe au rlsque d'un refus. Mais alors, quand pour
ra-t-on y venir? Un certain courant pro-europeen se manifeste 
actuellement en Suisse. Ne faut-il pas en profiter pour rendre 
notre impöt de consommation euroconforme? La situation 
referendaire sera-t-elle meilleure dans cinq ou dans dix ans? 
Et ce n'est pas parce que le souverain a dlt deux fois non qu'il 
taut renoncer, sinon nous n'aurions jamais vu ni le suffrage 
feminin ni l'assurance-vieillesse. 
En outre, bien des choses se sont passees depuis dix ans: 
l'Europe se fait, la Situation economique a evolue, les entrepri
ses ont pour beaucoup· informatise leur comptabillte. Rappe
Ions aussi que les directeurs cantonaux des finances viennent 
de se prononcer a. l'unanimlte pour le passage a. la taxe a. la va
leur ajoutee. De surcroit, tactiquement, si le souverain refusait 
la taxe a. la valeur ajoutee, il subsisteralt la possibillte de pro
longer l'impöt sur le chiffre d'affaires, tandis que le refus de ce
lui-ci, revise selon la proposition du Conseil federal, nous lais
seralt sans solution de rechange. 
Cinquiemement, la discussion de detail nous montrera si, a 
l'occasion de l'introduction de Ja taxe a. la valeur ajoutee, il est 
possible d'alleger quelque peu l'lmpöt federal dlrect. Ce serait 
un bon argument en faveur du paquet lors de la campagne 
referendaire. 
Sixiemement, je revlendrai lors de 1a discussion de detall sur la 
question du taux et de son augmentation eventuelle en faveur 
de l'AVS mais je voudrais deja. dlre que taute augmentation de 
taux, meme condltionnelle, mettralt Je projet en grand danger. 
En conclusion, mes collegues llberaux et moi-meme voterons 
pour la TVA au sens de la proposltion de la commission et 
nous vous invltons a. en faire de meme. 

Küchler: Was wir heute brauchen, ist eine saubere, eine 
schlüssige, auch dem Steuerzahler einleuchtende Finanzord
nung - und zwar innert nützlicher Frist. 
Zwei Aspekte sind dabei im Auge zu behalten. Zum einen soll
ten wir die Vorzüge der geltenden Ordnung soweit möglich 
auch in der künftigen beibehalten. Was wir anstreben müssen, 
ist eine pragmatische Lösung mit Augenmass. Insbesondere 
betrifft dies zwei Anliegen: 
1. Die Einfachheit der Steuererhebung sowohl für die Steuer
verwaltung als auch für den Steuerpflichtigen. 
2. Ein ausgewogenes Kosten/Nutzen-Verhältnis, in dem nicht 
die Bürokratie zum Selbstzweck wird. 
Andererseits dürfen wir unsere Augen vor der Entwicklung in 
Europa nicht verschllessen. Die Konsumbesteuerung erfasst 
Vorgänge, die sich mehr denn Je grenzüberschreitend abspie
len. Europa, zumal die EG, ist längst nicht mehr einfach das 
Ausland. 
Nun ein Wort zum Umfang des Paketes. Es stellt sich auch hier 
die Frage, wie weit wir den Begriff der Finanzordnung fassen 
sollen. Gehören z. 8. die Stempelabgaben dazu oder sogar 
die Gewinnbesteuerung bei den juristischen Personen? 
In der Theorie ist zwar ohne weiteres denkbar, dass ein mög
lichst umfassendes Gesamtkonzept erarbeitet werden sollte. 
Nur sind wir selber kaum in der Lage, ein solches Konzept in
nert nützlicher Frist zu bewältigen. Ich erinnere an unser Sor
genkind Aktienrecht, von der Totalrevision der Bundesverfas
sung gar nicht zu reden. Der Souverän seinerseits scheint sich 
heute für Gesamtkonzepte auch nicht gerade zu begeistern. 
Ich erinnere an die Gesamtverkehrskonzeption. Sie wurde von 
einer Aktivbürgerschaft abgelehnt, die immerhin bereit war, 
der «Bahn 2000» zuzustimmen. 
Um also endlose Debatten und letztlich einen Scherbenhau
fen zu vermeiden, kommen wir nicht umhin, schrittweise vor
zugehen. Natürlich gilt es, die einzelnen Stufen miteinander 
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abzustimmen, sie im Zusammenhang zu behalten; aber sie 
sollten auch in und für sich selber tragfähig sein; vor allem 
nicht nur jetzt im heutigen Augenblick, sondern möglichst 
auch In den kommenden Jahren, die für unser Land keine 
leichten sein werden. Die Verhandlungen mit der EG gebieten 
es, jetzt nicht noch beliebig innere Fronten zu eröffnen. EG
Konformität ist nämlich kein leeres Wort, sondern ein begrün
detes Anliegen, ein Anliegen an _unser Recht, insbesondere 
auch an das Steuerrecht. 
Konkret sollten wir deshalb meines Erachtens im Hinblick auf 
die Finanzordnung wie folgt vorgehen: 
1. Bei der Konsumbesteuerung verdient eine auf schweizeri
scher Tradition basierende, aber dennoch EG-konforme 
Mehrwertsteuer den Vorzug. Nach Vorschrag der Kommissi
onsmehrheit sind wir soweit, diese Reform hier und jetzt In An
griff zu nehmen. Wir sollten sie also nicht weiterhin ad ca/en
das graecas aufschieben. 
Wenn Mehrwertsteuervorlagen, wie bereits vom Herrn Kom
missionspräsidenten oder von Herrn Masoni erwähnt, zwei
mal von Volk und Ständen - in den Jahren 1977 und 1979 -
verworfen wurden, hat dies nichts mit dieser Steuer an sich zu 
tun, sondern damit, dass jeweils mit dieser Steuer gleichzeitig 
eine markante Erhöhung der Steuersätze eingebaut und ver
koppelt war. Dieses Risiko aber lässt sich diesmal vermeiden, 
indem wir für die Mehrwertsteuer unverändert die Sätze der 
heutigen Warenumsatzsteuer übernehmen. Sollte später eine 
Satzerhöhung gleichwohl nötig werden, so ist sie jederzeit 
durch eine Revision der Verfassung möglich. 
Wir müssen heute darauf achten, dass die neue Ordnung so
wohl EG-fähig als auch, vor allem bei unserer Aktivbürger
schaft, konsensfähig ist. Gerade unter diesem Gesichtspunkt 
ist In der Ausgestaltung der Vorlage Zurückhaltung geboten. 
So spricht nichts dagegen, z. B. bei den Dienstleistungen -
wie angetönt-die Coiffeure, Gastwirte usw. von der Mehrwert
steuer auszunehmen, wie Ihnen dies die Kommissionsmehr
heit beantragen wird; denn es handelt sich dabei weitgehend 
um Zweige der schweizerischen Binnenwirtschaft. Auch die 6. 
und die 18. Richtlinie der EG gestatten den Mitgliedländern 
bei den Dienstleistungen gewisse Ausnahmen. 
Wichtig aber ist, dass die Taxe occulte endlich eliminiert und 
dass unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder ver
bessert wird. 
2. Die Schaffung einer neuen Finanzordnung sollte meines 
Erachtens auch möglichst unter Wahrung der Haushaltneutra
lität erfolgen. Diese Forderung kann aber nicht so eng verstan
den werden, dass sie auch für jeden Bereich der einzelnen Fi
nanzquellen erhoben werden muss. Vielmehr ist es durchaus 
vertretbar - wie dies auch der Auffassung der Kommissions
mehrheit entspricht -, z. B. einen Teil der bei der Stempel
steuer oder bei der direkten Bundessteuer auftretenden Ein
nahmenausfälle bei der Mehrwertsteuer zu kompensieren. Die 
Forderung der Haushaltneutralität kann nicht isoliert behan
delt werden, sondern es ist aus der Gesamtsicht aller Finanz
quellen eine stabile Fiskalquote zu gewährleisten. 
3. Die Schweiz gehört zu den Ländern, die das Schwergewicht 
bei den direkten Steuern haben. Dabei ist zu erwähnen, dass 
der Bund im Bereich der Einkommens- und Vermögensbe
steuerung die Kantone und Gemeinden in der Vergangenheit 
zunehmend konkurrenziert hat. Dabei sollten aber meines 
Erachtens die direkten Steuern nach wie vor die schwerge
wichtige . Finanzdomäne der kantonalen Finanzautonomie 
darstellen. 
Gleichzeitig ist im Rahmen der neuen Finanzordnung sicher
zustellen, · dass der für die kantonalen Finanzausgleichs
zwecke reservierte Steuerbetrag auch bei einer Reduktion der 
direkten Bundessteuern in seiner Bedeutung erhalten bleibt. 
Mit diesem Thema werden wir uns im Zusammenhang mit der 
Motion der Kommissionsminderheit noch zu befassen haben. 
Gleichzeitig ist im Rahmen der neuen Finanzordnung sicher
zustellen, dass auch die Anteile des Bundes an der Finanzie
rung der Sozialversicherungen gewährleistet bleiben. Für letz
teres bildet folgerichtig die von der Kommissionsmehrheit in 
Artikel 41ter Absatz3bis der Bundesverfassung vorgeschla
gene Kompetenz zur allfälligen Steuersatzerhöhung die 
Rechtsgrundlage. 

Alles in allem erachte ich das von der Kommissionsmehrheit 
vorgeschlagene Finanzreformpaket, insbesondere die vorge
schlagene Mehrwertsteuer, als eine ausgewogene, pragmati
sche und durchaus konsensfähige Lösung. 
In diesem Sinne bitte ich Sie um Bntreten auf die Vorlage. 

Jagmettl: Seit der Aufhebung des Vollmachtenregimes sind 
nach meiner persönlichen Buchhaltung 16 Volksabstimmun
gen auf Bundesebene über Finanzen und Steuern durchge
führt worden, 8 verliefen positiv, 8 verliefen negativ. Vielleicht 
sollte ich es umgekehrt sagen, weil nämlich häufig die Abstim
mung mit dem negativen Ergebnis zunächst stattfand und 
man dann auf einer Auffangposition noch eine positive er
reichte. Mit anderen Worten: Unser Unterfangen ist nicht risi
kofrei, wir wissen es. Aber etwas Gutes sollte man tun, auch 
wenn es mit Risiken behaftet ist. Wir sollten nicht eine 
schlechte Lösung wählen, nur weil sie ein bisschen weniger 
Risiken hat. 
Wir sind daran, unsere Finanzordnung stückweise zu erneu
ern - Herr Küchler hat das gelobt. Ich hätte mir auch ein Gan
zes vorstellen können. Aber wie dem auch sei, bei der direkten 
Bundessteuer sind wir fünfzig Jahre nach Erlass des Bundes
ratsbeschlusses, den wir nachher mit Verfassungsbestim
mungen geändert haben, endlich beim ordentlichen Gesetz, 
und auch da haben wir - ich sage da wirklich nichts Neues -
einige Schwierigkeiten. 
Bei der Stempelsteuer haben wir im letzten Winter Beschlüsse 
gefasst. Der Nationalrat hat jetzt das Stoppzeichen hochgehal
ten, und wir sitzen ein bisschen fest. Bei der wichtigsten indi
rekten Steuer, der bisherigen Warenumsatzsteuer, haben wir 
nun selbst die Weichen zu stellen. Der Bundesrat macht uns 
dazu einen Vorschlag, der meines Erachtens und auch ge
mäss den Vorrednern, in der Tendenz unsere volle Zustim
mung findett. Allerdings wäre die Lösung des Bundesrates ein 
kleiner Schritt. 
Natürlich ist es naheliegend, dass wir in der Schweiz kleine 
Schritte machen, aber - Herr Küchler - kleine Schritte sind 
meines Erachtens noch keine Staatsphilosophie, auch wenn 
sie in letzer Zeit häufig dazu hochstilisiert worden sind. Ich 
meine nicht nur, und nicht einmal in erster Linie, den Finanz
bereich. Wir müssen doch feststellen, dass sich die Welt um 
uns in grossen Schritten und dazu noch im Laufschritt verän
dert. Da können wir - und da spreche ich nicht in erster Linie , 
die Finanzen an - nicht mit einem einfachen Beharren antwor
ten und sagen, es sei gewissermassen das Schweizerische, 
keine grossen Schritte zu tun. 
Wir werden letztlich unsere Aufgabe nur dann richtig erfüllen, 
wenn wir die richtigen Schritte machen, und wenn es einmal 
grosse sind, müssen wir halt auch einmal grosse Schritte ma
chen. Ich glaube, dass wir auf die Herausforderungen unserer 
Zeit mit entsprechenden Antworten aufwarten müssen. 
Man wird vielleicht sagen, das sei am Volk vorbeipolitisiert. Ich 
glaube das nicht, denn wir sind Ja nicht gewählt, um möglichst 
kleine Schritte zu machen, sondern um auf die neuen Heraus
forderungen echte, voll gültige Antworten zu finden. Ich bin 
überzeugt, dass der Bürger dafür auch Sinn hat. 
Wie lautet diese Herausforderung bei der Aufwandsteuer? Als 
sie im Kriegsjahr 1941 eingeführt worden Ist, musste der Auf
wand nach dem Warenkorb berechnet werden; es waren die 
Wareneinkäufe, es war die Hardware im Warenkorb, die man 
besteuern musste. Fünfzig Jahre später sieht es für den 
Schweizer anders aus. Er konsumiert nicht mehr nur in erster 
Linie und zur Hauptsache Waren, sondern er konsumiert in 
ganz erheblicher Weise auch Dienstleistungen einschliesslich 
Kosmetik, gutes Essen und Reisen. Wenn. wir den Aufwand 
des Schweizers von heute als Massstab für die Aufwandbe
steuerung erfassen wollen, können wir uns nicht auf die Waren 
allein beschränken, sondern müssen die Dienstleistungen 
einbeziehen. Gleichzeitig müssen wir die Schattensteuer eli
minieren - das ist schon gesagt worden, ich will mich nicht in 
allen Details noch einmal damit befassen. Diese Schatten
steuer, die besser unter der Bezeichnung Taxe occulte be
kannt ist, besteht darin, dass wir die Produktion doppelt bela
sten, einmal bei ihren Investitionen und dann bei ihren Produk
ten. 
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Die Antwort auf diese beiden Herausforderungen, also auf die 
Anpassung einer Aufwandbesteuerung an die heutige Le
benssituation und die Eliminierung der Taxe occulte, lautet 
doch: eine Mehrphasensteuer auf Waren und Dienstleistun
gen, kurz gesagt: eine Mehrwertsteuer. Sie ist auch - das ist 
schon erwähnt worden - europaentsprechend. Als wir diese 
Frage in der Kommission behandelten, wurde uns ein achtsei
tiger, sehr gut dokumentierter Bericht vorgelegt- ich möchte 
mich dafür nochmals beim Finanzdepartement bestens be
danken. 
Dieses dicke Dossier ist ein Zeichen dafür, womit wir uns in Zu
kunft intensiver werden befassen müssen, auch in anderen 
Bereichen. Die europäische Einigung und Integration bezieht 
sich nicht auf einige wenige Fragen, sondern ist ein komple
xes Gebilde, mit dem wir uns auch als Parlamentarier ausein
andersetzen müssen. Die Kommission hatte dazu die Gele
genheit, und es war richtig, dass wir es taten. Ich trete also für 
die Lösung der sogenannten Kommissionsminderheit ein, die 
sich zur Kommissionsmehrheit gewandelt hat - wir werden 
darauf noch in der Detallberatung zu sprechen kommen. 
Allerdings findet· man bei dieser Vorlage zwei Haare in der 
Suppe, die wir nicht erst nachträglich gefunden haben, son
dern von Anfang an kannten. Ein kleines Haar, das sich noch 
entfernen lässt, und ein grosses Haar, das zu entfernen ein 
bisschen schwierigerwäre und das wir wohl für später im Auge 
behalten müssen. Das entfernbare kleine Haar Ist die 
schlechte Verständlichkeit der Vorlage, wie sie aus der Kom
missionsberatung herausgekommen ist - Herr Masoni hat 
schon darauf hingewiesen. 
Was sieht der Bürger schwarz auf weiss? In den Uebergangs
bestlmmungen zur Bundesverfassung findet er in erster Linie 
die Neuerungen. Es werden die Objekte aufgezählt Das Mehr
phasenprinzip, mit dem der Vorsteuerabzug verbunden ist, 
entdeckt der Leser aber nur in Nebensätzen. Da ist noch viel 
Aufklärungsarbeit zu leisten, Herr Bundesrat, da sind wir uns 
sicher einig. Es besteht vielleicht sogar noch eifle Möglichkeit, 
die Vorlage redaktionell so auszugestalten, dass sie für den 
Bürger leichter lesbar und einsehbar wird. Ich meine damit 
das kleine Haar, das wir noch entfernen können. 
Nicht mit vernünftigem Aufwand zeitgerecht zu bewältigen ist 
die andere Sorge, die ich in diesem Zusammenhang habe, 
nämlich_ die Rechtsetzungsform. Fast fünfzig Jahre nach Ein
führung der Wust wird diese noch immer, gestützt auf einen 
Bundesratsbeschluss - geändert durch Verfassungsbestim
mungen - erhoben, und wir würden daran nicht viel ändern, 
ausser dass wir den Bundesrat ermächtigen würden, selber 
noch Aenderungen vorzunehmen. 
Da wäre doch eigentlich der Zeitpunkt gekommen, dass wir 
jetzt zur ordentlichen Rechtsetzungsforrn übergehen, indem 
wir nicht eine Vielzahl von Einzelbestlmmungen in die Ueber
gangsbestlmmungen zur Bundesverfassung schreiben, son
dern eine normale Ordnung mit einer Grundoption in der Ver
fassung und ihrer Ausgestaltung im Gesetz aufstellen. Wenn 
dieser Weg von der Kommission nicht beschritten worden ist, 
so nicht deshalb, weil sie ihn falsch fand; auch nicht wegen ei
ner Opposition des Bundesrates, der - glaube ich - durchaus 
Verständnis für dieses Anliegen hatte, sondern weil dies jetzt 
eine zu grosse Schwierigkeit bedeutet hätte. Aber ich möchte 
Sie doch bitten, das Problem nicht aus den Augen zu lassen. 
Wir sind jetzt bei der direkten Steuer endlich beim normalen 
Verfahren. Ich bin der Meinung, dass wir bei der indirekten 
Steuer dieses normale Verfahren auch wählen sollten: Verfas
sungsgrundsatz und dann Gesetz mit fakultativem Referen
dum, damit Parlament und Bürger noch an der Ausgestaltung 
mitwirken können. Das ist kein theoretischer Ansatz. Ich 
glaube, dass die Finanzordnung bei uns wichtig ist und ein 
Politikum bildet, so dass wir die Entscheide mittragen müssen. 
Wenn dieses Vorgehen im Moment nicht möglich war, so be
daure ich das. 
Aber das hindert mich nicht daran, auf die Vorlage einzutreten, 
eine Vorlage, die gewiss anders ist als jene des Bundesrates. 
Aber ich glaube doch, dass der Weg über Eintreten und Bera
tung nach den Vorschlägen der Kommission der gangbare 
und richtige ist, und ich bitte Sie, diesen Weg zu beschreiten. 
Zu den Details möchte ich mich zu gegebener Zeit äussern. 

M. Delalay: Au cours des travaux de notre commission nous 
avons ete d'emblee confrontes a deux p•ojets. "'Jous avions en 
effet sur notre table au debut des travaux de la commission le 
message du Conseil federal, qui nous proposait d'entrepren
dre la revision de l'impöt actuel sur le chiffre d'affaires en intro
duisant notamment un seul taux d'impöt de 6,2 pour cent, un 
taux complet pour l'industrie du bätiment et la soumission 
d'une certaine categorle d'entreprises de services en rapport 
avec l'industrie du bätiment. tels les bureaux d'ingenieurs, 
d'architectes, les transports de choses, les entreprises 
generales et la mise a disposition de main-d'oeuvre. 
Mais nous avons taut de suite eu un deuxieme projet issu de la 
commission et qui a consiste dans l'adoption d'un systeme 
d'impöt indlrect base sur la taxe a la valeur ajoutee. La com
mission a cholsi ce systeme ä une faible majorite. Des lors, 
nous etions de nouveau devant un choix, ä savoir si nous vou
lions adopter un systeme de TVA conforrne a celui en vigueur 
dans la Communaute europeenne, selon la directive No 6, 
dont on a dejä parle aujourd'hui, ou si nous voulions adopter 
un systeme de TVAselon un modele helvetise. La commission 
s'est, dans ce deuxieme choix, prononcee pour le modele eu
ropeen. 
En fait nous sommes tous - je pense - aussi blen la commis
sion que cette salle, pour un passage ä terrne ä un systeme de 
TVA, y compris le Conseil federal puisqu'il envisageait dans 
son message de reforrner l'impöt sur le chiffre d'affaires mais, 
dans un deuxieme temps, d'obtenir l'autorisation de transfor
mer ce systeme en un systeme de TVA apres l'avoir elargi a un 
certain nombre de services. Cet avis du Conseil federal etalt 
d'ailleurs partage par de nombreux partis lors de la consulta
tion puisque le Parti radical democratique, !'Union democrati
que du centre et le Parti socialiste suisse s'etaient resolus lors 
de la consultation pour ce qui est devenu le projet du Conseil 
federal, c'est-a-dire un impöt sur le chiffre d'affaires et un pas
sage progressif ä la TVA. Lars de cette consultation on a es
time que cette TVA n'etalt pas en mesure ä !'heure actuelle de 
rallier une majorite suffisante dans le pays lors d'un vote popu-

· laire, que ce systeme etalt onereux sur le plan administratif 
pour les petites entreprises et que, par consequent, il n'etalt 
pas indique de l'introduire pour la reforrne des flnances 
federales. 
Pour ce qui nous concerne, nous aurions prefere, dans un pre
mier temps, une TVA selon un systeme helvetlque, c'est-a-dire 
le maintien de l'assiette actuelle de l'impöt sans en etendre la 
perception ä de nouvelles categories de contribuables et, 
eventuellement une modification du taux de l'impöt vers le 
haut pour assurer le rendement de cet impöt indlrect, vu la 
suppresslon de la taxe occulte qu'engendre automatique
ment la TVA. Cette position n'etalt pas prise pour creer un nou
veau cas special suisse, mais plutöt parce que nous parta
gions l'opinion emise par le professeur Jean-Jacques 
Schwarz de l'Universite de Lausanne et dont la commission a 
eu connaissance, qui affirrne dans une etude: «Nous desirons 
ici notamment nous inscrire en faux contre l'attitude qui con
siste ä dire qua cela ne vaut pas la peine d'introduire la TVA si 
ce n'est pas pour passer a la TVA europeenne. Cette attitude 
est fausse et dangereuse. II serait, au contraire, tout-ä-fait in
dique en l'etatactuel des choses de changer de systeme, sans 
changer completement la realite de l'imposition. En clalr il se
rait parfaitement pensable que l'on procede dans un premier 
temps a un passage ä la TVA mais en conservant grosso modo 
l'assiette fiscale actuelle de l'lmpöt sur le chiffre d'affaires. Pro
gressivement, au rythme Oll nous deciderions nous- mämes, 
nous pourrions, par la suite, adapter l'assiette flscale ä celle 
definie par la sixieme directive Oll plutöt a celle qui sera 
decidee dans le cadre de l'harmonisation de la TVA entre les 
pays de la Communaute europeenne«. _ 
Nous partageons tout-ä-fait cette opinion et nous pensons en
core que ce chemin est celui que nous aurions pu pratiquer, 
car cette solution aurait de nombreux avantages. Taut d'abord 
alle nous perrnettrait de garder une certaine souverainete sur 
le plan de notre fiscalite indirecte; elle nous aurait permis 
d'adapter progressivement notre assiette fiscale sans heurts a 
la directive No 6 des Communautes europeennes; eile nous 
aurait permis - ce qua taut le monde desire - de supprimer la 
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taxe occulte et alle aurait surtout evlte aussi les dlstorsions que 
la TVA integrale va provoquer par des allegements a l'industrle 
d'exportation et par une charge supplementaire a la branche 
du bätlment. avec les effets politlques que cela represente sur 
le plan regional. 
SI je rappelle ces- positlons - c'est par la que je conclus - ce 
n'est pas pour llvrer aujourd'hul un combat d'arrlere-garcle-en 
faveur de la propositlon du Conseil federal ou en faveur d'une 
autre solutlon de TVA. Nous accepterons l'entree en matlere 
selon le projet de la commlssion, mals je souhaltais exprlmer 
ces quelques conslderatlons pour les expllclter comme une 
sorte de signal a !'Intention de la commlssion du Conseil natio
nal qul a encore le lolslr d'explorer d'autres voies que celle 
qu'a cholsie la commlsslon. C'est dans cet esprlt que je vou
lals rappeler ces travaux de la commlsslon et les possibllltes 
qul s'offralent a eile. 

als diese Leistungen mit zunehmendem Wohlstand immer 
mehr in Anspruch genommen werden und damit zur Bedarfs
deckung -wie andere Bereiche - beitragen. 
Angesichts der günstigen Konjunkturlage wäre der Ueber
gang auf das Mehrwertsteuersystem vertretbar. Es geht ja 
nicht darum, mehr Steuererträge über einen Systemwechsel 
zu erlangen, wie dies die Vorlagen der siebziger Jahre vorge
sehen hatten. Die Höchstsätze sollen In der Verfassung festge
schrieben werden, wie das vorgesehen ist. 
Bekanntlich haben die Bundesratsparteien beschlossen, den 
bereits tätigen Arbeitsausschuss noch zu aktivieren, der nach 
unseren Beratungen ein konsensfähiges Finanzpaket vorbe
reiten soll. Der Wille für eine gemeinsam getragene Lösung ist 
offenbar vorhanden. Ein Vor- und Nachgeben allerdings ist 
nicht nur gefragt, sondern auch·gefordert. 
In diesem Sinne stimme ich für Eintreten auf die Vorlage. 

Uhlmann: Es ist nicht nur eine Vermutung, es ist eine Tatsa- Frau Weber: Wenn es uns gelingt, dass die Kommissionsvor-
ehe, dass Finanzvorlagen in unserem Land ein politisch hels- lage zur Mehrwertsteuer nach diesem Rat auch die Hürde des 
ses Eisen sind, sind doch in den siebziger Jahren zwei solche Nationalrates und die des Volkes nimmt - und ich bin eigent-
Vorlagen vom Volk bachab geschickt worden. Diese Erkennt- lieh zuversichtlich-, dann kann man sehr wohl mit Schiller sa-
nls muss das Parlament veranlassen, die neue Finanzreform gen: «Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt.» 
behutsam und wie hochzerbrechllches Glas zu behandeln. Ja, es gibt viele Bürger In diesem Land, die sagen, dass die 
Der Bundesrat hat umfangreiche Vorarbeit geleistet Das breit Mehrwertsteuer schon seit 20 Jahre.n fällig gewesen wäre. 
angelegte Vernehmlassungsverfahren hat die Grundrichtung Meines Erachtens sprechen insbesondere vier Gründe ein-
des neuen Weges wohl einlgermassen aufgezeigt, brachte deutlg für den von der Kommission gemachten Schritt: 
aber kein klares und einheitliches Bild zutage. Wenn aufgrund 1. Es ist angebracht, dass angesichts der starken Verflechtung 
dieser Situation der Bundesrat einer umfassenden Reform der unserer Wirtschaft mit detn Europäischen Wirtschaftsraum 
Umsatzsteuer gegenüber der Mehrwertsteuer den Vorzug ge- und den rasch voranschreitenden Integrationsbemühungen 
geben hat, ist dies verständlich. das Schweizer System der Umsatzbesteuerung möglichst eu-
Die Zielsetzungen der Finanzreform sind im wesentlichen ropafähig ausgestaltet wird. 
nicht gross umstritten. Es ist hier wie überall: Der Teufel sitzt 2. Die Schweiz war und wird Immer mehr eine Dienstleistungs-
schlussendlich Im Detail. Die Reform sollte etwa haushaltneu- gesellschafl Unsere liebe alte Wust Ist deshalb schon vom Na-
traf sein, sie soll Wettbewerbsverzerrungen und lntematlonale men her nicht mehr ganz «in», wenngleich zu sagen Ist, dass 
Wettbewerbsnachteile beseitigen, es sollen die Steuern oder der Begriff «Mehrwertsteuer» auch nicht dem eigentlichen We-
dle Mehrwertsteuer auf ausgewählte Dienstleistungen aus- sen der Mehrphasenumsatzsteuer entspricht 
gedehnt werden, und es soll die Taxe occulte beseitigt wer- 3. Die Anwendung der Mehrwertsteuer wird für die meisten 
den. · Steuerpflichtigen bedeutend einfacher und weniger aufwen-
ln der vorberatenden Kommission wurde die Frage des Sy- dig sein als jene der Wust, weil der Grossist sowohl beim Wa-
stemwechsels eingehend und sorgfältig diskutiert. Nebst den renbezug als auch bei seinen Lieferungen heute zahlreiche 
unbestrittenen Zielsetzungen, die der Bundesrat vorgezeigt subtile Unterscheidungen treffen muss und daran oft hängen 
hat, wurde vermehrt die Europafähigkeit ins Feld geführt. bleibt 
Ich gebe offen zu, dass ich persönlich dem Vorschlag des 4. Es wird kaum zu bestreiten sein, dass gerade jetzt ein gün-
Bundesrates zugestimmt habe, dies in der Meinung, dass auf- stiger Moment Ist, das System zu ändern. Man kann ruhig fra-
grund der Erfahrungen Finanzvorlagen eben wie rohe Eier zu gen: Wenn nicht jetzt, wann dann? Das konjunkturelle Hoch 
behandeln sind. Wenn die Kommission mit einer Stimme dürfte mithelfen, eine neue Erhebungsart einzuführen. 
Mehrheit den Weg zur Mehrwertsteuer eingeschlagen hat, so Damit wären wir bei der Frage, was denn gegenüber dem bis-
ist das letztlich eine politische Gewichtung der Akzeptanz bzw. herlgen System neu werde, und Ich meine, dass die Differenz 
des Risikos. zwischen dem, was der Bundesrat vorschlägt, und der Mehr-
Die Anhänger des ausgebauten Umsatzsteuersystems - also wertsteuer höchst pragmatisch iS,t. Da ist vorab einmal zu beto-
der Vorlage, die der Bundesrat vorgelegt hat-haben auf einen nen, dass es sich bei der Mehrwertsteuer um nichts anderes 
Rückweisungsantrag verzichtet, dies In der Meinung, dass handelt als um eine der möglichen Erhebungsmethoden oder 
auch der Wechsel zum Mehrwertsteuersystem politisch ver- -techniken der Umsatzsteuer als allgemeiner Verbrauchs-
tretbar sei, allerdings- das möchte ich betonen - nur unter ge- steuer. Aus der Ueberwälzung als vorausgesetzter Funktion 
wissen Bedingungen, welche als Minderheitsanträge auf der der Umsatzsteuer ergibt sich das Gebot, die Erhebungsme-
Fahne erscheinen: Eine Bedingung ist die Befristung der Vor- thode so wettbewerbsneutral als möglich zu gestalten. Die 
lage; dann kann der Fassung des Bundesrates betreffend Si- Steuer soll die Konkurrenzverhältnisse nlchtverändem. Es soll 
cherung der AHV-Finanzierung in dieser Form nicht zuge- nicht schon vom Erhebungssystem her dem einen Unterneh-
stlmmt werden. Schllessllch ist von grosser politischer Bedeu- mer die volle Ueberwälzung verunmöglicht, dem andern da-
tung, wieweit die Unterstellung von Klelngewerben festge- gegen ein Steuergewinn verschafft werden. Das gilt sowohl für 
schrieben wird. den Binnenmarkt als auch für Import und Export. 
In diesem ZUsammenhang möchte Ich klar zum Ausdruck Wichtig scheint mir, dass die Gestaltung der Mehrwertsteuer 
bringen, dass Gastwirte und Coiffeure auf keinen Fall unter die so vorgenommen wird, dass Im Prinzip keine Ausnah·men gel-
Mehrwe·rtsteuer fallen können, wenn wir in der Volksabstim- tend gemacht werden, also auch keine Ausnahmen für Coif-
_mung zum Erfolg kommen wollen. In diesem ZUsammenhang feure, keine für Restaurants und keine für Reisebüros. Ich sehe 
ist auch zu sagen, dass der Aufwand für die Erfassung dieser nämlich nicht ein, warum Mövenplck oder Kuonl oder eine 
über 30 000 Steuerpflichtigen unverhältnismässlg hoch wäre. grosse Colffeurkette als Ausnahmen zu behandeln wären. Für 
Das nun von der Kommission vorgeschlagene System hat den die Kleinen wird In diiaser Vorlage gesorgt Der Vorsteuerab-
Vortell, wettbewerbsneutral, weitgehend haushaltneutral und zug sowie die 75 0OOer- bzw. die 4000er-Grenze bei einem 
steuergerecht zu sein; haushaltneutral allerdings unter Mit- · Umsatz bis 250 000 Franken tun das Nötige, damit die kleinen 
berücksichtlgung der Streichung der Stempelsteuer. Firmen nicht unnötig belastet werden. 
Mit dem Uebergang zur Mehrwertsteuer - auch wenn sie zu- Ein Wort noch zur Befristung der Regelung: In der Vorlage be-
nächst einmal helvetischer Art ist - könnte das Verhältnis zwi- antragt eine Minderheit eine Befristung der Finanzkompeten-
schen direkten und Indirekten Steuern verbessert werden. Ein zen. Ich gehöre zur Mehrheit, bin also gegen eine Befristung. 
Einbezug von Dienstleistungen Ist um so mehr gerechtfertigt, Letztere wäre sicher sinnvoll, wenn wir beim Modell des Bun-
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desrates verblieben wären. Dagegen setzt ein Wechsel hin zur 
europäischen Lösung wohl eine dauerhafte, das heisst unbe
fristete Verankerung des Prinzips in der Bundesverfassung 
voraus. 
Da die Höchstsätze im Verfassungsartikel festgelegt sind, ist 
auch die für den Bürger notwendige Transparenz gewährlei-
stet . 
zusammenfassend möchte ich festhalten, dass ich für den 
Kommissionsentwurf bin und nicht der Motion der Kommissi
onsminderheit zustimmen werde. 

M. Ducret: Quel curieux paysl Je me demande si les murs de 
cette salle ont le souvenir de l'audace de ceux qui nous ont 
precedes, qui ont cree les CFF et qui ont decide d'electrifier le 
reseau. Aujourd'hui, ils nous voient patauger a souhait dans le 
choix d'une modemisatlon fiscale, patauger depuis quinze 
ans dans l'harmonisation de l'impöt federal direct d'une ma
tiere qui fait que tous les projets du Conseil federal sont edul
cores, sans interet, patauger une fois de plus dans des retlcen
ces, des oui mais, des non mais et des conditions qui rendent 
vralment tres curieuse l'adoption d'une loi aussi importante 
que celle que nous discutons aujourd'hui. 
Nous manquons d'audace et de serieux dans notre travail. 
Car, a la verite, quel est le probleme? Nous possedons un 
impöt sur le chiffre d'affalres dont tout le monde est d'accord 
qu'il convient de le changer, le Conseil federal le tout premier, 
tous les deputes aussi. Personne ne propose de maintenir cet 
impöt tel qu'il existe. Tout le monde veut le changer; les uns 
pour une ralson, les autres pour une autre. Mais le changer 
contre quoi? Deux solutions s'offrent a nous: celle du Conseil 
federal, un impöt sur le chiffre d'affaires renove et la proposi
tion de la majorite de la commission, une TVA. 
Est-ce qua ces deux propositions sont tres eloignees l'une de 
l'autre? Non, alles sont meme assez proches, a quelques 
detalls pres et une difference essentielle qui est qua l'argu
mentation qui nous a conduit a modifier l'impöt sur le chiffre 
d'affaires provient de l'existence d'une taxe occulte dont, 
contrairement a ce qua beaucoup croient- et c'est une erreur 
- ne souffrent pas seulement les exportateurs, mais egalement 
tous las consommateurs suisses, sans exception, car cette 
taxe occulte se compose des impöts payes anterieurement, a 
toutes las phases de la creation d'un objet. 
Notre delicleuse pomme de terre qui n'est pas taxee par 
l'impöt sur le chiffre d'affaires pale indirectement un impöt 
parce que l'agriculteur paie un lcha sur le hangar dans lequel 
11 la stocke, sur la machine avec laquelle il la rarnasse, sur le 
tracteur qui tire la machine qu'il utilise. II y a un impöt sur le 
chiffre d'affalres meme sur las pommes de terre exonerees. 
C'est c;a la taxe occulte: un impöt sur le chiffre d'affaires sur le 
Journal, car il y a un irnpöt sur le chiffres d'affaires sur la rotative 
qui le fabrique, sur l'encre et sur le papier, mais il n'y a pas 
d'impöt sur le chiffre d'affalres sur le Journal tel qu'il nous est 
vendu. 
On voit donc bien qua cet impöt ne dit pas la verite. 
La taxation occulte est une fa.Qon sournoise d'augmenter le 
prix des obj~ts qua nous payons. Quand on achete une mon
tre et que l'on croit payer 6,2 pour cent au detail, on se trampe. 
C'est vrai qua je n'ai paye que 6,2 pour cent sur ma montre, 
mais l'usine dans laquelle eile a ete fabriquee a paye l'lcha sur 
la machine et las tours avec lesquels on a usine las pieces, il 
n'y a pas d'lcha sur le meta! dans lequel alle est fabriquee, 
c'est la seule economie qui a ete falte. En realite je n'ai pas 
paye 6,2 pour cent d'lcha, mais beaucoup plus, 7 ou 8 pour 
cent La preuve est d'allleurs facile a administrer puisque dans 
les calculs qua nous avons presentes avec le president de la 
commission, Monsieur Markus Kündig, a la presse on cons
tate que sur las produits actuellement non soumis a l'lcha il y a . 
entre 1,5 et 1,9 pour cent d'impöt. 
On vous propose d'etendre la TVA a tous las produits, meme 
ceux de consommation courante, avec un taux reduit de 1, 
9 pour cent et le resultat final, dans la phase actuelle ou las 
höteliers ne sont pas touches, serait un supplement d'environ 
400 millions de francs. Si la disparition de la taxe occulte etait 
vraiment aussi couteuse que cela, il y aurait beaucoup plus de 
supplement. Ce n'est pas le cas, donc l'lcha actuel n'est pas 

correct. et le consommateur paie plus qu'on ne le dit, la TVA 
est un bien meilleur moyen. 
II y a une autre raison encore. On parle de s'approcher du 
Marche commun et quelques-uns ont choisi l'idee de TVA 
pour aller dans sa direction. . 
Mais la n'est pas le probleme. Rappelons-nous que lorsque 
nous importons un produit, l'equivalent de l'impöt que nous 
ne percevons pas sur le produit en Suisse est perc;u par le 
pays exportateur. Ce dernier recupere tout l'impöt que nous 
ne percevons pas sur ce qua nous vendons en Suisse et qui 
provient de l'etranger. Lorsque l'on a supprime las droits de 
douane - je m'occupais deja un peu de finances a cette epo
que- le prix des voitures importees n'a pas baisse proportlon
nellement a la reduction des droits de douane, il a baisse 
d'une partie de la reduction des droits, le reste est parti dans la 
poche des importateurs ou des exportateurs. Pour cette ral
son, II nous taut reellement un impöt per~u selon un regime 
commun a tous las autres pays, d'un taux raisonnable de 6, 
2 pour cent, etfacile aappliquer. 
II est faux de dire qua la TVA est plus dlfficile a appliquer qua 
l'impöt sur le chiffre d'affaires. La difference du taux de l'lcha 
entre las detaillants et las grossistes est une heresie. Cela va si 
loin que le Conseil federal a genereusement propose de taxer 
d'emblee las detaillants a 6,2 pour cent egalement C'etait tel
lement injuste qua cela a provoque des differences de prix 
telles qu'une partie du commerce de detail a probablement 
disparu a cause de l'impöt sur le chiffre ~'affaires. II en resulte 
une difference de 2 pour cent sur le prix final de l'objet. Las 
deux pour cent representent un rabais que certalns aimeraient 
consentir pour attirer las clients. lls ne peuvent pas le faire s'ils 
sont detaillants, par contre ils le peuvent s'ils sont grossistes. 
C'est la raison pour laquelle il taut approuver l'ldee du Conseil 
federal de generaliser le taux de 6,2 pour cent. Mais le seul 
bon moyen d'arriver a cette suppression de la taxe occulte, le 
seul et unique moyen reste evidemment la TVA. 
Le Conseil federal, tout en nous faisant un discours sur la sup
pression de la taxe occulte dans son projet-si vous l'avez lu et 
je n'en doute pas - maintient pour l'energle la non-recupera
tion par las grossistes. C'est-a-dire qua l'impöt sur l'energie 
resterait non recuperable meme dans le systeme de l'lcha 
renove, alors qua dans celui de la TVA l'impöt sur l'energle se
rait evidemment recuperable. 
L'elaboration de cette loi en commission a ete rendue possible 
par une collaboration de tous las instants des fonctionnaires 
de l'administration flscale qui s'occupent du chiffre d'affalres 
et par la bienveillante comprehension de M. Stich, conseiller 
federal, qui n'a pas entrave las travaux de la commlssion bien 
qu'il ait ete en desaccord avec nous. II est est important de le 
souligner, car il n'est pas facile de defendre las recettes de la 
Confederation. 
La commission a tente de maintenir las recettes a leur niveau 
actuel. La motion de M. Masoni, que je soutiens d'ailleurs, de
mande de proflter de l'occasion d'une certalne elevation de 
l'impöt sur la consommation - l'impöt indlrect - pour redulre 
un peu l'impöt direct qui est lourd, tant a l'echelon federal qua 
cantonal et communal. 
Je me plais a relever, Monsieur Stich, qua votre caractere est 
sans doute pour beaucoup dans le fait qu'aujourd'hui la com
mission puisse presenter un projet tel qua souhalte par las 
deputes et non par vous-meme. Je tiens ~ vous en remercier 
et je souhaite qua notre conseil accepte las propositions de la 
commission avec certalnes modifications, notamment en ce 
qui concerne l'hötellerie. En effet, il est bon pour la concur
rence dans cette branche qu'elle soit, alle aussi, soumise a la 
TVA. Ne pas l'etre est une erreur majeure qua tous ceux qui ne 
sont pas soumis a la TVA reconnaitront, parce qua l'höteilerie 
moderne, qui renouvelle souvent son equipement, doit pou
voir recuperer l'impöt sur las marchandises ·qu 'alle acquiert et 
sur las installations auxquelies alle procede. 
C'est la raison pour laquelie nous vous presenterons des pro
positlons au cours de la discussion par articles. 

M. Jelmlnl: Je donnerai mon adhesion a ia solution proposee 
par le Conseil des Etats, sachant bien qu'ii s'agit d'une solu
tion qui n'est pas_definitive, parce que c'est le debut d'une Ion-
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gue marche qu'on devra faire dans les deux conseils et, en
suite, devant le peuple et les cantons. En effet, le contenu et les 
motivatlons devront etre l'objet de reflexions ulterieures. II faut 
rappeler que le message que le Conseil federal nous a soumis 
contlent deux aspects: un allegement substantiel dans le do
malne des droits de tlmbre, accepte sans grande oppositlon 
mals avec la preoccupation, que je partage d'allleurs, de com
penser par d'autres recettes flscales la perte que la Confedera
tlon auralt suble et la vrale reforme du reglme flnancier qul 
nous occupe. -
La solutlon presentee par le Conseil federal paraissalt a mon 
avis acceptable. Elle vise a attenuer les effets pervers du 
systeme flscal sur le plan de la concurrence ,et a renforcer la 
competltlvite Internationale, tout en garantlssant l'equlllbre 
budgetalre actuel et en assurant une redlstributlon equitable 
des charges flscales entre les diverses couches sociales. Cet 
ensemble de principes est destlne a trouver la comprehension 
et l'acceptation d'une grande partle des cantons, des organi
satlons economiques et aussl des contribuables. . 
Pendant la procedure de consultation, l'ldee de 1a TVA a ete 
avancee de ptusieurs cötes, meme si alle avalt ete refusee en 
votation populalre par deux fols consecutlves. Le gouverne
ment n'a pas voulu courir de nouveau le risque d'un insucces 
devant le peuple et les cantons. C'est une attitude comprehen
sible et prudente. Personnellement, j'ai toujours partage l'idee 
de la TVA et j'al partlcipe aux deux campagnes de sensibllisa
tion de l'opinlon publlque pour l'appuyer. II y a eu ensuite dif
ferents changements de positlon au sein des partis et meme 
au sein de celui auquel j'al l'honneur d'appartenir et qui, en 
principe, a toujours soutenu l'ldee de la TVA. 
C'est pour cette ralson qu'au debut de la discusslon. au sein 
de la commission, j'al appuye l'ldee plus prudente du Conseil 
federal, car cette Idee n'est pas contralre a la TVA. C'etalt une 
manoeuvre d'approche, en sachant que son contenu, de ma
niere plus ou moins paresseuse, se rapproche de l'ldee de la 
TVA et, par la, des systemes en vigueur dans plusieurs pays 
europeens qui, cependant, ne sont pas identlques. 
Je me suis adapte a la decision de la majorite de la commis
slon. en comptant sur la sincerite des propos affirmes par mes 
collegues dont je ne voudrals Jamais douter et sur la bonne vo
lonte de sulvrecettefols au moins et celajusqu'a la fln, ce par
cours. Je nourris quelques preoccupations autour de la possi
bilite d'assurer l'equilibre flnancler et la repartition equitable 
des charges soclales, surtout sl l'on devait trop reduire le nom
bre des contribuables ou les tarifs, comme cela parait etre 
l'idee de quelques-uns. Le fait de liberer certalnes categories 
d'entreprises de l'obllgatlon de contribuer peut se compren
dre, a mon avis, seulement pour des ralsons de politlque 
referendaire. On peut l'accepter provisolrement, mals il faudra 
plutOt tächer de convalncre les categories concernees des 
veritables consequences de cette exclusion. 
Je ne sulvral pas la propositlon de llmiter la duree du droit de 
perception de l'lmp0t direct, en vue de son ellminatlon pure et 
simple dans un prochaln avenlr parce que, entre autres, on 
creeralt des inconvenlents dans la perequation flnanciere 
entre les cantons. D'allleurs, l'lmpOt dlrect est l'objet d'une 
adaptation en cours et II ne parait pas politlquement ralsonna
ble de prevolr une modlficatlon ulterieure en meme temps que 
la reforme qui nous occupe. On salt par experience, surtout 
dans ce domalne, que les paquets trop charges, trop abon
dants et trop compliques ont moins de chance d'etre accueil
lls. Restons donc sur une Idee importante, simple, et cher
chons a convalncre les autres et surtout a nous convalncre 
nous-memes. 

Rüesch: Der berühmte Amerikaner Benjamin Franklln hat ein
mal gesagt: «Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: 
der Tod und die Steuern.» Bei den Steuern können wir wenig
stens die Art bestimmen und deren Kosten, und damit wollen 
wir heute abend beginnen. 
Der Ständerat hat In unserem lande da und dort den Ruf, ein 
konservativer Bremsklotz zu sein. Ich glaube, dass wir bei die
ser Vorlage die einmalige Chance haben, dieses Klischee rich
tigzustellen, denn die Kommission beantragt uns einen zu
kunftsträchtigen Entwurf. Diesen Entwurf müssen wir wohf -

das ist heute schon getan worden - auch im lichte des Ver
nehmlassungsverfahrens würdigen. Allerdings dürfen wir 
nicht einfach auf das Vernehmlassungsverfahren pochen, wir 
müssen auch sehen, wie sich die Meinungen seit diesem Ver
nehmlassungsverfahren weiterentwickelt haben, insbeson
dere im Hinblick auf die rasante Entwicklung in Europa Wenn 
wir als Ständekammer die Vernehmlassungen anschauen, 
müssen wir sehen, was die Kantone wollen. Ich stelle fest, 
dass die kantonalen Finanzdirektoren heute doch praktisch 
geschlossen für den Systemwechsel eintreten und ihr Präsi
dent, Regierungsrat Gemperli (SG), als Vorkämpfer dieser 
Neuerung bezeichnet werden darf. 
Zu den guten Argumenten, die bereits aufgezählt worden sind, 
die für den Schritt zur Mehrwertsteuer sprechen, wäre noch fol
gendes anzuführen: Es Ist richtlgerweise auf das Missverhält
nis zwischen direkten und indirekten Steuern in unserem 
lande hingewiesen worden. Dazu ist zu ergänzen, dass in den 
letzten zwanzig Jahren die Belastung des Verbrauchs nur halb 
so stark angestiegen ist wie die Einkommens- und Vermö
genssteuer. Alles kritisiert in unserem lande die Konsum- und 
Verschleissgesellschaft, und gleichzeitig wird der Konsum 
steuerlich - relativ- Immer mehr begünstigt. Wer mehr konsu
miert, soll mehr bezahlen, nicht nur, weil er mehr Geld in Um
lauf setzt und also offenbar Geld hat. sondern auch, weil er die 
Umwelt mehr belastet Wenn wir schon die Verschleissgesell
schaft bekämpfen wollen, dann sollen wir den Verschleiss, 
den Umsatz, den Konsum auch entsprechend besteuern. 
Entscheidend ist, dass die Vorlage so ausgestaltet ist, dass 
derjenige. der wenig hat und damit nur wenig ausgeben kann, 
sozial nicht benachteiligt wird. Ich glaube, mit der Staffelung 
des Steuersatzes-6,2 Prozent, 1,9 Prozent- ist diesem sozia
len Argument Rechnung getragen; es wird ihm auch Rech
nung getragen, wenn dem kleinen Gewerbler entgegenge
kommen wird, indem kleine Umsätze von der Steuerpflicht 

· ausgenommen werden. 
Wir haben In dieser Session im Rahmen der Behandlung des 
Geschäftsberichtes des Bundesrates eingehend über die 
Wettbewerbskraft unserer Wirtschaft gesprochen. Ich glaube, 
die Vorlage, die uns die Kommission präsentiert, ist in der 
Lage, diese internationale Wettbewerbskraft zu verbessern. 
Auf den ausländischen Märkten ist es heute noch so, dass 
überall eine relativ hohe Mehrwertsteuer zu bezahlen Ist. wäh
renddem die ausländischen Konkurrenten auf dem Schweizer 
Markt eine vergleichsweise niedrige Warenumsatzsteuer 
schulden. Zudem wurde im Ausland dazu übergegangen, die 
Besteuerung der Kapitalgewinne zu senken, und damit ist die 
Wettbewerbskraft unserer Wirtschaft tangiert Die Vorlage ist 
geeignet, diese wieder zu stärken. 
Herr Uhlmann hat davon gesprochen, es handle sich bei Steu
ervorlagen stets um rohe Eier. Es Ist klar, dass Steuervorlagen 
sehr subtil sind. Wir müssen sie so ausgestalten, dass sie eine 
tragende Mehrheit finden. 
Thomas von Aquln hat einmal gesagt: «Steuern sind ein er
laubter Fall von Raub.» Herr Bundesrat, diesen Raub muss 
man darum, wenn die Vorlage vor dem Volk durchkommen 
soll, genau definieren. Im Gegensatz zu Frau Weber bin ich 
der Meinung, dass wir nicht nur die Steuersätze in der Verfas
sung selbst definieren müssen, sondern auch diesen Raub 
zeitlich begrenzen müssen. Damit er legalisiert ist, muss er li
mitiert werden. So hätten wir wohl eine Chance, die Neuerung 
vor dem Volke durchzubringen. Das sollten wir versuchen. 
Und denkt an Zwinglis Wort:« Tut um Gottes Willen etwas Tap
feres!» 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet es! interrompu 

~ 
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meme, dans le domaine des finances feclerales, nous voulons 
un nouveau regime de la fiscalite indirecte notamment, mais 
nous gardons l'lcha que nous disons arneliorer. Nous ne fai
sons en fait qu'une reforme hybride, ravalant la fai;ade d'un 
systeme vieilli, et letout meme pas conforme au systeme euro
peen, alors que nous nous rapprochons par ailleurs de cette 
meme Communaute. 
L'echeance du 1 er janvier 1995 coincidant avec celle de l'Eu
rope nous donne non seulement l'occasion, mais la chance et 
la necessite d'aller plus loin dans le sens indique par les partis 
gouvemementaux qui se sont entendus, au debut de cette 
annee, sur les termes d'une plate-forme que nombreux mem
bres des partis bourgeoisen particuller semblent avoir oublies 
depuis lors en ce qui conceme le regime des finances federa
les et les ressources de la Confederatlon. 
Tout plaide en faveur d'une veritable reforme: les raisons de 
technique financiere taut d'abord. Ce n'est pas un hasard si a 
deux ou trois exceptlons pres, dont la Suisse, tous les pays in
dustrialises ont adopte la taxe a la valeur ajoutee et une taxa
tion a la consommation fractionnee aux diverses echelles de la 
production et de la commercialisatlon. Le systeme de taxation 
a echelons est incontestablement superieur, du point de vue 
de Ja technique financiere et de l'equite en matiere de fiscalite 
indlrecte, a l'lcha le plus raffine qui correspond a une structure 
de la consommatlon depuis longtemps depassee. En effet, 
l'acquisition de marchandises, de biens materiels frappes par 
l'lcha pour autant qu'ils ne soient pas inscrits sur l'actuelle liste 
franche, tient une place qui progressivement diminue dans les 
depenses des menages ou eile ne represente plus actuelle-

Mme Jaggl: Ainsi le veut notre systeme de gestlon des finan- ment qua 30 pour cent au mieux. -C'est bien la moindre des 
ces federalesl De regime provisoire en systeme llmite dans le choses qu'un systeme de taxatlon indirecte corresponde a la 
temps, la Confederation doit garer comme eile le peut une si- structure de la consommatlon qu'elle veut frapper. 
tuatlon qui n'a jarnais ete durablement claire puisque, depuis En outre, la TVA est superieure du point de vue du rendement, 
Ja demiere guerre mondiale, plus precisement entre 1950 et sans probleme economique du cöte taxe occulte. Je suis de 
1981, on ne recense pas moins de onze votations sur Je· ceux qui pensent- et ils sont nombreux - qua toute fiscalite in
regime des finances federales. Sur ces onze votatlons, les can- · directe n'est pas forcement et a priori antisociale, et eile est 
tons ont dit sixfois «oui» et cinq fois «non». Le score peut sem- arnenageable comme teile, eile est equitable quand eile est 
bler positlf, mais l'apparence est trompeuse dans la mesure generale et, surtout, eile est arnenageable quant a ses mesu-
ou·Jes «oui» n'ont pas ete des «oui» a des innovations, mais res d'accompagnement. · 
bien a des prorogations ou a des regimes strictement limites Les mesures d'accompagnement constltuent le troisieme 
dans le temps, et les «non» ont toujours ete des «non» a des point de cette reforme. La fiscalite dlrecte doit etre adaptee et 
changements. diminuee de maniere appreciable, surtout en ce qui conceme 
C'est dlre qu'on a peu d'espoir qu'une propositlon de change- l'impöt federal dlrect. Cela compenserait l'introduction de la 
ment puisse cette fois passer le cap, etant donne qu'on a en- TVA qui ne connait pas de liste franche, mais se(Jlement des 
core, cinglant dans les oreilles, Je double echec de la TVA taux mineurs. L'actuel rendement de 500 millions ne trappe 
qu'on avait resservie en mai 1979 comme un plat qui n'avait pas les consommateurs, mais dans le futur les consomma
pas eu le temps de refroidir depuis juin, deux ans plus töt. Et · teurs aux revenus les plus modestes seraient touches, ceux-la 

. pourtant, malgre ces petits «oui» a des simples prorogatlons, a memes qui consomment principalement des biens de pre-
des staru quo, malgre ces «non» assez systematlques a des miere necessite, exoneres pour le moment. 
changements, malgre cette non-volonte de changement af- Quatrieme point: le rendement superieur de la TVA est indis-
firmee a plusieurs reprises par le corps electoral, et pour des pensable pour financer de grands projets federaux dont le fi-
raisons que l'on peut comprendre, je prends le pari d'une nancement est encore incertain. Je ne fais pas allusion ici a 
reforme digne de ce nom quf aurait cette fois quelque chance l'AVS que d'aucuns veulent financer par le biais de la fiscalite 
de passer. indirecte - ce qui ne me choque pas du tout- mais a d'autres 
Le pari, c'est celui de la construction d'un systeme des finan- grands problemes mals ou non resolus sur le plan financier, • 
ces federales coherent, apres une succession de compromis soit l'assurance-maladie, la solidarite europeenne et le deve-
boiteux, insatlsfaisants sur Je plan de la technique financiere, loppement ou la restructuration d_u reseau ferroviaire suisse. 
du rendement des finances federales, sur le plan economique En ce qui conceme la TVA, on est d'accord avec le Conseil 
et surtout social. Nous devons et avons le temps de prendre ce federal qu'elle est inacceptable teile quelle, pour elle-meme. 
pari, puisque l'echeance est raisonnablement proche ou, si Si eile est isolee de son contexte, si eile n'est presentee que 
l'on prefere, suffisarnment lointaine pour y parvenir dans le pour elle-meme (dans l'etat actuel de la discussion, il y a fort a 
delai voulu. C'est le 1 er janvier 1995 que doit imperativement parier qu'on ne cherchera pas de mesures d'accompagne-
entrer en vigueur un nouveau regime, a moins qu'une fois de ment indispensables), eile restera inacceptable. Actuelle-
plus l'on ne prevoie le statu quo, certes meilleur qu'une mau- ment, eile est accompagnee en tout et pourtout par la reforme 
vaise reforme. · du droit de tlmbre, sans les mesures compensatoires promi-
D'ici la, le peuple et les cantons- devront se prononcer et, na;, ses par les beneficiaires de cette reforme et des allegements y 
l'oubllons pas, nous devrons nous rapprocher de la Commu- relatlfs. 
naute europeenne, sous une forme ou sous une autre, rappro- En revanche, si la TVA prend place dans une reforme globale, 
chement que Je souhaite aussi clair qua possible. En Suisse, il avec une redistribution des cartes fiscales feclerales, eile peut 
est vrai, nous avons le goCrt des demi-solutions, des moitle- etre expllquee et acceptee. Evidemment, cela signifie qu'elle 
moitle - non seulement dans la recette de quelque mets est adoptee dans son principe et qu'on ne se soumet pas a la 
celebre-et nous voulons nous rapprocher de la Communaute volonte de teile ou teile corporatlon dans la construction d'un 
europeenne en nous fondant dans l'Espace economique eu- systeme coherent de fiscalite indirecte. Si on envisage serieu-
ropeen qui presente le desavantage de combiner les contrain- sement de respecter les demandes des coiffeurs et des caf&;. 
tes de l'adhesion a l'absence du principe de codecision. De tiers, il n'y a alors pas de raison de taxer les entreprises 
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generales de construction, ni davantage les brevets et encore 
moins les prestations en mattere de pub1icite. 
Si nous, parlementaires federaux, nous nous lan~ons dans la 
prise en campte des interets corporatifs, nous sommes per
dus parce que nous donnons l'exemple que l'on n'attend pas 
de nous, celui de ceux qui pensent «categorie», alors que 
nous ne sommes pas une chambre des metiers, encore moins 
un conseil economique et social, mais bei et bien un Parla
ment soucieux de l'interet general qui demeure notre preoccu
pation. La defense des interets categoriels releve du domaine 
extra-parlementaire. Elle est assezforte et du ressort des grou
pes de pression qui sont, eux, specialises dans la defense des 
particularites et des privileges plus ou moins prononces. Ce 
n'est pas notre mission, ici, comme parlementaires. Nous ne 
devons pas, en confondant les röles et en tentant de sauver ce 
qui ne peut l'etre, faire capoter un projet global et ainsi nous 
priver de toute chance de remplir notre mission qui est de do
ter la Confederatlon d'un regime financier qui se tienne et qui 
soit acceptable par les citoyens en leur double qualite de con
tribuables et de consommateurs. 
A mon sens, le projet de 1a majorite de notre commission, en 
ce qui concerne la fiscalite indirecte, se tient et il doit prendre 
toutson sens pardes mesures d'accompagnement sur le plan 
de l'impöt federal direct et de la politique sociale et euro
peenne de la Confederatlon. 

Bundesrat Stich: Gestern ist vor allem von der Geschichte und 
von der Europatauglichkeit die Rede gewesen. Interessanter
weise ist nie davon die Rede gewesen, welche Anforderungen 
an ein genügendes oder an ein gutes Steuersystem zu stellen 
sind. Die Frage ist nicht ben1hrt worden, obwohl wir heute da
vorstehen, eine neue Finanzordnung zu machen. 
Vorerst noch ein Wort zur Geschichte. Wenn man zun1ckblickt 
- das ist gestern getan worden -, stellt man fest: Wenn man 
_nicht nur die Verfassungsvorlagen zählt, sondern alle Ge
schäfte, die in den letzten 40 Jahren mit Einnahmen des Bun
des oder Einnahmenverteilung des Bundes zur Diskussion 
gestanden sind, kommt man auf ungefähr 40. Das heisst, im 
Prinzip haben wir uns seit dem zweiten Weltkrieg immer und 
immer wieder - oder dauernd - mit Finanzvorlagen beschäf
tigt. Das ist offenbar des Schweizers grösstes Hobby, das er 
nicht lassen kann, nicht missen möchte, und deshalb geht er 
von einem Provisorium zum anderen, vermutlich auch, damit 
er sich die grundsätzlichen Entscheidungsfragen nicht stellen 
muss. 
Es ist vielleicht noch beizufügen, dass nicht nur ein Bundesrat 
sich mit solchen Vorlagen beschäftigt hat, sondern viele Bun
desräte. Der Herr Kommissionspräsident hat gestern alt Bun
desrat Weber angeführt, der nach dem Scheitern der Vorlage 
zun1ckgetreten ist Es hat andere Beispiele gegeben. Roger 
Bonvin hat das Departement gewechselt, nachdem seine Vor
lage im Nationalrat in der Schlussabstimmung gescheitert Ist. 
Georges-Andre Chevallaz hat das Departement gewechselt, 
nachdem zweimal die Mehrwertsteuer abgelehnt worden ist 
Dabei sollten wir nicht vergessen, dass unser Bundesstaat 
jetzt immerhin 142 Jahre alt geworden ist Nächstes Jahrfeiern 
wir die 7oo-Jahr-Feier, und wir stellen fest: Wir haben es in die
sem Zeitraum nicht fertiggebracht, eine definitive Finanzord
nung für die Eidgenossenschaft zu schaffen. Es ist ein seltsa
mer Kontrast, wenn man von Europatauglichkeit spricht Sind 
wir in der Lage, die Probleme zu lösen? 
Was sind die Voraussetzungen für eine gute Finanzordnung? 
Zum einen sollte sie sicherstellen, dass der Staat sich die Mit
tel beschaffen kann, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben be
nötigt Bei den letzten zwei grossen Revisionen hat das bedeu
tet, dass man eine neue Steuer einführen und mehr Steuern 
haben wollte, weil der Haushalt arg im Defizit war. 
Für mich selber war deshalb klar, dass man eine Finanzord
nung erst dann vor Volk und Stände bringen kann, wenn man 
wieder einen ausgeglichenen Haushalt hat. Das haben wir er
reicht. Ich habe eigentlich angenommen, wir wären in der 
Lage, dieses Problem in diesem Jahr in beiden Räten zu erle
digen, so dass man auch die Volksabstimmung noch dieses 
Jahr hätte durchbringen können. Das ist offensichtlich nicht 
der Fall. Nächstes Jahr sind nicht nur 700 Jahre Eidgenossen-

schaft, sondern auch Nationalratswahlen. Deshalb kann man 
wohl davon ausgehen, dass nun der Zweitrat zur Behandlung 
dieses Geschäftes mindestens so lange braucht wie der Erst
rat. Dann sind die 700-Jahr-Feiern vorbei, die Nationalratswah
len auch, und die Finanzordnung vermutlich auch. 
Das ist die ernüchternde Ausgangslage. Damit verbessern 
sich die Chancen für eine Neuordnung nicht; denn ich habe 
Ihnen letzte Woche dargelegt, wie die Finanzplanung aus
sieht, welche Anstrengungen wir unternehmen müssen, damit 
wir Im nächsten Jahr wieder zu einem ausgeglichenen Haus
halt kommen. 
zweitens sollte eine vernünftige Finanzordnung die Finanzie
rung sicherstellen, d. h. die Steuern dürften nicht befristet sein, 
denn die Ausgaben sind auch nicht befristet. Hier sollte man 
ein Gleichgewicht halten. Zudem sollte eine Steuerordnung 
auch flexibel sein, d. h. man sollte die Steuersätze allenfalls 
anpassen können, durch das Parlament, durch eine Geset
zesänderung und nicht gerade nur auf allerhöchster Stufe, 
durch eine Verfassungsänderung; denn das bedeutet in je
dem Fall mehrere Jahre Arbeit. Man kann also nicht rechtzeitig 
auf neue Anforderungen reagieren. Und neue Anforderungen 
kommen mit Sicherheit. 
Dann sollte eine Finanzordnung auch ausgewogen sein: aus
gewogen zwischen Einkommens- und Verbrauchssteuern. 
In der Schweiz haben wir beim Bund ein System mit etwa 
70 Prozent direkten und nur etwa 30 Prozent indirekten Steu
ern. Viele Leute möchten das ganz gem ändern. Sie finden, 
das sei kein gutes System. Auf der anderen Seite kann man 
festhalten, dass es der Schweiz bei diesem System nicht 
~hlecht gegangen ist; sie ist nicht schlecht gefahren, auch 
wenn wir-das ist wahrscheinlich auch ein Unikum in der Welt 
- institutionalisierte Steuerentlastungsgesetze haben. Bei der 
direkten Steuer kennen Sie es zur Genüge: Es ist die zweijäh
rige Veranlagung. Der Steuerbetrag erfährt in der Inflation in al
ler Regel eine Wertverminderung, bis er bezahlt werden muss. 
Bei den Indirekten Steuern haben wir das Gewichtszollsystem. 
Das bedeutet: Die Abgabe steigt nicht mit dem Wert der Ware, 
mit der Preisentwicklung, sondern ist auf Kilogramm, Tonnen 
und Liter fixiert; so wird die Steuer natürlich jedes Jahr tiefer. 
Das gibt es sonst nigendwo in der Weit. 
Eine Steuerordnung sollte nach der wirtschaftlichen Lei
stungsfähigkeit gerecht sein, sollte alle Bürger betreffen, sollte 
auch Gleichmässigkeit erreichen. Hinzu kommen andere 
wichtige Voraussetzungen: Die Finanz- und die Steuerpolitik 
sollten im Grunde genommen die übrige Politik unterstützen. 
Ich nehme als erstes die Konjunkturpolitik. Hier haben wir bis 
heute ein System, das auf der einen Seite einen grossen Man
gel aufweist: die zweijährige Veranlagung. Auf der anderen 
Seite haben wir eine Warenumsatzsteuer, die die Investitionen 
belastet, die aber im Konjunkturaufschwung dazu führt, dass 
sie Mehreinnahmen bringt und damit den Mangel bei der di
rekten Steuer beseitigt 
Voraussetzung für eine solche Vorlage, für die Beseitigung der 
Taxe occulte, war im Prinzip auch die Aenderung der direkten 
Steuer, damit dieses Steuersystem wieder einigermassen 
ausgewogen werden sollte. Das ist leider nicht der Fall. Dann 
sollte die Steuerbelastung auch angepasst werden können; 
sie sollte elastisch sein. Ich habe davon gesprochen. Die Steu
erordnung sollte auch die Kapitalbildung nicht behindern, und 
sie sollte im Grunde genommen auch Lenkungssteuern erlau-
ben. Das ist heute noch nicht der Fall. · 
Das sind im wesentlichen die Ueberlegungen gewesen, die 
wir uns am Ausgangspunkt gemacht haben. Wir hatten noch 
eine Voraussetzung zu erfüllen, eine alte Hypothek, eine Mo
tion beider Räte aus dem Jahre 1981 in bezug auf die Beseiti
gung der Taxe occulte, weil man generell gesagt hat, diese 
Taxe occulte sei wettbewerbsverzerrend und hinderlich im 
Verkehr mit dem Ausland. Das ist eine Vorstellung, die weitver
breitet ist, aber mit der Realität hat sie offensichtlich nicht sehr 
viel gemeinsam. Denn wenn wir sehen, wie die Kapitalbildung 
in verschiedenen Ländern erfolgt, stellen wir fest - ich habe 
hier die Zahlen von 1976 bis 1986-, dass Japan mit27,8 Pro
zent des Bruttoinlandproduktes das Land mit der höchsten 
Kapitalbildung ist Japan hatte damals keine Mehrwertsteuer. 
Die Schweiz kommt an zweiter Stelle mit 24,3 Prozent, die 
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BRD mit 19,5, Frankreich mit 18,8 Prozent Sie sehen: Die Rea
litäten sind manchmal etwas anders, als man sich das so 
leichthin vorstellt oder als man es gerne hätte. 
Konkret haben wir uns dann darangemacht, ein Steuersystem 
vorzuschlagen, das keine Mehreinnahmen ermöglicht, son
dern an sich haushaltneutral ist. Das war eine Bedingung. Wir 
wollten also nicht einen Vorschlag mit Mehreinnahmen ma
chen. Weniger Einnahmen könnten wir uns auch nicht leisten. 
Wir haben auch versucht, daran zu denken, dass eine Mehr
heit zustimmen muss. Bedingung für ein Steuersystem ist, 
dass es wettbewerbsneutral ist, dass es also nicht zu Wett
bewerbsverzemmgen führt, dass es nicht zu Abwanderungen 
führt. Deshalb haben wir Ihnen bekanntlich bei den Stempel
abgaben vorgeschlagen, dass dort einiges geändert werden 
soll. Sie sind uns allerdings in dieser Hinsicht nicht ganz ge
folgt Das heisst, dort, wo wir Entlastungen vorgeschlagen ha
ben, sind Sie uns gefolgt, aber dort, wo wir eine Kompensation 
haben wollten, haben Sie anders entschieden. 
Nun muss man sich überlegen: Wie kann man eine Ordnung 
schaffen, die akzeptiert wird? Für Sie ist die Europatauglich
kelt wichtig; für uns auch. Aber wir sind überzeugt, dass mit 
dem Vorschlag, den der Bundesrat gemacht hat, am ehesten 
eine Lösung gefunden werden kann. Der Bundesrat findet es 
nicht sinnvoll, eine Vol~sabstimmung durchzuführen über das 
Thema «Netto-Allphasenumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug» 
oder «Einphasensteuer mit Steuerbefreiung der Grossisten». 
Das ist die konkrete Fragestellung, wenn Sie über die Mehr
wertsteuer entscheiden wollen. 
Das ist aber wahrscheinlich nie das, was den Stimmbürger 
und den Bürger letztlich interessiert. Deshalb sind wir der Auf
fassung, Sie sollten sich darauf konzentrieren und sagen, wer 
heute neu oder anders belastet werden soll durch eine neue 
Steuerordnung. Ein Systemwechsel auf dem Wege der Ge
setzgebung wäre nach dem Vorschlag des Bundesrates ohne 
weiteres möglich. 
Die Botschaft des Bundesrates beinhaltet auch die Besteue
rung der Energie - dort besteht in den Augen vieler ein Man
gel-, und zwar nicht nur beim Konsumenten, sondern auch in 
der Industrie. Man kann sagen, damit werde eine neue Taxe 
occulte geschaffen; es wäre aber eine Taxe occulte, die die In
dustrie im Umfang von nicht ganz 300 Millionen belastet, bei 
einer Entlastung bei der bestehenden Taxe occulte - je nach
dem, wie weit Sie sie fassen -von vielleicht eineinhalb bis zwei 
Milliarden! Das ist trotz allem eine gute Entlastung der Indu
strie. Wenn man solche Ausfälle decken will, muss man Leute 
finden, die bereit sind, diese 1,5 Milliarden zu bezahlen. Man 
muss - wenn es nach Ihnen geht - Leute finden, die die Aus
fälle bei den Stempelabgaben bezahlen. Nach Ihrem Antrag 
sind das 400 Millionen, nach der Kommission des National
rates 300 Millionen. Wenn wir aber an die Europatauglichkeit 
und die Zukunft denken, müssen wir davon ausgehen, dass 
die Syndizlerungsvorschriften der Nationalbank wegfallen, 
dass man also Anleihen in Schweizerfranken auch im Ausland 
begeben kann. Das bedeutet noch einmal Steuerausfälle im 
Umfang von 200 Millionen. Das muss man heute ganz nüch
tern sehen, und es bleibt die Frage, wer das bezahlen soll. 
Der Bundesrat hat darauf verzichtet, die Freiliste aufzuheben, 
mit Ausnahme der Energie, weil erfand, das wäre ein zu gros
ser Schritt, eine zu einseitige Belastung. Letztlich ist das mit 
ein Grund, weshalb der Bundesrat findet, man müsse dem ein
fachen Bürger auch etwas bieten. Dem einfachen Bürger et
was bieten kann man, wenn man ihm glaubhaft darlegt, dass 
man seine Altersvorsorge auf die Dauer sichert. Deshalb ha
ben wir, um einen gewissen sozialen Ausgleich zu schaffen, 
diese Möglichkeit eingebaut, damit man -wenn es aus demo
graphischen Gründen notwendig werden wird-zur Sicherung 
der Renten einen Zuschlag zur Umsatzsteuer erheben könnte. 
Das war die Ueberlegung: Hier etwas zu bieten, weil diese Vor
lage nicht sehr viel bietet für den kleinen Mann oder die kleine 
Frau, die mit wenig Einkommen auskommen müssen. 
Deshalb auch ist es nicht sinnvoll, wenn man heute davon 
spricht, die direkte Bundessteuer abzuschaffen - ob für die na
türlichen oder für die juristischen Personen oder für beide, 
spielt an sich keine Rolle. Die direkte Bundessteuer hat heute 
vor allem die Funktion des Finanzausgleichs. Sie hat auch die 
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Funktion, für eine gewisse Harmonisierung in der Schweiz zu 
sorgen. 
Vor allem aber ist es eine Illusion, zu glauben, man könne die 
Leute entlasten, wenn man die direkte Bundessteuer ab
schafft Damit entlastet man schon, aber nicht die Leute mit 
kleinen Einkommen, diejenigen, die prozentual am meisten 
betroffen sind durch eine Verbrauchsbesteuerung. Das 
könnte nur getan werden, wenn die Kantone ihre Steuerbe
träge und ihre Steuersätze senken würden. Die Kantone be
steuern die kleinen Einkommen stark, der Bund nicht. Deshalb 
ist dieser Vorschlag nicht tauglich, um eine solche Vorlage 
durchzubringen. . 
Sie dürfen nicht vergessen: In der Schweiz fallen bei der direk
ten Bundessteuer immerhin eine Million Steuerpflichtige aus 
der Steuerpflicht, weil sie ein zu tiefes Einkommen haben. 
Diese Million Steuerpflichtige wird durch eine indirekte Steuer 
sicher belastet, aber sie wird nicht entlastet, wenn Sie die di
rekte Bundessteuer abschaffen. Darüber müsste man mit den 
Kantonen diskutieren. Deshalb habe ich auch in der Kommis
sion immer die Meinung vertreten, schon wenn man die Mehr
wertsteuer einführen möchte, müsste die Kommission die Vor
lage an den Bundesrat zurückweisen, damit man sich die 
ganze Problematik noch einmal überlegen und Ausgleichs
mechanismen mit den Kantonen finden kann. Das ist meines 
Erachtens fast zwingend. 
Die Vorlage hat in dieser Hinsicht den Vorteil, dass sie eine ge
wisse Flexibilität aufweist, dass man ein stufenweises Vorge
hen wählen kann. Mit dem direkten Uebergang zur Mehrwert
steuer, den Ihre Kommission mit 7 zu 6 Stimmen beschlossen 
hat, ist diese Flexibilität nicht gegeben. Im gleichen Verhältnis 
ist entschieden worden, die Mehrwertsteuer zu begrenzen, sie 
nicht EG-konform zu machen. 
Es ist gestern hier vertreten worden, man wolle eine helveti
sierte Mehrwertsteuer schaffen, man wolle also Hoteliers, 
Gastgewerbe, Coiffeure und Reisebüros nicht besteuern. 
Glauben Sie, dass die Schweiz europatauglich ist, wenn sie 
eine andere Mehrwertsteuer wählt, eine Mehrwertsteuer, die 
im übrigen Europa niemand begreift? 
Ganz abgesehen davon hat dieser Vorschlag der Mehrheit ei
nen weiteren grossen Nachteil. Er gibt nicht das mindeste an 
Flexibilität, denn jetzt, nach Ihrer Vorlage, sind die Steuerob
jekte definitiv definiert. Man könnte also nachher beispiels
weise, die Coiffeure, das Gastgewerbe oder die Reisebüros 
nur mit einer neuen Verfassungsänderung dieser Steuer un
terstellen. Das ist doch nicht sinnvoll. 
Ich habe in der Kommission gesagt: Wenn Sie Ihre Europa
tauglichkelt beweisen wollen und wenn Sie wirklich daran 
glauben, dass wir eines Tages in die EG gehen, müssten Sie 
eigentlich die Höchstsätze aus der Verfassung nehmen, denn 
die EG schlägt Sätze von 4 bis 9 Prozent vor für das, was jetzt 
bei uns zu 1,9 Prozent besteuert werden soll. Für die übrigen 
Sätze, bei denen wir auch 6,2 Prozent haben, sieht die EG 14 
bis 20 Prozent vor, aber harmonisiert ist es noch nicht. Die 
Steuersätze gehen heute teilweise darüber hinaus. 
Wenn Sie wirklich europatauglich werden möchten, müssten 
Sie die Höchstsätze streichen und den Rest der Regierung 
überlassen. 
Vor allem sollten Sie nicht ein System wählen, das uns so eng 
bindet, dass wir überhaupt keine Flexibilität haben, denn die 
Anforderungen werden steigen. Wir sollten auch nicht dazu 
kommen, dass wir, wenn die Arbeit fertig ist, gerade eine neue 
Vorlage zur Sanierung des Bundeshaushaltes ausarbeiten 
müssen. Dafür haben Sie mit Ihrer Variante alle Chancen. 
Aber vielleicht ist das unser Stil. Vielleicht wollen wir das, was 
wir seit 1950 gemacht haben, auch die nächsten vierzig Jahre 
machen. Nur sollten wir das dann nicht mit Europatauglichkeit 
verwechseln. Das wäre ein Irrtum. 
Wenn Sie hier etwas tun wollen, dann sagen Sie bitte ja zur 
ganzen Mehrwertsteuer, zu einer Netto-Allphasenumsatz
steuer mit Vorsteuerabzug gemäss den EG-Richtlinien. Das 
wäre dann mindestens in dieser Hinsicht konsequent. Das 
würde bedeuten, dass wir nur eine Verfassungsänderung vor
nehmen müssten für den Fall, dass wir tatsächlich unsere 
Steuern anpassen müssten. Das ist bis heute nicht der Fall. 
Das ist auch nicht der Fall, wenn wir dem EWR beitreten; wirk-
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lieh anpassen müssten wir bei einem EG-Beitritt. Aber vorher 
sind ..-,ir in dieser Hinsicht frei. 
Ich muss vielleicht hier noch beifügen - es ist eigentlich selbst
verständlich -: Die Umsatzsteuer wird korrigiert. Wir nehmen 
die Taxe occulte heraus, entsprechend Ihrem Auftrag von 
1981. Wir verzichten auf einen Engros-Satz. Das System wird 
also damit noch einfacher und nicht wesentlich ungerechter. 
Das ist ja auch wichtig. Das zwingt uns dazu - das ist gestern 
auch vom Herrn Kommissionspräsidenten angeführt worden 
-, dass wir in Zukunft, welches System wir auch immer wählen, 
nicht mehr nur den Warenbezug, sondern auch die Dienstlei
stungen besteuern. Hier hat sich einfach eine Verschiebung 
ergeben. Bn Steuersystem, das nur Warenumsätze besteuert, 
ist zweifellos nicht mehr ein gerechtes System. Deshalb müs
sen hier die Aenderungen gemacht werden. 
Beim System des Bundesrates sind wir auch nicht konsequent 
gewesen. Wir haben nicht das Maximum gefordert. Wir wollen 
die Coiffeure, die Hotels, die Reisebüros nicht besteuern, auch 
den öffentlichen Verkehr, den Personenverkehr nicht Dies 
nicht etwa deshalb, weil wir es als grundsätzlich falsch anse
hen würden, sondern aus dem einfachen Grund, weil wir aus 
der Erfahrung gelernt haben und weil wir auch Befürchtungen 
haben, dass das Ergebnis der Bemühungen wieder negativ 
sein könnte. 
Vom Bundesrat aus gesehen wäre es falsch, hier bei den Steu
ern die Frage nach der Europatauglichkeit zu stellen. Hier geht 
es nicht um ein Votum für oder gegen Europa, sondern um 
ganz andere Fragestellungen. Wenn die Schweiz einmal bei-_ 
treten würde, wäre der Systemwechsel überhaupt keine 
Frage, dann müssten wir ihn automatisch in Kauf nehmen. 
Stellen Sie sich nun aber vor, was passiert, wenn Sie jetzt eine 
«helvetisierte» Mehrwertsteuer vorschlagen. Im Ausland wird 
man das nicht als ein besonderes Zeichen der Europafreund
lichkeit ansehen. Ueberlegen Sie sich auch, was passieren 
würde, wenn eine Vorlage mit einer Mehrwertsteuer verworfen 
würde. Das wäre noch schlimmer. 
Deshalb sollte man hier bescheiden sein. Ich wäre Ihnen dank
bar, wenn Sie den Vorschlägen des Bundesrates folgen wür
den. Es ist vermutlich der sicherste Weg, soweit es in der Fi
nanzpolitik überhaupt sichere Wege geben kann. 
Wenn Sie sich aber für eine Mehrwertsteuer entscheiden, ent
scheiden Sie sich bitte nicht für eine helvetisierte Mehrwert
steuer, sondern für eine umfassende Mehrwertsteuer, die die
sen Namen auch verdient Wenn Sie die Hotels und das Gast
gewerbe nicht besteuern wollen, erreichen Sie nichts anderes 
als eine Mehrbeschäftigung der Steuerverwaltung. Das kann 
nicht der Sinn und Zweck einer Steuerordnung sein, die man 
Volk und Ständen zur Annahme oder Verwerfung vorlegen 
muss. 

Kündlg, Berichterstatter: Herr Bundesrat Stich hat den Stän
derat eingeladen, auf die Vorlage des Bundesrates einzutre
ten. Wenn wir diesen Weg wählen wollten, müssten wir eine 
Rückweisung an die Kommission beschliessen, weil die Vor
lage des Bundesrates im Detail von der Kommission nicht 
durchberaten worden ist Es geht nicht an, dass wir die Fahne 
im Detail beraten und dabei hin und her schwanken; wenn 
schon, müssen wir dem System treu bleiben. In dem Sinne 
verstehe ich den Antrag von Herrn Stich als einen Rückwei
sungsantrag an die Kommission. 

M. Ducret: M. Stich a repete a plusieurs reprises que, dans la 
commission, nous etions six contre sept pour l'entree en ma
tiere mais, a la fin des travaux, nous etions unanimes, avec une 
seule abstention. Cela est incontestable. Ce conseil ne peut 
dont pas renvoyer a la commission ou au Conseil federal un 
texte sur lequel la commission etait unanime. En outre, der
riere nous il y a l'unanimite des Directeurs cantonaux des fi
nances qui ne sont pas absolument incompetents en matiere 
fiscale. Je vous ai entendu dire, Monsieur Stich, qu'il ne fallait 
pas toucher l'impöt federal direct, de peur de toucher les 

avec le parfait accord du Parlament, certes, sur le droit de tim
bre. Si les cantons avaient encore leurs parts sur le droit de 
timbre et l'alcool, ils pourraient facilement accepter une reduc
tion d'un tiers de l'impöt federal direct C'est vrai qu'au
Lourd'hui iis ~raient de la peine. Mais je crois que c'est un 
mauvais argument Les cantons sont aujourd'hui en faveur 
d'une TVA, pas d'une demi-TVA comme vous nous la propo
sez avec la modification de l'lcha, mais d'une vraie TVA. 
II ne faut donc pas renvoyer la discussion. La chance de notre 
organisation politique est qu'il y a deux conseils: le Conseil na
tional et le Conseil des Etats. Taut le projet, tel qua nous l'au
rons vote, passera au Conseil national et nos collegues pour
ront alors modifier ce que nous avons fait, pourront revenir en 
arriere et nous aurons largement le temps d'en discuter. Nous 
avons terrnine nos travaux en commission, les avis sont par
tages, nous devons encore nous prononcer sur le detall. Je 
vous demande instamment de ne pas renvoyer a la commis
sion, car eile a boucle ses travaux a l'unanimite, un projet avec 
lequel, il est vrai, vous n'6tes pas d'accord. 
II est faux de presenter le resultat des travaux de la commis
sion comme tout nolr, et votre projet comme tout blanc. Dans 
ce monde d'humains, rien n'est tout blanc, rien n'est taut noir. 
II faut faire 1a part des choses et dans ce pays nous avons tou
jours trouve le moyen de nous entendre sur une situation 
mediane. Pour qu'elle soit possible, ne renvoyez rien, accep
tez ce projet avec les amendements souhaites et qua le Con
seil national, ensuite, travaille sur le m6me sujet. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conse,1 decide sans oppositlon d'entrer en matiere 

Bundesrat Stich: Ein Rückweisungsantrag hätte nur den Sinn, 
einmal zu sehen, wie Im Ständerat die Meinung ist für den 
Uebergang zur Mehrwertsteuer oder zu einem anderen Sy
stem. Das wäre der einzige Sinn. Das Ergebnis kenne ich. 
Aber ob das Schweizervolk in der Volksabstimmung auch so 
«unanime» ist, Herr Ducret, das weiss ich nicht: In der Kommis
sion habe ich festgestellt, dass die wichtigsten Entscheidun
gen mit Stichentscheid des Präsidenten getroffen worden 
sind. Ich war einige Zeit im Parlament lch habe einige Finanz
ordnungen miterlebt 
Von mir aus gesehen braucht es keinen Rückweisungsantrag, 
sondern man müsste sich entscheiden, welches System man 
wählt. Im Prinzip sind die Diskussionen dieselben gewesen, 
ob sie nun eine Umsatzsteuer nach diesem System machen 
oder nach dem anderen. Das spielt keine so grosse Rolle. 

Kündlg, Berichterstatter: Ich sehe keinen anderen Weg. Der 
Text der Vorlage des Bundesrates ist nicht so durchberaten 
worden, dass wir jetzt auf ihn eintreten könnten. Also müssen 
wir, wenn wir uns für ein System entscheiden wollen, den Weg 
der Rückweisung wählen, damit die Kommission vom Stände
rat den Auftrag bekommt, die Vorlage der Mehrwertsteuer zu 
verlassen und zur Umsatzsteuer gemäss Bundesrat überzu
gehen. 

Jagmettl: Mir scheint, dass wir uns entscheiden könnten, auf 
welcher Grundlage wir die Beratungen führen. Damit hätten 
wir die Weichenstellung beschlossen. Wenn wir beschliessen, 
gemäss den Anträgen der Kommission zu beraten, haben wir 
eine Grundoption getroffen; wenn wir beschliessen, gemäss 
dem Antrag des Bundesrates zu beraten, haben wir die andere 
Grundoption getroffen. . 
Ich stelle Ihnen den Antrag - ich glaube, das ist nichts anderes 
als eine Bestätigung dessen, was die Kommission wünscht-, 
·dass wir jetzt beschliessen, gestützt auf die Anträge der Kom
mission zu beraten. Damit haben wir eine Weichenstellµng 
vorgenommen. 

interets des cantons. Je vous remercie de votre bienveillance, Abstimmung-Vota 
mais je ne peux pas oublier que vous avez fait bien d'autres 
discours lorsque vous avez supprime les parts cantonales aux Für den Antrag Jagmetti 
droits sur l'alcool ou lorsque vous avez supprime ces parts, 
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Detailberatung-Dlscussion par articles 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Art. 38 Abs. 1, 2 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1 art. 38 al. 1, 2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen-Adopte 

Art.41ter 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Gautier, Flückiger, Kündlg, Masonl, Uhlmann) 

c ..... Bundessteuer. Die Befugnis zur Erhebung der direkten 
Bundessteuer ist bis Ende 2006 befristet 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Abs.3 
.... höchstens 6,2 Prozent (Rest des Absatzes streichen) 

Abs. 3bis (neu) 
Mehrheit 
Sofern durch die demographische Entwicklung die Finanzie
rung der Alters-, Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge nicht 
mehr gewährleistet ist, kann .zu deren Sicherstellung mit ei
nem dem Referendum unterstellten Bundesbeschluss der 
Steuersatz der Umsatzsteuer vorübergehend um höchstens 
1,3 Prozentpunkte angehoben werden. 
Minderheit · 
(Gautier, Kündlg, Masonl, Uhlmann) 
Streichen 

Abs.4 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Jagmettl, Jaggi, Weber) 

c ..... Bestandteilen. Der Steuersatz ist abhängig von der Um
weltbelastung. Der Gesetzgeber .... 

Art.41ter 
Proposition de la comm/ssion 
Al.1 
Majorite 
Adhererau projet du Conseil federal 
Minorite 
(Gautier, Flücklger, Kündlg, Masonl, Uhlmann) 

c ..... dlrect. La competence de lever l'lmpöt federal dlrect ex
plre a la fln de 2006. 

Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Al.3 
.... au plus a 6,2 pour cent (Biffer le reste de l1allnea) 

Al. 3bls (nouveau) 
Majorite 
Dans la mesure ou, en ralson de l'evolutlon demographique, 
le flnancement de l'assurance-vleillesse et survlvants et de 
l'assurance-lnvalidite n'est plus assure, le taux de l'lmpöt sur 
le chlffre d'affalres peut, pour le garantir, &tre releve temporal-

. rement de 1,3 polnt au plus par un arr&te federal sujet au 
referendum. 

Minorlte 
(Gautier, Kündlg, Masoni, Uhlmann) 
Biffer 

Al.4 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Jagmettl, Jaggi, Weber) 

c ..... parties. Le taux depend de l'lmpact sur l'environnement. 
Le legislateur .... 

Abs. 1 Bst a, b-AI. 1 let. a, b 

Kundig, Berichterstatter: Bei Absatz 1 Buchstabe a diskutierte 
die Kommission die Frage, ob anstelle des Begriffes «Umsatz
steuer» nicht der Begriff «Mehrwertsteuer» stehen müsste, um 
klar auszusagen, dass es sich bei der neuen Verfassungsvor
lage um die Mehrwertsteuer handelt Ole Kommission konnte 
sich aber davon überzeugen, dass Umsatzsteuer ein Sammel
begriff ist, der sowohl die Einphasensteuer, die heutige Waren
umsatzsteuer, beinhaltet als auch die Möglichkeit der Mehr
phasensteuer. Sie beantragt deshalb keine Aenderung. 
Zu Buchstabe b habe ich keine Bemerkung. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 1 Bst c-AI. 1 let c 

Kündlg, Berichterstatter: Bei Litera c wurde in der Kommis
sion ein Antrag auf Abschaffung der direkten Bundessteuer für 
natürliche Personen behandelt Dieser Antrag wurde abge
lehnt Anstelle dieses Antrages finden Sie am Ende der Fahne 
eine Motion der Kommissionsminderheit. 
Im zweiten Satz,geht es um die Frage der Befristung der direk
ten Bundessteuer. Entgegen dem Elntretensvotum von Frau 
Weber, die aussagte, dass die gesamte Vorlage befristet 
werde, kommt hier nur der Grundsatz zum Ausdruck, dass die 
direkte Bundessteuer befristet werden soll. Damit will man sa
gen, dass es sich nicht um eine Steuer auf Dauer handeln soll, 
sondern dass· man früher oder später eine saubere Trennung 
- dem Bund die indirekten und den Kantonen die direkten 
Steuern- realisieren möchte. Nach Ansicht der Kommissions
mehrheit wird der Bund niemals auf die direkte Bundessteuer 
verzichten können. Somit wäre es Zeit, dass diese Befristung 
aufgehoben wird, denn es wäre auch möglich, wenn diese 
Steuer in die Verfassung aufgenommen ist, die direkte Bun
dessteuer zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Wege der Ge
setzgebung aufzuheben. 
Das Ausnützen der Verfassungsbestimmung ist nicht zwin
gend vorgegeben. Es ist deshalb nach Meinung der Mehrheit 
der Kommission nicht einzusehen, weshalb gerade eine ein
zige Steuergruppe mit dieser Befristung in Frage gestellt wer
den soll. 

M. Gautier, porte-parole de la mlnorite: La proposition de la 
mlnorite vise a limiter dans le temps la competence pour la 
Confederation de prelever un lmpöt dlrect. Elle ne demande 
que le malntien de cette llmite dans le temps, qul existe depuis 
l'invention de l'lmpöt federal direct et que nous ne voyons au
cune ralson serieuse de supprimer. 
Notons que nous acceptons de renoncer a la limitation dans le 
temps de l'lmpötfederal de consommation, qul est devenu in
dispensable, comme nous l'avons vu lors du debat d'hier, a la 
suite de la perte d'une grande partie des recettes douanieres 
consecutives aux divers accords de libre-echange. II ne seralt 
donc nl serieux nl sage d'.envisager, m&me· a long terme, la 
posslbilite de renoncer a l'lmpöt federal de consommation, 
surtout si celui-ci est modemise saus la forme d'une taxe a la 
valeur ajoutee. 
II en va taut autrement de l'impöt federal dlrect. Celui-cl a de 
taut temps ete consldere comme provlsoire. Cree pendant la 
guerre de 1914 par le Conseil federal en vertu des pleins pou
voirs, saus le nom d'impöt de guerre, il a ete prolonge a diver-
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ses reprises entre les deux guerres sous le nom d'impöt de 
crise, puis pendant la demiere guerre par les pIeins pouvoirs 
en impöt de defense nationale; depuis 1945 il a encore ete pro
longe, avec l'accord du souverain, finalement sous le titre 
d'impöt federal direct. Dans son essence cependant, cet 
impöt reste provisoire, ne serait-ce que parce qu'il empiete sur 
la souverainete fiscale des cantons et s'avere par la antifedera
liste. 
II n'est pas possible aujourd'hui de le supprimer entierement, 
sans compromettre gravement l'equilibre des finances federa
les et la perequation intercantonale. On peut cependant.es
perer qu'a moyen terrne cela deviendra possible gräce au 
developpement des autres sources de recettes de la Confe
deration, en particulier de la TVA qui, selon le projet de la com
mission, rapportera un demi-milliard de plus qua l'lcha selon 
le Conseil federal. 
II serait donc absurde de bloquer l'avenir au-dela de 2006 en 
donnant une sorte de perennite a l'impöt federal direct, au mo
ment ou diverses voix se font entendre pour le reduire. Je 
pense en particulier a la motion de M. Masoni mais allssi a une 
initiative du Parti des automobilistes. 
Sur le plan de la politlque referendaire, la suppression de la 11-
mite dans le temps serait deplorable. En effet, aux opposants a 
la TVA, on ajouterait les opposants a un impöt federal direct 
definitif; et ces opposants sont nombreux, en particulier dans 
les cantons. Et meme dans ce conseil, je connais certalns col
legues qui, comme moi, auraient des hesitations serieuses a 
voter le projet dans son ensemble si la limitation dans re temps 
de l'impöt federal direct etait par malheur supprimee. 
La limitation dans le temps a aussi l'avantage d'obliger, tous 
les dix a quinze ans, le Conseil federal a reposer la question au 
peuple, et cela est necessaire meme si c'est peu apprecie- et 
je le comprends - par le chef du Departement federal des fi
nances. SI l'actuel regime ne devait pas echoir en 1994, je suis 
persuade qua nous n'aurions pas eu aujourd'hui l'occaslon 
de discuter de l'impöt sur le chiffre d'affaires et du passage a la 
TVA, c:ä qul aurait ete tres regrettable. 
Du cöte du peuple, il est aussi favorable que tous les dix a 
qulnze ans le probleme fiscal soit repose. L'opinion publique a 
ainsi l'occaslon de se rendre compte qu'elle ne peut pas tou
jours reclamer de nouvelles prestations de la Confederation 
sans lui foumir aussi les recettes fiscales correspondantes. Ce 
rendez-vous periodlque entre gouvernants et gouvernes doit 
absolument etre malntenu. II perrnet a echeances fixes un 
echange d'idees fructueux entre le Conseil federal, le Parla
ment et le peuple. 
Pour ces raisons je vous invite, en tant que Chambre des can
tons, a defendre ces cantons, leur souverainete flscale, partant 
leur souverainete tout court et, pour ce faire, a maintenir la limi
tatlon dans le temps de la competence pour la Confederation 
de lever un impöt direct en acceptant la proposition de la mino
rite de la commisslon. 

Küchler: Ich möchte mich für die Kommissionsmehrheit aus
sprechen, d. h. gegen eine Befristung. 
Seit dem Zweiten Weltkrieg erhebt der Bund eine direkte 
Steuer, und seit den Kriegsjahren kennen wir auch die Waren
umsatzsteuer. Beide waren seit jeher befristet und wurden im
mer wieder verlängert. Unsere Vorgänger im Parlament haben 
die Frage nach der befristeten oder unbefristeten Verlänge
rung jedes Mal erneut und intensiv diskutiert. Heute müssen 
wir dieses Thema neu prüfen. Ich meine jedoch, dass wir uns 
jetzt in einer ganz anderen Situation befinden als noch im 
Jahre 1978, in jenem Jahr, in welchem wir die Verlängerung 
der Finanzordnung letztmals in den Räten diskutiert haben. 
Zwei Gründe nenne ich: 
1. Das Parlament ist gewaltig überlastet. Das Tempo der parla
mentarischen Tätigkeit ist in keiner Weise mehr zeitgerecht; 
wichtige, längst überfällige Vorlagen werden von einer Kam
mer zur anderen hin- und hergeschoben. Ich erinnere an das 
Aktienrecht, ich erinnere an die Steuerharmonisierung usw. 
Die Forderung nach Straffung unseres Ratsbetriebes ist vor
dringlich. Bei dieser Vorlage bietet sich nun Gelegenheit, we
nigstens einen kleinen Beitrag in dieser Richtung zu leisten, in
dem wir unseren Nachfolgern künftige Wiederholungen und 

gleichgelagerte Diskussionen ersparen. Wenn sich also spä
ter Aenderungen an der Bundesfinanzordnung als notwendig 
erweisen - das kann und will ich heute nicht ausschliessen -, 
wird die unbefristete Verlängerung eine sachlich motMerte Re
vision niemals verhindern. 
2. Den weiteren Grund für die Nichtbefristung unserer Finanz
ordnung sehe ich darin, dass heute gemäss der Kommissi
onsmehrheit der Wunsch zu einem Uebergang auf die Mehr
wertsteuer besteht. Die mit Mängeln behaftete Warenumsatz
steuer soll beseitigt werden. An deren Stelle soll die soge
nannte Netto-Allphasensteuer treten. Diese bedarf aber vom 
System her nicht regelmässig einer Revision. Anpassungen 
auf Gesetzes- und Verordnungsstufe sind durchaus denkbar, 
ohne dass darüber jeweils eine Grundsatzdiskussion geführt 
werden müsste. 
Uebrigens: Auch In der EG Ist die Mehrwertsteuer unbefristet
das möchte ich noch betonen-, obwohl Aenderungen in der 
Detailausgestaltung regelmässlg vorkommen. 
Als Befürworter einer EG-fähigen Mehrwertsteuer und zur 
Straffung unseres Ratsbetriebes und der künftigen gesetz
geberischen Tätigkeit trete ich deshalb für die unbefristete Ver
längerung unserer Finanzordnung ein. 

Masonl: Nachdem Kommissionspräsident Kündlg, der der 
Minderheit angehört, sich loyal für die Lösung der Mehrheit 
eingesetzt hat, wie es seine Pflicht als Präsident ist, muss ich, 
um das Gleichgewicht wiederherzustellen, auch auf deutsch 
die Meinung der Minderheit vertreten. 
Kollege Küchler hat einen sehr wichtigen Gedanken zum Aus
druck gebracht, nämlich dass man die Grundlagen für ein sta
biles Steuersystem schafft, das unbeschränkt ist. Dem hat die 
Minderheit zugestimmt, indem man die neue Mehrwertsteuer 
ohne Befristung einführen will. Das ist aber eine grosse Aende
rung zur bis jetzt geltenden Praxis. Nachdem in der Kommis
sion fast alle gesagt haben, die einzige Möglichkeit, um die 
Annahme der Mehrwertsteuer In Volk und Ständen zu errei
chen, bestehe darin, dass man einen bedeutenden Schritt In 
Richtung einer Redimensionierung der direkten Bundes
steuer mache, wäre es nicht konsequent, wenn wir die direkte 
Bundessteuer zementieren würden. Die Befristung ist der Aus
druck der Grundtendenz, das steuerliche Substrat der direk-
ten Bundessteuer an die Kantone zurückzugeben. · 
Wir dürfen nicht vergessen, dass heute, wenn man die Ge
samtsteuer des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
nimmt, die indirekten Steuern nur einen Viertel ausmachen; 
die di{ekten Bundessteuern betragen drei Viertel. Es ist ein Un
gleichgewicht vorhanden. Dieses Ungleichgewicht ist entstan
den, als die Zölle für die europäischen Länder aufgehoben 
wurden. In jenem Moment hätte man richtigerweise den Aus
gleich schaffen sollen. Aber wegen der allmählichen Abschaf
fung der Zölle hat man keinen Ausgleich geschaffen; so sind 
wir an diesem Punkt angelangt. 
Jeder beklagt sich bei uns über die zu grosse und zu schwere 
Steuerlast. Man begegnet diesen Klagen Immer mit dem Argu
ment, unsere Sätze seien nicht so hoch. Aber man vergisst, 
dass England zwei Sätze von 15 und 25 Prozent hat, also viel 
tiefer als bei uns. In Amerika Ist man sehr zurückgegangen. 
Und in anderen Ländern wie Italien oder Frankreich wird die 
Festsetzung der Einkommen auf einer ganz anderen Stufe vor
genommen, die mit der unsrigen nicht vergleichbar ist. Neh
men Sie alle Berufskategorien in Frankreich und Italien: Diese 
sind viel niedriger veranlagt als die Einkommen in der 
Schweiz. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine bessere 
Anlage, eine bessere Erfassung der Steuerelemente, aber 
kennt dafür grössere Abzüge. 
Ich glaube, die Schweiz ist für die direkten Steuern zu einem 
schwierigen Steuerland geworden. Die tatsächliche Steuer Ist 
sehr hoch. Und infolgedessen ist es ein verbreitetes Empfin
den, dass die Mehrwertsteuer - die dem Bund eine sichere, 
stabile Finanzquelle geben wird, die auch der Konjunkturfolgt, 
die sich automatisch anpasst- nur dann angenommen wird -
und zwar unbefristet-, wenn die direkte Bundessteuer herab
gesetzt wird. 
Diese Herabsetzung beantragen wir mit der Motion. Wir sind 
uns bewusst, dass die totale Abschaffung nur eine Frage der 
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Zeit sein wird. Deswegen sollte man die eidgenössische di
rekte Steuer nicht mit einer unbeschränkten Dauer zementie
ren. Das Ist der Grund der Beschränkung. Sie soll Ausdruck 
dieses Gedankens sein, eine Wiederherstellung des Gleich
gewichtes der direkten Steuer durch Herabsetzung auf lange 
Sicht, damit die Kantone und Gemeinden dieses Steuersub
strat alleine haben. 
Gerade aus der Sorge heraus, uns damit ein stabiles Steuersy
stem zu geben, beantragt Ihnen die Minderheit, diese Befri
stung nur bei der direkten Bundessteuer, nicht bei der Mehr
wertsteuer aufrechtzuerhalten. 

Mme Jaggl: Admirez ie parallelisme: la proposition de ia mi
norite a ete defendue par son porte-parole en franQais, 
M. Gautier, et combattue au nom de la majorite de la commis
slon en allemand par M. Küchier et maintenant alle est defen
due et illustree par M. Masoni en allemand, sa langue d'adop
tlon. Cela me pennet de venir au secours de la_ majorite, en 
franQais. 
M. Gautier nous a dit tout a !'heure que l'impöt federal direct 
est, dans son essence, provisoire. Je veux bien qu'il n'y alt que 
le provisolre qui dure, mais cela ne me parait pas, par dela la 
constatatlon paradoxale, ätre la vraie ralson. En fait, l'impöt 
federal direct - et, sur ce point, nous devons ätre au clair et, 
une banne fois pour toutes, avouer taut haut ce que nous sa
vons las uns et les autres taut bas - est la nouvelle designatlon 
de l'impöt de la defense nationale, suite a la votatlon de no
vembre 1981 et ce, pour la periode des 1982. Cette nouvelle 
designatlon etait plus qu'un simple lifting lexical. C'etait bei et 
bien la cons~cratlon, au travers du changement de nom -
impöt defense nationale en impöt federal direct - d'une vo
lonte de perennite de la fiscalite federale directe. 
La vraie raison est que nous en avons assez de passer de 
regime provisoire en decision a effet limite dans le temps et 
que l'incoherence a laquelle cela nous a menes, nous voulons 
maintenant y mettre fin par une veritable reforrne des finances 
federales. Apres taut, l'exercice que-M. Gautier croit pedago
gique consiste, non pas tous les dix a quinze ans mals tous las 
huit a douze ans, a remettre en question serieusement le bien
fonde des recett~s fiscales federales. Cet exercice n'est pas 
pedagogique mais masochiste et nous l'avons suffisamment 
fait dans ce Parlament pour que nous ne revenions pas perio
dlquement nous repeter sur ce point. 
La vraie ralson est tres simple: la Confederatlon ne saurait en
visager, avectoutes las täches nouvelles qui lui sont confiees
N.B.: par notre Parlament - de se priver de ce qui represente 
desorrnais un bon cinquieme de ses ressources. Que ce bon 
cinquieme doive ätre ramene a un cinquieme tout simple ou 
legerement en dessous, cela peut se concevoir. Que l'impöt 
federal direct doive ätre amenage pour compenser, au niveau 
des revenus modestes, les effets de la generalisatlon de ia 
taxatlon a la consommatlon, cela est indispensable, mais que 
parallelement a ce reamenagement, d'ailleurs demande par 
une motlon de la commission, on en raste au systeme d'une 
fiscalite directe federale limitee dans le temps, il y a un pas que 
je trouve incoherent de franchir. Je vous demande donc de 
suivre la majorite de·la commlssion. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen und 
den Minderheitsantrag Gautier abzulehnen. Sie erinnern sich 
vielleicht: Früher hat man von siamesischen Zwillingen ge
sprochen - direkte Bundessteuer und Warenumsatzsteuer -; 
das bedeutet heute vielleicht nicht mehr viel. Aber auf der an
dern Seite muss man sehen, dass eine Schweiz ohne direkte 
Bundessteuer nicht den idealen Vorstellungen Europas ent
sprechen dürfte. Es gäbe dann einzelne Orte, wo man vermut
lich gar keine oder sehr wenig Steuern bezahlen würde, und 
andere, wo man relativ viel bezahlen würde. Die direkte Bun
dessteuer ist eine Steuer, die zur Harmonisierung beiträgt. Sie 
trägt auch zum Finanzausgleich bei. Man sollte hier und jetzt 
einmal einen Schritt vorwärts tun, zur wirklichen Entlastung 
des Parlamentes. Denn oftmals ist man aus Zeitdruck nicht 
dazu gekommen, eine Aenderung bei den Finanzen vorzu
nehmen. Ich möchte Sie an die letzte Revision und Verlänge
rung des bestehenden Rechtes erinnern. Dort hat man gase-

hen, dass man zustimmen muss, sonst ginge nichts mehr. 
Man hat sich beholfen, indem Motionen zur Beseitigung der 
Taxe occulte eingebracht wurden. Das ist die bisherige 
schweizerische Art der Finanzpolitik. 
Die Befristung bringt nichts. Wenn man wirklich etwas ändern 
will, kann man die Verfassung jederzeit ändern; man muss es 
nicht unter Zeitdruck tun, und das bedeutet, dass es vermut
lich auch besser herauskommt 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs.2-Al.2 

21 Stimmen 
13 Stimmen 

Kündlg, Berichterstatter: In der Kommission entstand zu die
sem Absatz eine Diskussion um die Frage, ob aufgrund des 
Textinhaltes klar ersichtlich sei, ob die Möglichkeit der Kan
tone zur Erhebung von Motorfahrzeugsteuern beschränkt 
würde. Die Kommission möchte deshalb zuhanden der Mate
rialien festhalten, dass es sich bei diesen gleichartigen Steu
ern nic~t um die Steuern der Kantone für Motorfahrzeuge han
delt und dass die Kantone frei sind, nach wie vor solche Steu
ern zu erheben. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 3, 3bis-AI. 3, 3bis 

Kündlg, Berichterstatter: im ersten Teil dieses Absatzes wird 
die Mehrwertsteuer im Umfang und im Steuersatz beschrie
ben. Die Detailregelungen über die Besteuerungen und die 
Ausnahmen folgen in den Uebergangsbestimmungen. Auch 
ist der Höchststeuersatz von 6,2 Prozent, gleich dem bisheri
gen Wust-Satz, verankert. Es bleibt dabei festzustellen, dass 
der bisherige Engros-Satz, der 9,3 Prozent betrug, für Liefe
rungen an Wiederverkäufer, die der Steuerabrechnung nicht 
unterliegen, nicht mehr vorkommt Bis dahin ist der Artikel un
bestritten. 
Im dritten Satz will der Bundesrat die Kompetenz erhalten, zur 
Sicherstellung der Finanzierung der Alters- und Hinterlasse
nenversicherung den Steuersatz vorübergehend um höch
stens 1,3 Prozent anheben zu können. Zu diesem bundesrät
lichen Antrag lagen der Kommission zwei Abänderungsan
träge vor, die sich in der Mehrheit und der Minderheit aus
drücken. Die Stimmenverhältnisse waren die folgenden: Bun
desrat gegen Mehrheit 1 zu 11 ; Mehrheit gegen Streichungs
antrag 7 zu 4. 
Die Ansicht der Mehrheit lässt sich wie folgt ausdrücken: Im 
Grundsatz wird dem Vorhaben des Bundesrates, diese neue 
Finanzierungsquelle für die AHV zu erschliessen, nicht oppo
niert, da es wohl in Zukunft aufgrund demographischer Ent
wicklungen nicht mehr möglich sei, die Finanzierung sicherzu
stellen. Der Text der Vorlage des Bundesrates sei jedoch zu 
vage und entspreche nicht der Umschreibung der Botschaft. 
Es sei deshalb notwendig, in der Verfassung drei Grundsätze 
zu verankern: erstens die zeitliche Limitierung, zweitens die 
Beschränkung auf demographische Probleme und drittens 
die Einfügung der Referendumsmöglichkeit. 
Die zeitliche Limitierung ist bereits in der bundesrätlichen Fas
sung enthalten und bedarfkeinerweiteren Erklärungen. 
Die Einschränkung auf die demographische Entwicklung 
scheint der Kommission deshalb sinnvoll zu sein, weil gemäss 
Artikel 9 der Uebergangsbestlmmungen dem Bundesrat die 
Kompetenz erteilt würde, diese AHV-Wust für irgendwelche 
Engpässe der AHV zu erheben, sei es wegen wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten, extensiver Gesetzgebung, vorzeitigen Pen
sionierungen oder überdimensionierten Rentenanpassun
gen. 
Die Kommission vertritt die Ansicht, dass diese Mittel aus
schliesslich für demographisch bedingte Probleme eingesetzt 
werden dürfen. 
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Die Kommission will nicht, dass der Bundesrat diese Wust
Erhöhung für die AHV durch Verordnungskompetenz auslö
sen kann. Sie verfangt deshalb zwingend einen referendums
pflichtigen Beschluss des Parlaments. 

M. Gautler, porte-parofe de fa minorite: Le Conseil federat pro
pose de refever de 1,3 pour cent fe taux de f'impöt de consom
mation pour flnancer f'AVS. La majorite de fa commisslon fe 
suit, en attenuant quefque peu cette proposition. Salon cette 
majorite, fe refevement serait provisoire et ne pourrait ätre in
troduit que par un amMe federal sujet au referendum facuftatif. 
La minorite, elle, vous propose de renoncer a cette facufte en 
biffant l'alinea 3bis. Nous avons pour cefa pfusieurs ralsons. 
Premierement, le flnancement de f'AVS est un probleme en 
sol, il n'est pas question pour nous de fe regler en dehors des 
autres problemes de l'AVS: äge de la retraite, spfitting des ren
tes, egallte totale entre femmes et hommes, qui ne sont pas 
regfes par le projet de dixieme revision. Tout cefa devrait faire 
f'objet d'un nouveau message du Conseil federal, d'un autre 
debat parfementaire, voire d'un autre referendum tout au 
moins pour ce qui conceme fe flnancement. L'introduire ainsi 
a fa sauvette dans un projet concemant fa fiscalite principale 
de fa Confederation ne nous parait pas convenable. 
Deuxiemement, II est surprenant de voir l'evofution du Conseil 
federal face au probleme pose a f'AVS par la demographie. II y 
a une qulnzaine d'annees, nous avions depose, M. Ollvier Re
verdin dans ce conseil et moi-mäme au Conseil national, deux 
postufats Jumeaux demandant au Conseil federal un rapport 
sur l'avenir de l'AVS, face a la deterioration de la courbe demo
graphique. Apres plusieurs annees d'attente, nous avions 
regu un rapport tout a fait leniflant, nous affirmant que tres pro
bablement 1a croissance economique permettrait de palfier les 
defauts de f'evolution demographique. 
II y a quefques mois, sans aucun postulat, le Conseil federal 
est revenu avec un rapport beaucoup plus pessimlste sur 
f'avenir de f'AVS. Chose troublante, ce rapport a paru juste 
apres fe message sur la reforme des flnances federales, 
comme pour appuyer 1a proposition du Conseil federal de 
pouvoir augmenter de 1,3 pour cent fe taux de f'impöt de con
sommation. Je pense, Monsieur fe Conseifler federal, qu'll 
s'agit la d'une pure coincidence, due au plus grand des ha
sardsf 
Si j'ai rappele cela, c'est pour dire que f'avenir financier de 
f'AVS est quefque chose de trop important, de trop serieux 
pour ätre traite a la legere. II nous faudrait des etudes beau
coup plus approfondies sur fes besoins, les moyens a disposi
tion pour fes satisfaire ou peut-ätre pour les r~uire. Quand on 
saura avec une certalne precision ce qui manque, il sera 
temps de voir s'il taut augmenter le taux de fa TVA et de com
bien. Peut~tre sera-ce de 1,2 pour cent, peut-ätre plus, peut
Atre moins 
La troisieme raison de refusercette augmentation, c'est le pro
bleme referendaire. II y a dix ans, les deux echecs successifs 
de fa TVA ont ete dus, en tout cas en grande partie, au fait 
qu'on a slmultanement voufu changer le systeme et augmen
ter fes taux. Alors, ne commettons pas de nouveau fa mAme 
erreur. Nous ne pouvons pas aller devant fe peuple en disant: 
on faisse le taux ä 8,2 pour cent mais sous peu il pourrait bien 
atteindre 7,5. En acceptant cette disposltion, on mettout fe pa
quet en danger. Nous l'avons deja mis suffisamment en dan
ger tout a l'heure en supprimant la fimitation dans fe temps de 
f'impöt federal direct. Par contre, si dans quelques annees II 
s'avere necessaire de relever le taux pour f'AVS, cefa passera 
plus facifement devant le souverain qui tlent ä son AVS et qui 
sera prAt a lui consentir un sacrifice fiscal, si on peut alors fui . 
demontrer que c'est le sauf moyen, le meilleur, de reequifibrer 
fes flnances du premier pilier de nos assurances sociales. 
En conclusion, la minorite vous invite a extraire de fa reforme 
des flnances federales fe probleme du financement futur de 
f'AVS, qui devra ätre traite pour lui-mAme, et de biffer dans ce 
but l'alinea 3bis de fa majorite. 

Relchmuth: Die Lösung, wie sie die Kommissionsmehrheit 
beantragt, scheint mir nicht nur vertretbar, sondern notwen
dig. Es lässt sich heute voraussehen, dass um die Jahrhun-

dertwende bei der Finanzierung der AHV demographisch be
dingte Engpässe entstehen werden. Man muss sich daher fra
gen, ob dann die Renten gekürzt werden sollen, was wohl aus
serordentlich schwierig wäre, oder ob eine andere Art der Fi
nanzierung gefunden werden muss, beispielsweise über die 
Erhöhung der Lohnprozente. 
Ich erachte eine bescheidene zusätzliche Belastung des Kon
sums als den richtigen Weg, um so mehr, als bei dieser Lö
sung auch die Rentenbezüger selbst indirekt etwas an die Fi
nanzierung beitragen müssen. Der Text des Kommissionsan
trags beinhaltet genügend Sicherheiten, so dass ein Zuschlag 
zur Steuer nicht ohne wichtige Gründe beschlossen werden 
kann. Der Kommissionspräsident hat dies bereits erwähnt. 
Einmal muss der Nachweis einer entsprechenden demogra
phischen Entwicklung Voraussetzung sein. Dann braucht es 
einen dem Referendum unterstellten Bundesbeschluss; nicht 
allein der Bundesrat wäre also zuständig, den Steuersatz zu 
erhöhen. Dann dürfte die Umsatzsteuer nur vorübergehend 
erhöht werden. Und schfiesslich darf die Erhöhung höchstens 
1,3 Prozentpunkte betragen. 
Diese klaren Bestimmungen waren im Text des Bundesrats 
nicht enthalten. Die Kommission hat die nötigen Klarstellun
gen im Verfassungstext geschaffen, so dass ihrem Antrag -
nach meinem Dafürhalten - ohne Bedenken zugestimmt wer
den kann. 

Jagmettl: Ich möchte nur noch einen Gesichtspunkt erwäh
nen. 
Wenn wir aus demographischen Gründen gezwungen wer
den, neue Finanzmittel für die AHV zu beschaffen, bestehen 
zwei Möglichkeiten: Entweder wir erhöhen die Lohnprozente, 
oder wir belasten den Aufwand. Erhöhung der Lohnprozente 
heisst aber, dass wir Insbesondere auch junge Familien, die 
selbst in den Jahren mit heranwachsenden Kindern den 
grössten Aufwand haben, zusätzlich belasten. Ich meine, dass 
wir die Kosten nicht zu stark auf die jungen Familien verschie
ben dürfen, sondern dass es richtig Ist - wenn die demogra
phische Entwicklung uns zur Erschliessung zusätzlicher Fi
nanzen zwingt-, nicht die jungen Familien, sondern den Auf
wand zu belasten. Das Ist meine Option für die Mehrheit. 

Bundesrat Stich: Der Bundesrat schliesst sich der Mehrheit 
an. Er wollte auch nichts anderes als für die mögliche demo
graphische Entwicklung vorsorgen, weil er überzeugt ist, dass 
es nicht sinnvoll ist, die Lohnprozente weiter zu erhöhen, denn 
sonst wird das Risiko der Hinterziehung und der Wettbewerbs
verzerrung zu grdss. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Ich habe einleitend 
darauf aufmerksam gemacht Es Ist eine Vorlage, bei der man 
zumindest zeigen sollte, dass man auch an die schwächeren 
Mitglieder dieser Gesellschaft denkt. 

Abs.3-Al.3 
Angenommen-Adopte 

Abs. 3bls -Al. 3bis 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Abs. 4 Bst a, b-AI. 4 /et. a, b 
Angenommen-Adopte 

Abs. 4Bst c-AI. 4/et c 

23Stimmen 
8Stlmmen 

Kündlg, Berichterstatter: Die Kommissionsmehrheit schfiesst 
sich dem Antrag des Bundesrates an. Sie erachtet diese be
sondere Verbrauchssteuer als einen Ersatz für den Wegfall der 
Zollbelastungen auf Automobilen und nicht als Umweitsteuer. 
Die Umweltbelastungen sind abhängig von den gefahrenen 
Kilometern, von der Fahrzeugbeschaffenheit, aber auch vom 
Fahrverhalten des Halters bzw. des Fahrers. Dies alles wirkt 
sich auf den Verbrauch von Treibstoff aus, aber auf das Fahr-
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zeug selbst oder dessen Bestandteile nur zum kleinsten Teil. 
Zudem wäre der administrative Aufwand für eine Automobil
Umweltverträglichkeitsprüfung und vielleicht auch eine Fah~ 
rer-Umweltverträgllchkeltsprüfung sehr gross, und sie würde 
zu neuen Ungerechtigkeiten führen. ' 
Die Mehrheit beantragt deshalb, auf den Antrag Jagmettl nicht 
einzutreten und dem Bundesrat zu folgen. 

Jagmettl, Sprecher der Minderheit: Nach Antrag des Bundes
rates, der Kommissionsmehrheit und der -minderhelt soll nicht 
eine neue Belastung eingeführt werden, sondern die bishe
rige Zollbelastung des Motorfahrzeugs durch eine lnlandbe
steuerung ersetzt werden. Es geht also nicht um eine zusätz
liche Aufstockung der Abgaben der Automobilisten, sondern 
um eine andere Art der Veranlagung. In dieser Beziehung glei
chen sich alle drei Standpunkte, nämlich jene des Bundesra
tes und der Mehrheit, die ja hier identisch sind, und der Min
derheit. 

- Die Frage ist einfach, nach welchen Kriterien diese Abgabe ab
gestuft werden soll. Die Minderheit schlägt Ihnen vor, die Um
weltbelastung mltzuberücksichtigen. Worum geht es? Es geht 
einerseits um die Schadstoffbelastung und andererseits um 
den Ausstoss an Kohlendioxyd. Es geht also nicht darum, die 
Mehrkosten, die sich aus dem Einbau von Katalysatoren in 
Motorfahrzeuge ergeben, auf diese Weise auszugleichen. 
Darüber sind wir uns einig; der Katalysator ist vorgeschrieben, 
er gehört zu den Grundkosten und zur Grundausstattung ei
nes Motorfahrzeuges. Hier spielt das Verursacherprinzip, 
daran soll überhaupt nichts geändert werden. 
Aber es geht um neuere Tendenzen, und von c;liesen neueren 
Tendenzen möchte ich drei erwähnen. Eine Tendenz ist der 
Magermotor. Die EG tendiert in ihren Richtlinien - die noch 
nicht in Kraft sind - darauf, nicht nur den spezifischen Schad
stoffausstoss zu senken, sondern den Gesamtausstoss, 'und 
zwar durch die Technik des Magermotors, der noch in Ent
wicklung steht. Ein solcher Motor wird weniger umweltbela
stend sein, und das soll man hier berücksichtigen. Das muss 
man nicht bei jedem einzelnen Fahrzeug prüfen, genau gleich 
wenig, wie man heute die Prüfungen bei jedem einzelnen 
Fahrzeug vornimmt Das kann sehr wohl und bestens mit der 
Typenprüfung geschehen, die wir ja längst kennen. 
Eine zweite Tendenz macht sich geltend: das Leichtfahrzeug. 
Sie kennen alle das Gewicht Ihres Fahrzeugs, und es stellt sich 
wirklich die Frage, ob wir eine Tonne in der Welt herumfahren 
müssen, um uns selbst zu transportieren oder ob es nicht Ten
denzen zu einer neuen Fahrzeugtechnik braucht, die weniger 
Aufwand bedingt und damit weniger Energie und weniger Um-
weltbelastung. _ 
Schliesslich eine besonders kostenaufwendlge Tendenz, die
jenige zum Hybridfahrzeug, d. h. zum Elektrofahrzeug, das ei
nen zusätzlichen kleinen Motor hat, um funktionstauglich zu 
sein. Das sind keine Phantasien, das sind Dinge, die heute in 
Entwicklung stehen, die heute allerdings noch sehr teuer sind. 
Solche neue Entwicklungen sollten nach Auffassung der Ver
treter der Minderheit nicht gehemmt, sondern erleichtert wer
den, indem bei der Besteuerung der Motorfahrzeuge, die wir 
nicht anders wünschen als die Mehrheit, die Bemente der 
Umweltbelastung zur Abstufung der Abgabe mitberücksich
tigt werden. 
Wir geben uns nicht der Illusionen hin, dass auf diesem Weg 
ein völliger Ausgleich der Kosten erreicht werden kann. Aber 
wenigstens sollte dafür gesorgt werden, dass die Kosten
schere nicht noch mehr aufgeht, dass Aufwendungen für die 
Umwelt nicht zu einer zusätzlichen Verteuerung durch die Fis
kalbelastung führen, dass wir wenn möglich einen gewissen 
Ausgleich erreichen. 
Natürlich kenne ich die Gegeneinwände. Natürlich weiss ich, 
dass man so und so viel dagegen anführen kann und insbe
sondere sagen kann, es komme doch gar nicht auf dfe Erstan
schaffung an, es komme auf den Gebrauch an. Wer mehrfährt, 
der belastet die Umwelt mehr, wer weniger fährt, belastet sie 
weniger. • 
Gewiss, deshalb sind ja diese Fragen der Abhängigkeit der 
Fiskalbelastung vom Motorfahrzeuggebrauch hier zur Diskus

. sion gestellt worden. Als es darum ging, die festen Kosten auf 

den Benzinpreis zu übertragen, hat man uns erklärt, das sei 
nicht möglich wegen der Grenzregionen. Als es darum ging, 
die Motorfahrzeugabgabe der Kantone kilometerabhängig zu 
gestalten, erklärte man uns wieder, das gehe nicht. Nun wird 
man natürlich wieder erklären, das gehe nicht. 
Jede Partei, jede Organisation in der Schweiz empfiehlt, 
marktwirtschaftliche Elemente in den Umweltschutz einzube
ziehen, Anreize zu schaffen. Jedesmal aber, wenn man einen 
solchen Anreiz vorschlägt, erklärt man einem, es gehe eben 
nicht. Wollen wir diese Anreize schaffen,· oder wollen wir ein
fach nein dazu sagen? Das ist die Frage. 
Ich hätte Ihnen gern einen ausgeprägteren Vorschlag ge
macht, einen gewichtigeren. Ich habe ihn auch mit Fachkolle
gen an der ETH besprochen. Mein erster Antrag in der Kom
mission war noch ein bisschen kühner. Ich habe dann etwas 
zurückbuchstabiert, in der Hoffnung, wenigstens mit diesem 
Antrag eine Mehrheit zu finden. Ich habe sie in der Kommis
sion nicht gefunden, ich hoffe, ich finde sie im Rat. 
Wir neigen in unserem Rat ein bisschen dazu, die Umwelt
probleme nur gedämpft zur Kenntnis zu nehmen. Wir sehen 
die Schwierigkeiten lieber als die Lösungen, scheint es mir 
manchmal. Ich bitte Sie, hier über Ihren eigenen Schatten zu 
springen. Es geht nicht um eine Zusatzbelastung, es geht um 
eine Abstufung der Belastung nach den Umweltgesichtspunk
ten, insbesondere im Hinblick auf neue Technologien, die ei
nen Anreiz finden sollten. Die Sensibilität für Umweltfragen -
ich spüre das In meiner beruflichen Tätigkeit- ist an vielen Or
ten grösser, als es in unseren Debatten zum Ausdruck kommt. 
Vielleicht ist das eine Generatlonenfrage. Ueberbrücken wir 
sie doch, indem wir dort, wo wir die Möglichkeit haben, diese 
Sensibilität einzubeziehen, ihr auch Beachtung schenken. 
Der Antrag Ist bescheiden. Ich bitte Sie aber, wenigstens die
sen bescheidenen Schritt zu tun und sich nicht durch die 
Schwierigkeiten, die man mir entgegenhalten wird, in die Irre 
führen zu lassen. Es geht nur um die Abstufung nach Typen
prüfung und nach allgemeinen Gesichtspunkten, damit die 
Schere vom umweltgerechten Teuren und vom umweltbela
stenderen Billigeren nicht noch weiter aufgeht, sondern sich 
wenn möglich ein bisschen schliesst. 
Ich bitte Sie, dieser Sensibilität Rechnung zu tragen und die
ser - absolut praktikablen - Lösung zuzustimmen. Ich bitte 
Sie, mich bei meinem Antrag mit den beiden Damen nicht al
lein zu lassen. 

Relchmuth: Trotz des eindringlichen Appells unseres Kolle
gen Jagmettl gestatte Ich mir, ein Wort für die Komrriissions
mehrhelt abzugeben. 
Die Kommission hat den Antrag von Herrn Jagmetti, den heuti
gen Minderheitsantrag, sehr ausgiebig diskutiert. Wir haben 
dazu einen separaten Bericht des Eidgenössischen Finanz
departementes eingefordert. Aus diesem Bericht geht u. a 
hervor, dass die ökologische Wirkung einer nach Massgabe 
der Umweltbelastung progressiv abgestuften Automobil
steuer an der Grenze als sehr schwach bezeichnet werden 
muss. 
Da die Umwandlung gemäss den Gatt-Bestimmungen grund
sätzlich ertragsneutral zu erfolgen hat und da nicht beabsich
tigt ist, auf der gegenwärtigen Belastung einen Umweltzu
schlag zu erheben, ist der Spielraum für eine progressive Be
steuerung beschränkt und der damit zu erwartende Len
kungseffekt sehr gering. Abgesehen davon wirkt sich die Diffe
renzierung, nicht auf den für die Umweltbelastung sehr bedeu
tenden Gebrauch der Fahrzeuge, also die gefahrenen Kilome
ter oder das Fahrverhalten, aus. Herr Jagmettl hat selbst auf 
diesen Umstand hingewiesen. 
Nicht zu unterschätzen ist sodann die Tatsache, dass eine sol
che Abstufung der Automobilsteuer einen erheblichen admini
strativen Aufwand verursachen würde. Der praktische Vollzug 
und der damit verbundene Verwaltungsaufwand würden in 
keinem Verhältnis zum umweltpolltischen Nutzen stehen. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass heute alle Fahrzeuge, die im
portiert werden, mit einem Katalysator versehen sein müssen. 
Das bedeutet bereits eine Mehrbelastung von etwa 2000 Fran
ken pro Fahrzeug. Das Prinzip des Wertzolls berücksichtigt 
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diegrösseren, mehr Treibstoff verbrauchenden Fahrzeuge, in
dem sie durch diese Steuer stärker belastet werden. 
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, den Antrag der 
Kommissionsminderheit abzulehnen. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. Der 
Antrag von Herrn Ständerat Jagmetti ist sicher gut gemeint, wir 
müssen in dieser Hinsicht mehr tun; aber wir glauben, dass 
hier Aufwand und Ertrag in einem ungünstigen Verhältnis ste
hen. Solche Massnahmen können letztlich Lenkungsabgaben 
nicht ersetzen. 

Abstimmung- Vote 

Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit 

Zlff. II Art. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. II art.8 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.9Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.9al.1 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.9Abs.2 
Antrag der Kommission 
Einleitungssatz, Bst aZiff. 1-12 
.... die nachfolgenden Grundsätze: 
a .... . 

21 Stimmen 
14Stimmen 

1 ..... Waren, ausgenommen Wasser in Leitungen, Brennholz 
sowie neue erneuerbare Energien (insbesondere Sonnen
energie, Umgebungswärme, geothermische Energie, Bio
masse und Biogas sowie Windenergie); 

9. Abtretung oder Ueberlassen zur Benützung von Patenten, 
Marken, Mustern und Modellen und ähnlichen immateriellen 
Gütern, ausgenommen Urheberrechte an Werken der Litera
tur und Kunst, soweit sie sich nicht auf Leistungen nach den 
Ziffern 5 oder 8 beziehen; 
10. Messungen, Vermessungen, Untersuchungen, For
schungs- und Entwicklungsarbeiten, die auf die Herstellung 
von Waren oder Bauwerken oder auf die Schaffung immateri
eller Güter nach Ziffer 9 ausgerichtet sind; 
11. Beratung, Begutachtung und Vertretung in juristischen, fi
nanziellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Belangen; 
Beurkundung von Rechtsgeschäften, einschliesslich jener 
durch Amtsnotare; Vermögensverwaltung; Buchführung für 
Dritte und Bücherrevision; das gesetzlich geschützte Berufs
geheimnis istvorbehalten; 
12. Leistungen der Datenverarbeitung; 

Bst aZiff. 13, 14 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Ducret, Flückiger, Gautier, Jaggi, Jagmetti, Masoni, Weber) 
13. gastgewerbliche Leistungen; 
14. Leistungen der Coiffeure und Kosmetiker; 

Bst. a Ziff. 15 
15. Beförderung von Personen; 

Bst. a Ziff. 16 
Mehrheit 
Streichen 
Minderheit 
(Ducret, Flückiger, Gautier, Jaggi, Jagmetti, Masoni, Web~r) 
16. Leistungen der Reisebüros; 

Bst.b 
b ..... die Einfuhr von Waren> sowie die Bezüge von Dienstlei
stungen aus dem Ausland nach Buchstabe a, .... 

Bst.c 
C ••••• 
1 ..... 75 000 Franken; für Wasserkraftwerke kann .... 
1 bis. Unternehmen mit einem Jahresumsatz nach Buchsta
be a bis zu 250 000 Franken, sofern der Steuerbetrag, nach 
Abzug der Vorsteuer, regelmässig 4000 Franken pro Jahr 
nicht übersteigt; 

4. Streichen 

Bstd 
d ..... 
1. Streichen 

4. Streichen 

Bste 
e. Die Steuer beträgt; 
1. 1,9 Prozent auf den Umsätzen und der Einfuhr folgender 
Waren, die der Bundesrat näher umschreiben kann: 
- Ess- und Trinkwaren, ausgenommen alkoholische Ge
tränke, 
- Vieh, Geflügel, Fische, 
-Getreide, 
- Sämereien, Setzknollen und -zwiebeln, lebende Pflanzen, 
Stecklinge, Pfropfreiser sowie Schnittblumen und Zweige, 
auch zu Sträussen, Kränzen und dergleichen gebunden, 
- Futtermittel, Silagesäuren, Streuemittel, Düngemittel und 
Pflanzenschutzstoffe, 
- Medikamente, 
- Zeitungen, Zeitschriften und Bücher, ferner andere Drucker-
zeugnisse In dem vom Bundesrat zu bestimmenden Aus
mass; 
2. 6,2 Prozent auf den Umsätzen und der Einfuhr anderer Wa
ren sowie auf allen übrigen der Steuer unterstellten Leistun
gen; 

Bstf 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Bst. fbis (neu) 
fbis. sofern der Steuerpflichtige Waren, Bauwerke, Grund
stücke oder Leistungen für Umsätze nach Buchstabe a im In
oder Ausland verwendet, kann er in seiner Steuerabrechnung 
als Vorsteuer abziehen: 
1. die von anderen Steuerpflichtigen auf ihn überwälzte oder 
2. die bei der Einfuhr von Waren oder auf dem Bezug von 
Dienstleistungen aus dem Ausland entrichtete Steuer; 
verwendet der Steuerpflichtige in gleicher Weise Erzeugnisse 
der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gärtnerei oder des Wein
baus, die er von nicht steuerpflichtigen Unternehmen nach 
Buchstabe c Ziffern 2 und 3 bezogen hat, so kann er 1,9 Pro
zent des Preises als Vorsteuer abziehen; 

Bst. g 
g. über die Steuer und die Vorsteuer wird .... 

Bsth 
h .... . 
1 ..... mit Anspruch !iuf Vorsteuerabzug für bestimmte Fälle zu-
lassen, .... 

4. Streichen 
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Bsti 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.9al.2 
Proposition de Ja eommission 
Phrase introduetive, Jet. a eh. 1 - 12 . 
Les dispositlons d'executlon du Conseil federal obeiront aux 
principes suivants: 
a .... . 
1 ..... marchandises, sauf l'eau amenee par conduites, le bois 
de feu, les nouvelles energies renouvelables (en particuller 
l'energie solaire, la chaleur ambiante, l'energie geothermique, 
le biogaz et les autres biomasses, de mäme que l'energie 
eolienne); 

9. Cession ou mise a disposition, en vue de leur usage, de bre
vets, marques, echantillons, modales et autres biens imma
teriels analogues, a l'exception des droits d'auteur sur les oeu
vres litteraires etartistiques, pour autant qu'ils ne se rapportent 
pas a des prestations_ seien chiffre 5 ou 8; 
1 O. Mesures, mensurations, enquätes, travaux de recherche 
et de developpement en vue de la fabrication de marchandi
ses, de la construction d'ouvrages ou de la creation de biens 
immateriels vises sous chiffre 9; 
11. Conseils, expertises et representation en matiere juridi
que, financiere, economique et d'organisation; authentifica
tion d'actes juridiques, y compris celles qu'effectuent les no
taires officiels; gestion de fortune; tenue de comptabllite pour 
des tiers et revision comptable; 8$1 reserve le secret profes
sionnel garantie par la loi; 
12. Prestations dans le domaine du traitement electronique de 
l'information; 

Let. a eh. 13, 14 
Majorite 
Biffer 
Minorite 
(Ducret, Flückiger, Gautler, Jaggi, Jagmetti, Masoni, Weber) 
13. Prestations de l'hötellerie et de la restauration; 
14. Prestations de coiffeurs et des estheticiens; 

Let. ach.15 
15. Transport de personnes; 

Let. ach. 16 
Majorite 
Biffer 
Mlnorite 
(Ducret, Flückiger, Gautier, Jaggi, Jagmetti, Masoni, Weber) 
16. Prestations des agences de voyages; 

Let. b 
b ..... l'importation de marchandises ainsi que les acquisitlons 
en provenance de l'etranger de prestations de services .... 

Let. c 
c .... . 
1 ..... a 75 000 francs; pour les petites usines hydro-electri-
ques, .... 
1 bis. Les entrepreneurs realisant un chiffre d'affaires annuel 
selon la lettre a de 250 000 francs au plus, a la condition 
qu'apres deduction de l'impöt prealable, le montant d'impöt 
restant ne depasse pas regulierement 4000 francs par annee; 

4. Biffer 

Let. d 
d ..... 
1. Biffer 

4. Biffer 

Let. e 
e. L'impöt s'eleve: 
1. A 1,9 pour cent sur les transactions portant sur les marchan
dises suivantes - qui peuvent etre definies de maniere plus 
precise-, ainsi que sur leur importation: 
- produits comestibles et boissons; a I' exclusion des boissons 
alcooliques, 
- betail, volailles, poissons, 
-cereales, 
- semences, tubercules et oignons a plantar, plantes vivantes, 
boutures, greffons, ainsi que fleurs coupees et rameaux, 
mäme en bouqµets, couronnes et arrangements similaires, 
- fourrages, acides pour l'ensilage, litieres, engrais et prepara
tions pour la protection des plantes, 
- medicaments, 
- journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimes a 
determiner par le Conseil federal; 
2. A 6,2 pour cent sur les transactions et l'importation touchant 
d'autres marchandises, ainsi que sur les autres prestätions 
soumises a l'impöt; 

Let.f 
f. Adherer au projet du Conseil federal 

Let. fbis (nouvel/e) 
fbis. Si le contribuable destine les marchandises, construc
tions, terrains ou prestations a des transactions faites en 
Suisse ou a l'etranger selon la lettre a, il peut, dans son 
decompte deduire a titre d'impöt prealable: 
1. L'impöt que lui ont transfere d'autres contribuables et 
2. l'impöt paye lors de l'importation de marchandises ou pour 
l'acquisition de prestations de services en provenance de 
l'etranger; 
si le contribuable utllise a des transactions en Suisse ou a 
l'etranger les produits agricoles, sylvicoles, horticoles ou viti
coles qu'il a acquis d'entrepreneurs non contribuables men
tionnes sous lettre c, chiffre 2 et 3, II peut deduire 1,9 pour cent 
du prix a titre d'impöt pr~alable; 

Let.g 
g. La periode de decompte de l'impöt et de la deduction de 
l'impöt prealable est, .... 

Let.h 
h .... . 
1 ..... sous lettre a, avec droit a la deduction de l'impöt preala-
ble, aux fins d'eviter .... 

4. Biffer 

Let.i 
1. Adherer au projet du Conseil federal 

Einleitungssatz- Phrase introductive 

Kündlg, Berichterstatter: Die Kommission beantragt in Ueber
einstimmung mit dem Bundesrat, den Begriff «nachfolgende 
Bestimmungen» zu ändern in den Begriff «nachfolgende 
Grundsätze». Dadurch soll dem Bundesrat etwas mehr Flexi
bilität zur Anpassung an die EG-Richtlinien gegeben werden. 

Angenommen-Adopte 

Bst. a Ziff. 1 - Let. a eh. 1 

Kündlg, Berichterstatter: Durch die Systemänderung von der 
Umsatzsteuer auf die Mehrwertsteuer ist es nicht sehr einfach, 
die Steuerfreiliste so übersichtlich zu regeln, wie dies offen
sichtlich der Fall war. Es bieten sich dabei zwei Wege an: Ent
weder man regelt die Ausnahmen beim Steuerobjekt, wie dies 
in den Ziffern 1 bis 16 von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a ge
schieht, oder indem man die Ausnahmen im Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe c, wo die Steuerpflicht geregelt ist, erwähnt. 
Die Kommission beantragt, dieser Fassung, wie sie heute vor
geschlagen wird, zuzustimmen. Die Kommission des Natio-
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nalrates versucht aber, der Frage noch einmal Beachtung zu 
schenken, ob nicht eher eine Generalklausel mit Ausnahmen 
zu schaffen wäre anstelle der Enumerationsmethode. 

Angenommen -Adopte 

Bst. a Ziff. 2 - 8 - Let. a eh. 2 - 8 
Angenommen -Adopte 

Bst. a Ziff. 9-12, 15 - Let. a eh. 9-12, 15 

Kündlg, Berichterstatter: Mit den Ziffern 9 bis 16 wird der zu
sätzliche Umfang an Steuererfassung durch die Mehrwert
steuer umschrieben. Im Mehrwertsteuersystem muss ver
sucht werden, die Zahl der nicht erfassten Waren und Tätig
keiten möglichst geringzuhalten, da durch jedes Glied, das in 
der Kette fehlt, eine Taxe occulte entsteht, sofern die Lieferung 
nicht an den Endverbraucher erfolgt. Mit anderen Worten: 
Wenn in einer Produktionskette die Steuerpflicht unterbro
chen wird, erlischt an dieser Stelle die Möglichkeit des Vor
steuerabzuges. Dadurch wird das Produkt in der nächsten 
Phase der steuerlichen Belastung zum zweiten Mal steuerlich 
erfasst und somit doppelt belastet Dies führt auch dazu, dass 
Produkte und Dienstleistungen der heutigen Steuerfreiliste mit 
einer kleineren Endsteuer von 1,9 Prozent belastet werden 
müssten, weil sonst die Möglichkeit der Verrechnung des Vor
steuerabzuges wegfallen würde. Dies ist auch der Grund, wes
halb die Kommission die Dienstleistungen möglichst umfas
send der Besteuerung unterstellt hat 
Zu den einzelnen Ziffern: Zu den Ziffern 9 und 1 O habe ich 
keine Bemerkung. Bei Ziffer 11 legt die Kommission Wert auf 
die Feststellung, dass mit der Formulierung jede juristische 
Beratungstätigkeit gemeint ist, dass also die Anwaltstätigkeit 
voll von der Steuer erfasst wird. 

Angenommen-Adopte 

Bstaliff.13, 14, 16-Letach.13, 14, 16 

Kündlg, Berichterstatter: Darf ich eine Vorbemerkung anbrin
gen? Wenn Sie Mehrheit und Minderheit einer 13köpfigen 
Kommission werten können, dann würden Sie meinen, dass 
die Mehrheitsverhältnisse hier in der Fahne falsch wiederge
geben seien; dem ist nun aber nicht so. Die Kommission hat 
mit 6 zu 6 Stimmen bei 12 anwesenden Mitgliedern entschie
den. Der Präsident hat vom Recht des Stichentscheides Ge
brauch gemacht und gemäss Fahne gemehrt Herr Jagmetti, 
der bei der Minderheit aufgeführt ist, war an diesen Beratun
gen nicht anwesend. Eine Stimmabgabe in Abwesenheit gilt 
gemäss Reglement nicht; ich kann deshalb auch nicht verste
hen, weshalb sie sich später in die Fahne schleicht Wenn wir 
in ZUkunft solche Praktiken dulden - sie sind in der Zeit, in der 
ich die Ehre habe, im Ständerat zu sein, niemals angewandt 
worden -, führt dies dazu, dass Kommissionssitzungen auf 
dem Korrespondenzweg verhandelt werden können. Ich 
möchte davor warnen und bitte Sie, davon Kenntnis zu neh
men. 
Ich erlaube mir, noch eine zusätzliche Bemerkung zu machen. 
Die Fahne ist leicht irreführend. Zwischen den Ziffern 14 und 
15 müsste ein grösserer Zwischenraum sein. Es liegt zu Zif
fer 15 kein Minderheitsantrag vor. 
Zu Ziffer 13 (gastgewerbliche Leistungen): Die Kommissions
mehrheit beantragt Ihnen, die gastgewerblichen Leistungen 
nicht der Mehrwertsteuer zu unterstellen. Die Gründe dazu 
sind vielfältig: 
Einmal ist da die grosse Zahl der Abrechnungspflichtlgen. Die 
Leistungen werden nur in den wenigsten Fällen für abzugs
berechtigte Steuerpflichtige eingesetzt. Sie gehen also mei
stens an den Endverbraucher. Die hohe Belastung von Le
bensmitteln des täglichen Bedarfes, die im Gastgewerbe da
durch erreicht würde, steht in einem Konkurrenzverhältnis zu 
den Lebensmitteln im Laden, die mit 1,9 Prozent belastet wür
den, im Restaurant jedoch mit 6,2 Prozent 
Dann ist zu berücksichtigen, dass ein sehr grosser Anteil der 
Leistungen des Gastgewerbes, insbesondere der Hotellerie, 

an Kunden des Auslandes geht, d. h. quasi als exportähnliche 
Leistung angeschaut werden kann. Der hohe Anteil der Vorko
stenbelastung mit mehr als 50 Prozent des Umsatzes ist eben
falls mitzuberücksichtlgen und zeigt, dass die Gastbetriebe, 
auch wenn sie von der Steuer befreit sind, mindestens die 
Hälfte ihres Umsatzes mit einer normalen Steuer ausgleichen 
werden. 
Es scheint mir insbesondere aber eine Frage der Konkurrenz
fähigkeit im internationalen Vergleich zu sein, die hier als Argu
ment herangezogen werden kann. Es handelt sich um eine ei
gentliche Wirtschaftsförderung durch Erhaltung der Wett
bewerbskraft von Betrieben in Bergregionen. Die Mehrwert
steuer des Gastgewerbes wird gemäss den neuesten Anga
ben der EG auch in Zukunft nicht mehr abziehbar sein, also als 
eine echte Endverbrauchssteuer betrachtet werden. 
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die drei Positionen, 
über die wir sprechen und die wir jetzt als die einzigen Ausnah
men anschauen, keinesfallls die einzigen Ausnahmen darstel
len. Wir haben auch Ausnahmen im Bereich der Landwirt
schaft, der Fol'$twirtschaft, der Gärtner, der Weinbauern, der 
Viehhändler oder des Kunsthandels, die nicht besteuert wer
den. Wir kennen also weitere Ausnahmen in diesem Bereich. 
Es handelt sich nicht nur um diese drei Positionen. 

M. Ducret, porte-parole de la minorite: II s'agit des chlffres 13, 
14 et 16, mals je ne ferai pas trois fois le m6me discours, je vais 
les traiter ensemble. 
Ce que la majorlte de la commission a fait en enievant la TVA a 
ces trois groupes - c'est-a-dire · rhötellerie-restauratlon, les 
coiffeurs-estheticiens et les agences de voyage - revient a 
supprlmer une part importante de l'universalite de l'impöt. La 
TVA, tout comme l'lcha, dolt s'appliquer de maniere generale. 
Des l'instant ou on exclut un groupe, pourquoi pas d'autres? 
Par exemple, l'Hötel de la Croix-blanche est le bätiment le plus 
imposant du village ou de la petlte ville. II y a douze chambres, 
un höteiier, une quinzaine de personnes qui servent au restau
rant On l'exonere sous des pretextes tres curieux, en ·disant 
notarnment que les höteliers ne pourront pas remplir les con
ditlons necessalres aux declaratlons de la TVA, n'etant pas 
equipes, qu'il taut. penser aux restaurateurs qui ne pourront 
pas faire ies factures. Or, actuellement, les factures de restau
rant sont assez importantes et je pense qu'ils sont capables de 
faire figurer au bas de celles-cl un 6,2 pour cent 
En effet, sl l'hötellerle ne peut pas rempllr les conditlons de la 
TVA, que faut-il penser dans le meme village du petlt entrepre
neur en electriclte et du menulsier, souvent seuls, qui, depuis 
longtemps, rempllssent des declaratlons pour l'lcha? Que 
faut-il penser de l'entreprlse de gypserle-peinture ou du taii
leur de pierres? Ce sont des metiers modestes, qui ont tou
jours reussi a remplir les forrnulalres destines a l'impöt sur le 
chlffre d'affaires. Et on pretend que l'hötellerie n'y arriverait 
pasl II estvrai que ce rnatln, a l'hötel Bellevue ou je loge, l'ordi
nateur a falt une erreur de septfrancs, ce n'est pas bien grave, 
mals il a ete Impossible de corriger l'erreur. II est vrai que c'est 
quelquefois plus compllque d'utlllser un ordinateur que du pa
pier et un crayon, mais ne venons pas dire que l'hötellerie n' est 
pas capable de faire face a la TVAI 
Des lors, si on l'exclut de la TVA, on va creer entre les höteliers 
des divergences et des inequltes, car ces demiers paient 
l'lcha depuis longtemps sur le material qu'ils achetent- mobi
lier, Installations sanitalres, nappages ou vaisselle, verrerie, 
etc. Mals ies hötellers qui se sont modernises et qul ont con
senti de gros efforts sont ceux qui patent aujourd'hui le plus 
d'impöt sur le chlffre d'affaires. Ceux qui n'investissent pas 
paient moins. Par consequent, ce sont les fleurons de notre In
dustrie höteliere qui vont etre punis et non les tra1nards. 
Ce serait une grave injustice d'encourager cette pratique. 
Seule 1a TVA perrnet a l'hötelier moderne, a ceiui qui renove ou 
qui fait de nouvelles installations, qui refait regullerement les 
chambres, de recuperer la totalite de la fiscalite, ce qui n'est 
pas le cas actuellement 
Dans les factures d'hötel de tous les pays d'Europe - et c'est 
une comparaison que nous pouvons tous faire car nous voya
geons tous - partout la TVA figure. Seuls ies Etats-Unis con
naissent une autre taxe, qui est indiquee sur la facture. Chez 
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nous, II n'y a rlen. Ce n'est pas un 6,2 pour cent qul changera 
la capaclte concurrentlelle de l'industrle hOteliere suisse. C'est 
uneerreur. 
D'autre part, sl le projet concernant l'energie passe comme 
nous le souhaitons ainsl que le Conseil federal, l'hOtellerle 
sera touchee par l'lmpöt sur l'energle, qu'II s'aglsse de l'eclai
rage ou du chauffage, que l'hOtelier ne pourra pas recuperer 
non plus. De sorte que si vous suMez la majorlte de lacommis
sion, ce que jene souhaite pas, il y aura quand mime une part 
d'impöt dans votre facture d'hötel, certes pas 6,2 pour cent, 
mais. 4 a 5 pour cent d'lmpöt invisible parce que paye par 
l'hötelier qul devra evldemment l'ajouter a ses frais generaux. 
II n'y aura pas effectlvement ia part de l'lmpöt sur la main
d'oeuvre pulsque c'est cela ia vrale valeur ajoutee de l'hötel
lerle par rapport a ce qu'elle consomme. 
En ce qui concerne les coiffeurs, grand sujet de discussion qui 
n'a d'ailleurs pas ete oublie par lacommission, uneforrnidable 
objectlon avait ete elevee au cours d'un debat, medlocre d'ail
leurs, lors des deux votatlons successlves sur la TVA, precl
sement parce cfu'on avait ete chercher des «brlcoles», de mau
valses raisons. Quelle epouvantable chose qu'un coiffeur 
dolve faire payer 6,2 pour cent en plus du prlx qu'il demande 
pour la coupe. On en a fait une montagnel Nous avons 
suggere, en commisslon, qua toutes les entreprlses qui ont un 
chiffre d'affaires Interieur a 75 000 francs ou pour qui la dlf
ference entre l'impöt dO sur les prlx de vente et l'impöt paye en 
amont ne depasse pas 4000 francs ne soient pas soumises a 
1a TVA. Ce montant de 75 000 francs represente une somme 
importante pour un coiffeur de quartler ou de petlte locallte, 
qui n'atteint peut-&tre pas ce chiffre. S'il s'agit en revanche 
d'un salon de coiffure plus important, avec dix fauteulls, des vi
trlnes rutllantes, un gros loyer, qui declare le deuxieme pilier 
pour son personnel, sans parler de l'AVS, des assurances
maladle et accldents, pourquoi ne serait-11 pas capable de 
prelever et de payer la TVA? . 
Cela n'est pas raisonnable. La commission a trouve ia solu
tlon: jusqu'a 75 OOOfrancs, il n'yapasd'assujettlssementobli
gatoire, mais un assujettlssement volontaire possible si tel ou 
tel coiffeur trouve interessant de pouvoir deduire ce qu'il a 
paye, lui aussi, comme taxes sur certains travaux qu'il a fait 
executer ou marchandises qu'il a achetees. 
II raste encore un point:. les agences de voyage. Jene sals pas 
si Kuoni a offert queiques biilets d'avion a ceux qui ont vote 
pour l'exoneratlon. Franchement, je ne le crois pas. Mais les 
agences de voyage n'amenent pas de personnes en Suisse, 
au contralre, alles en font sortlr du pays, c'est-a-dire qu'elles 
desequilibrent notre balance commerciale. En verlte, les Suis
ses qua nous devons encourager sor.rt ceux qui vont a Zerrnatt 
ou a Davos, ceux qui viennent a Lausanne, a Geneve ou a Lu
ceme. En revanche, c'est bei et bien sur levoyage des Suisses 
qui partent hors frontleres qu'II taut prelever une TVA; c'est le 

• seul lmpöt qua l'on va pouvoir percevoir. Aussl, essayons 
d'Mre Justes face a ce deflcit de notre balance commerclale: 
pensez-vous vralment qu'il solt necessalre d'exonerer Kuoni? 
Si vous le pensez, II faut adherer a la proposition de la majorlte; 
dans ie cas contralre, II taut sulvre la minorlte. Je vous sug
gere, puisque de toute fac;on ce projet va encore passer a 
l'examen du Conseil national, lequel pourra y apporter d'au
tres modiflcatlons, de reintegrer ces trols postes dans les 
entreprlses soumises a la TVA parce qu'II n'y a vralment au
cune raison d'exonerertelle entreprlse plutöt qua teile autre. 

soustralre. Cela serait assez facile du fait qua leurs llvralsons 
se font essentlellement a des partlculiers. 
Lors de l'entree en matlere de l'objet dont nous dlscutons 
malntenant, j'ai releve que, tout en etant favorable a un 
systeme de taxe a la valeur ajoutee, il failait constater qua plu
sieurs solutlons etaient posslbles. J'ai cite l'opinion du profes
seur Jean-Jacques Schwarz, de l'Unlversite de Lausanne, qul 
declarait qu'il esttout a fait lndique, en l'etatactuel des choses, 
de changer de systeme, sans modifler completement la realite 
de l'imposltlon. En d'autres terrnes, II est parfaitement pensa
ble qua l'on passe, dans un premier temps, a un systeme de 
taxe a la valeur ajoutee, en conservant grosso modo l'asslette 
flscale actuelle de l'impöt sur le chiffre d'affaires. 
J'almerais surtout relever un element extrAmement iinportant 
et qui n'a pas ete encore evoque dans cette salle, au cours des 
discussions qua nous avons eues jusqu'ici sur cet objet: si 
nous soumettons a la taxe a la valeur ajoutee toutes les entre
prlses indiquees dans notre projet sous les chiffres 1 a 16, 
73 600 nouvelles entreprlses seront soumises a l'impöt indi
rect, ce qui perrnettra a la Confederatlon d'encalsser 780 mil
lions de francs supplementaires, au tltre de la taxe a la valeur 
ajoutee. Lorsque ces Eiisposltlons seront en vigueur, le sup
plement d'impöt sera de l'ordre d'un milliard. 
Je n'ai donc pas envie d'expllquer a ces nouveaux contrlbua
bles, soit ces petltes et moyennes entreprlses, les ralsons pour 
lesquelles nous les soumettons a l'lmpöt en exigeant un 
decompte trlmestrlel d'impöt, alors qu'elles ne sont pas 
astreintes a cette täche aujourd'hui. Je n'ai pas envie d'expli
quer aux citoyens et aux consommateurs suisses pour quelles 
raisons nous augmentons la charge flscale de 700 a 800 mil
lions de francs avec notre nouveau projet. J'aurais souhaite -
j'en ai d'ailleurs fait la propositlon a la commission - ne pas 
soumettre encore a l'impöt d'autres entreprlses de servlces. 
La commission n'a pas suM ce voeu. Par contre, eile a admis 
la suppression de la soumission de ce~ entreprlses citees aux 
chiffres 13, 14 et 16. 
En consequence, je vous propose donc de sulvre la majorlte 
de la commission en ne soumettant pas ces petltes entreprl
ses a la taxe a la valeur ajoutee, pour les raisons que je viens 
d'evoquer. 

Jagmettl: Ich möchte nicht in eine lange Verfahrensdebatte 
einlenken, aber doch noch präzisierend sagen, Herr Kündig: 
An der Sitzung habe ich teilgenommen. Ich habe auch meiner 
Meinung klar Ausdruck gegeben. Ich habe die Sitzung in ei
nem Zeitpunkt verlassen müssen, den ich vorangekündigt 
hatte, Herr Präsident, um an einer Parlamentarlertagung in 
Rom als einziger den Ständerat zu vertreten. Wegen des lan
gen Gangs der Diskussion konnte ich nicht mehr an der Ab
stimmung teilnehmen. Deshalb ist es zu dieser Mehr- und Min
derheit gekommen. Dass die Mehrheit so gebildet ist, wie sie 
hier steht, darüber besteht gar kein Zweifel. Nach meiner 
Rückkehr fand ich die Anfrage vor, ob ich mich der Minderheit 
anschliesse. Ich habe ja gesagt Das ist alles. Am Mehr- und 
Minderheitsverhältnis hat sich damit gar nichts geändert. 
Zur Sache selbst: Herr Uhlmann hat gestern meines Erach
tens sehr zu Recht gesagt, wir sollten das Kleingewerbe nicht 
mit der Mehrwertsteuer erfassen. Nun stellt sich die Frage, wie 
wir das machen. Machen wir das, indem wir ganze Branchen 
ausscheiden, oder machen wir das, indem wir von den Umsät
zen ausgehen? Die Kommissionsminderheit, der ich mich -
wie gesagt- anschliesse, ist der Meinung, wir sollten es nicht 
durch Ausscheiden von Branchen, sondern durch die entspre

M. Delalay: J'l_ntervlens lcl pour soutenlr la majorlte de la com- chenden Ansätze machen. Dann haben wir wirklich das Klein-
mission, la veritable majorlte et non celle qui, comme l'a dlt le gewerbe erfasst Dabei kann man sich natürlich fragen, ob die 
presldent de la commission, se trouve sur le depliant, mais Zahlen, die nachher zt1r Diskussion stehen, die richtigen seien 
celle qui etait presente pour voter l'exclusion des entreprises oder nicht. Wir kommen noch darauf zu sprechen; Ich will das 
cltees sous chiffres 13, 14 et 16. nicht vorwegnehmen. Ich möchte nur betonen: Es liegt auch 
Cela n'a rlen a voir avec un esprlt corporatlste en faveur de la im Interesse der Gewerbetreibenden, zu wissen, ob sie der 
branche de la restauration, des coiffeurs ou des agences de Steuer unterstehen oder nicht, weil sie, je nachdem, den Vor-
voyage. En falt, ces commerces conslstent dans de petltes steuerabzug vornehmen können oder nicht. Deshalb ist es 
entreprlses de detail dont les llvralsons se font essentlellement also nicht einfach eine Belastung, sondern es besteht auch die 
a des partlculiers. Or, j'al la convictlon que sl ces entreprlses Möglichkeit des Vorsteuerabzugs, über die wir hier sprechen. 
etaient soumlses a l'lmpöt en questlon, ce serait rapidement la Das ist die Auffassung der Minderheit, nicht nach Branchen, 
porte ouverte a toutes sortes de manoeuvres en vue de s'y sondern nach Umsätzen zu trennen, weil wir innerhalb der 
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Branchen auch wieder sehr unterschiedliche Strukturen ha
ben. Wenn wir diese wirtschaftlichen Strukturen richtig einstu
fen wollen, müssen wir es mit den Ansätzen nach der Litera c 
regeln und nicht bei der Aufzählung der Branchen in Litera a 
Ich bitte Sie also in diesem Sinne, der Minderheit zuzustim
men. 

Küchler: Beim Eintreten haben wir gestern_ wiederholt gehört, 
dass unsere heutige Konsumbesteuerung mit ganz erhebli
chen Mängeln behaftet ist. Ich meine, zwei Wege stehen uns 
im wesentlichen offen, um diese zu beheben: Entweder wir 
korrigieren die Mängel ganz gezielt, ohne das System grund
legend zu verändern, wie dies der Bundesrat ursprünglich vor
geschlagen hat. Oder wir übernehmen das, was das Ausland 
uns vorlebt, nämlich die sogenannte Netto-Allphasensteuer in 
Form der Mehrwertsteuer auf Waren und Dienstleistungen. 
Aber was das Parlament auch immer entscheiden wird, das 
Volk wird so oder so das letzte Wort haben. 
Zweimal haben wir mit dem Vorschlag einer Mehrwertsteuer 
bereits Schiffbruch erlitten, nämlich 19n und 1979. Der Grund 
dafür lag aber nicht beim Systemwechsel an sich, sondern in 
der Tatsache, dass man offensichtlich zuviel wollte. Steuerer
höhungen einerseits und umfassende Besteuerung der 
Dienstleistungen andererseits führten gemeinsam zur ableh
nenden Haltung von Volk und Ständen. 
Einen dritten Anlauf in Richtung Mehrwertsteuer müssen wir 
dem Volk deshalb in ausgereifter und wohlüberlegter Form 
vorlegen. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Unter
stellung der Gastwirte und Coiffeure einen offenen Dissens 
verursachen wird. Es wäre daher zumindest eventualvorsätz
llch - um im strafrechtlichen Jargon zu sprechen -, wenn wir 
den Versuch dennoch wagten und diese Dienstleistungsberei
che der Steuer unterstellen würden. 
Die Gunst der europäischen Stunde und damit die Anglei
chung ans EG-Steuersystem können wir nur nutzen, wenn wir 
das Fuder nicht überladen und uns für eine pragmatische Lö
sung entscheiden. Anders mag es bei der Ausklammerung 
der Dienstleistungen von Reisebüros aussehen: Dies er
scheint der Kommissionsmehrheit deshalb notwendig, weil 
die damit verbundenen Schwierigkeiten enorm wären. Reise
büros offerieren ja den wesentlichen Teil ihrer Dienstleistun
gen für Reisen ins Ausland. Nachdem jedoch die Mehrwert
steuer nach dem Prinzip der steuerbefreiten Exportleistung 
funktioniert, müssen dafür ohnehin zahlreiche Ausnahmen 
von der Steuerpflicht vorgesehen werden. Die generelle Aus
klammerung dient deshalb vorwiegend der Einfachheit und 
der Vermeidung unnötiger Bürokratie. Trotz diesen drei Aus
nahmen in den Ziffern 13, 14 und 16 sind wir mit dem Vor
schlag der Kommissionsmehrheit vom System her durchaus 
EG-fähig. Es ist auch kaum vorstellbar, dass wir deswegen 
den Vorwurf einer nicht wettbewerbsneutralen Steuer gewärti
gen müssen. Gastgewerbe und Coiffeure erbringen ja ihre 
Dienstleistungen im Inland, ohne dass sie in direkter Konkur
renz zum Ausland stehen. Das gilt selbst für den Touristen, 
welcher seine Destination kaum nach dem Bestand einer 
Mehrwertsteuer auswählt Im übrigen gestatten die 6. und die 
18. Richtlinie der EG den Mitgliedländem bei den Dienstlei
stungen gewisse Ausnahmen. Machen wir heute davon we
nigstens soweit Gebrauch, dass wir eine für den Souverän 
konsensfähige Vorlage erhalten. 
Im Interesse der Vermeidung eines Scherbenhaufens bei der 
Volksabstimmung ersuche ich Sie aus pragmatischen Grün
den, bei den Ziffern 13, 14 und 16 der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen. 

M. Reymond: L'argument de la majorite de la commission qui 
ne veut pas assujettir l'hotellerie, la restauratlon, les coiffeurs 
et les prestations des agences de voyages repose en particu
ller, necessairement- M. Delalay l'a montre tout a l'heure-sur 
la crainte de voir refuser le projet en vote populaire, du fait de 
l'extension elargie du nombre des assujettis. 
A mes yeux, cet argument est secondaire. De taute maniere en 
effet, le passage de l'lcha a la TVA postule une augmentatlon 
du nombre des assujettis, ce qui constltue inevitablement un 
handicap pour l'obtentlon d'une majorite du peuple et des 

cantons lors du vote du souverain. Des lors, pour vaincre ce 
handicap, il faudra de toute maniere offrir aux c.itoyer,s autre 
chose que des discours techniques relatifs a la suppression 
de la taxe occulte. De tels discours ne passionnent ni meme 
n'interessent le citoyen moyen. II faudra donc donner a ce ci
toyen, a son coiffeur, a son hötel et a son agence de vayages 
une raison majeure de sautenir la TVA. Cette raison majeure 
est la suppression, au a tout le moins la conservatlan, seule
ment pour les necessites de la perequation intercantanale, de 
l'impötfederal direct. 
A defaut de cette suppressian ou d'une tres forte reductian, le 
passage a la TVA est un leurre; nous n'y arriverons pas. Le 
nombre des secteurs economiques assujettis esttout a fait se
condaire par rapport a la positlon qui sera prise, dans le rrieme 
paquet, au sujet de l'impöt federal direct, de son abattement 
substantlel aussl blen que de sa limitatlon dans le temps. 
C'est pour cela et dans cet esprit, c'est-a-ctlre en attendant que 
le Conseil national ameliare ce que vous avez accepte 
jusqu'lci, que je soutiens lci la minorite de la commission. 
Je preclse tautefois qu'un certain nombre des assujettis a la 
future TVA craignent, et an ne peut taut a fait leur donner tart, 
l'lmportance des täches administratives qul les frapperaient 
C'est pourquai je salue l'exoneratlon des entreprises dont le 
chiffre d'affaires ne depassera pas 75 000 francs, somme 
prevue par la commlssian. Mais je souhaite que le Conseil na
tional examine aussi la possibilite d'un assujettissementfarfai
taire paur les contribuables dont le chiffre d'affaires ne depas
serait pas, par exemple, 300 ou 400 000 francs. Nous vain
crions ainsi l'opposltlan de ceux qui craignent l'exces de l'ad
ministratlan resultant de l'assujettissement a la TVA. 
Je le repete en terminant l'article sur l'assujettissement des 
coiffeurs, des hötels-restaurants et des agences de vayages 
n'est pas la dispositlon-cle decislve du nouveau regime finan
cier. Le succes de ce demier dependra prioritairement de la 
compensation abtenue dans la suppresslon ou la forte reduc
tlon de l'impötfederal dlrect au profit de la TVA. C'est dans ces 
sentlments que je sautiens, a l'article 9, l'assujettissement 
elargi propose par la minarite de la commission. 
En revanche, je le dls d'ores et deja, jene pou_rrai approuver le 
projet lors du vate sur l'ensemble, compte tenu des decisions 
insuffisantes deja prises dans ce conseil en ce qui conceme 
l'impöt federal dlrect, ou vous avez refuse la !Imitation dans le 
temps et ou rien n'est propose par notre commission paur le 
supprimer ou le reduire. 

Mme Jaggl: Tout a l'heure, M. Delalay nous a indique qu'il 
n'avait pas envie d'expliquer les raisons pour lesquelles il fau
drait soumettre les prestatlons de l'hötellerie, de la restaura
tlan, des coiffeurs, des estheticiennes et des agences de 
voyage a une taxatlon a la consommatlon. Mol non plus, Mon
sieur Delalay, je n'ai pas envie d'expliquer, ni meme de voter 
d'allleurs, un systeme qul est en lui m~me valable et qui forme 
un tout, qu'on appliquerait en chipatant, en prenant cecl, en 
laissant tamber cela au gre des circonstances dant le carac
tere corporatlf - je le repete - et electoraliste - cela va de soi -
esttrop evident C'est clair que «small is beautiful» mais taut de 
meme pas a ce point-la. Toute cette argumentatlan relative 
aux petites entreprises qui seraient visees et matraquees par 
une TVA helvetique a un caractere sinon inutile, du moins sub
sldlalre, comme vient d'allleurs de l'affirmer M. Reymand. En 
definitive, qui est conceme lorsqu'an a soustrait les entrepri
sesayantunchiffred'affairesinferieuraunelimitefixee-cequi 
est d'ailleurs toujours dangereux- en chiffres absolus dans le 
projet? II s'agit de gens qul explaitent des hötels et des restau
rants en chaine, eventuellement en graupes constitues a 
l'echelle internationale, de coiffeurs qui, camme l'a dit taut a 
l'heure M. Ducret ne sont plus des petites entreprises, notam
ment si ils sont lmplantees dans les quartiers du centre ville, 
d'agences de voyage qui sont des entreprises - regardez un 
peu les ctassements- dant les chiffres d'affaires s'etablissent 
a plusieurs millions par annee quand ce n'est pas, pour les 
plus grandes, a plusieurs dizaines au centaines de millians. II 
ne s'agit pas de ces soi-disantes petites entreprises a propos 
desquelles certains d'entre nous se montrent taujaurs si lyri
ques. 
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L'autre argumentsouleve tout a !'heure se rapporte a la fraude. 
Ace propos, je dois dire que j'ai de la peine a vous compren
dre, Monsieur Delalay. Vous avez indique qu'il s'agit de presta
tlons qui sont delivrees au detail, on pourrait dlre quasiment de 
la main a la main (evidemment comme il ne s'agit pas de mar
chandises et qu'on ne peut pas les toucher, ce n'est pas le 
cas). Cette remarque estvalable pourtoutes les prestations et 
toutes les marchandises soumises a une taxe a la consomma
tion qui est bien entendu facturee au consommateur final. La 
dlfference entre l'ICHA et la TVA est que dans le premler cas la 
facturation intervient a un certain stade et, dans le deuxieme, 
alle est appliquee a tous les niveaux de la production et de la 
commercialisation. Jene vois pas pour quelles raisons les ris
ques de fraude seraient plus eleves dans l'hötellerie et 1a res
tauration par exemple que dans les conseils, expertises et re
presentations en matlere juridique, financiere, economique et 
d'organlsation. Non seulement c'est un transfert au detail, 
mais il s'agit en plus de matieres tenues dlscret~s. A ce pro
pos, c'est peut-etre moins difficile. Qual inter~t le prestataire fi
nal aurait-il a frauder l'impöt? Cela signifie qu'il prendrait en 
charge toutes les taxes qui auraient ete payees anterieure
ment et qu'il en libererait son client. Je ne vois veritablement 
pas ou est son inter~ ni saus quel pretexte il ferait ce «ca
deau». II aurait alors avantage a offrlr un escompte. 
La bureaucratisation est aussi un argument qui revient et qui 
est veritablement depasse. Je vous mets au defi de trouver un 
coiffeur, fut-il petit, un de ces petits salons de village dont il a 
ete question precedemment, qui n'ait pas au moins une caisse 
enregistreuse avec une comptabilite ou, desormals beaucoup 
plus vraisemblablement, un ordinateur personnel pour effec
tuer les differentes operations. La tauche TVA existe surtoutes 
les caisses enregistreuses et sur tous les programmes de 
micro-informatique. II n'y a veritablement aucun probleme et il 
serait faux de parler de decomptes laborieux qui necessite
raient des nuits blanches des responsables des entreprises en 
questlon. 
Ma derniere remarque ~ rapporte au rendemerit. Tres grossi
erement - cependant c'est une estimatlon qui donne des or
dres de grandeur corrects dont on a encore insuffisamment 
parle ici - la proposition de la majorite qui biffe les points 13, 14 
et 16 de 1a lettre ade notre alinea 2 rapporte un supplement de 
400 millions au titre de la TVA si on incorpore ces trois types de 
prestations en fonctlon de la suggestion de la minorite, 
c'est-a-dire 800 millions. La logique exige que l'on soumette 
les points 1 a 16 a la TVA. Elle nous vaut un rendement su
perieur de l'ordre de 800 millions. Taut !'heure, M. Reymond a 
tres justement affirme que sans compensatlon au titre de 
l'impöt federal direct, il n'est pas question de passer au nou
veau systeme et encore moins de l'appliquer dans taute sa co
herence. Je dis personnellement qu'il taut l'appliquer dans sa 
coherence (800 millions de plus)et effectuer un abattement en 
montant absolu sur bordereau au titre de l'impötfederal direct. 
C'est le seul correctlf soclal drastique et parlant. Je vous rap
pelle simplement q'un abattement de 1000 francs par borde
reau de contribuable au titre de l'lmpöt federal dlrect revient a 
600 milllons a la Confederation. Je suls favorable a l'adoptlon 
des points 1 a 16 en bloc, ce qui represente 800 million de plus 
au titre de la TVA dont on restitue les trois quarts au titre de 
l'lmpöt federal direct par abattement sur bordereau. 

Frau Weber: Ich habe gestern so votiert und habe deutlich ge
sagt, dass ich der Meinung bin, dass man von diesen Ausnah
men absehen sollte. Man sollte im Prinzip keine Ausnahmen
liste machen. Wenn ich die drei Ausnahmen, die die Mehrheit 
propagiert. anschaue, dann muss ich auch sagen, dass diese 
drei Branchen doch recht willkürlich ausgesucht sind und im 
Grunde genommen ein kleinliches Denken dahintersteckt -
auf jeden Fall ein Denken, das alles andere als mutig ist. 
Ich habe zwei Tage nach der Kommissionssitzung einem Bur
gar im Zug zugehört, der die Zeitung gelesen und sich das 
Communique der Kommission zu Gemüte geführt hat. Sein 
Kommentar war: Die haben ja Angst vor den Coiffeuren und 
den Wirten. Die Haltung, wie sie die Mehrheit vertritt, könnte 
uns sehr gut so ausgelegt werden. 

Herr Delalay hat von «petites entreprises» gesprochen, und 
ich muss hier einfach noch einmal deutlich sagen: Es handelt 
sich bei diesen angeführten Gruppen nicht einfach um kleine 
Unternehmungen. Hier geht es darum, Branchen zu nennen, 
und in der Branche der Restaurantbetriebe beispielsweise gibt 
es nicht nur kleine Unternehmen. Ich denke an Mövenplck 
oder an andere grosse Ketten. Das gleiche gilt für die Reisebü
ros. Bei Kuoni, Pronto, Hotelplan oder andern Reisebüros han
delt es sich um alles andere als um kleine Unternehmungen. 
Das gleiche gilt bei den Coiffeuren, wo es auch Coiffeurketten 
gibt. Die kleinen Unternehmungen, die ausgenommen und 
geschont werden sollen, sind berücksichtigt unter Buchsta
be c Ziffer 1 und 1 bis, und ich glaube, diesem Anliegen haben 
wir Rechnung getragen. 
Ich bitte Sie also dringlich, der sogenannten Minderheit zuzu
stimmen. 

Masonl: Herr Kommissionspräsident Kündig hat sich darüber 
beklagt, dass in der Fahne die tatsächliche Mehrheit unter der 
Anzahl der sieben Aufrechten erscheint. Die Lösung auf der 
Fahne sollte meinem christlichen Kollegen sehr gefallen, denn 
sie ist eine salomonische Lösung, da sie diese sieben zwar als 
Minderheit aufgeführt, aber damit alle sieben miteinbezogen 
hat, die sich für diese Lösung ausgesprochen haben - auch 
diejenigen, die bei der Abstimmung nicht dabei sein konnten, 
aber nachher durch Erklärung an das Sekretariat der Kommis
sion sich dafür aussprachen. 
Ich glaube, das ist eine Lösung, die an sich die Transparenz 
begünstigt. Und dazu soll die Fahne dienen: Sie soll unsere 
Kollegen möglichst gut über die Verhältnisse in der Kommis
sion informieren. Das ist dadurch erfolgt, dass man die Mehr
heit als Mehrheit belassen, aber gezeigt hat, dass sich die Min
derheit um weitere zwei Mitglieder vergrössert hat. 
Die sogenannte Mehrheit erhofft sich von der Streichung die
ser zwei Kategorien einen Vorteil für die Erlangung der Wähler
gunst. Ich glaube, die schweizerischen Parteien haben bei 
kleinen Coiffeuren und Restaurateuren einen gleichen Anteil. 
Alle hätten wahrscheinlich das Interesse, da entgegenzukom
men, wenn sie nur in dieser Kategorie denken würden. 
Aber was wollen wir? Wir wollen versuchen, ein System auf
zubauen, das eine Grundlage für die Steuer des nächsten 
Jahrhunderts, sogar des nächsten Jahrtausends ist. Es muss 
ein weitreichendes System sein. In dieser Hinsicht hat es viel
mehr Sinn - wie es der Kommission auch gelungen ist durch
zusetzen-, dass man zu gleichen Bedingungen auch andere 
kleinere Gewerbe, nicht nur Coiffeure und Gastgewerbe, von 
der Steuer ausschliesst. Das wird bei Buchstabe c Ziffer 1 bis 
mit der Aufhebung der Steuer geregelt, sofern der Steuerbe
trag nach Abzug der Vorsteuer 4000 Franken nicht übersteigt. 
Durch diese Massnahmen erlangt man eine Erleichterung bei 
allen, die in gleichen Verhältnissen sind, seien es Coiffeure, 
Gastgewerbe oder andere kleine Gewerbe. Das scheint die 
richtigere Massnahme, die grosszügigere, diejenige, die im 
System liegt, nicht eine partikularistische, nicht eine, die nur 
auf eine einzelne Kategorie gerichtet ist. 
Was ist der Nachteil einer Massnahme, die nur diese zwei Ka
tegorien nennt? Der Nachteil liegt darin, dass die anderen 
dann nicht mehr überzeugt sind, dass sie das Opfer der Mehr-
wertsteuer auf sich nehmen sollten. Wir sollten eine Reform 
durchsetzen, bei der alle mit Ueberzeugung mitmachen kön
nen. Ich glaube, die Lösung der sogenannten Minderheit ist In 
dieser Hinsicht die beste. Man wendet auch ein, dass die Vari
ante der sogenannten Mehrheit nur 42 700 Steuerpflichtige 
mehr gegenüber dem heutigen Niveau aufweist, während es 
bei der Kommissionsminderheit 73 600 mehr wären. Es geht 
also um eine Differenz von 31 000 Steuerpflichtigen. Aber in 
der Tat werden sich diese Differenzen verflachen. Warum? 
Weil wir alle wissen, dass nach dem neuen System viele Ge
werbe Interesse daran haben werden, auch wenn sie nicht 
steuerpflichtig sind, freiwillig in die Vorsteuer zu kommen. 
Diese Vorsteuer ist auch die Gunst für die kleinen Gewerbe, für 
Coiffeure und für das Gastgewerbe. Auch dort wird die Vor
steuer zum Abzug gelangen, so dass Vorsteuerabzug einer
seits und Befreiung oder Erleichterung andererseits als allge-
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meine Massnahme diesem Vorzug für zwei Kategorien auch 
vom Standpunkt der Wählergunst vorzuziehen sind. 
In diesem Sinne empfehle ich Ihnen, der Minderheit zuzustim
men. 

Bundesrat Stich: Sie haben sich grundsätzlich für die Mehr
wertsteuer ausgesprochen. Dann ist es sicher richtig, wenn 
Sie konsequent sind, wenn Sie auch diese vier grossen Grup
pen unterstellen (Hotellerie, Gastgewerbe, Coiffeure, Reisebü
ros). Das ist nicht nur eine Frage der EG-Richtlinie. Diese 
Gruppen sind jedenfalls in der EG überall besteuert, auch 
wenn es sonst vielleicht bei den Dienstleistungen andere Aus
nahmen gibt Letztlich müssen Sie das tun, weil sonst diese 
Vorlage von vornherein nicht genOgend ist, um die zukünfti
gen Aufgaben zu erledigen. 
Man hat gesagt. diese Vorlage bringe 800 Millionen Franken 
mehr. Das mag richtig sein. Es kann etwas mehr oder etwas 
weniger sein. Es Ist heute nict,t ganz einfach, das vorauszusa
gen, denn letztlich werden jetzt die Investitionen befreit Exakt 
abzuschätzen, was das im einzelnen ausmacht, Ist nicht ganz 
einfach. 
Ich habe Ihnen aber bereits gesagt. dass Steuerausfälle auch 
andernorts entstehen können. Wenn Sie der Mehrheit folgen, 
gibt es nachher keine Flexibilität mehr. Der Bundesrat hat ja 
diese vier Gruppen auch nicht besteuern wollen. Das ist sach
lich richtig. Aber wir haben vorgesehen, dass die Mehrwert
steuer auf dem Wege der Gesetzgebung eingeführt werden 
kann und dass auf dem Wege der Gesetzgebung diese Grup
pen später herangezogen werden können. Wenn Sie sie heute 
bei der Mehrwertsteuer streichen, braucht es, um sie zu unter
stellen, wieder eine Verfassungsänderung; die können Sie 
vermutlich gerade dann in Angriff nehmen, wenn über diese 
Vorlage entschieden Ist, weil die Anforderungen an den Haus
halt steigen. Sie müssen dafür sorgen, dass jetzt schon ein 
grösserer Steuerertrag hereinkommt 
Dann gibt es noch einen anderen Grund: Wenn Sie diese 
Gruppen der Steuer nicht unterstellen, haben Sie überhaupt 
keinen Grund, die Mehrwertsteuer einzuführen. Für den Rest 
ist es nur kompliziert; nur, wenn wir auch diese Gruppen be
steuern, ist die Mehrwertsteuer das angemessene System. 
Ohne diese Gruppen können Sie auf die Mehrwertsteuer ver
zichten. Sie ersparen uns viel Administration. Es ist ein Irrtum 
zu glauben, dass die Mehrwertsteuer administrativ einfacher 
zu handhaben sei als die heutige Warenumsatzsteuer. 
Heute müssen wir im Prinzip keine Warenumsatzsteuer zu
rückerstatten. Wenn wir die Mehrwertsteuer haben, müssen 
wir selbstverständlich unter Umständen Vorsteuerbelastun
gen zurückerstatten, die höher sind als die Belastungen der 
nachfolgenden Stufe. Wir werden auch ein bedeutend intensi
veres Kontrollsystem einführen müssen. 
Sie wissen, dass wir heute relativ lange Zeitspannen haben für 
die Kontrolle der einzelnen Steuerpflichtigen, vielleicht zu 
lange, weil wir zu wenige Steuerbeamte haben. Aber wenn wir 
so weit kommen, dass wir Geld zurückzahlen, dass wir Geld 
ausgeben, müssen wir dafür sorgen, dass die Kontrollen in
nerhalb der Verjährungsfristen durchgeführt werden. Das ist 
nicht mehr anders möglich, wenn nicht dem Missbrauch Tür 
und Tor geöffnet werden soll. 
Ich bitte Sie, konsequent zu sein und für eine umfassende 
Mehrwertsteuer zu votieren. Nur dann hat Ihr vorheriger Be
schluss einen Sinn gehabt 

Kündlg, Berichterstatter: Nachdem die Diskussion über die 
Ziffern 13, 14 und 16 geführt wurde und ich die Begründung zu 
den Ziffern 14 und 16 nicht abgegeben habe, erlaube ich mir, 
hierzu noch einige Bemerkungen zu machen. 
Zu Ziffer 14 (Leistungen der Coiffeure) lässt sich ähnliches 
aussagen wie bei der Begründung der Restaurationsbetriebe. 
Hier steht aber im besonderen die Kleinheit der Betriebe im 
Vordergrund. Wir komnien mit den Coiffeuren zu einer sehr 
grossen Zahl von Steuerpflichtigen mit geringer innerer Wert
schöpfung und mit einer klaren Ausrichtung auf Lieferung an 
die Endverbraucher. Hier unterbrechen wir also die Steuer
kette in keinem Fall, sondern führen eine Steuer ein, die zu ei
ner namhaften Belastung führt Was aber bei den Coiffeuren 

ganz besonders ins Gewicht fällt, ist die massive Konkurrenz -
die heute schon existiert - zu den sogenannten nebenberufli
chen Coiffeuren, also zu den Feierabend- oder Etagenge
schäften, die nicht unter den Begriff des eigentlichen Betriebs 
fallen und steuerlich mit Sicherheit weder von der Warenum
satzsteuer, noch von der Mehrwertsteuer, noch von der 
Staatssteuer überhaupt betroffen werden. 
Hier gilt es auch, eine Bemerkung zu machen zur Hoffnung, 
dass man die Steuerfreigrenze, die heute im Buchstaben c 
umschrieben ist, mit 75 000 Franken wesentlich erhöhen 
könnte. Diese Steuerfreigrenze ist heute schon im Vergleich 
zu den anderen europäischen Staaten hoch. Sie ist die höch
ste, die in Europa angewandt wird. Wir müssen eines sehen: 
Wenn wir diese weiter erhöhen - z. B. zur Idealvorstellung von 
300 000 Franken - führt das zu namhaften Verzerrungen im 
Wettbewerb. Denn derjenige, der über dieser Stufe liegt. hat 
die entsprechenden Vorsteuerabzüge zwar zu verwerten, hat 
aber die Endbelastung zu tragen. 
Wenn Sie nun davon ausgehen, dass Sie eine Wertschöpfung 
von 50 Prozent und einen Umsatz von knapp unter 
300 000 Franken haben, liegt Ihr Einkommensvorteil aus der 
Steuerveränderung bei über 1 o 000 Franken, was für solche 
Unternehmungen einen namhaften Betrag ausmacht 
Ich möchte also davor warnen zu glauben, man könne das 
Glück in der Befreiung der Kleinbetriebe suchen. Es geht hier 
mehr um die Frage der Berücksichtigung gewisser Branchen. 
Zu den Reisebüros: Bei den Reisebüros spricht man-wie dies 
Frau Weber gemacht hat-von einigen wenigen grossen und 
vergisst dabei, dass wir über das ganze Land verstreut Tau
sende von kleinen, selbständigen Agenturen haben, die unab
hängig sind von den grossen Verteilern. 
Die Wertschöpfung dieser selbständigen Unternehmer istäus
serst gering, im Mittel zwischen 1 O und 20 Prozent 
Wenn wir nun davon ausgehen, dass der grösste Teil eigent
lich ein Angebot von Auslandrelsen Ist, dann müssen wir fest
stellen, dass der Import dieser Dienstleistungen besteuert 
werden muss und verrechnet werden kann, so dass der Ertrag 
aus der Eigenproduktion dieser Reisebüros sehr gering sein 
könnte. 
Wenn Herr Ducret die Meinung vertritt, dass man die Reisebü
ros belasten sollte, dann müsste er aus Konsequenzgründen 
die Wirte entlasten, damit mindestens dort ein besseres Ver
hältnis zur Konkurrenz bestünde. 
Ich möchte Ihnen beantragen, dieser Vorlage zuzustimmen. 
Ich zweifle daran, dass sich Gewerbetreibende, wie Herr Ma
soni dies erwähnt hat, freiwillig der Mehrwertsteuer unterstel
len werden, denn mit Ausnahme von gewissen Branchen Im 
Detailhandel müsste der Vorsteuerabzug immer kleiner sein 
als die nachherige Steuerbelastung. Diese Hoffnung, Herr Ma
soni, teile ich nicht 

Mme Jaggl: Un mot pour ne pas lalsser sans replique une des 
affirmations que vient de faire M. Kündig qui a parle de la con
currence que font aux salons de coiffure des coiffeurs qul tra
vaillent dans des appartements et le soir a temps partial. S'll 
s'agit de prestations accordees en dehors des clrcuits nor
maux du marche, II ne taut pas oublier d'autres secteurs pour 
lesquels cela a une autre importance commerclale, je pense 
notamment au domalne de laconstruction, du second oeuvre, 
et de la reparation, etc. dont vous n'avez pas dit un mot alors 
qu'lls sont soumis aux normes contenues aux chiffres 2 et 7. 

Ziff. 13-Ch.13 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Ziff. 14-Ch. 14 

Abstimmung- Vota 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

23Stimmen 
16Stimmen 

26Stimmen 
11 Stimmen 

--\-15 
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Ziff. 16-Ch.16 

Abstimmung- Vota 

In Ziffer 2 ist der bisherige Steuersatz verankert. In der Verfas
sung ist der Höchstsatz von 6,2 Prozent verankert, hier der 
Normalsatz von 2,6 Prozent. 

Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

26 Stimmen Angenommen-Adopte 
7Stimmen 

Bst.b-Letb 

Kündlg, Berichterstatter: In Litera b wird «der Bezug von Er
zeugnissen der inländischen Urproduktion» gestrichen. Diese 
Einfügung erübrigt sich im Mehrwertsteuersystem, da ja die 
Steuer auf den Endprodukten erhoben wird. 

Angenommen .:.Adopte 

Bst. e Ziff. 1-Let e eh. 1 

Kündlg, Berichterstatter: In Litera c wird «für Unternehmen, 
die ausschliesslich den Detailhandel mit neuen Waren betrei
ben» gestrichen. 
Anstelle dessen wird eine neue Regelung getroffen, die nicht 
den Bundesrat ermächtigt. Ausnahmen für den Detailhandel 
vorzunehmen, .sondern bereits in den Ve~ungsartikel eine 
andere Berücksichtigung des Detailhandels aufnehmen will. 
Sie sehen diese Aenderung im Absatz 1 bis, in dem ein Jahres
umsatz bis zu 250 000 Franken von der Steuerpflicht ausge
nommen wird, bei einem Vorsteuerabzug bis zu 4000 Franken. 
jährlich. 

Angenommen-Adopte 

Bst e Ziff. 1 bis - Let e eh. 1 bis 
Angenommen -Adopte 

Bst e Ziff. 2, 3, 5 - Let. e eh. 2, 3, 5 
Angenommen-Adopte 

Bst e Ziff. 4-Let e eh. 4 

Kündlg, Berichterstatter: Die Kommission beschloss, die 
Steuerbefreiung der Tierärzte und Tierspitäler zu streichen. 
Dafür sprechen zwei Gründe: 
1. Der Anteil der Urproduktion an den Bezügen der erwähnten 
Berufsgruppen ist stark im Abnehmen. 
2. Die meisten Tierpraxen befinden sich heute in Städten. 
Aus diesen Gründen beantragt die Kommission die Strei
chung der Ziffer 4. 

Angenommen-Adopte 

Bstd-Letd 

Kündlg, Berichterstatter: Zu Ziffer 1 und Ziffer 4: 
Die Streichung der Ziffer 1 wird notwendig, da darin die bishe
rigen Bezüge der Steuergrossisten umschrieben waren. Die 
Mehrwertsteuer kennt keine Steuergrossisten mehr. 
In Ziffer 4 wie in Ziffer 1 muss aufgrund der Umstellung von der 
Warenumsatzsteuer auf die Mehrwertsteuer. der Steuergros
sist wegfallen. 

Angenommen -Adopte 

Bste-Lete 

Kündlg, Berichterstatter: Bedingt durch die Ermöglichung 
des Vorsteuerabzuges würde sich eine negative Steuerbela
stung auf Produkten des täglichen Bedarfes ergeben. 
Die Studien zu den. Steuervorlagen 1977 und 1979 haben er
geben, dass die Vorsteuerbelastung bei zirka 1,5 bis 2 Prozent 
liegt. Durch die steuerliche Belastung dieser Produktegrup
pen wird das Steuersystem nicht unterbrochen. Die Vorsteuer
belastung kann dadurch wieder verrechnet werden. Würden 
diese Produkte steuerbefreit, müsste man das Anrecht auf 
· Steuerrückforderung eliminieren. 

Bst. f, fbis - Let. f, fbis 

Kündlg, Berichterstatter: Bei Litera f handelt es sich um eine 
mehrwertsteuerkonforme Verrechnungstechnik, die übrigens 
als einzige im neuen System den Vorsteuerabzug regelt. Da
mit ist klar, dass es sich um eine Steuer mit Vorsteuerabzug 
handelt. 

Angenommen-Adopte 

Bst g, h, i-Let g, h, i 

Kündlg, Berichterstatter: Bei Buchstabe g handelt es sich um 
eine Anpassung an die Mehrwertsteuer, weil die Vorsteuer er
wähnt werden muss. 
Bei Buchstabe h sollte aufgrund des EG-Rechtes die Aus
nahme für die Einfuhr von Münzen und Briefmarken nicht 
mehr aufrechterhalten werden. Aufgrund eines Bundesge
richtsentscheides sind die Briefmarkenhändler heute steuer
pflichtig. Diese Regelung sollte nun nicht nach einigen Mona
ten wieder zurückbuchstabiert werden. 

Angenommen -Adopte 

Art.9Abs.3 
Antrag der Kommission 
.... nach deren Inkrafttreten den Vorsteuerabzug für Anlagegü
ter einschränken. 

Art.9al.3 
Proposition de /a commission 
.... a compter de l'entree en vigueur du nc;,uveau regime, la 
deduction de l'impöt prealable grevant les biens d'investisse
ment 

Kündlg, Berichterstatter: Dies ist eine Anpassung an die 
Mehrwertsteuer. 

Angenommen -Adopte_ 

Art. 9bls (neu), 9ter (neu), 16, Zlff. III, IV 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 9bls (nouveau), 9ter (nouveau), 16, eh. III, IV 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vota sur l'ensemble 

Für Annahme des Beschlussentwurfes 
Dagegen 

Ad89.041 

Motion der Kommissionsminderheit 
(Masoni, Ducret, Flückiger, Gautier) , 
Direkte Bundessteuer. Herabsetzung 

Motion de la mlnorlte de la commlsslon 
(Masoni, Ducret, Flückiger, Gautier) 
lmpötfederal dlrect. Reductlon 

Wortlaut der Motion vom 14. Mal 1990 

29Stimmen 
4Stimmen 

Der Bundesrat wird beauftragt, bereits dem zweiten Rat vor 
Behandlung der Vorlage eine bedeutende Herabsetzung der 
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direkten Bundessteuer, insbesondere für natürliche Perso
nen, unter Aufrechterhaltung der direkten l".antonsteile und 
der interkantonalen Ausgleichsteile in der heutigen Grösse, 
vorzuschlagen. 

Texte de /a motion du 14 mai 1990 
Le Conseil federal est charge de proposer a la deuxieme 
Chambre, avant qu'elle ne traite l'objet, une reductiorr impor
tante de l'impöt federal direct, notamment pour les personnes 
physiques, tout en conservant a leur niveau les quote-parts di
rectes des· cantons et leurs parts a la perequation financiere 
intercantonale. 

Kündlg, Berichterstatter: Bevor ich zur Motion der Kommissi
onsminderheit komme, darf ich noch beantragen, dass im An
schluss an die Gesamtabstimmung die Postulate und Motio
nen abgeschrieben werden. 
Die Motion, wie sie heute vorliegt, ist in der Kommission nicht 
besprochen worden. Die Kommission hat lange über die 
Frage der Aufhebung der direkten Bundessteuer diskutiert. 
Dabei wurde der Wunsch sichtbar, dass die Rechtsaufteilung 
-dem Bund die Indirekten Steuern und den Kantonen und Ge
meinden die direkten Steuern - mittelfristig anzugehen ist Es 
wurde einerseits die Schwierigkeit der abrupten Anpassung 
der Steuersysteme sichtbar, aber auch die Abkehr vom heuti
gen Kantonsertrag an der direkten Bundessteuer wie auch die 
Finanzierung des Finanzausgleichs zwischen den Kantonen, 
die auf eine andere Ebene gestellt werden müssen. 
Der Kommission lag ein Entwurf zu einem Motlonstext vor, der 
die direkte Bundessteuer für natürliche Personen aufheben 
wollte, nicht aber die Steuerpflicht für juristische Personen. 
Der jetzt vorliegende Motlonstext entspricht nicht mehr der dis
kutierten Vorlage. Ich kann deshalb im Namen der Kommis
sion keine Stellungnahme abgeben und möchte Sie bitten, 
Herr Präsident, dem Antragsteller, Herrn Masoni, zur Begrün
dung das Wort zu erteilen. 

Masonl, Sprecher der Minderheit: Ich habe zuerst in der Kom
mission versucht, die Meinungen der Kollegen zum Ausdruck 
zu bringen, die alle mehr oder weniger erklärten: Damit diese 
Mehrwertsteuer von Volk und Ständen angenommen werde, 
brauche es bei den direkten Steuern entweder die Aufhebung 
oder eine bedeutende Herabsetzung. 
Ich habe zuerst versucht, die Aufhebung durchzubringen, bin 
aber in der Kommission nicht durchgedrungen. Ich habe dann 
versucht, auf eine Reduktion der Gesamtsteuer hinzuarbeiten, 
in der Art der amerikanischen Steuerreduktion, auf ein Maxi
mum von 30 Prozent der Einkommen. Das war deshalb kom
pliziert, weil man natürlich alle Widerstände der Kantone in der 
Kommission vorgebracht hat. Der Herr Bundesrat ist dies
bezüglich besonders tüchtig. Er weiss auch, diese Wider
stände der Kantone zu seinen Gunsten zu mobilisieren. Er war 
bezüglich des Gegenstandes der Motion nicht sehr informatl
onsreich, und leider wollte die Kommission diese ablehnende 
Mauer des Departementes auch nicht durchdringen, so dass 
wir uns am Ende auf diese Motion für eine bedeutende lineare 
Herabsetzung der Bundessteuer beschränken mussten. Die 
Motion wurde zwar noch während der Sitzung eingereicht, 
aber die Kommission hatte praktisch die Lösung schon be
schlossen, so dass es vielleicht nicht schlecht war, dass die 
Kommission darüber nicht befunden hat. So ist die Kommis
sion frei. 
Jeder von Ihnen muss klar sehen: Im neuen Steuersystem 
wird die Mehrwertsteuer nach europäischem Muster, aber mit 
helvetischem Satz, die Hauptrolle spielen. Wir werden durch 
die Mehrwertsteuer genügend Mittel erhalten. Wir wollen nicht 
zu viele, aber wir werden dem Bunde genügend Mittel geben. 
Wollen wir die Lage zementieren, die heute in der Schweiz be
steht, dass nämlich drei Viertel der Steuern aus direkten Bun
dessteuern bzw. Gemeinde- oder Kantonssteuern bestehen, 
und nur ein Viertel aus indirekten Steuern besteht? Das ist ge
nau das Gegenteil dessen, was in den umliegenden Ländern 
geschieht 
Wir müssen uns dieser Entwicklung öffnen. Diese Entwicklung 
geht in Richtung des Gleichgewichtes oder sogar eines 

Uebergewichtes der indirekten gegenüber den direkten Steu
ern. 
Früher hat man gesagt, das sei nicht sozial. Heute erkennt 
man, dass dadurch, dass die indirekte Steuer die Oberhand 
erhält, die Leute die bessere Kontrolle haben über das, was sie 
ausgeben, dass die.Ausgaben viel grössersind in höheren Ka
tegorien, weil sie gezwungen sind, gewisse Ausgaben zu täti
gen. Dadurch, dass man die Ausgaben praktisch unter Steuer 
setzt, hat man eine gewisse Besteuerung des Konsums. Das 
ist eine Richtung, die auch modern ist: mehr den Konsum als 
die Tätigkeit zu drosseln, d. h. zu besteuern, aber den Leuten 
eine gewisse Kontrolle über den Konsum zu geben. Wenn der 
Konsum etwas teurer ist, werden sich die Leute dabei etwas 
mehr kontrollieren. 
Aber damit diese Richtung sich durchsetzt und damit zugleich 
die Mehrwertsteuer Chancen hat, angenommen zu werden, 
muss man bereits in diese Richtung gehen. 
Die Motion will, dass im Zweitrat bereits ein Antrag vorliegt, be
vor sich die Nationalräte mit der Mehrwertsteuer befasst ha
ben. Das Departement ist sehr tüchtig, nicht nur der Depar
tementschef, auch seine Stellen; sie sind sicher imstande, 
bald einen eigenen, vernünftigen und praktikablen Antrag zu 
unterbreiten. 
Mit diesem Antrag hätten wir das richtige Zeichen für das neue 
Steuersystem des nächsten Jahrtausends oder mindestens, 
bescheidenerweise, der nächsten Jahrzehnte gegeben. 
Ich empfehle Ihnen, die Motion zu unterstützen. • 

Küchler: Nach Abwägen der Pro- und Kontra-Argumente 
möchte ich mich gegen die Motion der Kommissionsminder
heit aussprechen. Zwar ist die Reduktion der direkten Bundes
steuer, Herr Kollege Masoni, ein Anliegen, das bei rein persön
licher Betrachtungsweise eigentlich vorbehaltlos unterstützt 
werden müsste. Selbst in unserem Rat würde sich wohl jeder
mann über einen finanziellen Zustupf dieser Art erfreuen. Ab
gesehen von dieser rein subjektiven Betrachtungsweise las
sen sich zweifelsohne auch objektive Argumente auflisten -
wie wir eben gehört haben-, die für die Unterstützung der Mo
tion sprechen würden. 
Aber ein Blick auf das nationale und internationale finanzpoliti
sche Umfeld drängt' uns ein anderes Vorgehen auf. Wir bera
ten nämlich zurzeit im Parlament verschiedene Finanzpakete, 
die längst überfällig und spruchreif sind, heute beispielsweise 
die Realisierung der Mehrwertsteuer als neue Form der Kon
sumbelastung, bereinigt von jeglicher Taxe occulte und von 
weiteren Nachteilen der heutigen Warenumsatzsteuer. Dann 
liegt beim Zweitrat die Revision der Stempelabgaben. Und 
erst, wenn all diese Vorhaben unter Dach und Fach sind, soll
ten wir auf die Realisierung weiterer notwendiger Massnah
men lossteuern. Dabei wird,' wie es die Motionäre anstreben, 
zweifellos eine Streckung der Tarife für natürliche Personen im 
Vordergrund stehen. Das ist ein begründetes Anliegen. 
Allerdings darf eine Reduktion der direkten Bundessteuer 
nicht nur unter dem nationalen Blickwinkel betrachtet werden, 
sondern es bedarf darüber hinaus einer genaueren, umfas
senderen Beobachtung der gesamten . steuerpolitischen 
Landschaft rund um die Schweiz herum. Dabei wird sofort er
sichtlich, dass wir vermutlich noch in anderen, in weiteren Be
reichen werden deregulieren müssen, so auch bei den juristi
schen Personen. Das könnte sich früher oder später sogar als 
ein Gebot der Wettbewerbsstärkung unserer Wirtschaft er
weisen. Was unter diesem breiteren Gesichtsfeld konkret zu 
verwirklichen ist, gilt es erst nach definitivem Abschluss der 
Bundesfinanzreform vertieft zu überprüfen, bevor man sich auf 
ein einzelnes Segment, Herr Kollega Masoni, versteift, wie dies 
in der Motion angesteuert wird. 
Ein Letztes: Wir befinden uns In der Endphase des Differenz
bereinigungsverfahrens beim direkten Bundessteuergesetz. 
Nachdem wir nun jahrelang um eine Lösung gerungen haben, 
wäre es im heutigen Zeitpunkt wenig sinnvoll, durch diese Mo
tion der Kommissionsminderheit den bevorstehenden, ich 
meine sogar, den unmittelbar bevorstehenden Abschluss der 
langjährigen Revisionsarbeit weiter auf unbestimmte Zeit hin-
auszuschieben. · 
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Aus all diesen Gründen ersuche ich Sie, der Motion keine 
Folge zu geben. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie ebenfalls, diese Motion abzuleh
nen. Ich glaube nicht, dass es zweckmässig ist. die Bundes
steuer jetzt kurzfristig zu reduzieren. Dazu müsste ein breites 
Vernehmlassungsverfahren durchgeführt werden, selbst 
wenn man wüsste, wieviel und was man tun möchte. 
Ich will mich dazu nicht länger äussem. Es ist aber im parla
mentarischen System nicht üblich, dass ein Rat dem anderen 
Rat einen Auftrag erteilt. etwas zu vollziehen. Wenn Sie diese 
Steuern hätten reduzieren wollen, hätten Sie diese Anträge 
selber stellen müssen. Das haben Sie zwar in der Kommission 
gemacht, aber ohne Erfolg. Deshalb sollte man die Sache 
nicht noch überflüssigerweise in den Nationalrat ziehen. 

Masonl: Ich gestatte mir, auf die vorgebrachten Argumente 
kurz einzugehen. Ich bin froh, dass der Weg über die Herab
setzung der direkten Bundessteuer von Kollege Küchler als 
allgemeine Richtung anerkannt wird. Das erleichtert mir ein 
bisschen die Aufgabe. Ich habe nichts gegen einen frontalen 
Widerstand, obschon dieser von der breiten Stirne des Finanz
ministers kommt. Aber ich befasse mich mit dem parlamentari
schen Widerstand, der nur eine Zeitfrage ist. 
Ich wäre mit Ihnen einig, dass es sich nicht lohnen würde, jetzt 
darüber zu befinden, um kurzfristig und rasch etwas in die 
Wege zu leiten. Aber was wollen wir? Wir wollen, dass mit der 
Mehrwertsteuerreform, die 1994 in Kraft zu treten hätte, zu
gleich auch die Herabsetzung der direkten Bundessteuer be
antragt werden kann. Damit hätte die Mehrwertsteuerreform 
eine grosse Chance, angenommen zu werden. Wir sehen, 
dass laut den Berechnungen des Departementes sogar die 
gänzliche Abschaffung der direkten Bundessteuer mit sehr an
nehmbaren Sätzen möglich wäre. Das wäre gegenüber der 
Variante, die wir jetzt beschlossen haben, die breitere Mehr
wertsteuer und mit einer Erhöhung der Sätze auf 9,6 bzw. 
2,9 Prozentfürdie heutige Freiliste möglich. 
Dagegen wäre die Abschaffung der direkten Bundessteuer für 
die natürlichen Personen allein mit einem Satz von 8,5 Prozent 
bzw. 2,5 Prozent möglich. Sie sehen, dass eine Herabsetzung 
mit einem viel kleineren Satz möglich sein wird, so dass die 
Möglichkeit im Rahmen des Erreichbaren liegt. Aber wichtig 
scheint mir zu sehen, dass wir durch die Initiative auf gänzliche 
Abschaffung der Bundessteuer mit dem Problem bald kon
frontiert sein werden. Wenn wir gerade jetzt, zusammen mit 
der Mehrwertsteuer, diese Herabsetzung der direkten Bun
dessteuervorbereiten - das ist der Sinn des Antrages-, haben 
wir eine Waffe in der Hand sowohl für die Annahme der Mehr
wertsteuer in Volk und Ständen als auch für die Ablehnung der 
Initiative auf Abschaffung. Wir hätten eine Waffe in der Hand, 
diesen Anträgen ein vernünftiges, ausgeglichenes Steuersy
stem entgegenzusetzen. 
Im übrigen: Die Motion ist kein Auftrag an den anderen Rat. Sie 
ist ein Auftrag an den Bundesrat. Der Bundesrat hat uns die
sen Mauerwiderstand errichtet. Es ist Zeit, diese Mauem jetzt 
zu durchbrechen. Wir wollen nicht nur die Ost-Mauer, sondern 
mit der Motion wenn möglich auch einmal die Mauer dieses 
Widerstandes durchbrechen. 

Bundesrat Stich: Ich habe nicht viel beizufügen. Nur soviel: 
Ich erledige nicht gerne überflüssige Arbeiten. Ich bin eigent
lich von Natur aus faul. Ich habe Freude am Leben und mache 
deshalb nichts, was nicht sehr sinnvoll erscheint - und diese 
Aufgabe ist nicht sinnvoll. 

Abstimmung -Vote 

Für Ueberweisung der Motion 
Dagegen 

Abschreibung- C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Seite 1 der Botschaft 

24-S 

8Stimmen 
23 Stimmen 

Proposition du Conseil federal 
Classer las interventions parlementaires 
selon la page 1 du message 

Angenommen-Adopte 

An den Nationalrat-Au Conseil national 
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89.041 

Neue Finanzordnung 
Nouveau reglme flnancler 

Siehe Seite 445 hlervor-Voir page 445 cl-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 10. Dezember1990 
Declsion du Conseil national du 1 o decembre 1990 

Differenzen -Divergences 

A. Bundesbeschluss über die Neuordnung der Bundesfi
nanzen 
A. Arrite fecleral sur le nouveau reglme des flnances fecle
rales 

Zlff. II Art. 9 Abs. 1, 2 Bst. a Zlff. 11, Bst. d Zlff. 2, 3, Bst. e 
Zlff. 3 (neu), Bst. h Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II Art. 9 al.1, 2 ret. a eh. 11, let. d eh. 2, 3, let. e eh. 3 
(nouveau), let. h eh. 1 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Abs. 1, 2 Einleitungssatz-Al. 1, 2 phrase introductive 

Kündlg, Berichterstatter: Der Nationalrat hat gestern abend 
Teil A und B der neuen Finanzordnung verabschiedet. Es lie
gen noch einige Differenzen zum Ständerat vor. Ihre Kommis
sion hat heute früh darüber beraten. 
Ich möchte gleich mitTeil AArtlkel 9Absatz 1 und Einleitungs
satz von Absatz 2 beginnen, WO die Kommission Zustimmung 
zum Nationalrat beantragt. Es handelt sich in diesen beiden 
Punkten um redaktionelle Anpassungen. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2Bst aZiff. 11-AJ. 2/et. ach. 11 

Kündlg, Berichterstatter: Bei Artikel 9 Absatz 2 Litera a 
Ziffer 11 beantragt die Kommission Zustimmung zum Natio
nalrat Es handelt sich dabei ausdrücklich um das Streichen 
einer Selbstverständlichkeit und nicht etwa um die Aenderung 
des Gesetzes. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst. d Ziff. 2, 3 -Al. 2 /et d eh. 2, 3 

Kündlg, Berichterstatter: Auch hier handelt es sich um redak
tionelle Anpassungen, denen die Kommission zustimmt. 

Angenommen -Adopte 

Abs. 2 Bst e Ziff. 3 (neu) -Al. 2 /et e eh. 3 (nouveau) 

Kündlg, Berichterstatter: Die l(ommissionsmehrheit hat mit 
Stichentscheid des Präsidenten entschieden, dass die gast
gewerblichen Leistungen während der ersten fünf Jahre zu ei
nem reduzierten Satz von 4 Prozent aufgenommen werden 
sollen. Das Gastgewerbe soll dabei grundsätzlich der Mehr
wertsteuer unterstellt sein, aber für die Uebergangsfrist von 

· fünf Jahren zu einem reduzierten Satz. 
Dieser reduzierte Satz lässt sich ungefähr wie folgt begrün
den: Der Fremdenverkehr hat in unserm Land eine sehr 
grosse Bedeutung, und er ist auch bedeutungsvoll als Devi
senbringer und als Arbeitgeber, besonders im Ausgleich von 
regionalen Wirtschaftsunterschieden in finanzschwachen Ge
genden. Der Tourismus steht in unserem Land im direkten 

Konkurrenzkampf mit dem Ausland und lässt sich so irgend
wie mit der Exportindustrie vergleichen. Im Angebot des Tou
rismus sind nichtbesteuerte Leistungen enthalten - wie die 
Raummiete - oder reduzierte Besteuerung, wie z. B. mit 
1,9 Prozent für den Lebensmittelbereich. Die Tourismusindu
strie erzielte 1989 einen Gesamtertrag von 18,6 Milliarden 
Franken. Davon sind 62 Prozent oder 11,5 Milliarden aus dem 
Ausland. 
Der Tourismus soll mit dieser Vorlage nicht etwa entlastet wer
den, sondern der Tourismus wird belastet: Er wird zusätzlich 
mit 530 Millionen Franken belastet werden. Es geht darum, 
dass man eine Branche, die sich in der direkten Auslandab
hängigkeit befindet, für fünf Jahre in einer tieferen Steuerbela
stung belässt, um sie stufenweise auf die Mehrbelastung zu 
bringen. Man muss dabei die Ueberlegung machen, dass die 
Hauptkonkurrenz von Ländern mit billigen Löhnen herrührt 
und dass wir in dieser Beziehung leider ein Hochpreisland 
sind. Die EG und Oesterreich, die immer wieder als Konkur
renten aufgezeigt werden, unterstützen den Tourismus und 
die Hotellerie mit massiven Direktzahlungen. 
Es ist gut, wenn wir hier den Weg beschreiten und versuchen, 
in einer stufengerechten Belastung diesen wichtigen Zweig 
unseres Gewerbes nicht aus der internationalen Konkurrenz 
herauszumanövrieren. Mit dem Satz von 4 Prozent reduziert 
sich der Steuerertrag der Mehrwertsteuer um 310 Millionen 
Franken. Er wird aber immer noch mit einem Mehrertrag von 
11 o Millionen Franken abschliessen. 
Die Kommissionsmehrheit beantragt deshalb Zustimmung 
zum Nationalrat. 

M. Dueret: L'hötellerie a taut d'abord dit qu'elle ne saurait pas 
percevoir la TVA, en raison de sa complicatlon. Puls elle s'est 
rendu campte qu'elle l'avait elle-mäme inventee, puisque 
c'est un des seuls commerces, une des seules branches d'ac
tivite qui, pour payer les salaires du personnel, preleve une 
taxe sur les produits qu'elle vend, seit 15 pour cent en general. 
Elle a donc constate que l'argument ne jouait plus, puis elle en 
a trouve un deuxieme qui est le tourisme. Mais une part impor
tante de l'activite de l'hötellerie et de la restauration est inte
rieure et, dans les autres pays, on ne considere pas comme de 
l'exportation le fait de recevoir des hötes dans un hötel ou a 
une table de restaurant. Dans ces cas-la, la TVA n'est pas recu
perable, c'est de la. consommation Interieure. Aucune raison 
importante ne devrait nous conduire a accepter 4 pour cent 
pour l'hötellerie, alors qu'on .inflige 6,2 pour cent a toutes les 
autres branches, mäme a celles qui travaillent en Suisse pour 
de l'exportation. En effet, lorsque des touristes se rendent 
dans des magasins pour acheter des objets-souvenirs, il est 
clair qu'ils les exportent De plus, si l'on prend la vente de car
burant a nos frontieres, chaque annee des millions de francs 
sont payes par des etrangers saus forme de taxe suisse - ac
tuellement lcha Cela est donc egalement de l'exportation. 
Non, ces arguments ne sont pas valables. L'hötellerie ne souf
frira pas de l'arrivee d'un lcha qui s'appellera peut-ätre TVA, de 
6,2 pour cent Elle pourra recuperer la totalite de la taxe oc
culte qui, actuellement, tauche toutes ses depenses, c'est-a
dire les equipements, les constructlons, les materiels. Dorena-
vant, avec un systeme mis sur pied et accepte a la quasi unani
mite de ce conseil - a quelques exceptions pres - l'hötellerie 
n'est pas perdante. Elle se trouvera a armes egales avec les 
hötelleries etrangeres. Toutefois, si nous accordons une fa-
veur a l'hötellerie suisse, en concurrence avec les hötelleries 
Italienne, autrichienne et surtout franoaise, on risque d'encou
rir des mesures de retorsion. En effet, si un touriste se rendant 
en France doit payer une TVA complete alors qu'en Suisse il 
n'en paierait qu'une partielle, on risque de se trouver, lors de 
l'etablissement d'accords intemationaux, devant des proble
mes analogues a ceux que nous avons connus en ce qui con
cerne les investissements. Je vous signale que la Frarice de
mande une taxe speciale aux investlsseurs suisses qui cons
truisent des entreprises sur son territoire, taxe egale a 3 pour 
cent du capital investl, et cela uniquement pour nous punir de 
ne pas nous ätre alignes sur les projets que ce pays avait eta
blis en matiere d'autorisation de construlre et d'importation de 
capitaux. 

-1~~ 
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Nous courons donc un risque serieux sans qu'il y ait un interet. 
En outre, on dit que cette mesure serait valable durant cinq 
ans. Mais, au bout de quatre ans, des forfaits vacances seront 
vendus d'avance ä l'ancien prix et echapperont par conse
quent ä l'impöt. Le tourisme craint-il tellement une teile taxe? 
Dans !'affirmative, nous n'aurions alors jamais du voter la vi
gnette qui tauche las touristes, puisqu'on l'avait surtout creee 
ä leur intention. II fallait la supprimer aussi. Je l'ai dit ici et n'ai 
guere ete entendu, et taut d'un coup, quand il s'agit d'hötelle
rie, il taut prevoir un autre regimel 
Je vous rappelle qu'il y a moins d'une annee las Chambres 
adoptaient des conditions speciales en faveur de l'hötellerie, 
parce que la neige avait manque. On voulait mettre las höte
liers au benefice de la loi sur le chömage; il en allait de leur sur
vie. Et en fin d'annee, lorsqu'on a eu las chiffres de la saison 
d'hiver de l'hötellerie suisse, on a constate qu'ils etaient aussi 
bons, peut-etre meme meilleurs, qua ceux de l'annee prece
dente. 
Je crois donc qu'il ne taut pas se laisser prendre aux sirenes 
hötelieres. Si l'on veut une TVA, il taut qu'elle ait une certaine 
unite. Nous sommes plusieurs ä regretter qua nous n'ayons 
pas ete plus loin. Le Parti liberal aurait voulu profiter de l'occa
sion pour supprimer taut ou partie de l'impöt federal direct. 
Certes, si nous voulons faire las choses de maniere puriste et 
realiser le meilleur systeme d'impöt sur le chiffre d'affaires, 
nous devrons fixer un taux plus eleve. Nous devrons reduire 
l'impöt federal direct et faire en sorte qua las cantons retrou
vent leur liberte en matiere d'impöt direct, la Confederation 
conservant las impöts indirects, ce qui represente 68 pour 
cent de ses recettes et qui devrait en representer le 100 pour 
cent. 
Pourquoi n'avoiis-nous pas l'audace d'aller aussi loin? C'est 
parce qua nous pensons qua le peüple, qui, en Suisse, decide 
en dernier ressort - on doit considerer qua cela est heureux -
n'accepterait pas vraiment une TVA plus importante qua la si
tuation actuelle de l'impöt sur le chiffre d'affaires. Si nous re
non~ns ä aller jusqu'au büt qua nous aurions dü atteindre, au 
moins ne commen~ons pas, dejä maintenant, ä diminuer cette 
nouvelle taxe qui est banne, juste, correcte et qui a un rende
ment suffisant pour las finances federales, et ne permettons 
pas qu'un groupe de contribuables beneficie de faveurs, dejä 
audepart. 
Accepter de suivre le Conseil national serait une grave erreur. 
C'est la raison pour laquelle, avec la moitie de la commission -
le score etait de 6 voix contre 6 et le president a tranche en fa
veur du Conseil national et il a eu raison - je vous invite ä ne 
pas suivre le Conseil national et ä maintenir, pour l'hötellerie, 
une taxe de 6,2 pour cent. 

Küchter: Nachdem das ganze Finanzpaket derart geschnürt 
werden soll, dass beide Bundesbeschlüsse A und B nur zu
sammen mit der Einführung der proportionalen Besteuerung 
für die juristischen Personen in Kraft treten können, könnte es 
wohl aus abstimmungstaktlschen Gründen interessant sein, 
das Gastgewerbe hinter dieser Vorlage zu wissen. In diesem 
Sinne möchte ich mich also für den Beschluss des Nationalra
tes aussprechen. Ich beantrage Ihnen, das Gastgewerbe wäh
rend der ersten fünf Jahre lediglich mit einem Satz von 4 Pro
zent zu besteuern und erst vom sechsten Jahr an mit 6,2 Pro
zent, das heisst zum Normalsatz. 
Sachlich lässt sich diese Verminderung wie folgt begründen: 
Herr Kommissionspräsident Kündig hat bereits ausgeführt, 
dass der Fremdenverkehr für unser Land eine grosse Bedeu
tung vor allem als Devisenquelle, aber auch als Arbeitgeber 
hat. Der Tourismus steht gleichzeitig in direkter Konkurrenz 
zum Ausland. Wir erfahren immer wieder, dass sich der 
schweizerische Tourismus heute vor allem anstrengen muss, 
damit er mit der Hotellerie im nahen Ausland, in Oesterreich 
und in der EG, konkurrenzfähig bleibt. 
Die Stempelsteuer soll ja wegen der Exportabhängigkeit der 
Banken reduziert werden. Die Taxe occulte soll ebenfalls we
gen der Exportabhängigkeit unserer Exportindustrie, insbe
sondere unserer Maschinenindustrie, abgeschafft werden. 
Und von allen Lagern erwartet man Solidarität mit diesen 
Gruppierungen. Weshalb soll nun nicht auch die Solidarität 

mit der Gruppierung unseres Gastgewerbes zum Tragen kom
men, die ebenfalls eine starke, eine grosse Gruppe darstellt? 
Statt nun aber die Tourismusbranche in den Rand- und Berg
gebieten gleich zu behandeln wie die übrigen Exportbranchen 
unseres Landes, soll der Tourismus mit dieser Vorlage nicht 
entlastet, sondern zusätzlich massiv belastet werden, und 
zwar mit einem Total von jährlich 530 Millionen Franken. 
Eine Umsatzsteuer von 6,2 Prozent auf den gastgewerblichen 
Leistungen belastet die internationale Konkurrenzfähigkeit 
auch des Berggebietes ausserordentlich stark, vor allem wenn 
wir wissen, dass die EG und Oesterreich ihr Gastgewerbe und 
ihre Hotellerie mit Direktzahlungen massiv unterstützen. Damit 
kommt es also zu einerwettbewerbsverzerrenden Benachteili
gung unserer Betriebe gegenüber dem Ausland. 
Die Auswirkungen auf die Reduktion haben Sie bereits zur 
Kenntnis nehmen können. Es entsteht mit der Reduktion auf 
4 Prozent ein Steuerausfall von 31 O Millionen Franken. Wenn 
wir aber davon ausgehen, dass die Vorlage ja 420 Millionen 
Franken Mehrertrag einbringen soll, haben wir bei der Reduk
tion schlussendlich immer noch einen Mehrertrag von insge
samt 11 O Millionen Franken. Deshalb ein Wort zur sogenann
ten Ertragsneutralität: 
Im Vorfeld der Beratungen über das neue Finanzpaket hat 
man zu Recht immer wieder gesagt, dass mit dem Wechsel auf 
die Mehrwertsteuer kein Steuermehrertrag erzielt werden 
sollte. Die beiden alten Mehrwertsteuervorlagen waren bei der 
Volksabstimmung gerade deswegen in der Minderheit verblie
ben, weil sie erhebliche Mehrerträge erzielen wollten. Wir müs
sen also eine mindestens ertragsneutrale Vorlage bringen. 
Dies ist der Fall, wenn wir diesen Satz für die ersten fünf Jahre 
auf 4 Prozent reduzieren. 
Weshalb die Befristung auf fünf Jahre? Das dürfte für Sie noch 
interessant sein: 
Die Tourismusindustrie im Berggebiet ist stark angeschlagen; 
die Zahlen beweisen es deutlich. Wenn wir die Situation mit 
Oesterreich und mit der EG vergleichen, helfen nur gezielte 
Strukturbeiträge, die Situation zu verbessern. Der klassische 
Ferientourismus in unseren Bergtälern ist für unser Land aber 
von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung. Wir müssen 
diese fünf Jahre Uebergangsfrist nutzen, um Vorlagen auszu
arbeiten und Lösungen zu suchen, die den Naherholungs
raum unseres Landes mit gezielten Strukturbeiträgen stützen 
können. 
Ich fasse zusammen: 
1. Wenn wir die Solidarität richtig verstehen wollen, dann sol
len alle Branchen, die zur Hauptsache auf den Export ange
wiesen sind, gleich behandelt werden. 
2. Wenn wir den Banken beim Stempel und der Industrie bei 
der Taxe occulte entgegenkommen, so ist es nicht mehr als 
recht und billig, dass wir auch der exportorientierten Fremden
industrie oder Hotelbranche entgegenkommen. Vergessen 
Sie deshalb nicht, dass wir die Ertragsneutralität für das ganze 
Finanzpaket im Auge behalten müssen. Ein errechneter 
Mehrertrag von 420 Millionen Franken wäre im Abstimmungs
kampf für die Vorlage abträglich. 
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie bitten, dem Beschluss 
des Nationalrates und der Kommissionsmehrheit zuzustim
men. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, der Kommissionsminderheit, 
vertreten durch Herrn Ducret, und dem Bundesrat zuzustim
men und die Anträge der Kommissionsmehrheit und des Na
tionalrates abzulehnen. 
Im Nationalrat belief sich die Differenz auf vier Stimmen. Sie ist 
also sehr klein gewesen, bei sehr schwacher Präsenz. 
Man kann natürlich sagen, der Bundesrat habe früher selber 
eine Vorlage unterbreitet, bei der er das Gastgewerbe nicht er
fasst hatte. Aber er hat eine andere Variante gewählt Er ist bei 
einer modifizierten Warenumsatzsteuer geblieben, weil er sich 
bewusst war, dass man, wenn man zuviel will, unter Umstän
den auch scheitern kann. 
Aber Sie haben sich für die Mehrwertsteuer entschieden. Sie 
haben in Kauf genommen, dass man den Wechsel jetzt vor
nimmt, dass wir etwa 150 bis 180 Beamte mehr haben müs
sen. Aber wenn man nun die gesamten Dienstleistungen un-
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terstellt, das Hotelgewerbe, die Coiffeure und die übrigen 
Dienstleistungen, dann soll man nirgendwo eine Ausnahme 
machen und keine Uebergangsfrlst gewähren. 
Herr Küchler, was die Uebergangsfrlst anbelangt, müssen wir 
für 1995 theoretisch einen neuen Verfassungsartikel haben. 
Das Inkrafttreten ist abhängig davon, wann die Ausführungs
bestimmungen erlassen werden können. Wenn Ihrem Mehr
heitsantrag zugestimmt wird, müssen wir uns natürlich beeilen 
und diese Umstellung möglichst rasch vornehmen, das ist 
ganz klar. 
Der Antrag der Mehrheit bedeutet, dass wir im Jahr Ein
nahmenausfälle von 310 Millionen haben. In fünf Jahren sind 
das 1,5 Milliarden Franken. Das ist an sich nicht alles, denn 
das Stempelsteuergesetz - im Nationalrat hat man mich auch 
über das Datum der Inkraftsetzung befragt - könnte auf den 
1. Januar 1992 in Kraft treten. In diesem Fall werden wir ab 
1992 im schlimmsten Fall bis 500 Millionen, bis 600 Millionen 
Franken Ausfälle jährlich haben. 
Sie kennen das Ergebnis Ihrer Budgetdebatte. Sie haben die 
Basis gelegt für die Zukunft. Sie sieht nicht nach Minderausga
ben aus, sondern ganz eindeutig nach Mehrausgaben, Herr 
Küchler. Dessen muss man sich bewusst sein. Sie haben 
überall den Mehrausgaben zugestimmt. Jetzt können Sie 
nicht kommen und sagen, wir möchten da mit dem Gastge
werbe solidarisch sein, weil das Gastgewerbe auch exportori
entiert ist. 
EG-konform ist das Bestimmungslandprinzip. Wenn also je
mand in die Schweiz kommt, dann zahlt er hier die Mehrwert
steuer für die Beherbergung und für das Essen. Wenn Sie 
nach Frankreich gehen, dann zahlen Sie sie in Frankreich, al
lerdings wesentlich mehr als in der Schweiz. Es wäre also 
nicht sehr verständlich, wenn man hier einen tieferen Satz 
nähme. 
Abgesehen davon brächte ein tieferer ~atz natürlich auch ei
nen besonderen Aufwand für die Verwaltung. Das ist für Sie si
cher kein besonderer Grund, um irgend etwas nicht zu be
schliessen. Es ist nur schwie~g. nachher die Stellen dafür zu 
bekommen, um es zu erledigen. Aber Sie müssen sich be
wusst sein, dass es auch Betriebe gibt, die dann nicht nur 
zwei, sondern drei Steuersätze haben. Glauben Sie, es sei für 
einen Gewerbetreibenden einfach, mit drei Steuersätzen zu 
operieren und eine vernünftige, korrekte Ausscheidung zu 
machen? Ich glaube nicht 
Ich bitte Sie, hier der Minderheit zuzustimmen und den Be
schluss der Kommissionsmehrheit abzulehnen. Ich glaube, 
Sie tun damit der Vorlage einen guten Dienst, denn es ist nicht 
so, dass man mit einem solchen Zückerchen für fünf Jahre je
manden, der die Mehrwertsteuer im Prinzip ablehnt, dazu 
bringt, dass er ja sagt; aber Sie bringen damit andere dazu -
beispielsweise die Coiffeure -, die ebenfalls neu unterstellt , 
werden, zu fragen, warum die andern entlastet werden und sie 
bezahlen sollen. Mit einer solchen billigen Entlastung des 
Gastgewerbes werden Sie wahrsch&inlich mehr Neinstimmen 
als Jastimmen sammeln. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Ducret 

Abs. 2 Bst h Zlff. 1-AJ. 2 let h eh. 1 

22Stlmmen 
16Stimmen 

Kündlg, Berichterstatter: Der Nationalrat beschloss hier eine 
Streichung, die dem Bundesrat etwas mehr Flexibilität für die 
freiwillige Unterstellung bieten soll. 
Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung. 

Angenommen -Adopte 

Zlff. V 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.V 
Proposition de Ja commission 

· Adherer a la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Herr Reichmuth hat diese neue Ziffer 
heute morgen bereits begründet Die analoge Fassung ist 
auch ins Gesetz über die direkte Bundessteuer aufgenommen 
worden. Wenn auch solche Lösungen nicht schön sind, Sb 
sind sie oft vielleicht notwendig, um die Schnürung eines so
genannten «politischen Kompromisspaketes» vornehmen zu 
können, damit nicht nachträglich ein Ausbrechen unausgewo
gene Lösungen mit sich bringt 
Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung zu diesem Be
schluss des Nationalrates. 

Frau Meier Josi: Eigentlich wollte ich schon zum Gesetz über 
die Steuerharmonisierung sprechen. Ich tue es aber jetzt, weil 
mit der Schnürung eben diese zusammenhänge entstehen. 
Ich bin selbst auch froh, dass dieses Steuerpaket geschnürt ist 
und damit gewisse Fortschritte für die Stabilität des Systems, , 
für die interkantonale Uebereinstlmmung und die internatio
nale Angleichung erreicht werden. Aber Sie erinnern sich, Herr 
Bundesrat: Vor zwei Jahren habe ich ebenfalls zum Inkrafttre
ten der Vorlage über die direkte Bundessteuer gesprochen. 
Jetzt ist das wieder miteinander gekoppelt, und ich meine, 
dass wir die Frage deswegen doch noch einmal stellen müs
sen. Vor zwei Jahren haben Sie auf meine Frage, die die 
Schwierigkeiten der Kantone betraf, die nötigen Anglei
chungsarbeiten vorzunehmen, geantwortet, dass ein Inkraft
treten wohl erst 1993 in Frage käme. Jetzt, zwei Jahre später, 
haben sich die Schwierigkeiten der Kantone keineswegs ver
kleinert. Sie müssen zum Teil eigenes Recht anpassen, müs
sen organisatorische und personelle Probleme lösen. 
Sie haben vorhin selbst darauf hingewiesen: Zum Teil sind 
Vollzugsbestlmmungen im Bereich des Uebergangsrechts 
noch nicht da, können auch noch nicht da sein. Wir wissen 
auch nicht, ob noch Referenden kommen. Eine zielgerichtete 
Planung für die Kantone ist nötig. 
In .diesem Zusammenhang hätte ich von Ihnen die Erklärung 
gewünscht, dass Sie beim Gesetz über die direkte Bundes
steuer erst auf 1. Januar 1995 ein Inkrafttreten vorsehen. Ich 
glaube, die Kantone werden ganz enorme Schwierigkeiten ha
ben, wenn der Zeitpunkt früher ist. 
Die Koppelung bringt mich etwas in Verlegenheit. Ich könnte 
mir vorstellen, dass das Inkrafttreten nicht zwingend überall 
gleichzeitig erfolgen muss, werin ich auch im Prinzip der Ver
bindung aller dieser Gesetze in keiner Weise opponiere. Aber 
das Inkrafttreten müsste nicht unbedingt gekoppelt sein. 
Ich bitte Sie, sich zu dieser Frage noch einmal zu äussern. 
Können Sie hier gewisse Zusicherungen machen? Andern
falls würde ich dagegen stimmen. 

M. Gautler: Je peux tres bien comprendre l'idee qui a preside 
a la redactlon du chiffre V, c'est celle de vouloir faire un seul 
paquet financler pour la simplificatlon du probleme. Si sur le 
plan polltique je comprends ce polnt de vue, sur le plan consti
tutlonnel, jene le partage plus du taut. Jene suis qu'un pauvre 
laic et nous avons ici trois professeurs de droit constitutlonnel 
dont je suis surpris qu'ils n'aient pas manifeste avant moi leur 
etonnement. En effet, en acceptant le chiffre V, nous ferons de
pendre le resultat d'une votatlon du peuple et des cantons 
d'une autre decision du seul peuple. Cela me paraitrait eton
nant de la part de la Chambre des cantons de preferer la majo
rite simple du peuple a celle du peuple et des cantons. 
Du raste, nous n'avons qu'a nous reporter a la constitutlon qui, 
dans son article 123, alinea premier, stipule: «La Constitutlon 
federale revisee ou la partie revisee de la constitutlon entre en 
vigueur lorsqu'elle a ete acceptee par la majorite des citoyens 
suisses prenant part a la votatlon et par la majorite des Etats.» 
II me semble que c'est extremement clair: une modificatlon 
constitutlonnelle entre en vigueur le Jour ou le peuple et les 
cantons se sont prononces. Nous n'avons a dire ni que cela 
depend du resultat d'un eventual referendum sur deux autres 
lois, ni de la volonte du Conseil tederal. 
Le chiffre V est une extravagance qui nous vient, je pense, du 
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Conseil national. Je vous propose de le biffer parce qu'il n'est 
conforme ni a l'esprit ni a la lettre de la constitution. 

Jagmetti: Für die Bedenken von Herrn Gautier habe ich ge
fühlsmässig durchaus Verständnis. Es ist tatsächlich wohl et
was ungewöhnlich, dass ein Land seine Verfassung bedingt 
revidiert und das Inkrafttreten einer Verfassungsvorschrift an 
ein unbestimmtes, künftiges Ereignis knüpft. Aber völUg aus
geschlossen ist es nicht 
Immerhin müssen wir uns bewusst sein: Wtr unterbreiten 
diese Aenderung dem obligatorischen Referendum von Volk 
und Ständen. Wenn Volk und Stände zugestimmt haben, kann 
nachher mit einfachem Volksmehr die Verfassungsrevision 
wieder abgelehnt werden, weil die Bedingung nicht erfüllt ist. 
Wte gesagt: Völlig ausgeschlossen ist es nicht, aber sehr ele
gant, und besonderer Respekt gegenüber unseren demokrati
schen Institutionen kommt hier nicht zum Ausdruck. 
Ich verkenne nicht, dass wir jetzt ein Paket schnüren wollen 
und dass man diese Lösung gewählt hat, um das Paket zu
sammenzuhalten. Sie werden mir sagen, meine Vorbehalte 
seien formaler Art. Ich weiss: Wenn man sich über das Geld 
geeinigt hat, will man nicht noch über die Demokratie debattie
ren. Abertrotzdem bitte ich Sie, dass wir unsere Verfassung als 
Verfassung konzipieren und nicht als Element, das man nach 
verschiedensten Entscheidungsmechanismen anpassen und 
in Kraft setzen oder nicht in Kraft setzen kann. 
Ich opponiere der Vorschrift nicht, weil sie möglich ist; aber be
geistert bin ich davon nicht 

Masonl: Ich bedaure sehr, dass ich in der Kommission dieser 
Bestimmung nicht opponiert habe. Herr Kollege Gautier hat 
recht Es gibt noch weitere Gründe zur Unterstützung seiner 
Auffassung. Wenn das Volk eine Volksinitiative einreicht, die 
die Einheit der Materie nicht einhält, ist sie nichtig. Dürfen wir 
von uns aus dem Volk eine Verfassungsänderung unterbrei
ten, die ganz verschiedene Steuergesetze verbindet? Ich 
glaube, das ist nicht gut, das ist ungesund. Dazu kommt, dass 
das Volk sich nicht gut vergewissern kann, worüber es abstim
men muss: Man stimmt für einen bedingten Beschluss. Eine 
bedingte Abstimmung in Sachen Verfassung haben wir immer 
abgelehnt. Auch wenn man vorgeschlagen hat, durch ver
schiedene Fragestellungen dem Volk eine bedingte Abstim~ 
mung zu unterbreiten, haben wir es immer abgelehnt. Wtr soll
ten diesmal diesen Grundsätzen nicht widersprechen. 
Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, den Antrag von Kol„ 
lege Gautier zu unterstützen. 

Bundesrat Stich: An sich ist das kein Vorschlag des Bundesra
tes. Man kann natürlich sagen, es sei nicht besonders schön. 
Aber ist es besonders schön, wenn die Schweizerische Eidge-

. nossenschaft im Jahre 1990 noch keine definitive Finanzord
nung hat? Ist es besonders schön, wenn wir heute zum ersten 
Mal in der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossen
schaft ein eidgenössisches Steuergesetz durch das Parla
ment verabschiedet haben? Das hat es noch nie gegeben. 
Sie müssen sich des historischen Tages auch bewusst sein. 
Nach acht Jahren ist das immerhin eine Leistung. Es wäre 
doch völlig fatal, wenn am Schluss keine Verfassungsbestim
mung da wäre für ein solches Gesetz. Die Dinge hängen 
schon miteinander zusammen. 
Das Volk weiss, weshalb diese drei Sachen miteinander ver
knüpft sind. Man führt es nicht in die Irre. Wenn nun trotzdem 
eines der Gesetze abgelehnt würde, dann müssten wir halt 
möglichst rasch wieder ein neues Stempelgesetz vorlegen 
oder ein neues Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer. 
Das braucht dann wieder eine gewisse Zeit; umgekehrt hat der 
Bundesrat auch die Möglichkeit, die Verfassung hier mit einer 
Uebergangsbestimmung in Kraft zu setzen. Er muss einfach 
die Vollzugsbestimmungen erlassen und die alte Ordnung ab
lösen. Es liegt so oder anders im Ermessen des Bundsrates; 
ob man verknüpft oder nicht, finde ich eigentlich nicht so 
massgebend, auch wenn es nicht besonders schön ist. 
In bezug auf die Inkraftsetzung möchte ich mich heute nicht 
festlegen. Bei der Stempelsteuer werden wir uns selbstver
ständlich beeilen. Beim Bundesgesetz über die direkte Bun-

dessteuer müssen wir sehen, ob man das ganze Gesetz 
gleichzeitig oder nur einzelne Teile in Kraft setzen kann. Das 
kann ich Ihnen heute noch nicht definitiv beantworten; &.iJer wir 
werden selbstverständlich mit der grossen Macht der kantona
len Finanzdirektoren darüber auch noch sprechen. 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag der Kommission 
Für den Antrag Gautier 

B. Bundesgesetz über die Stempelabgaben 
B. Lot federale sur les drolts de tlmbre 

Zlff. l ArL 14Abs.1 Bst. h 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. 1 ArL 14 al. 1 let. h 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

24Stimmen 
9Stimmen 

Kündlg, Berichterstatter: Hier hat der Nationalrat eine Aende
rung vorgenommen, indem nicht mehr der Verkauf von in- und 
ausländischen, sondern nur noch derjenige von ausländi
schen Obligationen gemeint ist. 
Die Kommission beantragt Ihnen Zustimmung zum Beschluss 
des Nationalrates. 

Angenommen-Adopte 

Art.19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Wtr haben hier die Präzisierung, 
dass es sich um «ausländische Titel» handeln muss. 
Die Kommission stimmt dieser Aenderung zu. 

Angenommen -Adopte 

Art. 22 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 22 let. a 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Jagmetti 
Abs.1 
Die Abgabe beträgt 5 Prozent der Barprämie; für die Lebens
versicherung sowie für die Haftpflicht- und Fahrzeug-Kasko
versicherung beträgt sie 1,25 Prozent. 

Art.24al.1 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Jagmetti 
Al. 1 
Le droit, calcule sur la prime nette au comptant, s'eleve a 
5 pour cent; pour l'assurance sur la vie ainsi que pour l'assu
rance de la responsabilite civile et l'assurance de corps de ve
hicule, il s'eleve a 1,25 pour cent. 
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Kündlg, Berichterstatter: Die nächste Differenz umfasst Arti
kel 22 Buchstabe a und Artikel 24 Absatz 1. Die beiden Artikel 
bilden in sich eine Einheit. Die Kommission hat heute morgen 
früh mit 6 zu 4 Stimmen beschlossen, der Fassung des Natio
nalrates - also Festhalten an der bundesrätlichen Ordnung -
zuzustimmen. Als Hauptargument galt in der Kommission, 
dass die Belastung des Versicherungssparens vorgenommen 
werden müsse, weil beim Banksparen die Zinsen durch Ein
kommenssteuern belastet würden und damit eirie Prlvilegie
rung zugunsten des Versicherungssparens eingeführt würde. 
Herr Jagmettl hat einen Antrag eingebracht, der in der Kom
mission noch nicht vorlag. Ich kann deshalb nicht im Namen 
der Kommission zu diesem Antrag sprechen. Persönlich habe 
ich aber sehr viel Sympathie dafür. 

Jagmettl: Ich möchte meine Interessenbindung nicht ver
heimlichen; ich bin Mitglied des Aufsichtsrates der Rentenarr 
stalt und nicht bei einer Bank. Nun ist es aber-von mir aus ge
sehen - nicht eine Frage: Versicherungen gegen Banken; 
sondern jene, die diesen Stempel bezahlen müssen, sind die 
Versicherten. Wir haben im BVG die Erfassung der Vorsorge 
durch die direkte Steuer geregelt. Innerhalb der dort festgeleg
ten Grenzen werden die aufgewendeten Beträge nicht beim 
Einkommen versteuert, sondern im Zeitpunkt, wo die Versi
cherungsleistungen ausbezahlt werden. 
Hier geht es um die indirekten Steuern auf den Versicherungs
prämien. Wir hatten nein gesagt, der Nationalrat hat ja gesagt, 
die Kommission hat sich heute mit einer knappen Mehrheit der 
nationalrätllchen Lösung angeschlossen. Wenn es um Versi
cherungs- und Vorsorgeleistungen geht, die nicht mehr BVG
privilegiert sind, ändert das nichts daran, dass das Geld auf die 
Seite gelegt wird für den Fall des vorzeitigen Todes, der Invali
dität oder für das Alter; um es dann eben zur Verfügung zu ha
ben bzw. damit es die Angehörigen dann zur Verfügung ha
ben. Man hat bei diesen Vorlagen immer von den Einmaleinla
gen gesprochen, die während einer gewissen Zeit stark ins 
Gewicht gefallen sind. Inzwischen haben diese wieder stark 
an Gewicht abgenommen; die Hauptsache sind die periodi
schen Prämien, dre von einer grossen Zahl von Versicherten 
zusammengetragen werden. 
Da stellt sich nun doch die Frage: Sollen wir diese Vorsorge 
mit indirekten Steuern erfassen, oder sollen wir es nicht tun? 

-Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Nationalrat beharre 
ich nicht auf dem ursprünglichen Beschluss des Ständerates, 
aber ich beharre darauf, dass wir wenigstens die störendste 
Ungerechtigkeit ausmerzen. Denn nach dem Vorschlag des 
Bundesrates werden die Auto-Haftpflicht- und die Auto-Kasko
versicherung zum Satz von 1,25 besteuert, die Lebensversi
cherung aber zum Satz von 2,5. Der Konsum beim Autofahren 
wird halb so stark belastet wie die Vorsorge, und da kann ich 
einfach nicht mehr zustimmen. 
Herr Bundesrat Stich hat mir seinerzeit vorgeworfen, ich hätte 
die Angleichung nicht versucht. Ich versuche sie jetzt und 
hoffe, dass ich mit der Angleichung seine Zustimmung finden 
werde, indem wir damit wenigstens den Konsum gegenüber 
dem Sparen nicht privilegieren, sondern hier das Gleichge
wicht einführen. 
Ich bitte Sie also, den Satz für Lebensversicherungen - wenn 
Sie die Besteuerung schon einführen wollen-nicht doppelt so 
hoch anzusetzen wie jenen der Auto-Haftpflicht- und -Kasko
versicherung, sondern in der gleichen Höhe. 

Kündlg, Berichterstatter: Ich möchte beantragen, dass wir, 
wenn jetzt kein weiterer Antrag kommt, der Festhalten an der 
Fassung des Ständerates vorschlägt. zuerst die Bereinigung 
zwischen dem Antrag von Herrn Jagmetti und der Fassung 
vom Nationalrat vornehmen. Sollte der eine oder andere An
trag angenommen werden, so fällt die Fassung des Bundesra
tes zu Artikel 22 oder dann diejenige des Ständerates dahin. 
Dies liegt In einem gewissen Automatismus. 

Rüesch-: Wir wollen ja im Rahmen der neuen Bundesfinanz
ordnung einen Kompromiss erzielen, der in der Volksabstim
mung eine klare Chance hat Ich bin der Meinung von Herrn 
Küchler, dass der Entscheid, den wir heute betreffend das 
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Gastgewerbe getroffen haben, diese Chancen erhöht, weil wir 
mit der Uebergangsfrlst eine gewisse Entlastung gebracht ha
ben. 
Ich hoffe immer noch, dass ich für diese Vorlage schliesslich 
vor dem Volk eintreten kann; dazu ist aber doch ein echter 
Kompromiss notwendig, und ein echter Kompromiss entsteht 
nur dann, wenn man Lasten verteilt und nicht nur verlagert. Mit 
dieser neuen Art der Versteuerung der Lebensversicherungen 
verlagern wir Lasten von Millionen von den Bankkunden zu 
den Versicherungskunden, die mit 11 0 Millionen Franken be
lastet werden. Auf diese Art und Weise geht es meines Erach
tens einfach nicht. Dieses Vorgehen steht auch vollständig im 
Widerspruch zu Artikel 34quater der Bundesverfassung, wel
cher die Förderung der privaten Vorsorge eindeutig als Bun
desauftrag verlangt. 
Wenn Sie so beschliessen, wie das vom Nationalrat vorge
schlagen ist, wird einer, der mit einer Einmaiprämie von etwa 
100 000 Franken sich eine Altersrente von 6500 bis 7000 Fran
ken erworben hat, von der ersten Altersrente einen Drittel für 
den Stempel opfern müssen - das ist keine Förderung der pri
vaten Vorsorge. 
Auf der anderen Seite müssen auch die Sparer, die auf diese 
Weise ihre Altersvorsorge ersparen, etwas zum Kompromiss 
beitragen. Ganz früher war der Satz bei den Lebensversiche
rungen l;!inmal 0,5 Prozent, und heute will man nun auf 
2,5 Prozent gehen - das ist fünfmal mehr. Ich bin der Auffas
sung, dass wir uns im Interesse eines gerechten Lastenaus
gleichs für alle, eines echten Kompromisses, mit der Hälfte be
gnügen sollten, und deshalb ist der Antrag Jagmetti zu unter
stützen. Im übrigen kommen wir dann mit dem Saldo ziem•· wn 
bald auf Null. Wenn wir hier die Hälfte des Satzes net1men, 
sind von den 11 O Millionen noch 55 Millionen Franken da. 
Auch das finde ich abstlmmungspolitisch gut. In Gesprächen, 
die ich in der letzten Woche geführt habe, wurde mir immer 
wieder vorgeworfen: «Mit der Mehrwertsteuer - für die du da 
geschrieben und im Ständerat gesprochen hast - zahlen wir 
mehr.» Eine einigerrnassen steuerneutrale Vorlage würde 
ebenfalls diese Abstimmungschancen noch erhöhen. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, dem Antrag Jagmetti im 
Sinne eines echten Kompromisses zuzustimmen. 

Bundesrat Stich: Ich bitte Sie, hier dem Nationalrat zuzustim
men. Es geht nicht darum, Herr Rüesch, dass Sie zu einem 
Kompromiss kommen. Es geht auch nicht darum, dass zwi
schen Banken und Versicherungsgesellschaften ein Kompro
miss gefunden wird, sondern man kam in den politischen Par
teien zur Ansicht, das sei ein wesentlicher Punkt. Hier sind ja 
nur 105 Millionen Franken Mehreinnahmen zu erwarten, aber 
die 300 bis 500 Millionen Franken, die wir den Bankkunden 
schenken, bringt es nicht. Man muss auch sehen, dass nicht 
nur Banken und Versicherungsgesellschaften in dieser 
Schweiz Steuern entrichten. Es gibt noch Leute, die die Mehr
wertsteuer bezahlen müssen. Deshalb ist immer auch die 
Frage, wie man hier ein gewisses Gleichgewicht halten kann. 
Die ganze neue Finanzordnung hat ein wesentliches Ziel: 
Wettbewerbsungleichgewichte, Wettbewerbsverzerrungen 
auszugleichen. Das gilt bei der Taxe occulte, wo wir auf zwei 
Milliarden Franken Einnahmen verzichten. Das gilt bei den 
Stempelabgaben, wo wir auch auf 300 bis 500 Millionen Fran
ken verzichten. Wenn man im Sinne der Wettbewerbsgleich
heit, der Wettbewerbsverbesserung der Banken gegenüber 
den Versicherungsgesellschaften ein Bescheidenes tun will, 
dann gibt es sofort Opposition der Versicherungsgesellschaf
ten. Aber es ist unbestritten, dass die Versich·erung heute steu
erlich günstiger ist als das Banksparen. Sie zahlen zwar eine 
Prämie von 2,5 Prozent, ·haben aber immer noch einen Vorteil 
gegenüber der Anlage bei der Bank. Bei 4 Prozent macht das 
bei einem tiefen Einkommen - bei 50 000 Franken - 3,4 Pro
zent aus mit Stempelabgabe und 4,4 Prozent ohne. Bei 
200 000 Franken fahren Sie immer noch um 1,2 Prozent bes
ser. 
Das rechtfertigt immerhin, einen bescheidenen Stempel zu er
heben, nachdem wir für die Versicherungen beziehungsweise 
unter dem Tltel der zweiten und dritten Säule in der letzten Zeit 
steuerlich sehr, sehr viel getan haben. Man kann hier wirklich 



zu dieser kleinen, bescheidenen Belastung des Versiche
rungsnehmers ja sagen. Es ist nicht die Versicherung, die be
lastet wird, sonaem es ist der Versicherungsnehmer. 
Ich wäre durchaus mit Ihrer Angleichung an die Autoversiche
rung einverstanden gewesen, Herr Jagmetti, nur haben Sie sie 
in der falschen Richtung gemacht, vor allem wenn Sie an die 
Entscheidungen beim Budget denken. Man kann natürlich sa
gen, Herr Rüesch, man möchte mit einer ausgeglichenen Vor
lage vor das Volk treten. Es war mein grösstes Ziel, einen aus
geglichenen Haushalt zu haben, um überhaupt die Finanzvor
lage durchzubringen. Sie haben es fertiggebracht, dass das 
nicht möglich ist. 
Ich bitte Sie, dem Nationalrat und dem Bundesrat zuzustim
men. 

M. 24Abs. 1-M. 24al. 1 

Abstimmung-Vota 

Für den Antrag Jagmettl 
Für den Antrag der Kommission 

M. 22 Bst a -M. 22 let. a 

29Stimmen 
12Stimmen 

Kündlg, Berichterstatter: Damit ist in der logischen Folge Arti
kel 22 Buchstabe a in der Fassung des Ständerates anzuneh
men. 

Angenommen gemäss modifiziertem Antrag der Kommission 
Adopte selon la proposition modifiee de la commission 

Zlff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch.III 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Kündlg, Berichterstatter: Bei Ziffer III handelt es sich um die 
gleiche Bestimmung, der wir bereits im Teil A - dort unter Zif
fer V - zugestimmt haben. Ich nehme nicht an, dass darüber 
noch einmal eine Diskussion geführt wird. 

Angenommen -Adopte 

Kündlg, Berichterstatter: Wir haben die Vorlage durch beraten. 
Wir haben eine Differenz zum Nationalrat in Artikel 22 und 24. 
Die Vorlage geht somit an den Nationalrat 

An den Nationalrat-Au Conseil national 
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Differenzen -Divergences 

Art. 24 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art.24al.1 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Relchmuth, Berichterstatter: Ich vertrete den Kommissions
präsidenten, Herrn Kündig, der durch seine Funktion als Be
richterstatter beim Fernmeldegesetz verhindert ist. Gestatten 
Sie mir zunächst einige Worte zu den gestrigen Ausführungen 
von Herrn Bodenmann im Nationalrat an die Adresse der 
CVP-Ständeratsgruppe. Es wurde in den letzten Tagen und 
Wochen in diesem Hause viel von einem Konsens gespro
chen, der in intensiven Verhandlungen unter den Regierungs
parteien in Zusammenhang mit dem Finanz- und Steuerpaket 
gefunden worden sei. In der Tat führt der bisher zustande ge
kommene Kompromiss dazu, dass die Differenzen bei der 
neuen Finanzordnung, beim Gesetz über die direkte Bundes
steuer, beim Steuerharmonisierungsgesetz und beim Gesetz 
über die Stempelsteuer mit einer Ausnahme bereinigt werden 
konnten, nämlich dem Prozentsatz, mit dem künftig die Le
bensversicherungen der Stempelsteuer unterstellt werden 
sollen. Nun hat gestern im Nationalrat Herr Bodenmann aus
gerechnet bei der letzten verbliebenen Differenz - die übri
gens gesamthaft gesehen eher von untergeordneter Bedeu
tung ist- die Gelegenheit benützt, um gegen die CVP-Gruppe 
im Ständerat eine ausschliesslich politisch motivierte Attacke 
zu reiten, in der er unter anderem ausführte: «Das wirkliche 
Problem .... ist hier das Problem der CVP, welche mit ihrem 
schwarzen Block im Ständerat verhindert, dass Kompromisse 
der Bundesratsparteien zum Tragen kommen. Es ist heute 
nicht das einzige Mal, dass wir dieses Problem haben. Man 
kann sich hier die Frage stellen, ob dieser schwarze Block im 
Ständerat bewusst dieses Paket sprengen will. Und wir wer
den im Verlauf der heutigen Sitzung beim Energienutzungsbe
schluss genau das gleiche Problem haben, dass sich nämlich 
die CVP nicht an Abmachungen der Bundesratsparteien hal
ten kann - schlicht und einfach deshalb, weil sie über eine 
hoch undisziplinierte, verknöcherte Ständeratsmannschaft 
verfügt.» -
Die angegriffene Gruppe konnte sich im Nationalrat natürlich 
nicht selber verteidigen. Darum muss ich hier und heute im 
Namen der CVP-Ständeratsgruppe diese gehässigen Angriffe 
mit Entschiedenheit zurückweisen. Gerade die Behandlung 
des Finanz- und Steuerpaketes in unserem Rate zeigt mit aller 
Deutlichkeit, dass der Ständerat - einschliesslich der CVP
Gruppe - seiner Verantwortung bei der Gesetzgebung ge
recht geworden ist, indem er konsequent an seinen Beschlüs
sen festgehalten hat, wo er es aus staatspolitischen Gründen 
für richtig hielt, und indem er dort dem Nationalrat nachgege
ben hat, wo er es verantworten konnte und wo dies zu einer 
Konsensfindung geboten erschien. Ich erinnere an die Pro
portionalsteuer bei den juristischen Personen, an die grund
sätzliche Unterstellung der Lebensversicherungen unter die 
Stempelsteuer und an andere, teilweise namhafte Differenzen. 
Der «schwarze Block» der CVP im Ständerat nimmt für sich in 
Anspruch, zu einer speditiven Behandlung der neuen Finanz
ordnung Entscheidendes beigetragen zu haben. Wenn Herr 
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Bodenmann gewissermassen als Krönung des Differenzberei
nigungsverfahrens den Beschluss des Ständerates, diE! Le
bensversicherungen nur mit 1,25 statt mit 2,5 Prozent der 
Stempelsteuer zu unterwerfen - einem Antrag. von Herm J~g
metti entsprechend!-, zum Vorwahd nimmt, der CVP-Gruppe 
des Ständerates derart unglaubliche Vorwürfe zu machen, so 
zeigt dies mit aller Deutlichkeit, dass es diesem Nationalrat 
nicht im geringsten um die Sache, sondern vielmehr um eine 
parteipolitisch motivierte Schaumschlägerei ging. Angesichts 
der von Herm Bodenmann für die CVP-Ständeratsgruppe ver
wendeten Ausdrücke («schwarzer Block», «hoch undiszipli
nierte, verknöcherte Ständeratsmannschaft») frage ich mich, 
ob bei diesem Vertreter aus dem Oberwallis tatsächlich die 
letzten Erinnerungen an seine familiäre und gesellschaftliche 
Herkunft verkümmert sind. Sei dem, wie es wolle: Herr Natio
nalrat Bodenmann hat gestern mit aller Deutlichkeit klarge
macht, was er unter politischer Kultur versteht, die er schon 
mehrmals zu vermissen vorgab. 
Kommen wir zur Sache: Wir haben noch eine Differenz zum 
Nationalrat im Bundesgesetz über die Stempelabgaben zu be
reinigen. Wir haben einem Antrag von Herm Jagmetti zuge
stimmt, wonach die Lebensversicherungen der Stempel
steuer unterworfen werden sollen, der Satz aber von 2,5 auf 
1,25 Prozent gesenkt werden soll. 
Unsere Kommission hat heute morgen zu dieser Differenz 
Stellung genommen und mit 5 zu 4 Stimmen beschlossen, Ih
nen Festhalten am Beschluss des Ständerates zu beantragen. 
Die Kommission hat sich im wesentlichen den Argumenten 
von Herm Jagmetti angeschlossen, die er Ihnen gleich selbst 
darlegen wird. 

Jagmettl: Es sei der Moment des Einlenkens, wird man uns 
sagen. Heute sei der zweitletzte Tag der Session, wir sollten 
die Vorlage verabschieden, der Strich sei zu ziehen 1 
Darf ich Sie nur daran erinnern, dass wir hier beschlossen ha
ben, die Lebensversicherungen nicht zu besteuern, dass der 
Nationalrat dem Vorschlag des Bundesrates gefolgt ist, dass 
wir diese Woche einen Kompromiss beschlossen haben und 
dass der Nationalrat gestern diesen Kompromiss abgelehnt 
hat. Wenn ich Ihnen meinerseits empfehle, auf unserem Be
schluss von 1,25 Prozent zu beharren, dann ist das ein Behar
ren auf dem Kompromiss. Es ist aber auch sachlich gerecht
fertigt. Sie erinnern sich, dass früher die Lebensversiche
rungsprämien mit 0,5 Prozent belastet worden waren. Dann 
hat man die Belastung vollkommen abgebaut. Der Bundesrat 
schlägt uns vor, sie zu 2,5 Prozent, also zum fünffachen Betrag 
der früher einmal üblichen Ansätze, zu belasten, und wir hat
ten beschlossen, auf 1,25 Prozent zu gehen. Es geht bei unse
rem Kompromiss also nicht um eine Entlastung, sondern es 
geht auch um eine Neubelastung; das möchte ich hervorhe
ben. 
Weshalb diese Neubelastung? Herr Bundesrat Stich wird uns 
das zweifellos noch sagen. Man sagt, es sei eine Angleichung 
des Versicherungssparens an das Banksparen und wir wür
den die Banken belasten, demgemäss müsse man auch die 
Versicheruogen belasten. Darf ich darauf hinweisen, dass es 
in beiden Fällen nicht die Gesellschaften sind, sondern die 
Kunden. Zwischen der Bank und der Versicherung besteht 
aber ein ganz wesentlicher Unterschied. Bei der Bank wird 
kein Risiko übernommen, bei der Versicherung wird immer ein 
Risiko übernommen. Das fällt unterschiedlich ins Gewicht, 
Herr Bundesrat, ich weiss es. Bei den Einmaieinlagen ist es 
weniger gewichtig, aber es ist auch vorhanden; und bei den 
periodischen Prämien ist es ausgeprägt vorhanden. Man spart 
für den Fall des vorzeitigen Todes, der Invalidität und für das 
Alter, und zwar im Hinblick darauf, dass man lebenslang seine 
Leistungen erhält. Es zahlt Ihnen keine Bank;gestützt auf Ihr 
Konto, eine lebenslange Rente aus. Es liegt also eine Risiko
übernahme drin. 
Und der zweite Grund, weshalb man die Besteuerung einfüh
ren will, ist die Bedeutung der Einmaieinlagen. Sie haben eine 
gewisse Zeit eine erhebliche Rolle gespielt. Herr Bundesrat 
Stich ist mit mir zweifellos einverstanden, dass sie ausseror
dentlich stark an Gewicht verloren haben und dass das, was 
wir hier treffen, primär die periodischen Versicherungsprä-
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mien sind, die periodischen Versicherungsprämien von je
nem, der für Alter, vorzeitigen Tod und Invalidität etwas auf die 
Seite legt und das Risikq auf die grössere Gruppe abwälzt. 
Mich störte am Vorschlag des Bundesrates ganz besonders
ich habe das von Anfang an gesagt, es ist nichts Neues-, dass 
man diesen Versicherten, der für die Wechselfälle des Schick
sals und für das Alter vorsorgt, doppelt so stark belastet als 
den Konsumenten mit der Autohaftpflicht und der Kaskoversi
cherung. Man wird mir entgegnen, das hätte mit den Banken 
nichts zu tun. Einverstanden. Diese Sätze sind für die Banken 
ohne Bedeutung. Aber es geht mir ja gar nicht um die Banken, 
es geht mir um den Versicherten. Ich sehe nicht ein, weshalb 
jener, der spart und auf die Seite legt, doppelt so stark belastet 
werden soll wie jener, der konsumiert. 
Demgemäss bitte ich Sie, auch aus dem Gehalt dieser Ord
nung heraus an unserem Kompromissvorschlag - ich wieder
hole: unserem Kompromissvorschlag, nicht unserem Ableh
nungsantrag -festzuhalten. 

M. Ducret: Je vais etre oblige d'etre le M. Bodenmann des 
«Freisinnigen» puisqu'il semble qu'II ait surtout attaque le Parti 
democrate-chretien et que n'etant pas de l'avis de M. Jag
metti, je vais essayer de demolir ses theories. Cher collegue, 
vous m'en excuserez d'avance. 
Le rabais de 1,25 pour cent pour les assurances est injustifie. II 
met 18$ banques, ainsi qua les cantons et la Confederation, en 
etat de concurrence difflcile parce que le citoyen qui prendra 
dorenavant une obligation paiera du 5 pour cent, mais celui 
qui prendra une prima d'assurance sera a 1,25 pour cent. Or, 
il est evident que les grandes societes d'assurances ont vu 
qu'il y avait la une possibilite de recuperer des quantites d'ar
gent a la place des banques et qu'elles font de la prospection, 
qu'elles font dans les joumaux une forte propagande et 
qu'elles insistent aussi surtous les facteurs d'economie fiscale 
quand il s'agit du deuxieme pilier. A mon avis, les choses doi
vent etre bien claires: on ne peut pas, dans des lois fiscales, se 
contenter d'enlever des recettes, sinon on desequilibre les re
venus de l'Etat, des cantons et des communes. On doit accor
der des compensations. Je crois qua notre Chambre, contrai
rement a ce qu'a pu dire M. Bodenmann, dont je ne partage 
pas les opinions et encore moins les discours - je voudrais 
vous rassurer mon eher collegue- a montre au contraire beau
coup de modernisme dans l'etude des lois fiscales. Nous 
avons ete des moteurs et non des freins, comme on essaie de 
le faire entendre. II est faux que le Parti democrate-chretlen ait 
lutte jusqu'au bout. Au contraire, il a ete un partenaire extreme
ment efficace. Si nos lois fiscales sont modernisees, si nous al
lons pouvoir aller devant le peuple avec une TV A, avec un droit 
de timbre supprime la ou il le fallait, c'est certainement gräce 
au Parti democrate-chretlen et a l'appui qu'il a bien voulu don
ner a certaines de mes theories, et surtout a l'appui que nous 
avons donne au Conseil federal. 
Dans l'ensemble de rabais que nous avonsaccordes, il y ades 
sommes qui disparaissent des recettes. Le seul moyen de ne 
pas degrader trop las finances federales - qui vont avoir des 
problemes ces prochaines annees car si pour 1992 la situation 
est correcte, les annees 1993 et 1994 seront nettement moins 
bonnes puisque nous n'aurons pas encore encalsse !es im
pöts sur l'augmentation des revenus des citoyens provoquee 
par la hausse du coat de la vie, alors que le budget federal de
vra la supporter en plein - est donc de retablir un certain nom
bre de recettes et dans celles-ci, des le debut des etudes, il 
etalt apparu qu'il fallait faire un prelevement sur les primes 
d'assurances. 
Je maintiens cette position, je pense qu'elle est justifiee, d'ail
leurs personne ne la conteste totalement puisqu'on voudrait 
quand meme mettre 1,25 pour cent C'est un petit pas, mais il 
ne peut pas y avoir de compromis a 1,25 pour cent, nous de
vons accepter le 2,50 pour cent. De plus, si nous continuons
nous sommes jeudi aujourd'hui, meme si, ma foi, vous pensez 
avec moi que le calendrier est ce qu'il est - il sera impossible 
de trouver un arrangement avec le Conseil national cette ses
sion. Celasignifie qua l'on devra r~nvoyer celaen janvier, voire 
au mois de mars; cela signifie aussi que l'on ne votera pas au 
mois de juin, ce qui va rejouir profondement tous !es oppo-
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sants mais va attristertous les constructeurs dont j' ose preten
dre etre. 
J'aimerais que l'on cor,:.truise des finances qui se tiennent 
pour ce pays. Je n'aime pas demolir les recettes de !'Etat. 
C'est mauvais pourtout le monde, principalement pour les pe
tits, pour l'effort social que nous devons faire et, dans ce but, il 
taut aller vite maintenant. 1,25 pour cent de plus ou de moins 
pour les gens qui sont en general aises - il taut insister sur ce 
point: nous n'allons pas toucher une classe faible, ni meme 
moyenne, parce qu'actuellement dans notre pays les classes 
moyennes et les classes de faible salaire ne peuvent plus faire 
d'economies et ne sont donc pas de ce fait des clients poten
tiels pour ces assurances. 
II ne taut pas rever, ces assurances ne sont destinees qu'a. des 
gens aises, tres aises meme. Mais c'est evidemmentvrai: i1 n'y 
a qu'a. voir la dimension des polices qui sont souscrites. Ce ne 
sont pas des souscriptions a. 50 francs par mois mais, en ge
neral, a. 5000 francs par mois. On pourra demander une statis
tique et on l'obtiendra On l'aura d'autant mieux le jour ou il y 
aura un droit de timbre. On verra enfin clair. 
En definitive, je crois que nous allons aussi sauvegarder les 
interets des assureurs. Pourquoi? parce que vous ne me ferez 
pas croire que les banques suisses, dont les conseils sont 
quand meme composes de gens intelligents, ne vont pas voir 
qu'il y a la. un moyen de faire de l'assurance. Et nous aurons 
demain peut-ätre une «Union de banques suisses-Versiche
rung» qui vous offrira les memes avantages que la Winter
thour, la Zurich, la Bäloise ou la Genevoise. On en sera arrive a. 
quoi? En faussant la concurrence, on permettra une nouvelle 
concurrence pour les assureurs qui vont en sortir obligatoire
ment perdants. 
C'est la raison pour laquelle, afin d'aboutir dans un esprit de 
transaction, je vous suggere de suivre la minorite de la com
mission et de rejoindre la majorite du Conseil national. 

M. Gautler: Desole, pour une fois, de ne pas etre d'accord 
ävec mon collegue cantonal Robert Ducret, mais sur ce point, 
je dois dire que j'ai quelques difflcultes a. le suivre, et cela pour 
plusieurs raisons, dont la suivante. 
II existe dans la constitution un article 34quater dont l'alinea 6 
stipule que «la Confederation, en collaboration avec les can
tons, encourage la prevoyance individuelle, notamment par 
des mesures fiscales». Si nous ajoutons un droit de timbre re
lativement eleve aux primes d'assurance sur la vie, nous ne 
remplissons pas le mandat constitutionnel qui nous est donne 
par le souverain. En effet, nous allons rendre difflcile l'acces a. 
l'assurance-vie aux petits et moyens epargnants qui souscri
vent des assurances-vie, contrairement a. ce qu'a l'air de croire 
M. Ducret. II est vrai que, dans les polices d'assurance, certai
nes personnes versent de grosses primes et r~ivent un gros 
capital, mais il est aussi vrai que des epargnants petits et 
moyens utilisent ce systeme pour assurer leurs vieux jours. 
C'est a. ceux-la. que nous devrons penser lors de notre vote, 
tout a. l'heure. 
Personnellement, je me suis prononce, jusqu'a. avant-hier, 
pour la non-reintroduction du droit de timbre sur les primes 
d'assurance-vie. II ne taut pas oublier que c'est a. la suite de 
l'adoption de l'article 34quater que le Departement des flnan
ces et le Conseil federal avaient supprime le droit de timbre sur 
les primes d'assurance-vie. Pourquoi le reintroduirait-on main
tenant? Je n'en vois vraiment pas la raison. L'article 34quater 
existe toujours, il est toujours en vigueur et il taut toujours l'ap
pliquer. 
Vous me direz que, du moment qu'on ne respecte pas la cons
titution, que l'on fixe a. 1,25 ou a. 2,5 pour cent le droit de timbre, 
le resultat est a. peu pres le meme sur le plan constitutionnel. 
Mais enfln, avant-hier, j'ai accepte la proposition de M. Jag
metti parce que j'estime que c'est un moindre mal et que c'est 
surtout une possibilite d'arriver a. un compromis avec le Con
seil national. Nous avons cede sur beaucoup de points en ce 
qui concerne le paquet financier. Pour une fois, nous pour
rions tenir ferrne a. notre proposition de compromis. Et quant a. 
croire, comme M. Ducret, que cela rendrait impossible le fice
lage du paquet lors de cette session, je crois que le Conseil 

national dispose encore d'un certain nombre de seances lui 
permettant de se rallier a. notre proposition. 
Pour toutes ces raisons, je vous invite a. suivre la majorite de 
notre commission et a. tenir ferrne sur notre decision ante
rieure. 

PIiier: Ich bitte Sie, dem Nationalrat und damit auch der Kom
missionsminderheit zuzustimmen. Ich möchte nicht wiederho
len, was Herr Ducret ausgeführt hat; ich kann ihm hundertpro
zentig beipflichten. Mir geht es noch um folgendes: Die Bun
desratsparteien haben sich, was die neue Finanzordnung an
belangt, zu einem Kompromiss durchgerungen. Alle haben 
Schritte gemacht, und man kann den Sozialdemokraten nicht 
vorwerfen, sie hätten den kleinsten Schritt gemacht. Die Sozi
aldemokraten haben im Willen, eine echte Kompromisslö
sung zu finden, sehr viel preisgegeben. Der Moment ist ge
kommen, um einzulenken. Wir wollen doch dieses Paket in 
dieser Session verabschieden, und zwar so, wie wir das einan
der in den Diskussionen abgerungen haben. 
Herr Jagmetti, Ihr Antrag ist nun wirklich der Kompromiss vom 
Kompromiss in Richtung der bürgerlichen Parteien. Sie haben 
gesagt. 50 Millionen Franken seien nicht sehr viel, aberwarum 
will man dann diese 50 Millionen Franken noch abzwacken, 
wenn es nicht viel ist? Warum sollen wir uns nochmals einen 
Schritt vom ursprünglichen Kompromiss entfernen? Für uns 
Sozialdemokraten ist es sehr bitter festzustellen, dass wir we
gen diesen 50 Millionen Franken - es geht nicht nur um den 
Betrag, sondern um eine politische Willensäusserung, auch 
im Bereiche der Versicherungen Opfer zu verlangen -wieder 
nachgeben und sagen sollen: Machen wir diesen zusätzlichen 
Schritt auch noch, weg vom ursprünglichen Kompromiss und 
hin zu einer weiteren Verschlechterung der Bundesfinanzen. 
Persönlich bin ich der Meinung, dass der Nationalrat richtig 
entschieden hat und dass wir nicht weiter gehen können. In 
diesem Sinne verstehe ich auch das Votum von Herrn Boden
mann, Kollege Reichmuth. Ich bitte Sie, zuzustimmen. 
Eine letzte Bemerkung: Man hat sehr viel von Schlechtverdie
nenden gesprochen, die Lebensversicherungen abschlies
sen. Ich bitte Sie, die Statistiken anzuschauen, und Sie werden 
sehen, dass Herr Ducret recht hat. Mit der Einführung der zwei
ten Säule hat die Lebensversicherung einfach nicht mehr die 
Bedeutung für die Altersvorsorge wie früher. Heute dient die 
Lebensversicherung sehr oft dazu, um Gelder sehr gut anzule
gen. Das ist eine Realität. Schauen Sie die Statistiken an! Ein 
Grund mehr, dem Nationalrat zuzustimmen. 

Küchler: Ich möchte Ihnen aus drei Gründen beliebt machen, 
an unserem Antrag festzuhalten. 
Erstens: Es ist Tatsache, dass es sich vorwiegend um die indi
rekten Steuern auf Versicherungsprämien handelt, und zwar 
um die Versicherungs- und Vorsorgeleistungen, die nicht 
mehr BVG-privilegiert sind. Es geht also um die indirekte Be
steuerung von Kapitalien, die - wie Kollege Jagmetti ausge
führt hat- dereinst im Alter, bei vorzeitigem Tod oder bei Ein
tritt der Invalidität zur Verfügung stehen sollen. 
Somit stellt sich also für uns die Frage, ob wir die Selbstvor
sorge mit einem Satz von 2,5 Prozent belasten sollen - mit ei
nem höheren Satz, als wir ihn bei der Haftpflicht- und der Fahr
zeugkaskoversicherung beabsichtigen. Damit würden wir den 
Willen des einzelnen zur Selbstvorsorge schwächen. Das 
karin doch nicht im Interesse derjenigen liegen, von denen 
Herr Kollege Piller soeben gesprochen hat, sondern vielmehr 
müsste man deswegen ebenfalls für unseren Kompromissan
trag eintreten. 
Zweitens: Wenn wir diese Höherbesteuerung von 2,5 Prozent 
beschliessen sollten, widerspricht dies meines Erachtens -
wie Herr Kollege Gautier ausgeführt hat - klar Artikel 34quater 
Absatz 6 der Bundesverfassung, wo es heisst: «Der Bund för
dert in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Selbstvorsorge, 
insbesondere durch Massnahmen der Fiskal- und Eigentums
politik.» Und heute geht es um Fiskalpolitik. Wir haben also 
den klassischen Anwendungsfall, dass wir diese Selbstvor
sorge noch fördern sollten, und der Kompromissvorschlag 
liegt auf dieser Linie. 
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Drittens: Wir haben in bezug auf die Neuordnung der Bundes
finanzen immer noch einen Mehrertrag von 11 O Millionen 
Franken errechnet. Wenn wir nochmals entgegenkommen, 
wird dies eine weitere Reduktion um etwa 50 bis 55 Millionen 
bedeuten. Das Gesamtpaket wirft also immer noch einen klei
nen Mehrertrag ab. Ich habe am Dienstag schon darauf hinge
wiesen: Aus abstlmmungstaktischen Gründen sollten wir 
möglichst an die Ertragsneutralität herankommen. Wenn wir 
an unserem Vorschlag festhalten, gelingt es uns praktisch, 
dass wir mit dem ganzen Finanzpaket an die Ertragsneutralität 
herankommen und so abstlmmungspolltisch richtig liegen. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, der Mehrheit der Kommis
sion zu folgen und den Beschluss vom Dienstag zu unterstüt
zen. lcl1t bin überzeugt, dass der Nationalrat ebenfalls einlen
ken wird. . 
M. Delalay: Dans cette navette concernant le drolt de timbre 
sur les primes d'assurance sur la vie, nous avons deja eu l'oc- . 
caslon de debattre de l'opportunite de ce nouvel impöt. 
Je pense aujourd'hui qu'il taut en decoudre et nous ralller a la 

. decision du Conseil national, et cela non pas a cause mais 
malgre les intentions desobligeantes qu'un conseiller national 
prllte aux representants du Parti democrate-chretien dans 1a 
commission. Nous devons mettre un terrne a nos travaux et 
achever l'etablissement du nouveau regime financier par un 
accord avec le Conseil federal et le Conseil national sur ce der
nier point relatif aux assurances. 
N'oublions pas qu'il s'aglt de la loi sur le timbre federal et que 
nous avons fourni un effort extrllmement important dans ce 
domaine par la dereglementation que nous y avons apportee. 
Comme je ne suis pas tres sür que, dans la vie economique, 
une cloison infranchissable existe entre les banques et les as
surances, _et surtout pas entre leurs clients, j'estime que nous 
pouvons compenser ainsi une petlte partie du droit de timbre 
perdu d'autre part. Nous offrirons ainsi aux banques et aux as
surances la possibillte de lancer- un produit nouveau, sans 
drolt de timbre, qui sera l'epargne, assortie d'une couverture 
separee du risque. Cela aura le merite de rendre plus transpa
rentes pour le consommateur, et la couverture et la prima. 
Enfin, n'oublions pas que nous avons deja connu dans le 
passe le droit de timbre sur les primes d'assurance-vie, et que 
les compagnies d'assurances n'en ont pas ete affectees pour 
autant. Aujourd'hui, le deuxieme pilier offre un marche tres 
large aux compagnies d'assurances qui ne se privent pas de 
faire de la publiclte a cet egard a ceux qui veulent se premunir 
contre les risques sur la vie, cela mllme pour les indepen
dants. II est faux de. dire, comme l'a afllrrne M. Gautier, que 
l'assurance est soumise au droit de timbre alors que tout le 
deuxieme pilier est completement franc de cet impöt. 
Dans le but donc de mettre un terrne a nos debats, je me pro
noncerai dans le sens du Conseil federal et du Conseil natio
nal. 

Bundesrat Stich: Zuallererst möchte ich den Herrn Berichter
statter bitten, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, 
das während einer Session gesprochen wird. Ich hätte mich 
gestern in der gleichen Diskussion auch beleidigt, betroffen 
fühlen können wegen Aeusserungen eines Mitgliedes Ihrer 
Fraktion. Aber ich weiss: Man muss die Leute nehmen, wie sie 
sind. Ich ärgere mich beispielsweise auch nicht, wenn in einer 
Vollmondnacht ein Hund den Mond anbellt. 
Nun zur Sache: Die neue Finanzordnung hat ein wesentliches 
Ziel, und zwar steuerliche Wettbewerbsverzerrungen durch 
die Taxe occulte und die Stempelabgaben zu beseitigen. Und 
die Beseitigung dieser Wettbewerbsverzerrungen führt be
kanntlich zu Milliardenausfällen. Bei der Unterstellung der Ver
sicherungsprämien geht es auch um die Beseitigung von 
Wettbewerbsverzerrungen, nur haben sie eine andere Wir
kung. Hier will man die Wettbewerbsverzerrung zwischen Ban
ken und Versicherungsgesellschaften dadurch beseitige!'!, 
dass man die Kunden der Versicherungsgesellschaften mit ei
ner Stempelabgabe auf den Prämien, sei es einmal oder perio
disch, belastet., Das ist durchaus gerechtfertigt, denn derje
nige, der zu einer Versicherungsgesellschaft geht und nicht zu 
einer Bank, ist steuerlich privilegiert. 

Sie wissen mindestens so gut wie ich, dass das Risiko, das ab
gedeckt wird, einen verhältnismässig sehr kleinen Anteil aus
macht. Wir haben Berechnungen angestellt, dass, selbst 
wenn 2,5 Prozent Prämien erhoben werden, immer noch ein 
Wettbewerbsvorteil der Banken besteht. 
Deshalb ist es von der Sache her wirklich gerechtfertigt, auf 
2,5 Prozent zu gehen. Es geht also nicht darum, dass man den 
Versicherten schlechter behandeln, sondern dass man die 
Wettbewerbsneutralität verbessern will. Das ist die entschei
dende Frage. 
Deshalb hilft es nichts, wenn man sagt, bei den Autohaftpflicht
gebühren sei der Prämiensatz auch tiefer. Von mir aus gese
hen könnten Sie ihn auch erhöhen: Wir haben uns das auch 
überlegt. Aber wir waren der Meinung, dass wir, da schon bei 
jeder Tanksäule angeschrieben ist, wie hoch die Abgaben an 
den Staat sind, und da wir ja wissen, welche Diskussionen 
über Geldausgaben beim National- und Hauptstrassenbau 
geführt werden; wo Zuwachsraten von 84 Prozent ausgewie
sen werden, eine Finanzordnung nicht noch mit einer solchen 
Frage belasten dürfen. Aber wir sind offen, Herr Jagmetti. 
Wenn Sie das stört, können Sie eine Motion einreichen. Ich er
kläre mich bereit, sie entgegenzunehmen und im Bundesrat 
auch zu vertreten, aber das ändert nichts an der momentanen 
Situation. 
Man hat auch von Konsens gesprochen. Ueber die Verfas
sungsmässigkelt brauche ich wohl nichts mehr zu sagen. Wir 
haben ein Gutachten erstellen lassen. Es ist ganz klar, dass 
die zweite Säule befreit ist. Auch die dritte Säule ist weitgehend 
befreit. Bedenken Sie, wieviel ein Selbständigerwerbender mit 
seiner Ehefrau -wenn beide arbeiten -von den Steuern abzie
hen kann, das sind sehr grosse Beträge. Sie wissen das so gut 
wie ich. Wenn man darüber hinausgeht, dann darf man nicht 
mehr von kleinen Leuten sprechen, die hier betroffen seien. 
Das ist nicht ganz richtig. 
Ich möchte Sie aber auch noch daran erinnern, dass man 
letztlich einen Kompromiss gefunden hat Wenn man einen 
Kompromiss gefunden hat, dann sollte man nicht nachher 
noch versuchen, von diesem Kompromiss etwas abzustrei
chen. Sie können sagen: Das sind 50 Millionen; das fällt nicht 
ins Gewicht Herr Küchler, Ich erinnere Sie daran, was bei der 
Budgetberatung in diesem Rat alles beschlossen worden ist; 
dabei ist man weit über den Bundesrat hinausgegangen, weit 
über die Planzahlen des Finanzplanes hinaus. Man hat gleich
zeitig auch bei den Hoteliers einen reduzierten Satz beschlos
sen mit der Begründung, der Berghotellerie zu helfen. Das gibt 
Ausfälle von 1,5 Milliarden in 5 Jahren. Die finden wir nicht auf 
der Strasse; wir müssen sie nachher - wenn wir sie nicht ha
ben und Sie das Geld trotzdem ausgeben - auch wieder ver
treten. 
Ich möchte Sie noch auf folgendes hinweisen: Eine Finanzord
nung durchzubringen ist nie eine einfache Sache. Wenn Sie 
jetzt lesen, was von Gewerbeseite geschrieben wird, was vom 
Vorort geschrieben wird, was von den Hoteliers geschrieben 
wird-nachdem man sie besser behandelt hat-, dann werden 
Sie sehen, dass es mindestens die politi~chen Parteien 
braucht, die einen Kompromiss tragen. Vielleicht könnten Sie 
sich auch vorstellen, dass es auch einen motivierten Finanzmi
nister geben sollte, der diese Vorlage dann vertreten kann. Sie 
haben gesagt, wir hätten dann immer noch 50 Millionen Ein
nahmenüberschuss. Im Nationalrat hat man mich gefragt: 
Wenn das Paket durchgeht-wann wird das Stempelsteuerge
setz in Kraft gesetzt? Ich habe gesagt: Wir gedenken das mög
lichst rasch zu tun, beispielsweise auf den 1. Januar 1992. Die 
Mehrwertsteuer kommt aber sicher nicht auf den 1. Januar 
1992, weil erst die ganzen Ausführungen, die Verordnungen 
gemacht werden müssen. Das geht nicht ganz so rasch. Das 
heisst also, wir haben - auch wenn Sie dem Nationalrat zu
stimmen -von 1992 bis 1994 300 Millionen Franken Steuer
ausfälle jährlich. Von Ausgeglichenheit zu sprechen ist nicht 
richtig in diesem Moment, Herr Küchler. Daran sollten Sie den
ken. Und Sie sollten nicht provozieren, dass ich das wieder 
sage, was ich gelegentlich schon gesagt habe: Zur Not könnte 
ich, wenn die Ausfälle zu gross werden, auch mit der bisheri
gen Ordnung leben; das wäre vermutlich das Ende dieser 
Uebung. 
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Deshalb bitte ich Sie, hier dem Nationalrat zuzustimmen und 
diese Vorlage zu verabschieden. 
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